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Vorbemerkungen 

ALLGEMEINER TEIL 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

(1)  Der RH hat gemäß Art 1 26 d Abs 1 B-VG dem Nationalrat über seine 
Tätigkeit im vorausgegangenen Jahr bis spätestens 3 1 .  Dezember jeden 
Jahres Bericht zu erstatten. 

(2) In den vorliegenden Bericht wurden im wesentlichen die bis 3. Septem­
ber 1 993 berichtsreif gewordenen Ergebnisse der vom RH in den Berei­
chen der B undesministerien einschließlich der Kapitalbetei ligungen 
durchgeführten Gebarungsüberprüfungen aufgenommen. Die erst nach 
Redaktionsschluß fertiggestellten E rgebnisse von Gebarungsüber­
prüfungen werden dem Nationalrat in einem Nachtrag zu diesem Bericht 
vorgelegt werden. 

(3) Im vorliegenden Jahrestätigkeitsbericht nicht enthalten sind die dem Na­
tionalrat bereits während des Jahres 1 993 vorgelegten Berichte über 

- die Hafrungsübernahmen des Bundes bei der Ausfuhrförderung, 
- einige österreichische Vertretungen im Ausland, 
- den Landesschulrat für Oberösterreich, 
- die Angelegenheiten der Erwachsenenbildung, 
- die Kunsthochschulen in Wien, 
- die Österreichische Staatsdruckerei, 
- Bereiche des Energiewesens und 
- das Beschaffungswesen des Bundesheeres, 

welche der Nationalrat bereits mit Beschluß zur Kenntnis genommen hat 
bzw die in parlamentarischer Verhandlung stehen. 

1 
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Burgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Vorarlberg 

Wien 

Prüfungs tätigkeit im Bereich der Länder 

( 1) Im Jahre 1 992 hat der RH entsprechend seiner bundesverfassungsgesetz­
lichen Aufgabe, als "föderatives Bundes-Länder-Organ" auch die überört­
liche Gebarungskontrolle bei sonstigen Gebietskörperschaften und deren 
Unternehmungen wahrzunehmen, Gebarungsüberprüfungen durchge­
führt. Deren Ergebnisse waren nur bei Gemeinschaftsfinanzierungen un­
ter Einschluß des Bundes in den vorliegenden Bericht mitaufzunehmen, 
zumal sonst lediglich dem jeweiligen Landtag, der jeweiligen Verbands­
versammlung oder dem jeweiligen Gemeinderat zu berichten ist. 

(2) Wahrnehmungsberichte im Länderbereich hat der RH im Jahre 1 993 in 
Vorwegnahme der ansonsten vorgesehenen Jahresberichterstattung vorge­
legt: 

- Vollziehung des Wasserrechtsgesetzes 

- Bundesländerflughäfen (Klagenfurt) 
- Landeskrankenhaus Klagenfurt 

- Stadt Krems an der Donau 
- Gemeindeverband Hauptschulgemeinde Brunn am Gebirge 
- Niederösterreichisches Landesreisebüro GesmbH, Wien 
- Landeshauptstadt St. Pölten 
- Gemeindeverband zur Pensionsauszahlung an Gemeindebeamte 

(Gemeindepensionsverband) 
- Gemeindeärzte-Pensionsverband 

- Bundesländerflughäfen (Linz) 
- Abwasserverband "Welser Heide" 
- Vollziehung des Wasserrechtsgesetzes 
- Personalangelegenheiten der Pflichtschullehrer 

- Bundesländerflughäfen (Stadt Salz burg) 
- Vollziehung des Wasserrechtsgesetzes 
- Personalangelegenheiten der Pflichtschullehrer 

- Bundesländerflughäfen (Graz) 
- Vollziehung des Wasserrechtsgesetzes 

- Landeshauptstadt Innsbruck 
- Bundesländerflughäfen (Innsbruck) 

- Landeshauptstadt Bregenz 
- Gemeindeverband Hauptschulverband Außermontafon 

- Wiener Stadtwerke-Gaswerke 
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Mitwirku ng an der Rechnungs, erwaltung 
des Bundes 

( 1 )  Neben seiner Prüfungs tätigkeit hatte der RH im Jahre 1992 den Bundes­
rechnungsabschluß 1 99 1  zu verfassen, den er am 9. Oktober 1 992 dem 
Nationalrat zugeleitet hat. Zugleich hat der RH dem Nationalrat einen 
Nachweis über den Stand der Bundesschulden für das Jahr 1 99 1  vorge­
legt. Den Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 199 1  hat der National­
rat mit Bundesgesetz vom 16 .  Feber 1 993 genehmigt. 

(2) Ferner wirkte der RH im Rahmen seiner Zuständigkeit an der Ordnung 
des Rechnungswesens und an der Finanzschuldengebarung mit. 

Finanzielle Auswirkungen neuer 
rechtsetzender Maßnahmen 

( 1) In Entsprechung der Entschließung des Nationalrates vom 19. März 1 98 1  
wurden dem RH i m  Berichtsjahr 1 992 1 6 5  Gesetzes- und 1 30 Verord­
nungsentwürfe der Bundesverwaltung zur Stellungnahme zugeleitet. 

Auch aus den Bundesländern wurden dem RH insgesamt 103 Entwürfe 
zu neuen rechtsetzenden Maßnahmen zur Begutachrung übermittelt. 

Der RH hat sich in seinen Stellungnahmen im wesentlichen auf eine Beur­
teilung aus der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle beschränkt 
und ist insbesondere auf die Berechnungsgrundlagen der finanziellen Aus­
wirkungen der vorgesehenen neuen rechtsetzenden Maßnahmen im Sinne 
des § 14 des Bundeshaushaltsgesetzes eingegangen. 

(2) Wie in den Vorjahren wurden auch im Jahre 1 992 Bundesgesetze be­
schlossen oder Verordnungen im Bundesgesetzblatt verlautbart, ohne daß 
dem RH vorher Gelegenheit zur Begutachtung der Verwaltungsenrwürfe 
eingeräumt worden ist. Dies betraf insbesondere das 

- Bundesgesetz über die Erhebung einer Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahr­
zeugsteuergesetz 1 992 - KfzStG 1 992),  über die Änderung des Ver­
sicherungssteuergesetzes 1 9 5 3 ,  des Einkommensteuergesetzes 1 988, der 
Bundesabgabenordnung, des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes, 
des Finanzstrafgesetzes, des Normverbrauchsabgabegesetzes und des 
Kraftfahrgesetzes 1 967 (BGBl Nr 449) 

sowie die Verordnung 

- des Bundesministers für Inneres über die Bundesbetreuung für Asylwer­
ber (BGBl Nr 3 1 ); 

- des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie über die getrennte 
Sammlung biogener Abfalle (BGBl Nr 68); 

3 
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Finanzielle Auswirkungen neuer 

rechtsetzender Maßnahmen 

- des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, mit 
der die Fleischhygieneverordnung geändert wird (BGBI Nr 185 ); 

- des Bundesministers für Justiz über die Festsetzung eines Zuschlags zu 
den im Gebührenanspruchsgesetz 1 9 7 5  angeführten festen Beträgen 
(BGBI Nr 2 14); 

- des Bundesministers für Inneres über die Errichtung von Außenstellen 
des Bundesasylamtes (BGB! Nr 272) und 

- des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über eine Ände­
rung der Entgeltsrichdinienverordnung 1986 (BGBI Nr 289). 

Darstellung der Prüfungsergebnisse 

Die Zuordnung von überprüften Dienststellen und Unternehmungen zu 
den Wirkungsbereichen der einzelnen Bundesministerien folgt der im 
Zeitpunkt der Berichterstattung geltenden Zuständigkeitsverteilung 
nach dem Bundesministeriengesetz 1 986 und wurde in der Abfolge der 
Budgetkapitel gereiht. 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise die festge­
stellten Sachverhalte (Kennzeichnung mit 1 an der dritten Stelle der Ab­
satzbezeichnung), deren als Beanstandung und/oder Empfehlung gefaßte 
Beurteilung durch den RH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der 
überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie eine allfäl­
lige Gegenäußerung des RH (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht. 

Wie bereits in den Vorjahren stellt der RH den einzelnen Prüfungsergeb­
nissen seine wesentlichen Feststellungen ähnlich einem "management let­
ter" voran, um dem Leser einen rascheren Überblick zu erleichtern. 
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Vor m rkun en 

Aussagewert von Prüfu ngsergebnissen 

Der RH gibt im vorliegenden Bericht dem Hohen Haus einen umfassen­
den Überblick über die Ergebnisse seiner Kontrolltätigkeit im Bundesbe­
reich für das Jahr 1 992 ,  hat sich hiebei jedoch auf die Wiedergabe der 
ihm bedeutsamer erscheinenden Sachverhaltsfeststellungen, Stark- bzw 
Schwachstellen und daran anknüpfende Empfehlungen beschränkt. Die in 
Einzelfällen erhobenen Mängel dürfen daher keineswegs verallgemeinert 
werden. Die gegebenen Empfehlungen wollen als Denkanstöße zur Ver­
besserung der Haushalts- und Unternehmungsführung nach den Grund­
sätzen der Ordnungsgemäßheit ,  Wirtschaftlichkeit ,  Sparsamkeit und 
Zweckmäßigkeit verstanden werden. 

"Offene Posten-Buchhaltung" der 
öffentlichen Finanzkontrolle 

Die 1 982 begonnene ressortweise Auflistung der "Unerledigten Anregun­
gen aus Vorjahren" wurde auch im vorliegenden TB fortgeschrieben, wo­
bei auch Mittei lungen über beabsichtigte Maßnahmen bzw allfällige 
Hinderungsgründe beigefügt wurden. 

Im vorliegenden TB führt der RH auch seine ressortweise Zusammenstel­
lung jener Empfehlungen weiter, denen mittlerweile durch die erforderli­
chen Maßnahmen des Nationalrates oder der überprüften Stellen entspro­
chen wurde ("Verwirklichte Empfehlungen"). 

Anregungen aus den Prüfungsergebnissen des laufenden Jahres, die noch 
in Erörterung stehen oder noch nicht verbindlich verwirklicht wurden, 
sind in diesen Auflistungen nicht enthalten, sondern wie bisher der Dar­
stellung der einzelnen Prüfungsfälle zu entnehmen. 

Fortentwicklung der öffentlichen 
Gebarungskontrolle 

Zur Sicherstellung einer zeitgemäßen und wirksamen öffentlichen Geba­
rungskonrrolle in Österreich hat der RH Überlegungen zu den Bereichen 
Kontrollmanagement, Personalausstattung und rechtliche Rahmenbedin­
gungen angestellt und hierüber dem Nationalrat im Oktober 1 990 in ei­
nem "Bericht des Rechnungshofes über Wahrnehmungen in eigener Sa­
che" (111- 1 7 6 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode) berichtet. 
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Fortentwicklung der 

öffentlichen Gebarungskontrolle 

Anknüpfend an seine im letztjährigen TB (Abs VIII) erfolgte Darstellung 
berichtet der RH nachstehend über seine zwischenzeitlich ergriffenen 
weiteren Maßnahmen zur Fortentwicklung der öffentlichen Gebarungs­
kontrolle: 

( 1) Im Rahmen eines systematischen Organisationsentwicklungsprozesses 
sollen mit Unterstützung einer entsprechend qualifizierten und erfahre­
nen Beratungsunternehmung auf der Grundlage einer ganzheitlichen Or­
ganisationsdiagnose und -analyse im Laufe des Jahres 1 994 Verände­
rungserfordernisse im RH ermittelt und in weiterer Folge Veränderungen 
schwerpunktmäßig festgelegt und umgesetzt werden. 

(2) Zur Stärkung der Motivation der Mitarbeiter durch Verantwortungsdele­
gation sowie im Interesse einer effizienteren Geschäftsbehandlung im RH 
(WB in eigener Sache Abs 5 und 7) wurden mittlerweile insgesamt rd 
80 Mitgl ieder des Rechnungshofes zur selbständigen Erledigung be­
stimmter Geschäftsfälle (Zeichnungsberechtigung) ermächtigt. 

(3) Auf der Grundlage der Vorschläge eines diesbezüglichen Arbeitskreises im 
RH wird anläßlich der vorliegenden diesjährigen Berichterstattung an den 
Nationalrat versucht, dem mehrfach geäußerten Wunsch nach verbesserter 
Berichterstattung an die allgemeinen Vertretungskörper (WB in eigener 
Sache Abs 1 1 ) durch Fortenrwicklungen bzw Änderungen hinsichtlich In­
halt, Aufbau und Form (Layout) der Berichte des RH zu entsprechen. 

Über die weiteren Maßnahmen zur Verwirklichung seiner im WB in ei­
gener Sache dargestellten Anliegen wird der RH weiter berichten. 
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Prüfungszustän igkeit 

Einige Hauptprobleme der öffentlichen Finanzkontrolle 

Prüfungszuständigkeit des RH 

( 1 )  Der RH hat in seinem letztjährigen Tätigkeitsbericht (Abs IX) von sei­
nem vergeblichen Prüfungsversuch bei der nunmehrigen Z-Länderbank 
Bank Austria AG und von seinem Antrag beim Verfassungsgerichtshof 
auf Feststellung seiner Prüfungszuständigkeit berichtet. 

(2) Der Verfassungsgerichtshof hat im März 1 993 dem Antrag des RH statt­
gegeben, weil die Gemeinde Wien die Anteilsverwaltung-Zentralspar­
kasse (als Mehrheitsbeteiligte an der Bank Austria AG) organisatorisch 
beherrscht; in weiterer Folge ergibt sich die Zuständigkeit des RH zur 
Überprüfung der Bank Austria AG daraus, daß der Bund und die auf­
grund der organisatorischen Beherrschung durch die Gemeinde Wien der 
Kontrolle durch den RH unterl iegende Antei lsverwaltung-Zentral­
sparkasse zusammen mit mehr als 50 % am Grundkapital dieser Unter­
nehmung beteiligt sind . 

(3) Bei einem daraufhin im Mai 1 993 vom RH unternommenen Überprü­
fungsversuch haben sowohl die Bank Austria AG als auch die Anteilsver­
waltung-Zentralsparkasse neuerlich die Prüfungszuständigkeit des RH 
bestritten, weil sie als betroffene Unternehmungen nicht am Verfahren 
vor dem Verfassungsgerichtshof teilnehmen durften. Über diese neuerli­
che Verweigerung hat der RH den Bundesminister für Finanzen und den 
Bürgermeister von Wien verständigt. 

Allerdings waren - wie sowohl der RH bereits im TB 1989 (Abs VIII) 
an den Nationalrat als auch der Verfassungsgerichtshof in seinem Tätig­
keitsbericht für das Jahr 1990 an den Bundeskanzler berichtet haben­
die Prüfungszuständigkeit des RH feststellende Erkenntnisse des Verfas­
sungsgerichtshofes nicht durchsetzbar. 

(4) Eine zwischenzeitlich vom Nationalrat beschlossene Änderung des Bun­
des-Verfassungsgesetzes und des Verfassungsgerichtshofgesetzes sieht 
nunmehr sowohl die Teilnahme der betroffenen öffentlichen Unterneh­
mungen am Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof als auch die Voll­
streckbarkeit seiner Erkenntnisse vor. 
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BKA 

BM! 

Vorschläge zur Verwaltungsreform 

Entsprechend dem verstärkt geäußerten Wunsch nach systematischer Zu­
sammenfassung und Darstellung der Prüfungsergebnisse und -aussagen 
des RH anläßlich seiner Berichterstattung an die allgemeinen Vertre­
tungskörper (WB in eigener Sache Abs 1 1 ) setzt der RH seine im TB 
1 990 begonnene schwerpunktmäßige Auflistung der im vorliegenden TB 
enthaltenen wesentlichen Vorschläge zur Verwaltungsreform fort. 

Die nach dem angeführten Themenkreis angegebene Fundstelle bezieht 
sich entweder auf die erstmalige Berichterstattung durch den RH (vgl 
auch die "Unerledigten Anregungen" des jeweiligen Bereiches) oder auf 
ein - im diesjährigen TB dargestelltes - Prüfungsergebnis des RH in­
nerhalb des jeweiligen Verwaltungsbereiches. 

Die nachstehenden, im Interesse der Verwaltungsreform gelegenen Vor­
schläge des RH beziehen sich 

auf den Bereich des Bundeskanzleramtes hinsichtlich 

- Einschränkungen bei der Verwendung von Dienstkraftwagen für höher­
rangige Beamte (seit SB Ermessensausgaben 1 984); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Inneres hinsichtlich 

- der Regel ung der Dienstkleiderbewirtschaftung (sei t TB 1 966 bzw 
TB 1 980), 

- der Straffung bzw der Zusammenlegung kleinerer Abteilungen der Zen­
tralstelle (seit TB 199 1 ), 

- der Auflassung entbehrlicher Journaldienste bei der Zentralstelle (seit 
TB 1 99 1 ), 

- des Verzichtes auf den Einsatz von Exekutivbeamten im Verwaltungs­
dienst der Zentralstelle (seit TB 199 1 ), 

- der Abstandnahme von der zu großzügigen Belohnungspraxis (seit 
TB 1 99 1 ), 

- eines wirtschaftlicheren Personaleinsatzes (BMI-Abs 1 . 2 ,  1 . 3 ,  2 . 2 ,  2 . 9  
und 3 . 3), 

- einer  wi rksameren Wah rnehmung von Verwaltungsaufgaben 
(BMI-Abs 2.3,  2 .4 und 2.8), 

- der Straffung mehrgleisiger Verwaltungsabläufe (BMI-Abs 1 .4), 

- eines höheren Kostendeckungsgrades der Gebühren für Verwaltungslei­
stungen (BMI-Abs 2 . 14), 

- der Zusammenfassung nicht sachgerecht aufgesplitterter Organisations­
einheiten (BMI-Abs 3.2); 
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BMU 

BMWF 

BMAS 

Verwaltungsreform 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst hin­
sichtlich 

- der Vermeidung unnötiger Bearbeitungs- bzw Kontrollvorgänge (seit 
TB 1990), 

- der Zusammenfassung verstreuter Außenstellen des Stadtschulrates für 
Wien (seit TB 1988), 

- der Einhebung kostendeckender Gebühren für die Küchenverpflegung 
(seit WB 1991 Schulverwaltung), 

- der Hingabe öffentlicher Förderungsmittel nur entsprechend den tatsächli­
chen Zahlungsverpflichtungen des Förderungsempfängers (BMU-Abs 1 1 ); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 
hinsichtlich 

- der Schaffung bzw Neugestaltung von Museums- bzw Institutsordnun­
gen (seit TB 1988 bzw seit TB 1986), 

- der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem BMWF und der 
Tiroler Landeskrankenanstalten GesmbH (seit TB 1991); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hinsicht­
lich 

- der Schaffung gemeinsamer ärztlicher Begutachtungsstellen der Pensions­
versicherungsträger (seit TB 1980), 

- eines aussagekräftigeren Gebarungsnachweises der Arbeitsmarktverwal­
tung (seit TB 1984), 

- des Neubaues von Krankenanstalten des Trägers der Unfallversicherung 
erst nach Abstimmung mit dem bundesweiten Krankenanstaltenplan 
(BMAS-Abs 1.3), 

- der KlarsteIlung der Zuständigkeiten von Organisationseinheiten bzw 
Mitarbeitern (BMAS-Abs 1.4 und 3.3), 

- der Anhebung der Wertgrenzen für eigenverantwortliche Entscheidungen 
(BMAS-Abs 1.5 und 2.23), 

- der Verfahrensvereinfachungen in der Unfallversicherung (BMAS-Abs 1.20 
und 1.24 bis 1.27), 

- der Straffung der Organisationsstruktur des Hauptverbandes der Sozial­
versicherungsträger (BMAS-Abs 2.11), 

- der zielstrebigen und wirksamen Inanspruchnahme der Richtlinien- bzw 
Koordinationskompetenz des Hauptverbandes gegenüber den Sozialversi­
cherungsträgern (BMAS-Abs 2.13, 2.19, 2.21 und 2.25), 

9 
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Verwaltungsreform 

1 0  

BMGSK 

BMA 

BMJ 

BMLV 

- des Verzichces auf encbehrliche Bearbeitungs- bzw Genehmigungsschricte 
(BMAS-Abs 3.7), 

- Abstandnahme von unrencablen und nicht versorgungsnotwendigen Am­
bulatorien in städtischen Ballungsräumen zugunsten der Errichtung von 
Ambulatorien in uncerversorgten Landesteilen (BMAS-Abs 3.12); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Gesundheit ,  Sport und 
Konsumencenschutz hinsichtlich 

- der Umgestaltung der Hebammenausbildung (zuletzt TB 198 1), 

- der Verbesserung der Arbeitsweise des Krankenanstalten-Zusammenar­
beicsfonds (zuletzt TB 1987); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten 
hinsichtlich 

- der Schwerpunktsetzung bei der politischen und wirtschaftspolitischen 
Berichterstattung an die Zencralscelle (WB 1993 Auslandsvertretungen), 

- der Verfahrensvereinfachung bei der Bemessung des Wohnungskostenbei­
trages für Mitarbeiter bei Auslandsvertretungen (WB 1993 Auslandsver­
tretungen), 

- der verwaltungsökonomischen Neuordnung des Dotierungssystems öster­
reichischer Vertretungen (WB 1993 Auslandsvertretungen), 

- der Verfahrensbeschleunigung im Verwaltungs- und Konsularbereich 
durch verstärkten ADV-Einsatz (WB 1993 Auslandsvertretungen), 

- der Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen sowie der Einführung von 
Kosten-Nutzen-Uncersuchungen im Bau- und Liegenschaftswesen (WB 
1993 Auslandsvertretungen); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Justiz hinsichtlich 

- der ablauf- und aufbauorganisatorischen Verbesserung des Uncerhaltsvor­
schußwesens (seit TB 1991); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung hin­
sichtlich 

- der Verwendung von Zivilbediensteten für Hilfsdienste bzw für nicht 
milicärspezifische Aufgaben (seit TB 1976 bzw seit TB 1978), 

- der Senkung des Personal aufwandes und bestimmter Sachausgaben in der 
Zencralstelle (seit TB 1982), bei höheren Kommanden bzw Heeresämtern 
(seit TB 1975), 

- der Verringerung der Verwendung von Heeresfahrzeugen als zusätzliche 
Dienstkraftfahrzeuge für die Zencralstelle (seit TB 1977); 
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BMF 

BMLF 

Verw ftun reform 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Finanzen hinsichtlich 

- des Abbaues der Rechtsmittelrückstände der Finanzlandesdirektionen 
(seit TB 1975; neuerlich BMF-Abs 3.2, 4.4 und 5.3), 

- der aufbauorganisatorischen Verbesserungen der Finanzlandesdirektionen 
bezüglich der Bearbeitung zollrechtlicher Finanzstrafsachen (seit NTB 
1979) sowie hinsichtlich der Zuordnung des Wirtschaftsverwaltungsdien­
stes zum Amtsleiter (BMF-Abs 4.5), 

- der Maßnahmen zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung im Abga­
benwesen (seit TB 1983), 

- der organisatorischen Ansiedlung der Betriebs-Prüfungsstellen Zoll bei den 
Hauptzollämtern am Sitz der Finanzlandesdirektionen (seit NTB 1989), 

- der Trennung des Zollamts- vom Grenzstreifendienst bei den Zollwache­
abteilungen (seit TB 1977), 

- der gleichmäßigen Auslastung der Mitarbeiter der Finanz- und Zollver­
waltung (BMF-Abs 1.3, 1.4 und 4.2) 

- der Verwendung von Verwaltungsbediensteten anstelle von Zollwachebe­
amten für nicht zollwachespezifische Aufgaben (BMF-Abs 2.3); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
hinsichtlich 

- der Verbesserung des ADV-Projektablaufes, Abstimmung der ADV-Tätig­
keiten, Einführung von Kosten-Nutzen-Untersuchungen im ADV-Be­
reich sowie Schaffung einer mehrjährigen ADV-Planung bei den Öster­
reichischen Bundesforsten (seit TB 1991), 

- der Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes sowie einer bundeseinheitlichen 
Vorgangsweise bei der Verrechnung von Maschinenvermietungen und zur 
Ermittlung des Personalbedarfes bei den Bauhöfen des Forsttechnischen 
Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung (BMLF-Abs 1.5, 1.6 und 
1.7), 

- der Umstellung der Inventarverwaltung auf ADV (BMLF-Abs 2.3), 

- Einführung einer Kosten- bzw Betriebsabrechnung (BMLF-Abs 1.12 
und 2.8), 

- begleitender Maßnahmen zur wirksamen Vollziehung gesetzlicher Anord­
nungen durch die Verwaltungsbehörden (BMLF-Abs 3.3 und 3.6), 

- der verstärkten Ausübung des Weisungsrechtes von Oberbehörden zur 
Hebung der Wirksamkeit bzw zur Vereinheitlichung des Vollzuges 
(BMLF-Abs 3.7 und 3.9), 

- der Nutzung der wechselseitigen Abhängigkeit verschiedener Verwal­
tungsmaterien zur Verfahrensvereinfachung bzw -konzentration durch 
Zusammenfassung der auf verschiedene Vollzugsbereiche aufgeteil ten 

1 1  
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Verwaltungsreform 

1 2  

BMwA 

BMV 

bzw auf verschiedenen Ebenen angesiedelten Behördenzuständigkeiten 
(BMLF-Abs 3.10); 

auf den Bereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen­
heiten hinsichtlich 

- allgemeiner Vereinbarungen mit allen Bundesländern über die gemein­
schaftliche Förderung von Fernwärmeprojekten (BMwA-Abs 2.3), 

- des Wegfalles der Mitwirkung des BMF bei der Fernwärmeförderung 
(BMwA-Abs 2.4), 

- des Abbaues der Abrechnungsrückstände bei Förderungsmaßnahmen 
(BMwA-Abs 2.7), 

- der Abstandnahme von Förderungsmaßnahmen mit unverhältnismäßi­
gem Verwaltungsaufwand (BMwA-Abs 2.10); 

auf den Bereich des Bundesmininsteriums für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr hinsichtlich 

- der Auflassung der Telegraphenzentralstation Wien (seit TB 1987), 

- der Straffung der Entscheidungsabläufe für Hochbauvorhaben der Post­
und Telegraphenverwaltung (BMV-Abs 1.2 und 3. 10), 

- des Verzichtes auf entbehrliche hierarchische Zwischenebenen zur Straffung 
des Betriebsablaufes der Post- und Telegraphenverwaltung (BMV-Abs 3.2), 

- der Verbesserung des Zusammenwirkens der Dienststellen der Post- und 
Telegraphenverwaltung (BMV-Abs 1.9), 

- der Schaffung eines leistungsfähigen und kundenorientierten Paketdien­
stes der Post sowie Rationalisierungsmaßnahmen gegen die aufwendige 
und personalintensive Abwicklung zwecks Schaffung eines ausgewogenen 
Preis-leistungs-Verhältnisses des Paketdienstes (BMV-Abs 2.2), 

- der verbesserten Abstimmung des Postdienstes mit den Österreichischen 
Bundesbahnen (BMV-Abs 3.6), 

- der Harmonisietung der Tarife des öffentlichen Verkehrs, insbesondere 
zwischen Bahn und Bus (BMV-Abs 4.5), 

- der möglichst weitgehenden Linienentflechtung zwischen Bahn und Bus 
(BMV-Abs 4.6) bzw Abstimmung der Tätigkeiten dieser Verkehrsträger 
(BMV-Abs 4.7, 4.9 und 4.11). 
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Von den Finanz­
schulden zu den 
Bundesschulden 

Graue F nz eh Id 

Graue Finanzschuld 

Nach Anhörung des Bundesministeriums für Finanzen gibt der RH einen 
Überblick über die Verschuldung des Bundes. 

Der RH hat sich bei seinen Ausführungen auf eine Darstellung aus­
schließlich der Verschuldungslage des Bundes beschränkt, aus Gründen 
einer abgegrenzten Betrachtung nicht aber auch die aus der öffentlichen 
Verschuldung resultierenden und von der Budgetpolitik der Bundesregie­
rung angestrebten Stabilisierungs- und Wachstumswirkungen der Ge­
samtwirtschaft untersucht. Ebensowenig übersieht der RH, daß auch die 
Aufnahme von Schulden entsprechende Zugänge an Sach- und Vermö­
genswerten der österreichischen Volkswirtschaft bewirkt. 

1 . 1  Der RH hat zugleich mit dem Bundesrechnungsabschluß dem National­
rat jährlich einen Nachweis über den Stand der Bundesschulden (Finanz­
und Verwaltungsschulden) vorzulegen. 

Dieser Nachweis versteht die Finanzschulden gemäß ihrer haushaltsrecht­
lichen Definition, die im wesentlichen von der Bedeckung des jährlichen 
Haushaltsabganges ( "Defizit") ausgeht. Demnach betrug der Stand an 
nichtfälligen Finanzschulden: 

1990 
1991 
1992 

in Mill S 

853 549 
931 936 
987 954 

Die Finanzschuldenberichte der Österreichischen Postsparkasse weisen 
den jeweiligen Stand der Finanzschulden mit etwas höheren Beträgen aus, 
weil sie - über die Legaldefinition des Finanzschuldenbegriffes hinaus­
gehend - den Saldo aus Schulden und Forderungen aus Währungs­
tauschverträgen mitberücksichtigen: 

1990 
1991 
1992 

in Mill S 

861 608 
937 745 
991 993 

1 3  

III-160 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)22 von 319

www.parlament.gv.at



1 4  

Von den FInanzschulden 

zu den Bundesschulen 

Schaubildlich stellen sich die Finanzschulden des Bundes (einschließlich 
der Währungstauschverträge) wie folgt dar: 

Nicht fällige 
Finanzschulden 

• 
Währungs-
tauschverträge 

in Mrd S 
1 000 

950 

900 

850 

800 1 990 

-

1 99 1  1992 

1 .2 Die einer Bilanz nachgebildete Jahresbestandsrechnung des Bundes gibt 
Aufschluß über den Stand und die Struktur des Bundesvermägens am En­
de eines Verrechnungszeitraumes. Neben den Finanzschulden wird noch 
eine Reihe weiterer Verbindlichkeiten des Bundes dargestellt, wie etwa 
die sogenannten "Verwaltungsschulden". Dabei handelt es sich um Ver­
bindlichkeiten des Bundes, die im Zuge der Verwaltungstätigkeit entste­
hen und deren Erfüllung durch den Bund zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgt (zB Kauf auf Ziel, Ratengeschäfte). 
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Grau Finanzschul 

Von den FInanzschulden 

zu den Bundesschulen 

Erscheinungsfor­
men und Größen­
ordnung der Grau­
en Finanzschuld 

Außerbudgetäre 
Finanzierungen 

Unter Zugrundelegung dieses umfassenderen Schuldenbegriffes betrugen 1 5  
die Schulden des Bundes im Betrachtungszeitraum: 

1 990 

Voranschlagswirksame 
Schulden 1 )  1 1 9 536 

davon: Finanzschulden 853 573 
Voranschlagsunwirksame 
Schulden 2) 1 8  773 

Schulden gesamt 1 138 309 1 

1991 
in Mill S 

282 676 
931 952 

34 266 

3 1 6  942 

1 992 

1 388 520 

987 967 

1 9  1 20 

407 640 

1 )  Neben den falligen und nichtfa:lligen Finanzschulden darin ua enthalten: Empfan­
gene Anzahlungen, fallige und nichrfallige sonstige Schulden sowie nichtfallige Schulden 
aus Währungstauschverträgen. 

2) Schulden aus Einnahmen, die nicht endgültig solche des Bundes bzw nicht zu ver­
anschlagen sind, wie einbehaltene Sozialversicherungsbeiträge, Gutschriften und Rück­
zahlungen von Abgaben udgl. 

1 . 3  Eine Betrachrung des für öffentliche Zwecke eingesetzten Fremdkapitals 
erfordert allerdings eine umfassende Berücksichtigung der außerhalb des 
Zentralhaushaltes aufgenommenen sogenannten Grauen Finanzschulden, 
die ebenso wie die "eigentlichen" Finanzschulden zu verzinsen und bei 
Fälligkeit zu tilgen sind. 

2. 1 Als "Außerbudgetäre Sonderfinanzierungsvorhaben mit Auswirkungen 
auf den Bundeshaushalt" werden jene Investitionsvorhaben des Bundes 
bezeichnet, 

- die von ihm selbst oder für ihn von Rechtsträgern, die zu deren Durch­
führung bundesgesetzlich berufen sind, durchgeführt werden sowie 

- Finanzierungsvorhaben im Bereich der verstaatlichten Industrie, die von 
- vom Bund verschiedenen - Rechtsträgern aufgrund bundesgesetz-
licher Regelung zur Gänze oder teilweise durch Aufnahme von Fremdka­
pital zwischenfinanziert werden. Dabei ist der Bund durch Bundesgesetz 
verpflichtet, dem Rechtsträger die nicht gedeckten Ausgaben - ins­
besondere für die Bedienung des Fremdkapitals - zu ersetzen. 

III-160 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)24 von 319

www.parlament.gv.at



1 6  

Erscheinungsformen und 

Größenordnung 

Zu den außerbudgetären Sonderfinanzierungen zählen 

( 1 )  die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs AG (ASFINAG}-Fi­
nanzierungen (1992: 86,5 Mrd S) 

- des Straßen baues durch Straßensondergesellschaften, 

- des ÖBB-Hochleisrungsstreckenbaues, 

- des Hochleistungsstreckenbaues durch die Hochleistungsstrecken AG so­
WIe 

- des Bundeshochbaues und 

(2) die  I n ternati onales Amtss i tz- und Konferenzzentrum Wien AG 
(IAKW}-Finanzierungen (1992: 0,2 Mrd S). 

Als besonderer Fall der außerbudgetären Sonderfinanzierungsvorhaben 
sind 

(3) die Mittelzufuhrungen an die verstaatlichte Industrie aufgrund der Öster­
reichische Industrieholding AG (ÖIAG)-Finanzierungsgesetze 0992: 
48,4 Mrd S) anzusehen. 

Zu den auf diese Weise finanzierten Investitions- oder investitionsähn­
lichen Vorhaben des Bundes zählen 

(4) Finanzierungen der ÖBB im Rahmen der Europäischen Gesellschaft für die 
Finanzierung von Eisenbahnmaterial (EUROFlMA) 0992: 9,9 Mrd S) und 

(5) Leasing- und Bauträgerfinanzierungen, Beschaffungsvorgänge auf Teil­
zahlungsbasis im Rahmen des Fernmelde-Investitionsgesetzes (1992: 
75,9 Mrd S). 
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Graue Finanz chuld 

Erscheinungsformen und 

Größenordnung 

Die Bundeshaftungen 
und ihr Zusammen­
hang mit den 
Bundesschulden 

Laut den dem RH vorliegenden Rechnungsabschlüssen betrug die Graue 1 7  

Finanzschuld aus außerbudgetären Sonderfinanzierungen: 

1 990 1 99 1  
in Mill S 

ASFINAG 1) 6 1  5 92 70 021  

Scraßenbau-Sondergesellschaften 2) 9 688 9 046 

IAKW 3 1 2  228 
ÖIAG 5 2  388 50 279 

EUROFlMA 7 5 5 9  8 8 5 5  

POSt- und Telegraphenverwaltung 49 859 62 648 

Gesamt 1 8 1  398 201 077 

1) Straßenbau, Hochbau sowie Eisenbahn-Hochleistungsstrecken. 

1 992 

79 005 
7 470 

227 
48 357 

9 924 

75 93 1 

220 9 1 4  

2) Arlberg Straßentunnel AG, Pyhrn Autobahn AG, Tauern Autobahn AG, Brenner 
Autobahn AG, Wiener Bundesstraßen AG und Autobahnen und Schnellstraßen AG. 

Unbeschadet ihrer - monetär nicht zur Gänze quantifizierbaren - Vor­
teile haben außerbudgetäre Finanzierungen auch längerfristig wirksame, 
negative (ökonomische) Effekte: 

- Das Entstehen zusätzlicher sonstiger Kosten durch den Verwaltungsauf­
wand und die Gewinn- und Risikozuschläge bei den Leasing- und Bau­
trägergesellschaften. 

- Den projektspezifischen Rationalisierungs- und Finanzierungseffekten 
stehen problematische Verhaltensanreize für den ausgegliederten Rechts­
träger gegenüber, weil d ieser eigenständige Zielsetzungen verfolgen 
kann, für die der Bund letztlich das Ausfallsrisiko zu tragen hat. 

- Die von den ausgegliederten Rechtsträgern aufgenommenen Fremdmittel 
gelten nicht als Finanzschulden des Bundes, sondern sind in der Jah­
resbestandsrechnung ("Bilanz") des Bundes lediglich als Verbindlichkei­
ten aus Lieferungen und Leistungen dargestellt. 

- Die kurzfristig angelegte Bewältigung der Ressourcenkonflikte in der 
Gegenwart beeinträchtigt die fiskalische Flexibilität zukünftiger Haus­
halte. 

2.2 Die Übernahme von Haftungen durch den Bund für Verbindlichkeiten 
Dritter hat als wirtschafts- und finanzpolitisches Instrument wachsende Be­
deutung erlangt (wie Sicherstellung der Kapitalaufbringung in der ver­
staatlichten Industrie, Exportförderung durch die Absicherung politischer 
Risken ua). Eine ökonomisch orientierte Betrachtungsweise der Staatsschul­
den hat auch die vom Bund übernommenen Haftungen zu berücksichtigen, 
zumal er im Falle nicht zeitgerechter oder vereinbarungswidriger Leistung 
des Primärschuldners vom Gläubiger in Anspruch genommen werden 
kann. Diese Haftungen stellen Eventualverbindlichkeiten des Bundes dar. 
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Erscheinungsformen und 

Größenordnung 

Zusammenfassung 

Ihrer Wirkung nach sind Bundeshaftungen Finanzietungshilfen, die dazu 
dienen, 

- die Aufnahme von Fremdmitteln zu verbilligen (zB bei den Anleihen der 
Energiewirtschaft), 

- Risken abzusichern (wie im Falle der Exportförderung) sowie 
- außerbudgetäre Vorfinanzierungen zu begleiten. 

Gesamtstand an Bundeshaftungen 

1 990 1 99 1  1 992 
in Mill S 

Haftungen des Bundes 726 033 738 946 764 7 1 5  

zuzüglich Haftungen für Verbind-
lichkeiten der Österreichischen 
Postsparkasse (bereinigt um 
Guthabenstände des Bundes) 147 900 1 6 1  966 1 7 9  893 

Haftungen gesamt 873 933 900 9 1 2  944 608 

Darüber hinaus bestehen Haftungen der aus dem Bundeshaushalt ausge­
gliederten Rechtsträger, die zwar den Bund nicht unmittelbar betreffen, 
jedoch wegen der wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Bund und 
dem jeweiligen ausgegliederten Rechtsträger nicht völlig außer Betracht 
bleiben dürfen. 

3 . 1  Die zumeist in den Mittelpunkt des Interesses gestellten Finanzschulden 
des Bundes - einschließlich ihres jährlichen Zuwachses in Form des 
IlDefizitsll ( = Abgang des allgemeinen Haushaltes) - stellen zwar eine 
wichtige Tei lgröße dar, vermögen aber kein vollständiges B ild über die 
gesamte Verschuldungslage des Bundes abzugeben. Dies gilt daher auch 
für die daraus abgeleitete Finanzschuldquote (Stand der Finanzschulden 
im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt), die - jeweils ohne Graue Fi­
nanzschulden - von 34,6 % (1983) auf 48,7 % ( 1992) angestiegen ist. 

Das B ild ändert sich jedoch, wenn man den haushaltsrechtlichen Finanz­
schuldenbegriff durch einen Schulden- bzw Verbindlichkeitenbegriff im 
wirtschaftlichen Sinn ersetzt. 
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Zusammenfassung 

Graue Finanzschuld 

Darstellung der Finanz- und Bundesschulden 
nach den jeweiligen Begriffsinhalten 

Finanzschulden des Bundes [einschließlich der Währungstauschverträgel 

in Mrd S 
1000 

900 

800 1990 1991 1992 

Schuldenstand aus außerbudgetären Finanzierungen 

in Mrd S 
250 

200 

150 1990 1991 1992 

Schulden des Bundes laut Jahresbestandsrechnung 

in Mrd S 
1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 1990 

l 

1991 1992 

1 9  
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Zusammenfassung 

20 
Eventualverbindlichkeiten aus Haftungen des Bundes 

in Mrd S 
1000 

900 

8001990 1991 1992 

Der RH übersieht bei seiner Darstellung der Verschuldungslage nicht, 
daß den Bundesschulden auch Vermögenswerte gegenüberstehen. Ihre 
vollständige Erfassung scheitert allerdings am Fehlen tauglicher Bewer­
tungsverfahren, weswegen der RH im alljährlichen Bundesrechnungsab­
schluß auf den eingeschränkten Aussagewert der Vermögensrechnung des 
Bundes hinweist. Folglich ist auch die Ableitung einer "Nettoposition" , 
in der die Bundesschulden mit dem Bundesvermögen aufgerechnet wer­
den, nicht möglich. 

3.2 Die Staatsschulden haben in ihrer Gesamtheit mittlerweile eine Höhe er­
reicht, daß unter Berücksichtigung der Verzinsung und Bedienung die 
Erfüllung aktueller wirtschafts- und sozialpolitischer Zielsetzungen viel­
fach nur noch durch die Aufnahme weiterer Schulden finanziert werden 
kann. Dazu haben neben den - gewissermaßen "offiziellen" - Finanz­
schulden die viel unauffälligeren Formen der Grauen Finanzschuld in er­
heblichem Maße beigetragen. Beide zusammen bilden einen wichtigen 
Erklärungsgrund für die (unabhängig von den konjunkturellen Erforder­
nissen) ständig wachsende Staatsverschuldung. Ohne wachsende Kredit­
finanzierung müßten die Ausgaben verringert, dh Ansprüche an den Staat 
abgelehnt oder eingeschränkt werden und/oder zusätzliche öffentliche 
Abgaben erschlossen werden. 
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BESONDERER TEIL 

Bereich des Bundeskanzleramtes 

Unerledigte Anregungen aus Vorj ahren 

Hinsichtlich nachstehender Empfehlungen des RH, die den Koordinati­
onsbereich des B KA betreffen, hat dieses seinen bisherigen Standpunkt 
nicht geändert: 

( 1 )  Bedenken gegen den Einsatz von Leiharbeitskräften (SB Ermessensausga­
ben 1984 Abs 09.3). 

Laut Auffassung des BKA setzten besondere AufgabensteIlungen gewöhnlich von 
Bundesbediensteten nicht zu erwartende außergewöhnliche Fähigkeiten voraus, für 
deren Erbringung die eher starren Regelungen des Dienst- und Besoldungsrechtes 
des Bundes nicht ausreichten. 

(2) Einschränkungen bei der Verwendung von Dienstkraftwagen für Fahrten 
von Führungskräften (SB Ermessensausgaben 1984 Abs 09.4). 

Das BKA verwies auf die im Vollziehungsbereich des BMF erlassenen Richtlinien 
für die Benützung von Kraftfahrzeugen des Bundes und stellte für seinen Bereich 
im wesentlichen lediglich 0 berlegungen in Aussicht, hochrangigen Bediensteten -
etwa für Fahrten zum Dienstantritt - anstelle der Benützung des Dienstwagens 
Taxifahrten zu ermöglichen und die Dienstwagenbewirtschaftung nahe gelegener 
Bundesministerien zusammenzulegen. 

21 
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22 Verwirklichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Schaffung bundeseinheitlicher Richtlinien für die Gebäudereinigung 
(SB Ermessensausgaben 1984 Abs 09,8), 

Das BKA hat im jiinner 1 993 eine provisorische Richtlinie für die Reinigung 
von Bürogebiiuden erlassen, die aus personellen und verwaltungs iikonomischen 
Gründen eine Vereinheitlichung der verschiedenen Reinigungsregelungen im Bun­
desbereich anstrebt; bis 1 996 werden von den einzelnen Verwaltungsbereichen vor 
allem Erfahrungswerte für die Reinigungshä'ujigkeit und damit zusammenhä'n­
gend eine Mindestquadratmeterstundenleistung erwartet, 

(2) Rückzahlung von weiteren 800 000 S durch die Volkshilfe von den vom 
BKA für die Reislieferung anläßlich einer Dürrekatastrophe in Nicaragua 
zur Verfügung gestellten Mitteln (SB 1991 Volkshilfe Abs 8), womit die 
von der Bundesregierung im Jahre 1988 zur Verfügung gestellte Förde­
rung von 1 Mill S vollständig zurückbezahlt worden ist. 
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Bereich des Bundesministeriums für Inneres 

U nerledigte A nregungen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1) Schaffung einer Rechtsgrundlage für die vier Massafonds der Wachekör­
per des Bundes (Bundespolizei , Bundesgendarmerie, Zollwache und Ju­
stizwache) bzw Übergang von der Beschaffung der Dienstkleidung durch 
einen Fonds (Massasystem) auf eine Anschaffung unmittelbar aus Haus­
haltsmitteln (Etatsystem) des Bundes (TB 1966 Abs 5.10 ff, TB 1967 
Abs 57.1 ff, TB 1985 Abs 6.14 ff, TB 1988 Abs V III.2, TB 1989 
Abs VIII.3 und TB 1990 Abs IX.3). 

Laut Mitteilung des BMI hiitten sich die Arbeiten zur Schaffung einer Rechts­
grundlage zufolge der Beitrittsverhandlungen zur EG und anderer dringender Ge­
setzesvorhaben verzögert; es seien jedoch umfangreiche Einsparungsmaßnahmen ge­
troffen worden. 

(2) Schaffung einer bundeseinheitlichen Bekleidungsvorschrift für nichtuni­
formierte Kraftfahrer (TB 1980 Abs 9.7). 

Das BKA anerkannte die Berechtigung der Empfehlung, räumte jedoch der Rege­
lung der Dienstkleiderbewirtschaftung für die uniformierten Wachekö·rper des 
Bundes den Vorrang ein; außer der Mitteilung über eine vom BKA im Mä·rz 
1 991  durchgeführte Datenerfassung ist dem RH trotz Betreibung keine schriftli­
che Nachricht zugegangen. 

(3) Schaffung von gesetzlichen Bestimmungen für den öffentlich-rechtlichen 
Bereich des Fundwesens und zeitgemäße Anpassung der diesbezüglichen 
zivilrechtlichen Regelungen im ABGB (TB 1983 Abs 9.7, TB 1986 
Abs 17.5). 

Laut Mitteilung des BMI hätten sich die Arbeiten zur Neuregelung des Fundwe­
sens infolge anderer dringender Gesetzesvorhaben verzögert; ein Termin für die 
Neuregelung sei nicht abschätzbar. 

(4) Schaffung der erforderlichen Ausstattung für die in neuerbauten Amtsge­
bäuden eingerichteten Schutzräume, um ihre Benützbarkeit im Bedarfs­
fall zu ermöglichen (TB 1986 Abs 17.2, TB 1988 Abs 12 .12, TB 1990 
Abs 6.6). 

Laut Mitteilung des BMI kb"nnte die Ausstattung von Schutzrä·umen aus bud­
getiiren Gründen nicht im vollen Umfang verwirklicht werden. 

(5) Bereinigung der uneinheitlichen Wahrnehmung der Befugnisse durch die 
Bundesgendarmerie bzw die Gemeindewachekörper (TB 1988 Abs 12.4, 
TB 1989 Abs 11, TB 1990 Abs 4, TB 199 1 Abs 5 .1). 

23 
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24 

Unerledigte Anregungen 

Im Entwurf zur 1 8. StVO-Novelle wurde darauf Bedacht genommen; eine 
Beschlußfassung erfolgte jedoch hierüber nicht. 

(6) Organisatorische Straffung und Zusammenlegung kleinerer Abteilungen 
beim BMI (Zentralleitung) (TB 1991 Abs 8.3). 

Das BMI hat vorerst nur die Gruppe Zivi/dienst aufgelöst und zwei Kleinabtei­
lungen zusammengelegt. 

(7) Auflassung von drei beim BMI (Zentralleitung) zusätzlich eingerichteten 
Journaldiensten, die Journaldienstgebühren von jährlich rd 2,1 Mill S 
erfordern (TB 1991 Abs 8.5). 

Das BMI erachtete die Beibehaltung derJournaldienste als unverziehtbar. 

(8) Ersetzung der beim BMI (Zentralleitung) im Verwaltungsdienst einge­
setzten Exekutivbeamten durch Verwaltungsbedienstete (TB 1991 
Abs 8.9). 

Das BMI stel/te den vorerst teilweisen Ersatz der Exekutivbeamten durch Verwal­
ttmgsbedienstete in Aussicht. 

(9) Einstellung der nicht den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechenden 
Belohnungspraxis (TB 1991 Abs 8.11). 

Laut Mitteilung des BMI ersetzten die Belohnungszahlungen eine vom Verwal­
tungsgerichtshof als unzulässig erklärte Zulage für geistige Mehrbelastung. 

( 10) Einstellung der unzulässigen und unwirtschaftlichen Zuteilungspraxis 
zum BMI (Zentralleitung) im Bereich des Kriminaldienstes (TB 1991 
Abs 9.16). 

Laut Stellungnahme des BMI sei der Einsatz erfahrener Exekutivbeamter im ope­
rativen Bereich unverziehtbar. 

( 1 1 ) Durchführung der nach dem Bundeshaushaltsgesetz ab 1. Jänner 1987 
vorgesehenen Trennung zwischen Anordnung und Vollzug (TB 1991 
Abs 9.17). 

Laut Mitteilung des BMI seien für das Jahr 1 994 Organisationsä'nderungen zur 
Herstel/ung des gesetzmäßigen Zustandes vorgesehen. 
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Verwirklichte Empfehlu ngen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1) Bereinigung der unzulässigen Bemessung der Gefahrenzulage für Wache­
beamte des Bundes durch gesetzliche Regelung (TB 1 985 Abs 32 .27 ,  
TB 1 986 Abs  1 9 .4 ,  TB 1 988 Abs  VII I . 3 ,  TB 1 989 Abs  VI I I .4 ,  
TB 1 990 Abs IX.4). 

(2) Schaffung nachvollziehbarer Grundsätze für die Personalauswahl der 
Sicherheitswachebeamten, die Dienst am Flughafen Schwechat versehen 
(TB 1 99 1  Abs 9.3) .  

(3)  Sicherstellung der Erreichung der Ausbildungs- und Übungsziele durch 
regelmäßige Übungen für die Sicherheitswachebeamten der Einsatzgrup­
pe Flughafen Schwechat (TB 1 99 1  Abs 9.4). 

(4) Entlastung der Sicherheitsexekutive durch Privatisierung der Sicherheits­
kontrolle und Ausbau von Kameraüberwachungen in besonders gefährde­
ten Bereichen des Flughafens Schwechat (TB 1 99 1  Abs 9 .5) .  

(5) Übertragung des bisher von 52 Kriminalbeamten durchgeführten Grenz­
kontrolldienstes an Vertragsbedienstete (ausgenommen den exekuriven 
Bereich), wodurch je Vertragsbediensteten rd 25 % an Personalkosten 
eingespart werden können (TB 1 99 1  Abs 9.6). 
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28 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Personalwesen 

Prüfungsergebnisse 

Sicherheitsdirektion für das Bundesland Tirol 

Schwerpunkte der Beanstandungen betrafen die Personalbewirt­
schaftung und mehrgleisige Verwaltungs abläufe im Vereinswesen. 

Die Sicherheitsdirektion ist die oberste Sicherheitsbehörde des Bundes 
in einem Bundesland, der die Bezirksverwaltungsbehörden und Bund es polize i ­
d i rektionen als Sicherheitsbehörden nachgeordnet sind. 

Einwohner 
Fläche 
Sicherhei tsbehörden 

Personalstand 

630 275 
1 2 648 km2 

8 Bezirkshauptmannschaften 
1 Bundespolizeidirektion 
14 Verwaltungsdienst 
23 Kriminaldienst 

1 . 1  Der R H  überprüfte von September bis Oktober 1 992 die Gebarung der 
Sicherheitsdirektion für das Bundesland Titol. Die Prüfungsmitteilungen 
wurden der überprüften Stelle sowie dem BMI im Feber 1 993 zugemit­
telt, welche hiezu im Mai 1 993 Stellung nahmen. Seine Gegenäußerung 
gab der RH im Juni 1 993 ab. 

Die Gebarungsüberprüfung des RH bezog sich schwerpunktmäßig auf 
Personalangelegenheiten sowie auf die Verwaltungsabläufe. 

1 .2 . 1  Im Fremdenpolizeilichen Referat wurden vom Sachbearbeiter bis Septem­
ber 1 992 regelmäßig monatliche Überstunden verrechnet, obwohl der 
durchschnittliche Arbeitsanfall die volle Arbeitskraft eines mit dem Sach­
gebiet langjährig vertrauten Mitarbeiters nicht überstieg . 

1 .2 .2 Der RH empfahl, Überstunden nur nach Prüfung ihrer unbedingten Not­
wendigkeit im Einzelfall zu genehmigen. 

1 .2.3 Laut Stellungnahme der Beh iirde sei dem Referenten nur fallweise eine Schreibkraft 
zur Verfügung gestanden. Weiters hiitte das neue Fremdengesetz eine vermehrte 
Arbeitsbelastung bewirkt. Im übrigen würden die Empfehlungen des RH befolgt 
werden. 

2" 
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Personalwesen 

Sicherheitsdir ktion für 
das Bundesland lirot 

1 .3. 1 Die Anzahl der Planstellen für Wache beamte des Kriminaldienstes wurde 
bundesweit im Jahr 1 99 1  um 1 2 1  und im Jahr 1 992 um weitere 46 er­
höht. 

Das BM! hat jedoch die Sicherheitsdirektionen und B undespolize i ­
direktionen ohne weitere Vorgaben ermächtigt, auf Rechnung dieser -
mangels Kriminalbeamten - freien Planstellen Vertragsbedienstete der 
Entlohnungsgruppe d (im wesentlichen Schreibkräfte) auf sechs Monate 
befristet aufzunehmen. 

Davon wurde für den gesamten Zeitraum seitens der Behörden zu rd 
5 0  % Gebrauch gemacht.  Die überprüfte Behörde hat eine derartige 
Halbtagskraft beschäftigt; deren monatliche Personalkosten ohne Dienst­
geberanteil betrugen monatlich 7 285 S. 

1 .3.2 Der RH beanstandete, daß das BM! an die Ausübung seiner Ermächti­
gung keine Bedarfsprüfung geknüpft hat, zumal für die Sicherheitsdirek­
tion für das Bundesland Tirol eine zusätzliche Halbtagskraft nicht erfor­
derlich war. Die volle Ausschöpfung der Ermächtigung für die befristeten 
E rsatzkräfte hätte  bundeswe i t  Personalkosten von i nsgesam t rd 
28,8 Mill S bewirkt. 

Der RH beurteilte diese Maßnahme der Personalbewirtschaftung und ih­
re Durchführung als den Grundsätzen der Sparsamkeit und der Budget­
wahrheit bzw der Aussagekraft des Stellenplanes widersprechend. Er 
empfahl, künftig von derartigen Maßnahmen abzusehen. 

Der RH hat diesen Sachverhalt auch dem BKA zur Kenntnis gebracht. 

1 .3 .3 Das BMI sagte zu, dieser Empfehlung künftig Rechnung zu tragen. 

Verwaltungsabläufe 1 .4 . 1  Die Aktenverwaltung in Vereinsangelegenheiten (6 9 1 5  Vereine) erfolg­
te durch die Kanzlei (Protokollierung und Nebenarbeiten) sowie vom 
Sachbearbei ter und einer Hilfskraft (Aktenablage und zusammenhängen­
de Aufzeichnungen). Dabei wurden teilweise deckungsgleiche Mehrfach­
aufzeichnungen geführt. 

1 .4.2 Nach Ansicht des RH könnten die Arbeitsabläufe durch den Verzicht auf 
mehrgleisige Aufzeichnungen oder die Zusammenlegung der gesamten 
Aktenverwaltung einschließlich der Protokollierung beim Sachbearbeiter 
wesentlich gestrafft werden. 

1 .4.3 Die Beh iirde vermeinte, der Empfehlung des RH ko"rme erst niiher getreten werden, 
wenn vom BMI für alle in Betracht kommende Behörden die ADV-maßige Erfas­
sung der Vereine angeordnet würde. 

1 .4.4 Der RH entgegnete, die von ihm empfohlenen Maßnahmen zur Arbeits­
entlastung und Verwalrungsvereinfachung erforderten keinen ADV -Ein­
satz. 
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28 

Grenzkontrolle 

Sonstiges 

Schluß­
bemerkungen 

1 . 5 . 1  Beim Grenzübergang Brenner-Bahn wurde die  durch Sicherheitsorgane 
zu vollziehende Grenzkontrolle im Verordnungsweg ganz oder teilweise 
auf die Zollorgane übertragen. Da aber ein beträchtlicher Teil der verfüg­
baren Zollorgane durch den Grenzübergang Brenner-Straße gebunden 
war, konnte im Bahnteiseverkehr dem E rfordernis  ei ner wirksamen 
Grenzkontrolle nur bedingt entsprochen werden. 

1 . 5 .2 Wie der RH kritisch vermerkte, erfordert die weltweit zunehmende Wan­
derbewegung wegen ihrer Auswirkungen auf das Fremden- und Asylwe­
sen verstärkte Grenzkontrollen. 

Er legte eine Rückübertragung der Zuständigkeit zur Grenzkontrolle 
Brenner-Bahn auf die Sicherheitsorgane nahe, um unzulässige Grenz­
übertritte möglichst zu vermeiden. 

1 .5.3 Laut Stellungnahme des BMI habe es eine verstiirkte Grenzkontrolle angeordnet, 
die ihren Niederschlag bereits in höheren Zurückweisungszahlen gefunden habe. 
Im Zusammenwirken mit der Finanzlandesdirektion für Tirol habe die Sicher­
heitsdirektion für das Bundesland Tirol den vermehrten Einsatz beweglicher 
GeräTe zum Erkennen falscher oder gefälschter Reisepapiere vorgeschlagen. Die vom 
RH vorgeschlagene Maßnahme lasse einen Personalmehrbedarf im Bereich des Kri­
minaldienstes befürchten und wä're auch im Hinblick auf den in absehbarer Zeit 
möglichen Beitritt Österreichs zur EG nicht zie/führend. 

1 .5 .4 Der RH ersuchte, ihm über das neue Modell der Grenzkontrolle sowie 
über die Maßnahmen zu berichten. 

1.6 Weitere Beanstandungen geringerer Bedeutung bezogen sich auf die Ak­
tengebarung im Waffen-, Schieß- und Sprengmittelwesen, die Unter­
bringung der Behörde, die Erstellung von Reiserechnungen sowie den 
Meldeweg in fremdenpolizeilichen Angelegenheiten. 

Beanstandungen, die im Behördenbereich lagen und formale Mängel be­
trafen, wurden anläßlich der Schlußbesprechung mit dem Behördenleiter 
bereinigt. 

1 .7 Zusammenfassend sah sich der RH zu folgenden Schlußbemerkungen 
veranlaßt: 

( 1 )  Die Besetzung von Planstellen sollte an den Nachweis eines entsprechen­
den Bedarfes gebunden sein. 

(2) Die Verwaltungsabläufe in den Vereinsangelegenheiten wären möglichst 
zu straffen. 

(3) Die Grenzkontrollen beim Grenzübergang Brenner-Bahn sollten zur Er­
höhung ihrer Wirksamkeit wieder ausschließlich von Sicherheitsorganen 
wahrgenommen werden. 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Journaldienste 

Landesgendarmerie­

kommando für Tirol 

Landesgendarmeriekommando für Tirol 

Der RH empfahl, die Organisation des Exekutivdienstes, die Aus­
bildung und den Personale ins atz zu verbessern. Zudem erschienen 
ihm Maßnahmen zur Hebung der Sicherheit im Straßenverkehr 
erforderlich. 

Die Organisation der Wirtschaftsführung widersprach den Vor­
schriften. Die Gebühren für die Heranziehung von öffentlichen Si­
cherheitsorganen für besondere Überwachungsdienste waren nicht 
kostendeckend. 

Einwohnerzahl im Überwachungsgebiet 
Überwachungsgebiet (in km2) 
Personalstand 
Zu betreuende Bürger je Beamten 

500 000 
1 2  543 

1 182  
423 

2. 1 Der RH überprüfte von September bis Oktober 1 992 die Gebarung des 
Landesgendarmeriekommandos für Tirol. Die Prüfungsmitteilungen wur­
den der überprüften Stelle sowie dem BMI im April 1 993 zugemittelt, 
welche hiezu im Juni bzw Juli 1 993 Stellung nahmen. Seine Gegenäuße­
rung gab der RH im August 1 993 ab. 

Die Gebarungsüberprüfung des RH bezog sich schwerpunktmäßig auf 
Bereiche der Organisation des Exekutivdienstes, Ausbildung, Wirksam­
keit des Personaleinsatzes und Hebung der Sicherheit im Straßenverkehr, 
die nicht der Gesetzeslage entsprechende Organisation der Wirtschafts­
führung und den nicht kostendeckenden Einsatz von Sicherheitsorganen 
für besondere Überwachungsdienste. 

2.2. 1 Die Journaldienste der Gendarmerieposten sollten die ständige Erreich­
barkeit von bestimmten Gendarmerieposten für die Bevölkerung und die 
vorgesetzten Führungsstellen sicherstellen. 

Die Weisung des BMI im Jahre 1 987,  bei sämtlichen Gendarmeriepo­
sten für jeden Beamten vier Tag- und Nachtjournaldienste vorzusehen, 
bewirkte, daß eine erhebliche Anzahl von Exekutivbeamten im Bereich 
der kleineren Gendarmerieposten während des Nachtjournaldienstes nur 
Anwesenheitsdienste leisten konnte. 

2.2.2 Der RH beanstandete die wenig wirksame Form des Personaleinsatzes 
und empfahl, im Rahmen der Reform des Gendarmeriedienstes auf Be­
zirksebene die Journaldienste bei den Bezirksleitzentralen zu konzentrie­
ren und die durch diese Maßnahme frei werdenden Beamten im Außen­
dienst einzusetzen. 

2.2.3 Das BMI hat die Empfehlung des RH verwirklicht. 
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30 
Dienst- und 

Fachaufsicht 

Verkehrs­

überwachung 

2 . 3 . 1 Die Landesgend armeriekom mandanten und i hre Stel lvertn.:'ter, die  A b te i ­
I u ng s ko m m andanten sowie d i e  Bezi rksgendarmeriekom mandanten hat­
ten d ie D i enstste l len i h res Bereiches regel m äßig z u  bereisen und deren 
Tät Igke i t  zu beurtei len .  

D i e  von den Dienststel lell als Selbstverständ l ichkeit  angesehenen günst i ­

g e n  B e u rrei l ungen d e r  Kom mandanten w i d e rsprachen al lerd i ngs z u m  
Te i l  d e n  tatsächl i chen G egebenheiten,  wurden j edoch w iederholt i m  Rah­

men von Versetzungsverf�lhre n ,  D i s z i p l i narverfahre n  und strafge r i c h t l i ­
ehell Verfahren v o n  d e n  betroffenen Beam ten i ns Treffen geführt .  

2. :\ .2  Der RH bemängelte d i e  mangelnde Ziel erre ieh ung d ieser I nspektionsrei ­

sen. Er em pfahl z ielgerichtete Kontrollen d u rch besonders geschulte ,  dem 
jewe i l igen Landesgendarmeriekommandanten bzw dem Gendarmeriezen­
tral kom mandanten unmi ttel bar u nterstel lte  le i tende Beamte.  

2 . . 1 . .\ 1)".1 /3i\1/  .ltlj!,te elie Um.let:'lIlIg der Emji/eb/1Ing de.l IV { ZII. 

2.1. 1 B undeswei t  entfie len i m  Jahre 1 99 1  rcl () ';1 aller Verkehrsunfälle bzw rd 
7 ';1 aller Getöteten auf - als solche behörd l ich erf�lßte - U nfäl l e  m i t  

alkohol i s i erten Bete i l igten.  Laut E rhebungen d e s  K u ratori u m s  für Ver­

kehrss icherheit  d ü rften tatsäc h l i c h  j edoch rd 2') r;{ der töd l i c hen Ve r­
kchrsu nHille auf Alkoholbeeint rächt igung zurückzuführen sei n .  

Die Gendarmerieposten des Bezl fkes K i t zbühel  w i esen h i ns ichtl ich  der  

Bekäm pfung des "Alkohols am Steuer" e rhebl iche U n te rsch i ede auf. I m  
Jahre 1 9<JO re ichte d i e  Kennzahl der angezeigten alkohol i s ierten Fahr­
zeug lenker je Beamten und Jahr von 1 , .) (Gendarmeri eposten K i tzbühel) 
bis 7 , 2  (Gendarmeri el'osten E rpfendorf und Fieberbrunn) .  Für das Jahr  
1 99 1  warell d ie  Verhältn iszahlen äh n l i ch .  

2. 1 .2  Der RI  I beanstandete die  i n  manchen Ü berwac h u n gsbere i c h e n  wenig 

w i rksame Vorgangsweise gegen alkohol is ierte Fahrzeuglenker. E r  em pfahl 
vermeh rte Kontrol len und verstärkte Sch u l u ngsmaßnah men.  

2 . ·U Lellli Stl'lI/Itlj!,l/dhlllf deJ 13 M l  1{'erde dun;' die Einfiihrunj!, eilles be::;irksu'eiten 
Verkehniibel"U 'c,d7ll1lj!" dieI/JttJ "b Ala! J l)l)) .  l 'u-!;;mden mit bealJ51cbtigten Re/or-

111m "l!It" LlIlde.le!ifl!f. eine lI 'fJentl/(h lI'irksäl!lere Verkehniibenl 'tlclJllnp, erreich I 

1/ "frelen. 

2' ; ' 1  I m  Bereich Jes Landesgenda rmeriekommanJos fü r Ti rol w urden 2 �  Ra­

darkabinen an unfal l trächtigen Stellen aufgestel l t .  

Das Fe h len e i n e r  anwe n J baren Ver fo lg u ngsmög l i ch k e i t  v o n  aus l änd i ­
schen Gesetzesübe rtretern bewi rkte, daß nur  etwa 1 0  bis  -'i o  '7r der durch 
Radarüberw<!ch ung festgestel l ten Ü bertretungen angezeigt und ledigl ich 

i n länd i sche Lenker bestraft wurJe n .  

D e r  zwi schen Jer Republ i k  Österreich und d e r  Bundesrepubl i k  Deutsch­

land abgeschlossene Vertrag über Am ts- und Rechts h i l fe in Verwal tungs-
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VerkehrsübenNachung 

Landesge armerie­
komman für Ti 

sachen, BGBI Nr 5 26/ 1 990, hat wegen unterschiedlicher kraftfahrrecht- 31 

licher Vorschriften zu keiner Problem lösung geführt. 

2.5.2 Der RH beanstandete, daß ein Lösungsvorschlag des BMV, der zumindest 
im Wiederholungsfall die Strafverfolgung deutscher Fahrzeuglenker er­
möglicht hätte, nicht verwirklicht wutde. Er empfahl den Abschluß voll­
ziehbarer Amts- und Rechtshi lfeabkommen mit den Nachbarländern 
Österreichs. 

2.5.3 Laut Mitteilung des BMI werde auf die Umsetzung der Empfehlungen des RH 
hingewirkt werden. 

2.6. 1 Die im Jahre 1 986 dem Landesgendarmeriekommando für Tirol zuge­
wiesenen zwei Kraftfahrzeug-Schallpegelmesser (Wert rd 1 20 000 S) 
zur Überwachung und Bekämpfung übermäßigen Kraftfahrzeuglärms 
wurden kaum verwendet. 

2.6.2 Der RH beanstandete den geringen Einsatz der Geräte. Er empfahl, ihre 
Tauglichkeit zu überprüfen und zutreffendenfalls Schulungsmaßnahmen 
durchzuführen. 

2.6.3 Das BMI sagte dies zu. 

Kraftfahrtechnische 2.7 . 1  Den Beamten der für die Überwachung des Grenzüberganges Kufstein­
Überwachung Kiefersfelden zuständigen Gendarmeriedienststelle war wegen ihrer son­

stigen Aufgaben eine dauernde Anwesenheit und Kontrolle am Grenzübergang 
nicht möglich. Eine umfassende Kontrolle der einreisenden Kraftfahrzeu­
ge, insbesondere der Lastkraftwagen und Omnibusse, wie dies vom techni­
schen Zug der deutschen Grenzbehörden an hand einer umfangreichen 
Check-Liste sehr genau durchgeführt wurde, war auf österreichischer Sei­
te nicht gewährleistet. 

Der mobile technische Prüfzug konnte nur noch Schwerpunktkontrollen 
der bereits eingereisten Fahrzeuge durchführen. 

2.7.2 Nach Auffassung des RH belegen schwere Verkehrsunfälle mit insbeson­
dere nach der "Ostöffnung" nach Österreich eingebrachten Kraftfahrzeu­
gen die Notwendigkeit verstärkter technischer Kontrollen bereits anläß­
lieh des Grenzübertrittes. 

Der RH empfahl dem BMI, in enger Zusammenarbeit mit dem BMV, 
dem Land Tirol und den Grenzbehörden der Nachbarländer ein Maßnah­
menpaket zu erstellen, das vor allem 

- die ständige Stationierung eines technischen Zuges an der Grenze, 
- den verstärkten Einsatz von Gendarmeriebeamten bei den Grenzübergän-

gen und 
- den Einsatz von Zollwachebeamten 

umfassen sollte. 
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Kraftfahrtechnische 

Überwachung 

2.7.3 Das BMI vermeinte, daß mit der Schaffung entsprechender Zuständigkeiten für 
Zollorgane durch die 1 5. Kraftfahrgesetz-Novelle die geforderte Überwachung 
sichergestellt sei. 

2.7.4 Der RH erwiderte, daß eine Problem lösung durch den Einsatz von Zoll­
organen allein nicht herbeigeführt werden könne, und wiederholte seine 
Empfehlung. 

Gewerberechtliche 2.8. 1 Gemäß der Gewerbeordnung kann der Landeshauptmann als Konzessi­
Beratung onsbehörde einem Waffengewerbetreibenden erforderlichenfalls Maßnah­

men zur sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition bescheid­
mäßig auftragen. 

Beamte der Kriminalabteilung nahmen unter hohem Zeitaufwand regel­
mäßig an Augenscheinverhandlungen teil und erstatteten entsprechende 
Sicherungsvorschläge gegen Einbruch und Diebstahl, die jedoch von der 
Gewerbebehörde nicht oder nicht mit der gebotenen Nachhaltigkeit um­
gesetzt wurden. 

2.8.2 Der RH beanstandete, daß dadurch die Tätigkeit der Kriminalbeamten 
vielfach wirkungslos blieb. 

2.8.3 Das BMI ist an das Amt der Tiroler Landesregierung herangetreten, damit die 
Behiirden der allgemeinen staatlichen Verwaltung zielführende Maßnahmen set­
zen. 

Gendarmeriemusik 2.9. 1 Das BMI hat die Gendarmeriemusik zu einer Mindeststärke von 20 Mu­
sikern sowie zur Abstimmung der Interessen des Exekutivdienstes und 
der Belange des Musikwesens verpflichtet. 

Schulungen 

Im Bereich des Landesgendarmeriekommandos für Tirol beanspruchte die 
Musikausübung durch rd 40 Beamte jährlich rd 260 Dienststunden (oh­
ne Reisezeiten) je Musiker, die durch Überstunden anderer Bediensteter 
ausgeglichen werden mußten. 

2.9.2 Der RH beanstandete den zeitlichen Umfang der Musikausübung durch 
für den Exekutivdienst ausgebildete Beamte und empfahl die Verminde­
rung auf ein dem Dienstbetrieb zuträglicheres Ausmaß. 

2.9.3 Das BMI verwies auf die Bedeutung der Gendarmeriemusik für die Öffentlich­
, keitsarbeit der Gendarmerie. Hinsichtlich des Überstundenaufwandes werde durch 

die Dienstzeitregelung 1 993 eine Verbesserung eintreten. 

2. 10 . 1  In den Jahren 1 992 und 1 993 wurden für die Sicherheitspolizeigesetz­
Schulung im Bereich der Bundesgendarmerie 79 leitende Bedienstete ein­
gesetzt, die rd 2 1  700 Vortragsstunden gestalteten. Die Vergütung für 
Nebentätigkeit betrug 290 S je Stunde. 

Da die Bediensteten für ihre Lehrtätigkeit in amtlichen Kursen ausgebil­
det wurden, die Lehrtätigkeit in ihrer Dienstzeit durchführten und zu­
sätzlich bei den verwendeten leitenden Gendarmeriebeamten die Schu-
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lung zu ihren Dienstpflichten gehörte, lagen die Voraussetzungen fur die Ge- 33 

währung der Vergütung nicht vor. 

2. 10.2 Der RH bemängelte die ohne Rechtsgrundlage erfolgte Auszahlung von 
rd 6,3 Mill S und empfahl die Rücknahme der getroffenen Entschei­
dung. 

2. 10.3 Laut Mitteilung des BM! erschien die Zahlung der Nebentiitigkeitsvergütung 
gerechtfertigt, weil es sich um eine gä'nzliche Neuorientierung des polizeilichen Ein­
schreitens handelte, wofür es kein gesichertes Wissen, keine Rechtsprechung und kei­
ne Erfahrungswerte gegeben habe. Mit der Vergütung sei nicht nur die Vortrags­
tätigkeit, sondern auch die Vorbereitungszeit abgegolten worden. 

Der für Dienstrechtsangelegenheiten zuständige Staatssekretär im BKA bestätigte 
die Rechtsauffassung des RH. 

2. 1 1 . 1  I m  Jahre 1 992 wurden i m  Zuge der Neuorganisation des Gendarmerie­
dienstes auf Bezirksebene 79 Bezirksgendarmeriekommandanten zu ei­
nem viermonatigen Ausbildungslehrgang an die Sicherheitsakademie ein­
berufen. 

Neun Kursteilnehmer hatten das 60. Lebensjahr bereits überschritten, 
hievon standen drei Teilnehmer bei Kursende knapp vor Erreichung des 
65 .  Lebensjahres. 

2. 1 1 .2 Der RH beanstandete die Ausbildung von Beamten, die von Gesetzes we­
gen im Jahr des Kursabschlusses in den Ruhestand treten bzw für Beam­
te, die aufgrund ihres Lebensalters jederzeit in den Ruhestand treten kön­
nen. 

2 . 1 1 .3 Laut Mitteilung des BM! seien im Zuge der V bergangsregelung qualifizierte 
dienstführende Beamte nach jahrzehntelanger Erfahrung in Posten- und 
Bezirkskommandantenfunktionen zu einem verkürzten Grundausbildungslehrgang 
zugelassen worden. Eine Altersgrenze sei aus dienstlichen und menschlichen Grün­
den nicht angebracht gewesen. 

Der für Dienstrechtsangelegenheiten zuständige Staatssekretär im BKA beurteilte 
die Angelegenheit als Einzel/all. 

2 . 1 2 . 1  Ein leitender Gendarmeriebeamter war seit mehr als fünf Jahren dem 
Gendarmerieeinsatzkommando zum Dienst in der Verwaltungsführung 
zugeteilt. Ein weiterer leitender Gendarmeriebeamter wurde aus wichti­
gen dienstlichen Interessen 1 989 vom landesgendarmeriekommando für 
Niederösterreich zum Landesgendarmeriekommando für Tirol versetzt, 
obwohl er dem Gendarmerieeinsatzkommando dienstzugeteilt war. Die 
Dienstzureilung dieses Beamten war 1 992 noch aufrecht. 

2 . 1 2.2 Da eine Dienstzuteilung gesetzlich als bloß vorübergehende Maßnahme 
vorgesehen ist, beanstandete der RH diese kostenintensiven Personalrnaß­
nahmen und empfahl deren Aufhebung. 
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Zuteilungen 

2. 1 2.3 Laut Mitteilung des BMI erfordere die besondere Lage von Ausbildungsstand und 
AufgabensteIlung des Gendarmerieeinsatzkommandos zur Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebes die Verwendung vorwiegend zugeteilter Beamter. Es sei jedoch die 
Einleitung von Versetzungsverfahren bzw ZuteilungsauJhebungen beabsichtigt. 

2 . 1 2.4 Der RH entgegnete, daß für eine ausschließliche Tätigkeit in der Verwal­
tungsführung die Verwendung zugeteilter Beamter nicht erforderlich sei . 

Wirtschaftsführung 2 . 1 3 . 1  Beim Landesgendarmeriekommando für Tirol war die vom Bundeshaus­
haltsgesetz ab 1 .  Jänner 1 987 vorgesehene Trennung zwischen Anord­
nung und Vollzug für die nachgeordneten Dienststellen nicht durchge­
führt worden. 

Überwachungs­
gebühren 

2. 1 3.2 Der RH empfahl, die notwendigen Umgliederungen ehestens durchzu­
führen. 

2 . 1 3.3 Laut Mitteilung des BMI werde zuJahresbeginn 1 994 mit den Umgliederungen 
bei der Sicherheitsdirektion im Bereich des Bundeslandes Salzbltrg begonnen wer­
den; danach erfolge die Umstellung im Bereich der anderen Bundeslä·nder. 

2 . 14 . 1  Für jedes bei einem besonderen Überwachungsdienst herangezogene öf­
fentliche Sicherheitsorgan sind 1 50 S je angefangene Stunde zu verrech­
nen. Diese Gebühr erhöhte sich auf 200 S für Überwachungstätigkeiten, 
mit denen die Beistellung eines Dienstkraftfahrzeuges verbunden war. 

2. 14.2 Der RH beanstandete diese Tarife als nicht kostendeckend, weil selbst un­
ter günstigen Voraussetzungen (Einsatz junger Beamter, keine Überstun­
den, keine Dienstgeberanteile) nur ein Deckungsbeitrag von rd 60 % er­
reicht wird. 

Er empfahl im Interesse der Kostenwahrheit für staatliche Leistungen die 
Vornahme einer entsprechenden Tarifanpassung. 

2. 14.3 Laut Stellungnahme des BMI habe es 1 992 dem BKA vorgeschlagen, eine 
Tari/anpassung ehestmiiglich in Angriff zu nehmen. 

2 . 1 4.4 Der RH hat das BKA um Stellungnahme ersucht. 

2. 1 5 . 1  Anläßlich des 53 .  Arlberg-Kandaharrennens im Jahre 1 988 versahen 30 
Gendarmeriebeamte Ordnungsdienst, wofür der Bezirkshauptmannschaft 
Landeck 67 500 S an Überwachungsgebühren vorgeschrieben wurden. 

Diese verweigerte - im Gegensatz zu den Vorjahren - die Bezahlung, 
weil die Überwachung von ihr nicht bescheidmäßig angeordnet worden 
war. 

2 . 1 5 .2 Der RH empfahl, besondere Überwachungsdienste künftig nur bei be­
scheid mäßiger Anordnung der zuständigen Behörde durchzuführen. 

2 . 1 5 .3 Laut Mitteilung des BMI sei der Empfehlung des RH bereits Rechnung getragen 
worden. 
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Schluß­
bemerkungen 

Landesgendar e e· 
kommando für Tiro. 

2 . 1 6. 1  Von 1 989 bis 1 992 (3 1 .  Oktober) kam der Suchtgiftspürhund eines Be­
amten der Kriminalabteilung jährlich nur rd fünfmal zum Einsatz. Die 
Haltungskosten des Hundes je Einsatztag beliefen sich auf rd 33 000 S. 

2 . 1 6.2 Wie der RH kritisch vermerkte, wurde dem Beamten im August 1 992 
neuerlich ein um 12 000 S erworbener Junghund zur Ausbildung zuge­
wiesen. 

2. 1 6.3 Laut Mitteilung des BMI werde es einen angemessenen Einsatz von Diensthunden 
sicherstellen. 

2. 1 7 . 1  Die Verwahrungvorschrift regelt die Vorgangsweise bei der Festnehmung 
und vorübergehenden Verwahrung einer Person. 

2 . 1 7.2 Der RH bemängelte die mangelhafte Führung der Aufzeichnungen, wel­
che die Nachvollziehbarkeit der Dauer und der Umstände der Freiheits­
beschränkung sicherstellen sollten. 

2 . 1 7.3 Das BMI sagte Schulungs- und Kontrollmaßnahmen zu. 

2 . 1 8  Die wesentlichen Empfehlungen des RH waren darauf gerichtet, 

( 1 )  umfangreiche Änderungen hinsichtlich der Organisation des Exekutiv­
dienstes und im Personaleinsatz mit dem Ziel einer verstärkten Anwesen­
heit der Beamten im exekutiven Außendienst herbeizuführen, 

(2) die Verkehrstüchtigkeit einreisender Fahrzeuge bereits an läßlich des 
Grenzübertrittes zu überprüfen, 

(3) die Organisation der Wirtschaftsführung der geltenden Rechtslage anzu­
passen und 

(4) bei der Vergütung von besonderen Überwachungsdiensten durch öffentli­
che Sicherheitsorgane kostendeckende Tarife durchzusetzen. 

35 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Organisations­
angelegenheiten 

Bundespolizeidirektion St. Pöhen 

Eine aus besoldungsmäßigen Überlegungen erfolgte organisatori­
sche Änderung der Einsatzgruppen der Kriminalpolizeilichen Ab­
teilung nahm zu wenig Rücksicht auf wirksamen Diensteinsatz 
und Wirtschaftlichkeit. 

Die Sicherheitsexekutive wäre von artfremden Tätigkeiten zu ent­
lasten. 

Die Organisation des Wirtschaftsverwaltungsdienstes entsprach 
nicht der Gesetzeslage. 

Einwohnerzahl im Überwachungsgebiet 
Überwachungsgebiet (in km2) 
Personalstand Verwaltungs bedienstete 

Sicherheitswache 
Kriminaldienst 

54 000 
1 08 
43 

204 
38 

3. 1 Der RH überprüfte von April bis Mai 1 992 die Gebarung der Bundespo­
lizeidirektion St. Pölten. Die Prüfungsmittei lungen wurden der über­
prüften Stelle sowie dem BMI im Dezember 1 992 zugemittelt, welche 
hiezu im März 1 993 Stellung nahmen. Seine Gegenäußerung gab der 
RH im Juli 1 993 ab. 

Die Gebarungsüberprüfung des RH bezog sich schwerpunktmäßig auf 
die Aufgabenwahrnehmung durch die kriminalpolizeiliche Abteilung, 
die Organisation des Wirtschaftsverwalrungsdienstes und den Personal­
einsatz der Sicherheitsexekutive für artfremde Tätigkeiten. 

3.2. 1 Die Kriminalpolizeiliche Abteilung bestand aus einer Fahndungsgruppe, 
dem Erkennungsdienst und einer weiblichen Kriminalbeamtin sowie aus 
vier Gruppen zu sechs bis acht Kriminalbeamten mit je einem Gruppen­
führer und einem Stellvertreter. Um die Zustimmung des BKA zu einer 
höheren Anzahl besser bewerteter und damit besser besoldeter Planstellen 
zu erreichen, wurden sämtliche Mitarbeiter dieser Abteilung in insgesamt 
acht Kleingruppen zu je vier Bediensteten mit Gruppenführer und -stell­
vertreter aufgeteilt. Im Dienstbetrieb bildeten jedoch auch weiterhin zwei 
Kleingruppen eine Einheit. 

3.2.2 Der RH beanstandete diese sachlich nicht gerechtfertigte Aufsplitterung, 
die lediglich zu einer Vermehrung besser bewerteter Planstellen geführt 
hat. 

3.2.3 Lat,t Stellungnahme des BM! habe es im Einvernehmen mit dem BKA eine durch 
die Schaffung einer Vier-Mann-Gruppe einheitliche Organisation der nachgeord­
neten Behiirden angestrebt. 
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Bundespolizeidirekti n 
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wahrnehmung 

Haushaltswesen 

Sonstiges 

3.2.4 Der RH entgegnete, daß eine ausschließlich auf die dienst- und besol- 37 

dungsrechtliche Besserstellung der Mitarbeiter ausgerichtete Änderung 
der internen Organisation mit den Grundsätzen einer klaren, straffen, 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Organisation nicht vereinbar ist. 

3.3. 1 Die Kriminalbeamten kontrollierten täglich im Rahmen der "Hotelkon­
trolle - Stadtfußstreife" Beherbergungsbetriebe, wofür ein erheblicher 
Teil der anfallenden Übers runden und der Kfz-Kilometerleistungen auf­
gewendet wurde. 

3.3.2 Zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und vorbeugenden Wirkung der 
Streifen empfahl der RH die Beschränkung auf stichprobenartige Kon­
trollen, die Heranziehung von Sicherheitswachebeamten und schwer­
punktmäßige Sonderstreifen . 

3.3.3 Die Bundespolizeidirektion 5t. Pölten sagte dies zu. 

3.4 . 1  Die Wert transporte der Post auf der Straße und die Geldverladungen im 
Bahnhofsbereich wurden regelmäßig durch Sicherheitswachebeamte über­
wacht. 

3.4.2 Nach Ansicht des RH war diese kräftebindende und ihrem Wesen nach 
artfremde Überwachungstätigkeit auch im Hinblick auf die gestiegenen 
Anforderungen an die Exekutive einer Landeshauptstadt nicht mehr ver­
tretbar. Er empfahl Verhandlungen mit der Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung mit dem Ziel des gänzlichen Rückzu­
ges der Sicherheitsexekutive von dieser Überwachungstätigkeit, die bei 
Schienenpostkursen teilweise schon durch private Überwachungsdienste 
erfolgte. 

3.4.3 Laut Mitteilung des BMI verpflichte das 5icherheitspolizeigesetz nicht mehr zur 
5 icherung von Werttransporten durch die 5 icherheitsbehö·rden. Es werde darauf 
driingen, daß die Postverwaltung künftig private 5icherheitsdienste betraue. 

3.5 . 1  Die Haushaltsführung im Bereich des Kassen- und Wirtschaftsdienstes 
entsprach nicht dem Grundsatz der Trennung von Anordnung und Voll­
ziehung. Grundlage der Wirtschaftsverwaltung war eine veraltete und 
dem geltenden Bundeshaushaltsrecht widersprechende Vorschrift des 
BMI. 

3.5.2 Der RH wiederholte seine schon im Zuge von Gebarungsüberprüfungen 
bei anderen Dienststellen im Bereich des BMI abgegebene Empfehlung, 
die Haushaltsführung der bereits seit dem Jahre 1 987 geltenden Geset­
zeslage anzupassen. 

3.5.3 Das BMI stellte neuerlich eine bloß schrittweise Befolgung der haushalts­
rechtlichen Vorschriften in Aussicht. 

3.6. 1 Gemäß der Polizeigefangenenhaus-Ordnung sind Häftlinge ohne unnöti­
gen Aufschub, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach der Aufnahme, 
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Sonstiges 

38 ärztlich auf ihre Haftfähigkeit zu untersuchen. Diese Frist wurde zum 
Teil überschritten; vereinzelt fehlten die für eine Kontrolle erforderlichen 
Vermerke. 

3.6.2 Der RH empfahl die künftige Einhaltung dieser Anordnung. 

3.6.3 Laut Mitteilung der Behörde sei das Gefangenenhauspersonal entsprechend ange­
wiesen und die Amtsiirzte neuerlich auf die einschlägigen Bestimmungen hingewie­
sen worden. 

3.7. 1 Nach Beendigung des Strafvollzuges wurden die Strafvollzugskosten mit 
Bescheid vorgeschrieben. Dadurch wurde auch oft für geringe Beträge die 
Mitwirkung mehrerer Behörden notwendig. 

3.7.2 Der RH empfahl,  die Einhebung des Kostenbeitrages unmittelbar bei der 
Entlassung vorzunehmen und erst bei Erfolglosigkeit einen Bescheid zu 
erlassen. 

3.7.3 Die überprüfte Stelle sagte dies zu. 

3.8. 1 Der Barzahlungsverkehr erfolgte nicht im Kassenraum, sondern von ei­
nem nicht hinreichend gesicherten Gangschalter aus, wodurch die Kas­
sensicherheitsvorschriften verletzt wurden. 

3.8.2 Auch im Hinblick auf die oft hohen Geldbestände empfahl der RH die 
Beseitigung der Sicherheitsmängel. 

3.8.3 Die überprüfte Stelle sagte dies zu. 

3.9 . 1  Waffenbesitzberechtigte dürfen aus dem Ausland Faustfeuerwaffen im 
Umfang der Berechtigung ohne Meldung einführen. 

3.9.2 Der RH empfahl, im Rahmen einer Novelle des Waffengesetzes eine Mel­
dung vorzusehen. 

3.9.3 Laut Mitteilung des BMI strebe es verbesserte außenhandels- und zollrechtliche 
Vorschriften an. Es sagte die Einbeziehung der gegenstä'ndlichen Problematik in 
die Oberlegungen zur Angleichung des Waffenrechtes an das bestehende EG-Recht 
zu. 

3.10.1  Für das Fundamt wurde es immer schwieriger, nicht behobene Fundge­
genstände zu verwerten oder zu entsorgen. Mangels gesetzlicher Ermäch­
tigung war auch die Überlassung an karitative Einrichtungen nicht mög­
lich. 

3. 10.2 Der RH empfahl entsprechende Überlegungen im Zuge der geplanten 
Neuregelung des Fundwesens. 

3. 10.3 Laut Stellungnahme der Behörde sei das BMI auf diesen Umstand zwecks Beriicksichti­
gung bei den Vorarbeiten zur Schaffung eines Fundgesetzes aufmerksam gemacht worden. 
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Schluß­
bemerkungen 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Grundsätzliches 

Landesgen ar eri • 
kommando für Oberöster eh 

Laut einer - in den Unerledigten Anregungen dieses TB wiedergegebenen - all­
gemeinen Stellungnahme des BMI sei der Zeitpunkt für die Neuregelung des 
Fundwesens noch nicht abschiitzbar. 

3. 1 1  Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) Organisationsänderungen nur dann durchzuführen, wenn sie auch erhöhte 
Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit bewirken, 

(2) die Entlastung der Exekutive von artfremden Tätigkeiten weiter zu be­
treiben und 

(3) die Organisation des Wirtschaftsverwaltungsdienstes der Rechtslage an­
zupassen. 

Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich; 
Dienstplan der Verkehrsabteilung 

Die dem Leistungserfordernis nicht angepaßte Personalstärke ver­
ursachte die ständige Einplanung einer hohen Überstundenanzahl 
für jeden Bediensteten. Aus arbeitsmedizinischen Gründen, aber 
auch wegen der finanziellen Auswirkungen legte der RH entspre­
chende Maßnahmen nahe. 

Verkehrsabteilung Soll Ist 

Gesamtpersonalstand 141  1 34 
Verkehrsabteilung Linz 45 38 
Außenstelle Haid 25 29 

Klaus 1 6  1 4  
Ried 18  1 7  
Seewalchen 2 1  2 1  
Wels 16  15  

4 . 1  Aufgrund entsprechender Hi nweise sah  s i ch  der  RH veranlaßt, im 
März 1 993 die Dienstplanung der Verkehrsabteilung des Landesgendar­
meriekommandos für Oberösterreich zu überprüfen. 

Die Prüfungsmitteilungen wurden der überprüften Stelle sowie dem BMI 
im April 1 993 zugemittelt, welche hiezu im Juni 1 993 Stellung nahmen. 
Seine Gegenäußerung gab der RH im Juli 1 993 ab. 

4.2 Die Dienstplanung der Verkehrsabteilung entsprach grundsätzlich den 
Vorschriften, die auf eine möglichst bewegliche Gestaltung abzielen. 
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Überstunden 4.3 . 1  Auffallend war der hohe Anteil (52 % bis 98 %) jener Überstunden, die 
bereits bei der Dienstplanung zu berücksichtigen waren, um den Arbeits­
anfall bewältigen zu können. 

4.3.2 Der RH vermerkte kritisch, daß in einem das Leistungsvermögen eines 
Beamten besonders belastenden Arbeitsbereich, wie ihn der Dienst auf 
AutObahnen darstellt, eine bestimmte Leistungsdichte nur durch einen 
ständig hohen Überstundenanteil sichergestellt werden konnte. Wegen 
der Forderungen nach vermehrten Dienstleistungen im Bereich der Ver­
kehrsüberwachung und -kontrolle auf AUtObahnen erwartete der RH kei­
ne Entspannung dieser Lage. 

Aus arbeitsmedizinischen Gründen,  aber auch wegen der finanziellen 
Auswirkungen beurteilte der RH diesen Zustand auf Dauer für nicht ver­
tretbar und befaßte das BMI . 

4.3.3 Das BMI pflichtete dem RH bei. Es verwies auf die mit 1 .  Mai 1 993 vorerst 
probeweise in Kraft getretenen umfangreichen Umgestaltungen der Bundesgendar­
merie auf Bezirksebene und die bereits in Planung befindliche Umgestaltung der 
Landesgendarmeriekommanden. Ziel dieser Vorhaben soll ua ein zweckmaßigerer 
Personaleinsatz und eine gleichmäßigere Belastung der Beamten sein. Erst nach 
Ablauf der Probezeit (Ende 1 993) und Vorliegen aussagekräftiger statistischer 
Daten soll allenfalls auch über eine Personalaufstockung entschieden werden. 
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Bereich des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 

Unerledigte A nregungen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Übertragung der erstinstanzlichen Zuständigkeit für die Zentrallehran­
stalten an die Schulbehörden des Bundes in den Ländern (TB 1 982  
Abs 1 5 .6, TB 1 988 Abs 18 .2). 

Laut Stellungnahme des BMU wiire dies weder zweckmäßig, noch ließe sich dar­
aus eine Einsparung erwarten. 

(2) Übertragung der Aufgaben des Schulservice an die Schulpsychologie-Bil­
dungsberatung (TB 1 988 Abs 1 8.4). 

Das BMU erachtete die AufgabensteIlung dieser Einrichtungen weiterhin als zu 
unterschiedlich. 

(3) Abgeltung der Mehrdienstleistungen der Schulaufsichtsbeamten durch 
eine zu schaffende Verwendungszulage (TB 1 988 Abs 18 .5 ). 

Das BMU verhandelt mit dem BKA. 

(4) Bedeckung dringender Instandhaltungsarbeiten durch E insparungen 
beim Personalaufwand (TB 1 988 Abs 1 8 . 1 8). 

Das BMU machte dies weiterhin von geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen 
abhä·ngig. 

(5) Beendigung der Zusammenarbei t  der Ausländerbetreuungsstelle des 
Stadtschulrates für Wien mit einem privaten Rechtsträger (TB 1 988 
Abs 1 9 . 1 1) .  

Der Stadtschulrat ist weiterhin um eine bessere Lösung bemüht. 

(6) Zentralisierung der auf neun Gebäude verteilten Verwaltungsstellen des 
Stadtschulrates für Wien (TB 1 988 Abs 1 9. 1 4). 

Die Bemühungen wurden bisher ohne Ergebnis fortgesetzt. 

(7) Betreuung von Internatszögl i ngen hauptsäch l i ch  durch E rzieher 
(NTB 1 990 Abs 5 5 .9.2). 

Das BMU hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt und die Technische Universitä·t in 
Wien mit einer Wirtschaftlichkeitsanalyse beauftragt. 

(8) Tragung der Personalkosten der Erzieher am Städtischen Internat Ober­
wart durc h  d i e  S tadtgemei nde a l s  Heim erhalter  (NTB 1 990 
Abs 5 5 . 10 .2). 
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Unerledigte Anregungen 

Das BMU will dies erst nach Vorliegen der unter ( 7) angeführten Wirtschaftlich­
keitsanalyse kliiren. 

(9) Verzicht auf über den "Vier-Augen-Prinzip" hinausgehende Kontrollen 
in der Personalverwaltung (NTB 1 990 Abs 57 .2 .2). 

Das BMU wird dies erst nach der geplanten Umstellung der Personalverwaltung 
der Schulbehörden des Bundes in den Liindern auf ADV durchführen. 

( 10) Erhöhung der seit 1 984 unveränderten und nicht einmal die Gestehungs­
kosten deckenden Sätze für die Teilnahme an der Verpflegung an küchen­
führenden Einrichtungen im Bereich des BMU (WB 1 99 1  Schulverwal­
tung Abs 1 3).  

Das Ergebnis der inzwischen abgeschlossenen Verhandlungen des BMU mit den 
Dienstnehmervertretungen bedarf noch der Zustimmung des BKA und des BMF. 

( 1 1 ) Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den "Schulverbund 
Mittelschule" (vormals Schulversuch " Mittelschule") ,  der für 1 0- bis 
1 4jährige Schüler an allgemeinbildenden höheren Schulen und Haupt­
schulen eingerichtet wurde, ohne die unterschiedliche Kompetenzlage für 
diese bei den Schularren zu beachten (TB 1 988 Abs 1 8 . 6  und Abs 
1 9.26). 

Ein imJahre 1 993 erstelltes Gutachten des BKA-Verfassungdienst bestätigt die 
rechtlichen Bedenken des RH. 

Verwi rklichte Empfehlu ngen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Einsatz von mehr fachgeprüften Hauptschullehrern (NTB 1 990 Abs 
56.9.2) durch Verstärkung des Ausbildungsangebotes der Pädagogischen 
Institute. 

(2) Abstandnahme von Tarifermäßigungen für dienstreisende Beamte bei 
Aufenthalten in Bundesschullandheimen und im Bundesinstitut für Er­
wachsenenbildung St. Wolfgang (TB 1 986 Abs 2 1 .2) .  

(3)  Einschränkende Festlegung des "öffentlichen Interesses" ,  bei dessen Vor­
liegen Bundes- und Landeslehrern Lehrpflichtermäßigungen gewährt 
werden können, und Verpflichtung zum Ersatz der gesamten dadurch er­
wachsenen Kosten (TB 1 987 Abs 22 . 1 0, NTB 1 990 Abs 5 5 . 1 2  und 
56. 1 3 ,  NTB 1 990 Abs 56.4 und WB 1 99 1  Schulverwaltung Abs 5). 

(4) Erlassung von Richtlinien für die Zuwendungen im Rahmen der Künst­
lerhilfe. (NTB 1 990, Abs 54.22 bis 54.28). 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Verein 
hTheat r d r .Ju e d" 

Prüfungsergebnis 

Verein IITheater der Jugendll 

Nach Ansicht des RH wäre es zweckmäßig, den Verein "Theater 
der Jugend" wegen der offenen Haftungs- und Vertretungsfragen 
in eine GesmbH umzuwandeln; gleichzeitig sollte in der Geschäfts­
führung zum "Vier-Augen-Prinzip" zurückgekehrt werden. 

Die Abgangsdeckung durch die Vereinsmitglieder erfolgte nicht im 
Verhältnis zum Anteil ihrer Besucher. 

Die Regelungen für das Verwaltungspersonal waren großzügig. 

Der RH empfahl, eine von der Vermittlungs tätigkeit der Lehrer un­
abhängige Kartenvertriebsform aufzubauen. 

Der Verein "Theater der Jugend" soll die musische Erziehung junger Menschen durch 
Veranstaltung von Theateraufführungen und Konzerten sowie durch die Organisation 
der Abgabe verbilligter Karten für Theater- und Konzercaufführungen fordern. 

Mitglieder des Vereins sind der Bund, vertreten durch das BMU, sowie die Länder Wien, 
Niederösterreich und Burgenland. 

Aufwendungen 
Kartenerträge 
Förderungszuwendungen 

Besucher von Eigenproduktionen 
Besucher von Fremdproduktionen 

1988 1989 1 990 
in Mill S 

94,3 89,3 102,8 
42,6 40,9 43,9 
46,6 45,5 52,2 

1 987/88 1 988/89 1 989190 1 990/91 
auf 1 000 Besucher gerundet 

2 1 8 000 1 56 000 179 000 175 000 
288 000 223 000 256 000 2 18 000 

Der RH hat von Dezember 1 99 1  bis Feber 1 992 die Gebarung des Ver­
eins "Theater der Jugend" (Verein) insbesondere der Jahre 1 988 bis 1 990 
überprüft. Die Schwerpunkte der Überprüfung betrafen das Rechnungs­
und das Abonnementwesen, die Kartengebarung sowie Personalangele­
genheiten. 

Das Ergebnis der Gebarungsüberprüfung wurde den Organen des Ver­
eins, dem BMU, dem Wiener Stadtsenat sowie der Niederösterreichischen 
und der Burgenländischen Landesregierung mitgeteilt. Die Stellungnah­
men der öffentlichen Stellen langten im Dezember 1 992, die des Vorstan­
des des Vereins im April 1 993 im RH ein. 
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Rechtsange­

legenheiten 

2 . 1  Gemäß d e m  Statut oes Vere i ns m üssen d i e  M i tgl ieder des Vorstandes 
auch Mitglieder der Generalversammlung sein. 

2.2 Der RH beanstandete diese Best i mmung,  derzufolge be i Abwesenheit  
sonstiger M i tglieder ausschl ießlich die  Vorstandsmitglieder als  M i tglie­
ocr oer Generalversammlung i h ren eigenen Bericht zur Kenntnis  nah­
m e n .  E r  empfahl  dem Vere i n ,  o u rch e i ne Änderung des Statuts e i ne 
gleichzei t ige Mitgl ieoschaft i m  Vorstano und i n  der Generalversam m­
lung auszuschließen.  

2 .3  Der VOYJtand des Verein.r teilte mit, kiin/tif!. bestrebt zu sein, eine miif!.lichst volf­
.\tiindif!.e Anwesenheit aller Mitf!.lieder bei den Sitzungen der Generalziersammlllng 
Z 11 errf i ehen. 

Dm BMU p/lichtete dem RH bei. 

3 . 1 Der Geschäftsführung des Vereins obl iegen laut Statut ua o ie  Führung 
des laufenden Geschäftsbetriebes, die Spielplangestaltung sowie die Ver­
tretung bei Rechtsstreit igkeiten aus dem Geschäftsbetrieb. 

3 .2 Der RH vermißte Bestimm ungen über die Haftung der Geschäftsführung 
gegenüber dem Verein,  zumal d iese über sehr weitreichende Befugnisse 
verfügt. 

3 . 3  Ocr Verein überlegt HaJillnf!..rbesti!lllllllngen des Geschil/tsjiihrers lll/ Sinn deJ Ge.r­
mbF! -Gesetzes. 

4. 1 Zufolge dem Statut wird der Vere in nach außen vom Vors i tzenden des 
Vorstandes oder e inem seiner beiden Stellvertreter sowie in allen Fäl len,  
d ie  mit  der unmittelbaren Geschäftsführung i m  Rahmen des laufenden 
Betriebes i m  Zusammenhang stehen, von der Geschäftsführung vertreten .  

4.2 Der RH beanstandete die seiner Ansicht nach wenig zweckmäßige Form 
der Vertretung des Vereins nach außen, insbesondere wegen der unklaren 
Abg renzung des laufenden Geschäftsbetr i ebes von den sonstigen Ge­
sc häftsfällen. 

4 . . 1 Der Verein sagte Z/I. die.r bei der f!.ep/emten Änderung des Statllts zu berlicksichti­
gen. 

S . I Schriftstücke der Geschiiftsführung, mit  denen der Verein  fi nanzielle Ver­
pflichtungen eingeht, bedürfen zufnlge des Statuts der Gegenzeichnung 
ourch leitende Mitarbeiter im Rahmen ihres Aufgabenbereiches. 

5 .2 Der R H  bemängelte, oaß weder im Statut noch in einer Geschäftseintei­
lung die Aufgaben von lei tenden Mitarbeitern sowie deren Befugnisse ge­
regelt waren und dadurch auch der Umfang der Zeichnungsberechtigung 
nicht feststand . 
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Rechtsangelegenheiten 

Verein 
"Theater der Jugend" 

5.3 Der Verein teilte mit, eine interne Regelung für die Zeichnungsberechtigung aufge- 45 

stellt zu haben und diese in eine künftige Geschaftsordnung aufzunehmen. 

5.4 Der RH erwiderte, daß ihm bisher keine Regelung für die Zeichnungsbe­
rechtigung vorgelegt worden sei ,  und erinnerte an die Problematik der 
Außenwirkung von bloß internen Regelungen. 

6. 1 Insgesamt erschienen im Statut des Vereins die Aufgaben und Pflichten 
der Organe nicht hinreichend geregelt. 

6.2 Zur Vermeidung der dargestellten Probleme und zur Erzielung einer 
höchstmöglichen Rechtssicherheit empfahl der RH die Umwandlung des 
Vereins in eine GesmbH. Gesellschafter könnten ua Gebietskörperschaf­
ten werden, die Interesse an den Zielen des Vereins haben. 

Der Aufsichtsrat könnte sich aus den Mitgliedern des bisherigen Vorstan­
des des Vereins zusammensetzen. Die Befugnisse, die Berichtspflichten 
und die Haftung der Geschäftsführung würden sich aus den Bestimmun­
gen des GesmbH-Gesetzes ergeben. 

6.3 Laut Mitteilung des Vereins überlegen der Bund und die Stadt Wien eine Um­
wandlung des Vereins in eine GesmbH. Der Verein gab jedoch zu bedenken, daß 
die Umwandlung mit Mehrkosten verbunden sein könnte. 

Das BM U schloß aus grundsa"tzlichen Erwagungen eine Beteiligung des Bundes 
an einer GesmbH aus. Da es auf eine unmittelbare Einflußnahme auf den Verein 
wegen dessen kultur- und bildungs politischer Bedeutung nicht verzichten kö·nne, 
befürwortete das BMU die Beibehaltung der bisherigen Rechtsform. 

Die Niederösterreichische Landesregierung pflichtete dem RH bei. Überdies ermög­
liche eine neue Rechtsform die Erschließung neuer Finanzierungsquellen, so daß öf­
fentliche Mittel nur noch im unbedingt erforderlichen Ausmaß beansprucht werden 
müßten. 

Die Burgenländische Landesregierung stimmte dem RH zu. 

6.4 Der RH erwiderte dem Verein, daß eine Umwandlung in eine GesmbH 
nicht mit Mehrkosten verbunden sein müsse. 

Dem BMU gegenüber führte der RH aus, daß es auch bei einer Umwand­
lung des Vereins in eine GesmbH im Rahmen der Verträge über die Ge­
währung von Förderungen deren Tätigkeit beeinflussen könne. 

7 . 1  Der Verein trat 1 970 in  d ie  Bestandrechte am Renaissancetheater ein. 
Dem Vormieter wurde vertraglich zugesichert, daß er den Buffetbetrieb 
auf eigene Rechnung fortführen und jährlich bis zu sechs Produktionen 
durch das Fernsehen aufzeichnen lassen könne. Fernsehaufzeichnungen er­
folgten letztmals 1 972.  

7 . 2  Der RH beanstandete die für den Verein nachteiligen vertraglichen Ver­
einbarungen, die ihm keinen Einfluß auf Angebot und Preisgestaltung 
des Theaterbuffets einräumten, sowie die Zusicherung von Fernsehauf-
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Rechtsangelegenheiten 

Rechnungswesen 

Finanzielle 
Entwicklung 

Förderungs­
zuwendungen 

zeichnungsrechten, deren Geltendmachung eine wesentliche Beeinträch­
tigung des Spielbetriebes des Vereins mit sich bringen würde. Er empfahl 
dem Verein, eine Änderung des Vertrages anzustreben. 

7.3 Der Verein gab bekannt, daß der Vormieter bereit sei, über diese Bestimmungen des 
Vertrages zu verhandeln. 

Dem Wiener Stadtsenat erschien eine Änderung des Vertrages vorstellbar; aller­
dings wären allfä"llige Ablöseforderungen des Vormieters letztlich aus öffentlichen 
Mitteln zu befriedigen. 

8 Die Bilanzsumme stieg von rd 37 , 3  Mill S ( 988) auf rd 58 ,5  Mill S 
( 990); davon entfielen auf Bankguthaben zwischen rd 20  % und rd 
5 5  % .  1 988 wurde ein Reinverlust von rd 1 ,4 Mill S, 1 989 und 1 990 
ein Reingewinn von rd 2 ,7 Mill S bzw rd 7 ,5  Mill S ausgewiesen. 

Von der Gesam tsumme der Erfolgsrechnung,  d ie  zunächst von rd 
94,3 Mill S ( 988) auf rd 89,3 Mill S ( 1 989) fiel und sodann auf rd 
1 02,8 Mill S ( 1 990) stieg, entfielen zwischen rd 28 % und rd 3 1  % auf 
Materialaufwendungen und zwischen rd 46 % und rd 49 % auf Perso­
nalaufwend ungen. 

Die Kartenerträge zeigten eine unterschiedliche Entwicklung. Die Erträ­
ge sanken von rd 42,6 Mill S ( 1 988) auf rd 40,9 Mill S ( 1 989) und 
stiegen wieder auf rd 43,9 Mill S ( 990). Der Rückgang der Kartener­
träge 1 989 war auf den Besucherrückgang und die zeitweilige Einstel­
lung der Kartenvermittlungstätigkeit durch die Lehrer im Herbst 1 988 
zurückzuführen. 

A n  Förderungen wurden z ugewendet : rd 4 6 ,6 Mi l l  S ( 988) ,  rd 
45 ,5  Mill S ( 1 989) und rd 52 ,2 Mill S ( 1 990). 

9.1  Die Anteile der Förderungszuwendungen und die Anteile der Besucher 
der Mitglieder des Vereins entwickelten sich wie folgt: 

1988 1 989 1 990 

Förderungs- Besucher Förderungs- Besucher Förderungs- Besucher 
zuwendungen zuwendungen- zuwendungen 

in % 

BMU 37,8 36, 1 3 3 , 1  

Wien 60, 1  58,3 6 1 ,5 57,9 64,8 58,6 

Nieder-
österreich 2 , 1  32,9 2,2 34,1 1 ,9 34,7 

Burgenland 8,8 0,2 8,0 0,2 6,7 
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Rechnungswesen 

Vermögensgebarung 

Verein 
"Theater der J en M 

9.2 Der RH vermerkte kritisch, daß die von den Ländern Niederösterreich 
und Burgenland gezahlten Anteile an Förderungszuwendungen deutlich 
niedriger waren als die Anteile der aus diesen Ländern stammenden Besu­
cher. 

9.3 Laut Stellungnahme des Vereins würde die Hö"he der von den Uindern Niederöster­
reich und Burgenland gewahrten Fö'rderungszuwendungen schon seit la'ngerem 
erörtert. 

Laut Mitteilung des Wiener Stadtsenates sei erstmals im Jahre 1 992 eine Bereit­
schaft des Landes Niederbsterreich zur Erhö"hung der Zuwendungen erkennbar ge­
wesen. 

Die Burgenla'ndische Landesregierung zeigte sich bemüht, künftig mehr Mittel aus 
dem Kulturbudget bereitzustellen. 

1 0. 1  Nach dem Verkauf des Jugendabonnements der Stadt Wien (Jugendabon­
nement) und des Wiener Stadtabonnements (Stadtabonnement) im Auf­
trag und auf Rechnung der Stadt Wien verfügte der Verein regelmäßig 
über hohe, treuhänderisch zu verwaltende Geldmittel, weshalb das Land 
Wien seine Förderungszuwendungen erst später ausgezahlt hatte. 

1 0.2 Der RH empfahl, in den Verträgen mit dem Land Wien zu vereinbaren, 
daß der Verein über die Einnahmen aus dem Verkauf des Jugend- und 
des Stadtabonnements bis zur Abrechnung der beiden Abonnements ver­
fügen könne. Nur nach diesbezüglichen Vereinbarungen könnten diese 
Fremdmittel auf den Geldbestand des Vereins angerechnet und die Förde­
rungszuwendungen durch das Land Wien entsprechend später angewiesen 
werden. 

1 0.3 Der Verein sagte zu, eine entsprechende Aba'nderung der Vertrage anzustreben. 

1 1 . 1  Der Verein verfügte teilweise über beträchtliche Geldmittel, welche über 
längere Zeiträume als Termingelder veranlagt wurden. 

1 1 .2 Der RH erachtete die Veranlagung von hohen Beträgen durch den Verein 
als unzweckmäßig, weil die ihm für die Termingeldeinlagen gutgeschrie­
benen Zinsen wesentlich geringer waren als die von den fördernden Ge­
bietskörperschaften aufzuwendenden Zinsen. Der RH empfahl, die Förde­
rungszuwendungen künftig zeitlich und betraglieh den tatsächlichen 
Zahlungsverpflichrungen des Vereins entsprechend anzufordern. 

1 1 .3 Laut Stellungnahme des Vereins kb'nne er ZahlungsverpJlichtungen nicht immer 
langfristig abscha"tzen. 

Demgegenüber versicherten das BMU und der Wiener Stadtsenat, daß die Zuwei­
sung von Förderungsmitteln künftig auf Grundlage einer genaueren Liquiditiüs­
darlegung durch den Verein erfolgen werde. 
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Rechnungswesen 

Ordnungsgemäßhei t 
der Buchführung und 
Bilanzierung 

1 2 . 1  Der Bargeldbestand des Vereins hatte mehrmals die Höhe der Versiche­
rungssumme gegen Einbruchdiebstahl überschritten. 

1 2.2 Der RH hielt größere Bargeldbestände für unwirtschaftlich, weil diese 
Beträge unverzinst bleiben und ein Risiko darstellen. Er empfahl, künftig 
Zahlungen möglichst unbar durchzuführen. 

12.3 Der Verein erklärte, künftig die Kassenbestände so klein wie möglich zu halten. 

1 3. 1  In  den Jahresabschlüssen 1 988 bis 1 990 wurden jährlich Wertpapiere 
über rd 1 ,7 Mill S zur Deckung der Abfertigungsrückstellung ausgewie­
sen, obwohl der Verein aufgrund seiner Gemeinnützigkeit hiezu gesetz­
lich nicht verpflichtet war. 

1 3.2 Der RH beanstandete, daß durch den Kauf von Wertpapieren hohe finan­
zielle Mittel gebunden waren, was nicht im Interesse der die Förderungs­
zuwendungen gewährenden Gebietskörperschaften liegen könne. Er emp­
fahl,  die im Betriebsvermögen befindlichen Wertpapiere zu veräußern 
und künftig keine Wertpapiere mehr anzukaufen. 

1 3. 3  Laut Stellungnahme des Vorstandes wäre der Verein nach dem Grundsatz der Vor­
sicht des ordentlichen Kaufmannes zu führen, weil seitens der Färderungsgeber kei­
ne Abgangsdeckung gegeben sei. Das Land Wien beabsichtige sogar, Zuschußbe­
triebe zur Schaffung eines "Stammvermögens" zu veranlassen. 

Laut Stellungnahme des Wiener Stadtsenates stünden im Falle der Verwirklichung 
der Empfehlung des RH der kurzfristigen Verringerung der Färderungszuwendun­
gen längerfristige ungünstige Auswirkungen gegenüber. 

1 3.4 Der RH erwiderte, daß die Schaffung eines "Stammvermögens" dem För­
derungszweck widerspräche. Für den Förderungsgeber ist es jedenfalls 
wirtschaftlicher, einen fallweisen höheren Mittelbedarf des Förderungs­
nehmers anlaßbezogen abzudecken. 

14. 1 Der Verein vertrieb aufgrund entsprechender Verträge das Jugendabonne­
ment und das Stadtabonnement im Namen und auf Rechnung der Stadt 
Wien. 

14.2 Der RH bemängelte, daß der Verein  die Gebarung des Jugendabonne­
ments in seine Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen bzw die 
Gebarungen beider Abonnements als Rechnungsabgrenzungspositionen 
in seiner Bilanz ausgewiesen hatte. 

14.3 Laut Stellungnahme des Vereins würde das Jugendabonnement der Stadt Wien auf 
eigene Rechnung vertrieben. 

14.4 Der RH hielt wegen der eindeutigen Rechtslage seine Bemängelung auf­
recht. 
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Rechnungswesen 

Verein 
"Theater der Ju end" 

1 5 . 1  Der Verein hatte zahlreiche Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen nicht 49 

ausgewIesen. 

1 5 .2 Der RH beanstandete dies, weil dadurch der Wert der Bestände und ihre 
Vollständigkeit nicht nachvollziehbar waren. 

1 5.3 Nach Ansicht des Vereins waren Fundusgegenstande nicht aktivierungspflichtig. 

1 5.4 Der RH erwiderte, seiner Ansicht nach wären auch Fundusgegenstände 
als Anlagevermögen auszuweisen. 

16. 1 Der Verein gewährte den Lehrern für die Vermittlung von Karten und 
Abonnements neben Freikarten auch eine Ermäßigung von 1 0  % des 
Wertes der vermittelten Karten bzw Abonnements als Vermittlungspro­
vision, die zwar in den den Lehrern übersandten Kontoauszügen, nicht 
aber in der Buchhaltung des Vereins ausgewiesen wurde. Von 1 987/88 bis 
1 990/9 1 wurden jährlich Ermäßigungen zwischen rd 3,3 Mill S und rd 
4,4 Mill S gewährt. 

Lehrer an Wiener allgemeinbildenden höheren Schulen erhielten für die 
Betreuung von mehr als 50 Abonnenten zusätzlich zur Vermitdungspro­
vision zehnmal jährlich eine Entschädigung in Höhe der Vergütung für 
eine Kustodiatsstunde. Die Gewährung dieser Entschädigung war in kei­
ner schriftlichen Arbeitsanweisung geregelt. Die Erfüllung der Vorausset­
zungen für die Auszahlung der Entschädigung war aufgtund mangelhaft 
geführter Unterlagen nur eingeschränkt nachvollziehbar. Die Gesamt­
höhe dieser Entschädigungen bettug in den Spielzeiten 1 987/88 bis 
1 990/9 1 rd 1 ,5 Mill S .  

Der Verein zahlte auch für die Vermittlung des Jugendabonnements in 
Berufsschulen, Vereinen und anderen Organisationen Provisionen. Von 
1 987/88 bis 1 990/9 1 wurden je Spielzeit zwischen rd 0,6 Mill S und rd 
0,7 Mill S an Provisionen ausgezahlt, die in der Buchhaltung des Ver­
eins ebenfalls nicht ausgewiesen wurden. 

16.2 Der RH beanstandete die unzureichende Einhaltung der Grundsätze ord­
nungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung, weil in der Gewinn- und 
Verlustrechnung nicht alle Erträge und Aufwendungen enthalten waren. 

Außerdem hatte der Verein durch diese Art der Verbuchung jährliCh von 
Entgelten in Millionenhöhe keine Umsatzsteuer entrichtet. Der RH hat 
die steuerrechtlichen Sachverhalte gemäß § 1 58 Abs 3 der Bundesabga­
benordnung der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland bekanntgegeben. 

Der RH empfahl, künftig alle erhaltenen und erbrachten Leistungen un­
gekürzt in die Buchhaltung aufzunehmen, weil nur dadurch ein Einblick 
in die Ertragslage und die Aufwandsstruktur des Vereins möglich sei. 

16.3 Laut Stellungnahme des Vereins hatte es sich um Preiserma"ßigungen gehandelt, die 
erlö"smindernd zu verbuchen gewesen waren. 

16.4 Der RH sah einer Klarstellung durch die Abgabenbehörde entgegen. 
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Kostenvergleiche 1 7 . 1  Nach Meinung des Vereins hätte er  sich von einer Restkartenbörse zu  ei­
nem Theaterbetrieb entwickelt, dessen Hauptanliegen die Produktion 
kinder- und j ugendgerechter Stücke sei . Daher würden Vorstellungen 
künftig verstärkt auch an Samstagen und an Sonntagen angesetzt werden, 
weil dies dem Interesse von Besuchern und hier vor allem dem der berufs­
tätigen Eltern entspräche. 

1 7.2 Nach Ansicht des RH sollten vor der geplanten Ausweitung des Spielbe­
triebes die künftigen finanziellen Belastungen ermittelt werden. 

17 .3  Laut Mitteilung des Vereins waren nunmehr Berechnungen vorgenommen worden; 
die zu erwartenden finanziellen Belastungen durch Sonntagsvorstellungen würden 
einen Spielbetrieb an diesen Tagen nicht zulassen. 

18 . 1 Von 1 987 bis 1 990 waren die Aufwendungen des Vereins zwischen rd 
48 % und rd 5 3  % durch Erträge gedeckt; das günstige Betriebsergebnis 
wurde jedoch vor allem durch den Ankauf verbilligter Karten von Thea­
ter- und Konzertveranstaltern und die fast kostendeckende Weitergabe 
erreicht. 

Beim Vertrieb des Jugendabonnements entstand ein ungedeckter Be­
triebsabgang von rd 0,3 Mill S ( 1 987/88), rd 0,5 Mill S ( 1 988/89) und 
rd 0,9 Mill S ( 1 989/90), der aus Fördetungsmitteln für den Verein ge­
deckt werden mußte. 

Die Aufwendungen für die Eigenproduktionen des Vereins waren von 
1 988 bis 1 990 bis zu rd 3 1  % durch Erträge gedeckt. Durch die Verrin­
getung des Platzangebotes in den Spielstätten waren trotz sinkender Be­
sucherzahlen mehr Vorstellungen notwendig geworden. 

Der Zuschußbedarf je Besucher betrug rd 253  S ( 988), rd 239 S ( 989) 
und rd 27 1 S ( 1 990). Die Steigerung des Zuschußbedarfes für 1 990 war 
ua auf die überdurchschnittlich hohen Bezugserhöhungen des Verwal­
tungspersonals, die ungenügende Auslastung des künstlerischen Perso­
nals, die Umgestaltung des Renaissancetheaters sowie den verstärkten 
Einsatz zusätzlicher auditiver und visueller Mittel für die Präsentation der 
Stücke zurückzuführen. 

1 8.2 Um künftig die finanziellen Auswirkungen von geplanten Änderungen 
des Spielplanes, bei den Spielstätten usw feststellen zu können, empfahl 
der RH, die begonnene Ermittlung von Kennwerten fortzusetzen. Diese 
Kennwerte sollten dem Vorstand und der Geschäftsführung als Grundla­
ge für Entscheidungen im künstlerischen Bereich und den Subventions­
gebern als Begründung für die Ermittlung der Höhe der zu gewährenden 
Förderungszuwendungen dienen. 

1 8.3 Der Verein bezeichnete Kennwerte als ausschließliche Grundlage für Entscheidun­
gen im künstlerischen Bereich als problematisch. 

18.4 Der RH erwiderte, daß betriebswirtschaftliehe Kennwerte die wirtschaft­
liche Grundlage für Entscheidungen darstellen sollten. 
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Abonnements 

Verein 

"Theater der Juge d" 

19.1  Nachstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Anzahl der vom 
Verein verkauften Abonnements (auf Tausend gerundet): 

Spielzeit 1 987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1 991/92 

Schulabonnement 48 000 3 1 000 41 000 34 000 29 000 

"abo--direct" 3 000 3 000 2 000 6 000 

Konzerrabonnement 5 000 4 000 5 000 4 000 3 000 

Zwischen summe 53 000 38 000 49 000 40 000 38 000 

Jugendabonnement 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Stad tabonnement 4 000 4 000 4 000 4 000 

Gesamtsumme 60 000 49 000 60 000 5 1 000 49 000 

19.2 Da die Anzahl der vom Verein insgesamt verkauften Abonnements von rd 
60 000 0 987/88) auf rd 45 000 ( 1 99 1 /92) (jedoch ohne Stadtabonne­
ment, das außerhalb der Dienstzeit bearbeitet wurde) gesunken war, wäre 
nach Ansicht des RH auch die Anzahl der Mitarbeiter des Kartenbüros 
anzupassen gewesen. 

19.3 Laut Stellungnahme des Vereins könne das Personal nicht im Ausmaß des Abonne­
mentrückgangs verringert werden; die Position einer 1 993 in den Ruhestand tre­
tenden Mitarbeiterin würde jedoch nicht mehr im vollen Umfang nachbesetzt wer­
den. 

20. 1 Der Verein legte das Schulabonnement für Kinder und Jugendliche von 
6 bis 1 9  Jahren auf; der Verkauf erfolgte durch Vermittlung eines für die 
jeweilige Schule beauftragten Lehrers. 

Im Herbst 1 988 stellten die Pflichtschullehrer und die Lehrer an mittle­
ren und höheren berufsbildenden Schulen für rd einen Monat die Ver­
mitdungstätigkeit für den Verein ein, woraufhin der Verein mit dem 
"abo-direct" eine neue Vertriebsform entwickelte, um drohende Abon­
nentenrückgänge aufzufangen und die Auslasrung der ersten Vorstellun­
gen der Eigenproduktionen im Okrober 1 988 zu sichern. 

Das Einstellen der Vermittlungstätigkeit der Lehrer im Herbst 1 988 ver­
ursachte einen Abonnementrückgang von rd 29 % .  

20.2 Da der Verein das mit der Einführung des "abo-direct" angestrebte Ziel 
nicht erreicht hatte, empfahl der RH, ein von der Vermittlungstätigkeit 
der Lehrer unabhängiges Vertriebssystem einzuführen. 

20.3 Der Geschaftsführer sagte zu, das Vertriebskonzept des "ab(}-direct" zu überarbei­
ten. 

2 1 . 1  Der Verein verkaufte das Jugendabonnement, das Angehörigen der Al­
tersstufen zwischen 1 6  und 27 Jahren einen Querschnitt am Kulturge­
schehen Wiens bieten sollte. Der Besuch des Jugendabonnements war 

5 1  
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52 

Kartengebarung 

auch Personen über 27 Jahren gegen Zahlung eines Aufpreises möglich 
(Erwachsenenabonnement). 

Von der Gesamtanzahl der Abonnements entfielen auf solche für Erwach­
sene rd 52 % 0 987/88), rd 54 % ( 1988/89), rd 56 % ( 1989/90) und rd 
5 5  % ( 1 990/9 1 ). 

2 1 .2 Der RH vermerkte kritisch, daß der Verein sein Ziel , überwiegend An­
gehörigen der Altersstufen zwischen 1 6  und 27 Jahren einen Querschnitt 
durch das Kulturgeschehen Wiens zu bieten, nur noch eingeschränkt er­
füllte. Er empfahl , durch geeignete Vertriebsmaßnahmen das mit der 
Stadt Wien vertraglich vereinbarte Ziel zu erreichen oder den Vertrag zu 
ändern. 

2 1 .3 Der Verein gab bekannt, eine Vertragst'inderung anzustreben. 

22. 1 I m  überprüften Zei t raum wurden j e  Spielzeit  zwischen 3 3  und 4 5  
Jugendabonnementhefte mit einem Gesamtwert von rd 0,3 Mill S ko­
stenlos an verschiedene Politiker und Beamte der Stadt Wien vergeben. 

22.2 Der RH beanstandete die Freiabonnements für diesen Personenkreis, weil 
das mit Mitteln der Stadt Wien geförderte Jugendabonnement überwie­
gend Angehörigen der Altersstufen zwischen 1 6  und 27 Jahren die Teil­
nahme am Kulturgeschehen Wiens ermöglichen sollte. 

22.3 Laut Mitteilung des Vereins häUe die Stadt Wien eine Neuregelung in Aussicht 
gestellt. 

23. 1 Der Verein verkaufte seit 1 988 das Stadtabonnement, mit dem dem inter­
essierten Publikum der preisgünstige Besuch von Theatervorstellungen 
ermöglicht werden sollte. 

Die Verkaufspreise des Stadtabonnements dürfen gemäß der vertraglichen 
Vereinbarung mit der Stadt Wien den Einkaufspreis der einzelnen Karten 
einschließlich der Abgaben um nicht mehr als 5 % übersteigen. 

Dieser vertraglich vorgesehene Höchstverkaufspreis wurde in jeder Spiel­
zeit überschritten und führte ab 1 989 zu Mehreinnahmen der Stadt Wien 
von rd 0,3 Mill S. 

23.2 Der RH beanstandete die vertragswidrige Festlegung der Verkaufspreise 
des Stadtabonnements und empfahl, die Bestimmungen des Vertrages 
über den Verkauf des Stadtabonnements einzuhalten. 

23.3 Laut den Stellungnahmen des Vereins und des Wiener Stadtsenates würden die 
Preise künftig vertragsgemaß /estgesetzt werden. 

24 Die Kartengebarung des Vereins umfaßte den Verkauf von Karten für den 
Besuch von Eigenproduktionen des Vereins und den Weiterverkauf von 
Karten für den Besuch von Fremdproduktionen. Die Gesamtanzahl der 
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Verein 
"Theater d r Ju end" 

Besucher betrug rd 506 000 (1987/88), rd 379 000 (1988/89), rd 435  000 53 

( 1 989/90) und rd 393 000 ( 1 990/9 1 ). 

Im überprüften Zeitraum betrugen der Anteil der Besucher von Eigen­
produktionen zwischen rd 4 1  % und rd 45 % und die Auslastung bei 
den Eigenproduktionen zwischen rd 85 % und rd 90 %. 

25. 1 Der Anteil der an die Besucher weitergegebenen Karten von Fremdpro­
duktionen (ohne Konzerte) stieg von rd 96 % 0 987/88) auf rd 99 % 
0 989/90) und fiel auf rd 98 % 0 990/9 1 ). Dem Verein verblieben da­
durch im überprüften Zeitraum rd 2 3  000 Restkarten mit einem Ein­
kaufswert von rd 1 ,8 Mill S. 

25.2 Der RH anerkannte die Steigerung der Anzahl der an Besucher weiterge­
gebenen Karten, empfahl jedoch, den Einkauf von Karten für Fremdpro­
duktionen noch bedarfsgerechter durchzuführen, so daß möglichst alle 
Karten verkauft werden können. 

25.3 Der Verein erläuterte, daß beim Ankauf der Hälfte der Karten oder aller Karten 
für eine Vorstellung auch Sitze mit schlechter Sicht dabei wären, die dem Publi­
kum des Vereins nicht zugemutet werden könnten. 

25 .4 Der RH erwiderte, daß ein bedarfsgerechter Einkauf auch die Qualität 
der Karten umfassen sollte. 

26. 1 Der Anteil der an Besucher weitergegebenen Konzertkarten stieg von rd 
90 % ( 1 987/88) auf rd 92 % ( 1 990/9 1 )  an . Der Einkaufswert der rd 
1 6 000 Restkarten betrug rd 1 Mill S. 

26.2 Der RH bemängelte den verhältnismäßig hohen Anteil an Restkarten 
und empfahl, auch Konzertkarten bedarfsgerechter einzukaufen. 

26.3 Der Verein begründete die Anzahl der Restkarten mit dem hohen Anteil an Steh­
platzkarten beim Ankauf der Hälfte der Karten oder aller Karten für eine Kon­
zertveranstaltung. 

26.4 Auch hier empfahl der RH, auf die Qualität der eingekauften Karten zu 
achten. 

27. 1 Die Frei- und Ermäßigungskarten an Mitarbeiter des Vereins waren in 
Richtlinien aus der Spielzeit 1 982/83 geregelt. Diese Richtlinien sollten 
seit 1 988 überarbeitet werden. 

27.2 Der RH bemängelte die lange Überarbeitungszeit der Richtlinien und 
empfahl, in neu zu erstellende Richtlinien auch ein geeignetes Berichtssy­
stem hinsichtlich des Wertes der Frei- und Ermäßigungskarten aufzu­
nehmen. 

27.3 Der Verein berichtete von neuen, ab September 1 992 geltenden Richtlinien. 
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Kartengebarung 

Personal­
angelegenheiten 

28. 1 Die Verwaltungsangestellten des Vereins erhielten beispielsweise in der 
Spielzeit 1 988/89 rd 620 Freikarten für Vorstellungen von Fremdpro­
duktionen. 

28.2 Der RH beanstandete die großzügige Zuteilung von Freikarten für Vor­
stellungen von Fremdproduktionen an alle Verwaltungsangestellten und 
empfahl, nur bei einem dienstlichen Interesse Freikarten zu vergeben. 

28.3 Der Verein gab bekannt, der Empfehlung des RH nachzukommen. 

29. 1 Im überprüften Zeitraum kauften Mitarbeiter des Vereins Ermäßigungs­
karten um rd 1 Mill S. 

29.2 Der RH beanstandete, daß entgegen den Richtlinien aus der Spielzeit 
1 982/83 die Anforderungsformulare für den Bezug von Karten zum Er­
mäßigungspreis nicht vom Geschäftsführer abgezeichnet wurden. 

29.3 Laut Stellungnahme des Vereins läge es im Interesse des Betriebes, daß seine Mit­
arbeiter das Angebot der Theater kennen und auch mit Familienangehiirigen Vor­
stellungen besuchen können. Eine Bewilligung zum Kauf dieser Karten wäre nie 
vorgesehen gewesen; die bisherigen Richtlinien ließen jedoch einen derartigen 
Schluß ZIJ. 

30. 1 Die Mitarbeiter des Abonnementbüros verfügten über keine umfassenden 
schriftlichen Arbeitsanweisungen. 

30.2 Der RH empfahl, eine umfassende Arbeitsanweisung zu erarbeiten, in der 
insbesondere 

- die Voraussetzungen für die Gewährung von Provisionen an Lehrer für 
deren Vermittlungstätigkeit sowie die Höhe dieser Provisionen, 

- die Kartenpreise für die eigenen Spielstätten, 

- die Voraussetzungen für die Gewährung sowie die Höhe von Ermäßigun­
gen und 

- die Voraussetzungen für die Gewährung und die Art der Genehmigung 
von Freikarten und Ermäßigungskarten 

geregelt werden sollten. 

30.3 Der Verein erklärte, daß eine derartige Arbeitsanweisung bereits teilweise ausgear­
beitet worden sei bzw noch ausgearbeitet werde. 

3 1 . 1  Ende August 1 988 wurden d i e  bis dahin getrennten Funktionen des 
kaufmännischen Direktors und des künstlerischen Leiters des Vereins zu­
sammengelegt. 

3 1 .2 Nach Ansicht des RH sollte wegen der Vielzahl der anfallenden und auf­
einander abzustimmenden Aufgaben des Vereins der kaufmännische vom 
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Verein 
nTheater r .luge d" 

künstlerischen Bereich getrennt werden. Der RH empfahl die Rückkehr 55 

zu einer aus zwei Personen bestehenden Geschäftsführung ("Vier-Au­
gen-Prinzip"). Diese Organisationsänderung ließe sich bei einer Um­
wandlung des Vereins in eine GesmbH verwirklichen. 

3 1.3  Laut Stellungnahme des Vorstandes sei eine "kritische Bereichssicht" auch ohne 
"Vier-Augen-Prinzip" aus den Bilanzen erkennbar. 

Das BM U sah die derzeitige Leitung des Vereins aufgrund der Qualifikation des 
Geschäftsführers als zweckmäßig an. Bei einer Neubestellung der Geschä/ts­
/iihrung werde jedoch eine kollegiale Führung erwogen. 

Dem Wiener Stadtsenat erschien eine Trennung in einen künstlerischen und in ei­
nen kaufmännischen Bereich wegen der Vielzahl der aufeinander abzustimmenden 
Aufgaben wenig zieljührend. 

32 . 1  Der nunmehrige Geschäftsführer des Vereins wurde ab September 1 986 
als Nachfolger für den künstlerischen Leiter, dessen Übertritt in den Ru­
hestand für Ende August 1 988 vorgesehen war, aufgenommen. 

Nach der Entlassung des damaligen kaufmännischen Direktors im Feber 
1988 erfolgte die einstweilige und im Mai 1 988 die definitive Bestel­
lung des nunmehrigen Geschäftsführers. 

32.2 Der RH kritisierte die vorgesehene überdurchschnittlich lange Einarbei­
tungszeit von zwei Jahren. 

32.3 Laut Stellungnahme des Vereins wdre die pliitzliche Übernahme der Geschäfts­
führung im Feber 1 988 nur durch diese Vorbereitungszeit möglich gewesen. 

32.4 Der RH hielt auch eine Einarbeitungszeit von eineinhalb Jahren für sehr 
lang. 

33. 1 Gemäß der Betriebsverei nbarung von 1 978 sind auf den Urlaub des 
Verwaltungspersonals die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes anzuwen­
den. Darüber hinaus wurde die Urlaubsdauer der Verwaltungsangestell­
ten des Vereins aufgrund der langjährigen Übung und der Becriebsstruk­
tur des Vereins auf die im Schulzeitgesetz bzw im entsprechenden Wiener 
Landesgesetz festgesetzten Ferialzeiten im Bereich des Stadtschulrates für 
Wien ausgedehnt. 

33.2 Der RH beanstandete das für Verwaltungsangestellte überhöhte Urlaubs­
ausmaß von mehr als zwölf Wochen. 

33.3 Laut Stellungnahme des Vereins stelle das überhö"hte Urlaubsausmaß eine Abgel­
tung für sämtliche zu leistende Überstunden dar. Überdies sei es dadurch möglich, 
die Angestellten über die gesetzlich höChstzulässige Tagesarbeitszeit hinaus zu be­
schäftigen. 

33.4 Der RH verblieb bei seiner Kritik, weil die Abgeltung zeitlicher Mehrlei­
stungen und der Anspruch auf Erholungsurlaub unterschiedliche arbeits­
rechtliche Instrumentarien darstellen. Überdies ist eine Ausdehnung der 
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58 täglichen Arbeitszeit über den im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen Rah­
men aus Arbeitnehmerschutzgründen unzulässig. 

34. 1 Laut Betriebsvereinbarung stehen die Angestellten des Vereins zwei Wo­
chen vor Schulbeginn insbesondere für die Erstellung des Jugendabonne­
ments zur Verfügung und erhalten für diese während der Urlaubsdauer 
geleisteten Sonderarbeiten eine Sonderhonorierung. 

Zur Bewältigung der in den bei den Wochen anfallenden Arbeiten be­
schäftigte der Verein zusätzlich Urlaubsaushilfen, die im überprüften 
Zeitraum jährlich Kosten zwischen rd 70 000 S und rd 80 000 S verur­
sachten.  Für die über die sechs Wochen h inausgehende Urlaubszeit 
einschließlich der Sonderhonorierung für die zwei Wochen vor Schulbe­
ginn wendete der Verein im überprüften Zeitraum jährlich zwischen rd 
1 , 1  Mill S und rd 1 ,3 Mill S auf. 

34.2 Der RH beanstandete, daß auch jene Wochen, in denen aufgrund der 
Aufgaben des Vereins  jährlich ein erhöhter Arbeitsaufwand anfie l ,  
grundsätzlich als Urlaub vereinbart wurden und deshalb der Urlaubsan­
spruch mit einer Sonderhonorierung abgegolten werden mußte. Der RH 
empfahl, bei einer allfälligen Rechtsformänderung die Urlaubsregelung 
abzuändern und für Zeiten, in denen mit einem erhöhten Arbeitsanfall zu 
rechnen ist, keinen allgemeinen Urlaubsanspruch zu vereinbaren. 

34.3 Laut Stellungnahme des Vereins entspräche diese Regelung den Bestimmungen der 
Betriebsvereinbarung und ware auch vorher schon geübtes Recht gewesen. 

34.4 Der RH erwiderte, daß diese Regelung einem flexiblen Personaleinsatz 
entgegenstehe und für den Verein mit einem finanziellen Mehraufwand 
verbunden sei .  

35. 1 Laut Betriebsvereinbarung wird den Angestellten des Vereins nach einer 
Dienstzeit von drei Jahren jährlich ein 1 5 .  Monatsgehalt gewährt. 

35.2 Der RH beanstandete die Gewährung dieser zusätzlichen freiwilligen 
Sonderzahlung, für die im überprüften Zeitraum jährlich zwischen rd 
0,5 Mill S und rd 0,6 Mill S aufgewendet wurden. 

35.3 Laut Mitteilung des Vorstandes des Vereins habe er die Geschaftsführung beauf­
tragt, diese Regelung mit dem Betriebsrat zu verhandeln. 

36. 1 Die Gehälter der Verwaltungsbediensteten des Vereins waren 1 988 um rd 
27 % und 1 990 bereits um rd 34 % höher als die laut Kollektivvertrag 
festgelegten Mindestgehälter. 

Die vom Verein gezahlten Gehälter waren 1 988 zwischen rd 3 % und rd 
86 %, 1 989 zwischen rd 1 1  % und rd 89 % und 1 990 bereits zwischen 
rd 18 % und rd 96 % höher als die vergleichbarer Vertrags bediensteter 
des Bundes. Gegenüber den Vertragsbediensteten des Landes Wien waren 
die Gehälter 1 988 zwischen rd 2 % und rd 63 % ,  1 989 zwischen rd 
0,4 % und rd 68 % und 1 990 zwischen rd 4 % und rd 65 % höher. 
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Personalangelegenheiten 'Theater der ,Ju e d" 

36.2 Der RH beanstandete das überhöhte und vergleichsweise stärker steigende 
Gehaltsniveau der Verwaltungsbediensteten des Vereins, weil die Gehälter 
bei durch öffentliche Mittel geförderten Rechtsträgern grundsätzlich nicht 
höher sein sollten als die vergleichbarer Bundes- oder Landesbediensteter. 
Der RH empfahl, künftig bei Gehaltserhöhungen des Verwaltungsperso­
nals größte Zurückhaltung zu üben und bei allfälligen Neueinstellungen 
nur noch Gehälter zu vereinbaren, die denen vergleichbarer Bediensteter 
des Bundes bzw des Landes Wien entsprechen. 

36.3 Der Verein sagte zu, Vergleichswerte bei anderen Theatern einzuholen. Den Ver­
gleich mit Bezügen bffentlich rechtlicher Bediensteter hielt er für fragwürdig. 

Das BMU gab bekannt, daß sich der Vorstand mit der Mb'glichkeit der Begren­
zung der Bezüge befassen werde. 

37. 1  Die Personalaufwendungen für das technische Personal des Vereins stie­
gen im überprüften Zeitraum von rd 14,2 Mill S auf rd 18,7 Mill S. 

Die durchschnittlichen Löhne des technischen Personals waren um rd 
1 3  %, in Einzelfällen um bis zu rd 45 % höher als die kollektivvertragli­
chen Mindestlöhne. Bei allen Neueinstellungen im überprüften Zeitraum 
wurden Löhne vereinbart, die höher waren als die kollektivvertraglichen 
Mindestlöhne. 

37.2 Der RH beanstandete den starken Anstieg der Lohnaufwendungen für das 
technische Personal. Nach Ansicht des RH sollte auch das Lohnniveau des 
technischen Personals bei einem mit öffentlichen Mitteln geförderten 
Rechtsträger nicht höher sein als das vergleichbarer Bundes- oder Landes­
bediensteter. 

37.3 Laut Stellungnahme des Vereins entspriiche die Kritik des RH nicht den Gegeben­
heiten von Personal angebot und -nachfrage. 

37.4 Der RH verkannte nicht, daß es teilweise aufgtund der anders gelagerten 
Tätigkeiten beim Theater schwierig sein könne, qualifiziertes Personal zu 
den Bezugsansätzen der Vertragsbediensteten von Gebietskörperschaften 
zu finden, verblieb aber bei seiner grundsätzlichen Empfehlung. 

38. 1 Der Anteil der Überstundenentlohnung an den Gesamtaufwendungen für 
das technische Personal stieg von rd 8 % ( 1988) auf rd 9 % ( 1990). 1 988 
wurden 7 085 Überstunden geleistet, davon 4 283 mit 100 %-Zuschlag; 
1 990 waren es bereits 1 1  19 1 ,  davon 7 045 mit 100 %-Zuschlag. 

Wie eine Durchsicht der Vorstellungs- und Probenpläne ergab, wurden 
an einzelnen Tagen, teilweise auch an Samstagen, sowohl im Renaissance­
theater als auch im Theater im Zentrum Dekorationsaufbauren durchge­
führt, was eine hohe Anzahl von Überstunden zur Folge hatte. 

38.2 Der RH beanstandete das starke Ansteigen insbesondere der Überstunden 
mit 1 00 %-Zuschlag. Er empfahl, künftig sowohl durch eine engere Zu­
sammenarbeit zwischen dem Produktionsbüro und der technischen Lei-
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Personalangelegenheiten 

Schlu� 
bemerkungen 

tung als auch durch eine entsprechende Dienstplaneinteilung im techni­
schen Bereich eine Verringerung vor allem der Überstunden mit 100 %-Zu­
schlag zu erreichen. 

38.3 Laut Stellungnahme des Vereins werde er auch künftig eine bestmogliche Abstim­
mung der Proben- und Vorstellungspläne anstreben. 

39. 1 Mit dem Kollektivvertrag für das darstellende künstlerische Personal aus 
1 984 wurde der Verein verpflichtet, im Sinne einer Pflege des Ensemble­
theaters und der Nachwuchsförderung mit mindestens 1 5  Bühnenmit­
gliedern Jahresverträge abzuschließen. 

Wie erhoben wurde, waren bereits 1 988 die Schauspieler mit Jahresver­
trägen nicht entsprechend eingesetzt worden. 1 989 war der Einsatz der 
Ensemblemitglieder noch schlechter. Erst 1 990 konnte der Geschäftsfüh­
rer einen entsprechenden Einsatz des nunmehr zahlenmäßig verringerten 
Ensembles erreichen. 

39.2 Der RH empfahl, künftig den Spielplan so zu gestalten, daß die künstle­
rischen Ziele unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten und der 
Grundsätze der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit erreicht werden und 
das Ensemble möglichst gur ausgelastet wird. Außerdem wäre auf die im 
Kollektivvertrag vorgesehene Nachwuchsförderung zu achten. 

39.3 Wie der Verein erlä·uterte, sei er bestrebt, der im Kollektivvertrag vorgesehenen 
Nachwuchsforderung durch Jahresverträge mit jüngeren Schauspielern Rechnung 
zu tragen. 

40 Zusammenfassend hielt der RH folgende Empfehlungen fest: 

(1) Da die nach dem Statut des Vereins eingerichteten Organe nur schwer 
handlungsfähig und die Verantwortung und die Haftung der Organe bzw 
der Geschäftsführung nicht klar geregelt sind, sollte zur Lösung dieser 
Probleme der Verein in eine GesmbH umgewandelt werden, wobei nach 
dem Grundsatz des "Vier-Augen-Prinzips" zwei Geschäftsführer bestellt 
werden sollten. 

(2) Die aufgrund der Umwandlung notwendig werdende Änderung der Be­
triebsvereinbarung sollte genurzt werden, um die bestehenden, außeror­
dentlich großzügigen Regelungen insbesondere für die Mitarbeiter im 
Verwaltungsdienst auf ein vertretbares Maß zurückzuführen. 

(3) Vom Geschäftsführer vorgesehene Einsparungs- und Verbesserungsmög­
lichkeiten im Bereich des Kartenvertriebes beurteilte der RH als zielfüh­
rend und sollten möglichst bald verwirklicht werden. 

(4) Die vom Geschäftsführer erwogene Erweiterung des Angebots (zB Thea­
ter für Erwachsene, Vorstellungen auch an Samstagen und Sonntagen) 
sollte, weil sie eine wesentliche Erhöhung der Kosten zur Folge hätte, nur 
im Einvernehmen mit den die Förderungszuwendungen gewährenden 
Gebietskörperschaften vorgenommen werden. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Regelung der Entlassung des Landes Steiermark aus dem Akademiever­
trag vom Jahre 1 963 , demzufolge das Land sich anläßlich der Umwand­
lung des vormal igen steiermärkischen Landeskonservatoriums in die 
nachmalige bundesstaatliche Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst zu bestimmten Leistungen verpflichtet hat (TB 1 977  Abs 1 7 ,  
TB 1 978 Abs 1 8, TB 1 98 1  Abs 1 6. 1 ). 

Laut Mitteilung des BMWF sei der Akademievertrag und damit die Verpflich­
tung des Landes Steiermark gegenüber dem Bund nach wie vor aufrecht; seit 
März 1 993 fänden Gespräche zwischen dem BMWF, dem BMF und dem Land 
Steiermark statt, in denen die Varianten Au/rechterhaltung des Akademievertrages 
und Novation desselben bzw Beendigung des Akademievertrages und Zahlung ei­
ner Abschlagsumme durch das Land erörtert würden; daneben sei noch das Ge­
richtsverfahren anhä"ngig. 

(2) Gesetzliche Regelung der Nebentätigkeit der Hochschullehrer (TB 1 978 
Abs 25 .23  und 25 .24). 

Laut Mitteilung des BMWF enthalte der UOG-Entwur/ 1 993 entsprechende 
Regelungen. 

(3) Schaffung einer rechtlichen Grundlage für die Gewährung von Reiseko­
stenzuschüssen (zuletzt TB 1981 Abs 1 5 .36, Abs 16 . 1 8  und Abs 1 7 . 53 ,  
TB 1988 Abs 7 5 . 1 2 , TB 1 990 Abs 1 2 . 1 7). 

Das BMWF kündigte neuerliche Bemühungen um eine Regelung beim zustä'ndigen 
BKA an. 

(4) Beschlußfassung von Institutsordnungen für die Universitätsinstitute 
(TB 1986 Abs 22 .7). 

Laut Mitteilung des BMWF wä'ren einige weitere Institutsordnungen erlassen 
bzw zur Genehmigung vorgelegt worden; da an der Geisteswissenschaftlichen Fa­
kultät der Universität Wien allerdings noch immer 1 7  Institutsordnungen aus­
ständig wären, sei der Rektor im März 1 993 nochmals ersucht worden, au/ eine 
zügige Erledigung hinzuwirken. 

(5) Neugestaltung einer Betriebsvereinbatung mit den Mitarbeitern des 
Fonds zur Förderung der w i ssenschaftl ichen Forschung (TB 1 987 
Abs 29.23). 

Laut Mitteilung des BMWF seien diesbezügliche Verhandlungen noch nicht 
abgeschlossen. 
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Unerledigte Anregungen 

(6) Schaffung bzw Neugestaltung von Museumsordnungen für einzelne Bun­
desmuseen (TB 1988 Abs 7 5 . 3). 

Laut Mitteilung des BMWF stünden die Museumsordnungen für das Technische 
Museum sowie fiir das Österreichische Museum für angewandte Kunst knapp vor 
ihrer Vollendung; für die Österreichische Galerie sei vorerst eine Dienstinstruktion 
erlassen und verlautbart worden, weil eine endgültige Museumsordnung der durch 
die Inbetriebnahme des neuen Museums im Museumsquartier hervorgerufenen 
Strukturbereinigung vorbehalten bliebe. 

(7) Schaffung einer der Gesetzeslage entsprechenden Institutsordnung für das 
Universitäts-Sportinstitut Wien (TB 1 990 Abs 1 3 . 1 1 ). 

Laut Mitteilung des BMWF habe es bisher die Institutsordnung wegen unter­
schiedlicher Rechtsauffassungen mit der Universitiit Wien nicht genehmigt; es 
bemühe sich aber weiterhin, notfalls im Wege einer Ersatzvornahme. 

(8) Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem BMWF und der Tiroler 
Landeskrankenanstalten GesmbH als Rechtsträger des Landeskranken­
hauses Innsbruck zur wirtschaftlicheren Verwaltung auch der Univer­
sitätskliniken Innsbruck (TB 1991  Abs 14 . 5). 

Laut Mitteilung des BMWF sei angesichts der Kompliziertheit eines derartigen 
Zusammenwirkens zwischen dem Bund und der. Tiroler Landeskrankenanstalten 
GesmbH unter Mitwirkung auch der medizinischen Fakultiit Innsbruck ein 
Vertragsabschluß voraussichtlich erst nach eingehenden Verhandlungen erzielbar. 

(9) Regelung der Labor- und Gutachtertätigkeit der Universitätsinstitute 
Innsbruck sowie deren Kontrolle (TB 1 99 1  Abs 14. 1 1 ). 

Laut Stellungnahme des BMWF seien die Erhebungen noch im Gange. 

Verwirklichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1) Vorkehrungen im Stellenplan des Bundes hinsichtlich des für die Vollzie­
hung des Lagers tättengesetzes erforderlichen Personals (TB 1 990 
Abs 1 2 . 1 5). 

(2) Rückforderung einer Doppelanweisung des Fonds zur Förderung der wis­
senschaftlichen Forschung an eine Druckerei (TB 1987 Abs 29.43); das 
Gericht hat die Unternehmung verurteilt, den Betrag ( 1 50 000 S) samt 
Zinsen und Prozeßkosten dem Fonds rückzuerstatten. 
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Bereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

U nerledigte Anregungen aus Vorj ahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Erweiterung des § 420 Abs 6 ASVG dahingehend, daß auch ehemalige 
Versicherungsvertreter von der Anstellung bei diesem Sozialversiche­
rungsträger ausgenommen sein sollten (TB 1 979 Abs 3 2 . 1 7 . 2 . 1 ) .  

Das BMAS will angesichts der ablehnenden Haltung der Interessenvertretungen 
diese Empfehlung weiterhin nicht verfolgen. 

(2) Schaffung gemeinsamer ärztlicher BegutachtungssteUen der Pensions­
versicherungsträger zumindest in den westlichen Bundesländern (TB 
1980 Abs 26. 1 6.2 und TB 1985 Abs 16 .32 .4). 

Das BMAS verblieb bei seiner bisherigen Stellungnahme, der Hauptverband der 
Sozialversicherungstriiger lehne seit 1 982 eine Regionalisierung wegen des befürch­
teten Qualitiitsverlustes der Gutachten ab. 

(3) Neugestaltung des Nachweises über die zweckgebundene Gebarung der 
Arbeitsmarktverwalrung zur Verbesserung seiner Aussagekraft insbeson­
dere durch Bruttodarstellung der jährlichen Beiträge des Bundes, durch 
jahresbezogene Darstellung der Überweisungen vom Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen sowie durch Ersichtlichmachung der Forderungen und 
Schulden aus der vorschußweisen Kostentragung seitens des B undes 
(TB 1984 Abs 24.3). 

Das BMAS hielt seine bisherige Stellungnahme weiterhin aufrecht, wonach die 
Empfehlung mangels Zustimmung des BMF nicht verwirklicht werden kifnne. 

(4) Gesetzliche Regelung bezüglich allfälliger ungedeckter Abgänge aus der 
zweckgebundenen Gebarung der Schlechtwetterentschädigung im Bauge­
werbe zur Klarstellung, daß dem Bund die aus der vorschußweisen Ko­
stentragung entstandenen Forderungen aus künftigen Beitragseinnahmen 
rückzuerscatten sind (TB 1984 Abs 24.4). 

Laut Mitteilung des BMAS seien entsprechende Maßnahmen weiterhin vom Er­
gebnis der Verhandlungen mit den Sozialpartnern über eine umfassende Reform der 
Winterarbeitsfö'rderung in der Bauwirtscha/t abhängig. 

(5) Festsetzung und entsprechende Kundmachung der Höhe der Aufwands­
entschädigungen der gemäß § 448 ASVG mit der Aufsicht über den 
Hauptverband bzw über einen Träger der Sozialversicherung betrauten 
Personen im Wege einer Rechtsverordnung (SB Ermessensausgaben 
1 984 Abs 14.2.9. 1 ) .  
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Unerledigte Anregungen 

Das BMAS erachtete mangels eines Rechtsanspruches auf Geweihrung der Auf­
wandsentschädigungen eine Rechtsverordnung weiterhin als nicht erforderlich. 

(6) Zahlung von Aufwandsentschädigungen an die Stellvertreter der mit der 
Aufsicht über den Hauptverband bzw über einen Sozialversicherungsträ­
ger Beauftragten nur auf der Grundlage der tatsächlich eingetretenen 
Vertrerungsfälle und im Ausmaß des hiebei tatsächlich entstandenen Auf­
wands (SB Ermessensausgaben 1 984 Abs 14 .2 .9.2). 

Das BMAS verblieb bei seiner bisherigen ablehnenden Haltung, weil auch der 
jeweilige Stellvertreter stets ausreichend iiber die maßgeblichen Vorgä'nge informiert 
sein miisse. 

(7) Festsetzung und entsprechende Kundmachung der Höhe der Aufwands­
entschädigungen der gemäß § 148 Abs 3 und 4 ArbVG mit der Füh­
rung der laufenden Geschäfte und mit der Vorbereitung der Verhandlun­
gen des Obereinigungsamtes (nunmehr Bundeseinigungsamt) betrauten 
Personen im Wege einer Rechtsverordnung (SB Ermessensausgaben 
1 984 Abs 14.2 .9.3). 

Das BMAS vertrat weiterhin die Ansicht, die Festsetzung der Höne der Auf­
wandsentschädigung sei wegen des hievon betroffenen, zahlenmä'ßig beschrä'nkten 
Personenkreises als individueller Verwaltungsakt anzusehen. 

(8) Bemessung der Höhe der Aufwandsentschädigungen für die mit Tätig­
keiten des nunmehrigen Bundeseinigungsamtes befaßten Personen nur 
auf der Grundlage der tatsächlich eingetretenen Bearbeirungsfalle und im 
Ausmaß des hiebei entstandenen Aufwands (SB Ermessensausgaben 1 984 
Abs 1 4.2 .9.4). 

Das BMAS erachtete weiterhin eine Pauschalentlohnung wegen der Unterschied­
lichkeit der Bearbeitungsfälle als unumgänglich. 

Verwirklichte Empfehlung 

Verwirklicht wurde die Empfehlung des RH hinsichtlich der Vereinheit­
lichung des Psychologischen Dienstes im Bereich der Arbeitsmarktver­
walrung (TB 1 978 Abs 30. 1 1  und TB 1 98 1  Abs 20.3). 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeine 
Unfallvers eh run san 1 1I 

Prüfungsergebnisse 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Die sich auf grund zu hoher Beitragssätze ergebenden Überschüsse 
wurden jeweils abgeschöpft und an die Träger der Pensionsversi­
cherung überwiesen. Solcherart wurde eine mittelfristige Finanz­
und Investitionsplanung der Anstalt erheblich erschwert und diese 
nicht zu einer sparsamen und rücklagenbildenden Finanzpolitik er­
muntert. 

Nach Ansicht des RH waren die Kompetenzen der Landesstellen 
viel zu gering, was umständliche Verwaltungsabläufe und Geneh­
migungsverfahren bedingte. 

Von 1 6  Dienstposten des leitenden Dienstes waren sieben mit ehe­
maligen Funktionären besetzt. 

Die Reisetätigkeit der leitenden Angestellten war zu umfangreich 
und zu kostenaufwendig. Die aufwendige Sonderausstattung der 
Dienstfahrzeuge entsprach nicht dem Gebot der Sparsamkeit; der 
für Repräsentationsausgabe n geltende Rahmen wurde ü ber­
schritten. 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ist zur Durchführung der Unfall­
versicherung nach den Bestimmungen des ASVG im gesamten Bundesgebiet 
zuständig. 

1 992 1 99 1  1 990 
in Mill S 

Einnahmen 9 05 9  8 986 8 524 
Ausgaben 1 0 1 0 5  9 299 7 480 

Stand im Jahresdurchschnitt 
Personal 4 604 4 467 4 305 

1 . 1  Der R H  überprüfte von April bis Oktober 1 991  die Gebarung der Allge­
meinen Unfallversicherungsanstalt (Anstalt) und leitete das Prüfungser­
gebnis im Juni 1 992 dem BMAS und der Anstalt zur Stellungnahme zu. 
Ende Jänner 1 993 langte die erste Stellungnahme des BMAS und der An­
stalt ein. Anfang April 1 993 erläuterte der RH in einer Gegenäußerung 
seinen Standpunkt zu zahlreichen Prüfungsfeststellungen näher. Im Sep­
tember 1 993 übermittelte das BMAS dem RH eine zweite Stellungnah­
me, die der RH im selben Monat mit einer weiteren Gegenäußerung be­
antwortete. 
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Fi nanzielle Lage 

D i e  Sch werp un kt e  der  G e barungsübe rprüfung lagen i n  den Bereichen 

Leistungswesen,  Sachaufwand, Personal und Organi sation. 

1 .2 . 1  Se i t  dem Jah re 1 9 19 werden d i e  - seit  1 97 7  für Arbeiter und Angestell­
te i n  gle icher Höhe festgelegten - Beiträge zur  Unfallversicherung auf­

g rund gesetz l i cher Vorschriften tei lwe ise an d ie  Träger der Pensionsversi­
cherung überw iesen . Dessen ungeachtet verblieb der A nstalt von 1 98 1  bis  
1 992 e in  erhebl icher Mehrertrag. 

Ü ber d i e  finanziel le  Lage der Anstalt von 1 98 1  bis 1 992 g i bt das nachste­

hende Schaubi ld A u fschluß:  

Jahr Auf\V�nJungen Ertr;ig� U n tcrschieJ Cb�rweisung Beitragssatz 

an die Träg�r in  r;[ 

,kr Pensions-

versicherung 

In  M i ll S 

1 9H I  5 ') 1 7  5 ')2 1 7 .) 5 0  1 ,5 

1 9H 2  6 '!() ) (, 1 5 H - 'lOS 5 5 0  1 , 5 

1 9S ,  (, I H') 6 , j6 1 5 7 100 1 , 5 

I ')H4 6 ) 5 5  (, ()50 -" 7 5  iOO 1 , 5 

1 985 6 H50 6 ,)9 5  1 4 5  2 5 0  1 , 5 

1 9H6 7 10 1 7 1 1') - 62 ·100 1 , 5 

1 91'\� .., ')')· 1 -; 5 ')6 - l')S 1 () ()O 1 , 5  

I ')SH 6 707 7 1 7 7  67 0 0 1 ,1 

1 91'\') 7 02 1  .., H66 HH 0 1 ,4 

1 ')')0 .., IHO H 'i ':>. j  1 0 44 0 1 , 1  

1 99 1  ') 2')') H ')H6 - 5 1 ) I O()O I , ) 

(ab 7/9 1 )  

1 992 10 10') ') 0'5') - 1 046 1 5 00 U 

Summe 

I ')H I - I ')').! 5 H50 

1 . 2 . 2  Nach Auffass ung des  RH wäre es zweckmäßiger, der Anstalt m ittels e i nes 
e ntsprechend abgesenkten Bei tragssatzes n u r  jene  M i ttel  zur Verfügung 
z u  ste l len,  d i e  s ie  zur  Erfü l l ung i h rer Aufgaben unbed ingt benötigt ,  a ls  
d i e  s ich se it  Jahrzehnten i n folge z u  hoher  Beitragssätze i m me r  wieder  e r­
gebenden Übersch üsse abzuschöpfe n .  

S o  machte d i e  m i t  1 .  Apri l  1 99 1  i n  K raft getretene Verpfl i c h t u ng z u r  
Abfu h r  von 1 Mrd S am 20.  November 1 99 1  u n d  d i e  unerwartete Sen­
kung des Beitragssatzes auf 1 J % vom Bei t ragsze i t raum J u l i  1 99 1  b i s  
(zunächst) J u n i  1 993 d e n  Jahresvoranschlag der Anstalt h i n fäl l ig und er­
schwerte deren m i ttelfristige Finanz- und Invest i t ionsplanung. Derartige 

Vorgaben ersche1l1en dem RH nicht  geeignet, die Anstalt z u  e i ner sparsa­
men,  rücklagenbi ldenden Fi nanzpol i t ik  zu veran lassen .  

l .Ll Die A mt"'t be::;eidJJlde die Danteilung des RH als zutreffend. Unter Hinu'eiJ auf 

liqllitlitiitszl'irk.lclme, tlber erjii/gJflelltrale A mgtlben (li'ie beiJpJeIJweise Pensions­

ztlhlungen) lind tim BeiJpiel deutreher BemjjgenoJJenschctjten hielt es die A nsttllt /iir 

allSgeJchlossen. Illit einem BeitragJSätz l'!!rI 1 . 3  c;{ oder dänmter tWSzllkoNllllen. 
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Weiters hingen ihre Einnahmen nicht nur von der Höhe des Beitragssatzes ab, son- 65 

dem auch von der Höhe der Beitragsgrundlagen und vor allem von der Anzahl der 
Beschäftigten, deren Rückgang sie erwarte. Außerdem würden im Hinblick auf die 
nachhinkende Vereinnahmung der Beiträge zur Auszahlung der 13.  und 14. Ren-
ten und Gehälter sowie zur Bedeckung der notwendigen Rücklagen Reserven in Höhe 
von 4 5 79 Mill S benötigt. Zum Ende November 1 992 verfüge sie jedoch nur 
über Reserven in Höhe von 1 300 Mill S. 

Das BMAS bezeichnete eine Kritik an der Gesetzgebung als nicht zum gesetzlich 
umschriebenen Aufgabenbereich des RH gehärend, weshalb eine Stellungnahme nicht 
erforderlich wä"re. Zudem sei dem Verfassungsgerichtshof die Heranziehung von 
Überschüssen der Anstalt zur Herbeiführung eines gewissen Ausgleichs in der Sozial­
versicherung unbedenklich erschienen, wejl zwischen den Versicherten der belasteten 
und der begünstigten Sozialversicherungsträger eine Versicherungsgemeinschaft im 
weiteren Sinn bestünde. 

1 .2.4 Der RH entgegnete, daß er nicht den Gesetzgeber kritisiert, sondern sich 
als dessen Organ verpflichtet gefühlt habe, diesen über die finanziellen 
Auswirkungen gesetzlicher Bestimmungen zu unterrichten. Tatsächlich 
habe nach den damals vorliegenden vorläufigen Gebarungsergebnissen die 
Anstalt von Jänner bis September 1 992 ungeachtet des auf 1 ,3 % abge­
senkten Beitragssatzes einen Gebarungsüberschuß von 45 1 Mill S er­
zielt. 

1 .3. 1 Die Ausgaben der Anstalt wiesen im Jahre 1990 folgende Zusammenset­
zung auf: 

in Mrd S in % der in % der 
Aufwendungen Erträge 

Rentenaufwand 3,5 47 42 
Unfallheilbehandlung 2 , 1  29  24 
Rehabili tation 0,4 5 5 
Unfallverhütung und Erste Hilfe 0,3 4 4 

Summe Versicherungsleistungen 6,3 85 75 

Verwaltungs- und Kontrollauf-
wand 0,7 10  8 
Abschreibungen 0,3 4 4 
Sonstiger Aufwand 0,1  1 1 

Summe Aufwendungen 7 ,4 1 00 88 

Mehrertrag 1 1 2  

Summe Erträge 8,4 100 

Ein wesentlicher Teil des Aufwandes betraf anstaltseigene Krankenanstal­
ten. Hiebei erreichte allerdings der Anteil der Fremdpatienten in den Un­
fal lkrankenhäusern rd 7 5  % und i n  den Rehabil i tationszentren rd 
5 0  % .  Infolge der nicht kostendeckenden Pflegegebührenersätze der 
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Krankenversicherungsträger erwuchsen der Anstalt daraus jährlich be­
trächtliche Verluste: 

1 986 1987 

427 493 

1 988 1989 
in Mill S 

543 5 5 3  

1 990 Summe 

6 1 9  2 63 5  

I m  Unfallkrankenhaus Linz verursachte jeder Fremdpatient j e  Verpflegs­
tag einen Verlust von 2 545 S, im Unfallkrankenhaus Salzburg einen 
solchen von 2 298 S. 

1 .3.2 Dem RH waren die Bemühungen der Anstalt um den Neubau der Un­
fallkrankenhäuser in Linz und Salzburg schwer verständlich, weil sie ihrer 
Verpflichtung zur ausreichenden Vorsorge für die Unfallheilbehandlung 
der Versicherten auch durch die Beteiligung an Unfallkrankenhäusern 
oder Unfallstationen nachkommen könnte. Angesichts des hohen Anteils 
an Fremdpatienten und der großen, sich daraus ergebenden Verluste wäre 
nach Ansicht des RH eine Abstimmung mit dem bundesweiten Kranken­
anstaltenplan zur Sicherung einer flächendeckenden Versorgung mit Ein­
richtungen zur Unfallheilbehandlung unverzichtbar. 

1 .3.3 Laut Stellungnahme der Anstalt kdme der Unfallverhütung, Unfallheilbehand­
lung und Rehabilitation Vorrang vor den Rentenzahlungen zu. Bei der Berech­
nung der Behandlungskosten von Patienten auf Rechnung der Krankenversiche­
rungstriiger waren noch die Einnahmen aus dem Spitalskostenbeitrag, allenfalls 
aus dem Angeharigenselbstbehalt und aus Zusatzversicherungen zu berücksichti­
gen. Nach der endgültigen Festsetzung des Pflegegebührenersatzes ha"tte der Verlust 
je Verpflegstag im Unfallkrankenhaus Linz auf 2 5 13 S und im Unfallkran­
kenhaus Salzburg auf 2 265 S gesenkt werden kannen. 

In Erfüllung ihrer Verpflichtung, auch für die Unfallheilbehandlung zu sorgen, 
überlege die Anstalt, die in den Ballungszentren errichteten Unfallkrankenhauser 
an Schwerpunktkrankenanstalten anzuschließen. Da eine ausschließliche Beteili­
gung an Unfallabteilungen anderer Krankenanstaltentrager derzeit nicht denkbar 
sei, kanne sie weder mit dem Neubau des Unfallkrankenhauses Linz noch mit der 
Instandhaltung und Modernisierung der Einrichtungen zuwarten. 

Im übrigen sei eine gesetzliche Behandlungspflicht von Fremdpatienten gegeben. 

1 .3.4 Der RH anerkannte die Bemühungen um eine Ausrichtung an Schwer­
punktkrankenanstalten und lud die Anstalt ein, ihm über die Verhand­
lungen mit den anderen Krankenanstaltenträgern über eine Beteiligung 
an deren Unfallabteilungen weiter zu berichten. 

1 .4 . 1  Das den Beauftragten des  RH zu Beginn der  Gebarungsüberprüfung 
übergebene Organisationsschema vom Feber 1 99 1  war weder den Direk­
toren der Landesstellen noch den Abteilungsleitern bekannt; die Genann­
ten verfügten lediglich über ein Organisationsschema aus dem Jahre 1982. 

Nur für wenige Abteilungen der Hauptstelle lagen Stellenbeschreibun­
gen vor; für die einzelnen Abteilungen gab es nicht einmal eine Aufga­
benbeschreibung und damit auch nicht die gebotene Abgrenzung zu den 
Zuständigkeiten der anderen Organisationseinheiten. 
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1 .4.2 Nach Auffassung des RH wäre es zweckmäßiger und für die Motivation 
der Mitarbeiter förderlicher gewesen, wenn ihnen die Anstalt das überar­
beitete Organisationsschema zur Verfügung gestellt hätte. Er empfahl, 
dies nachzuholen und sämtliche Organisationsaufgaben einer eigenen Or­
ganisationsabteilung zu übertragen. 

1 .4.3 Laut Mitteilung der Anstalt arbeite sie an der Vervollstiindigung der bereits für 
mehr als 50 % der Mitarbeiter vorliegenden Stellen beschreibungen. Die Abtei­
lungsleiter wüßten über ihre Aufgaben Bescheid. Die Errichtung einer eigenen 
Organisationsabteilung werde überlegt. 

Das BMAS trat den Empfehlungen des RH bei. 

1 .5 . 1  Die Anstalt verfügte über vier Landesstellen mit  jeweils eigenen Selbst­
verwalrungskörpern, deren Kompetenzen jedoch betragsmäßig stark ein­
geschränkt (300 000 S Beschaffungsgrenze für den Landesstellenaus­
schuß, 1 5 0 000 S für dessen Verwaltungsausschuß) waren. Weiters 
mußten die Protokolle über deren Beschlüsse auch vom Verwaltungs­
ausschuß des Vorstandes (in der Hauptstelle) genehmigt werden. 

Vor allem in den Unfallkrankenhäusern waren zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes oftmals rasche Personalaufnahmen erforderlich. In dringenden 
Fällen suchte deshalb der Direktor der jeweiligen Landesstelle um Ertei­
lung einer Obmannverfügung an. Die getroffenen Obmannverfügungen 
wurden sodann nachträglich von den zuständigen Verwalrungskörpern 
genehmigt. Weiters behandelten die Verwaltungskörper Personalrnaß­
nahmen, die ohnehin nur zur Kenntnis genommen werden konnten (wie 
beispielsweise Kündigungen durch den Dienstnehmer) oder hinsichtlich 
deren kein Ermessensspielraum bestand (wie beispielsweise bei der Ge­
währung von nach der Dienstordnung gebührenden Zulagen). 

1 .5.2 Zur Entlasrung der Verwalrungskörper und zur Vermeidung von unnöti­
gem Verwaltungsaufwand hielt der RH eine Anhebung der Wertgrenzen 
für dringend erforderlich. Er empfahl außerdem, in der Satzung für Perso­
naleinstellungen das Verfahren der Obmannverfügungen als Regelfall 
vorzusehen und die Verwaltungskörper erst anläßlich der Übernahme der 
Bediensteten in ein unbefristetes Dienstverhältnis nach Vorliegen einer 
Dienstbeschreibung zu befassen. Mit jenen Personalrnaßnahmen, bei wel­
chen kein Ermessensspielraum besteht, wäre das Büro zu betrauen. 

1 .5 .3 Laut Stellungnahme der Anstalt gewährleiste das gesetzlich gedeckte Verfahren der 
Obmannverfügungen die Handlungsfähigkeit der Anstalt auch außerhalb der Sit­
zungen der Verwaltungskörper in dringenden Fäi/en. Die Anregungen des RH be­
züglich der Betragsgrenzen und des Genehmigungsverfahrens würden überlegt. 

Das BMAS lud die Anstalt ein, ihm über das Ergebnis dieser Oberlegungen zu 
berichten. 

1 .6.1 Zwar verfügten auch die Stellvertreter der leitenden Angestellten sowohl 
in der Haupt- als auch in den Landesstellen über eigene Geschäftsberei­
che, doch waren die Rechtsgrundlagen hiefür nicht mehr feststellbar. 

87 
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1 .6.2 Der RH empfahl, die Aufgabenverteilung zwischen den leitenden Ange­
stellten und ihren Stellvertretern, wie in der Geschäftsordnung vorgese­
hen, durch die zuständigen Verwaltungskörper genehmigen zu lassen. 

1 .6.3 Laut Stellungnahme der Anstalt habe sie von der Möglichkeit der auch /ö'rmlichen 
Aufgabenverteilung wegen der uneingeschränkt bestehenden Verantwortung des lei­
tenden Angestellten bislang keinen Gebrauch gemacht. 

Das BMAS forderte die Anstalt auf, die erforderlichen Beschlüsse herbeizuführen. 

1 .7 Weitere Fesrstellüngen des RH betrafen die Anhebung der Wertgrenzen 
für Instandhaltungen, die Einhaltung der im Arbeitszeitgesetz vorgesehe­
nen jährlichen Höchstgrenze für Überstunden, den verbesserten Zugang 
zur Teilzeitarbeit für die Mitarbeiter der Anstalt sowie Verbesserungen 
der Ablauforganisation. 

Die Anstalt stellte entsprechende Maßnahmen in Aussicht. 

1 .8 . 1  Die Anstalt nützte die gesetzlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der 
Rücklage für den Unterstützungsfonds voll aus und nahm gewinnmin­
dernde Dotierungen von rd 5 ,2 Mill  S ( 1 98 7 )  bzw rd 7 , 5 Mill  S 
( 1 989)  vor, welche die Rücklage zum 3 1 .  Dezember 1 989 auf rd 
1 1 0,5 Mill S anwachsen ließen. 

1 .8.2 Der RH erachtete diese Maßnahmen als wirtschaftlich nicht gerechtfer­
tigt, weil in den letzten vier Jahren der Unterstützungsfonds lediglich in 
einem Jahresumfang von rd 2,4 Mill S bis 2,8 Mill S in Anspruch ge­
nommen wurde. Er empfahl daher, bei künftigen Rücklagenerhöhungen 
den tatsächlichen Mittelbedarf zu berücksichtigen. 

1 .8.3 Laut Stellungnahme der Anstalt sei ihre Vorgangsweise gesetzlich gedeckt. 

1 .8.4 Der RH entgegnete, die gesetzliche Obergrenze für die Bildung der Rück­
lage sollte nicht ohne ausreichenden Gtund voll ausgeschöpft werden. 

1 .9 . 1  Im Jahre 1987 wurden drei Unternehmungen eingeladen, Angebote für 
die Lieferung von zwei Röntgenbussen zu erstellen. Aus technischen so­
wie wirtschaftlichen Gründen berücksichtigte die Anstalt nicht das preis­
lich niedrigere von zwei eingelangten Angeboten, sondern jenes, welches 
dem Auftraggeber bei Lieferverzug eine Pönaleforderung bis zu 20 % 
einräumte, während das des Mitbewerbers nur 5 % vorsah. 

Die Lieferung der B usse erfolgte so verspätet ,  daß s ich die Anstalt 
zunächst berechtigt sah, das Höchstpönale von 1 ,8 Mill S einzubehalten. 
Der Auftragnehmer machte jedoch nachträglich von der Anstalt vorge­
brachte Änderungswünsche für den Lieferverzug verantwortlich und er­
reichte schließlich, daß die Pönaleforderung auf 440 000 S herabgesetzt 
und in eine Gutschrift für künftige Leistungen und Lieferungen umge­
wandelt wurde. 
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1 .9.2 Der RH beanstandete, daß trotz Vereinbarung eines beträchtlichen Pö- 89 

nalebetrages Änderungswünsche geltend gemacht wurden, welche die Pö­
naleforderung als rechtlich strittig erscheinen ließen. Ferner bemängelte 
er, daß der einvernehmlich festgesetzte Pönalebecrag von 440 000 S 
nicht einbehalten, sondern ausgezahlt wurde. Die solcherart entstandene 
Gutschrift verpflichtete nämlich die Anstalt, dem Lieferanten weitere 
Aufträge zu erteilen. 

1 .9.3 Laut Stellungnahme der Anstalt werde sie künftig in ahnlichen Fallen nachtrag­
liehe Änderungen tunliehst vermeiden. 

Das BMAS teilte die Auffassung des RH. 

1 . 1 0  Weitere Feststellungen betrafen die vorzeitige Abschreibung insbesonde­
re von Umbaukosten, die noch nicht ordnungsgemäß abgeschlossene Be­
wertung und Inventarisierung der Büroeinrichtung der Landesstelle Wien 
sowie Mängel bei der mit rd neunjähriger Verspätung eingeführten Ko­
stenrechnung des Verwaltungsbereiches der Anstalt. 

Die Anstalt stellte entsprechende Maßnahmen in Aussicht. 

Urlaube und Dienst- 1 . 1 1 . 1  Insgesamt 33 Mitarbeiter verfügten über Resturlaube, die den doppelten 
freistellungen Urlaubsanspruch überstiegen, vier Beschäftigten standen noch 90, einem 

gar 95 Urlaubstage zu. 

1 . 1 1 .2 Der RH erinnerte an die einschlägigen Vorschriften, die eine möglichst 
jährliche Inanspruchnahme des Erholungsurlaubes bezwecken. Vor allem 
sollte bei Mitarbeitern, deren Versetzung in den Ruhestand absehbar ist, 
auf den rechtzeitigen Verbrauch des Urlaubs gedrungen werden, um hohe 
Urlaubsabfindungen zu vermeiden. 

1 . 1 1 .3  Laut Stellungnahme der Anstalt ga"be es keine wirksamen rechtlichen Maglichkei­
ten zur Durchsetzung eines magliehst zeitnahen Urlaubsverbrauches; sie werde je­
doch entsprechend bemüht sein. 

Laut Auffassung des BMAS sollte diese Rechtslage die Anstalt nicht hindern, be­
sonders bei Mitarbeitern, deren Versetzung in den Ruhestand absehbar sei, auf ei­
nen rechtzeitigen Verbrauch des Urlaubs hinzuwirken. 

1 . 1 2. 1 Nach den Vorschriften der Dienstordnung ist dem Angestellten die zur 
pflichtgemäßen Ausübung eines öffentlichen Mandates sowie einer Ge­
werkschafts- oder Betriebsratsfunktion erforderliche Freizeit zu gewähren. 
Ist diese Funktion mit einem wesentlichen Einkommen verbunden und 
kommt es zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Dienstleistung, kön­
nen Bezugskürzungen vorgenommen werden. 

Von elf Mandataren vermochte die Anstalt in nur vier Fällen Auskunft 
über die Höhe der Einkünfte der genannten Mandatare zu geben, obwohl 
sie jeden einzelnen an läßlich seiner Wahl ersucht hatte, die mit der neuen 
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70 Funktion verbundenen Einkünfte bekanntzugeben und über das Ausmaß 
der dienstlichen Beeinträchtigung durch die Mandatsausübung zu be­
richten. Die Mandatare unterließen zumeist Aussagen über ihre mandats­
bezogenen Einkünfte oder bezeichneten diese als nicht wesentlich. Zur 
Beeinträchtigung ihrer Dienstleistung wurden Angaben über die man­
datsbedingten Abwesenheiten gemacht. Laut Aussage der Anstalt sei es 
Sache des Bediensteten, ob er seine Einkünfte aus der Mandatsausübung 
bekanntgebe. 

Postenbesetzungen 

1 . 1 2.2 Nach Ansicht des RH sind Dienstnehmer gegenüber ihrem Dienstgeber 
zu derartigen Auskünften über ihre Einkünfte jedenfalls verpflichtet. In 
weiterer Folge habe die Anstalt zu beurteilen, ob diese Einkünfte als we­
sentlich anzusehen sind. Im Fall eines unwesentlichen Einkommens kön­
ne die Frage nach einer allfäll igen erheblichen Beeinträchtigung der 
Dienstleistung entfallen. Sie sei aber an den die Dienstaufsicht führenden 
Vorgesetzten zu richten. 

1 . 1 2.3 Die Anstalt vertrat unter Hinweis auf einen Erlaß des BMAS und zwei Schrei­
ben des Hauptverbandes die Auffassung, daß an eine Erhebung der mandats be­
dingten Einkünfte erst zu denken sei, wenn eine erhebliche Beeintriichtigung der 
Dienstleistung vorliege. Im übrigen habe sie bei nochmaliger Durchsicht der Fiille 
nichts derartiges feststellen kiinnen. In einer weiteren Stellungnahme ersuchte die 
Anstalt um Auskunft und Weisung, wie sie im Falle verweigerter Auskunft vor­
zugehen habe. 

Das BMAS pfiichtete den Ausführungen des RH vollinhaltlich bei. Die betroffe­
nen Dienstnehmer heitten aufgrund der allgemeinen Dienstnehmerpfiichten unauf­
gefordert die Hohe ihres Einkommens bekanntzugeben und zu belegen. Wenn no"tig, 
sei diszipliniir vorzugehen. 

1 . 1 3. 1  Die Anstalt gewährte zwei Bediensteten Dienstfreistellungen zur Aus­
übung eines öffentlichen Mandates. Tatsächlich bekleidete einer der bei­
den die Funktion eines Aufsichtsrates, der andere jene eines Schulleiters 
in einer Abendschule. 

1 . 1 3.2 Nach Meinung des RH waren diese Freistellungen nicht als Mandats­
ausübung im Sinne der Dienstordnung zu werten und hätten daher unter­
bleiben müssen. 

1 . 1 3.3 Die Anstalt teilte mit, sie werde künftig derartigen Antragen nicht mehr stattge­
ben. 

1 . 14. 1 Von 1 6  Dienstposten des leitenden Dienstes waren zuletzt sieben mit 
ehemaligen Angehörigen der Selbstverwaltungskörper besetzt. 

1 . 14.2 Angesichts dieses im Vergleich zu anderen Sozialversicherungsträgern un­
gewöhnlich hohen Anteils erinnerte der RH an seine wiederholt vorgetra­
genen Bedenken gegen die Besetzung von Führungspositionen bei den 
Trägern der Sozialversicherung mit ehemaligen Versicherungsvertretern. 
So könnten nämlich die Postenwerber vor ihrer Bestellung an den vorbe­
reitenden Gesprächen und Beschlüssen über die künftigen Postenbe­
setzungen mitwirken. Darüber hinaus sei die Tatsache, daß ein Versiche-
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rungsvertreter einem Angestellten aus dem Personalstandides Sozialver- 7 1  

sicherungsträgers vorgezogen werde, geeignet, die Motivation der Mitar­
beiter nachteilig zu beeinflussen. 

Der RH empfahl daher, in Hinkunft von derartigen Postenbesetzungen 
Abstand zu nehmen. Er wiederholte seine Empfehlung, um eine Neufas­
sung der gesetzlichen Bestimmungen über die Unvereinbarkeit der Funk­
tion eines Versicherungsvertreters mit dem Bestehen eines Dienstverhält­
nisses zu diesem Sozial versicherungsträger bemüht zu sein. 

1 . 14.3 Laut Stellungnahme der Anstalt entbehre der Vorschlag des RH jeder verfassungs­
rechtlichen Grundlage und kä·me einem Berufsverbot gleich. Vielmehr seien die in 
den leitenden Dienst wechselnden Versicherungsvertreter mit der Anstalt auf beson­
dere Weise verbunden, weshalb die Einarbeitungszeit sehr kurz gehalten werden 
ko·nne. Auch habe man die seit 1 988 freigewordenen Dienstposten des leitenden 
Dienstes mit langjährigen Mitarbeitern der Anstalt besetzt. Allerdings erschien es 
der Anstalt sinnvoll, die leitenden Positionen für fünf Jahre befristet zu besetzen 
und erst dann endgültig zu bestellen. 

Laut Stellungnahme des BMAS sei die Besetzung von leitenden Positionen durch 
Angehörige der Selbstverwaltung in besonderem Umfang eine Besonderheit der An­
stalt, weshalb eine Gesetzesdnderung, die für alle Sozialversicherungsträger zu geI­
ten häUe, solange nicht no"tig sei, als nicht angenommen werden müsse, daß Versi­
cherungsvertreter aus unsachlichen Gründen bevorzugt würden. Da seit 1 988 alle 
leitenden Positionen mit langjährigen Mitarbeitern der Anstalt besetzt worden sei­
en, bestünden seitens des BMAS keine Bedenken. 

1 . 14.4 Der RH erwiderte, die von ihm vorgeschlagene Lösung sei nicht außerge­
wöhnlich. Schließlich seien auch die Bediensteten eines Sozialversiche­
rungsträgers laut Gesetz von der Entsendung als Versicherungsvertreter 
ausgeschlossen. 

1 . 1 5 . 1  Weitere Mängel bei Postenbesetzungen waren z u  kurze Bewerbungsfri­
sten bei Ausschreibungen, ungenaue Bezeichnung der erforderlichen 
Kenntnisse sowie mangelnde Nachvollziehbarkeit länger zurückliegender 
Ausschreibungen. 

1 . 1 5.2 Der RH empfahl die tabellarische Erfassung der einlangenden Bewerbun­
gen und der entscheidenden Qualifikationsmerkmale. 

1 . 1 5 .3 Laut Mitteilung der Anstalt sei sie seit Jahren um eine vierwbi:hige Bewerbungs­
frist bemüht; der RH häUe Ausnahmefäile aufgezeigt. 

Das BMAS erblickte in der Verkürzung der Bewerbungsfrist und in der mangel­
haften Bezeichnung der für den Posten no·tigen Kenntnisse eine Verletzung des 
Dienstrechtes. 

1 . 16. 1 Für die Anschaffung von dienstlich benötigten Kraftfahrzeugen im leiten­
den Dienst stellte die Anstalt Gehaltsvorschüsse von rd 77 000 S bis rd 
1 10 000 S zur Verfügung, wobei sämtliche Fahrzeuge zumindest der ge­
hobenen Kategorie angehörten und neben dem objektiv geforderten Mobi­
litätsbedürfnis auch ein subjektives Repräsentationsbedürfnis erfüllten. 
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1 . 16.2 Nach Meinung des RH fehlten die Voraussetzungen für die Gewährung 
von Vorschüssen, weil für die dienstliche Zweckerreichung auch preis­
günstigere Fahrzeuge der Mittelklasse ausgereicht hätten. 

1 . 16.3 Die Anstalt berief sich auf ihre Richtlinien und meinte, es würde dem Gleichbe­
handlungsgrundsatz widersprechen, wollte man leitenden Angestellten bzw fach­
kundigen Organen beim Ankauf von Fahrzeugen der gehobenen Kategorie Gehalts­
vorschüsse verwehren. 

Obwohl das BMAS betonte, eine Vorschußgewiihrung kö'nne nur zur Beseitigung 
sozialer Hiirten der Bediensteten dienen, machte es zu den Vorschüssen für diese 
Kraftfahrzeuge keine Bedenken geltend. 

1 . 16.4 Der RH verblieb bei seiner Meinung, daß die Gewährung von Vorschüs­
sen ausschließlich der Beseitigung sozialer Härten zu dienen habe. Dies 
gelte auch bei Betriebsmittelvorschüssen für Kraftfahrzeuge. Der RH er­
suchte daher die Anstalt, in ihre Richtlinien entsprechende Abgrenzun­
gen aufzunehmen. Den Gleichbehandlungsgrundsatz sah der RH nicht 
gefährdet. 

Dienstreisen und Son- 1 . 1 7 . 1  
dervertrag des leiten-

Für Dienstreisen - teils ins Ausland - wendete der leitende Angestellte 
im Jahre 1 990 16 Arbeitswochen, sein Stellvertreter 1 3  Arbeitswochen 
auf. den Angestellten 

Hiebei nahmen die beiden Direktoren neben ihren beruflichen Hauptauf­
gaben auch solche als Funktionäre nationaler und internationaler Organi­
sationen wahr. 

1 . 1 7 .2 Der RH vermerkte kritisch, daß die leitenden Angestellten der Anstalt 
gesetzlich nicht verpflichtet sind, Aufgaben im Ausland wahrzunehmen. 
Darüber hinaus sollte die Anzahl der Reisen auf das unbedingt notwendi­
ge Ausmaß eingeschränkt werden. 

1 . 17 .3 Die Anstalt vermeinte, daß die im Inland durchgeführten Reisen zur Erfüllung 
gesetzlicher Aufgaben zulässig, zweckmäßig und erforderlich gewesen seien. Sie 
stellte allerdings Bemühungen in Aussicht, Anzahl und Ausmaß der Auslands­
dienstreisen auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschrä·nken. 

Das BMAS legte der Anstalt nahe, die A bwesenheiten der Direktoren auf das un­
bedingt notwendige Ausmaß einzuschrä'nken und eine Beeinträ'chtigung ihrer 
Hauptaufgaben hintanzuhalten. Die Übernahme von Funktionen in internationa­
len Organisationen sei zulässig, falle weitgehend in den eigenen Wirkungsbereich 
der Anstalt und müsse von dieser in Selbstverwaliung verantwortet werden. 

1 . 18 . 1  Im September 1 986 schloß die Anstalt - in Weiterentwicklung eines 
bereits 1 977 geschlossenen Sondervertrages - mit ihrem leitenden An­
gestellten neuerlich einen Sondervertrag ( im wesentlichen über eine 
20%ige Gehaltserhöhung samt Pensionsanpassung) ab, so daß dessen Ein­
kommen nunmehr 2 1 6  % des Grundgehaltes betrug. Der Hauptverband 
stimmte dieser Vereinbarung zu. 
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1 . 18.2 Nach Ansicht des RH wäre die im November 1 977 getroffene Vereinba­
rung ausreichend gewesen. Für den Sondervertrag aus 1986 bestand keine 
sachliche Notwendigkeit. 

1 . 1 8.3 Laut Stellungnahme der Anstalt entspriiche ihre Vorgangsweise der Dienst­
ordnung. 

Das BMAS wies darauf hin, daß sondervertragliche Regelungen, denen der 
Hauptverband zustimmt, aufsichtsbeh iirdlich nicht überprüfbar sind. 

1 . 19 . 1  Entgegen den geänderten Richtlinien für die Gewährung von freiwilligen 
sozialen Zuwendungen gewährte die Anstalt auch nach dem 1 .  Jän­
ner 1984 Zinsenzuschüsse für Darlehen zur Wohnraum beschaffung ihrer 
Mitarbeiter. Ferner wurden in den letzten Jahren für Sport, Freizeitgestal­
tung oder Erholung mehr Mittel des Sozialbudgets aufgewendet als für 
die Abgabe verbilligter Mahlzeiten an die Mitarbeiter am Arbeitsplatz. 

1 . 19.2 Der RH empfahl die E inhaltung der geltenden Bestimmungen und 
sprach sich dafür aus, auf die Abhaltung von Schi tagen sowie von Fuß­
ball-, Tennis- und Kegelturnieren zu verzichten. 

1 . 1 9.3 Laut Mitteilung der Anstalt habe sie die Gewährung von Zinsenzuschüssen mitt­
lerweile eingestellt. Die Ausgaben für die Freizeitgestaltung seien rechtlich gedeckt 
und würden beibehalten. 

Das BMAS teilte die Au/fassttng des RH vollinhaltlich. 

1 .20. 1 In der Unfal lversicherung errechnet sich die Bemessungsgrundlage 
grundsätzlich aus der Summe der allgemeinen Beitragsgrundlagen im 
letzten Jahr vor dem E intritt des Versicherungsfalles samt den während 
dieses Zeitraumes angefallenen Sonderzahlungen, soweit für diese Sonder­
beiträge fällig geworden sind . Die Beitragsgrundlagen erfragte die An­
stalt entweder unmittelbar vom Dienstgeber, vom Dienstgeber unter Ein­
schaltung der Gebietskrankenkasse oder auch unmi ttelbar von der 
Gebietskrankenkasse. Diese Ermi ttlung erforderte zwar einen hohen 
Zeit- und Arbeitsaufwand, bot jedoch keine Gewähr für deren Richtig­
keit ,  weil nachträgliche Änderungen der Beitragsgrundlagen (zB auf­
grund gerichtlicher Entscheidungen über Entgeltansprüche oder auf­
grund von Beitragsprüfungen der Gebietskrankenkasse) der Anstalt nicht 
nachgemeldet wurden. 

1 .20.2 Der RH regte an, zur Vereinfachung des Leistungsfeststellungsverfahrens 
der Unfallversicherung das hochentwickelte System der Erfassung und 
Speicherung der Versicherungsdaten beim Hauptverband zu nützen. 
Überdies wären die Probleme bei der Ermittlung der Bemessungsgrund­
lage und etwaige zu ihrer Lösung erforderliche gesetzliche Änderungen 
mit dem BMAS eingehend zu erörtern. 

73 
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1 .20.3 Laut Stellungnahme der Anstalt müsse in Entsprechung der Empfehlung des RH 
eine gesetzliche Änderung insofern herbeigeführt werden, als die Bemessungsgrund­
lagen aus den Beitragsgmndlagen des letzten Kalenderjahres vor Eintritt des Ver­
sicherungsfalles zu bilden seien. Gegen eine solche Änderung spreche - trotz Ver­
waltungsvereinfachung - jedoch der Umstand, daß die erforderlichen Daten erst 
zu einem spiiteren Zeitpunkt zur Verfügung stünden und bis dahin eine genaue 
Rentenberechnung nicht durchgeführt werden könne. In vielen Fa"llen würde die 
Rente niedriger ausfallen, weil das beitragspflichtige Entgelt des laufenden Jahres, 
welches zumeist einer Lohnerhöhung unterliege, nicht mehr berücksichtigt werde. 

Im übrigen habe die Anstalt trotz ihrer Bedenken bereits anlaßlieh der letzten 
Gebarungsüberprüfung eine entsprechende Gesetzesil"nderung angeregt, welche aber 
bei den Interessenvertretungen keine Billigung gefunden haUe. 

Der Hauptverband bezeichnete eine Nutzung der für Kalenderjahre gespeicherten 
Daten nur dann als möglich, wenn die gesetzliche Regelung für die Bildung der 
Bemessungsgrundlagen in der Unfallversicherung entsprechend geil"ndert werde, so 
wie dies seinerzeit für die Bildung der Bemessungsgrundlagen in der Pensionsversi­
cherung geschehen sei. Er zeigte sich aber an einer möglichst effizienten Nutzung 
der bei ihm gespeicherten Daten und der daraus folgenden Entlastung der Sozial­
versichertmgstrager bzw der Dienstgeber interessiert. 

Das BMAS sagte entsprechende Überlegungen auf Gesetzesil"nderungen zu. 

1 . 2 1 . 1  Bei der Gewährung einer besonderen Unterstützung fü r  die Dauer einer 
Unfallheil- oder Krankenbehandlung ließ die Anstalt entgegen der ge­
setzlichen Vorschrift die Schwere der Verletzungsfolgen unberücksichtigt. 

1 .2 1 .2 Der RH beanstandete angesichts der klaren Rechtslage diese Vorgangs­
welse. 

1 .2 1 .3 Die Anstalt will ihre Vorgangsweise beibehalten, weil die Versehrten dadurch die 
besondere Unterstützung rasch und ohne umfangreiche Erhebungen erhalten kön­
nen. 

Das BMAS pflichtete dem RH bei. 

1 .22 . 1  In Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigte die An­
stalt bei Abfindung einer vorläufigen Versehrtenrente in Form einer Ge­
samtvergürung auch die in den Monaten Mai bzw Oktober gebührenden 
Sonderzahlungen. 

Die Anzahl der bei einer Gesamtvergütung für eine kurzfristige Renten­
leistung zu berücksichtigenden Sonderzahlungen hing jedoch von der Zu­
fälligkeit des Zeitpunktes des Anfalls der Versehrtenrente ab. Bei einer 
Gesamtvergütung für eine voraussichtliche rentenfahige Minderung der 
E rwerbsfähigkeit von sechs Monaten wurden demnach keine, eine oder 
zwei Sonderzahlungen berücksichtigt, je nachdem, ob der Zeitraum die 
Monate Mai bzw Oktober einschloß. Im Extremfall konnte demgemäß 
die Gesamtvergütung für einen Versehrten um ein Drittel höher sein als 
für einen anderen Versehrten mit sonst gleichen Voraussetzungen. 
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1 .22.2 Der RH stellte dem BMAS zur Überlegung anheim, bei Gesamtvergü- 75 

tungen eine anteilige Anrechnung der Sonderzahlungen einzuführen, weil 
dies sachlich gerechtfertigt wäre. 

1 .22.3 Die Anstalt befürchtete einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand. 

Nach Ansicht des BMAS wäre eine Aliquotierung zweifellos gerechter, doch stün­
de einer solchen Regelung, die für alle Renten und Pensionen gelten müsse, die Ein­
fachheit der Verwaltung gegenüber. Ein solcher Gesetzesä"nderungsvorschlag bedürfe 
überdies der Unterstützung durch die gesetzlichen beruflichen Interessenvertretun­
gen. 

1 .23 . 1  Obwohl Bescheide über die Feststellung von Leistungen aus der Unfall ­
versicherung grundsätzlich binnen sechs Monaten nach dem Einlangen 
der Unfallanzeige oder nach dem Einlangen des Antrages zu erlassen sind, 
waren mehrere Verfahren nach Ablauf dieser Zeit noch nicht abgeschlos­
sen. 

Ungeachtet langer Verfahrensdauer unterblieb in einigen Fällen die ge­
setzlich gebotene Vorschußgewährung. 

1 .23.2 Der RH beanstandete die lange Verfahrensdauer und erinnerte an die ge­
setzliche Verpflichtung zur Vorschußgewährung. 

1 .23.3 Die Anstalt rechtfertigte die lange Verfahrensdauer mit der vielfältigen Problema­
tik um die " Unfallrentenbesteuerung" nach den neuen Bestimmungen des 
Einkommensteuergesetzes, wodurch es zwischen Herbst 1 988 und Frühjahr 
1 991  in der Leistungsabteilung immer wieder zu Arbeitsrückstä·nden gekommen 
sei. Der gesetzlichen Verpflichtung zur Vorschußgewiihrung werde man lückenlos 
nachkommen. 

Das BMAS schloß sich der Kritik des RH an. 

1 .24. 1 Waisenrenten aus der Unfallversicherung gebühren nur dann über das 
1 8 . Lebensjahr hinaus, wenn neben der Schul- oder Berufsausbildung 
(Studium) keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Die Anstalt überprüfte 
dieses Erfordernis durch halbjährliche Anfragen bei der betreffenden Ge­
bietskrankenkasse. 

1 .24.2 Der RH schlug zur Vereinfachung vor, beim Meldekataster des Hauptver­
bandes einen Vermerk zu setzen, wonach bei Aufnahme eines Dienstver­
hältnisses die Anstalt zu verständigen sei. 

1 .24.3 Die Anstalt machte von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch. 

1 .25 . 1 Um alle Dienstverhältnisse eines Unfal lopfers zur Feststellung der Be­
messungsgrundlage einer Unfallrente zu erfassen, schrieb die Anstalt 
nicht nur die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse, sondern auch ande­
re Sozialversicherungsträger an. 

1 .25 .2  Der RH empfahl Abfragen beim Meldekataster des Hauptverbandes. 
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1 .25 .3  Die Anstalt sagte dies zu. 

1 .26. 1 Die umständlichen und schwer verständlichen Begründungen der Be­
scheide stießen bei vielen Versicherten auf Unverständnis, was sich in 
Form weiterer schriftlicher oder fernmündlicher Anfragen und damit in 
erheblichem Mehraufwand niederschlug. 

1 .26.2 Der RH empfahl, schon aus Gründen der Verwaltungsökonomie die Be­
scheidbegründungen verständlicher zu gestalten. 

1 .26.3 Die Anstalt versicherte, die Empfehlung des RH aufzugreifen zu wollen. 

Das BMAS stimmte dem RH zu, vermeinte aber, daß diesem Anliegen wegen der 
diffizilen Rechtslage Grenzen gesetzt seien. 

1 .27. 1 Die Berechnung der Unfallakten erfolgte nach wie vor noch händisch bzw 
unter Zuhilfenahme von Rechenmaschinen. Desgleichen wurde die Revi­
sion der Akten durch Anfertigung eines Klopfstreifens oder durch Abha­
ken des vorhandenen Klopfstreifens vorgenommen. 

1 .27.2 Der RH bemängelte die versäumten Möglichkeiten zur Beschleunigung 
des Verfahrens und empfahl die ehestbaldige Automatisierung dieser Vor­
gänge. 

1 .27.3 Laut Stellungnahme der Anstalt heitte sie eine Automatisierung liingst durchge­
führt, wenn nicht infolge der dreimaligen Änderungen der Rentenbesteuerung 
durch den Gesetzgeber ihre ADV-Kapazitiiten gebunden worden wiiren. Zwi­
schenzeitlich sei es aber gelungen, Abrechnungen und Bescheide automationsunter­
stützt anzufertigen, so daß hä·ndische Eingriffe ntir mehr in Ausnahmefätlen not­
wendig seien. 

1 .28 Weitere Feststellungen des RH betrafen Verfahrensfehler bei der Erstel­
lung der Leisrungsbescheide sowie Verbesserungen bei der Führung von 
Leistungsakten in einzelnen LandessteUen, die Vordruckgestaltung von 
Rentengutachten und das Verfahren zur Vorladung zu ärztlichen Unter­
suchungen. 

Die Anstalt ist zwischenzeitlich den Empfehlungen des RH weitgehend nachge­
kommen. 

Schüler- und Stu- 1 .29. 1 Schüler und Studenten erhalten bei einer Minderung der Erwerbsfähig-
dentenunfallversi- keit  von mindestens 20 % ein einmaliges Versehrtengeld .  Wenn nach 
cherung Abschluß der Ausbildung die Mi nderung der Erwerbsfähigkeit noch 

mindestens 50 % beträgt, wird eine monatliche Versehrtenrente bezahlt. 
Die bei völliger Erwerbsunfähigkeit gebührenden monatlichen Renten 
betrugen aufgrund der gesetzlichen Bemessungsgrundlagen im Jahr 
1 99 1  ab dem 1 6. Lebensjahr 3 088 S, ab dem 1 9. Lebensjahr 4 1 1 7 S 
und ab dem 2 5 .  Lebensjahr 6 176 S. Bei geringerer Minderung der Er­
werbsfähigkeit war die Rente entsprechend kleiner. 
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1 .29.2 Der RH erinnerte daran, daß der Gesetzgeber mit der Einbeziehung der 7 7  

Schüler und Studenten in  die  gesetzliche Unfallversicherung auch das 
Ziel verfolgte, Schülern und Srudenten, die einen Unfall erlitten, jene 
Leistungen zu gewähren, die dem besonderen Schutzbedürfnis dieser 
Gruppe gerecht werden. In den Fällen einer schweren Beeinträchtigung 
der Erwerbsfähigkeit sollte mit der Entschädigung durch Versehrten­
renten eine ausreichende wirtschaftliche Absicherung des Verletzten 
während seines ganzen Lebens gewährleistet werden. 

Nach Ansicht des RH entsprechen die Leistungen aus der Schülerunfall­
versicherung dieser Zielsetzung des Gesetzgebers nicht. Er empfahl,  an­
gesichts der verhältnismäßig geringen Anzahl der Fälle einer schweren 
Beeinträchtigung der E rwerbsfähigkeit einerseits und der Aufwands­
struktur der Erfolgsrechnung für die Schülerunfallversicherung anderer­
seits die Versicherungsleisrungen zu überdenken, so daß sie eine ausrei­
chende wirtschaftliche Absicherung der Versicherten bieten. 

1 .29.3 Nach Auffassung der Anstalt kö·nnte eine Erhöhung der Bemessungsgrundlagen 
für Rentenleistungen überlegt werden. In der Altersstufe 1 9. bis 24. Lebensjahr 
entspräche der Rentenwert kaum noch einem vergleichbaren Einkommen. Eine Er­
höhung der Bemessungsgrundlage würde aber voraussetzen, daß die Ausgleichs­
zahlungen des Bundes entsprechend angehoben werden. 

Das BMAS sagte entsprechende 0 berlegungen zu, jedoch habe das mitbefaßte 
BMUJF angesichts der ä·ußerst angespannten finanziellen Lage des Ausgleichs­
fonds für Familienbeihilfen allfällige Leistungserweiterungen als nicht vertretbar 
bezeichnet. 

1 .30. 1 Im Bereich der Schülerversicherung stiegen die Aufwendungen für Un­
fallverhütung und Erste Hilfeleistung von rd 1 1 ,3 Mill S ( 1989) auf rd 
20,4 Mill S ( 990). 

Die Anstalt zahlte dem Kuratorium für Verkehrssicherheit im Jahre 
1 990 neben dem Mitgliedsbeitrag von 2 1 ,2 Mill S auch einen außeror­
dentlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 2 Mill S für dessen Sonderbud­
get IlLehrmittelll in Höhe von 4 Mill S.  

Die Hauptstelle wendete für Presseeinschaltungen im Jahre 1 990 rd 
1 Mill S auf. Für ein ganzseitiges Inserat in der IIKlosterneuburger Stadt­
zeitungll bezahlte sie beispielsweise 66 000 S, obwohl ein ganzseitiges 
Inserat im Amtsblatt der Stadtgemeinde Klosterneuburg, das unentgelt­
lich allen Klosterneuburger Haushalten zugestellt wird, nur 9 000 S ge­
kostet hätte. 

1 .30.2 Der RH vermerkte kritisch, daß die 50%ige Mittelaufbringung für das 
Sonderbudget nicht der Zusammensetzung des Vorstands entsprach, von 
dessen 1 4  Mitg liedern lediglich zwei auf Vorschlag der Anstalt z u  
wählen sind und der seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit faßt. Für die 
teure Einschaltung in der IIKlosterneuburger Stadtzeitungll war eine sach­
liche Rechtfertigung nicht erkennbar. 

1 .30.3 Laut Mitteilung der Anstalt stellte die 50%ige Beteiligung am Sonderbudget 
IlLehrmittel1l eine zweckgebundene Zusatzaufwendung dar, die im Einvernehmen 
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der beiden Institutionen erfolgt sei. Bei der Einschaltung in Printmedien werde die 
Anstalt künftig strengstens auf die Preisangemessenheit achten. Im übrigen habe 
sie die Vergabe von Inseratenau/tragen derzeit beinahe zur Git'nze eingestellt. 

Bei der angesprochenen Einschaltung ist laut Stellungnahme des BMAS offenktm­
dig dem Grundsatz der sparsamen und zweckmaßigen Mittelverwendung nicht 
entsprochen worden. 

1 .3 1 . 1  Die Hauptstelle der Anstalt verfügte zum 3 1 .  Dezember 1 990 über drei 
Direktionsfahrzeuge, die Landesstellen Wien und Graz über je eines, 
während die Landesstellen Salzburg und Linz ohne Direktionsfahrzeug 
das Auslangen fanden. Umfangreiche Sonderausstattungen führten bei­
spielsweise bei zwei in den Jahren 1984 und 1990 angekauften Fahrzeu­
gen der Hauptstelle zu hohen Anschaffungskosten von rd 5 5 5  500 S. 

1 .3 1 .2 Nach Ansicht des RH ist bei der Fahrzeugbeschaffung dem Gebot der 
Sparsamkeit nicht entsprochen worden. Er empfahl auch, die Anzahl von 
Direktionsfahrzeugen insbesondere durch den Verzicht auf Privatfahrten 
zu verringern. 

1 .3 1 .3 Die Anstalt rechtfertigte die hohen Anschaffungskosten der Fahrzeuge mit der 
höheren Sicherheit für die Benützer. 

Das BMAS legte der Anstalt nahe, bei der Fahrzeugausstattung, soweit diese 
nicht der Fahrsicherheit dient, sparsamer zu sein. 

1 .32.1  Der leitende Angestellte und sein erster Stellvertreter haben ihre Dienst­
wagen gegen einen monatlichen Kostenersatz von je 2 000 S privat ge­
nutzt. 

1 .32.2 Der RH erinnerte an seine wiederholt geäußerte Ansicht, daß dieses Ent­
gegenkommen einer Regelung mittels Sondervertrages bedarf, widrigen­
falls die Verwendung von Dienstfahrzeugen für private Zwecke unzuläs­
sig ist. 

1 .32.3 Laut Stellungnahme der Anstalt sei die beanstandete Privatnutzung aufgrund ei­
nes entstandenen arbeitsrechtlichen Anspruches außerhalb der Disposition der An­
stalt erfolgt; der leitende Angestellte mache derzeit von seinem Recht keinen Ge­
brauch. Sie werde keine weiteren Vereinbarungen über die Privatnutzung von 
Dienstfahrzeugen abschließen. 

Das BMAS schloß sich der Meinung des RH vollinhaltlich an. 

1 .33 . 1  Leitende Angestellte der Anstalt und Versicherungsvertreter verwendeten 
häufig das eigene Fahrzeug für Fahrten zwischen Salzburg und Wien so­
wie Linz und Wien gegen Gewährung von Kilometergeld. Wiederholt 
reisten auch der Direktor einer Landesstelle und dessen Stellvertreter je­
weils mit dem eigenen Fahrzeug zu einem gemeinsamen Reiseziel. 
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1 .33.2 Nach Ansicht des RH wäre in solchen Fällen die gemeinsame Benützung 79 

eines Fahrzeuges kostengünstiger gewesen. Im übrigen sprach er sich, wie 
schon bei früheren Gelegenheiten, aus Gründen der Sicherheit und Wirt­
schaftlichkeit gegen die Verwendung des eigenen Fahrzeuges auf Strek-
ken, die dank guter Verkehrsverbindung auch mit  einem öffentl ichen 
Verkehrsmittel in angemessener Zeit zurückgelegt werden können, aus. 

1 .33.3 Laut Stellungnahme der Anstalt erforderten unterschiedliche Aufgaben mehr 
Beweglichkeit von den Reiseteilnehmern. Die Mitfahrt in einem Pkw sei arbeits­
rechtlich nicht durchsetzbar. Sie werde aber für a"hnliche Fahrten in Hinkunft von 
den Betroffenen eine sachliche Begründung verlangen. 

Das BMAS schloß sich den Ausführungen der Anstalt nicht an und erinnerte die­
se an den Grundsatz der Sparsamkeit. 

Auslandsdiensrreisen 1 .34. 1 Bedienstete der Anstalt und Versicherungsvertreter führten in den letzten 
Jahren zahlreiche Auslandsdienstreisen durch, deren dienstliche Notwen­
digkeit in vielen Fällen fraglich war. Wiederholt wurden Veranstaltungen 
von einer mehrköpfigen Abordnung besucht, obwohl in vielen Fällen die 
Entsendung nur eines Anstaltsvertreters ausreichend gewesen wäre. Fer­
ner wurde insbesondere bei Fernflugreisen zu wenig darauf geachtet, gün­
stigere Flugtarife in Anspruch zu nehmen. Verei nzelt wurden sogar für 
lei tende Angestellte Flüge erster Klasse gebucht, während gleichzeitig 
andere Bedienstete dasselbe Reiseziel erheblich kostengünstiger erreich­
ten. Hohe Reisekosten verursachte der Besuch einer Veranstaltung i n  
Montreal im Jahr 1 986 (sechs Personen r d  3 3 3  000 S ) ,  der Besuch 
e i nes Kongresses i n  Stockholm im Jahr 1 98 7  (zwölf Personen rd 
298 000 S), die Teilnahme an einem Kongreß i n  Tokyo im Jahr 1 988 
(sechs Personen rd 449 500 S), die Teilnahme an Konferenzen in Tai­
wan, Hongkong und Peking im Jahr 1 990 (fünf Personen rd 391  000 S) 
sowie der Besuch eines Berufswettbewerbes für Behinderte in Hongkong 
(vier Personen rd 464 000 S). 

Sitzungen 

1 .34.2 Der RH empfahl der Anstalt bei Auslandsdienstreisen künftig mehr 
Zurückhaltung. 

1 .34.3 Laut Stellungnahme der Anstalt seien die Dienstreisen gerechtfertigt gewesen. Sie 
werde aber künftig die Kosten von Flügen erster Klasse nicht mehr vergüten. 

Das BMAS erinnerte die Anstalt an die Grundsa·tze der Sparsamkeit, Wirt­
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. 

1 .35 . 1  Einzelne Verwaltungskörper der Anstalt hielten jeweils an einem Tag ver­
hältnismäßig kurze, aufeinanderfolgende Sitzungen ab, wobei für jede 
einzelne Sitzungsgeld bezahlt wurde. 

Bei der Landesstelle Wien fand am 27 .  April 1 990 die letzte Sitzung der 
alten Funktionsperiode des Landesstellenausschusses statt. Die ausschei­
denden Mitglieder wurden jedoch auch zur unmittelbar darauffolgenden 
konstituierenden Sitzung der neuen Amtsperiode geladen, um verabschie­
det zu werden. Die Betreffenden erhielten hiefür zweimal Sitzungsgeld. 
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80 Sitzungsgelder erhielten auch die Teilnehmer an den Rentenausschußta­
gungen. Allerdings handelte es sich um Informationsveranstaltungen, bei 
welchen weder Beschlüsse gefaßt noch Protokolle angefertigt wurden. 

1 .35.2 Nach Ansicht des RH kann es sich bei den nacheinander abgehaltenen 
Sitzungen lediglich um eine Sitzungsunterbrechung gehandelt haben, 
weshalb nur das einfache Sitzungsgeld gebührt hätte. Der RH meinte, 
daß die Verabschiedung auch bei der ersten der beiden Sitzungen hätte 
stattfinden können. Die großzügige Gewährung von Sitzungsgeld stand 
nicht im Einklang mit dem Gebot der Sparsamkeit, zum al der Gesetzge­
ber die öffentliche Verpflichtung der Versicherungsvertreter als Aus­
übung eines Ehrenamtes betrachtet. Für die Teilnahme an Informations­
veranstaltungen hätte nach Ansicht des RH überhaupt kein Sitzungsgeld 
gebührt. 

1 .35.3 Laut Stellungnahme der Anstalt werde für Rentenausschußtagungen in Hinkunft 
kein Sitzungsgeld mehr bezahlt. Im übrigen sei die Abhaltung von zwei Sitzungen 
eines Verwaltungskörpers an einem Tag zuliissig und waren die Sitzungsgelder zu 
niedrig bemessen. 

Das BMAS pf/ichtete dem RH bei und forderte die Anstalt auf, sachliche Gründe 
für die Abhaltung mehrerer Sitzungen desselben Verwaltungskörpers anzugeben. 
Im übrigen könne mit der gegenwartigen Hohe der Entschaaigungen für Versiche­
rungsvertreter das Auslangen gefunden werden. 

1 .36. 1 Überwachungsausschuß- sowie Verwaltungsausschuß- und Landes­
stellenausschußsitzungen einzelner Landesstellen wurden nicht immer am 
Sitz  der  j eweil igen zentralen Dienststelle,  sondern nicht  selten i n  
Außenstellen und eigenen Einrichtungen abgehalten. Vereinzelt fanden 
Sitzungen auch in anstaltsfremden Örtlichkeiten statt, wie zB in einem 
Cafe-Restaurant in Pottenstein. 

1 .36.2 Mit Rücksicht darauf, daß sich am Sitz der Haupt- oder Landesstelle üb­
licherweise alle erforderlichen Sitzungsunterlagen befinden und Fachper­
sonal für allenfalls notwendige Auskünfte zur Verfügung steht, empfahl 
der RH, Sitzungen nur in Ausnahmefällen auswärts anzusetzen, zumal 
diesfalls auch immer höhere Reisekosten entstehen. 

1 .36.3 Die Anstalt begründete ihre Vorgangsweise mit dem Interesse der Sitzungsteilneh­
mer, von auswarts gelegenen Dienststellen einen perso·nlichen Eindruck zu gewin­
nen. 

1 .36.4 Der RH erwiderte, er halte die Abhaltung von auswärtigen Sitzungen aus 
Gründen der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit nur in Ausnahmefällen 
für gerechtfertigt. 

1 .37. 1  Im Bereich der Landesstelle Graz stellten Versicherungsvertreter aus Kla­
genfurt, die zu einer Sitzung nach Graz reisten, die jeweils kaum länger 
als eine Stunde dauerte, zwei volle Taggelder sowie Nächtigungsgeld in 
Rechnung. 
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Repräsentations­
aufwendungen 

Spenden und Ausga­
ben für Forschungs­
zwecke 

Allgemeine 
U nfallversicherun anst I 

1 .37.2 Nach Ansicht des RH sollten Sitzungen zeitlich möglichst so angesetzt 81 

werden, daß die Entschädigung an die Sitzungsteilnehmer das Ausmaß 
eines Taggeldes nicht übersteigt. 

1 .37.3 Laut Stellungnahme der Anstalt häften neben den Sitzungen weitere Besprechun­
gen stattgefunden. 

Das BMAS pf/ichtete dem RH bei. 

1 .38. 1 Die Anstalt überschritt von 1986 bis 1990 mit jenen Aufwendungen, die 
auf dem Konto "Repräsentationsaufwendungen" erfaßt waren, alljährlich 
den hiefür vorgesehenen zulässigen Höchstbetrag. Außerdem waren ver­
deckte Repräsentationsaufwendungen auch auf anderen Konten festzu­
stellen. 

1 .38.2 Der RH beanstandete diese vielfältige Überschreitung der Voranschlags­
beträge für Repräsentationszwecke. 

Der RH legte der Anstalt nahe, den Repräsentationsaufwand unter Be­
achtung des hiefür vorgesehenen Höchstbetrages auf das unvermeidliche 
Ausmaß zu beschränken und dessen ordnungsgemäße buchmäßige Erfas­
sung sicherzustellen. 

1 .38.3 Laut Stellungnahme der Anstalt sei der Höchstbetrag für Repräsentationsausgaben 
nicht in allen Jahren überschritten worden. Sie sagte künftige Einschrä'nkungen 
zu. 

Das BMAS trat der Kritik des RH uneingeschrä'nkt bei. 

1 .39. 1 Für Mitglieder der beiden in den Verwaltungskörpern vertretenen politi­
schen Fraktionen wurden wiederholt externe Informationstagungen bzw 
Besprechungen abgehalten, deren Kosten die Anstalt trug. 

1 .39.2 Nach Ansicht des RH hätten die daraus erwachsenen Kosten nicht aus 
Anstaltsmitteln bestritten werden dürfen, weil' diese Veranstaltungen 
nicht gemeinsam, sondern nach Fraktionen getrennt abgehalten wurden 
und somit offenbar die Wahrnehmung fraktioneller Interessen im Vorder­
grund stand. 

1 .39.3 Die Anstalt stellte die Informationsveranstaltungen als solche der gesetzlich vorge­
sehenen Kurien dar. 

Das BMAS teilte hinsichtlich der Besprechungen politischer Fraktionen den 
Standpunkt des RH. 

1 .40. 1 In den Jahren 1 986 bis 1 989 überwies die Anstalt an die Personalvertre­
tung bzw an den Betriebsrat verschiedener Rettungsgesellschaften Spen­
denbeträge im Ausmaß von rd 266 000 S bis 301  000 S jährlich. Fer­
ner wurden dem Verein der Freunde der Wiener Polizei jährlich 95 000 S 
angewiesen. 
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1 .40.2 Nach Auffassung des RH bestand für derartige Spenden keine Veranlas­
sung. Er empfahl daher, in Hinkunft davon Abstand zu nehmen. 

1 .40.3 Laut Stellungnahme der Anstalt berate der Verein der Freunde der Wiener Polizei 
die Anstalt in Sicherheits/ragen. Spenden an die Personalvertretung der Rettungs­
dienste stellten eine notwendige Abgeltung für den Verletztentransport dar. 

Das BMAS teilte die Ansicht des RH. 

1 .4 1 . 1  Die Anstalt trug nahezu den gesamten Aufwand für die österreichische 
Staub-{Silikose-)bekämpfungsstelle ( 1 989: 1 5 ,2 Mill S), für das Ludwig 
Boltzmann-Institut für experimentelle Traumatologie ( 1 989: 1 0,5 Mill S) 
sowie für das Ludwig Boltzmann-Institut für Osteologie (2 .  Halbjahr 
199 1 :  12,2 Mill S) und überschritt solcherart bei den beiden letztgenann­
ten Instituten den ihr in den Gründungsverträgen auferlegten Leistungs­
umfang erheblich. 

1 .4 1 .2 Nach Ansicht des RH wäre es zweckmäßiger, die zum Aufgabenbereich 
der Anstalt gehörigen Forschungsaufgaben im eigenen Wirkungskreis zu 
erfüllen . Solcherart wäre eine unmittelbare Kontrolle der für diesen Be­
reich flüssiggemachten Mittel durch den Überwachungsausschuß, die In­
nenrevision oder andere Einrichtungen gewährleistet. 

1 .4 1 .3 Laut Stellungnahme der Anstalt ware ihre Vorgangsweise zweckmäßig, weil das 
wissenschaftliche Personal nicht zu den Bedingungen der Dienstordnung an die 
Anstalt zu binden wiire. 

1 .4 1 .4 Dem RH erschienen die Einwendungen der Anstalt als nicht ausreichend, 
um seine Kritik zu entkräften. 

Liegenschaftswesen 1 .42.1 Zur Sicherstellung ihres Grundstücksbedarfes und im Zusammenhang 
mit der geplanten Verwertung ihres ehemaligen Verwaltungsgebäudes 
beschloß die Anstalt 1 977,  eine im Eigentum der Stadt Wien stehende 
und mit 1 4 ,4 Mill S bewertete Liegenschaft in Wien-Brigittenau um 
1 5  Mill S zu kaufen. Gleichzeitig sollte das ehemalige Verwaltungsge­
bäude um 46 Mill  S unter Anrechnung des obgenannten Kaufpreises 
und mit der Verpflichtung, dieses im Auftrag und auf Rechnung der 
Stadt Wien in ein geriatrisches Krankenhaus umzubauen, an letztere ver­
äußert werden. In der Folge verlor allerdings die Stadt Wien das Interesse 
an diesem Projekt und wollte schließlich 1 980 die  Liegenschaft i n  
Wien-Brigittenau nur z u  einem höheren Preis und nur bei gleichzeiti­
gem unterpreisigem Kauf eines anderen Grundstückes der Anstalt abge­
ben, so daß die verlorenen Planungskosten für die nicht verwirklichte Er­
richtung des geriatrischen Krankenhauses in Höhe von rd 1 1  Mill S 
ausschließlich die Anstalt treffen müßten. Daraufhin wies ein im Auftrag 
der Anstalt erstelltes Schätzgutachten im Oktober 1 980 den Wert der 
Liegenschaft unter dem Hinweis auf eine allfällige bessere Bauplatzaus­
nützung durch Aufwertung der Bauklasse nunmehr mit 26 Mill S (rd 
2 760 S je m2) aus. Laut endgültigem Kaufvertrag vom November 1 983 
kaufte schließlich die Anstalt das Grundstück um diesen Preis, ohne al­
lerdings von ihrem Vertragspartner eine Zusage für eine bessere Bebau­
barkeit erhalten zu haben. 
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Allgemeine 
Unrallversicherungsanstalt 

Der Verkauf der anderen Liegenschaft an die Stadt Wien erfolgte ebenfalls 
im Jahre 1 983 um insgesamt 5 ,6 Mill S. Dies entsprach einem Kauf­
preis von 2 380 S je m2 , obwohl bereits im Jahre 1 97 5  ein Wert von 
2 400 S je m2 festgestellt worden war. Unter Zugrundelegung des von 
der Anstalt für das Grundstück in Wien-Brigittenau bezahlten Preises 
hätte diese rd 6,5 Mill S erzielen müssen. 

1 .42.2 Nach Ansicht des RH war zu beanstanden, daß die Anstalt trotz jahrelan­
ger Verhandlungen den Vertragsinhalt nicht ausreichend umschrieben 
hat . Das Scheitern der Bestrebungen der Stadt Wien, ein geriatrisches 
Krankenhaus zu errichten, erfolgte ausschließlich zu Lasten der Anstalt, 
was durch die Aufwertung eines zu erwerbenden Grundstückes mittels 
Schätzgutachtens bewirkt werden sollte. Die Anstalt hat keinen Versuch 
unternommen, bei der Stadt Wien noch während der Verhandlungen eine 
Erhöhung der Bauklasse und damit wenigstens eine teilweise Wertver­
mehrung des Grundstückes zu erwirken. Schließlich war die lediglich 
teilweise Verwertung der Liegenschaft als Parkplatz im Hinblick auf die 
hohen Gestehungskosten unwirtschaftlich. 

Der RH empfahl daher, künftig bei derartigen Rechtsgeschäften mehr 
den eigenen wirtschaftlichen Vorteil im Auge zu behalten. Schätzgutach­
ten sollten den tatsächlichen Wert ermitteln und nicht der formalen 
Rechtfertigung eines  Kaufpreises dienen .  Da d i e  Liegenschaft i n  
Wien-Brigittenau als Grundstücksreserve keine Bedeutung mehr hat, 
sollte die Anstalt um eine bestmögliche Verwertung bemüht sein.  

1 .42.3 Laut Stellungnahme der Anstalt habe der Grundstückserwerb in dieser Form den 
damaligen anstaltspolitischen Interessen entsprochen, eine Verwertung der Liegen­
schaft sei zwischenzeitlich durch die Einriiumung eines Baurechts erfolgt. Der 
Wert der Liegenschaften sei nicht miteinander vergleichbar. 

1 .43. 1 Die Anstalt ist Eigentümerin eines Mietwohngrundstückes in Wien-In­
nere Stadt und eines Grundstückes in Klosterneuburg/Stollhof, auf wel­
chem die zwischenzeitlich in den "Weißen Hof" verlegte Rehabilitations­
einrichrung betrieben wurde. 

1 .43.2 Da die Anstalt keine der beiden Liegenschaften für ihre Zwecke mehr 
benötigt, empfahl der RH deren bestmögliche Veräußerung. 

1 .43.3 Laut Stellungnahme der Anstalt wiire zur Zeit eine Verä'ußerung des Hauses in 
Wien wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Diskussion über die Verwertung der 
Gründe in Klosterneuburg sei noch im Gange. 

Auf Einladung des BMAS, ihre weitere Vorgangsweise näher zu erläutern, führte 
die Anstalt aus, die beiden Liegenschaften seien zur Zeit nicht wirtschaftlich zu 
verä'ußern und sie wolle überdies nicht Gefahr laufen, daß ihr die durch einen 
Verkauf zufließenden Einnahmen entzogen würden. 

1 .43.4 Der RH entgegnete, für beide Liegenschaften sei wegen ihrer Lage und 
Qualität ein besonders guter Verkaufserlös zu erwarten. In Zeiten der 
Verknappung der Mittel in der Sozialversicherung sei überdies die Hor­
tung nicht mehr benötigter Grundstücke sachlich nicht gerechtfertigt. 

83 
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Automationsunter­

stützte Datenverar­

beitung 

Projektpläne und 
Rentabi litätsüber­
legungen 

Projektabwicklung 

1 .44. 1  Das von der Anstalt 1 979 erstell te " ADV-Konzept für d ie 80er J ahre" 
sollte als Leitl inie für die ADV-Entwicklung i n  den nächsten 1 5  Jahren 
dienen . Es enthielt jedoch keine genauen Termi nvorgaben bzw Projekt­
pläne. I n  einer Untersuchung vom Jänner 1988 beklagte die Abtei lung 
Inf()fmatik der Anstalt die äußerst langsame Umsetzung der Projekte und 
die zu geringe Bereitschaft der Anstalt, klare organ isatorische und perso­
nelle Folgerungen aus dem Ei nsatz der ADV zu ziehen. 

1 .44.2 Der RH empfahl die Erstellung von Projektplänen für das laufende Jahr 
und eine Vorschau für die nächsten zwei bis drei Jahre mit genauen Ter­
m i nvorgaben, Personal bedarf in Mannmonaten, Bedarf an externem Per­
sonal sowie an Hard- und Software. Die E i nhaltung des Planes wäre zu 
überwachen,  größere Hardwarebeschaffungen m i t  dem Fi nanzplan der 
Anstalt abzustimmen. 

1 .44.3 Die Anstalt riütmte ein, daß sie nicht für alle Projekte einen genauen Terminplan 
entellt habe. In Weiterführung des Projektes Leistungswesen erarbeite sie derzeit 
Konzepte /iir Personalreduktionen und Persona/umschichtungen. Allerdings hatten 
die Arbeiten im Zusammenhang mit der Einführunf!., der Änderung und der Ab­
schaffung der Verstetterung der Unfallrenten sowie der Einführung deJ Pflegege/des 
und der Beitragseinhebung für f!.eringfiigig Beschäftigte die Hoffnung auf 
Pmonaleinsparungen im Leistungsbereich in den ndchsten beiden Jahren zunichte 
gemacht. 

Das BMAS lud die Anstalt zur Berichterstattung über diese Konzepte ein. 

1 04 5 . 1 Zur Zeit  der Gebarungsüberprüfung waren zahlreiche Hardware-Kompo­
nenten bereits mehr als 48 Monate lang gemietet, obwohl die Anstalt in  
letzter Zeit aufgrund von A mortisationsrechnungen solche Geräte immer 
öfter kaufte. 

1 .4 5 .2 Der R H  empfahl,  bei allen in Verwendung stehenden ADV-Geräten zu 
ermitteln, ob nicht e in  A nkauf wirtschaftl icher wäre, weil sich bei e iner 
derart langen Nutzungsdauer der A n kauf erfahrungsgemäß als nützl icher 
erweist. 

1 .45 .3  Wie die Anstalt mitteilte, lege sie bei ADV-Beschal/unf!.en eine Kostengegenüber­
stellung v'on Kauf und Miete der Entscheidung zugrunde und habe sie innerhalb 
der letzten neun Monate das Miett'o/umen um zwei Drittel gesenkt. Ldngere als 
geplante Mietzeiten hatten sich aus Verzögerungen von Projekten ergeben, 

1 .46. 1 Über Aufforderung der Anstalt legten 1988 sechs ADV -U nternehmun­
gen A ngebote für Mehrplatzsysteme. Nach einer E nde Feber 1989 abge­
schlossenen Grobauswahl wurden d rei B ieter e ingeladen, überarbeitete 
Nachrragsangebote zu erstellen . 
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Allgemeine 
Unfallversicherung anst It 

Meinungsverschiedenheiten zwischen der zuständigen Abteilung der An- 85 

stalt und einer von dieser beigezogenen Beratungsunternehmung führten 
zu Verhandlungen der Anstalt mit diesen Bietern, welche schließlich 
Preisnachlässe gewährten bzw leistungsfähigere Nachfolgesysteme anbo-
ten. 

Der Verwaltungsausschuß des Vorstandes erteilte im November 1 989 ei­
ner Unternehmung den Zuschlag, den die zuständige Abteilung der An­
stalt nicht als Bestbieter bewertet hatte. Der Preis betrug 42,5  Mill S .  
Zusätzlich wurde der Anstalt eine Option auf 1 6  200 Mannstunden zum 
Stundensatz von 1 000 S eingeräumt. 

Der vier Monate später unterfertigte Vertrag sah die Ausliefetung der 
Geräte ab Mitte 1 990 vor. Nach der Auslieferung von 2 1  Geräten be­
schloß die Anstalt jedoch im Herbst 1 990, auf die nächste Generation 
von Geräten mit einem neuen Prozessor zu warten, obwohl die darauf 
lauffähige Software erst Anfang 1 992 verfügbar war, mehr Haupt- und 
Plattenspeicher benötigt wurden und die bereits vorliegenden Arbeitser­
gebnisse entsprechend angepaßt werden mußten. 

Die Anstalt leistete über mündliches Ersuchen des Verkäufers im August 
1 99 1  eine Abschlagszahlung von 7 , 3  Mill S, ohne daß ein vertrags­
gemäßer Funktionstest vorgenommen worden wäre. 

Drei J ahte nach Ende der Angebotsftist waren erst 60 von 99 ausgeschrie­
benen Rechnern installiert. 

1 .46.2 Der RH beanstandete die überaus schleppende Abwicklung des Projek­
tes. In der bloß den in die engere Wahl genommenen Bietern eingeräum­
ten Möglichkeit, ihre jeweils neuesten Modelle sowie verschiedene Preis­
nachlässe, Vergütungen usw anzubieten, erblickte der RH einen zweifachen 
Verstoß gegen die ÖNORM A 2050,  wei l der Grundsatz der Gleich­
behandlung aller Bieter sowohl Preisverhandlungen als auch die Ausgren­
zung geeigneter Bieter untersagt. Er beanstandete weiters die Leistung ei­
ner Abschlagszahlung ohne schriftliche Aufforderung des Lieferanten. 

Nach Ansicht des RH hat letztlich die Anstalt die von ihr angestrebten 
Ziele, nämlich einheitliche Hard- und Software, Herstellerunabhängig­
keit und rasche Befriedigung der Anwenderwünsche, nicht erreicht. 

1 .46.3 Laut Stellungnahme der Anstalt hä"tte keines der sechs Angebote den Ausschrei­
bungsbedingungen entsprochen, so daß die Ausschreibung als aufgehoben gegolten 
härte. Demgemäß wä"re eine freihä"ndige Vergabe einschließlich der hiefür erforder­
lichen Verhandlungen zulässig gewesen. Eine /ö"rmliche Aufhebung sei nicht er­
folgt, um die Bieter nicht vorzeitig aus ihrer Bindung zu entlassen. Die ihr ange­
botenen Preisnachlässe habe sie im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit nicht 
zurückweisen sowie die Verz ijgerung, die Kosten und die Preisunsicherheit einer 
neuen Ausschreibung nicht in Kauf nehmen wollen. 

Der Lieferant habe anläßlich des Umstieges auf die leistungsfä·higeren Systeme die 
gesamten Hauptspeicher-Einbaukosten und 50 % der Zusatzspeicherkosten über­
nommen. Die Oberführung in eine herste//erunabhä"ngige Benutzeroberf/Ciche sei be­
absichtigt. 
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86 1 .46.4 Der RH entgegnete, daß selbst bei förmlicher Aufhebung der Ausschrei-
bung eine freihändige Vergabe unzulässig gewesen wäre, weil mehrere 
leistungsfähige Anbieter bzw Angebote zur Verfügung standen. 

Programmiersprache 1 .47. 1 Rd 30 % aller Programme waren in einer veralteten Programmiersprache 
geschrieben. Einige Anwendungen standen bereits mehr als zwölf Jahre, 
manche sogar schon mehr als 20 Jahre in Verwendung. Laut eigenen An­
gaben war die Software-Entwicklung zu 95 % mit Wartung, Anpassun­
gen und Erweiterungen bestehender Programmprodukte befaßt, so daß 
für strategische Neuentwicklungen kein Platz blieb, zumal fünf Dienst­
posten unbesetzt waren. 

Schluß­
bemerkungen 

1 .47.2 Der RH empfahl den E i nsatz zeitgemäßer Programmiersprachen.  E r  
bemängelte, daß d i e  Anstalt trotz großer Entwicklungsrückstände von 
der im Vertrag über die Mehrplatzsysteme eingeräumten Option auf ins­
gesamt 16 200 Mannstunden Unterstützung durch den Hersteller kei­
nen Gebrauch gemacht hatte. Er empfahl die rasche Nachbesetzung der 
freien Dienstposten sowie die strenge Trennung der Wartung von der 
Neuentwicklung nicht zuletzt aus Gründen der Datensicherung. 

1 .47.3 Die Anstalt berichtete, die Überarbeitung von fünf veralteten Anwendungen sei 
entweder in Planung oder bereits abgeschlossen; bei zwei weiteren ware kaum War­
tung nötig. Die Dienstposten für die Systembetreuung seien besetzt worden. Unter 
Inanspruchnahme von mehr als 6 000 Stunden Unterstützungsleistung durch 
den Hersteller seien die Entwicklungsrücksta'nde erheblich abgebaut worden. 

1 .48 Abschließend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Eine Anpassung der Leistungen aus der Schüler- und Studentenunfallver­
sicherung an die  ursprüngliche Zielsetzung des Gesetzgebers wäre 
erwägenswert. 

(2) Den Landesstellen wären aus Gründen der Verwaltungsökonomie um­
fangreichere Kompetenzen einzuräumen. 

(3) Bei Dienstreisen und Repräsentationsausgaben wäre größere Sparsamkeit 
angezeigt. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Personalwesen 

Hauptverb nd er ö I rreiehisehen 
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Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger 

Nach Ansicht des RH hat der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger (Hauptverband) nur in unzureichender 
Weise von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, vor al­
lem hinsichtlich der Koordinierung der Sozialversicherungsträger 
bei der Errichtung eigener Einrichtungen, der Gewährung freiwilli­
ger Leistungen und der Zusammenarbeit der Sozialversicherungs­
träger insbesondere auf dem Gebiet der ADV. 

Der RH beanstandete weiters die großzügige Vorgangsweise des 
Hauptverbandes bei der Zustimmung zu Sonderverträgen, die Auf­
splitterung von Aufgaben auf zu viele kleine Referate, die zu hohe 
Anzahl von Direktoren und die Vorwegnahme von Ausschrei­
bungsergebnissen bei Postenbesetzungen. 

Die vom RH beanstandete Zahlung von Entschädigungen an Funk­
tionäre wurde bereits eingestellt. 

Die Träger der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind im 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zusam­
mengefaßt, der diese in gemeinsamen Angelegenheiten zu vertreten 
und die allgemeinen Interessen der Sozialversicherung wahrzunehmen 
hat. Ferner obliegt ihm auch die Forschung auf dem Gebiet der sozia­
len Sicherheit. 

1 992 199 1  1 990 
in Mill S 

Einnahmen 202,5 1 79,9 1 80,5 
Ausgaben 206,5 1 84,0 1 79,9 

Stand zum Jahresende 
Personal 2 1 4  2 1 6  2 1 6  

2 . 1  Der RH überprüfte i m  Frühjahr 1992 die Gebarung des Hauptverbandes 
und leitete die Prüfungsmitteilungen im Feber 1 993 dem BMAS und 
dem Hauptverband zur Stellungnahme zu. Mitte Juli 1 993 langte die 
Stellungnahme des BMAS einschließlich jener des Hauptverbandes im 
RH ein, welcher hiezu im Juli 1 993 seine Gegenäußerung abgab. 

Die Schwerpunkte der Gebarungsüberprüfung lagen in den Bereichen 
Sachaufwand, Personalwesen, Organisation und ADV. Der Wahrnehmung 
der Aufsichts-, Genehmigungs- und Richtl i nienkompetenzen des 
Hauptverbandes gegenüber den Sozial versicherungsträgern hat der RH 
besonderes Augenmerk zugewendet. Somit kommt seinen Feststellungen 
und Empfehlungen eine über den unmittelbaren Bereich der überprüften 
Stelle hinausgehende Bedeurung zu. 

2.2. 1 Der Hauptverband hat unter Bedachtnahme auf die gesetzlichen Bestim­
mungen des Arbeitsrechts Richtlinien zur Regelung der dienst-, besol-
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88 dungs- und pensionsrechtlichen Verhältnisse der Mitarbeiter der Sozial­
versicherungsträger aufzustellen. 

Die konkrete Ausgestaltung im Rahmen dieser Richtlinien (Dienstord­
nungen) ist vielfach der Selbstverwaltung des jeweiligen Sozialversiche­
rungsträgers überlassen. Hiebei kamen aber nicht immer die bestmögli­
chen Lösungen zustande, weil beispielsweise die Regelungen hinsichtlich 
der Aufnahmsprüfung, der Bezugskürzung bei Ausübung eines öf­
fentlichen Mandates, der Ortszulage, der Außendienstzulage und der Ge­
währung von Gehaltsvorschüssen verbesserungsfähig waren. 

2.2.2 Der RH regte daher an, im Rahmen der Richtlinienkompetenz die ur­
sprünglich der Selbstverwaltung zugedachten Freiräume in den Dienst­
ordnungen künftig durch konkretere Regelungen zu ersetzen, soweit es 
sich nicht um ausschließlich den einzelnen Sozialversicherungsträger 
berührende Angelegenheiten handelt. 

2.2.3 Der Hauptverband gab zu bedenken, daß die bundesweit geltenden Dienstordnun­
gen für regionale und strukturelle Unterscheidungen Freiräume enthielten, um im 
Rahmen der Ermessensausübung unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tra­
gen. Eine allzu genaue Festlegung würde die Handhabung dieser Regelungen er­
schweren. Außerdem seien die Dienstordnungen ihrem Wesen nach sowohl Richtli­
nien als auch Kollektivverträge, weshalb für alle Veränderungen die Zustimmung 
des Kollektivvertragspartners erforderlich sei. 

Das BMAS hielt die Verpflichtung des Hauptverbandes zum Erlassen von Richt­
linien für erfüllt und sah keinen Grund für aufsichtsbehördliche Maßnahmen. 

2.2.4 Der RH anerkannte die Bedenken des Hauptverbandes, sah aber dennoch 
einen durch die Schaffung von Musterregelungen für die angesprochenen 
Themenkreise abzudeckenden Regelungsbedarf. Die Sozialversicherungs­
träger sollten am Zustandekommen dieser Empfehlungen mitwirken und 
diese Regelungen nach Möglichkeit ganz oder teilweise übernehmen. 

2.3 . 1  Die Dienstordnung schließt bestimmte Verwandte von Mitarbeitern so­
wie von funktionstragenden Versicherungsvertretern von der Anstellung 
bei diesem Sozialversicherungsträger aus, sofern nicht der Vorstand Nach­
sicht erteilte. 

2.3.2 Der RH empfahl, auch die Geschwister sowie die Neffen und Nichten 
von Mitarbeitern dieser Regelung zu unterwerfen. 

2.3.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes habe die Gewerkschaft die allgemeine 
Aufhebung des Ausschließungsgrundes ItVerwandtschaftsverhäitnisselt gefordert. 

2.3.4 Der RH hielt seine Empfehlung aufrecht. 

2.4 . 1  Der nunmehrige leitende Angestellte des Hauptverbandes war vor seiner 
Bestellung Bundesminister für Arbeit und Soziales. Nach seinem Aus­
scheiden aus der Bundesregierung erhielt er gemäß dem Bezügegesetz für 
die Dauer von sechs Monaten weiterhin den Ministerbezug und nach sei­
ner Rückkehr in den Hauptverband ein Diensteinkommen als Stellvertre­
ter des leitenden Angestellten. 
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Der Hauptverband hatte die Bezüge des Genannten nicht stillgelegt, weil 
dies seiner Ansicht nach das verfassungsrechtliche Verbot der Zwangsarbeit 
und die üblichen arbeitsrechtlichen Grundsätze verletzt hätte. Vielmehr be­
trachtete der Hauptverband die sechsmonatige Bezugsfortzahlung als Ab­
fertigung und bezahlte dem ehemaligen Minister ungeschmälert ein Gehalt 
als Bediensteter des Hauptverbandes zusätzlich zum Ministerbezug. 

Der RH beanstandete, daß der Hauptverband die gemäß dem Bezügege-
2.4.2 setz vorgesehene Stillegung des Diensteinkommens des nunmehrigen lei­

tenden Angestellten unterlassen hatte. 

Ein vom Hauptverband übermitteltes Gutachten des BKA bestiitigte die Rechts-
2.4.3 auffassung des RH. Laut Mitteilung des Hauptverbandes werde der ausgezahlte 

Betrag in Ho"he von 7 1 7  000 S im Einvernehmen mit dem Betroffenen bis zum 
Jahresende 1 993 einbehalten werden. Eine Teilrückzahlung sei bereits erfolgt. 

2 .5 . 1  Nach den Vorschriften der Dienstordnung ist  den Angestellten bei der 
Besetzung höherer Dienstposten Gelegenheit zur Bewerbung zu geben. 

Hiezu war festzustellen: 

( 1 )  Die nunmehrigen Leiter der Referate 1 3  und 23 wurden zunächst diesen 
Referaten dienstzugetei lt ,  dann m i t  den eigens für sie geschaffenen 
Dienstposten "Stellvertreter des Referatsleiters" betraut. Nach ihrer Be­
stellung zu Referatsleitern wurden die Posten der Stellvertreter eingezo­
gen. 

Sowohl den Bestellungen zu Stellvertretern als auch denen zu Referatslei­
tern waren Ausschreibungen vorangegangen. Allerdings war das Ergebnis 
der Ausschreibungen bereits anläßlich der Zuteilung als Mitarbeiter die­
ser Referate zwischen dem damaligen leitenden Angestellten, dem Präsi­
denten und dem Vizepräsidenten des Hauptverbandes vereinbart worden. 

(2) Im August 1 987 schrieb der Hauptverband einen Dienstposten des lei­
tenden Dienstes aus und bestellte im September 1987 den nunmehrigen 
Leiter dieser Organisationseinheit mit Wirksamkeit vom März 1990 zum 
Direktor. Im Oktober 1 989 wiederholte der Hauptverband diesen Vor­
gang, kam zum gleichen Ergebnis, verlegte aber den Wirksamkeitsbe­
ginn auf l .  Dezember 1 989 und hob den Beschluß vom September 1987 
auf. 

2.5.2 Der RH beanstandete, daß der Hauptverband das Ausschreibungsverfah­
ren zum reinen Formalakt entwertet hatte. In der um nahezu 2 1 /2 Jahre 
votverlegten Ausschreibung erblickte der RH keinen Vorteil,  weil das Er­
gebnis der Ausschreibung vom Oktober 1 989 bereits zwei Jahre davor 
festgestanden war. Der RH schlug die Ausschreibung aller beim Haupt­
verband freiwerdenden höheren Dienstposten bei allen Sozialversiche­
rungsträgern vor, um einen großen Kreis geeigneter Bewerber anzuspre­
chen. 

2.5.3 Der Hauptverband begründete sein Vorgehen mit Personalplanungsmaßnahmen, 
die wegen der besonderen AufgabensteIlung der ho·herwertigen Dienstposten uner-
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läßlich seien. Postenbesetzungen beim Hauptverband seien mit Ausschreibungsver­
fahren anderer Stellen nicht zu vergleichen. Man würde aber künftig die Aus­
schreibungen um konkrete Anforderungsprofile ergä'nzen. 

Laut Stellungnahme BMAS seien Vorgangsweisen zu unterlassen, die dem Sinn 
des Ausschreibungsverfahrens zuwiderlaufen. 

2.6. 1 Die Dienstordnung verlangt die erstmalige Erstellung einer Dienstbe­
schreibung für jeden Angestellten nach Ablauf des ersten Dienstjahres. 

2.6.2 Der RH beanstandete, daß für den nunmehrigen Leiter der Verwaltungs­
gtuppe II, der im März 1 985 den Dienst im Hauptverband angetreten 
hatte, bis November 1 989 keine Dienstbeschreibung erstellt worden 
war. 

2 .6.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes sei eine Dienstbeschreibung im Jahre 
1 990 erfolgt. 

Das BMAS trat den Ausführungen des RH vollinhaltlich bei. 

2 .7 . 1  Das erweiterte Präsidium des Hauptverbandes beschloß im Juni 1 979 
grundsätzlich,  e iner sondervertragl ichen Überschreitung der  i n  der 
Dienstordnung vorgesehenen Bezugsansätze für die leitenden Angestell­
ten der größten österreichischen Sozialversicherungsträger (Hauptver­
band, Wiener Gebietskrankenkasse, Allgemeine U nfallversicherungs­
anstalt, Pensionsversicherungsanstalten der Arbeiter und Angestellten, 
Sozialversicherungsanstalten der Bauern und der gewerblichen Wirt­
schaft) um höchstens 20 % zuzustimmen, die auch für die Berechnung 
der pensionsrechtlichen Ansprüche maßgeblich sein sollte. 

Im Jahre 1 985 stimmte der Hauptverband auch einem Sondervertrag der 
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter mit ihrem leitenden Angestell­
ten zu, der eine derartige Erhöhung bereits ab dessen Bestellung und 
nicht erst nach der vorgesehenen Mindestdienstzeit von acht Jahren vor­
sah. 

2.7.2 Der RH hat den Abschluß derartiger Sonderverträge wiederholt bean­
standet, weil die unterschiedliche Größe der Sozial versicherungsträger 
ohnedies durch die zwischen 10 % und 80 % des ständigen Monatsbe­
zuges abgestufte Leitungszulage ausreichend berücksichtigt ist. In Anbe­
tracht der finanziellen Lage der Sozialversicherung kritisierte der RH 
neuerlich die den Rahmen der Dienstordnung überschreitende Anhebung 
der Bezüge der leitenden Angestellten. 

2 .7.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes werde er die notwendige Differenzierung 
bei der Entlohnung des leitenden Dienstes im Rahmen der dienstrechtlichen Bestim­
mungen über die Einreihung in das Gehaltsschema bzw über die Abstufung der 
Prozentsätze der Leitungszulage vorsehen. 

Beim leitenden Angestellten der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter sei vom 
Erfordernis der achtjä'hrigen Dienstzeit abgegangen worden, weil dessen 
langjährige Tä'tigkeit als stä'ndiger Stellvertreter des leitenden Angestellten des 
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Hauptverbandes als der Tiitigkeit des leitenden Angestellten eines Sozialversiche- 91 

rungstriigers gleichwertig angesehen wurde. 

2.8. 1 Mehrmals genehmigte der Hauptverband Sonderverträge, welche die 
Sozialversicherungsträger mit ehemaligen Angehörigen der Selbstverwal­
tungskörper anläßlich der Besetzung von Dienstposten des leitenden 
Dienstes abgeschlossen haben und in denen zumeist auch die Ablegung 
der in der Dienstordnung vorgeschriebenen besonderen Fachprüfung er­
lassen und die Unkündbarkeit sofort mit Dienstantritt zugesichert wurde . 

2.8.2 Der RH erneuerte seine grundsätzlichen Bedenken gegen die Besetzung 
von Führungspositionen mit ehemaligen Versicherungsvertretern. Po­
stenwerber, die auch Versicherungsvertreter sind, können vor ihrer Bestel­
lung an den vorbereitenden Gesprächen und Beschlüssen über die künfti­
gen Postenbesetzungen m i tw i rken .  Darüber h i naus schmälert die  
Besetzung der Dienstposten des leitenden Dienstes mit  ehemaligen Versi­
cherungsvertretern die Aufstiegschancen und die Motivation strebsamer 
Mitarbeiter eines Sozialversicherungsträgers, die für die Betrauung mit 
Führungsaufgaben geeignet wären. 

Der RH empfahl daher, in Hinkunft bei der Beurteilung von Sonderver­
trägen, die anläßlich derartiger Postenbesetzungen abgeschlossen werden 
sollen, auch diese Überlegungen zu berücksichtigen. 

2.8.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes sei lediglich die gleichzeitige T iitigkeit 
als Bediensteter und als Versicherungsvertreter gesetzlich unzulässig; eine Aufein­
anderfolge widerspräche hingegen nicht dem Gesetz. Er werde aber die Bedenken 
des RH berücksichtigen. 

Das BMAS verwies ebenfalls auf die geltende Rechtslage und erinnerte daran, 
daß deren Abä'nderung von den großen Interessenvertretungen einhellig abgelehnt 
worden wäre. Der Bundesminister habe im übrigen schon mehrfach zu verstehen ge­
geben, daß er eine derartige Gesetzesä'nderung von sich aus nicht in die Wege leiten 
werde. 

2.9 . 1  Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse ersuchte den Hauptverband 
nachträglich um Zustimmung zu zwei bereits unterzeichneten Sonderver­
trägen, die dieser auch erteilte. 

2.9.2 Der RH vermerkte, daß nach den gesetzlichen Bestimmungen Sonderver­
träge nur dann gültig sind, wenn der Hauptverband vor deren Abschluß 
schriftlich zugestimmt hat. 

2.9.3 Der Hauptverband wird die Sozialversicherungsträger neuerlich auf die gesetzli­
chen Erfordernisse und die Folgen ihrer Mißachtung aufmerksam machen. 

Das BMAS stimmte dem RH zu. 

2 . 1 0  Weitere Feststellungen des RH betrafen die Zustimmung des Hauptver­
bandes 
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( 1) zur ungerechtfertigt großzügigen Anrechnung von Vordienstzeiten für 
zwei Mitarbeiter der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, 

(2) zur Unkündbarkeit eines Mitarbeiters dieser Krankenkasse ohne die erfor­
derliche Dienstprüfung sowie 

(3) zur Belegung einer bestimmten Anzahl von Betten des Unfallkranken­
hauses Linz mit Privatpatienten des ärztlichen Leiters, ohne den Vorrang 
der Aufnahme und der Behandlung von Arbeitsunfallverletzten vertrag­
lich sicherzustellen. 

2 . 1 1 . 1  Die 2 0  beim Hauptverband eingerichteten Referate waren in vier Verwal­
tungsgruppen zusammengefaßt, die jeweils vom Generaldirektor bzw von 
einem seiner drei ständigen Stellvertreter geleitet wurden. Die Verwal­
tungsgruppe I verfügte über zwei weitere Direktorenposten, die Verwal­
tungsgruppen II und IV über jeweils einen weiteren Direktorenposten. 
Neun Referaten waren derart wenig Aufgaben zugewiesen, daß zu ihrer 
Besorgung zwei bis vier Mitarbeiter ausreichten. 

2 . 1 1 .2 Der RH empfahl,  die Anzahl der Direktorenposten zu verringern und sie 
den einzelnen Verwaltungsgruppen nach ihrem Bedarf an verhandlungs­
befugten Vertretern zuzuordnen. Da die Auf teilung von Aufgaben auf zu 
viele kleine Referate als nicht zweckmäßig erschien, wären sie nach sach­
lichen Gesichtspunkten soweit zusammenzufassen, daß im Rahmen der 
Referate eine qualifizierte Vertretung gewährleistet ist und eine allzu 
große Spezialisierung vermieden wird. 

2 . 1 1 . 3  Der Hauptverband versicherte sein Bemühen, die Referatseinteilung maglichst 
zweckmaßig zu gestalten. Er werde die Empfehlung des RH berücksichtigen. 

Das BMAS erwartete sich von der Umsetzung der Ergebnisse einer umfassenden 
Organisationsanalyse der asterreichischen Sozialversicherung auch eine Änderung 
der Aufgabenbereiche und der Organisationsstruktur des Hauptverbandes. 

2 . 1 2 . 1  Die Aufgaben der Innenrevision waren auf insgesamt drei Mitarbeiter 
aufgeteilt, ohne diese zur Gänze damit auszulasten. 

2 . 12.2 Der RH beurteilte diese Aufsplitterung der Aufgaben der Innenrevision 
als nicht zweckmäßig. Er empfahl,  einem einzigen, unmittelbar dem lei­
tenden Angestellten unterstellten Mitarbeiter alle Revisionsaufgaben zu 
übertragen. 

2 . 12.3 Der Hauptverband sagte eine entsprechende Organisationsa·nderung zu. 

2 . 1 3 . 1  Bereits anläßlich seiner letzte� Gebarungsüberprüfung im Jahre 1 977 hat 
der RH beanstandet, daß der Hauptverband von seiner Richtlinienkom­
petenz zuwenig Gebrauch gemacht hatte. Wie sich nunmehr zeigte, sind 
zwischenzeitlich kaum Ändetungen dieser Vorgangsweise eingetreten: 

( 1 )  Die Richtlinien über die Koordinierung der Sozialversicherungsträger bei 
der Errichtung und beim Ausbau von Krankenanstalten, die vorwiegend 
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der Rehabilitation dienen, gaben lediglich Grundsätze hinsichtlich der 93 

Mindestgröße und der medizinisch-technischen Ausstattung vor. Sie be­
absichtigten jedoch nicht eine Abstimmung der Ausbaupläne der einzel-
nen Sozialversicherungsträger. 

(2) Von seiner Möglichkeit, gemeinsame Einrichtungen zur zweckmäßigen 
Ausnützung und wirtschaftlichen Betriebsführung der den angeschlossenen 
Sozialversicherungsträgern gehörenden Krankenanstalten, Heil(Kur)anstal­
ten, Erholungs- und Genesungsheimen und ähnlichen Einrichtungen zu 
schaffen, hat der Hauptverband nicht Gebrauch gemacht. 

(3) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung hatte der Hauptverband noch immer 
keine Richtlinien für die Koordinierung der Aufgaben der Sozialversiche­
rungsträger bei der Gewährung freiwilliger Leistungen aufgestellt. 

(4) Nachdem die Sozialversicherungsträger einen vom Hauptverband im Okto­
ber 1 990 erstellten Enrwurf einer Richtlinie zur verstärkten Zusammenar­
beit insbesondere auf dem Gebiet der ADV zwar grundsätzlich begrüßt, 
aber dessen zu hohe Regelungsdichte beeinsprucht hatten, verzichtete der 
Hauptverband auf eine Fortführung seiner Arbeiten. 

2 . 13.2 Der RH beanstandete die Säumigkeit und mangelnde Zielstrebigkeit des 
Hauptverbandes. Wegen der vom RH erwarteten günstigen wirtschaftli­
chen Auswirkungen empfahl er dem Hauptverband , verstärkt um die 
Schaffung der erforderlichen Richtlinien bemüht zu sein. 

2 . 1 3.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes sei das Umsetzungskonzept zur Organi­
sationsanalyse dem BMAS vorgelegt worden. Dessen Verwirklichung erfordere al­
lerdings einige Gesetzesä'nderungen. Er stellte die Fertigstellung der Richtlinien 
zur Erhebung der Versicherungsdaten für 1 993 in Aussicht. 

Das BMAS besteitigte, daß im Zuge der Umsetzung der Ergebnisse der Or­
ganisationsanalyse die Richtlinienkompetenz des Hauptverbandes verstärkt werden 
solle, aber auch bereits die bestehende Richtlinienkompetenz stärker hä'tte genützt 
werden kb'nnen. Ergä'nzend berichtete das BMAS, daß es im Oktober 1 992 Richt­
linien genehmigt habe, welche die administrative Abwicklung von Anträgen auf 
Aufenthalte in Rehabilitationseinrichtungen und Kurorten bzw -anstalten sowie 
auf Hilfsmittel regeln. 

2. 14. 1 Die Anzahl der im Hauptverband geleisteten Überstunden erhöhte sich 
von 2 5 9 1  ( 1 988) auf 3 996 ( 99 1 ). Der stärkste Zuwachs war im Be­
reich der zwischenstaatlichen Sozialversicherung und bei den Kraftfahrern 
festzustellen, von denen zwei im Jahre 1 991  das nach dem Arbeitszeitge­
setz zulässige Höchstausmaß überschritten hatten. 

2. 14.2 Der RH legte dem Hauptverband eine Verringerung der Überstunden im 
Bereich des Kraftfahrdienstes nahe und empfahl, der Überstundenent­
wicklung in der zwischenstaatlichen Sozialversicherung vermehrt Augen­
merk zuzuwenden. 

2. 14.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes seien die Überstundenleistungen der 
Kraftfahrer durch die probeweise Benützung von Taxis für abendliche Fahrten 
verringert worden. Eine neue Arbeitszeiteinteilung für die Kraftfahrer werde diese 
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Erkenntnisse berücksichtigen. Die hohe Anzahl der Überstunden in der zwi­
schenstaatlichen Sozialversicherung sei auf eine bereits abgeschlossene Organisati­
onsumstellung zurückzuführen gewesen. 

Das BMAS begrüßte die getroffenen Maßnahmen und erwartete für die Zukunft 
die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes. 

2. 1 5 . 1  Der Hauptverband stimmte dem Dieostpostenplan der Sozialversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft seit  rd zehn Jahren nicht zu, 
weil ihm der Ist-Stand der Posten des leitenden Dienstes als zu hoch er­
schien. 

2 . 1 5.2 Nach Auffassung des RH hätte der Hauptverband seine Zustimmung 
zum Dienstpostenplan von der Einhaltung seiner Soll-Vorgaben abhän­
gig machen müssen. Die Anstalt könnte dann überplanmäßige Posten 
nicht mehr nachbesetzen. 

2. 1 5 .3 Laut Mitteilung des Hauptverbandes werde die Anstalt noch 1 993 einen neuen 
Dienstpostenplan vorlegen. 

Das BMAS pflichtete den Ausführungen des RH bei. 

Automationsunter- 2 . 16. 1  
stützte Datenverar­
beitung 

Der Hauptverband schrieb Mitte 1 987 die Beschaffung der Zentralein­
heiten, Magnetplattenspeicher und weiterer Hardware-Komponenten 
aus; den Auftrag für das Betriebssystem und die Datenbank-Software ver­
gab er mangels Alternativen freihändig. Nach der Eröffnung der Angebo­
te unterblieb deren Sicherung gegen das Auswechseln einzelner Seiten . 
Die Bewertung der vom Anbieter verlangten Unterstützung erfolgte 
äußerst subjektiv und begünstigte den bereits feststehenden Lieferanten 
der Software bzw dessen Vertragshändler, berücksichtigte jedoch nur un­
zureichend die von anderen Unternehmungen gemachten Zusagen und 
deren Umstellungserfahrungen. 

Der Hauptverband rechtfertigte seine subjektive Bewertung mit dem Hin­
weis, er habe bei der Beschaffung der neuen Anlage kein Risiko eingehen 
wollen. Durch die Inkaufnahme des von ihm mit 9 Mil l  S bezifferten 
Mehrpreises habe er sich eine besondere Unterstützung des Lieferanten der 
Hard- und Software erwartet. 

2. 16.2 Nach Auffassung des RH hat der Hauptverband im Bewertungsverfahren 
den Software-Lieferanten derart bevorzugt, daß andere Bieter im Ergebnis 
ausgeschlossen waren. Er empfahl daher, künftig allen Bietern im Aus­
wahlverfahren gleiche Chancen einzuräumen. Billigstangebote mit schlech­
ten Leistungsdaten sollten nicht durch geringe Bewertung des Preises, son­
dern durch genaue Vorgaben im Pflichtenheft ausgeschlossen werden. 

2 . 16.3 Der Hauptverband nahm die Kritik des RH zur Kenntnis und berichtete von der 
Ausarbeitung einer entsprechenden Dienstanweisung. 

2 . 17 . 1  Über Auftrag der  Sektionsausschüsse Krankenversicherung holte der 
Hauptverband im Jahre 1 984 gemeinsame Angebote für die Hardware 
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Sozialversicherun tr - er 

für jene Krankenversicherungsträger ein, bei welchen Medikamentenab- 95 

rechnungsstellen eingerichtet werden sollten. Dadurch erwartete man 
bessere Bedingungen und wollte eine einheitliche Software kostengünstig 
entwickeln. Obwohl auch der Präsidialausschuß das einvernehmlich er­
mittelte Bestangebot zur Kenntnis genommen hatte, lehnten es sämtliche 
Sozialversicherungsträger ab. Man einigte sich lediglich auf ein einheitli-
ches Feinkonzept für die Rezeptdatenerfassung und Rechnungsabstim­
mung. Außerdem erfaßten nur sehr wenige Sozialversicherungsträger die 
Versicherungs nummer, die meisten begnügten sich mit der Erfassung des 
Geburtsjahres. 

2. 17.2 Der RH vermerkte kritisch, daß es dem Hauptverband trotz bestehender 
Richtlinienkompetenz nicht gelungen ist, die gemeinsame Beschaffung 
der Hard- und Software durchzusetzen. Er regte an, die Erfassung der 
Versicherungsnummer als Voraussetzung für die Prüfung der Anspruchs­
berechtigung und die patientenbezogene Auswertung verbindlich vor­
zusehen, um wesentliche Vorteile des Systems zu nützen. 

2. 17.3 Der Hauptverband erhoffte von der Umsetzung der Organisationsanalyse Verbesse­
rungen seiner Koordinationstä'tigkeit . Die Anregung des RH, die Versicherungs­
nummer zu erfassen, würde wohl weiter überlegt werden, allerdings wären patien­
tenbezogene Auswertungen wegen des Datenschutzes und der Pers ijnlichkeitsrechte 
heikel. 

Das BMAS pflichtete dem RH bei, daß der Hauptverband seine ihm zustehende 
Koordinationsmö'glichkeit nicht ausreichend genützt hat. Es ersuchte den Haupt­
verband, seine Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Persö'nlichkeits­
rechte näher zu erläutern. 

2 . 18 . 1  Das BMlV ist seit dem Jahre 1988 gesetzlich verpflichtet, dem Hauptver­
band auf automationsunterstütztem Weg die Präsenzdienstzeiten mitzutei­
len. Da die Verordnung des BMAS im Einvernehmen mit dem BMlV zur 
näheren Regelung der Vorgangsweise bislang nicht erlassen worden ist, un­
terblieb die Meldung der Präsenzdienstzeiten. 

2 . 18.2 Der RH mahnte die ausständige Verordnung ein. 

2. 18.3 Der Hauptverband stimmte dem RH zu. 

Laut Mitteilung des BMAS fä'nden noch Gespräche über den bereits 1 992 zur 
Begutachtung ausgesandten Vorentwurf der Verordnung statt. 

2. 19. 1 Anstelle des Redaktionskomitees für automationsunterstützte Datenver­
arbeitung, das seit dem Jahre 1 969 zur Beratung des Hauptverbandes in 
allen wesentlichen ADV-Angelegenheiten bestand und etwa zehnmal im 
Jahr tagte, setzte der neue Leiter der Verwalrungsgruppe IV des Haupt­
verbandes zwei neue Arbeitskreise mit rd 3 5  Tei lnehmern ein, die i n  
eineinhalb Jahren allerdings nur zwei Sitzungen abhielten. 

2. 19.2 Da sowohl das Arbeitsübereinkommen der gegenwärtigen Bundesregie­
rung als auch die Organisationsanalyse eine verstärkte Zusammenarbeit 
der Sozialversicherungsträger insbesondere auf dem Gebiet der ADV für 
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96 angezeigt hielten, empfahl der RH dem Hauptverband, die Arbeitskreise 
häufiger einzuberufen und alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit  zu 
nützen. Weiters gab der RH zu bedenken, daß die Ausarbeitung konkre­
ter Projekte und die Behandlung von Detailfragen besser und zügiger in 
kleineren Arbeitsgruppen erfolgen. 

Bauvorhaben der 
Sozialversiche­
rungsträger 

2. 19.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes würden die Empfehlungen des RH in 
die derzeit laufende Diskussion des Reformkonzeptes der Sozialversicherung einge­
bracht. 

Das BMAS erinnerte daran, daß es schon lange vor der Organisationsanalyse 
erlaßmäßig eine Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger auf dem Gebiet 
der ADV als notwendig bezeichnet habe. Derzeit werde ein den Erkenntnissen der 
Organisationsanalyse entsprechender Entwurf der Richtlinien beraten. 

2.20 Weiters empfahl der RH, die Datensicherung zu verbessern, den Mitar­
beitern mehr Gelegenheit zur Weiterbildung zu geben, eine einheitliche 
Benutzeroberfläche in alle Applikationen einzubauen und die Literaturbe­
stände in einer Datei zu erfassen. 

Der Hauptverband wird den Empfehlungen nachkommen. 

2.2 1 . 1  Die Sozialversicherungsträger sind gesetzlich verpflichtet, ihre Beschlüsse 
über den E rwerb, die Errichtung oder Erweiterung von Gebäuden dem 
Hauptverband zur Genehmigung vorzulegen. 

2.2 1 .2 Der RH vermerkte kritisch, daß es der Hauptverband unterlassen hatte, vor 
seiner Zustimmung eine überörtliche Bedarfsprüfung fur die gesamte Sozi­
alversicherung vorzunehmen. 

2.2 1 .3 Der Hauptverband sagte eine genauere Beachtung der Vorschriften zu. Als Ergeb­
nis der derzeitigen Organisationsanalyse würden einschlägige Koordinationsaufga­
ben in Zukunft stdrker auf Länderebene vorgenommen werden. 

2.22. 1 Hinsichtlich der Gewährung von Zweckzuschüssen sowie der Genehmi­
gung von Bauvorhaben erteilte der Hauptverband bisweilen bestimmte 
Auflagen, verzichtete jedoch darauf, deren Einhaltung zu überwachen. 

2.22.2 Der RH beurteilte diese Vorgangsweise als nicht zielführend. Er stellte zur 
Erwägung, Berichtspflichten über die Einhaltung erteilter Auflagen gesetz­
lich vorzusehen. 

2.22.3 Laut Mitteilung des Hauptverbandes habe er bereits mit einer genaueren Beobach­
tung erteilter Auflagen begonnen. Zu ihrer Durchsetzung werde er eine Gesetzesä·n­
derung vorschlagen. 

Auch das BMAS befürwortete eine entsprechende Gesetzesä·nderung. 
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Kostenrechnung 

Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger 

2.23. 1 Seit dem Jahre 1 988 bedürfen sämtliche Umbauten von Gebäuden der 
Sozialversicherungsträger mit einer Änderung des Verwendungszweckes 
von Gesetzes wegen der Zustimmung des Hauptverbandes. 

2.23.2 Der RH schlug aus Verwaltungsvereinfachungsgründen die Einführung 
einer Geringfügigkeitsgrenze vor. 

2.23.3 Der Hauptverband begrüßte die Anregung des RH. 

Das BMAS stellte Bemühungen um eine entsprechende Gesetzesiinderung in Aus­
sicht. 

2.24. 1  Vor der Errichrung eines Ambulatoriums durch einen Sozialversiche­
rungsträger hat der Hauptverband eine Bedarfsprüfung durchzuführen. 

2.24.2 Der RH bemängelte, daß der Hauptverband auf diese Prüfung verzichtet 
hat, sofern die betreffende Standesvertretung dem Vorhaben zustimmte, 
wodutch eine ausreichende Auslastung und wirtschaftliche Führung des 
geplanten Ambulatoriums nicht sichergestellt war. 

2.24.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes hä"tte er nur zugestimmt, wenn die 
Bedarfslage vom Vertragspartner und vom Sozialversicherungsträger bereits einge­
hend erörtert worden sei. Eine neuerliche Prüfung hätte keine neuen Gesichtspunkte 
erbracht. 

Das BMAS pflichtete dem RH bei, zumal für die Bedarfsprüfung durch den 
Hauptverband durchaus andere Gesichtspunkte als jene der jeweiligen regionalen 
Standesvertretung beachtlich sein kö·nnen. Das BMAS forderte den Hauptverband 
auf, die gesetzlich vorgesehenen Prüfungsverfahren durchzuführen. 

2.2 5 . 1  Nach den Rechnungsvorschriften haben die Sozialversicherungsträger all­
jährlich Kostenrechnungen für ihre Verwaltung und ihre eigenen Einrich­
tungen zu erstellen und dem Hauptverband vorzulegen. Diese Kosten­
rechnungen wurden vom Hauptverband jedoch kaum bearbeitet. 

2.25.2 Der RH bemängelte, daß der Hauptverband diese Rechnungsunterlagen 
kaum bearbeitete. Er legte dem Hauptverband nahe, sich durch die Aus­
wertung dieser Kostenrechnungen einen Überblick über sämtliche Sozial­
versicherungsträger zu verschaffen und diesen die gewonnenen Ergebnisse 
zur Verfügung zu stellen. 

2.25.3 Der Hauptverband sagte entsprechende Bemühungen zu. 

Wie das BMAS mitteilte, habe es Kennzahlenvergleiche sowohl für den Bereich der 
Verwaltung als auch der eigenen Einrichtungen in bestimmten Zeitabstä·nden 
durchgeführt und den Sozialversicherungsträgern auch zur Kenntnis gebracht. Es 
beabsichtige, in den Gesetzesentwurf über die Umsetzung der Ergebnisse der Orga­
nisationsanalyse Bestimmungen über Kennzahlen der Verwaltung und der eigenen 
Einrichtungen sowie einen zu wiederholenden Vergleich dieser Kennzahlen durch 
den Hauptverband einfließen zu lassen. Die Ergebnisse dieser Vergleiche wiiren 
vom Hauptverband zu beschließen und dem BMAS und den Sozialversicherungs-
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Kostenrechnung 

Rechnungswesen 
und Sachaufwand 

trägern zur Kenntnis zu bringen. Damit würde den diesbezüglichen Vorstellungen 
des RH Rechnung getragen. 

2.26. 1 Der Hauptverband verfügte neben einem Postfahrzeug über zwei Direkti­
onsfahrzeuge, welche häufig und ohne sondervertragliche Genehmigung 
von Angehörigen des leitenden Dienstes für Fahrten zwischen Dienststel­
le und Wohnsitz verwendet wurden. Darüber hinaus ließen mangelhafte 
Aufzeichnungen i n  den Fahrtenbüchern die dienstliche Notwendigkeit 
zahlreicher Fahrten nicht erkennen. Die Inanspruchnahme des Dienst­
wagens durch den lei tenden Angestellten erfolgte wiederholt bis in die 
Nachtstunden, was erhebliche Überstundenleistungen des Fahrers erfor­
derte. 

2.26.2 Nach Ansicht des RH könnte der Hauptverband mit einem Direktions­
fahrzeug das Auslangen finden, wenn dieses lediglich für dienstlich not­
wendige Fahrten, die durch entsprechende Aufzeichnungen in den Fahr­
tenbüchern als solche auszuweisen sind, verwendet wird. 

2.26.3 Der Hauptverband sagte zu, künftig Fahrtenbücher gemäß den Anregungen des 
RH zu führen, erachtete aber die Haltung von zwei Direktionsfahrzeugen für not­
wendig. 

Das BMAS pflichtete dem RH bei. 

2.27 . 1  Im Oktober 1 987 besuchten fünf Vertreter des Hauptverbandes eine Ta­
gung in Nürnberg. Für die Anreise nahmen zwei Versicherungsvertreter 
jeweils einen eigenen Dienstwagen in Anspruch, während der leitende 
Angestellte und sein Stellvertreter gemeinsam einen Dienstwagen und 
ein weiterer Angehöriger des leitenden Dienstes die Bahn benutzten. 

2.27.2 Der Einsatz von drei Dienstfahrzeugen für fünf Reiseteilnehmer erschien 
dem RH unwirtschaftlich, zumal allein die Reisekosten eines Kraftfahrers 
mehr als das Doppelte der Kosten der Bahnfahrt einschließlich Platzkarte 
und Taxi betrugen. Der RH empfahl daher, auf die Verwendung des 
Dienstwagens für Fahrtstrecken mit ausgezeichneten öffentlichen Ver­
kehrsverbindungen überhaupt zu verzichten oder durch eine gemeinsame 
Benutzung des Dienstwagens von mehreren Reiseteilnehmern dessen 
wirtschaftliche Auslastung sicherzustellen. 

2.27.3 Laut Mitteilung des Hauptverbandes häUen sich derartige Fä"lle in letzter Zeit 
nicht wiederholt. 

Das BMAS teilte die Auffassung des RH. 

2.28. 1 Ein Angehöriger des leitenden Dienstes erhielt vom Hauptverband eine 
Dienstfreistellung, um auf Kosten eines ADV-Geräteherstellers Kran­
kenhäuser in den USA zu besichtigen. 

2.28.2 Nach Auffassung des RH hätte im Falle der dienstlichen Notwendigkeit ei­
ner Studienreise der Dienstgeber für deren Kosten aufzukommen, um jede 
Verpflichtung gegenüber der einladenden Unternehmung auszuschließen. 
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2.28.3 Der Hauptverband erkliirte, derartige Einladungen nicht mehr anzunehmen. 

2.29. 1 Der Hauptverband hat 1 989 die 2 3 .  Generalversammlung der IIInterna­
tionalen Vereinigung für soziale Sicherheitll in Wien veranstaltet und hie­
für rd 2,8 Mill S aufgewendet. Die Ausgaben betrafen zB die Miete ei­
ner Präsidentensuite ( 1 00 000 S), die Hotelkosten für drei Teilnehmer 
( 5 7  000 S) sowie Flug- und Aufenthaltskosten für 1 7  Tei lnehmer 
(373 000 S) und nicht näher belegte Flugkosten (46 000 S). 

2.29.2 Der RH bezweifelte die Notwendigkeit,  hiefür Mittel der österreichi­
schen Sozialversicherung in diesem Umfang aufzuwenden . Ferner bemän­
gelte er, daß der Hauptverband nicht anzugeben vermochte, für wen die 
zuletzt angeführten Flugkosten übernommen worden waren. 

2 .29.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes sei mit der Durchführung einer ver­
gleichbaren Veranstaltung in den nächsten Jahrzehnten nicht zu rechnen. 

Das BMAS legte dem Hauptverband auch für ä"lmliche Veranstaltungen das Ge­
bot der Sparsamkeit nahe. 

2.30. 1 Beim Hauptverband waren insgesamt fünf Sektionsausschüsse eingerich­
tet, deren Vorsitzende vierzehnmal im Jahr eine eigene Entschädigung 
bezogen ( 1 992 monatlich zwischen 9 2 3 0  S und 1 1  5 3 5  S). Ferner 
wurde aus den Reihen der leitenden Angestellten des Hauptverbandes 
und der Sozial versicherungsträger je ein Geschäftsführer für die Sek­
tionsausschüsse sowie auch für den Erstattungsausschuß bestellt, wofür 
monatlich 1 145 S vergütet wurden. Für alle fünf Ausschüsse fanden im 
Zeitraum 1 985 bis 1 990 insgesamt 42 Sitzungen statt. 

2 .30.2 Nach Ansicht des RH waren die gewährten Entschädigungen nicht mit 
einer erheblichen Mehrbelastung der Betroffenen zu rechtfertigen.  Da 
diese überdies bereits von jenem Sozialversicherungsträger, den sie beim 
Hauptverband zu vertreten hatten, eine Funktionsgebühr bezogen, soll­
ten nach Ansicht des RH die Entschädigungen an die Vorsitzenden der 
Sektionsausschüsse entfallen. Der RH beurteilte auch das Geschäftsführe­
rentgelt als entbehrlich, weil satzungsgemäß das Büro des Hauptverban­
des die Bürogeschäfte der Sektionsausschüsse zu besorgen hat. 

2.30.3 Laut Mitteilung des Hauptverbandes seien ab September 1 992 alle beanstandeten 
Entschä"digungen ersatzlos eingestellt worden. 

2.3 1 . 1  Obwohl der Hauptverband i m  Jahre 1 978 bzw neuerlich i m  Jahre 1 990 
den Sozial versicherungsträgern empfohlen hatte, aufwendigere Bewirrun­
gen, beispielsweise bei Verabschiedungen zu unterlassen, hat er anläßlich 
der Verabschiedung des eigenen Präsidenten, die im Jahre 1 990, am Tag 
des IISparerlassesli stattfand, eine Feier um 1 8  540 S bzw eine Abschieds­
feier für einen leitenden Angestellten im Jahre 1 99 1  um rd 1 8  000 S 
veranstaltet. 
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2.3 1 .2 Der RH legte dem Hauptverband nahe, seiner eigenen Empfehlung zu fol­
gen, um eine ungünstige Beispielswirkung bei den Sozialversicherungsträ­
gern zu vermeiden. 

2.3 1 . 3  Der Hauptverband sagte zu, bei Reprasentationsau/wendungen zu sparen. 

2.32 Der RH faßte seine Empfehlungen an den Hauptverband zusammen wie 
folgt: 

( 1 )  Im Bereich von Personal und Organisation wären die Anzahl der Direkto­
ren und Referate zu verringern, weniger großzügig bei der Zustimmung 
zu Sonderverträgen vorzugehen und die Richtlinienkompetenzen ver­
stärkt wahrzunehmen. 

(2) Die Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger auf dem Gebiet der 
ADV wäre zu fördern. 

(3) Die Einhaltung der anläßlich der Genehmigung von Bauvorhaben erteil­
ten Auflagen wäre verstärkt zu überwachen und - nach entsprechender 
Gesetzesänderung - auch durchzusetzen. 

(4) Beim Sachaufwand wäre größere Sparsamkeit an den Tag zu legen. 
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Steiermärkische Gebietskrankenkasse 
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Der RH beanstandete, daß die Dienstordnungen für Mitarbeiter 
von Sozialversicherungsträgern Pensionen im Ausmaß von weit 
über 80 % des Letztbezuges ermöglichten. 

Einige der Fachambulatorien in Graz wiesen regelmäßig negative 
Gebarungsergebnisse auf; das ungünstige Verhältnis von Zahnärz­
ten zu Zahntechnikern bewirkte eine mangelnde Auslastung letzte­
rer. 

Wie schon bei früheren Gebarungsüberprüfungen anderer Sozial­
versicherungsträger beanstandete der RH auch bei der Steiermärki­
schen Gebietskrankenkasse die Verschreibung von Medikamenten 
durch Chef- und Kontrollärzte. 

Die Zahlung von Entschädigungen an ausgeschiedene Mitglieder 
der Selbstverwaltung während des Abfertigungszeitraumes war 
rechtlich nicht gedeckt. 

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse ist zur Durchführung der 
Krankenversicherung nach dem ASVG im Bereich des Landes Steier­
mark zuständig. 

1 992 1 99 1  1 990 

Einnahmen 9 049,6 7 7 1 8,9 6 987,9 
in Mill S 

Ausgaben 8 861 , 1  7 659,2 6 870,8 

Personal 1 1 92 1 1 82 1 1 74 
Versicherte 545 477 5 3 3  566 5 1 9  604 

3 . 1  Der RH überprüfte im Herbst 1 992 die Gebarung der Steiermärkischen 
Gebietskrankenkasse (Kasse) und übermittelte das Prüfungsergebnis im 
März 1 993 dem BMAS und der Kasse zur Stellungnahme. Anfang Au­
gust 1 993 langte die Stellungnahme des BMAS einschließlich jener der 
Kasse im RH ein. Ende August 1 993 gab der RH hinsichtlich einiger 
Prüfungsfeststellungen eine Gegenäußerung ab. 

Die Schwerpunkte der Gebarungsüberprüfung lagen in den Bereichen 
Personal, Beitragswesen und Ambulatorien sowie bei der Gewährung von 
Entschädigungen an ausscheidende lei tende Mitglieder der Selbstver­
waltung. 

3.2. 1 Die Anzahl der Dienstposten für Verwaltungsangestellte hatte sich in den 
letzten zwölf Jahren nur geringfügig erhöht. Hinsichtlich der Anzahl der 
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von einem Verwalrungsangestellten betreuten Versicherten wies die Kasse 
seither (außer 1 984 und 1 990) die zweitbeste Kennzahl aller Gebiets­
krankenkassen auf. 

Die Kasse ließ im Verwaltungsdienst bislang keine Teilzeitbeschäftigun­
gen zu. 

3.2.2 Nach Ansicht des RH könnte die Kasse ihren Personalbedarf beispiels­
weise in den Außenstellen oder in anderen kleineren Organisationseinhei­
ten durch Teilzeitbeschäftigungen genauer und flexibler abdecken. 

3.2.3 Die Kasse bekundete ihre Bereitschaft, Teilzeitarbeitspliitze einzurichten. Sie wird 
den Hauptverband ersuchen, allgemein gültige Richtlinien für die Eingliederung 
von Teilzeitbescha/tigten in den Dienstpostenplan zu erlassen. 

3.3. 1 Zuletzt hatte die Innenrevision im Jahr 1 99 1  in einem Prüfbericht die 
Arbeitsbelastung der Außenstellen an hand verschiedener Meßgrößen un­
tersucht. 

Aus den von der Kasse erstellten Organigrammen war nicht in  allen Fäl­
len die Aufgabenteilung zwischen dem Leiter einer Organisationseinheit 
und dessen Stellvertreter ersichtlich. Leirungsaufgaben, die Ambulatorien 
betrafen, oblagen gemeinsam dem leitenden Arzt und einem seiner Stell­
vertreter. 

3.3.2 Der RH empfahl, die Meßgrößen mit dem für ihre Erledigung erforderli­
chen Arbeitsaufwand zu gewichten, zu aussagefähigen Kennzahlen zu 
verdichten und als Grundlage für die Personalzuteilung heranzuziehen. 

In den Organigrammen sollten die  Zuständigkeiten der Leiter von 
Organisationseinheiten und deren Stellvertreter dargestellt werden. Hin­
sichtlich der Ambulatorien wären die Aufgaben und Kompetenzen zwi­
schen dem leitenden Arzt und seinem Stellvertreter klar abzugrenzen und 
die gemeinsame Zuständigkeit abzuschaffen. 

3.3.3 Die Kasse sagte die Verwirklichung der Empfehlungen des RH zu. Die Zusta'n­
digkeiten zwischen den Leitern von Organisationseinheiten und deren Stellvertre­
tern ebenso wie zwischen dem leitenden Arzt und seinem Stellvertreter seien bereits 
klar abgegrenzt worden. 

3.4. 1 Nach der Dienstordnung besteht auch dann Anspruch auf Urlaubsent­
schädigung, wenn das Dienstverhältnis durch Versetzung in den Ruhe­
stand endet und ein vorheriger Verbrauch des Urlaubes nicht möglich 
oder nicht zumutbar war. Verjährung des Urlaubsanspruches tritt erst 
nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres ein, in dem 
der Urlaubsanspruch entstanden ist. 

Der während eines langen Krankenstandes entstehende Urlaubsanspruch 
ist nach gegenwärtiger Rechtslage ebenfalls zu entschädigen. 

Aufgrund dieser Bestimmungen kann etwa im Falle einer Berufsunfähig­
keitspension ein Höchstausmaß von 108 Werktagen zu entschädigen sein. 
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Die Kasse hat im Jahr 1 990 325 Urlaubstage mit einem Gesamtbetrag 
von rd 828 000 S und im Jahr 1 9 9 1  866 Urlaubstage in Höhe von rd 
1 762 000 S entschädigt. Hievon entfiel im Jahr 1 990 auf einen einzi­
gen Mitarbeiter der Betrag von rd 264 000 S für 76 Urlaubstage. Im 
Jahr 1 9 9 1  wurden einem anderen Mitarbeiter für 66 U rlaubstage rd 
259 000 S Entschädigung bezahlt. 

3.4.2 Der RH empfahl der Kasse, trotz der ungünstigen Rechtslage eine zügige 
Urlaubsabwicklung zu betreiben, um die Ansammlung hoher Urlaubs­
guthaben zu verhindern. 

Dem Hauptverband als Dienstgebervertreter empfahl der RH, in den 
Kollektivvertragsverhandlungen den Verfall des nicht verbrauchten Erho­
lungsurlaubes, wie ihn das Beamtendienstrecht vorsieht, anzustreben. 

3.4.3 Die Kasse erkliirte sich um eine rechtzeitige Urlaubsabwicklung bemüht und 
begründete die au/gezeigten EinzeljaJle mit nicht vorhersehbaren schweren Erkran­
kungen. 

Das BMAS hat vom Hauptverband eine Stellungnahme eingeholt. 

3.5 . 1  Laut Dienstordnung für die Mitarbeiter von Sozialversicherungsträgern 
kann bei mehr als 3 5  (bei Akademikern mehr als 30)  anrechenbaren 
Dienstjahren die Höhe der Pension 80 % der Bemessungsgrundlage 
übersteigen. 

Bei den meisten Ruhestandsversetzungen der Jahre 1 990 und 1 99 1  lag 
die tatsächliche Pension über 80 % der Bemessungsgrundlage, bisweilen 
sogar über dem letzten Aktivbezug. Die durchschnittliche Pensionshöhe 
betrug 8 3 , 5  % ( 990) bzw 86,5 % ( 99 1 ), in Einzelfällen wurden rd 
92 % ( 990) bzw sogar rd 1 06 % ( 1 99 1 )  erreicht. 

3.5.2 Nach Ansicht des RH führte dies zu einer Bevorzugung der Mitarbeiter 
von Sozialversicherungsträgern. Er empfahl daher dem Hauptverband als 
Dienstgebetvertreter, wegen der zunehmenden Verknappung der öffentli­
chen Mittel, bei den Kollektivvertragsverhandlungen um eine Begren­
zung der tatsächlichen Pensionshöhe mit 80 % des letzten Aktivbezuges 
bemüht zu sein .  

3.5.3 Die Kasse bestätigte die Feststellungen des RH. 

Laut Mitteilung des BMAS habe der Hauptverband mit der Gewerkschaft der 
Privatangestellten Gespra'che au/genommen, um das H ö"chstausmaß des 
Pensionseinkommens zu begrenzen. Sollte bis 30. September 1 993 keine Einigung 
erzielt sein, gelte jeden/alls als vereinbart, daß das Pensionseinkommen jener Mit­
arbeiter, die am 1 .  Ja'nner 1 994 weder unkündbar waren noch den erweiterten 
Kündigungsschutz genossen, 80 % der Bemessungsgrundlage nicht überschreiten 
dürfe· 

1 03 
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1 04 

Automationsunter- 3.6. 1 Die Kasse bezog seit rd 20 Jahren ihre Zentralrechner von einem Liefe-
stützte Datenverar- ranten.  
beitung 

Beitragswesen 

3.6.2 Der RH empfahl der Kasse , s ich  n icht  zu stark an e i nen e i nzigen 
ADV-Lieferanten zu binden. Sie  sollte bei künftigen Ausschreibungen 
besonderes Augenmerk auf offene Systeme bzw auf möglichst große Her­
stellerunabhängigkeit legen. 

3.6.3 Laut Stellungnahme der Kasse werde sie die Anregung des RH bei der Fort­
führung ihres ADV-Konzeptes berücksichtigen; sie habe sich trotz des großen Kun­
denstockes und der finanziellen Leistungskra/t ihres Lieferanten schon seit Jahren 
um größere Herstellerunabhiingigkeit bemüht. 

3.7 . 1  Obwohl die  Kasse in einem sehr aufwendigen Verfahren den jährlichen 
Investitionsplan erstellte und von der Hauptversammlung genehmigen 
ließ, mußte dennoch jede einzelne Beschaffung nochmals beantragt und 
vom zuständigen Verwaltungskörper bewilligt werden. 

3.7.2 Nach Ansicht des RH sollte zwecks Bürokratieabbau und Verwaltungs­
vereinfachung auf die nochmalige Vorlage der einzelnen Beschaffungsfälle 
zur Genehmigung verzichtet werden. Weiters wären in den Investitions­
plan auch die Aufwendungen für Wartung und Schulung sowie im An­
hang eine Vorschau auf etwa drei Jahre mit den geplanten größeren Vor­
haben, insbesondere Hardware-Beschaffungen und Software-Projekte, 
zwecks Abstimmung mit dem Finanzplan aufzunehmen. 

3.7.3 Die Kasse wird die zustiindigen Verwaltungskö'rper mit dem Vorschlag des RH be­
fassen. 

3.8 Weiters schlug der RH die verschlüsselte Abspeicherung der Schutzwör­
ter, die Online-Verwaltung der Zugriffsberechtigungen, die Verbesse­
rung des Verfahrens zur Übernahme der Programme in Produktion und 
den Test der Ausweichanlage vor. 

Die Kasse berichtete über die Verwirklichung der Empfehlungen des RH. 

3.9. 1 Von der Möglichkeit, die gesetzliche Frist von drei Tagen für die gebote­
nen An- und Abmeldungen auf bis zu 30 Tage zu verlängern, machte die 
Kasse in zahlreichen Fällen Gebrauch.  Die Meldefrist für öffentliche 
Dienstgeber erstreckte sie grundsätzlich auf 30 Tage. 

3.9.2 Der RH empfahl eine Überprüfung der bisherigen Übung. 

3.9.3 Die Kasse sagte dies zu. 

3. 10 . 1  Für private Dienstgeber lag das durchschnittliche Prüfungsintervall unter 
3,5 Jahren. Bei etwa 300 Dienstgebern, das ist rd 1 % der Dienstgeber, 
lag die letzte Beitragsprüfung allerdings mehr als fünf Jahre zurück. 
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Viele Dienstgeber aus dem öffentlichen Bereich blieben trotz ihrer großen 1 05 

Anzahl von bei der Kasse versicherten Beschäftigten ungeprüft. 

3. 10.2 Der RH empfahl regelmäßige Beicragsprüfungen innerhalb der Ver­
jährungsfrist von üblicherweise zwei Jahren, weil nicht mehr nachverre­
chenbare Beiträge sowohl die finanzielle Lage der Kasse als auch jene der 
Pensionsversicherungscräger und damit des Bundes beeinträchtigen. 

3. 10.3 Laut Mitteilung der Kasse komme sie den Empfehlungen des RH bereits nach. 

3. 1 1 . 1  Bei der Gewährung von Leistungen aus dem Unterstützungsfonds ermit­
telte die Kasse das Einkommen des Unterstützungswerbers. Dabei rech­
nete sie das Behindertenpflegegeld dem Einkommen hinzu, nicht jedoch 
den Hilflosenzuschuß und die Familienbeihilfe. 

3. 1 1 .2 Dem RH erschien diese unterschiedliche Vorgangsweise bei der Anrech­
nung von Leistungen, die im wesentlichen dem gleichen Zweck dienen, 
nicht gerechtfertigt. Im Hinblick auf die Einführung des Pflegegeldes 
riet er zu einer Überarbeitung der einschlägigen Richtlinien. Bei der Be­
urteilung der Unterstützungswürdigkeit sollte auf die Summe der Ein­
künfte und die unvermeidbaren Aufwendungen der Antragsteller Be­
dacht genommen werden. 

3 . 1 1 .3 Laut Stellungnahme der Kasse wird sie dem Leistungsausschuß bzw dem Vorstand 
und dem Überwachungsausschuß vorschlagen, die Richtlinien im Sinne der Anre­
gung des RH zu iindern. 

3 . 1 2 . 1  Die Kasse betrieb im Zeitraum von 1 989 bis 1 991  ein Großambulatori­
um in Graz, sechs Zahnambulatorien (Bruck/Mur, Mürzzuschlag, J uden­
burg, Weiz, Hartberg, Voitsberg bzw Köflach) sowie seit April 1 991  ein 
Physiko-Ambulatorium in Weiz .  Das Grazer Großambulatorium umfaß­
te folgende Fachrichtungen :  Augenkrankheiten, Chirurgie,  Frauen­
krankheiten, Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen, Dermatologie, 
I nterne E rkrankungen ,  Nervenkrankheiten,  Orthopädie und Un­
fallchirurgie, Urologie, Physikalische Medizin, Röntgen, Rheuma, Zahn 
und Labor. 

Die Ambulatorien schlossen mit Ausnahme des Röntgenambulatoriums, 
des Labors, teilweise des Ambulatoriums für Orthopädie und des Ambu­
latoriums für physikalische Medizin im überprüften Zeitraum ständig ne­
gativ ab. Die Zahnambulatorien hatten hingegen immer positive Geba­
rungsergebnisse. In Summe ergab sich von 1 980 bis 1 9 9 1  ein Abgang 
von 91 Mill S. 

3. 12 .2 Nach Ansicht des RH waren für den Abgang der Neubau des Ambulato­
riumgebäudes und die damit verbundenen hohen Sachkosten und Ab­
schreibungen ab 1 980 wesentlich . Einige Ambulatorien, wie Augen, In­
terne, Nerven, Hals-, Nasen-, Ohren und Rheuma, erbrachten allerdings 
so geringe ärztliche Leistungen, daß die Aufwendungen nicht annähernd 
gedeckt werden konnten. 
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1 08 Der RH empfahl zu untersuchen, ob alle jene Grazer Ambulatorien, die 
seit vielen Jahren nur negativ gebarten, weiterhin betrieben werden sol­
len, zumal offenkundig in der medizinisch gur versorgten Landeshaupt­
stadt kein ausreichender Bedarf mehr gegeben sei . Die Kasse könnte auf 
diese Weise eingesparte Mittel für die Errichtung von Ambulatorien in 
unterversorgten Landesteilen verwenden und damit von der zentralen zur 
dezentralen Versorgung ihrer Versicherten in der gesamten Steiermark 
übergehen .  Die Eröffnung eines Physiko-Ambulatoriums in Weiz und 
die geplante Errichtung eines solchen in Liezen waren als Schritte in die 
richtige Richtung zu werten. 

3 . 1 2.3 Laut Stellungnahme der Kasse habe sie bis zum Jahre 1 989 das Defizit durch 
Steigerung der medizinischen Qualität abgebaut. Im Jahre 1 991  hätte sich durch 
die Einführung neuer Dienstleistungen eine besondere Lage ergeben, deren Auswir­
kungen erst 1 992 sichtbar würden. Im übrigen sollte man aber zur Beurteilung 
der Rentabilitä't das Gesamtergebnis aller Ambulatorien heranziehen. Entschei­
dend wäre die Verfügbarkeit von Fachärzten aller Fachrichtungen, weil dadurch 
Untersuchungen rasch und vollstä"ndig durchgeführt werden und im Falle eines 
vertrags losen Zustandes die Versorgrmg gesichert werden kiinnte. Es wäre daher 
nicht sinnvoll, eines der Ambulatorien zu schließen. Einige Einrichtungen, wie die 
Mutter-Kind-Paß-Stelle und die neue Osteoporose-Diagnostik, häUen überdies 
Bedeutung für die gesamte Steiermark. 

3. 1 3 . 1  Die Behandlungszeiten in den Grazer Ambulatorien waren zum größten 
Teil von 6.30 bis 14.45 Uhr festgelegt und entsprachen den Dienstzeiten 
der behandelnden Ärzte. Wie erhoben wurde, sind - von wenigen Aus­
nahmen abgesehen - bereits ab 1 3 .45 Uhr keine Patienten mehr behan­
delt worden. 

3 . 1 3.2 Der RH empfahl, diese unwirtschaftliche Vorgangsweise durch organisa­
torische Maßnahmen zu ändern . 

3 . 1 3.3 Laut Stellungnahme der Kasse häUen einige Ärzte bereits vor 13.45 Uhr Dienst­
schluß bzw wären in einigen Bereichen auch noch Befundungen durchzuführen. Sie 
sei aber bemüht, die Dienstzeit des Personals anzupassen und, wenn sinnvoll, zu 
verkürzen. Für alle ä'rztlichen Bereiche würden genaue Aufzeichnungen geführt 
und diese auch regelmäßig überprüft. 

3.14 . 1  Zahnregulierungen an Kindern wurden nur im Grazer Zahnambulatori­
um durchgeführt. 

3. 14.2 Der RH empfahl die wenigstens tageweise Ausdehnung dieses wichtigen 
Dienstes auf die anderen Zahnambulatorien und die Ausbildung weiterer 
Zahnbehandler für diese Tätigkeit. 

3. 14.3 Die Kasse sagte dies zu. 

3. 1 5 . 1  Die Kasse beschäftigte i n  Graz elf bis zwölf Zahnbehandler und 2 0  Zahn­
techniker. 

7' 
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3 . 1 5.2 Unter Hinweis auf seine Prüfungserfahrungen empfahl der RH ein Ver­
hältnis von etwa einem Zahnbehandler zu einem Zahntechniker. Abgänge 
von Zahntechnikern sollten daher vorerst nicht nach besetzt werden. 

3. 1 5 .3 Die Kasse bekundete ihre Bereitschaft, die Zahntechniker voll auszulasten. 

3 . 16. 1  Die Vorräte an künstlichen Zähnen für die Anfertigung von Prothesen 
reichten beim Zahnambulatorium Graz für sechs bis acht Monate, hinge­
gen beim Zahnambulatorium Hartberg für bis zu 56 Monate. 

3 . 16.2 Der RH beanstandete die unwirtschaftliche Lagerhalrung und empfahl, 
die Vorräte an Zähnen dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. 

3. 16.3 Die Kasse erkllirte ihre Bereitschaft, die zu hohen Bestlinde bei einigen Zahnam­
bulatorien zu verringern. 

3. 17 . 1  Die Chef- bzw Konttollärzte der  Kasse stellten Rezepte unter der Re­
zeptnummer des chefärztlichen Dienstes aus, obwohl dies laut Kranken­
ordnung rechtlich nicht gedeckt war. 

Eine nähere Überprüfung der Rezepte aus dem zweiten Vierteljahr 1 992 
ergab etwa 30 % fehlerhafte Zuordnungen. Auch wurden Rezepte von 
diesen Ärzten für sich selbst oder ihre Angehörigen, für Kassenbedienste­
te und Versicherte ausgestellt. Letztere waren offensichtlich in den Räu­
men der Kasse behandelt worden. 

3. 17.2 Der RH beanstandete diese Praxis, weil dadurch insbesondere die Thera­
pie des behandelnden Arztes unterlaufen werden könnte und der Kasse 
durch die Verordnung von Gtoßpackungen Rezeptgebühren entgingen. 
Außerdem seien Wettbewerbsvorteile der Kontrollärzte gegeben, weil sie 
auch genehmigungspflichtige Medikamente verschreiben könnten. Er 
empfahl Maßnahmen zur Vermeidung von fehlerhaften Umschreibungen 
sowie die Untersagung aller sonstigen Verschreibungen durch Chef- und 
Kontrollärzte. 

3 . 17.3 Die Kasse sagte zu, die Schulung der damit befaßten Bediensteten zu verstlirken, 
um in Hinkunft Fehler zu vermeiden. Die Ausstellung von Rezepten durch Chef­
bzw Kontrolllirzte werde sie allgemein untersagen und auf Akut/Cille und 
E rste-H ilJe-Leistungen einschriinken. 

3 . 18  Weitere Feststellungen des RH betrafen die nicht nostrifizierten auslän­
dischen Zahnbehandler und die Durchführung von den Zahnärzten vor­
behaltenen Tätigkeiten durch Dentisten. Zudem beanstandete der RH 
gewisse Mängel in der Ausstattung und Verwaltung der Zahnambulatori­
en und schlug eine Verbesserung der Abrechnung der Versichertenanteile 
sowie die Ausstattung aller Behandlungsstühle mit Amalgamabscheidern 
vor. 

Die Kasse berichtete von der Behebung der aufgezeigten Mlingel und sagte die Be­
achtung der Empfehlungen zu. 

1 07 
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3.19. 1  Die Kasse gewährte dem Obmann sowie dem Obmannstellvertreter nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit Entschädigungen, ohne hiebei Abfertigungen 
zu berücksichtigen, die den Betreffenden von ihren jeweiligen Dienstge­
bern zuerkannt wurden. 

3. 19.2 Nach Ansicht des RH wäre in beiden Fällen die Antechnungsbestimmung 
der vom BMAS erlassenen Grundsätze für die Gewährung von Entschädi­
gungen an die Mitglieder von Verwaltungskörpern der Sozialversicherungs­
träger anzuwenden und die zuerkannte monatliche Funktionärspension für 
die Dauer des Abfertigungszeitraumes jeweils um einen Monatsbetrag der 
Abfertigung zu kürzen gewesen. 

Da die Dienstordnungen der Sozialversicherungsträger ein Ruhen der 
Dienstgeberpension während des Abfertigungszeitraumes vorsehen und 
sich die Grundsätze für die Gewährung von Entschädigungen an Versi ­
cherungsvertreter mehrfach an dieses Dienstrecht anlehnen, schien ihm 
ein Abweichen hievon bei den in Rede stehenden Entschädigungen nicht 
vertretbar. 

Der RH empfahl daher zu untersuchen, inwieweit die nach seiner Ansicht 
zu Unrecht gewährten Leistungen zurückgefordert werden können. Fer­
ner wäre bei der Gewährung von Entschädigungen, auf die bestimmte 
Einkünfte anzurechnen sind, eine entsprechende schriftliche Erklärung 
über die Einkünfte der Betreffenden zu verlangen. 

3. 19.3 Laut Stellungnahme der Kasse habe sie sich an eine am demjahr 1 984 stammen­
de Auslegung der einschlägigen Bestimmungen durch das BMAS gehalten. Im 
übrigen führten Abfertigungen im Sozialrecht zu keinen Kürzungen von gesetzli­
chen Pensionen oder Sozialleistungen. Die Entschädigungen seien daher zu Recht 
gewä"hrt worden und nicht riickforderbar. 

Das BMAS teilte die Ansicht der Kasse, weil der Abfertigungsanspruch mit 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses erworben und die angeführten Entschädigun­
gen erst nach diesem Zeitpunkt gewährt worden seien. Ein allfälliges zeitliches 
Zusammenfallen von Abfertigungszahlungen und Entschädigungen sei unerheb­
lich. 

3 . 19.4 Der RH entgegnete, ihm erscheine die von der Kasse in Anspruch ge­
nommene Anlehnung an das Sozialrecht nicht gerechtfertigt, weil es sich 
bei den genannten Entschädigungen weder um gesetzliche Pensionen 
noch um Sozialleistungen handelte. Er hielt daher seine Kritik aufrecht. 

3.20. 1 Obwohl die Kasse in den letzten Jahren die Ausführung mehrerer größe­
rer Bauvorhaben in Auftrag gegeben hatte, wie zB den Zu- und Umbau 
des physikalischen Ambulatoriums in Graz mit Gesamtbaukosten von rd 
48,6 Mill S, den Neubau der Außenstelle Judenburg mit Gesamtbauko­
sten von rd 1 7 ,9 Mill S oder den Zubau der Außenstelle Weiz mit Ge­
samtbaukosten von rd 1 5 ,5  Mill S, ist seit 1 98 1  kein einziger Auftrag 
öffentlich ausgeschrieben worden. 
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3.20.2 Nach Ansicht des RH wäre in mehreren Fällen im Hinblick auf die be­
achtliche Größenordnung einzelner Aufträge eine öffentliche Ausschrei­
bung von Bauleistungen gemäß der ÖNORM A 2050 vorzunehmen ge­
wesen. 

3.20.3 Laut Stellungnahme der Kasse habe sie mit offentlichen Ausschreibungen schlechte 
Erfahrungen gesammelt. 

Nach Aussage des BMAS bedürfte ein Abgehen von der ÖNORM A 2050 einer 
sachlichen Begründung. 

3.20.4 Der RH blieb bei seiner Beanstandung, weil ihm die Einwendungen der 
Kasse nicht stichhaltig erschienen. 

3.2 1 . 1  I n  einigen Fällen legten Subventionsempfänger der Kasse keine oder un­
vollständige Rechnungsabschlüsse bzw Einnahmen- und Ausgabenrech­
nungen vor. 

3.2 1 .2 Da ein Nachweis über die finanzielle Lage eines Subventionswerbers wohl 
unverzichtbar ist, empfahl der RH, ausnahmslos auf einer Vorlage geeig­
neter Unterlagen zu bestehen. 

3.2 1 .3 Die Kasse sagte dies zu. 

3.22 . 1  Die Fahrtenbücher für die beiden Direktionsfahrzeuge waren unvollstän­
dig (Zweck der Fahrten) oder mangelhaft (Fahrtziele) geführt. 

3.22.2 Nach Ansicht des RH müßte es möglich sein, auf die Haltung eines der 
bei den Direktionsfahrzeuge zu verzichten, wenn beispielsweise Fahrten 
zwischen Wohnung und Dienststelle seitens einzelner Benützer unterblie­
ben, zumal diese Abholfahrten einer Rechtsgrundlage entbehrten. Im 
übrigen hätte die Kasse für die ordnungsgemäße Führung der Fahrten­
bücher zu sorgen. 

3.22.3 Die Kasse sagte eine vollstiindigere Führung der Fahrtenbücher zu. 

Das BMAS pflichtete dem RH bei. 

3.23. 1 Die Kasse verfügte über einen umfangreichen Fuhrpark, der zum 3 1 .  De­
zember 1 99 1  80 Fahrzeuge umfaßte. Hievon dienten je ein Pkw der 
Selbstverwaltung und der Direktion, je ein Lkw der Poststelle und dem 
Bereich Wirtschaftswesen, während 76 Pkw in der Beitragsprüfung und 
der Krankenkontrolle Verwendung fanden. Mit Ausnahme der beiden Di­
rektionsfahrzeuge erfolgte die Wartung der übrigen Dienstfahrzeuge in 
einer kasseneigenen Werkstätte, deren Personal- und Sachkosten sich zu­
letzt auf rd 1 ,6 Mill S ( 1 99 1 )  beliefen. 

3.23.2 Selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, daß in dieser Werkstätte 
auch die Reparatur von Krankenfahrstühlen erfolgte, erschienen dem RH 
die Betriebskosten der Werkstätte unangemessen hoch. Es wäre daher zu 
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überlegen, ob nicht die Wartung der Dienstfahrzeuge kostengünstiger in 
Fremdwerkstätten durchzuführen und allenfalls die eigene Werkstätte 
stillzulegen wäre. 

3.23.3 Die Kasse teilte mit, sie werde ausscheidendes Werkstiittenpersonal nicht mehr er­
setzen. 

3.24. 1 In den Jahren 1 987 und 1990 hat die Kasse der Rücklage für den Unter­
stützungsfonds 1 8,4 Mill S bzw 38,9 Mill S zugeführt, so daß sich zum 
3 1 .  Dezember 1 990 ein Rücklagenstand von rd 107 , 5  Mill S ergab. 

3.24.2 Angesichts der in den letzten Jahren aus Mitteln des Fonds geleisteten 
Unterstützungen von jährlich 5 Mill S bis 6 Mill S erschien dem RH 
die 1 990 vorgenommene weitere Dotierung nicht gerechtfertigt, weil be­
reits die vorhandene Rücklage ausgereicht hätte, den zu erwartenden Mit­
tel bedarf auf Jahre hinaus zu decken. Er empfahl daher, die Dotierung der 
Rücklage nur unter Berücksichtigung des Mittelbedarfes für einen abseh­
baren Zeitraum vorzunehmen. 

3.24.3 Laut Stellungnahme der Kasse habe sie für den oft betriichtlichen Mehraufwand 
bei medizinischen Behandlungen im Ausland vorsorgen wollen. Allerdings seien 
aufgrund der jüngsten Rechtsprechung derartige Aufwendungen aus der allgemei­
nen Gebarung zu bestreiten. 

3.24.4 Der RH sah seine Auffassung bestätigt. 

3.25.1 Die mit 1 .  Jänner 1 990 erfolgte Senkung des zulässigen Höchstbetrages 
für freiwillige soziale Zuwendungen führte bei der Kasse in  den Jah­
ren 1 990 und 1 99 1  zu Überschreirungen des Sozialbudgets im Ausmaß 
von rd 0,8 Mill S bzw rd 1 Mill S. 

3.25.2 Der RH beanstandete eine 1 99 1  erfolgte Anweisung an den Betriebsrat 
für den Erwerb einer Ferienwohnung (600 000 S), die nicht durch die 
einschlägigen Übergangsbestimmungen gedeckt war und daher zu einer 
unzulässigen Überschreitung des Sozialbudgets geführt hatte. 

3.25.3 Die Kasse wendete ein, daß sie sich nach ihrer Auslegung der rechtlichen Bestim­
mungen zur Bestreitung des beanstandeten Aufwandes berechtigt sah. 

Das BMAS schloß sich der Auffassung des RH an. 

3.26 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Eine Änderung der Dienstordnungen sollte künftig die Höhe der Pensio­
nen für Mitarbeiter der Sozialversicherungsträger mit 80 % des letzten 
Aktivbezuges begrenzen. 

(2) Zur Vermeidung finanzieller Nachteile wären die Beitragsprüfungen 
lückenlos und zeitnah durchzuführen. 
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Schlußbemerkungen 

Steiermärkisc e 
Gebietskra ken a e 

(3) Die Schließung unrentabler und zur Versorgung nicht unbedingt not­
wendiger Fachambulatorien wäre zu erwägen. 

(4) Die Ausstellung von Rezepten durch Chef- und Kontrollärzte wäre zu 
untersagen. 

(5) Ausgeschiedenen leitenden Mitgliedern der Selbstverwaltung wären im 
Abfertigungszeitraum keine Entschädigungen zuzubilligen und zu unter­
suchen, ob die solcherart gewährten Leistungen zurückgefordert werden 
können. 

1 1 1  
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Bereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

Cncrlcdigte Anregu ngen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des R H  hinsichtlich: 

( 1 )  Neufassung der Einreihungsrichtlinien fur die Mitarbeiter der Untersuchungs­
anstalten der Sanitätsverwaltung (zuletzt TB 1 981  Abs 29). 

Das BMGSK hielt an seiner bisherigen Stellungnahme /est; der Tätigkeitskatalog 
sei vielfach überholt und müßte neu gejaßt werden; die notwendigen Vorarbeiten 
würden erst im Zuge der beabsichtigten Besoldungsreform begonnen werden. 

(2) Umgestaltung der Hebammenausbildung und Erlassung einer Geba­
rungsvorschrift für die Bundeshebammenlehranstalten (zuletzt TB 1981  
Abs 32). 

Laut Mitteilung des BMGSK seien wesentliche Vorentscheidungen zur Anpassung 
der Hebammenausbildung an die EG-Richtlinien bereits erfolgt; die Erfassung 
der GebarungsvorschriJt sei vom Ausgang der noch immer nicht entschiedenen Fra­
ge der künJtigen organisatorischen Eingliederung der Bundeshebammenlehranstal­
ten abhä"ngig. 

(3) Abstandnahme von der Auszahlung von Taxanteilen an die Mitarbeiter der 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -forschung in Wien ohne 
gesetzliche Grundlage (zuletzt TB 1 985 Abs 1 9.3) .  

Das BMGSK hat das stufenweise Auslaufen der Gewährung von Taxanteilen 
veranlaßt; damit wurde der Empfehlung des RH zwar grundsätzlich Rechnung 
getragen, der gesetzlich nicht gedeckte Zustand allerdings noch nicht beendet. 

(4) Gesamtreform des Tierseuchenrechts und Wiederverlautbarung des Tier­
seuchengesetzes (zuletzt TB 1 985 Abs 22 .5) .  

Das BMGSK hielt seine bisherige Stellungnahme, wonach im Falle des EG-Bei­
trittes Österreichs die Übernahme von EG-Rechtsbestimmungen erforderlich sein 
werde und eine Wiederverfautbarung erst danach erfolgen kijnne, weiterhin auf­
recht. 

(5) Erlassung einer Kanzleiordnung für die veterinärmedizinischen Bundes­
anstalten (zuletzt TB 1 986 Abs 6. 1 ) . 

Die Ankündigung des BMGSK zur Erlassung der Kanzleiordnung nach Ab­
schluß der ADV-mäßigen Ausstattung der veterinä'rmedizinischen Bun­
desanstalten bleibt weiterhin aufrecht. 

1 1 3  
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Unerledigte Anregungen 

(6) Gesetzliche Klarstellung der Merkmale für einen kostendeckenden An­
staltstarif der veterinärmedizinischen Bundesanstalten (zuletzt TB 1 986 
Abs 6 .2).  

Das BMGSK erachtete eine gesetzliche KlarsteIlung zum Begriff der Kosten­
deckung wegen der langfristig beabsichtigten Tarifgestaltung auf der Grundlage 
einer echten Kostenrechnung für nicht notwendig. 

(7) Verbesserte Arbeitsweise des Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 
(zuletzt TB 1 987 Abs 9 bis 1 6).  

Entgegen der seinerzeitigen Ankündigung (TB 1 990 Abs 16 Z (7)) wurden 
die Anregungen des RH in der nunmehr fünften Neuregelung der Krankenanstal­
ten/inanzierung für die Jahre 1 991  bis 1 994 neuerlich nicht berücksichtigt. 

(8) Übernahme der Betriebsführung des Strahlenfrühwarnsystems durch 
Bundesbedienstete (TB 1 99 1  Abs 2 1 . 1 ). 

Laut Mitteilung des BMGSK sei ein Expertengutachten betreffend die Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung des Strahlenfrühwarnsystems im 
Herbst 1 993 zu erwarten, worüber es dem RH berichten werde. 

Verwirklichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1) Errichtung von Höhen- und Füllstationen des Strahlenfrühwarnsystems 
durch Verlegung bestehender Stationen unter Beibehaltung der Gesamt­
zahl der Stationen (TB 1 99 1  Abs 2 1 . 1 ) .  

(2) Übernahme des Transports von Daten der teilautomatisiercen Wettersta­
tionen entsprechend deren stufenweisem Ausbau (TB 1 99 1  Abs 2 1 . 1 ). 
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Sonstige Wahrnehmu ngen 

Kardiologische Spitzenversorgung 

1 .  Z u  den wichtigsten Problemkreisen der kardiologischen Spitzenversor­
gung in Österreich betreffend 

- Herz-Kreislauferkrankungen - Vergleich Österreich, USA, europäische 
Länder (TB 1 989 Abs 6.2), 

- Koronarangiographien - Leistungsdaten (TB 1 989 Abs 6. 3), 
- Koronarangiographien - Betriebsdaten (TB 1 989 Abs 6.4), 
- Koronarangiographien - Abrufzeiten (TB 1 989 Abs 6.5), 
- Herzchirurgie - Leistungsdaten (TB 1 989 Abs 6.6), 
- Herzchirurgie - Betriebsdaten (TB 1 989 Abs 6.7), 
- Koronarangiographien - Bedarf (TB 1 989 Abs 6.8), 
- Herzchirurgie - Bedarf (TB 1 989 Abs 6.9), 
- Kinder - Herzchirurgie (TB 1 989 Abs 6. 1 0), 
- Kosten (TB 1 989 Abs 6. 1 1 ), 
- Prävention (TB 1 989 Abs 6. 1 2), 
- Rehabilitation (TB 1 989 Abs 6. 1 3) sowie 
- Projektstudie (TB 1 989 Abs 6 . 14) 

hat der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
seit der Übermittlung des Prüfungsergebnisses im Jahre 1 989 trotz meh­
rerer Erinnerungen des RH (TB 1 990 Abs 1 7 . 2  und TB 1 99 1  Abs 23) 
keine Stellung bezogen. 

Maßnahmen gegen AIDS 

2.  Hinsichtlich der 

- Rückforderung bestimmter vom Verein "Österreichische AIDS-Hilfe" 
nicht zweckentsprechend verwendeter Förderungsmittel bzw der Ab­
standnahme von der Anrechnung bestimmter Ausgaben des Vereins als 
förderungswürdig (WB 1 992 AIDS-Maßnahmen Abs 1 2 ,  1 3 ,  1 6, 20,  
23 und 25); 

- Ausübung ärztlicher Tätigkeiten in den Stellen des Vereins entsprechend 
den Bestimmungen des Ärztegesetzes (WB 1 992 AIDS-Maßnahmen 
Abs 1 5); 

1 1 5 
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1 1 6 - Vorbereitung gesetzlicher Maßnahmen, um im AIDS-Gesetz die Förde­
rung des Bundes von einer anteiligen Mitförderung der Gebietskörper­
schaften entsprechend dem Umfang der berührten Aufgabenbereiche ab­
hängig zu machen (WB 1 992 AIDS-Maßnahmen Abs 28) und 

- Darlegung der mit der Liquidation des Vereins und mit der Neustruktu­
rierung der Aidshilfe im Zusammenhang stehenden finanziell maßgebli­
chen Vorgänge im Verein und im BMGSK (WB 1 992 AIDS-Maßnah­
men 1 992 Abs 43) 

ist  dem R H  trotz mehrerer Eri nnerungen keine Stellungnahme des 
BMGSK zugegangen. 

Ermessensausgaben der laufenden Gebarung 1977; 
Krankenanstalten-Kostenrechnung 

3. Gemäß der Zusage des damaligen Bundesministers für Gesundheit und 
Umweltschutz, über den jeweiligen Stand der anhängigen Gerichtsver­
fahren betreffend die mit der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Kostenrech­
nung abgeschlossenen Verträge laufend zu berichten, gingen dem R H  
weitere Mitteilungen des nunmehr zuständigen BMGSK zu: 

( 1 )  Hinsichtlich des Hauptverfahrens (Republik Österreich gegen die ARGE-Kosten­
rechnung wegen rd 49 Mill S; TB 1 992 Abs 22. 1 (4)) hiitte der Sachverstiindige 
in seinem den Streit parteien im April 1 993 zugestellten neuerlichen Ergiinzungs­
gutachten im wesentlichen an seinen früheren Ausführungen im Hauptgutachten 
festgehalten; eine weitere mündliche Streitverhandlung werde voraussichtlich noch 
für den Herbst 1 993 erwartet. 

(2) Hinsichtlich der sonstigen anhiingigen Gerichtsverfahren seien seit der Berichter­
stattung im Vorjahr (TB 1 992 Abs 22. 1 )  keine Änderungen eingetreten. Insbe­
sondere habe die Sicherheitsleistung der Republik Österreich von 2 Mill S weiter­
hin gerichtlich hinterlegt zu bleiben. (TB 1 990 Abs 1 9.3 .2). 

Der RH wird weiter berichten. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
Umwelt, Jugend und Familie 

Unerledigte A nregungen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Schaffung einer materiell-gesetzlichen Grundlage für die Bundesländer­
geräteaktion (zuletzt TB 1 99 1  Abs 24. 1 ) .  

Laut Mitteilung des BMUJF sei an eine allßillige Schenkung der Meßgeräte an 
die Liinder gedacht; die Erhebung des Schätzwertes der betreffenden Meßgeräte sei 
jedoch aufgrund der angespannten Personalsituation noch nicht abgeschlossen. 

(2) Schaffung einer schriftlichen Vereinbarung mit den Ländern zur Übermit­
tlung der Meßdaten (zuletzt TB 1 99 1  Abs 24.2). 

Laut Mitteilung des BMUJF werde im Rahmen des derzeit in Ausarbeitung be­
findlichen Bundesgesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen am Aufbau eines 
Immissionsdatenverbundes zwischen den Ländern, dem Umweltbundesamt und dem 
BMUJF gearbeitet. 

(3) Schaffung eines bundesweiten Immissionsmeßnetzkonzeptes (zuletzt 
TB 1 99 1  Abs 24.3). 

Laut Mitteilung des BMUJF werde ein entsprechender Entwurf in das in Ausar­
beitung befindliche Bundesgesetz zum Schutz vor Lujtverunreinigungen aufgenom­
men. Mit der Inbetriebnahme sei im November 1 993 zu rechnen. 

1 1 7  
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Sonstige Wahrnehmung 

Vergabe einer Projektstudie betreffend die Sanie­
rung der Deponie Theresienfeld 

Zu den Problemkreisen 

- Leistungsumfang des zwischen dem Umwelt- und Wasserwirtschafts­
fonds und dem österreich ischen Ingenieurbüro abgeschlossenen Werkver­
trages (TB 1 988 Abs 77 . 1 0), 

- Preisangemessenheit der vergebenen Leistungen und Auswahl der Bieter 
(TB 1 988 Abs 77. 1 1 ) und 

- Anerkennung des Maximalhonorars (TB 1 988 Abs 77 . 1 2) 

hat das BMUJF trotz wiederholter Betreibungen des RH (siehe zuletzt 
TB 1 99 1  Abs 25)  keine Stellungnahmen abgegeben. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten 

U nerledigte Anregu ng 

Nicht verwirklicht wurde die Empfehlung des RH hinsichtlich: 

Schaffung einer materiell-gesetzlichen Grundlage für die freiwilligen 
Beiträge der Republik Österreich zu den Kosten der UN-Cypernaktion 
(TB 1 977 Abs 35 . 1 ). 

Laut Stellungnahme des BMA vermochte es den für das Jahresende 1 992 zugesag­
ten Entwurf für eine umfassende gesetzliche Regelung von freiwilligen Beitragslei­
stungen an zwischenstaatliche Einrichtungen infolge verzögerter Abstimmung mit 
anderen Verwaltungsbereichen nicht einzuhalten; nach Vorliegen der vom BMF 
vorbehaltenen abschließenden Stellungnahme werde das BMA die Bundesregierung 
unverzüglich mit dem Gesetzesentwurf befassen. 

Verwirklichte Empfehlung 

Verwirklicht wurde die Empfehlung des RH hinsichtlich: 

Vorsorge für die rechtzeitige Einstellung von Nebengebühren, um nicht 
mehr hereinzubringende Übergenüsse zu vermeiden (TB 1 99 1  Abs 27). 

Laut Mitteilung des BMA seien die Verwaltungsablaufe derart gestrafft und zu­
sa·tzliche Kontrollmaßnahmen vorgesehen worden, so daß allfa"llige Irrtümer wei­
testgehend ausgeschlossen werden kö"nnten. 
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Bereich des Bundesministeriums für Justiz 

Unerledigte Anregungen aus dem Vorjahr 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung durch automationsunter­
stützten Datenaustausch (TB 1 99 1  Abs 29. 3), möglichst weitgehende 
Einführung aufkommensneutraler Pauschalsätze anstelle einzelfallbezoge­
ner Auszahlungsbeträge (TB 1 99 1  Abs 29. 1 0) sowie Vereinheitlichung 
der Aufbau- und Ablauforganisat ion (TB 1 9 9 1  Abs 2 9 . 1 2  und 
Abs 29. 1 3) bei der Vollziehung des Unterhaltsvorschußgesetzes. 

Laut Mitteilung des BMJ werde vermcht, alle Jugendwohljahrtstriiger in einen 
elektronischen Datenaustausch einzubeziehen; weiters sei beabsichtigt, die Schaf 
fung von Unterhaltstiteln auf automationsunterstütztem Weg mit der Erhiihung 
bzw Herabsetzung der Unterhaltsvorschüsse zu verknüpfen, um Ver/ahrensabli;:ufe 
einzusparen; schließlich sei das BMJ bestrebt, einerseits durch gesetzliche Maß­
nahmen, andererseits vor allem durch verstiirkte ADV-Nutzung im Rahmen der 
Pflegschafts- und Oberlandesgerichte eine Verbesserung der Einbringungsvorgiinge 
und eine organisatorische Erneuerung des Unterhaltsvorschußwesens vorzubereiten. 

(2) Schaffung von Erschwernissen gegen die Gründung von Gesellschaften 
mit  beschränkter Haftung , um Mißbräuchen durch unseriöse Wirt­
schaftstreibende vorzubeugen (TB 199 1  Abs 36. 1 3). 

Eine Umfrage des BMJ bei siimtlichen Firmenbuchgerichten hätte keine Hinweise 
auf Mißstiinde ergeben. Das BMJ strebe derzeit keine Änderung der Rechtslage 
an, hätte jedoch mit dem BMF in dieser Angelegenheit Verbindung aufgenommen. 

1 2 1 

III-160 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)130 von 319

www.parlament.gv.at



1 22 

8' 

III-160 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 131 von 319

www.parlament.gv.at



Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

L'nerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes für Personal und gesetzliche 
Verpflichtungen in der Zentralstelle (TB 1 982  Abs 48 . 1 ,  TB 1 987 
Abs 39 ) ,  bei höheren Kommanden bzw Heeresämtern (TB 1 97 5  
Abs 36.6,  TB 1 977 Abs 43 ,  TB 1 98 1  Abs 46) und der Verwendung 
von Heeresfahrzeugen als zusätzliche Dienstkraftfahrzeuge für die Zen­
tralstelle (TB 1 977 Abs 42.22, TB 1 979 Abs 50.4, TB 1 980 Abs 39.2 
und SB Ermessensausgaben 1 984 Abs 1 9. 3 . 1 ). 

Laut Mitteilung des BMLV habe die Heeresreform bzw die neue Geschäftseintei­
lung der Zentralstelle bereits zu erheblichen Einschrä"nkungen des Personaleinsat­
zes sowie der Verwendung von Heeresfahrzeugen geführt. Weitere Einsparungen sei­
en nach Abschluß der Heeresgliederung/Neu bzw nach dem Wirksamwerden der 
Geschäftseinteilung der Zentralstelle und dem Abschluß einer Organisationsunter­
suchung bei den nachgeordneten Dienststellen und Heeresämtern zu erwarten. We­
sentliche Einschrä·nkungen bei der Verwendung von Heereskraft/ahrzeugen werde 
auch die räumliche Zusammenführung der Zentralstelle in der Roßauer-Kaserne 
bringen. 

(2) Verwendung von Zivilbediensteten bzw von nicht mehr truppendienst­
tauglichen Militärpersonen für Hilfsdienste anstelle von Grundwehrdie­
nern (TB 1 976 Abs 38.8, TB 1 989 Abs 32.7, 32.8, 32 . 1 5) .  

Laut Stellungnahme des BMLV lasse sich die Empfehlung nur in Einzelfällen ver­
wirklichen, weil die Verwendung von Zivilbediensteten nur bei nicht für Einsatzfälle 
vorgesehenen Organisationeinheiten möglich sei und überdies dem Bestreben der 
Bundesregierung, die Planstellen zu vermindern, entgegenwirke. Die Heeresglie­
derung/Neu sehe aber weit weniger Organisationselemente vor, die ausschließlich der 
friedensmaßigen Systemerhaltung dienen; Schwierigkeiten ergäben sich auch aus der 
höheren Wertigkeit der Arbeitsplätze und dem Gesundheitszustand der nicht mehr 
truppendienst/ähigen Militärpersonen, weshalb diese oft aus dienstrechtlichen und ge­
sundheitlichen Gründen für Hilfsdienste nicht herangezogen werden könnten. 

(3) Verwendung von Zivilbediensteten anstelle von Militärpersonen auf nicht 
m i l i tärspez ifischen Arbei tsplätzen (TB 1 97 8  Abs 4 8 ,  TB 1 97 9  
Abs 5 1 . 5 ,  TB 1 98 1  Abs 46. 18 ,  TB 1 982 Abs 48. 1 ). 

Laut Mitteilung des BMLV sei es bestrebt, aufgrund von Aufgabenanalysen festzule­
gen, ob für die einzelnen Arbeitsplätze eine Militär- oder eine Zivilperson erforder­
lich sei. Seit 1 986 sei die Anzahl an durch beide Bedienstetengruppen zu besetzenden 
Arbeitsplätzen auf ein Sechstel verringert worden. Es sei jedoch unumgänglich, nicht 
mehr truppendiensttaugliche Militärpersonen auch auf zivilen Arbeitsplätzen zu ver­
wenden, weil andere Verwendungsmöglichkeiten ohne Benachteiligung der Betroffenen 
nicht vorhanden seien. 
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Bereich des Bundesministeriums für Finanzen 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Schaffung einer Rechtsgrundlage für das Bestehen und die Tätigkeit des 
Zollwache-Massafonds (TB 1 967 Abs 57 . 1  bis Abs 57.8,  TB 1 988 Abs 
VIII .2) .  

Das BMF verwies auf die alle Massafonds gleichermaßen betreffende Problematik 
und berief sich auf die Koordinationszustiindigkeit des BKA. 

(2) Abbau der Rechtsmittelrückstände bei den Finanzlandesdirektionen 
(TB 1975 Abs 38.4, TB 1 979 Abs 53 . 1 2 , TB 1 980 Abs 46.6 und Abs 
46.35 ,  TB 1 982 Abs 5 2 .28, TB 1 984 Abs 46.9, TB 1 986 Abs 46. 14,  
TB 1 987 Abs 44.9, TB 1 988 Abs 40.5 ,  TB 1 989 Abs 3 5 . 1 2  und Abs 
36. 10). 

Laut Mitteilung des BMF seien die Rechtsmittelrückstiinde verringert worden; 
weitere organisatorische Verbesserungen wurden in Aussicht gestellt. 

(3) Klärung der abgabenrechtlichen Stellung des Österreichischen Gewerk­
schaftsbundes (TB 1 976 Abs 39. 3 1 ). 

Die Mijglichkeit einer ausdriicklichen Verankerung des Österreich ischen 
Gewerkschaftsbundes als Körperschaft des offentlichen Rechts im Körperschaftsteu­
ergesetz wird vom BMF überlegt. 

(4) Trennung von Zollamts- und Grenzstreifdienst bei den Zollwachabtei­
lungen (TB 1 977 Abs 44.3). 

Das BMF sagte eine neuerliche Behandlung der Vorschläge des RH aufgrund der 
geänderten Lage an den Ostgrenzen zu. 

(5)  Gesetzliche Neuordnung des Brannrweinmonopols, insbesondere auch im 
Hinblick auf die Verwendung von Biosprit (TB 1 979 Abs 54 .33 ,  TB 
1 982 Abs 53 .35) .  

Das BMF erklärte die anhaltende Verzögerung mit dem Fehlen der internationa­
len Rahmenbedingtmgen. Inwieweit die EG-Richtlinie über die Verbrauchsteuer­
harmonisierttng nachzuvollziehen sein wird, ist im Verlauf der Verhandlungen mit 
der EG zu klären. 

(6) Übertragung der Bearbeitung zollrechtlicher Finanzstrafsachen in den 
Fi nanzlandesdirektionen an die für Zollangelegenheiten zuständigen 
Fachabteilungen (NTB 1 979 Abs 82.8,  TB 1 980 Abs 43.20). 

1 25 

III-160 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)134 von 319

www.parlament.gv.at



1 26 

Unerledigte Anregungen 

(7) Erlassung der ausständigen Verordnung des Bundesministers für Finan­
zen über das Nachtdienstgeld für nicht der Zollwache angehörende Orga­
ne der Zollverwaltung (TB 1 982 Abs 50. 1 8). 

(8) Gewährleistung einer personell ausreichend besetzten Betriebsprüfung als 
Voraussetzung für eine zeitnahe Überwachung des Abgabenaufkommens 
wegen der fehlenden Überprüfung der eingereichten Erklärungen im Be­
reich der Sofortbemessung (TB 1 982 Abs 52 .33 ,  TB 1 984 Abs 46.8). 

Das BMF will im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und unter 
Bedachtnahme auf den Stellenplan dieser Empfehlung nachkommen. 

(9) Maßnahmen zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung im Abgaben­
wesen (TB 1 983 Abs 48.35). 

Das BMF hat solche zum Teil im Zuge der Reform der Familienbesteuerung und 
der Einhebung der Kraftfahrzeugsteuer bereits gesetzt. 

(0) Erlassung einer allgemeinen Kanzleiordnung für die Finanzlandesdirek­
tionen (TB 1 980 Abs 46.42, TB 1 984 Abs 46. 3 1 ). 

Das Vorhaben werde laut Mitteilung des BMF weiter verfolgt. 

( 1 ) Unterstützung der Amtsleitung des Hauptzollamtes Wien durch Schaf­
fung einer Stabsstelle (TB 1 988 Abs 39. 1 6). 

Laut Mitteilung des BMF fehle das geeignete Personal. 

( 1 2) Neuordnung der Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft, die einfach 
zu handhaben ist  und eine gleichmäßige Besteuerung aller Abgabe­
pflichtigen gewährleistet (TB 1 990 Abs 30. 1 1 ). 

Laut Mitteilung des BMF werde diese Frage weiter untersucht. 

( 3) Organisatorische Ansiedlung der Betriebs-Prüfungsstellen Zoll bei den 
Hauptzollämtern am Sitz der Finanzlandesdirektionen (NTB 1 989 Abs 
66.5  sowie 66. 1 5), um einen zweckmäßigeren Einsatz der dort verwende­
ten, besonders qualifizierten Mitarbeiter sicherzustellen. 

Das BMF stellte in Aussicht, bis Ende 1 993 ein diesen Vorschlagen entsprechen­
des Konzept fertigzustellen, dessen Umsetzung 1 994 beginnen kb"nnte. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Prüfungsergebnisse 

Hauptzo amt Wi n 
Eisenbahnverk hr 

Hauptzollamt Wien - Eisenbahnverkehr 

Organisatorische Mängel beeinträchtigten die Abfertigung von im 
Eisenbahnverkehr beförderten Waren. Rückgänge und Verlagerun­
gen der A bfertigungstätigkeit eröffneten Möglichkeiten für 
rationelleren Personaleinsatz. 

Dem Hauptzollamt Wien obliegen an insgesamt elf seiner Zweigstellen 
Aufgaben eines im Innerland gelegenen Eisenbahnzollamtes. An vier 
dieser Zweigstellen werden daneben auch Güterabfertigungen i m  
Straßen- und Schiffsverkehr vorgenommen. 

Der Personalstand umfaßte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bei den 
sieben ausschließlich mit Eisenbahnverkehr betrauten Zweigstellen 
insgesamt 1 04 Mitarbeiter. 

Das Nettoaufkommen an Eingangs- und Ausgangsabgaben belief sich 
bei den vorgenannten sieben Zweigstellen: 

1 988 1 989 

1 38 1 ,7 1 5 8 1 ,9 

1 990 1991  1 992 
in Mill S 
1 598 1 6 1 5 , 1  1 462,7 

1 . 1  Der R H  überprüfte - mit Unterbrechungen - von Dezember 1 989 bis 
Oktober 1 990 die Gebarung des Hauptzollamtes Wien und elf seiner 
Zweigstellen einschließlich Zollwachabteilungen, soweit diese mit dem 
Eisenbahnverkehr im Zusammenhang standen. Die Prüfungsmitteilun­
gen ergingen im Oktober 1 992 .  Die überprüfte Stelle, weiters die Fi­
nanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (Finanz­
landesdirektion) sowie das BMF nahmen im Jänner und Feber 1 993 
Stellung, worauf der RH im August 1 993 Gegenäußerungen abgab. Der 
überprüfte Zeitraum umfaßte im wesentlichen die Jahre 1 987 bis Sep­
tember 1 990. 

1 .2 Mit dieser Überprüfung setzte der RH seine Schwerpunkt-Untersuchung 
des Hauptzollamtes Wien fort, die bisher den Posrverkehr sowie den La­
ger- und Anweisungsverkehr umfaßt hatte (TB 1 984 Abs 4 5  und 
TB 1 988 Abs 39). 

1 27 
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Personalauslastung 1 .3 . 1 Die Anzahl der bei den Eisenbahnzweigstellen eingereichten Anträge auf 
Abfertigung zum freien Verkehr durch Verzollung war im überprüften 
Zeitraum deutlich rückläufig: 

Summe der Anmeldungen 

1 987 1 989 1 9871 1 989 1 989 
I-IX 

1 990 
I-IX 

1 9891 1 990 
I-IX 

1 46 907 1 39 581  95,0 1  % 102 6 1 3  98 244 95 ,74 % 

( 1 )  Bezogen auf die einzelnen Zweigstellen ergaben sich hingegen deutliche 
Verlagerungen (Prozentzahlen gerundet): 

Zweigstelle 1 9871 1 989 1 9891 1 990 
I-IX I-IX 

in % 
F ranz-J osefs-Bahnhof - 60 + 4 1  
Nordwestbahnhof - 1 4,6 
Südbahn Frachtenbahnhof und 
Süd bahn Personenbahnhof 

- 1 1 + 4,4 
Bahnhof Matzleinsdorf + 5 + 3 
Westbahn Frachtenbahnhof - 1 5  2 ,5  
Westbahn Personenbahnhof - 1 8 

(2) In einem Monat mit Spitzenanfall (wie etwa im März 1 989) erreichte die 
durchschnittliche Arbeitsleisrung nachstehende Werte: 

Durchschnittliche 

Arbeitsleistung, 

gemellen an der 

Anzahl dir Anmeldungen 

Je Mitarbeiter und Tag 

5 1 0  

Bahnhof Macz insdorf 

Nordwescbah of 

Wescbahn Per onenbahnhof 

Südbahn Pers en- und Frac cenbahnhof 

Wescbahn Fra hcenbahnhof 

1 5  20 

Die bei diesen Zweigstellen eingereichten Verzollungsanträge erforderten 
zum weitaus überwiegenden Teil höchstens einen durchschnittlichen Be­
arbe i rungsaufwand. 

(3) Im Vergleich der Jahre 1 989 und 1 99 1  setzte sich die sinkende Tendenz 
der bei den Eisenbahnzweigstellen des Hauptzollamtes Wien eingereich­
ten Verzollungsanträge weiter fort. So betrug etwa bei den Zweigstellen 
Westbahn Personenbahnhof, Westbahn Frachtenbahnhof, Bahnhof Matz-
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Personalauslaslung 

Zoll wache - gleich­
mäßige Verteilung 
der Überstunden­
leistungen 

Zollwache -
Begrenzung des 
Überstunden­
ausmaßes 

Hauptzolla t ien 
Eisenbahnv rk hr 

leinsdorf sowie Südbahn Personen- und Frachtenbahnhof die entsprechende 1 29 

Anzahl für 1 99 1  in Summe nur rd 69,4 % des Vergleichswertes für 1 989. 

1 .3.2 Aufgrund dieser unterschiedlichen Auslastung der Mitarbeiter empfahl 
der RH, dem wirtschaftlichen Personaleinsatz besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen. Im einzelnen schlug er etwa folgende Maßnahmen vor: 

( 1 )  ersatzloser Abzug des Beamten der Verwendungsgruppe B bei der Rei­
senden- und Ausfuhrabfertigung der Zweigstelle Westbahn Personen­
bahnhof, dessen Aufgaben problemlos von der Zoll wache übernommen 
werden können; 

(2) Auflassung der Zweigstelle Südbahn Frachtenbahnhof, die personell von 
der Zweigstelle Südbahn Personenbahnhof und der dort eingerichteten 
Zollwachabteilung mitbetreut wird; 

(3) keine Verwendung von Zollwachebeamten als Kalkulanten bei den nicht 
an die ADV-mäßige Abgabeneinhebung und -verrechnung unmittelbar 
angeschlossenen Zweigstellen. Diese Tätigkeit wird dem Exekurivcharak­
ter der Zoll wache nicht gerecht und kommt mit Rücksicht auf die darauf 
abgestellte Entlohnung dieser Beamtengruppe viel zu teuer; 

(4) Einschränkung wenig ausgelasteter Journaldienste. 

1 .3.3 Das Hauptzollamt Wien nahm alle diese Anregungen positiv auf und verwirk­
lichte sie weitgehend. Es verminderte im Zeitraum von 1 990 bis November 1 992 
den Personalstand an Beamten der Verwendungsgruppe B bei seinen Eisenbahn­
zweigstellen von ursprünglich 40 auf 23, was einer jährlichen Ersparnis von rd 
8 Mill S entspricht. 

1 .4. 1 Obwohl bei den Eisenbahnzweigstellen des Hauptzollamtes Wien die 
Voraussetzungen gegeben waren, um Wechseldienste für alle dort einge­
setzten Zollwachebeamten vorzusehen, galt diese Dienstform nur für eine 
Minderheit der Bediensteten . Sie fand etwa bei der Zweigstelle Nord­
westbahnhof nur auf vier von insgesamt zwölf, bei der Zweigstelle Süd­
bahn Personenbahnhof nur auf zwei von insgesamt zehn in Frage kom­
mende Beamte Anwendung. 

1 .4.2 Der RH empfahl der Finanzlandesdirektion, Überstunden im Interesse 
von Amtsplatzabfertigungen, die von Zollwachebeamten geleistet werden 
müssen, auf alle in Frage kommenden Bediensteten aufzuteilen. Durch 
diese einheitliche Arbeitsauslastung könnten beträchtliche Einsparungen 
bei den Überstundenvergütungen erzielt werden. 

1 .4.3 Die Finanzlandesdirektion sagte dies zu. 

1 . 5 . 1  Die bei einem Zollamt bzw dessen Zweigstellen verwendeten Zollwache­
beamten unterstehen in allen Angelegenheiten, die ihre Dienstverrich­
rungen beim Zollamt betreffen, dem Leiter dieser Zollstelle. Bei allen von 
der Gebarungsüberprüfung erfaßten Organisationseinheiten war dies je­
weils ein Beamter der Verwendungsgruppe B, also kein Wachkörperan­
gehöriger. Der Organisationsform der Zoll wache entsprechend, sind ihre 
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Zollwache - Begrenzung 

der Überstunden 

Erhebung des 
Straßenverkehrs­
beitrages im kombi­
nierten Verkehr 
Schiene/Straße 

Angehörigen jedoch dessenungeachtet auch einer Zollwachabteilung ein­
gegliedert, deren leiter ihren Dienst beim Zollamt einteilt. 

Der Zollwachabteilungsleiter ist lediglich hinsichtlich der Anzahl der 
dem Zollamt zur Verfügung zu stellenden Wachebeamten an die Anfor­
derung des Zollstellenleiters gebunden, für die von der Finanzlandesdi­
rektion genehmigte Richtgrößen bestehen. 

Die Dienstplangestaltung für jeden einzelnen dieser Beamten, somit auch 
die ihnen jeweils angeordneten Überstundenleistungen, unterliegt jedoch 
seiner Verantwortung. 

1 .5.2 Um diese Befugnisse der Zollwachabteilungsleiter besser überwachen zu 
können, empfahl der RH die Vorgabe eines best immten monatlichen 
Übersrundenhöchstausmaßes. Dessen Umfang wäre nach den Erfordernis­
sen der jeweils zu betreuenden Zollstelle zu bestimmen und müßte eine 
entsprechende Toleranzgrenze für Abweichungen vorsehen. 

1 .5.3 Die Finanzlandesdirektion lehnte dies ab, weil die stiindig wechselnden Ge­
gebenheiten bei den zu verplanenden Zollwachbeamtenleistungen diese Begrenzung 
immer wieder hinfällig machen würden. Im übrigen ergebe sich das Ausmaß der 
insgesamt zur Verfügung stehenden Dienststunden aus den ohnehin grundsätzlich 
festgelegten Personalanforderungsgroßen des Zollstellenleiters, die bereits von einem 
bestimmten Verhältnis zwischen Plan- und Überstundenleistungen ausgehen. 

1 .5 .4 Der RH erwiderte, bei der von ihm vorgeschlagenen Vorgabe von Über­
stundenleistungen wären Überschreitungen leichter nachvollziehbar. 

1 .6. 1 Bei der Beförderung von Gütern durch Fahrzeuge mit ausländischem 
Kennzeichen im Wege der sogenannten "Rollenden landstraße" hat jene 
Zollstelle den Straßenverkehrsbeitrag zu erheben, die erstmals (Einreise) 
oder letztmals (Ausreise) eine Zoll behandlung des Fahrzeuges vorzuneh­
men hat. Die im kombinierten Verkehr einlangenden bzw austretenden 
ausländischen Sattelauflieger (Trailer), deren Ab- bzw Verladung beim 
Bahnhof Wien-Nordwestbahnhof erfolgt, sind daher von dem auf diesem 
Bahnhof befindlichen Eisenbahnzollamt entsprechend zu behandeln. 

Im einzelnen wurden nachstehende Sachverhalte erhoben: 

( 1 )  Da die  zollamtlichen Abfertigungszeiten nicht mit  den Dienststunden 
des Bahnhofes übereinstimmen, kam es zu Schwierigkeiten bei der Erhe­
bung des Straßenverkehrsbeitrages zu jenen Zeiten, in denen die Zolls tel­
le nicht besetzt ist. 

(2) Aufgrund improvisierter lösungen zwischen dem Hauptzollamt Wien 
und den ÖBB übernehmen zwar die Bediensteten der ÖBB die entspre­
chenden Erklärungen für den Straßenverkehrsbeitrag und leiten sie in der 
Folge der Zweigstelle Nordwestbahnhof des Hauptzollamtes Wien wei­
ter. Diese Vorgangsweise setzte sich aber über eine Reihe von Bestim­
mungen des Straßenverkehrsbeitragsgesetzes hinweg und verursachte der 
Zollverwaltung nachträglich verwaltungsaufwendige Mehrarbeit. Außer-
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Straßenverkehrsbeitrag 

Schiene/Straße 

Hauptzollamt Wien 
Eisenbahnverk hr 

Sonstiges 

Schluß­
bemerkungen 

dem beraubte sie den Beitragsschuldner der gesetzlich vorgesehenen Be- 1 31 

weismittel für ein ordnungsgemäßes Erhebungsverfahren, die er während 
seiner Fahrt durch das Zollgebiet mit sich zu führen hat. 

1 .6.2 Da die bei der Zweigstelle Nordwestbahnhof des Hauptzollamtes Wien 
vorgefundene Vorgangsweise nicht allein auf dieses Eisenbahnzollamt be­
schränkt war, empfahl der RH dem BMF, im Interesse des aus Umwelt­
schutzgründen zu fördernden kombinierten Verkehrs Schiene/Straße dem 
Gesetzgeber entsprechende Änderungen des Straßenverkehrsbeitragsge­
setzes vorzuschlagen. 

1 .6.3 Das BMF anerkannte das vom RH aufgezeigte Problem als zutreffend. Seiner 
Auffassung nach würde es aber genügen, von den neu geschaffenen Bestimmungen 
des Zoll gesetzes Gebrauch zu machen, wonach Bahnbedienstete unter gewissen Be­
dingungen in das Zollverfahren eingebunden werden kö·nnen. Dementsprechend 
kündigte das BMF Verhandlungen mit den ÖBB an. 

1 .7 . 1  Weitere Feststellungen des RH betrafen Verfahrensfehler, Mängel der 
Ablauforganisation und nicht mehr der Gesetzeslage entsprechende 
Vorschriften.  So entgingen dem Bund jahrelang die für zollamtliche Ab­
fertigungen außerhalb des Amtsplatzes vorgesehenen Hausbeschau-Kom­
missionsgebühren allein deswegen, weil bei vielen Zweigstellen Teile des 
Bahnhofsgeländes zu Unrecht als Amtsplatz angesehen worden waren. 

1 .7.2 Der RH empfahl die entsprechenden Verbesserungen und erstattete ins­
besondere Vorschläge für eine wirksamere Dienstaufsicht. Weiters könn­
ten sich kostengünstige Nutzanwendungen im verbundenen ADV-Ein­
satz von ÖBB einerseits und Zollverwalrung andererseits ergeben. 

1 .7.3 Das Hauptzollamt Wien ist den Anregungen des RH nachgekommen; das BMF 
sagte zu, seinen Vorschliigen nach Möglichkeit zu folgen. 

1 .8 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

( 1) Die Gestalrung der Dienstaufsicht ließe sich verbessern. 

(2) Durch eine gleichmäßige Arbeitsauslastung l ießen sich kostspielige 
Überstunden einsparen. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Zollwachabteilung 
Bad Vöslau 

Zollamt Bad Vöslau 

Unkritische Übernahme hergebrachter Übungen und fehlende Ein­
sicht in Folgezusammenhänge gaben dem RH Anlaß zu kritischen 
Anmerkungen vor allem in Organisations- und Verfahrensbe1an­
gen. 

Das Zollamt Bad Vöslau betreute vornehmlich die Ein- und Ausfuhr­
angelegenheiten der im Süden Wiens angesiedelten Betriebe. 
Der Personalstand umfaßte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung insge­
samt 35 Mitarbeiter. 
Das Nettoaufkommen an Eingangs- und Ausgangsabgaben belief sich 
auf: 

1 989 1 990 1 99 1  1 992 
in Mill S 

2 024,7 1 )  1 247 ,4 1 ) 1 7 57,4 1 ) 1 7 57,9 

Das Zollamt Bad Vöslau lag damit innerhalb der Zollämter erster Klas­
se bundesweit an achter Stelle. 

1) Die Schwankungen des Abgabenaufkommens waren darauf zurückzuführen, daß ei­
ne große Spedition der Hausbeschaurätigkeit des Zollamtes Bad Vöslau entzogen bzw 
in der Folge wieder unterworfen war. 

2 . 1  Der RH überprüfte von Oktober bis Dezember 1 99 1  d ie  Gebarung des 
Zollamtes Bad Väslau; die Prüfungsmitteilungen ergingen im Septem­
ber 1 992 .  Die überprüfte Stelle, die Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederästerreich und Burgenland (Finanzlandesdirektion) sowie das BMF 
nahmen dazu bis Ende Dezember 1 992 Stellung, worauf der RH im Au­
gust 1 993 Gegenäußerungen abgab. 

2.2 Die Überprüfung hatte neben der allgemeinen Gebarung des Zollamtes 
Bad Vöslau vor allem dessen Hausbeschautätigkeit zum Gegenstand und 
um faßte grundsätzlich den Zeitraum von 1 987 bis August 1 99 1 .  

2 .3 . 1  Dem Zollamt Bad Väslau ist eine Zollwachabteilung als wachkärperge­
rechter Organisationsrahmen für fünf Zollwachebeamte, welche bei die­
sem Zollamt ständig unter Leitung des zivilen Zollamtsvorstandes Dienst 
verrichteten, beigegeben. Die von ihnen versehenen Aufgaben erfordern 
keinesfalls den Einsatz bewaffneter und uniformierter Wachebeamter, 
sondern können genauso von Bediensteten des Fachdienstes (Verwen­
dungsgruppe C) erledigt werden. 
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ZollwachabteIlung 

Hausbeschautätig­
keit und Hausbe­
schaubereich 

Zollamt a Vö I u 

2.3.2 Mit Rücksicht auf die angespannte Personallage im Zollwachbereich an 1 33 

der Ostgrenze sowie die Mehrkosten, die ein Zollwachebeamter gegen-
über einem Beamten des Fachdienstes verursacht (rd 5 000 S brutto mo­
natlich), empfahl der RH, die Zollwachabteilung Bad Vöslau ersatzlos 
aufzulassen. Der Wachpersonalabgang wäre durch entsprechende Ergän-
zung des zivilen Dienstes auszugleichen. 

2.3.3 Die Finanzlandesdirektion sagte zu, die Zollwachabteilung Bad Vöslau in ein 
den Überlegungen des RH entsprechendes, allgemeines Personalentwicklungskon­
zept einzubinden. Dieses sieht vor, von allen lnnerlandszolliimtern Zollwachplan­
stellen an die voraussichtlichen EG-Außengrenzen zu verlegen. 

2.3.4 Der RH begrüßte dieses Vorhaben, sah jedoch keine Veranlassung, kon­
krete Maßnahmen von einem allfäll igen EG-Beitritt abhängig zu ma­
chen. 

2.4. 1 Das Zollamt Bad Vöslau nahm den weitaus überwiegenden Tei l  seiner 
Abfertigungen außerhalb des Amtsplatzes im Hausbeschauwege vor, wie 
folgende Übersicht zeigt: 

Eingangsabfertigungen zum freien Verkehr 

Amtsplatzabfertigungen 

Amtsplatzabfertigungen im 
Monatsdurchschnicc 

Hausbeschauabfertigungen 

Hausbeschauancräge 

Hausbeschauancräge im 
Monatsdurchschnitt 

1 990 

1 647 

1 37 

27 056 

7 664 

639 

Anzahl 

Im einzelnen wurden folgende Sachverhalte erhoben: 

1 99 1  
(I-VIII) 

1 280 

1 60 

30 1 5 7 

4 889 

6 1 1 

( 1 )  Während 1 990 einer Abfertigung auf dem Amtsplatz 1 6 ,4 Hausbe­
schau-Abfertigungen gegenüberstanden, waren es in den ersten acht Mo­
naten des Jahres 1 99 1  bereits 23 ,6, was einer Steigerung von rd 44 % 
entsprach. Trotz rückläufiger Tendenz der beantragten Hausbeschauen 
stieg hingegen die Anzahl der bei jeder einzelnen dieser Dienstverrich­
tungen erledigten Einfuhrabfertigungsfalle im Vergleichszeitraum von 
3,5  auf 6, 1 ,  also um rd 74 % .  

(2) Den einzelnen Zollämtern ist verwaltungsintern ein örtlicher Bereich für 
die Durchführung von Hausbeschauen zugeordnet. Für das Zollamt Bad 
Vöslau umfaßt dieser im wesentlichen die politischen Bezirke Baden und 
Mödling. 
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Hausbeschau 

Zolleigenlager und 
IIsymbolische Lage­
rungll 

(3) Mehrere Unternehmungen, die Standorte in einen dieser Bezirke verleg­
ten, verstanden es aber, bei der Finanzlandesdirektion Ausnahmeregelun­
gen zu erwirken. Hinsichtlich der von ihnen an diesen Betriebsniederlas­
sungen beantragten Zollabfertigungen außerhalb des Amtsplatzes blieb 
es somit bei der bisher gewohnten Betreuung durch Beamte des Haupt­
zollamtes Wien. 

(4) Eine wirtschaftlich bedeutende Speditionsunternehmung setzte es nach 
Beschwerden über angebliche Unzukömmlichkeiten durch, daß der Ab­
fertigungsbetrieb zur Gänze vom Zollamt Bad Vöslau auf das Hauptzoll­
amt Wien übertragen wurde. 

2.4.2 Der RH vermerkte kritisch, daß die örtliche Zuständigkeit der Abgaben­
behörden erster Instanz von unternehmerischen Gestaltungsvorlieben ab­
hängig gemacht wurde. Gegenüber dem BMF regte er an, die Hausbe­
schaubereiche aller Zollämter in der im Zollgesetz vorgesehenen Weise 
für jedermann erkennbar öffentlich kundzumachen. 

2.4.3 Die Finanzlandesdirektion sah ihr Vorgehen aus Dienstaufsichtsgründen für 
gerechtfertigt an. Das BMF erklärte, die Frage der Hausbeschaubereiche nur in 
eine allgemeine gesetzliche Neuregelung der örtlichen Zustä·ndigkeit von Zolläm­
tern einbinden zu kö"nnen. 

2.4.4 Der RH entgegnete, die von ihm vorgeschlagene, längst fällige öffentli­
che Kundmachung der örtlichen Zuständigkeit bedürfe keiner Gesetzes­
änderung. 

2 .5 . 1 Die Behörde kann ausnahmsweise die Lagerung zollhängiger Waren im 
Freien oder in Räumen außerhalb eines Zollagers dann bewilligen, wenn 
technische Gründe oder unverhältnismäßiger Kostenaufwand dazu zwin­
gen (sogenannte IIsymbolische Lagerung"). 

Das Zollamt Bad Vöslau genehmigte diese auf Sonderfälle beschränkte 
Lagerungsform aber ungeachtet der hiefür vorgesehenen Bedingungen in 
großzügigster Weise. 

Dadurch verschafften sich mehrere Unternehmungen Kostenvorceile, weil 
sie den mit dem Betrieb von Zolleigenlagern verbundenen Aufwand samt 
zollamtlichen Verwaltungsabgaben sowie die Kosten für Abgabensicher­
heiten ersparten. 

Unter anderem wurden auch rd 1 300 t radioaktive Abfälle unter wie­
derholter Fristverlängerung jahrelang solcherart gelagert, die für ein For­
schungsprojekt zur Sondermüll verbrennung eingeführt worden waren 
und bis zu ihrer Vernichtung unter Zollaufsicht mit Eingangsabgaben be­
lastet blieben. 

2.5.2 Der RH empfahl, ausnahmslos nur unter den gesetzlich vorgesehenen Be­
dingungen von der symbolischen Lagermöglichkeit Gebrauch zu machen. 

2.5.3 Das Zollamt Bad Wslau sagte dies zu. Für die radioaktiven Abfälle habe das 
Hauptzollamt Wien nunmehr nachträglich die Bewilligung zu einem Vormerkver­
kehr zur Veredelung erteilt. 
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Sonstiges 

Schluß­
bemerkungen 

Zollamt 
Bad Vö lau 

2 .6. 1 Weitere Feststellungen des RH betrafen gehäuft auftretende Verfahrens- 1 35 

fehler und aufwendige Verwaltungsabläufe, welche die Durchsetzung von 
Abgabenansprüchen erheblich gefahrdeten. Dies zeigte sich besonders bei 

- der mangelnden Kontrolle von Lkw-Ausfuhrsendungen, 

- der Handhabung des internationalen Abkommens über das gemeinsame 
Versandverfahren sowie 

- bei der automatisierten Erhebung wiederkehrend zu entrichtender Perso­
nalkosten und Verwaltungsabgaben. 

2.6.2 Der RH empfahl die entsprechenden Verbesserungen. 

2.6.3 Das Zollamt Bad Ws/au hat die Anregungen aufgegriffen. 

2 .7 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Der kostspielige Einsatz von Zollwachebeamten für  Tätigkeiten, die von 
zivilen Kräften besorgt werden können, wäre ehestmöglich aufzugeben. 

(2) Die Hausbeschaubereiche wären öffentlich und verbindlich kundzuma­
chen, um Gestaltungsmöglichkeiten der Abgabepflichtigen entgegenzu­
wirken. 
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1 36 Finanzlandesdirektion für Steiermark -
Nachüberprüfung 

Die Finanzlandesdirektion ist den Empfehlungen des RH anläßlich 
der Gebarungsüberprüfung im Jahre 1 989 - soweit im eigenen 
Wirkungsbereich möglich - weitgehend nachgekommen. 

3. 1 Der RH nahm im März 1 992 eine Nachüberprüfung der Gebarung der 
Finanzlandesdirektion für Steiermark (FLD) im Hinblick auf eine im Jah­
re 1 989 durchgeführte allgemeine Gebarungsüberprüfung (TB 1 989 
Abs 36) vor. Gegenstand der Nachüberprüfung war die Vollständigkeit 
und Wirksamkeit der von der FLD seither getroffenen Maßnahmen. 

Aufgrund der seinerzeitigen Anregungen und Empfehlungen des RH er­
gaben sich nachstehende finanziell bewertbare Prüfungserfolge: 

( 1 )  In  der für Bewertung und Bodenschätzung zuständigen Abteilung wur­
den anstelle von zwei vollbeschäftigten C-Kräften nur noch eine voll be­
schäftigte und eine halbtagsbeschäftigte C-Kraft eingesetzt (Einsparung 
jährlich rd 100 000 S). 

(2) In der Fach- und Rechtsmittelabteilung für Gebühren und Verkehrsteu­
ern wurde der Personalstand um einen Planposten der Verwendungsgrup­
pe A vermindert (Einsparung jährlich rd 350 000 S). 

(3) Im Bereich der Schülerfreifahrten wurden rd 5 2  000 S rückgefordert. 

(4) Eine zu Unrecht gewährte Nachsicht in Höhe von 200 000 S wurde wi­
derrufen. 

3.2. 1 Die Rechtsmittelrückstände der FLD (ohne Zoll) nahmen vorerst weiter 
zu ( 1 988: 722;  1 990: 861 ); im Jahre 1 99 1  erfolgte eine Verringerung 
auf 798 unerledigte Berufungen. 

3.2.2 Der RH empfahl der FLD neuerlich - auch wegen der Rechtsprechung 
des Obersten Gerichtshofes zur Amtshaftung des Fiskus - eine zeitnahe 
Erledigung der Rechtsmittel. 

3.2.3 Die FLD sagte dies zu. 

3.3 Weitere Empfehlungen betrafen die Rückstandsausweise, die Weiterlei­
tung von Erlässen des BMF, die Führung von Personalnebenakten sowie 
die Einbringung von Kostenersätzen aus Verfahren vor dem Verwaltungs­
gerichtshof. 

3.4 Den Empfehlungen des RH wurde insgesamt weitgehend entsprochen; in 
einigen Bereichen bestand jedoch noch Handlungsbedarf. 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Personaleinsatz 

Finanzland direkti n 

für Vorarl erg 

Finanzlandesdirektion für Vorarlberg 

Bei einer Geschäftsabteilung der Finanzlandesdirektion war eine 
erhebliche Anzahl teils sehr alter Rechtsmittel und sonstiger Ge­
schäftsstücke nicht erledigt. 

1 989 
1 990 
1 99 1  

Gesamteinnahmen 
an öffentlichen Abgaben 

in Mrd S (gerundet) 

Finanzlandesdirektion 
für Vorarlberg 

1 6,900 
1 8,029 
1 9,707 

Bund 

387,236 
425,422 
465 ,073 

Personalstand zum 1 .  Jänner 1 992 
im Bereich der Finanzlandesdirektion für Vorarlberg 

(ohne Zollverwaltung) 

Finanzlandesdirektion Finanzämter 

6 1  468 

Summe 

529 

4. 1 Der RH überprüfte im April und Mai 1 992 die Gebarung der Finanzlan­
desdirektion für Vorarlberg mit Ausnahme der Zollverwaltung. 

Die Erhebung der Bundesabgaben, die Anwendung der Monopolvor­
schriften und die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren erfolgten 
im Bereich der Finanzlandesdirektion, soweit nicht die Zollämter zustän­
dig waren, durch zwei Finanzämter (Bregenz und Feldkirch). Das Finanz­
amt Feldkirch nahm auch die Aufgaben eines Finanzamtes für Gebühren 
und Verkehrsteuern für den Bereich des Landes Vorarlberg wahr. 

4.2 . 1  Die aus zehn Bediensteten bestehende Personalabteilung der Finanzlan­
desdirektion betreute (einschließlich jener der Zollverwaltung) rd 1 1 00 
Bedienstete. 

4.2.2 Im Hinblick auf seine bei früheren Gebarungsüberprüfungen gewonnenen 
Erfahrungswerte (ein Bediensteter der Personalabteilung betreut rd 1 60 
Bedienstete) und die hohe Personalfluktuation im Bereich der Finanzlan­
desdirektion beurteilte der RH einen Personalstand von acht Bediensteten 
als ausreichend. Auch in anderen Bereichen (Buchhaltung, Kanzlei, Raum­
pflege) empfahl der RH der Finanzlandesdirektion Personaleinsparungen. 

Dem BMF empfahl der RH eine vergleichende Untersuchung der Perso­
nalauslastung sämtlicher Finanzlandesdirektionen und die mittelfristige 
Erarbeitung von Richtlinien für die Personalbewirtschaftung. 

4.2.3 Laut Stellungnahme der Finanzlandesdirektion wiiren in der Personalabteilung 
keine, im Kanzleidienst Personaleinsparungen nur unter Einsatz von ADV mö'g-
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Personalelnsatz 

1 38 

Arbeitsrückstände 

Sonstiges 

lieh; in der Buchhaltung und bei der Raumpflege seien auf llingere Sicht noch ge­
ringe Einsparungen vorstellbar. 

Laut Stellungnahme des BMF seien bundeseinheitliche Richtlinien für die Perso­
nalbewirtschaftung wegen der unterschiedlichen Große der Finanzlandesdirektio­
nen nicht zielführend. 

4.2.4 Der RH hielt unter Hinweis auf die am ehesten vergleichbare Finanzlan­
desdirektion für Tirol sowohl seine Kritik am überhöhten Personalstand 
der Personalabteilung als auch seine Empfehlung zur Schaffung bundes­
einheitlicher Vorgaben aufrecht. 

4.3. 1 Die Rückstände der Personalabteilung stiegen von Dezember 1 990 (242) 
bis Feber 1 992 (56 1 )  sprunghaft an. Auch die Entwicklung der Rück­
stände in einer Fachabteilung war besorgniserregend 0 987 : 486, 1 99 1 :  
644, davon älter als sechs Monate 1 987:  1 1 8, 1 99 1 :  4 1 5);  ein beträchtli­
cher Teil - davon eine große Anzahl schon viele Jahre unerledigter Ge­
schäftsstücke - entfiel auf deren Leiter. 

4.3.2 Der RH empfahl den raschen Abbau der unerledigten Geschäftsstücke. 

4.3.3 Laut Stellungnahme der Finanzlandesdirektion hlltten die Rückstdnde der 
Personalabteilung bereits verringert werden kb"nnen. 

4.4. 1 Die Rechtsmittelrückstände der Finanzlandesdirektion (ohne Zoll) ent­
wickelten sich wie folgt (Zählung nach Berufungsschriften): 

(zum Jahresende) 1 987 

Rückstände 371  

1 988 

367 

1 989 

386 

1 990 1 99 1  

374 344 

Von den zum 3 1 .  Dezember 1 99 1  offenen Rechtsmitteln waren 240 
(rd 70 %) schon länger als sechs Monate unerledigt. 

4.4.2 Der RH beanstandete insbesondere den hohen Anteil der schon länger als 
sechs Monate unerledigten Rechtsmittel und erinnerte an die Rechtspre­
chung des Obersten Gerichtshofes zur Amtshaftung des Fiskus wegen 
Verletzung der Entscheidungspflicht. 

4.4.3 Laut Stellungnahme der Finanzlandesdirektion sei infolge organisatorischer 
Maßnahmen mit einer zügigeren Erledigung der alten Rechtsmittel zu rechnen. 

4.5 . 1 Die Fachabteilung mit den beträchtlichen Arbeitsrückständen hatte auch 
die Wirtschaftsverwaltungsangelegenheiten zu bearbeiten. 

4.5.2 Um den dringend erforderlichen zügigen Abbau der Arbeitsrückstände 
durch Entlastung des Abteilungsleiters zu gewährleisten, hielt es der RH 
für zweckmäßig, die Wirtschaftsverwaltung aus dieser Abteilung heraus­
zulösen und dem Präsidenten der Finanzlandesdirektion unmittelbar zu 
unterstellen. 

9" 
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1 0  

Sonstiges 

Schluß­
bemerkungen 

4.5.3 Die Finanzlandesdirektion sagte dies zu. 

Finanzla d sdirektio 

für Vorarlberg 

4.6. 1 Während bei den Finanzämtern Bregenz und Feldkirch die Fernsprechge­
bühren von 1 988 bis 1 99 1  um insgesamt 2 ,4 % bzw 1 6,5  % stiegen, 
betrug die  Steigerung bei der Finanzlandesdirektion 7 3 ,4 % oder 
27 1 000 S. 

4.6.2 Der RH empfahl der Finanzlandesdirektion, um eine Senkung der Fern­
sprechgebühren bemüht zu sein. Im Falle der Einrichtung einer neuen 
Telefonanlage empfahl der RH, auch für eine getrennte Erfassung der 
Dienst- und Privatgespräche zu sorgen. 

4.6.3 Laut Stellungnahme der Finanzlandesdirektion werde die Einrichtung einer neuen 
Telefonanlage imJahre 1 993 die Verwirklichung der Empfehlung des RH er­
leichtern. 

4.7 Zusammenfassend empfahl der RH 

- der Finanzlandesdirektion 

in einigen Bereichen um Personaleinsparungen bemüht zu sein, 

Rechtsmittel auch wegen der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes 
zur Amtshaftung des Fiskus wegen Verletzung der Entscheidungspflicht 
rasch zu erledigen, 

die Wirtschaftsverwaltung dem Präsidenten der Finanzlandesdirektion 
unmittelbar zu unterstellen sowie 

die Fernsprechgebühren möglichst zu senken; 

- dem BMF, 

auch bei den Finanzlandesdirektionen Richtlinien für die Personalbewirt­
schaftung zu erarbeiten. 
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1 40 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Personal­
angelegenheiten 

Finanzlandesdirektion für Tirol 

Die Finanzlandesdirektion für Tirol erfüllte die ihr übertragenen 
Aufgaben zufriedenstellend. Die vorbildliche Leitung wirkte sich 
günstig auf die Arbeitsleistung der gesamten Dienststelle aus. Der 
Abbau der Rechtsmittelrückstände sollte weiter fortgesetzt wer­
den. Bei der Vollziehung der Schülerfreifahrten entstanden dem 
Bund infolge weisungswidriger Verwaltungsübungen bereits im 
Ruhestand befindlicher leitender Beamter finanzielle Nachteile. 

1 989 
1 990 
1 99 1  

Gesamteinnahmen 
an öffentlichen Abgaben 

in  Mrd S (gerundet) 

F i nanzlandesdirek - Bund 
tion Tirol 

22,929 387,236 
25 ,2 17  425,422 
27,63 1 465,073 

Personalstand zum 1 .  Jänner 1 992 
im Bereich der Finanzlandesdirektion für Tirol 

(ohne Eignungausbildung und ohne Zollverwaltung) 

Finanzlandesdirektion Finanzämter Summe 

1 02 927 1 029 

5 . 1  Der RH überprüfte im Mai und Juni 1 992 die Gebarung der Finanzlan­
desdirektion für Tirol (FLD Tirol) mit Ausnahme der Zollverwaltung. 

Die Erhebung der Bundesabgaben, die Anwendung der Monopolvor­
schriften und die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren erfolgten 
im Bereich der FLD Tirol, soweit nicht die Zollämter zuständig waren, 
durch sieben Finanzämter mit allgemeinem Aufgabenkreis und das Fi­
nanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern in Innsbruck. 

5.2 . 1  In den Bereichen der FLD Tirol und jener für Vorarlberg waren insgesamt 
sieben Bedienstete der Verwendungsgruppe A im Bodenschätzungs­
dienst beschäftigt. 

5 .2.2 Da der forstwirtschaftliche Sachverständige und der Leiter der Bodenschätzung 
ohnedies der Verwendungsgruppe A angehören, empfahl der RH, zwecks 
Verminderung des Personalaufwandes künftig einschlägig vorgebildete Be­
dienstete der Verwendungsgruppe B als Bodenschätzer aufzunehmen. 
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Rechtsmittel­
rückstände 

Sonstiges 

Schluß-­
bemerkung 

5.2.3 Das BMF und die FLD sagten dies zu. 

Finanzla 
für Tirol 

5.3. 1 In  der FLD Tirol entwickelten sich die Rechtsmittelrückstände (ohne 
Zoll) wie folgt (Zählung nach Berufungsschriften): 

(zum Jahresende) 1 987 1 988 1 989 1 990 1991  

Rückstände 7 19 779 784 6 1 7  724 

Von den zum 3 1 .  Dezember 1 99 1  offenen Rechtsmitteln waren 3 3 5  
(rd 46 % )  schon länger als sechs Monate unerledigt. I m  Oktober 1 99 1  
gingen 1 86 völlig gleich gelagerte Berufungen ein, was im Jahre 1 99 1  
insgesamt wieder eine Erhöhung der bereits bis dahin gegenüber den 
Vorjahren deutlich verringerten Rückstände bewirkte. 

5.3.2 Der RH empfahl der FLD Tirol, die günstige Entwicklung der letzten 
Jahre fortzusetzen und die Rechtsmittelrückstände - insbesondere die 
schon länger als sechs Monate unerledigten - möglichst rasch abzu­
bauen. 

5.3.3 Laut Stellungnahme der FLD hätten die Altrückstände wesentlich verringert wer­
den kijnnen. ImJahre 1 993 werde infolge organisatorischer Maßnahmen (vor­
übergehende Personalzuweisung) ein weiterer Abbau der Rückstände möglich sein. 

5 .4. 1 Bei den Schülerfreifahrten im Bereich der FLD Tirol bestanden bis zur 
Bestellung eines neuen Abteilungsleiters im Jahre 1 988 weisungswidrige 
Verwaltungsübungen (beispielsweise Einrichtung von Gelegenheitsver­
kehren trotz vorhandener öffentlicher Verkehrsmittel; Bezahlung über­
höhter Tarifzuschläge; Beförderung von Kindergartenkindern nicht auf 
Kosten der jeweiligen Gemeinde, sondern auf Kosten des Familienlasten­
ausgleiches ua). Dadurch ist dem Bund ein beträchtlicher finanzieller 
Nachteil entstanden. 

Während einige Unternehmer dem Bund Ersatz leisteten, mußte gegen 
andere Unternehmer der Rechtsweg beschritten werden. 

5.4.2 Sofern der dem Bund entstandene finanzielle Nachteil auf diesem Wege 
nicht einbringlich ist, empfahl der RH, die finanzielle Haftbarkeit der 
seinerzeitigen Entscheidungsträger der FLD anzusprechen. 

5 .4.3 Laut Stellungnahme der FLD sei dies wegen Verjä"lmmg nicht mehr möglich. 

5 .5 Zusammenfassend empfahl der RH der FLD Tirol, den Abbau der Rechts­
mittelrückstände weiter fortzusetzen. 
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1 42 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rahmen­
bedingungen 

PSK Leasing Gesellschaft mbH, Wien und 
PSK Leasing Gesellschaft mbH & Co KG,Wien 

Die überprüften Gesellschaften nahmen eine erfolgreiche Ent­
wickung, obwohl eine österreich weite Festlegung betriebswirt­
schaftlich vertretbarer Konditionen für sämtliche Leasinggesell­
schaften noch nicht erfolgt ist. 

6.1  Der RH überprüfte in den Jahren 1 99 1  und 1 992 die Gebarung der PSK 
Leasing GesmbH und der PSK Leasing GesmbH & Co KG in Wien. 

6.2 Der Begriff "Leasing" wird weder in der Wirtschaftspraxis noch in der Li­
teratur einheitlich verwendet. Die Vielzahl der damit bezeichneten Sach­
verhalte und Ausgestaltungsformen hinderte eine umfassende Legaldefi­
nition oder sonstige eindeutige gesetzliche Regelungen. Die Rechtsfigur 
"Leasing" wurde erst durch höchstrichterliche Rechtsprechung und mini­
sterielle Erlässe entwickelt und abgegrenzt. 

6.3 In der österreichischen und deutschen Literatur wird Leasing überwie­
gend als eine entgeltl iche Vermietung oder Verpachtung von wirt­
schaftl ich selbständig verwert- und nutzbaren Invest i t ions- oder 
langlebigen Gütern dargestellt.  Leasing wird häufig als Finanzierungs­
instrument oder Finanzierungsalternative, als Investitionsinstrument oder 
auch - zusammenfassend - als Investitionsfinanzierung bezeichnet. 
Kennzeichnend ist die Schonung des Eigenkapitals, die Verbesserung der 
Liquidität, die Erhaltung des Kreditspielraumes, die Wahrung der Bi­
lanzrelationen und die Zugtundelegung einer festen Kalkulations­
grundlage. 

6.4 Nach dem Kreditwesengesetz fällt Leasing nicht unter die Bankgeschäfte. 
Auch das Bankwesengesetz, das sich an den entsprechenden EG-Richtli­
nien ausrichtet, ist auf Unternehmungen, die Leasinggeschäfte betreiben 
(Finanzinstitute), im wesentlichen nicht anwendbar. 

6.5 Nach dem Aufschwung der ersten selbständigen Leasinggesellschaften in 
Österreich beschäftigten sich auch die inländischen Banken zunehmend mit 
dieser Geschäftssparte als Erweiterung ihres Produkt- und Dienstlei­
stungsangebotes. Vor allem aufgrund der besonderen steuerrechtlichen 
Möglichkeiten erwartete man hinsichtlich Wachstum und Ertrag ein über­
durchschnittliches Potential. Zwangsläufig ergab sich damit aufgrund 
bilanztechnischer und steuerlicher Optimierung, aber auch aus organi­
satorischen Gründen die Geschäftsabwicklung über eine Tochtergesell­
schaft . Diesen Überlegungen folgend, wurden im Jahre 1 97 9  die PSK 
Leasing GesmbH (Leasinggesellschaft) und die PSK Leasing GesmbH & 

Co KG (Leasing KG) gegründet. 
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Rechtsverhältnisse 

Geschäftsstruktur 

PSK Lea in 

6.6 Gesellschafter der Leasinggesellschaft waren die PSK-Bank (Stammeinla­
ge 500 000 S), die PSK (Stammeinlage 250 000 S) und die Feichtner­
bank (Stammeinlage 2 5 0  000 S). Im November 1 99 1  erwarb die PSK 
Beteiligungsverwalrung GesmbH die von der PSK-Bank gehaltenen An­
teile. 

6.7 Im Dezember 1 987 wurde von der Gesellschafterversammlung der Lea­
sing KG die Umwandlung in eine Offene Handelsgesellschaft beschlos­
sen, wobei die bisherige Firmenbezeichnung bestehen blieb. 

6.8 Das Gesel lschaftskapital der Offenen Handelsgesellschaft betrug 
37 ,5  Mill S und verteilte sich auf die PSK ( 1 5  Mill S), die PSK-Bank 
( 1 5  Mill S) und die Feichtnerbank (7 ,5 Mill S). 

Die bisher als geschäftsführender Arbeitsgesellschafter ohne eigene Kapital­
einlage beteiligte Leasinggesellschaft übernahm auch an der umgewandel­
ten Gesellschaft keine Beteiligung und leistete daher auch keine Kapital­
einlage. Aufrecht blieb aber die alleinige Geschäftsführung und Vertretung 
der Leasing KG durch die Leasinggesellschaft. 

Durch die Änderung der Gesellschaft von einer Kommanditgesellschaft 
in eine Offene Handelsgesellschaft ohne Änderung der Firmenbezeich­
nung tritt für allfällige Gläubiger kein Nachteil ein. Während bisher die 
Haftung der Republik Österreich theoretisch durch die Tatsachen be­
grenzt war, daß die PSK-Bank als Komplementär lediglich bis zur Höhe 
ihres Grundkapitals, die PSK bis zur Höhe ihrer Einlage als Kommandi­
tist hafteten, besteht nunmehr eine unbegrenzte Haftung, weil die PSK 
persönlich haftender Gesellschafter der Offenen Handelsgesellschaft ist. 

6.9 Das Gesamt-Leasingvolumen wies zum 3 1 .  Dezember 1 99 1  folgende 
Struktur auf: 

GESCHÄFTSSPARTEN 
Immobilien bewegliche Fahrzeuge Summe 

Anlagen 
in Mill S 

INLAND 

Indusrrie/ 
Gewerbe/Handel 40 1 ,2 408,1 736,7 546,0 
Dienstleistungen 82,3 203,7 225,9 5 1 1 ,9 
öffentliche Hand 208,3 48,4 3,7 260,4 
Private 96,0 33,4 797,9 927,3 
Sonstige 294,0 172,6 163,4 630,0 
Summe Inland 08 1 ,8 866,2 927,6 3 875 ,6 

AUSLAND 4,2 79,9 14,3 98,4 
Gesamtvolumen 086,0 946, 1 94 1 ,9 3 974,0 
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1 44 

Geschäftsstruktur 

Wirtschaftliche 
Verhältnisse 

Der Großteil der Geschäftstätigkeit betraf mit rd 73 % den Mobilienbe­
reich (bewegliche Anlagen und Fahrzeuge). Fast die Hälfte des Leasingvo­
lumens entfiel auf Fahrzeuge (48,9 %). 

Der geringfügige Auslandsanteil (rd 2 , 5  % am Gesamtvolumen) lag 
weit unter dem Branchendurchschnitt (rd 1 0  %) und enthielt mit rd 
80 % die USA betreffende Geschäftsfalle. 

6.10 Zum 3 1 .  Dezember 1 99 1  bestanden 22 300 Leasingverträge, hievon 
entfielen auf die Sparte Immobilien 1 50 Verträge, auf bewegliche Anla­
gen 5 737  Verträge und auf Fahrzeuge 16 4 1 3  Verträge. 

6. 1 1  Die durchschnittliche Bindungsdauer betrug i n  der Geschäftssparte Im­
mobilien 1 8 ,3  Jahre und belief sich bei den beweglichen Anlagen und 
Fahrzeugen auf 4,4 bzw 3 ,8 Jahre. 

6. 12 Das operative Geschäft wurde fast ausschließlich von der Leasing KG ab­
gewickelt. 

6. 1 3  Die  Leasinggesellschaft beschränkte sich im wesentlichen auf d ie  Ge­
schäftsführung. Darüber hinaus wickelte sie im geringen Umfang Ser­
vice-, Handels- und Leasinggeschäfte ab. 

6. 14 Zwischen der PSK bzw der PSK-Bank und den überprüften Leasing­
gesellschaften bestand kein Organschaftsverhältnis. Die Nutzung der aus 
dem Leasinggeschäft sich ergebenden steuerlichen Möglichkeiten erfolgt 
durch die Stellung der beiden Banken als persönlich haftende Gesellschaf­
ter. 

6. 1 5  Zum Bi lanzstichtag 1 986 betrug die Bi lanzsumme der Leasing KG 
1 5 8 5 ,2 Mill S; somit  war bis 1 99 1  eine Steigerung um 244 % auf 
5 445 ,6 Mill S zu verzeichnen. 

Aktivseitig lag der Schwerpunkt bei den Leas ing-Anlagen, die um 
226 % von 1 207 ,5  Mill S auf 3 933,5 Mill S zunahmen; passivseitig 
bei den Bankverbindlichkeiten. 

Die Bilanzsumme der Leasinggesellschaft erhöhte sich im selben Zeit­
raum von 5 ,2 Mill S um 746 % auf 44,0 Mill S. 

6. 16 Bei der Beurteilung der Unternehmungsergebnisse muß allerdings der soge­
nannte "Leasingeffekt" berücksichtigt werden. Gemäß den Bestimmungen 
des Einkommensteuergesetzes werden Abschreibungen vorgenommen, de­
nen noch keine Leasingerlöse gegenüberstehen. Weiters bestehen auf grund 
linearer Leasingraten gegenüber dem degressiven Refinanzierungsaufwand 
am Beginn des Vertrages wesentlich höhere Belastungen als gegen Ende der 

III-160 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 153 von 319

www.parlament.gv.at



Geschäftsführer­
verträge 

Schluß­
bemerkungen 

PSK Lea ing 

Laufzeit, wodurch bei Leasinggesellschaften mit stark wachsendem Vertrags- 1 45 
volumen vorerst höhere buchmäßige Verluste anfallen. 

6.17  Bis Dezember 1 988 hatten die beiden Geschäftsführer Anspruch auf 
1 5  Monatsbezüge und ein Bilanzgeld von höchstens zwei Monatsbezügen, 
das sie auch regelmäßig in dieser Höhe erhielten. 

Ab diesem Zeitpunkt wurde von 1 5  auf 1 4  Monatsbezüge bei gleichblei -
bendem Jahresbezug umgestellt. 

6 . 1 8 . 1  Die Bezüge sind auf der Grundlage des Kollektivvertrages für Angestellte 
der Banken und Bankiers wertgesichert, wobei jene Beträge herangezogen 
werden, die in der höchsten Verwendungsgruppe bei Höchdienstzeit als 
vereinbart gelten. Trotz dieser Klausel erfolgten Änderungen der Dienst­
verträge bezüglich des Gehaltes der Geschäftsführer, die größere Er­
höhungen zum Gegenstand hatten. 

6. 1 8.2 Der RH empfahl , künftige Erhöhungen auf die Wertsicherung zu be­
schränken. 

In der Höhe des Bilanzgeldes könnte nach Meinung des RH eine erfolg­
reiche Tät igkeit  der Geschäftsführung , die nicht notwendigerweise 
gleichrangig sein muß, durchaus ihre Würdigung finden; dennoch sollte 
für die zusätzliche Abgeltung einer ausreichenden Gewinnerzielung ein 
Spielraum nach oben freigehalten werden . 

6. 1 9  Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Im allgemeinen waren die Konditionen der Leasinggesellschaften weitge­
hend zu niedrig und vielfach nicht kostendeckend. Allerdings stünde 
nach allgemeiner Beurteilung einer Anhebung auf ein betriebswirtschaft­
lieh vertretbares Niveau die starke Konkurrenz entgegen (Sondermodelle, 
individuelle Vertragsgestaltungen und Diskussionen über die Kondi­
tionspolitik). 

(2) Unbeschadet der erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaften wären 
verstärkte Anstrengungen in Richtung eines praktikablen Kosten­
rechnungssystems zu unternehmen und darauf aufbauend im österreichi­
schen Leasingverband eine einheitliche Linie zur Entwicklung von be­
triebswirtschaftlich vertretbaren Konditionen anzustreben. 

(3) Zudem wären - vor allem in den Gebieten, in denen die Gesellschaft 
selbst nicht durch eine Filiale vertreten ist - verstärkt auch die Ver­
triebswege der PSK-Bank in Anspruch zu nehmen. 
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Universale Grundbau GesmbH, Wien 

Die Universale Grundbau GesmbH stand im überprüften Zeitraum 
zu 1 00 % im Eigentum der Universale Bau AG. Sie bearbeitete im 
wesentlichen die Sparten Rammpfahle einschließlich Spundwände, 
Bohrpfähle sowie Schlitz- und Schmalwände und übte ihre Tä­
tigkeit auch im benachbarten Ausland aus. 

In den Sparten Schlitz- und Schmalwände sowie Bohrpfähle er­
reichte die überprüfte Unternehmung die weitaus besten Ergebnis­
se. In der Sparte Rammen mußten für die ab 1 988 durchgeführten 
Spundwandrammungen bedeutende Anfangsverluste hingenom­
men werden. In den Umweltschutzbereich stieg die Gesellschaft 
rechtzeitig ein; nach anfänglich hohen Verlusten bei Deponieum­
schließungen konnten später die gewonnenen Erfahrungen in Er­
folge umgesetzt werden. 

Zufolge Einflußnahme der Muttergesellschaft war es der überprüf­
ten Gesellschaft vor allem in den Jahren 1 986 und 1 987 nicht mög­
lich, ihr langfristiges Investitionskonzept, das einen laufenden Er­
satz bzw eine Erneuerung des Geräteparks vorgesehen hatte, 
einzuhalten. Zum Ausgleich der schwankenden Investitionsbeträge 
empfahl der RH, sowohl für eine ausgewogene Auftragskalkulation 
als auch für eine periodiengerechte Betriebsabrechnung unter 
Berücksichtigung kalkulatorischer Anderskosten zu sorgen. 

1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991  1 992 
in Mill S 

Bauumsatz 163,8 1 39,3 1 3 1 ,0 1 86,3 1 54,0 1 98,5 1 9 1 ,2 
Ergebnisabfuhr 9,4 1 7 ,8 1 ,7 1 3 , 1  -25 ,5 0,0 - 1 ,0 

Anzahl im Jahresdurchschnitt 
Personalstand 8 1  86 80 82 89 87 88 

7. 1 Der RH überprüfte in der Zeit von Mai bis September 1 992 mit Unter­
brechungen erstmals die Gebarung der Universale Grundbau GesmbH 
(Grundbau) . Die Überprüfung umfaßte die Jahre 1 98 5  bis 1 99 1  und 
schloß, soweit es der Zusammenhang erforderte, die Gebarung vor­
angegangener Jahre und die laufende Gebarung ein. 
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7.2 Die Grundbau wurde 1980 gegründet. Das Stammkapital betrug 3 Mill S und 
stand zu 100 % im Eigentum der Universale Bau AG. Seit 1982 besteht ein 
Gewinn- und Verlustausschließungsvertrag mit der Muttergesellschaft. Ge­
genstand der Unternehmung ist die Ausführung von Baumeisterarbeiten aller 
Art, insbesondere Grundbauarbeiten, sowie Grundbauberatung jeder Art. Die 
Unternehmung ist aus der Pfahlabteilung der Muttergesellschaft hervorgegan­
gen und beschäftigte sich seit ihrer Gründung auch mit der Herstellung von 
Schlitz- und Schmalwänden. 

7.3 Die Geschäftsführung der Grundbau umfaßte im überprüften Zeitraum 
im allgemeinen zwei Mitglieder, vom 1 .  Jänner 1 988 bis 5 .  Novem­
ber 1 990 drei Mitglieder. Ein Aufsichtsrat war bei der überprüften Ge­
sellschaft seit ihrer Gründung nicht bestellt worden. 

7.4.1  Die Grundbau bearbeitete im wesentlichen die Sparten Rammpfähle 
einschließlich Spundwände, Bohrpfahle sowie Schlitz- und Schmalwände. 

Das gesamte Marktvolumen der genannten Sparten wird in Österreich auf 
rd 1 ,2 Mrd S im Jahr geschätzt .  Davon entfallen auf die Grundbau 
rd 1 80 bis 200 Mill S, das entspricht einem Marktanteil von rd 1 5  %.  

Die Grundbau war in allen drei Sparten gemeinsam m i t  einer anderen 
Unternehmung an der Spitze des Marktes zu finden. Die überprüfte Ge­
sellschaft verfügte über die neuesten Technologien dank einer hohen Inve­
stitionstätigkeit in den letzten Jahren. Dem immer stärker werdenden 
Bereich des Umweltschutzes widmete die Unternehmung insbesondere 
auf dem Gebiet der Sanierung von Altlasten und Deponien besonderes 
Augenmerk. Die Vertiefung der technischen Erfahrung, zB bei Dicht­
wänden, ist ein Anliegen seit Jahren. 

Ihren Umsatz erreichte die Grundbau zu 30 % in Form von Direktauf­
trägen, zu 70 % als Subunternehmer von Bauunternehmungen, hievon 
zu 20 % von der Muttergesellschaft Universale. 

Das Halten und Ausbauen der in Österreich gegebenen Führungsposition 
war das erklärte Ziel der Geschäftsführung. Daneben wurde eine maßvol­
le Erhöhung des Umsatzes durch Erweiterung der Tätigkeit im benach­
barten Ausland, insbesondere in Deutschland und Ungarn, angestrebt. 

7.4.2 Der RH vermerkte, daß die von der Geschäftsführung dargelegten Ziele 
bereits in der Vergangenheit in hohem Maße erreicht wurden. Die immer 
stärker sichtbar werdende Verlagerung in den Umweltschutzbereich er­
folgte rechtzeitig und zukunftsorientiert. 

7.4.3 Die Geschaftsführung gab hiezu keine gesonderte Stellungnahme ab. 

7.5 Weiters waren noch organisatorische Maßnahmen im Marketingbereich 
sowie der Bereich Forschung und Entwicklung Gegenstand von Erhebun­
gen bzw Empfehlungen des RH. 

1 47 
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7.6 Die finanzielle Lage der Grundbau war geprägt durch das mit der Mut­
tergesellschaft bestehende Organschaftsverhältnis. Darüber hinaus wur­
den wesentliche Teile der Finanzwirtschaft von der Murcergesellschaft be­
stimmt. 

7.7 Das Gesamtvermögen der Grundbau stieg von 5 2  Mill S ( 1 986) auf 
87 Mill S ( 1 99 1 ). Die von der Grundbau zum Baubetrieb benötigten 
Maschinen und maschinellen Anlagen schienen nicht im Anlagevermö­
gen der Gesellschaft auf, weil sie diese Anlagen von ihrer Muttergesell­
schaft mietete. Die bedeutendsten Posten des Umlaufvermögens waren 
die Bauten in Ausführung und die Forderungen aufgrund von Bauleistun­
gen. 

7.8 Das Stammkapital der Grundbau betrug 3 Mill S .  Durchschnittlich 
40 % des Fremdkapitals stellten die Anzahlungen von Kunden dar. Wei­
tere wichtige Posten des Fremdkapitals waren die Rückstellungen sowie 
die Verbindlichkeiten aufgrund von Lieferungen und Leistungen. 

Die sich aus den Bilanzen ergebende Anlagendeckung, Verschuldung bzw 
Rentabilität waren für sich allein nicht aussagefähig, wei l sie vor dem 
Hintergrund der bestimmenden Murcergesellschaft keine Bedeutung hat­
ten. 

7.9 Der Wert der erstellten Leistung der Grundbau stieg langfristig an und 
erreichte zuletzt 1 5 3  Mill S. Lediglich im Jahre 1990 lag der Aufwand 
über dem Wert der erstellten Leistung, weil die gestiegenen Gerätekosten 
durch die Erlöse nicht gänzlich abgedeckt waren. 

Das ordentliche Ergebnis zeigte - mit Ausnahme des Jahres 1 990 -
Gewinne. Das außerordentliche Ergebnis war im Jahr 1 986 negativ und 
in den folgenden Jahren positiv. Im Durchschnitt ergab sich ein Jahreser­
gebnis von 2 Mill S. 

7.10 Nach den Vereinbarungen mit der Muttergesellschaft kaufte diese die 
Geräte und nahm sie in ihren Gerätestand auf, um sie dann der Grundbau 
gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen. Das Entgelt bestand aus verzins­
lichen Raten des Kaufpreises und war so lange zu leisten, bis das Gerät 
abbezahlt war. Das Gerät verblieb jedoch im Eigentum der Universale. 

Im eigenen Namen investiert und in das Sachanlagevermögen der Grund­
bau aufgenommen wurden lediglich der Pkw-Fuhrpark, teilweise der 
Klein-Lkw-Fuhrpark, Personalcomputer und Büromaschinen. 
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7. 1 1 . 1  Von 1 985 bis 199 1  investierte die Grundbau insgesamt rd 7 5  Mill S in 
Geräte. Die Abbildung läßt die unterschiedliche zeitliche Verteilung er­
kennen: 

Mill S 
30 

2 5  

I 
20 t 

1 5  I 
1 0  

5 

1 985 1986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 99 1  

Die hohen Investitionen i n  den Jahren 1 989 und 1 990 bewirkten für die 
Grundbau hohe Belastungen durch Ratenzahlungen, welche sich noch bis 
1 994 auswirken werden. 

7 . 1 1 .2 Nach Ansicht des RH wird die Unternehmung großes Augenmerk auf die 
Erreichung einer optimalen Investitionsquote richten müssen. Es wäre da­
her eine ausgegl ichene Belastung mit Ratenzahlungen für Geräte über 
mehrere Jahre hinweg anzustreben. 

7. 1 1 .3 Laut Stellungnahme der Geschii/ts/ührung werde sie die bestmjjgliche Investitions­
quote verstiirkt anstreben. 

Investitionskonzept 7 . 1 2 . 1  Die von der Grundbau eingebrachten Investitionsvorschläge sahen einen 
laufenden Ersatz bzw eine Erneuerung des Gerätebestandes vor. 

7 . 1 2.2 Der RH vermerkte kritisch, daß durch die Einflußnahme der Muttergesell­
schaft das langfristige Investitionskonzept der Grundbau nicht eingehalten 
worden war. 

Nach Ansicht des RH hätten die in den Investitionsansuchen angeführten 
Geräte durchaus dem Ziel entsprochen, eine gesunde Gerätesubstanz zu 
erhalten. Er empfahl daher, in Zukunft bei der Muttergesellschaft nach-
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drücklieh auf das Erfordernis der Erfüllung der Investitionsvorhaben auf­
merksam zu machen. 

7. 1 2.3 Die Geschafts/ührung gab hiezu keine gesonderte Stellungnahme ab. 

7. 1 3 . 1  Die Bohrrohre für die Herstellung von Bohrpfahlen wurden zwar mit  In­
ventarnummern in die Gerätekartei aufgenommen, jedoch war an den 
Rohren selbst keine Inventarnummer ersichtlich. Daher war eine genaue 
Bestandsaufnahme nicht möglich. 

7. 1 3.2 Der RH empfahl, die Inventarnummern in haltbarer Form an den Rohren 
anzubringen. 

7. 1 3.3 Die Geschafts/ührung hat der Empfehlung des RH entsprochen. 

7 . 14 . 1  Die Grundbau erhielt einerseits die ausschließlich von ihr benötigten 
Spezialgeräte von ihrer Muttergesellschaft gegen Entgelt zur Verfügung 
gestellt, andererseits aber auch sonstige Mietgeräte, die ihr nach abge­
minderten Sätzen der österreichischen Baugeräteliste verrechnet worden 
waren. 

Im Jahre 1 99 1  bezahlte die Grundbau an die Muttergesellschaft für die 
Anmierung zweier Schlitzwandgreifer rd 1 20 000 S und einer Verroh­
rungsmaschine rd 47 000 S, obwohl sie die Geräte schon vorher restlos 
ausbezahlt hatte. 

7. 14.2 Der RH empfahl der Grundbau, den der Muttergesellschaft irrtümlich 
bezahlten Betrag von rd 1 67 000 S von laufenden Mietverrechnungen 
abzuziehen. 

7. 14.3 Die Gesellschaft hat dem entsprochen. 

7. 1 5 . 1  U m  die bei der Grundbau anfallenden Kosten der Geräte auf die Baustel­
len aufzuteilen, wurde 1 987 ein Verrechnungsverfahren eingeführt, dem 
ein Prozentsatz des Umsatzes zugrunde gelegt wurde. 

7. 1 5.2 Nach Ansicht des RH waren durch die direkte Übernahme der tatsäch­
lich angefallen Ratenzahlungen aus den Investitionen in die Kostenrech­
nung in  den Jahren 1 987 bis 1 989 (durch geringe Investitionen) die 
Umlagen zu niedrig. Ab 1 990 sind sie durch die höheren Zahlungsraten 
für die Nachholinvestitionen hingegen zu hoch ausgefallen. 

Der RH empfahl, auch im Hinblick auf eine ausgewogene Auftragskalku­
lation, unabhängig von den durch die Muttergesellschaft beeinflußten 
schwankenden Investitionshöhen, durch Festsetzung von kalkulatorischen 
Kosten einen Ausgleich über einen längeren Zeitraum zu schaffen. 

7 . 1 5.3 Die Grundbau überlegt eine Änderung des Gerit"teverrechnungssystems. 
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7. 16. 1 Die Kosten für Pkw und Klein-lkw wurden bei internen Kostenstellen 1 51 
gesammelt und mit internen Erlösen (gefahrene Kilometer mal Kilome­
tersatz) aufgerechnet. Wie die Rechnung zeigte, waren aufgtund des für 
die Erlöse festgesetzten Kilometersatzes fast immer Überschüsse auf den 
Konten vorhanden. 

7. 16.2 Der RH empfahl, die Verrechnungssätze den tatsächlichen Kosten anzu­
passen. 

7. 16.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung sei der Empfehlung des RH durch die 
Einführung des amtlichen Kilometergeldes als Verrechnungssatz entsprochen wor­
den. 

7 . 16.4 Der RH entgegnete, daß die tatsächlichen Kosten zumeist unter den Sät­
zen des amtlichen Kilometergeldes lagen. 

7 . 17  Weiters waren noch die Vorbereitung bzw Abwicklung von Investitionen, 
die Führung des Anlagenverzeichnisses, die Organisation des Geräte­
parks, die Gerätereparaturen, die Warrungsbücher sowie der Gerätever­
kauf Gegenstand von Erhebungen bzw Empfehlungen des RH, die laut 
Stellungnahme der Gtundbau ausnahmslos verwirklicht worden wären. 

7 . 18 . 1  Die Entlohnung des Personals der Gtundbau erfolgte im Zeitlohn. Die 
lohnhöhe ergab sich aus der Höhe der Stundensätze des jeweils geltenden 
Kollektivvertrages zuzüglich einer allenfalls vereinbarten Baustellenzula­
ge. Dazu kam eine individuell bemessene Prämie. 

Die Baustellenzulage war der Art nach eine Überzahlung und stellte ei­
nen festen lohnbestandteil dar. Die individuell bemessene Prämie wurde 
zumeist subjektiv durch die Bauleitungen nach der leistung des einzel­
nen Arbeiters eingeschätzt. 

7 . 18.2 Der RH empfahl , die Baustellenzulage auf eine individuelle Prämie um­
zustellen. Er empfahl weiters, in die Bemessung der leistungsprämie 
auch rechenbare Kriterien einfließen zu lassen. 

7 . 18.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung sei eine Leistungsentlohnung im 
Spezialtiejbau wegen der Gefahr einer zuwenig sorgfältigen Arbeitsdurchführung 
nicht zweckmäßig, jedoch würden im Sinne der Empfehlung des RH Oberlegungen 
angestellt, rechenbare Kriterien in der Lohngestaltung zu verstärken. 

7. 19. 1 E ine Nachrechnung ei nzelner leistungspositionen erfolgte bei der 
Grundbau nur bei Großbaustellen. Jedoch wurden verschiedene Kennzah­
len errechnet und im jeweiligen Baustellenakt dokumentiert. 

7. 19.2 Um einen raschen Zugriff auf die Baustellenakten zu haben, regte der RH 
an, sie in einer mit der ADV geführten liste zu verzeichnen. 
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7.19.3 Die Geschäftsführung hat die Empfehlung des RH verwirklicht. 

7 .20 Weiters waren noch die Bauablaufplanung, die Angebotskalkulation, die 
Prüfung der Ausführungsunterlagen, die Arbeitskalkulation sowie die 
Automationsunterstützung Gegenstand von Erhebungen bzw Empfeh­
lungen des RH. 

7.2 1 Der Umsatz der Grundbau stieg von 160 Mill S ( 1 986) um rd 24 % auf 
1 98 Mill S ( 1 99 1 ). Die Steigerung wurde zum überwiegenden Teil bei 
den Bohrpfahl- und bei den Rammarbeiten erziele. 

Das Bauergebnis der Grundbau entsprach nach Berücksichtigung aller 
Verwaltungs- und Vertriebs kosten im Durchschnitt 2 ,4 % des Umsatzes. 
Für das Jahr 1 990 ergab sich ein negatives Bauergebnis von rd 1 2  % des 
Umsatzes. In allen anderen Jahren des überprüften Zeitraumes wurden 
positive Bauergebnisse verzeichnet. 

7.22. 1 Die Gerätekosten wurden bei der Grundbau auf grund eines Prozentsatzes 
des Baustellenerlöses den Alleinbaustellen angelastet . Diese Are der Ko­
stenanlastung wich von der sonst in der österreichischen Bauwirtschaft 
üblichen Art der Anlastung, nämlich aufgrund von Sätzen nach der öster­
reichischen Baugeräteliste, ab. 

7.22.2 Nach Ansicht des RH standen dem von der Unternehmung angeführten 
Vorteil der unbürokratisch einfachen Art der Gerätekostenverrechnung 
Nachteile gegenüber. Das angewandte Verrechnungssystem ging etwa 
nicht auf die unterschiedliche Geräteintensität der von der Gtundbau be­
triebenen Sparten ein .  Auch waren die tatsächl iche Ei nsatzdauer der 
Geräte auf jeder Baustelle selbst sowie die auf den Baustellen auszu­
führenden Mengen nur sehr grob durch den Baustellenumsatz erfaßt. 

Der RH empfahl, das bisher angewandte Verrechnungssystem, welches 
seiner Ansicht nach nur wenig zu einem wirtschaftl ichen Einsatz der 
Geräte anregt, abzuändern. Dabei sollten außer dem Baustellenumsatz 
auch andere Merkmale, wie etwa die Einsatzdauer der Geräte, die ausge­
führten Mengen ua, die Höhe der den Baustellen verrechneten Geräte­
kosten bestimmen. 

7.22.3 Die Geschäftsführung überlegt eine Anpasmng des Gerä"teverrechnungssystems im 
Sinne der Empfehlung des RH. 

7.23 Weitere Empfehlungen des RH betrafen die Verrechnung der Geräteko­
sten im Einzelfall und die Zuordnung von Kosten zur richtigen Kosten­
art. 
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7.24. 1 Die Aufgaben der Materialwirtschaft - Einkauf und Frachtvergabe -
wurden von der Grundbau nicht selbst getätigt, sondern waren in die Ein­
kaufsabteilung der Muttergesellschaft ausgelagert. Diese Auslagerung hatte 
nach Ansicht der Grundbau zwei wesentliche Vorteile aufzuweisen. Erstens 
war keine eigene Einkaufsorganisation vorzuhalten und zweitens nahm die 
Grundbau an den günstigen Einkaufskonditionen eines Großkonzerns teil, 
was insgesamt zu einer wirtschaftlichen Beschaffung führte. 

7.24.2 Der RH schloß sich der Ansicht der überprüften Unternehmung an. 

7.25. 1  Die Eingangsrechnungsprüfung oblag i n  erster Linie der Rechnungsprü­
fungsabteilung der Universale im Zusammenwirken mit den kostenverant­
wortlichen Bauleitern der Grundbau. Die Zusammenarbeit führte jedoch 
zu langen Belegläufen innerhalb des gleichen Hauses, so daß fallweise 
Skontoerträge nicht mehr realisiert werden konnten. 

7.25.2 Der RH hielt eine Überarbeitung des organisatorischen Ablaufes für an­
gebracht. 

7.25.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung sei durch eine interne Umorganisation 
eine Verkürzung des Rechnungslaufes erzielt worden. 

7.26 Der durchschnittliche Personalstand der Grundbau stieg von 78 ( 985)  
Mitarbeitern um rd  12  % auf 87 ( 1 99 1 )  Mitarbeiter. Da  die Anzahl der 
Arbeiter stärker stieg als jene der Angestellten, änderte sich deren Ver­
hältnis von 3 ,3  : 1 (985)  auf 3,6 : 1 ( 1 99 1 ). 

7.27. 1 E nde 1 987  ging einer der Geschäftsführer der Grundbau 0ahrgang 
1 927) in Pension. Anläßlich seines Ausscheidens erhielt er eine Abferti­
gung im Ausmaß eines Jahresbezuges sowie eine freiwillige Abfertigung 
in Höhe von drei Monatsbezügen und eine Jahresprämie, insgesamt rd 
1 ,5 Mill S. Mit 1 .  Feber 1 988 wurde mit diesem ehemaligen Mitarbei­
ter ein neuerlicher Dienstvertrag abgeschlossen, wobei der offene Ur­
laubsrest aus dem seinerzeitigen Dienstvertrag, der noch nicht abgefun­
den worden war, auf den neuen Dienstvertrag übertragen wurde. Der 
seinerzeitige Dienstvertrag, auf dessen Bedingungen ausdrücklich verwie­
sen worden war, befand sich nicht im Personalakt und wurde dem RH 
auch nicht vorgelegt. Mit 1 .  April 1991  trat der Mitarbeiter neuerlich 
in den Ruhestand, wobei er neuerlich eine Abfertigung (zwei Monats­
gehälter) erhielt und ihm eine Firmenpension unter Verzicht auf das ur­
sprünglich vorgesehene Erfordernis der Vollendung des 65 .  Lebensjahres 
ab 1 .  Juni 1 99 1  gewährt wurde. 

7.27.2 Der RH beanstandete - abgesehen von der Unauffindbarkeit der Ver­
tragsgrundlagen - die Übernahme des Resturlaubes des Mitarbeiters 
nach seiner ersten Pensionierung, weil er darauf keinen Rechtsanspruch 
gehabt hatte und ihm zumindest die freiwillige Abfertigung von drei 
Monatsgehältern (230 000 S) anzurechnen gewesen wäre. In weiterer 
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Personal 

1 54 Folge wäre es für die Unternehmung wirtschaftlicher gewesen, den Mitar­
bei ter mi t Erlöschen seiner Geschäftsführerbefugnis am 3 1 .  Juli 1 990 
sofort in Pension gehen zu lassen und unter Umständen eine Urlaubsab­
findung zu leisten, weil der Mitarbeiter in den folgenden neun Monaten 
für die Unternehmung durch den Verbrauch seines Urlaubes ohnehin kei­
ne Leisrung erbrachte und die neuerliche Abfertigung in Höhe von zwei 
Monatsgehältern erspart worden wäre. Die Vorziehung des Zeitpunktes 
der Pensionsberechtigung von ursprünglich 1 .  September 1 992 auf 
1 .  Juni 1991  stellte eine weitere Begünstigung dar. 

Hereinnahme und 
Abwicklung der 
Baustellen 

Organisation 

7.27.3 Die Grundbau erklärte hiezu, nach dem erstmaligen Ausscheiden des Mitarbeiters 
sei ein ungarischer Großau/traggeber an die überprüfte Gesellschaft mit dem aus­
drücklichen Wunsch und der Bitte herangetreten, daß der Mitarbeiter für die lau­
fenden Projekte noch zur Verfügung stehe. Aus diesem Grund sei ihm die zweite 
Dienstzeit gewährt worden. 

7.28. 1 Als einzigem Mitarbeiter der Grundbau war dem betreffenden Geschäfts­
führer eine Gewinnbeteil igung ( 5  % des Handelsbilanzgewinnes) ge­
währt worden. Nähere Daten darüber wurden dem RH nicht vorgelegt, 
weil dieser Vertrag nach Auskunft der überprüften Unternehmung bloß 
mündlich abgeschlossen worden sei. Entsprechend dem ausgewiesenen 
Gewinn erreichte die Gewinnbeteiligung fallweise bedeutende Höhen; 
darüber hinaus wurden dem Geschäftsführer aber auch in Jahren, in de­
nen keine positiven Ergebnisse erzielt worden waren, Remunerationen ge­
währt. 

7.28.2 Dem RH erscheint es sinnvoll, Mitarbeiter unmittelbar am durch ihre ei­
gene Leistung beeinflußbaren Erfolg eines Bereiches zu beteiligen. Eine 
derartige Motivation wird aber entscheidend beeinträchtigt, wenn dem 
Mitarbeiter jedenfalls und ohne Rücksicht auf den erzielten Erfolg eine 
Prämie gewährt wird. 

Nach Ansicht des RH war es auch nicht zweckmäßig, in einer grundsätz­
lichen Angelegenheit nur eine mündliche Vereinbarung zu schließen. 

7.28.3 Die Geschäftsführung gab hiezu keine gesonderte Stellungnahme ab. 

7.29. 1 Die Grundbau gliederte sich im bauausführenden Bereich in drei Abtei­
lungen und eine Außenstelle in Dornbirn. Den drei Abteilungen waren 
die von der Grundbau bearbeiteten Sparten - Rammarbeiten, Bohr­
pfähle, Schlitz- und Schmalwände - zugeordnet. Die Außenstelle führ­
te vor allem in Vorarlberg Ortbetonrammpfähle aus. Gebietsmäßig war 
die Grundbau in Österreich und im Süden Deutschlands sowie mit ein­
zelnen Baustellen in Ungarn tätig. 

7.29.2 Der RH empfahl, bei einer Verstärkung der Tätigkeit der Grundbau in 
Deutschland dort eine Niederlassung einzurichten. 
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Hereinnahme und Ab­

wicklung der Baustellen 

Univer ale 
Grundbau GesmbH 

Ertragskraft der 
Sparten 

Spundwand­
rammungen 

Deponie­
umschließungen 

7.29.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung erfolge seit Anfang 1 993 eine stä'ndige 1 55 
Zusammenarbeit mit einer von der Muttergesellschaft in Berlin übernommenen 
SpezialtieJbauunternehmung. 

7.30 Eine Auf teilung des Deckungsbeitrages auf die von der Grundbau betriebe­
nen Bausparten zeigte, daß durch die Schlitzwand- und die Bohrpfahlab­
teilung 86 % des gesamten Deckungsbeitrages der Grundbau erwirtschaf­
tet wurden. Das unterdurchschnittliche Ergebnis bei der Rammabteilung 
war vor allem auf einige Baustellen der ab dem Jahre 1 988 durchgeführten 
Spundwandrammungen zurückzuführen. Ohne vier sehr verlustreiche Bau­
stellen dieses Arbeitsgebietes hätte auch die Rammabteilung einen entspre­
chenden Deckungsbeitrag erreicht. 

7.3 1 . 1  Die Grundbau führte ab dem Jahre 1 988 vermehrt Rammungen von 
Spundwänden durch. Nachdem bei einer ersten größeren Baustelle dieses 
Arbeitsgebietes ein geringer Deckungsbeitrag hatte erwirtschaftet werden 
können, bot die Grundbau in der Folge eine Reihe weiterer Bauvorhaben 
an .  E inige der übernommenen Arbeiten wiesen jedoch nicht kosten­
deckende Preise auf. Die Gründe dafür lagen in der für die Preiskalkulati­
on nicht richtig eingeschätzten Rammleistung und bei einer dieser Bau­
stellen i n  e iner schwierigen Bauabwicklung ,  welche i n  d ie  Preise 
einzurechnen war. Weiters hatte das Personal der Grundbau noch wenig 
Erfahrung auf dem Gebiet der Spundwandrammungen. Iofolge der nega­
tiven Erfahrungen bei diesen Baustellen bot die Grundbau bei weiteren 
Bauvorhaben auf dem Gebiet der Spundwandrammungen vorsichtiger an . 

7.3 1 .2 Der RH empfahl,  auch in Zukunft Spundwandrammungen anzubieten, 
um im Markt zu bleiben. Um Verluste zu vermeiden, sollte beim Einstieg 
in ein neues Arbeitsgebiet eine vorsichtigere Vorgangsweise gewählt wer­
den. 

7.3 1 .3 Die Geschäftsführung gab hiezu keine gesonderte Stellungnahme ab. 

7.32 . 1  Bei einer Baustelle in Oberösterreich war eine alte Deponie im Nahbereich 
des Inn mit Schmal- bzw Schlitzwänden zu umschließen und abzudichten. 
Die Grundbau verwendete aufgrund der äußerst aggressiven Sickerwässer 
ein bis dahin noch nicht angewandtes Dichtungsmaterial . Weitere nicht 
vorhersehbare Schwierigkeiten gab es mit dem Auftraggeber, den Behör­
denvertretern sowie mit der Beweissicherung über die ausgeführten Arbei­
ten. Die Kosten der Baustelle lagen erheblich über dem Erlös. 

7.32.2 Nach Ansicht des RH war das schlechte Ergebnis der Baustelle auf das 
neue Dichtungsmaterial und die sonst aufgetretenen Schwierigkeiten 
zurückzuführen. Es war für ihn aber erkennbar, daß sich die überprüfte 
Unternehmung vor allem mit dieser schwierigen Baustelle auf dem Ge­
biet der Deponieumschließungen eine führende Position in Österreich er­
worben hatte. Die erworbenen Kenntnisse konnten von der Grundbau in 
der Folge bei einer Anzahl weiterer Deponiebauten bereits erfolgreich 
umgesetzt werden . 

7.32.3 Die Geschäftsführung gab hiezu keine gesonderte Stellungnahme ab. 
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Hereinnahme und Ab­

wicklung der Baustellen 

Anteilsmäßige Ver- 7.33.1  Bei einer großen Baustelle in  Wien wurden durch eine Arbeitsgemein­
schaft, an welcher die Grundbau maßgeblich beteiligt war, Bohrpfähle für 
die Gründung einer Überbauung eines Bahnhofsgeländes hergestellt. 
Durch die gewählte Art der Verrechnung der Abfuhr des Bohrgutes und in­
folge der erheblichen Unterschiede zwischen den Erlösen und den Kosten 
für die Abfuhr konnte die Grundbau an den Gewinnen der Partnerunter­
nehmungen nicht teilhaben. 

teilung von Erfolgen 
einer Arbeitsgemein-
schaft 

Schluß­
bemerkungen 

7.33.2 Der RH vermerkte kritisch,  daß bei einer anderen rechnungsmäßigen 
Abwicklung der Abfuhr des Bohrgutes der Erfolg der Grundbau um min­
destens 2 Mill S höher gewesen wäre. Er empfahl daher, künftig für eine 
den Beteiligungsverhältnissen an der Arbeitsgemeinschaft entsprechende 
Auf teilung des Gewinnes zu sorgen 

7.33.3 Die Geschäftsführung gab hiezu keine gesonderte Stellungnahme ab. 

7.34 Der RH hob zusammenfassend folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Die Unternehmung wird auf die Erreichung einer optimalen Investitions­
quote zu achten haben. 

(2) Zur Sicherung einer ausgewogenen Auftragskalkulation und einer peri­
odengerechten Betriebsabrechnung wären kalkulatorische Anderskosten 
einzuführen. 

(3) Für die Gerätekostenverrechnung wären außer dem Baustellenumsatz 
auch die Einsatzdauer der Geräte oder die ausgeführten Mengen zu be­
rücksichtigen. 

(4) Die Aufteilung von Gewinnen aus einer Arbeitsgemeinschaft sollte aus­
schließlich den Beteiligungsverhältnissen entsprechen. 
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Belastungs­
belohnungen 

Fernsprechkosten 

Sonstige Wahrnehmungen 

Im Zusammenhang mit den Gebarungsüberprüfungen der Finanzlandes­
direktion für Vorarlberg und der Finanzlandesdirektion für Tirol hat der 
RH über deren Bereich hinausgehende Feststellungen mit bundesweiter 
Bedeutung getroffen, über welche nachstehend berichtet wird: 

8. 1 . 1  D i e  Ausgaben für Belohnungen und Aushilfen i m  BMF stiegen von 
1 3 ,0 Mill S ( 1 989) auf 26,7 Mill S ( 1 99 1 )  und in den Finanzlandesdi­
rektionen (einschließlich der nachgeordneten Finanzämter und Zollämter) 
von 50,4 Mill S (989) auf 1 1 5 ,7 Mill S ( 1 99 1 ) . Im Jahre 1 99 1  bezog 
jeder Bedienstete des BMF im Durchschnitt 25  5 00 S an Belohnungen 
und Aushi lfen. Im Bereich der Finanzlandesdirektionen betrug dieser 
durchschnittliche Betrag 6 300 S, wobei jedoch der Hauptanteil dieser 
Belohnungssumme auf die sogenannten "Belastungsbelohnungen" für die 
Bediensteten der Finanzlandesdirektionen und der Zollämter als Besol­
dungsgleichgewicht zu den mit Mehrleistungszulagen bedachten Bedien­
steten der Finanzämter entfiel. 

8. 1 .2 Der RH begrüßte grundsätzlich die Herstellung eines Besoldungsgleich­
gewichtes zwischen den Bediensteten der Finanzverwaltung und stimmte 
dem Grundsatz, Arbeitsplätze mit Führungsverantwortung besoldungs­
mäßig hervorzuheben, zu. Er vermochte jedoch in der derzeitigen Rechts­
lage keine ausreichende Handhabe für diese Vorgangsweise zu erblicken. 

8 . 1 . 3  Das vom BMF mitbefaßte BKA war im Hinblick auf die geplante Besoldungsre­
form zu keiner punktuellen legistischen Maßnahme bereit. 

Laut Stellungnahme des BMF habe es sich seit 1 975 immer wieder erfolglos 
bemüht, eine Neugestaltung der Rechtslage zu erwirken, um die unbefriedigende 
Besoldungslage zu bereinigen. Infolge der angespannten Personallage im BMF und 
bei den Finanzlandesdirektionen heitte das BMF im Jahre 1 989 das BKA um 
Zustimmung zu Mehrleistungszulagen für die Bediensteten der Finanzlandesdi­
rektionen und der Zolliimter ersucht. Das BKA habe diese trotz gewerkschaftlichen 
Druckes nicht erteilt, jedoch auf die Möglichkeit besoldungsmaßiger Verbesserun­
gen im Wege von Belohnungen hingewiesen. Das BMF sei diesem Hinweis gefolgt; 
gleichzeitig sei eine Neuregelung der Überstunden erfolgt, die zu erheblichen Ein­
sparungen in diesem Bereich geführt ha'tte. Das BMF werde jedoch seine Be­
mühungen um eine zufriedenstellende legistische Lösung im Rahmen der anstehen­
den Besoldungsreform fortsetzen. 

8.2. 1 Mit Erlaß vom Okrober 1 989 erteilte das BMF den Finanzlandesdirek­
tionen die Weisung zu einem vermehrten Einsatz des Fernsprechers, ins­
besondere zur Rational isierung des Ermittlungsverfahrens . Zu diesem 
Zweck waren die Fernsprechsperren aufzuheben und die Entwicklung der 
Fernsprechkosten zu beobachten. Der Aufwand für die Fernsprechgebüh­
ren der Finanz- und Zollverwaltung hatte s ich bundesweit von rd 
67,6 Mill S ( 1989) auf rd 74,9 Mill S ( 99 1 ), das sind rd 1 0,8 % ,  er­
höht. Der Aufwand für Postgebühren ist in diesem Zeitraum im selben 
betraglichen Ausmaß gesunken. 
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Fernsprechkosten 

1 58 
8.2.2 Der RH verkannte nicht die insgesamt günstigen Auswirkungen des ver­

mehrten Einsatzes der Fernsprecheinrichtungen . Er empfahl dem BMF je­
doch, die Fernsprechanlagen der Dienststellen mit einer Gesprächsdatener­
fassung auszustatten ,  was auch die Erfassung von Privatgesprächen 
(Kostenersatz) ermöglichen sowie die Einrichtung einer Kostenrechnung in 
der öffentlichen Verwaltung erleichtern würde. 

8.2.3 Laut Stellungnahme des BMF seien bei der Umrüstung auf digitale Fernsprechan­
lagen Gespriichsdatenerfassungsanlagen vorgesehen. Ober deren tatsächlichen Ein­
satz wäre das Einvernehmen mit der Personalvertretung herzustellen. 
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Bereich des B undesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft 

C nerledjgte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Übertragung der Auszahlung und Verrechnung der Bergbauernzuschüsse 
und der Kälbermastprämien auf die B uchhaltung des BMLF und das 
Bundesrechenamt sowie Eingliederung des Land- und forstwirtschaftli­
chen Rechenzentrums in  die Bundesverwaltung (NTB 1 979  Abs 84, 
TB 1980 Abs 57, TB 1 98 1  Abs 60 und TB 1 982 Abs 62). 

Laut Mitteilung des BMLF wiirde eine Eingliederung des Rechenzentrums in die 
Bundesverwaltung eine Aufbliihung des Budgets sowie eine Vermehrung von Plan­
stellen mit sich bringen; iiberdies kö·nnten aufgrund des Landwirtschaftsgeset­
zes 1 992 zur automationsunterstiitzten Vorbereitung des Zahlungsverkehrs von 
Förderungsmitteln private Einrichtungen herangezogen werden. Die dafiir vorgese­
hene Sondervorschrift sei in Vorbereitung und werde dem RH zur Herstellung des 
Einvernehmens vorgelegt werden. 

(2) Abgrenzung der Maßnahmen des Wasserbaues von der Tätigkeit der 
Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung in den Bundeslän­
dern (TB 1 984 Abs 5 3 .2 und TB 1985 Abs 43.2). 

Laut Mitteilung des BMLF seien in den Bundesliindern Salzburg, Tirol und 
Kärnten bereits entsprechende Verordnungen erlassen worden; in den Bundesldndern 
Vorarlberg, Steiermark und Oberösterreich könne baldigst damit gerechnet werden. 
Die Abgrenzungsverhandlungen mit den Bundeslä·ndern BurgenIami, Niederöster­
reich und Wien seien noch nicht abgeschlossen; ein Abschluß werde fiir das 

Jahr 1 993 erwartet. 

(3) Neuerstell ung von Richtl inien für den Schutzwasserbau (TB 1 984 
Abs 5 3 . 24). 

Laut Mitteilung des BMLF werde ein bereits vorliegender Entwurf fiir die techni­
schen Richtlinien in Kraft gesetzt werden, sobald das in Bearbeitung stehende 
Gewässerbetreuungsgesetz dem Nationalrat zugeleitet wird. 

(4) Abstandnahme von der dem Forstgesetz 1 975  widersprechenden Tragung 
des Projektierungs- und Durchführungsaufwandes (Wildbach- und Lawi­
nenverbauung) sowie des Verwalrungsaufwandes (Gebietsbauleitungen der 
Sektionen Salzburg und Kärnten des Forsttechnischen Dienstes für Wild­
bach- und Lawi nenverbauung) zu Lasten der Baumi ttel (TB 1 984 
Abs 54. l l  sowie TB 1985 Abs 44.9). 

Laut Mitteilung des BMLF werde ein Gesetzesentwurf fiir die Ausgliederung der 
Wildbach- und Lawinenverbauung ausgearbeitet, der die Anregungen des RH 
beriicksichtigen soll; iiberdies werde eine Novelle zum Wasserbauten/ö"rderungs­
gesetz 1 985 angestrebt. 
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1 80 

Unerledigte Anregungen 

(5) Erstellung eines gemeinsamen, längerfristigen Grundsatzkonzeptes für 
die Einrichtungen der inneren Kontrolle - Innere Revision, Äußere Re­
vision und Buchhaltung - im BMLF (TB 1 989 Abs 2 . 1 22 .2) .  

Laut Mitteilung des BMLF seien die Abteilungen Innere und Äußere Revision be­
reits im Jahre 1 991  zusammengelegt worden. An der Re/orm der Revisionsord­
nung werde gearbeitet; ein diesbezüglicher Entwur/ befinde sich in Begutachtung. 

(6) Schaffung einer mehrjährigen ADV-Planung bei den Österreich ischen 
Bundesforsten (TB 1 99 1  Abs 42.2). 

Laut Mitteilung der Österreichischen Bundes/orste seien entsprechende Bemühungen 
im Gange. 

(7) Neuorganisation des ADV-Projektablaufes (Trennung von Planung und 
Ausführung) sowie Kosten-Nutzen-Untersuchungen von ADV-Projek­
ten der Österreichischen Bundesforste (TB 1 99 1  Abs 42.9). 

Die Österreichischen Bundes/orste verwiesen au/ ihren zu geringen Personalstand. 

(8) Einführung des "Vier-Augen-Prinzips" (Trennung von Anweisung und 
Vollziehung) bezüglich der Pensionsgebarung der Österreichischen Bun­
desforste (TB 1 99 1  Abs 42. 10). 

Die Österreichischen Bundes/orste stellten organisatorische Maßnahmen für das 
Jahr 1 994 in Aussicht. 

(9) Bestellung eines Mitarbeiters der Österreichischen Bundesforste zur Be­
treuung der rd 350 bundesweit eingesetzten Personalcomputer samt zu­
gehöriger Software (TB 1 991  Abs 42. 1 3). 

Die Österreichischen Bundes/orste sahen sich wegen personeller Schwierigkeiten 
außerstande, diese Empfehlung des RH zu verwirklichen. 

( 10) Abstimmung der ADV-Tätigkeit der Mitarbeiter der Österreichischen 
Bundesforste zur Vermeidung eines Wildwuchses an Programmen sowie 
zur umfassenden Dokumentation sämtlicher bei den Österreichischen 
Bundesforsten verwendeter ADV -Programme (TB 1 991  Abs 42. 1 7).  

Laut Mitteilung der Österreichischen Bundes/orste würden entsprechende In/orma­
tionsmijglichkeiten für die interessierten Mitarbeiter geschaffen werden; eine "S0/t­
warebiirse" sei zwar sinnvoll, würde jedoch nicht eingerichtet werden. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Wildbach- u d La in verbau ng 

Sektion Kärnten 

Prüfu ngsergebnisse 

Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und 
Lawinenverbauung, Sektion Kärnten 

Die neue Leitung war bemüht, die vom RH anläßlich der Geba­
rungsüberprüfung im Jahre 1 984 aufgezeigten, teils schwerwie­
genden Verstöße gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit möglichst zu beseitigen. Das BMLF sagte die Um­
setzung weiterer Anregungen im Zuge einer geplanten Umstruktu­
rierung des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawi­
nenverbauung zu. 

Sektion Kärnten des Forsttechnischen Dienstes 
für Wildbach- und Lawinenverbauung 

Aufwand an 
Bundesmitteln 

Gesamtbauvolumen 
(Bundes-, Landes-

1 989 

1 3 1  

und Interessentenmittel) 1 62 

Gebietsbauleitungen (samt Bauhöfen): 
Sektionsleitung und 
Gebietsbauleitungen: 

1 990 1 99 1  
in Mill S 

1 3 3  1 28 

1 59 1 50 

Anzahl der Mitarbeiter 
4 

5 7  

1 . 1  Der R H  nahm i m  Feber und März 1992 eine Nachüberprüfung der Ge­
barung des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenver­
bauung, Sektion Kärnten, vor. Der RH hatte anläßlich einer allgemeinen 
Gebarungsüberprüfung im Jahre 1 984 (TB 1 985 Abs 44) das Beschaf­
fungswesen und die sonstige Verwaltungsführung dieser Dienststelle als 
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit widersprechend 
kritisiert. Gegenstand der Nachüberprüfung waren die Vollständigkeit 
und Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen und Zusagen sowohl des 
BMLF als auch der überprüften Dienststelle. 

Darüber hinaus hat der RH einige Bereiche des Baugeschehens und der 
Verwaltung schwerpunktmäßig überprüft. 

Vielen Beanstandungen und Anregungen des RH war bereits Rechnung 
getragen worden; in mehreren Angelegenheiten bestand noch ein Hand­
lungsbedarf. 
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1 82 
Bauangelegenheiten 1 .2 . 1  
und Bauhöfe 

Die Sektion Kärnten hatte es bisher verabsäumt, bei den sogenannten 
IDotationsbaumaßnahmen" (für Dritte errichtet, ohne Förderung aus 
Bundes- und Landesmitteln) Untersuchungen über die tatsächlichen Pla­
nungs- und Projektierungskosten als Grundlage für die Bemessung der 
Kostenersätze vorzunehmen. 

1 .2.2 Der RH empfahl, dies ehestens zu veranlassen. 

1 .2.3 Laut Mittei/ung des BMLF habe es die Sektion Kiirnten entsprechend angewiesen. 

1 .3 . 1  Die für eine ordnungsgemäße Kontrolle der Baustellen durch Organe des 
BMLF und der Sektion Kärnten erforderliche Baustellenkontrollordnung 
wurde trOtz Zusage des BMLF bislang noch nicht erlassen. 

1 .3.2 Der RH mahnte die Verwirklichung der Zusage ein. 

1 .3.3 Das BMLF stellte dies im Zuge einer geplanten allgemeinen Umstrukturierung 
des Forsttechnischen Dienstes in Aussicht. 

1 .4. 1 Die seinerzeit schon beachtlichen Kollaudierungsrückstände waren trotz 
der Bemühungen der Sektion Kärnten weiter angewachsen. 

1 .4.2 Wegen der rechtlichen und bautechnischen Bedeutung der Kollaudierun­
gen empfahl der RH verstärkte Bemühungen zum raschen Abbau der 
Rückstände. 

1 .4.3 Das BMLF verwies auf die angespannte Personallage, sicherte aber entsprechende 
Veranlassungen zu. 

1 . 5 . 1  Das Bauhofkonzept für den Bereich des gesamten Forsttechnischen Dien­
stes aus dem Jahre 1 980 war mangelhaft (Fehlen von Transporckosten­
modellrechnungen, Kosten-Nutzen-Analysen, verschiedenen Infra­
strukturuntersuchungen). Das BMLF hat dem RH im Jahre 1 988 zwar 
ein überarbeitetes Bauhofkonzept in Aussicht gestellt, jedoch noch nicht 
verwirklicht. 

1 .5.2 Der RH mahnte dieses Konzept ein. 

1 . 5.3 Laut Mitteilung des BMLF haUe es Grundzüge einer Neukonzeption erarbeitet, 
welche anlaß/ich der geplanten Umstrukturierung des Forsttechnischen Dienstes 
verwirklicht würden. 

1 .6. 1 Die Einnahmen der Bauhöfe der Sektion Kärnten überstiegen im Jahre 
1 99 1  deutlich die Ausgaben. Für die Einhebung und Verrechnung der 
Maschinenmieten hatte das BMLF den Sektionen des Forsttechnischen 
Dienstes zwei Vorgangsweisen zur Auswahl belassen. 
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Bauangelegenheiten 

und Bauhöfe 

Wildbach- u d L 
Sektion Kär t n 

ine ve a u n  

1 .6.2 Der RH empfahl, die Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen bei den 
Bauhöfen zu untersuchen und für eine bundeseinheitliche Vorgangsweise 
bei der Verrechnung von Maschinenmieten zu sorgen. 

1 .6.3 Das BMLF gab hiezu keine Äußerung ab. 

1 .6.4 Der RH ersuchte neuerlich um Stellungnahme. 

1 .7 . 1  Die Sektion Kärnten hatte unwirtschaftliche Eigenregiearbeiten an  den 
Bauhöfen eingestellt, Personal abgebaut und die Bauhöfe straffer geführt. 

1 .7.2 Der RH vermißte weiterhin das von ihm angeregte bundeseinheidiche 
Organisations- und Aufgabenschema zur Ermittlung des tatsächlichen 
Personalbedarfes der Bauhöfe. Ebenso fehlte eine Kostenrechnung zur Be­
urteilung der wirtschaftlichen Verwendung des Bauhofpersonals. 

1 .7 .3 Das BMLF sagte entsprechende Ausarbeitungen im Zuge der Umstrttkturierung 
des Forsttechnischen Dienstes zu. 

1 .8. 1 Die Sektion Kärnten war der seinerzeitigen Anregung des RH, die zahl­
reichen nicht oder kaum benötigten Baugeräte der Bauhöfe (Heißluftge­
räte, Dieselmotoren, Elektromotoren, Wohn- und Küchenbaracken, Last­
kraftwagenanhänger usw) auszuscheiden, vielfach nicht nachgekommen. 

1 .8.2 Der RH empfahl neuerlich, den Bestand an Baugeräten umgehend den 
tatsächlichen Erfordernissen anzupassen. 

1 .8.3 Laut Stellungnahme des BMLF habe es der Sektion Kiirnten eine genaue Be­
standsaufnahme und die Verringerung des Bestandes nicht mehr benöTigter Bauge­
raTe aufgetragen. 

1 .8.4 Der RH ersuchte um die Bekanntgabe der getroffenen Maßnahmen. 

1 .9. 1 Die  für den Transport der  Ausste l l ungsstücke anläßl ich der  
l OO-Jahr-Feier der Wildbach- und Lawinenverbauung (Jahr 1 984) um 
rd 1 0 1  000 S angeschafften Container waren auf einem Bauhof abge­
stellt. 

1 .9.2 Der RH regte an, diese Behälter nutzbringend einzusetzen. 

1 .9.3 Das BMLF hat die Sektion Kiirnten entsprechend angewiesen. 

1 . 10. 1 Die Sektion Kärnten hatte in den Jahren 198 1  bis 1 984 insgesamt 1 8  Sa­
nitärcontainer für Baustellen zum Preis von zusammen rd 2,2 Mill S an­
geschafft. Davon wurden sieben (Anschaffungspreis rd 0,8 Mill S) nicht 
oder nur im äußerst geringen Ausmaß genutzt. 

1 . 10.2 Der RH beanstandete diese Anschaffung, die einen kostenbewußten Um­
gang mit öffentlichen Mitteln vermissen ließ, und empfahl ,  umgehend 

1 83 
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Bauangelegenheiten 

und Bauhöfe 

Verwaltung 

für einen Verkauf oder eine wirtschaftliche Nutzung dieser Anlagegüter 
zu sorgen. 

1 . 10.3 Das BMLF sicherte die Einholung eines Berichtes seitens der Sektion iiber den Be­
stand an Containern, deren Auslastung, den Grund der Nichtverwendung und die 
getroffenen Veranlassungen zu. 

1 . 1 0.4 Der RH ersuchte um Mitteilung über die getroffenen Maßnahmen. 

1 . 1 1 . 1  Von den nicht mehr benötigten Arbeiterunterkünften der Sektion Kärn­
ten war bisher lediglich jene auf der Gerlitze abgetragen worden. 

1 . 1 1 .2 Der RH ersuchte, für die beiden anderen Unterkünfte die zweckmäßigste 
Art der Verwertung zu suchen oder sie gleichfalls abzutragen. 

1 . 1 1 . 3  Laut Stellungnahme des BMLF habe es die Sektion Kiirnten angewiesen, Ver­
handlungen mit Dritten zu fiihren und diese Angelegenheit noch im Jahre 1 993 
zu erledigen. 

1 . 1 2. 1 Von den gesamten Kosten der Bautätigkeit im Bereich des Forsttechni­
schen Dienstes wurden bisher nur Teile (Leistungen der Bauhöfe) voran­
schlagswirksam verrechnet. Eine für die Beurteilung der Wirtschaftlich­
keit erforderliche Ermittlung der Kostenarten erfolgte bisher noch nicht. 

1 . 1 2.2 Der RH empfahl, die Bauhöfe zu betriebsähnlichen Einrichtungen zu er­
klären, die gesamten Ausgaben und Einnahmen des Baugeschehens bei 
den Bauhöfen voranschlagswirksam zu verrechnen und eine Kosten- bzw 
Betriebsabrechnung einzuführen. 

1 . 1 2.3 Das BMLF beabsichtigt, anlaßlich der Umstrukturierung des Forsttechnischen 
Dienstes eine Kostenrechnung einzurichten. 

1 . 1 3 . 1  Die Sektion Kärnten hatte im Jahre 1 987 den Stand der im Einsatz be­
findlichen Unimogs wegen mangelnder Auslastung von vier auf drei ver­
ringert. Diese wurden aber noch immer nicht voll ausgelastet oder nicht 
fahrzeuggerecht verwendet. 

1 . 1 3.2 Der RH empfahl angesichts der hohen Anschaffungs- und Betriebskosten 
eine weitere Verringerung der Unimogs. 

1 . 1 3.3 Das BMLF hat dem entsprochen. 

1 . 14 Zahlreichen Empfehlungen des RH aus dem Jahre 1 984 ist entsprochen 
worden.  In vielen Bereichen (beispielsweise beim Ankauf von Pflanzen, 
von Telefonzusatzgeräten und von Schiern sowie beim Aufwand für Büco­
material und photographische Dokumentation) war größere Sparsamkeit 
festzustellen. Nicht mehr benötigte Gegenstände wurden weitgehend 
verkauft, und es erfolgten keine neuen Anschaffungen. 
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Verwaltung 

Schluß­
bemerkungen 

Wildbach- u 
Sektion Kär t n 

ine v .... a 

l . l 5 . 1  Die seinerzeit festgestellten Überbestände bei der Photoausrüstung wur- 1 85 
den bisher noch nicht abgebaut; bei den Diaprojektoren waren die von 
der Sektion Kärnten bisher eingeleiteten Maßnahmen zur Verringerung 
der überhöhten Bestände nicht ausreichend. 

l . l 5 .2 Der RH empfahl,  die bereits eingeleiteten Abbaumaßnahmen zielstrebig 
fortzusetzen. 

l . l 5.3 Das BMLF berichtete von bereits verwirklichten bzw geplanten Maßnahmen. 

1 . 16. 1 Der Bauhof Kirchbach der Sektion Kärnten (Gailtal) wurde seit dem Jah­
re 1 983 nur noch als Magazin sowie für Lagerzwecke verwendet. 

1 . 16.2 Der RH beanstandete die unterwertige Verwendung dieses Bauhofes und 
empfahl, ihn zu veräußern oder zu vermieten. 

l . l6.3 Das BMLF nahm hiezu nicht Stellung. 

l . l 6.4 Der RH ersuchte neuerlich um eine entsprechende Äußerung. 

l . l 7  Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

(1)  Grundlegend wäre ein Bauhofkonzept sowie ein Organisations- und Auf­
gabenschema festzulegen. 

(2) Die gesamten Ausgaben und Einnahmen des Baugeschehens wären voran­
schlagswirksam zu verrechnen, die Bauhöfe zu betriebsähnlichen Einrich­
tungen zu erklären und eine Betriebsabrechnung zu führen. 

(3) Bei den Maschinenmieten wäre die Verrechnung bundeseinheitlich zu ge­
stalten. 

(4) Überbestände an Baugeräten und Unimogs wären abzubauen; Container 
wären einer Verwendung zuzuführen oder abzustoßen. 
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1 66 Höhere Bundeslehranstalt für Land- und Hauswirt­
schaft Elmberg 

Die Lehranstalt wurde im wesentlichen sparsam, wirtschaftlich 
und zweckmäßig geführt. Einzelne Bemängelungen betrafen vor al­
lem den Küchenbetrieb und die Wirtschaftsführung. Der RH emp­
fahl Maßnahmen zur Verbesserung der Ablauforganisation sowie 
die Einführung einer Betriebsabrechnung. 

Schuljahr 1 99 1 /92 

Schülerinnen: 
Klassen: 
Lehrkörper: 

Erzieherinnen: 
Verwaltungspersonal: 

1 8 1  
7 

1 9  
1 1  
4 
5 

1 2  
4 

Personal- und Sachausgaben 

20, 1 

(davon 1 30 im Internat) 

(hauptberuflich) 
(teilbeschäftigt) 

(allgemeine Verwaltung) 
(Küche und Reinigung) 
(Lehrwirtschaft) 

1 99 1  Einnahmen 

in Mill S 
4,2 

&üfungsgegenstand 2 . 1  Der RH überprüfte die Gebatung der Jahre 1987 bis 199 1  der Höheren 
Bundeslehranstalt für Land- und Hauswirtschaft Elmberg in Oberöster­
reich. Die 1 960 errichtete Bundesschule ist eine berufsbildende höhere 
land- und forstwirtschafdiche Lehranstalt, die nach fünf jähriger Ausbil­
dung mit Reifeprüfung abschließt. Sie hat die Aufgabe, eine höhere allge­
meine und fachliche Bildung zu vermitteln, die zur Ausübung einer 
gehobenen Berufstätigkeit auf land- und forstwirtschafdichem Gebiet 
befähigt und das Studium der gleichen oder einer verwandten Fachrich­
tung an einer Hochschule ermöglicht. Organisatorisch ist die Lehranstalt 
in die Schule, das Internat, die Verwaltung und die Lehrwirtschaft geglie­
dert. Sie verfügt über 2 1  ha land- und forstwirtschafdiche Nutzfläche 
und über Viehbestand. 

Beschaffungswesen 2.2 . 1  Die jeweils für ein Jahr abgeschlossenen Kaufverträge für Fleisch und 
Brotwaren enthielten keine Festpreisregelung und keine Möglichkeit zur 
Nutzung von saisonalen Billigaktionen. Freihändig gekaufte Lebensmit­
tel wurden des öfteren ohne Preisvergleiche und nicht immer beim Preis­
günstigsten erworben. 

2.2.2 Der RH empfahl, Festpreisregelungen mit zusätzlicher Nutzungsmög­
lichkeit von Billigakcionen vorzusehen und vermehrt Preisvergleiche an­
zustellen. 
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Bundeslehran 1 1I E 

2.2.'3 Das BMLF sagte dies zu. Allerdings wurden Lebensmittel nur in kleinen Mengen 1 67 
und nur gelegentlich freihiindig gekauft. 

Inventar- und Mate- 2.3 . 1  Die Aufzeichnungen für die Inventar- und Liegenschaftsverwaltung wa­
rialverwaltung ren seit Jahren nachlässig geführt worden. Sonderinventare für die Kusto­

diate fehlten; Inventarkontoblätter und Liegenschaftsbestandsrechnung 
wiesen fehlerhafte Eintragungen auf; Inventarkontrollen erfolgten zö­
gernd und mangelhaft. 

Rechnungswesen 

2.3.2 Der RH beanstandete die mangelhaften Aufzeichnungen. Er empfahl 
überdies dem BMLF, die Inventarverwalrung der Lehranstalt auf ADV 
umzustellen, wie dies bereits für die Küchenverwalrung geschehen ist. 

2.3.3 Laut Mitteilung des BMLF werde es in Hinkunft für ordnungsgemäße Aufzeich­
nungen sorgen. Die Umstellung der lnventar- und Materialverwaltung auf ADV 
sei bereits begonnen worden. 

2.4.1 Die Lagerräume für die Lebensmittel waren tagsüber für Unbefugte zu­
gänglich. Im Jänner 1992 fehlten Lebensmittel im Wert von rd 1 1  000 S. 

2.4.2 Der RH empfahl umgehend die erforderlichen Maßnahmen. 

2.4.3 Das BMLF hat die Lehranstalt angewiesen, die Lagerraume verschlossen zu hal­
ten. 

2.5 . 1  Die Lehranstalt nahm Zahlungsbegünstigungen (Skonti) nicht immer in 
Anspruch und sorgte nicht für die fristgerechte Bezahlung der monatli­
chen Internatsbeiträge durch die Erziehungsberechtigten. 

2.5.2 Der RH empfahl , auf Zahlungsbegünstigungen und Fälligkeitsfristen zu 
achten. 

2.5 .3 Das BMLF sagte dies zu. 

2.6. 1 In der Zeit vom Jänner 1 987 bis April 1 99 1  gab es nicht unbeträchtli­
che Aufzeichnungsdifferenzen zwischen Wirtschaftsleitung und Rech­
nungsführung hinsichtlich der von der eigenen Lehrwirtschaft erzeugten 
und an die Küche gelieferten Lebensmittel. Für 1 988 konnte eine Fehl­
menge von rd 1 3  000 S nicht aufgeklärt werden. 

2.6.2 Nach Ansicht des RH hätten diese Unrichtigkeiten beim Jahresabschluß 
auffallen müssen. 

2.6.3 Laut Stellungnahme des BMLF wa·ren die Unrichtigkeiten auf unregelmäßige 
Weitergabe der Lieferscheine seitens der Wirtschaftsleitung an die Rechnungsfiih­
rung zurückzuführen; seit Einführung der ADV-maßigen Lagerhaltung und 
Lebensmittelverwaltung im April 1 991  würden derartige Unrichtigkeiten nicht 
mehr vorkommen. 
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Rechnungswesen 

1 68 

Dienstplan 

Sonstiges 

2.7. 1 Für einige in den Ferien erstellte Mahlzeiten wurden zusätzlich Lebens­
mittel verwendet, deren Kosten nicht diesen Mahlzeiten, sondern bereits 
den während des Schuljahres hergestellten Mahlzeiten zugeschlagen wor­
den waren. Dadurch ergaben sich in den Ferien Menüpreise, die mitunter 
geringer als die Gestehungskosten waren. 

2.7.2 Der RH empfahl, die Kosten für die Ferienverpflegung vollständig zu er­
fassen. 

2.7.3 Das BMLF sagte dies zu. 

2.8. 1 Obwohl die Richtlinien des BMLF für die Verwaltung, Gebarung und 
Verrechnung an den Schülerheimen vorsahen, daß Heimbeiträge und Ver­
pflegssätze von den Dienststellenleitern kostendeckend zu kalkulieren 
sind, gab es für diesen Bereich keine Kostenrechnung. 

2.8.2 Nach Ansicht des RH ist eine Betriebsabrechnung erforderlich, um das 
Wirtschaftsergebnis der Internate festzustellen und eine taugliche Grund­
lage für die Internatsgebührenfestsetzung zu erreichen. 

2.8.3 Laut Stellungnahme des BMLF wiire die Führung einer Betriebsabrechnung nur 
in Verbindung mit einem automatisierten Verrechnungsverfahren zweckmäßig, 
welches bei anweisungsermächtigten Stellen wie beispielsweise den Internaten der­
zeit nicht gegeben sei. 

2.8.4 Der RH entgegnete, daß bei den Konvikten und Internaten im Bereich 
des BMU bereits seit 197 3  Betriebsabrechnungen bestehen, und verblieb 
daher bei seiner Empfehlung. 

2.9. 1 Während der Ferien gab es für das Reinigungs- und Küchenpersonal kei­
nen Arbeitsplan und keinen schriftlichen Arbeitsnachweis. Dadurch wur­
de die Aufsichtspflicht der Wirtschaftsleiterin erschwert oder mitunter 
sogar unmöglich. Die Arbeitsnachweise der im Lehrbetrieb Beschäftigten 
waren hinsichtlich Umfang und Dauer der einzelnen Arbeiten oftmals 
wenig aussagekräftig oder fehlten zur Gänze. 

2.9.2 Der RH hielt nachvollziehbare Arbeitsaufzeichnungen nicht nur während 
der Schulzeit, sondern auch in den Ferien für zweckmäßig; er empfahl de­
ren Einführung. 

2 .9.3 Das BMLF teilte mit, daß der Empfehlung des RH seit den Sommerferien 1 992 
entsprochen werde. Für wiederkehrende Routinetä'tigkeiten werde ein Arbeitsplan 
erstellt werden. 

2.10 Weitere Beanstandungen und Empfehlungen des RH betrafen die An­
wendung der ÖNORM A 2050, die Kostenersätze für vorübergehend an 
der Anstalt anwesende Personen, den Lebensmittelverbrauch, die Gebäu­
de- und Liegenschaftsinstandhaltung, den Verkauf von landwirtschaftli­
chen Produkten und Verrechnungsangelegenheiten. 
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Schlu� 
bemerkungen 

Vollziehung des 

Den Empfehlungen des RH kamen die überprüfte Stelle und das BMlF 1 69 
im wesentlichen nach; hinsichtlich einiger Empfehlungen steht eine ab­
schließende Erledigung noch aus. 

2. 1 1  Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Obwohl grundsätzlich die Schulleirung bemüht war, die Verwaltung 
sparsam,  wi rtschaft l ich und zweckmäßig zu führen,  wären e in ige 
Schwachstellen zu beheben, wie insbesondere Ungenauigkeiten bei der 
Lagerhaltung, der unkontrollierte Zutritt zu den Lagerräumen, eine man­
gelhafte Kontrolle des Personals sowie unrichtige Kalkulation der zube­
reiteten Mahlzeiten. 

(2) Verbesserungen wären im Beschaffungswesen durch vermehrt anzustel­
lende Preisvergleiche, in der Inventarverwaltung durch die Umstellung 
auf ADV und im Rechnungswesen durch die Einführung einer Betriebs­
abrechnung zu setzen, was auch unterstützende Maßnahmen des BMLF 
erfordern wird. 

Vollziehung des Wasserrechtsgesetzes 

( 1 )  Für die Behörden ergab sich im Laufe der letzten Jahrzehnte 
durch die fortschreitende Entwicklung des Wasserrechtes, als Teil 
der gesetzlichen Regelung des Umweltbereiches, eine wesentliche 
qualitative und quantitative Erweiterung ihres Aufgabenkreises. 
Zudem erschwerte die Zersplitterung der Zuständigkeiten für Um­
weltbelange auf die Bundesverwaltung und die Landesverwaltung, 
bei dieser sowohl auf der politischen Ebene als auch bei den Äm­
tern der Landesregierungen, eine wirksame Aufgabenerfüllung. 

(2) Im Gewässerschutz bestanden erhebliche Vollzugsdefizite. Die­
se betrafen das Fehlen von Bewilligungen (Dunkelzifferproblema­
tik), eine unzureichende Betriebsüberwachung bei bestehenden 
Bewilligungen, eine unzureichende Anpassung der Altanlagen an 
den Stand der Technik sowie ein Mißverhältnis zwischen Verwal­
tungsstrafen und Vollstreckungen einerseits und konsenslosen und 
konsensüberschreitenden Handlungen andererseits. 

(3) In der Landwirtschaft war das Vollzugsdefizit im Bereich des 
Wasserrechtes besonders ausgeprägt. 

(4) Die wasserwirtschaftliche Planung nahm im Vergleich zu wirt­
schaftlichen, verkehrstechnischen und anderen Interessen eine 
eher untergeordnete Rolle ein. 

(5 )  Neue gesetzliche Regelungen führten zu keiner sichtbaren Ver­
besserung des Vollzuges, sondern vergrößerten das bereits beste­
hende große Vollzugsdefizit. 
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1 70 

Vorbemerkungen 

Gegenstand und 

Methodik der 

Ermittlung 

.'\. 1 I m  vorl i egenden Ber ichtsbe i t rag werden Angelege n h e i ten der  Vol l z ie­
h ung des  Wasserrechtsgesetzes behandelt ,  d i e  ei nersei ts von der Obersten 

Wasserrechtsbehörde i m  B MLF lind anderersei ts von den Ländern in mit­
telbarer Bundesverwal tu ng (Art ike l  102 B-VG) besorgt werden.  Da i n  

letzterem Bereich d ie  Länder d e n  Personal- und Sachaufwand t ragen (*  1 
des Fi nanzausglcichsgesetzes 1 989), betrifft d iese Tätigkei t die Gebarung 

des j ew e i l ig e n  Landes und war vom R H  a l s  solche ZLI ü berprüfe n .  Der 

B u n d  t räg t u n m i t te l bar d i e  Kosten der d i esbezüg l i chen Bund esverwal ­
tungsbehörden und m ittelbar im Wege des Finanzausgleiches anteil ig d ie  
anfallenden Kosten der  Landesbehörden.  Aus  der  S icht  des  R H  ist  es not­
wendi g ,  den Vollzug des Wasserrechtes d urch die Verwal tung ganzheit­

l ich zu beurt e i l e n ,  zumal nur  dad urc h  e ine  Systemkrit ik  vorgenommen 
und schl ießl ich systemverbessernde Maßnahmen getro ffen werden kön­
nen . 

3 .2  Wegen der Besonderheiten des von i h m  behandelten Themenkre ises sieht 
s ich der RH einlei tend ZLIr Darlegung seiner i m  E i nzelfa l l  angewand ten 

Method ik der Ermi ttl ung veran laßt: 

( 1 )  Der R H  füh rte gle ichlaufend m i t  d ieser Gebarun,gsüberprüfung System­
überprü fungen im Bereich des Vol lzuges des Wasserrechtes auf Landes­

ebene in  den Ländern B urgen land , Oberösterre ich,  Salzburg und Steier­
mark d urch. Der RH holte vorweg die erforderl ichen I n formationen über 
den Stand der Autbau- und A blauforganisation sowie der förml ichen Er­
ledig ungen e i n .  In einem zweiten A rbei tsschritt  erfolgte eine Autlistung 
und Darste l lung der bestehenden P robleme.  Diese Erhebungsergebn isse 
wurden nach E rörterung m i t  dem BMLF und den Äm tern der Landesre­

gierungen verdichtet .  

Danach w urde der E rm i tr l ungsstand zwecks B estätigung oder Widerle­
gung verschiedener vom RH als wesentl ich angenomm ener Probleme im 
Vol lZLIg des Wasserrechtes durch Fragebögen ergänzt und verfei nert. Die­
se Arbeitsphase so l l te i nsbesondere j e ne A ufgaben auf dem Gebiete des 
Gewässersch u tzes erfassen,  d i e  sich bisher in kei ner Weise aktenmäßig 
n iedergeschlagen hatten, wei l  i h r  Ausmaß unbekannt war oder die Behör­

de noch keine Aktivi täten gesetzt hatte ( " Dunkelzifferproblematik" ) .  

Gleichzeit ig wurde d i e  Organisation erhoben und festgestell t ,  i nwieweit  
a l lfäl l ige Mängel i m  Vol lZLIg d urch i h ren Aufbau bzw Ablauf bed i ngt wa­

ren,  wobei te i lweise auch E rgebn isse der U n tersuchungen von E ll1 r ich­
t ungen der  I n ne n revis ion der Ä m te r  der  Landesreg ierungen verwertet 
wurden. 

(2) Die Wasserrech tsabtei lungen haben i n  e i nem mehrfachen Schriftwechsel 
ua dem R H  m i tgete i l t .  daß 

( 2 . 1 )  d i e  stat i st i schen Daten ( d h  i n sbesond e re d i e  Gesc häft sstat i s t i k )  keine  
Auskunft über  j ene Fäl le gebe n ,  d ie  von der Behörde bisher nicht  au(!!,e­
griffen wurden, obzwar Verdacht oder Anlaß für ein Tät igwerden unter­
schiedlichster A rt bestünde, 

1 1  
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Gegenstand und 

Methodik der Ermittlung 

Bewilligungen 

(2.2) eine vermehrte Aktivität zwangsläufig zu einer Erhöhung "offener Ver- 1 71 

walrungsakte" und somit auch zu höheren Rückständen führen würde, 

(2.3) für die amtswegige Einleirung von Verfahren kaum eine personelle Kapa­
zität zur Verfügung stehe, 

(2.4) die Überwachung der Wasserberechtigten sowie die Erfassung und Über­
wachung der Gewässergüte der Oberflächen- und Grundwässer im Hin­
blick auf die große Anzahl der Wasserbenutzungsrechte nicht in der not­
wendigen Form erfolgen könne, 

(2.5) diese Problematik in ähnlicher Form auch bei den verwandten Gesetzes­
materien (Bodenschutz, Luftreinhaltung und Luftgüteschutz, Lärmschutz 
und Abfallbeseitigung) gegeben sei. 

(3) Zur Bestimmung dieser "Dunkelzifferproblematik" hat der RH daher 
nach Fühlungnahme mit den Landesverwaltungen ab Dezember 1 99 1  ei­
ne Befragung der Mitarbeiter der Abteilungen Wasserrecht, Technischen 
Abteilungen, Bezirkshauptmannschaften und anderer Organisationsein­
heiten durchgeführt. 

Das Ergebnis stützt sich auf 27 Antworten aus dem Burgenland, 40 aus 
Öberösterreich, 1 3  aus Salzburg und 45 aus der Steiermark. Insgesamt 
wurden 1 25 Antworten ausgewertet. 

Trotz der vom RH gewählten straffen thematischen Abwicklung konnte 
im Ergebnis keine unmittelbare, vom RH nachprüfbare objektive Sach­
verhaltsdarstellung erreicht werden. Jedoch bot die Zusammenfassung 
der ermittelten Faktoren zu einer Schätzung durch das einschlägig qua­
lifizierte und mit der Sachlage vertraute Vollzugspersonal eine geeignete 
Grundlage für eine Auswertung und Beurteilung. Da diese Überprüfung 
wie auch die Überprüfung in den Bundesländern als überblicksbietende 
Standortbestimmung diente, wurde auf die Vertiefung von Einzelproble­
men sowie auf Einzeluntersuchungen in sachlicher oder örtlicher Hinsicht 
vorerst bewußt verzichtet. 

3 .3 . 1  Bei der Beurteilung der Größenordnung der Zielerreichung, dh des Aus­
maßes des Vollzuges wasserrechtlicher Bestimmungen, bewerteten die 
mit dem Vollzug befaßten Mitarbeiter im Durchschnitt den bestehenden 
Vollzugsmangel (nicht bewilligte Anlagen) mit rd einem Drittel aller 
vorhandenen wassergefährdenden Anlagen . Dabei erreichten private 
Hauskläranlagen, Seifenabscheider udgl den höchsten Anteil an konsens­
los betriebenen Anlagen, gefolgt von Deponien und konsenslosen Indi­
rekteinleitern, der Anteil von gewerblichen oder industriellen konsenslo­
sen Immissionen war im unteren Bereich anzusiedeln. 

Weiters ergab die Auswertung, daß landwirtschaftliche Düngestätten 
und Jauchegruben in etwa zwei Drittel der Fälle bei genauer Prüfung 
durch einen Sachverständigen bezüglich Konstruktion, ausreichender Di­
mensionierung, Dichtheit oder dergleichen als änderungsbedürftig und 
daher im derzeitigen Zustand möglicherweise gewässergefährdend waren. 
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Bewlliigungen 

Bei mehr als einem Viertel der bewilligten Anlagen wurden nach Ein­
schätzung der Vollzugsorgane die bestehenden Bewilligungen, zumindest 
zeitweise, überschritten. 

Darüber hinaus ergab die Auswertung, daß von den bewilligten und kon­
sensmäßig betriebenen Anlagen etwa die Hälfte nicht dem Stand der 
Technik entsprach. 

3.3.2 Wie der RH kritisch vermerkte, zeigt dieses Ergebnis deutlich große Un­
terlassungen im Bereich des Vollzuges des Wasserrechtes. Insbesondere 
würde die Vollziehung der in der Wasserrechtsgesetz-Novelle 1 990 vor­
gesehenen Anpassungsverpflichtung der Altanlagen eine lückenlose 
Übersicht der Behörde über alle Emittenten und Gewässer voraussetzen, 
um die zeitgerechte Vorlage der erforderlichen Sanierungsprojekte über­
wachen zu können. 

3.3.3 Laut Stellungnahme des BMLF handle es sich bei der IIAnpassungll bisher nicht 
genehmigter Altanlagen um die Beseitigung wasserrechtlicher Mißstiinde (Verrin­
gerung der Dunkelziffer). Die allgemeine Anpassungspflicht /iir Altanlagen be­
ziehe sich innerhalb der rechtmäßig bestehenden Altanlagen nur auf jene, die u!lter 
eine der bisher erlassenen Abwasseremissionsverordnungen fallen. Die ersten Pro­
jektvorlagefristen seien erst im April 1 993 abgelaufen; der tatsächliche Verwal­
tungsaufwand für die Anpassungsverfahren sei sicher geringer als bislang befürch­
tet. 

Verwaltungsstrafen, 3.4. 1  
Vollstreckungen 

Verbesserungen im Gewässerschutz erfordern auch die Vollstreckung von 
behördlich angeordneten Maßnahmen. Im gegenständlichen Prüfungsfeld 
waren dies durchwegs vertretbare Handlungen des Verpflichteten, welche 
auch mittels Ersatzvornahme durch Dritte auf Kosten des Verpflichteten 
erzwungen werden können. 

Wie die erhobene Anzahl der verhängten Strafen wegen Übertretung des 
Wasserrechtsgesetzes 1 95 9  je Jahr und Bundesland im Vergleich zu der 
Anzahl der in denselben Gebieten auftretenden konsenslosen oder kon­
sensüberschreitenden Handlungen, nicht erfüllten Auflagen, überschrit­
tenen Fristen udgl zeigte, wurde selbst bei wiederholten und schweren 
Verstößen sehr zurückhaltend bestraft. 

Nach Auskunft der Ämter der Landesregierungen wurden je Jahr und 
Verwaltungsbezirk im Durchschnitt weniger als sechs Vollstreckungsver­
fahren einschließlich der Androhung der Ersatzvornahme ausgeführt. 

Den Vollzugsorganen war das gegenläufige Verhältnis zwischen Effekti­
vität des hoheitlichen Gewässerschutzes und dem Ausmaß der Widerstän­
de durchwegs bekannt und bewußt. Die Ursachen waren 

( 1 )  das Fehlen unmittelbar verfügbarer Finanzmittel für die Vollstreckungs­
behörde, um Vollstreckungshandlungen vorzufinanzieren; 

(2) der Mangel an erforderlichen Infrastrukturen, wie zB Kfz-Abstellplätze, 
gesicherte Materialzwischenlagerplätze udgl; 
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(3) teilweise "vollstreckungsfeindliche" , dh technisch schwierige und in der 1 73 
rechtlichen Handhabung äußerst aufwendige Gegenstände; 

(4) der unangemessen hohe Behördenaufwand und die lange Dauer des Ver­
fahrens bei planmäßiger Ausschöpfung der Rechtsschutzmöglichkeiten 
insbesondere durch wirtschaftlich mächtige und juristisch gut vertretene 
Verpflichtete; 

(5) das Fehlen der erforderlichen Zusammenarbeit der Bezirksverwaltungs­
behörden mit anderen Verwaltungsstellen, so daß Vollstreckungshand­
lungen insbesondere gegen Gemeinden oft mit einem Spannungsverhält­
nis verbunden wären. 

3.4.2 Nach Ansicht des RH sollte die Vollstreckung behördlicher Anordnun­
gen allgemein eine vorbeugende Wirkung bei der Bevölkerung erzielen. 
Diese wird jedoch geschmälert, wenn in sachlich gleichgelagerten Fällen 
ungleich vorgegangen wird und dadurch die Verursacher rechtswidriger 
Zustände in der ökonomischen Sinnhaftigkeit ihrer Vorgangsweise und 
des geleisteten Widerstandes bestärkt werden. 

3.4.3 Laut Stellungnahme des BMLF komme eine Vollstreckung nur dann in Betracht, 
falls ein entsprechender Bescheid vorliege. Die Feststellungen des RH kö'nnten sich 
jedoch auch auf mangelhafte, einer Vollstreckung nicht zugeingliche, bescheidmäßige 
Anordnungen beziehen. 

3.5 . 1  Die bestehenden Mängel waren zahlenmäßig schwer zu  erfassen; jedoch 
bestanden Hinweise auf die Größenordnung des Vollzugsdefizites: 

( 1 )  Die  Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt schätzte das bestehende Voll­
zugsdefizit an amtswegig einzuleitenden Verfahren auf rd 1 0  000 Fälle. 

(2) Die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau ging von 1 5  000 bis 
20 000 gesetzlich notwendigen Verfahren, vor allem im Bereich der häus­
lichen Abwässer, aus. Im übrigen habe das Vollzugsdefizit bereits seit 
Jahren bestanden und sei durch die Wasserrechtsgesetz-Novelle 1 990 le­
diglich vergrößert worden. 

(3) Die zuständige Abteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung wies 
1 990 etwa 4 000 offene Geschäftsstücke und eine unbekannte Anzahl 
noch amtswegig einzuleitender Verfahren aus, wobei ein Sachbearbeiter 
jährlich etwa 70 Verfahren verschiedener Schwierigkeitsgrade erledigen 
könnte. 

(4) Nach Erhebungen der Kärntner Wasserbauverwaltung würden rd 
30 000 Abwasserbeseitigungsanlagen ohne Bewilligung betrieben oder 
entsprächen nicht dem Stand der Technik. 

Die Länder begründeten diese Mängel zum Teil damit, daß ihnen diese 
Verpflichtung übertragen worden sei, ohne vom Bund - obwohl diesem 
die politische Verantwortung für die Erfüllung der Bundesaufgaben zu­
kommt - eine entsprechende Ausstattung erhalten zu haben. Jeder Ge­
bietskörperschaft wären möglichst ohne Vorgaben übergeordneter Ge-
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Mengengerüst 

1 74 bietskörperschaften jene Mittel zur Verfügung zu stellen, die zur Besor­
gung ihrer Aufgaben erforderlich seien. 

Maßnahmen­
erfordernis 

3.5.2 Der RH beanstandete den nur teilweisen Vollzug des Gesetzesauftrages, 
aus dem sich die rechtsstaatlich bedenkliche Beibehaltung des rechtswid­
rigen Zustandes über einen längeren Zeitraum ergab. 

3.5.3 Laut Stellungnahme des BMLF berechtige die verfassungsrechtliche Konstruktion 
der mittelbaren Bundesverwaltung die Uinder, Aufgaben des Bundes zu besorgen. 
Dem entspräche die Pflicht, für diese Aufgaben ua das hiezu nÖlige Personal be­
reitzustellen. Die Lä"nder erhielten dafür eine Kostenabgeltung im Rahmen des F i­
nanzverfassungsgesetzes und des Finanzausgleiches; Versäumnisse bei Finanzaus­
gleichsverhandlungen kö·nnten kein Grund für eine Vernachlä"ssigung der 
Besorgung übernommener Aufgaben in der mittelbaren Bundesverwaltung sein. 

3.6. 1 Hinsichtlich der erforderlichen Maßnahmen war festzustellen: 

( 1 )  Im Bundesland Tirol konnte die Güte der Problemgewässer in den letzten 
zehn Jahren bestenfalls stabilisiert werden. Auch hat sich die Eigenschaft 
der Belastung geändert. Während früher vor allem die biologisch wirksa­
me Verschmutzung aus Punktquellen im Vordergrund stand, die durch 
den Bau von Kläranlagen weitgehend beherrschbar war, treten nunmehr 
im wesentlichen chemische Verunreinigungen und physikalische Verän­
derungen der Gewässer - zum Teil aus diffusen Quellen - auf. 

(2) Schwerpunkte der Belastung waren Flüsse in Industriegebieten (zB Traun 
und Mur) und leistungsschwache Vorfluter (zB Wald- und Weinviertel 
sowie Burgenland), die durch historisch bzw geographisch bedingte Bela­
stungen eine schlechte Wassergüte aufwiesen. In Fremdenverkehrsgebie­
ten führten saison bedingte Stoßbelastungen ebenfalls zu unerwünschten 
Auswirkungen auf die Gewässer. Durch die Nutzung der Wasserkraft 
wurden die Auswirkungen bestehender Belastungen oft verstärkt. 

(3) Die grundwasserreichen schottergefüllten Talböden unterlagen intensiven 
Nutzungen durch Siedlungen, Industrie, Landwirtschaft und Verkehr. 
Großflächige Belastungen mit Chlorkohlenwasserstoffen (zB Mitterndor­
fer Senke), mit Nitrat aus Landwirtschaft und Siedlungen (zB Marchfeld, 
Tullnerfeld und Leibnitzerfeld) waren ebenso bekannt wie lokale Be­
lastungen mit Mineralölen (zB kriegsbedingt) und anderen Schadstoffen 
(aus Deponien und Altlasten oder im Abstrombereich von Siedlungs-, In­
dustrie- und Gewerbegebieten). 

(4) Das BMLF hatte zur Absicherung der künftigen Abwasserversorgung im 
Jahre 1989 und nach Inkrafttreten der Wasserrechtsgesetz-Novelle 1990 
die Unterbehörden angewiesen, die bestehenden und erforderl ichen 
Schutzanordnungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Nach 
Auffassung des BMLF waren allerdings wesentliche Fortschritte bisher 
nicht zu verzeichnen. 

(5) Die Belastung der Gewässer stammte allerdings nur zum Teil aus recht­
mäßig betriebenen Abwasseranlagen (Dunkelzifferproblemarik). Beson­
ders schwerwiegend war nach den Erhebungen des RH die konsens­
widrige Verschmutzung des Fließgewässers bei der Kläranlage Innsbruck, 
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wo der Betreiber jährlich rd 6 Mill m3 kommunale Abwässer an der bio- 1 75 
logischen Kläranlage vorbei in den Inn leitete. 

(6) Besondere Schwierigkeiten ergaben sich auch aus der im großen Umfang 
vermuteten U ndichtheit von Kanalisationsanlagen. Ein diesbezügliches 
Aktionsprogramm des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung 
wurde vom BMLF den anderen Ländern zur Anwendung empfohlen. 

(7) Für die hohen Nitratwerte im Grundwasser, wie zB im Leibnitzer Feld, 
war zum Teil  die Landwirtschaft verantwortlich. Die durch die Wasser­
rechtsgesetz-Novelle 1 990 eingeführten Bewilligungstatbestände für er­
höhte Düngegaben und übermäßige Tierhaltung waren kaum vollziehbar. 

3.6.2 Nach Ansicht des RH würde es dem BMLF obliegen, Vermeidungs- bzw 
Minimierungstechnologien sowie Maßnahmen der weitergehenden Ab­
wasserreinigung allgemein anzuregen und begleitende Maßnahmen zu 
den Vollzugsmaßnahmen nach dem Wasserrechtsgesetz anzubieten. 

Es erschien geboten, die großflächigen Belasrungen mit Chlorkohlenwas­
serstoffen und Schadstoffen aus Industrie und Landwirtschaft rechtzeitig 
zu beseitigen, weil dies langfristig den Vollzug des Wasserrechtsgesetzes 
kostengünstiger gestalten würde. 

Der RH beanstandete die mangelhaft vorhandenen Schurz- und Schonge­
biete, zumal dadurch eine später notwendige Sanierung verhindert bzw 
erschwert werden könnte. 

Der RH empfahl i n  diesem Zusammenhang dringend die Lösung der 
Probleme der Sanierung der Kläranlage Innsbruck im Aufsichtsweg, er­
forderlichenfalls mittels dienstlicher Weisung. 

Im Bereich der Landwirtschaft wäre die Lösung in einer Bündelung von 
Maßnahmen anzustreben und dabei die Frage der Intensivlandwirtschaft 
in den Mittelpunkt zu stellen. 

Im Zusammenhang mit den Abfallbehandlungsanlagen und Deponien 
beanstandete der RH,  daß die durch die Wasserrechtsgesetz-Novel­
le 1 990 neu geregelte Lagerung, Leitung und der Umschlag wassergefähr­
dender Sroffe mangels einer entsprechenden Verordnung nicht vollziehbar 
waren. 

3.6.3 Laut Stellungnahme des BMLF wä'ren entsprechende Ergebnisse der Trinkwasser­
nitratverordnung zu erwarten. Großflächige Belastungen mit Chlorkohlenwasser­
stoffen und Schadstoffen aus Industrie und Landwirtschaft wä'ren rechtzeitig zu 
sanieren. Einschlägige Grundwassersanierungen würden jedoch entsprechende fach­
liche Vorbereitungen erfordern, die in den nächsten Jahren zu erwarten sein dürf­
ten. 

Die vom RH angesprochene Verordnung sei in Vorbereitung, jedoch gestalte sich ihre 
Ausarbeitung äußerst schwierig. Das Wasserrechtsgesetz sei allerdings im Rahmen 
einer geltenden Verordnung aus dem Jahre 1 969 vollziehbar. 
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Verannvonung für 

d ie Vol lz iehung 

Sachverständige 

,1 . : . 1 D I e  Veran twor t u ng für d i e  Vo l l z i e h ung des Wasserrech t sgese tzes l ag 
be i m  BMLF, eier Schwerpunkt d es Vo l l zuges h mgegen lag bei m  Landes­
hauptmann,  bei  der wasserw irtschaft l ichen Planung be i m  Land und bei 
eier Gewäss<:raufsicht .  

An s ich nac h t <: i l i g  wI rkt<: s i ch aus,  daß die Kontrolle der Tät igkei t  des 
Landeshauptmannes als Wasserrechtsbehiirde nur  i m  Rechtsmi ttelverfah ­

r<:n erfolgt<:, e i n e  Kontrol le  der Tät igke i t  der Bezi rksverwaltungsbehör­
den d u rc h  d as B M LF i m  R <:ch ts m i t tel weg h i ngegen kaum vorkam . I m  

Rechtsm i ttelverfahren wurde nur  d i e  Rech tmäßigke i t  der E ntschei d u ng 

der li n terb<:hörd en i n  Ansehung der Verletz u ng subjekt iver R<:chte  ge­
prüft ,  n i c h t  aber d i e  Bewertu ngen der i iffent l i c hen I n teressen oder d i e  

S i n n haft i g k e i t  d e s  gesamten Vorgehens der  U n terbehörd e n .  A u c h  d i e  
d urch d i e  Wasserrechtsgeset z-Nove l le 1 990 d e m  B MLF i n  schwerwie­

g e n d e n  Ed l e n  e i ngerä u m t e  B e s c h w e rd e m ög l i c h ke i t a n  den Ver w a l ­

r ungsgerichtshof war n icht  wi rksam . 

,U.2 Der RH empfahl elem B MLF, von seiner verfassungsgesetzl ichen Mög l i ch ­
kei t ,  d i e  U n terbehii rden e n tsprechend anzuweisen u n d  e i n  bes t i m m tes 

Vorgehen zu verlangen , zwecks Vere inhei t l ichung des Vol lzuges verstärk t 
G ebrauch zu mache n .  

,U. 3  \Vie daJ ß;\lLF daz/I II/itteilte. li /irden die l 'OIl! R H  empfohlenen 'XeiJ/ll/gen an die 

U Ilterbebiirdw seit langem rege/Illet/hg durch Er/i/fIe lind RundJcbreiben erfi;lgen. 

,1 .8. J Die Länder verfügten, von e inzelnen A usnahmen abgesehen,  über wasser­
bautec h n i sche A m tssachverstän d ige,  an deren A usbi ld ung zum Tei l  ge­
r inge oder keine besonderen fac h lichen Anforder ungen geste l l t  w u rden .  
D i e  Fac h fragen i m  Z uge von Wasserrec htsverfahren wurden a l lerd i ngs 

i m mer v ie lsc h i c h t iger, so daß z u nehmend die H eran z i e h u ng n i chtamt­
I icher Sachverständ iger auf Kosten der Partei bzw des B u ndes erforder­
l i ch war, Sel bst  fü r regelmii J3 ig  w i ederkehrende Fragen,  w i e  zB der  F i ­
schere i ,  feh l te e s  oft a n  Am tssachverständ igen . 

Die  U nterbehörden waren i n  d iesen Fäl len bestrebt, d i e  B undesanstalten 
des  B M L F  ( B un d esan s t a l t e n  fü r Was serg ü t e ,  -Boden wasse rhaus h a l t ,  

-Wasserbauversuche , -Fischerei w irtschaft )  als Sachverständige beizuzie­
hen.  

D i e  Anforderungen an die  Am tssachverständ i gen u n d  i h re Belastungen 
haben sich d urch die Entwickl u ngen der j üngsten Vergangenheit  im Be­
re Ich des Wasserrech tsvol lzuges verschärft .  H iezu gehörte ua: 

( 1 )  gesteigerte strafrech t l i che Veran twort ung ( Vorwurf des M ißbrauches der 
A nl tsgewalt oder der Mitüüerschaft); 

( 2 )  Bedrohung m i t  Am tshaft ung u nd Organhafrung; 

() wese n t l i c h  gesteigerte A u fgaben in q ual i tat iver und q uant i tat iver H i n ­
s i c h t  durch d i e  Wasserrech tsgesetz-N ovel l e  1 990,  das Abfal lwi rtschafts­

gesetz ,  d i e  A uswe i t u ng der Parteis te I l u ng in a l len  Verwa l t ungsverfahren 
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und die gesteigerte Bereitschaft der Bevölkerung, ihre rechtlichen Inter- 1 77 
essen über die Instanzen durchzusetzen; 

(4) gesteigerte Anforderung an die Weiterbildung. 

3.8.2 Der RH vermerkte kritisch, daß die genannten B undesanstalten dem 
BMLF einerseits nur noch eingeschränkt zur Verfügung standen und an­
dererseits durch Überlasrung die fachliche Ausbildung der Sachverständi­
gen wesentlich erschwert wurde. 

Im Hinblick auf das rasch steigende Wissen über Schadstoffe und die 
durchaus unterschiedliche Beurteilung ihrer Schädlichkeit hielt der RH 
ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen bei Ausbildung und Spruchpra­
xis für unerläßlich. 

3.8.3 Laut Stellungnahme des BMLF würden zur Weiterbildung der Amtssachverstiindi­
gen regelmäßig Fachtagungen abgehalten. 

3.9 . 1  Die besondere Bedeutung der wasserwirtschaftlichen Planung wurde 
durch die Bestimmungen über die Sammlung von Gewässermengen- und 
gütedaten, über das Wasserbuch und über den Wasserwirtschaftskataster 
sowie durch die Informationspflichten nach dem Wasserrechtsgesetz un­
terstrichen. 

Allerdings war die wasserwirtschaftliche Planung in den Ländern unzu­
reichend ausgestattet und im allgemeinen organisatorisch untergeordnet 
angesiedelt. 

3.9.2 Nach Ansicht des RH könnte eine wirksame wasserwirtschaftliche Pla­
nung durch klare und allgemein verbindliche Vorgaben steuernd wirken 
und Einzelverfahren wesentlich entlasten. Das BMLF sollte bemüht sein, 
durch eine für die Unterbehörden bindende und klare Festlegung der 
Aufgaben des wasserwirtschaftlichen Planungsorgans die gleiche Vor­
gangsweise zu gewährleisten. 

3.9.3 Laut Stellungnahme des BMLF seien eine Steuerung der wasserwirtschaJtlichen 
Planung und eine Entlastung der Einzelverjahren in Vorbereitung. 

3 . 10. 1  Nach der österreichischen Rechtsordnung bedarf ein Vorhaben in der Re­
gel der Bewilligung nach mehreren Verwaltungsvorschriften und damit 
mehrerer Behörden. 

Diese Vorschriften wichen im Umweltbereich allerdings vielfach vonein­
ander ab, und zwar insbesondere hinsichtlich 

( 1 )  der Schutzziele, 
(2) der Erlangung der Partei stellung im Verfahren, 
(3) der Verfahrensvorschriften,  
(4) der Behördenzuständigkeit und 
(5) der behördlichen Regelungsbefugnisse. 
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Koordination 

1 78 

Finanzierung 

Dies galt nicht allein im Verhältnis zwischen - funktionellen - Bun­
des- und Landesbehörden, sondetn auch im Verhältnis der Rechtsmate­
rien zueinander, wie zB die unterschiedliche Regelung der Parteistellung 
im Wasserrechtsgesetz i n  der Gewerbeordnung im Abfallwirtschafts­
gesetz (alle Bund) sowie in den Bauordnungen der Länder. 

3. 10.2 Nach Ansicht des RH wird durch die auf verschiedenen Ebenen in den 
verschiedenen Vollzugsbereichen angesiedelte Behördenzuständigkeit die 
Koordination der Verwaltungsverfahren erschwert. Zudem ergeben sich 
schwerwiegende Abstimmungsversäumnisse (insbesondere zwischen Ge­
werbe behörde und Wasserrechtsbehörde oder zwischen den verschiedenen 
Planungsträgern von Raumordnung und Wasserwirtschaft). 

Der RH gab zu überlegen, ob eine Bewilligung nach einer mit höherer 
Wertigkeit ausgestatteten Verwaltungsmaterie e ine andere Bewill i­
gungspflicht ersetzen könnte, also zB im Rahmen des Wasserrechtsver­
fahrens auch andere öffentliche Interessen wie die Ökologie, die Funk­
tionsfähigkeit  der Gewässer, die Landeskultur und das Ortsbild,  zu 
berücksichtigen wären. 

Allerdings hatten einige Landesverwaltungen bereits durch organisatori­
sche Maßnahmen, wie zB die Änderung der Geschäftseinteilung des Am­
tes der Landesregierung, bedeutende Verfahrensvereinfachungen und 
-konzentrationen ermöglicht. Weitere Verbesserungen erwartete sich der 
RH von einer Abstimmung der Gesetze. 

3. 10.3 Nach Auffassung des BMLF würden sich die Empfehlungen des RH an den jeweils 
zuständigen Gesetzgeber richten. 

3. 1 1 . 1  Laut den finanzausgleichsrechtlichen Bestimmungen trugen im Bereich 
der mittelbaren Bundesverwaltung die Länder den Amtssachaufwand (fi ­
nanzieller Aufwand für das Tätigwerden der Verwaltung), der Bund hin­
gegen den Zweckaufwand (finanzieller Aufwand für die Erreichung der 
Ziele und der Zwecke der Vollziehung). Meinungsverschiedenheiten dar­
über, welcher Aufwandsart einzelne Kosten zuzuordnen sind, belasteten 
auch den Vollzug des Wasserrechtsgesetzes. Die Länder waren daher be­
strebt, durch mangelnde personelle Ausstattung zB bei den Amtssachver­
ständigen oder bei der Gewässeraufsicht selbst Kosten zu sparen, die Ko­
sten der deshalb erforderlichen Heranziehung Dritter, zB als nichtamtliche 
Sachverständige oder externe Überwachungsorgane aber als Zweck­
aufwand dem Bund anzulasten .  

Im Bereich der  Notstandspolizei begründeten Anordnungen der  Be­
zirksverwaltungsbehörden eine unmittelbare Zahlungspflicht des Bundes; 
das Interesse an der Hereinbringung der Kosten vom Verpflichteten lag 
daher bei diesem. 

Nach dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz erforderliche Bar­
auslagen wären nach Meinung des BMF von den Ländern zu bestreiten 
und erst bei mangelnder E inbringlichkeit vom Bund zu ersetzen. Derlei 
Zwischenfinanzierung wurde allerdings von den Ländern überwiegend 
abgelehnt. 
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Finanzierung 

Mängelauflistung 

Vollziehung des asserrechtsgesetzes 

3. 1 1 .2 Nach Ansicht des RH würde eine klare Festlegung der Finanzierungsfra- 1 79 
gen dazu beitragen, die organisatorischen Voraussetzungen für den Voll-
zug zu verbessern. 

3. 1 1 .3 Das BMLF hat hiezu keine Stellungnahme abgegeben. 

3. 1 2  Der RH sah sich zu folgender Mängelauflisrung veranlaßt: 

(1)  Die Mängel in allen Ebenen der Vollziehung des Wasserrechtsgesetzes 
waren sowohl in der Organisation als auch in bezughabenden Rechtsvor­
schriften selbst begründet, die teils schwer vollziehbar, teils unklar und 
teils nicht aufeinander abgestimmt sind. 

(2) Die mangelnde Abstimmung der einzelnen Rechtsmaterien bewirkte par­
allel laufende Verfahren bei ein und demselben Projekt. 

(3) Der nach unterschiedlichen Gegenständen organisierte, nicht projekrori­
entierte Behördenaufbau in den Ländern verursachte Koordinationspro­
bleme. Die Vollziehung war nicht wirksam organisiert. 

(4) Die Schätzungen der Folgekosten (insbesondere Personalaufwand) von 
rechtsetzenden Maßnahmen waren teilweise wirklichkeitsfremd. 

(5) Einzelne Aufgabenbereiche waren personell unterbesetzt. 

(6) Die Planung und Kontrolle in den Ländern war mangelhaft. 

(7) Der Kontakt zwischen den Ländern war zu gering und bewirkte die Aus­
einanderentwicklung der Vollziehung. 

(8) Die Zuständigkeit zur Vollziehung war im Rahmen der politischen Auf­
gabenverteilung, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene (Auftei­
lung der Umweltmaterien auf mehrere Bundesministerien und mehrere 
Mitglieder der Landesregierung) zersplittert. 

(9) Die Finanzierungsfragen waren mangelhaft gelöst. 

( 1 0) Das Weisungsrecht der Zentralstellen wurde selten gehandhabt und war 
daher nahezu unwirksam; Weisungswidrigkeiten blieben vielfach sank­
tionslos bei alleiniger Hafrung des Bundes, zumal kein Einfluß des Bun­
des auf die Organisation der Landesverwalrung bestand. 

Laut abschließender Stellungnahme des BMLF zeige das Beispiel des Wasserrechts­
gesetzes strukturell bedingte Mangel der mittelbaren Bundesverwaltung. Es handle 
sich nicht um eine bloß wasserrechtliche Problematik. 

Zu dem aufgezeigten Grundproblem und den vorgeschlagenen Lösungsansa"tzen be­
merkte das BMLF, daß das Modell der mittelbaren Bundesverwaltung die verlangte 
Allzustandigkeit der Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Lan­
dem vorsehe. Allein durch organisatorische Maßnahmen könnte ein Nebeneinander 
mehrerer Materienverfahren vermieden und eine projektorientierte Behandlung ge­
wahr/eistet werden. 
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Mängelaufllstung 

Schluß.­
bemerkungen 

Auf der Leistungs-, Kontroll- und Rechtsschutzebene wären vielfach spezifische 
fachliche Gesichtspunkte zu beachten und damit das Ressortsystem auf der Ebene 
der Zentralstellen sinnhaft. Das Verwaltungsverfahren sei weitgehend einheitlich 
geregelt, die meisten Probleme würden sich jedoch aus den zunehmenden Abweichun­
gen ergeben. Lösungsversuche wie zB im Abfallwirtscha/tsgesetz und im Umweltver­
trä'glichkeitsgesetz brächten eher noch zusätzliche Schwierigkeiten. Angesprochen wäre 
sohin der Gesetzgeber, Grundlagen für einen effizienten Vollzug zu schaffen. 

Schließlich sollte die gegenständliche Oberprüfung aus der Sicht des BMLF dazu 
dienen, dem Gesetzgeber Fehlleistungen vor Augen zu führen und in der Folge die mit 
dem Vollzug betrauten Organe zu entlasten. Die Gebarungsüberprüfung häUe sehr 
eindringlich die Schwierigkeiten im wasserrechtlichen Vollzug aufgezeigt. Im Bestre­
ben des BMLF, eine effektivere und effizientere Vollziehung des Wasserrechtsgesetzes 
(im Rahmen sämtlicher Umweltgesetze) zu erreichen, würden die vom RH empfohle­
nen Lö'sungsansätze zu beachten sein. 

3 . 1 3  Zusammenfassend empfahl der RH, nachstehende Lösungsansätze anzu­
streben: 

( 1 )  Durch innerorganisatorische Maßnahmen können Verwaltungsabläufe 
vereinfacht, überschaubarer und effizienter gestaltet werden, was einer­
seits für die Phasenabfolge von Planung, Datenverwaltung, Behördenvoll­
zug und Überwachung, andererseits aber auch für das Verhältnis von 
Bundesrecht und Landesrecht von Bedeutung ist. 

(2) Die Planstellen bzw Dienstposten wären zu Aufgabenbereichen von zu­
nehmender Bedeutung umzuschichten. Die wichtigsten Verwaltungsma­
terien wären aufgabenkritisch zu durchleuchten und sinnvoll zu verein­
heitlichen. 

(3) Zwecks Sicherung eines einheitlichen Umweltstandards wäre eine Ab­
stimmung und Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu institutionali­
sieren. 

(4) Den Zentralstellen wären wirksame Durchgriffsmöglichkeiten zur Steue­
tung der Unterbehörden einzuräumen. 

(5) Die Finanzierung des Verwaltungshandelns wäre klar zu regeln und si­
cherzustellen. 

(6) Eine Abstimmung der Förderungsmaßnahmen aus öffentlichen Mitteln 
ist notwendig. 

(7) Die wechselseitige Abhängigkeit der verschiedenen Rechtsmaterien (Ver­
waltungsrecht, Zivilrecht) wäre wirksamer zu nutzen. 

(8) In der Legistik wäre von - interessenbedingt - fallbezogenen Regelun­
gen auf allgemeiner gehaltene mit entsprechender Kontrolle (Rechts­
schutz) überzugehen. 

(9) Eine grundsätzliche Neuordnung (Verwalrungsreform, insbesondere Defi­
niton und Neuverteilung der Zuständigkeiten) der Querschnittsmaterien 
wäre anzustreben. 
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Schluß bemerkungen 

Vollziehung des Was errec ts esetzes 

( 10) Bei jedem Gesetzgebungsvorgang sollte darauf geachtet werden, daß die 
Vollziehung einheitlich mit gleichen Instanzenzügen, einheitlichen Par­
teienstellungen und klaren Rechtsschurzeinrichtungen unter Einführung 
einer Bedeutsamkeitsklausel erfolgt. 

( 1 1 ) Die Aufbauorganisation könnte zB derart gestaltet werden, daß eine Or­
ganisationseinheit für den Vollzug aller gesetzlichen Vorschriften (Bun­
des- und Landesrecht) zuständig wäre. Dadurch könnte diese projektbezo­
gen (zB Wasserrecht, Baurecht, Eisenbahnrecht, Energierecht, Forstrecht 
und Naturschutzrecht) mit interner Interessenabwägung tätig werden (pro­
blemorientierte Verwaltung). In diese Überlegungen sollte auch der eigene 
Wirkungsbereich der Gemeinde (Baurecht) einbezogen werden. 

( 1 2) Die Ablauforganisation wäre nach der Art der Vorhaben zu gestalten; 
denkbar erschiene die genaue Unterscheidung in ein Vorverfahren, ein 
Genehmigungsverfahren, ein Ausführungsverfahren und e in  Kon­
trollverfahren: 

( 1 2 . 1 )  Im Rahmen des Vorverfahrens, das eine dem Projekt angemessene Um­
weltverträglichkeitsprüfung unter Mitsprache der Betroffenen umfaßt, 
könnte die genaue Projektplanung erarbeitet werden. 

( 12.2) Im Genehmigungsverfahren könnten alle auf die Angelegenheit einschlä­
gigen Vorschriften in entsprechender Abstimmung von einer Behörde an­
gewendet werden, wie zB Genehmigung ohne Nebenabstimmung, Ge­
nehmigung mit Nebenabstimmung, Ablehnung. 

( 1 2.3) Das Ausführungsverfahren sollte verwaltungspolizeilich laufend über­
wacht werden. 

( 1 2.4) Das Kontrollverfahren hätte sich auf den Bestand und Betrieb der geneh­
migten Verwaltungssache zu beziehen. 

1 81 
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Bereich des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Anglegenheiten 

U nerledigte A n regungen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

( 1 )  Organisatorische Maßnahmen für das Bundesscraßennetz (TB 1 977 Abs 
76. 1 7 ,  TB 1983 Abs 68. 1 .4, TB 1 986 Abs 60.27 .2 ,  zuletzt TB 1 991  
Abs 44. ( 1) .  

Laut Mitteilung des BMwA seien mit dem im Dezember 1 992 beschlossenen 
Bundesgesetz, BGBI Nr 82611 992, über organisatorische Maßnahmen im Be­
reich der Bundesstraßengesellschaften Anregungen und Empfehlungen des RH be­
treffend die Entwicklung der Reorganisation bei den Straßensondergesellschaften, 
Koordinierung der Gesellschaften sowie Vorlage von Kostenplä'nen usw eingearbeitet 
worden. Darüber hinaus habe das BMwA zur Realisierung der im Maßnahmen­
gesetz enthaltenen organisatorischen Maßnahmen eine Untersuchung der Normko­
sten der betrieblichen Erhaltung der Bundesstraßen A, B und S sowie über die 
Bemautung des Straßennetzes in Art/trag gegeben. Die Übertragung der übrigen 
Bundesstraßen B an die Länder sei nach wie vor noch Gegenstand von Verhand­
lungen. 

(2) Veranschlagung der Ausgaben für bauliche Maßnahmen für die Unter­
richts- und Wissenschaftsverwaltung beim Bautenbereich (TB 1 972 ,  zu­
letzt TB 1 984 Abs 5 5). 

Laut Mitteilung des BMwA hatte die Frage der Veranschlagung durch die Grün­
dung der BundesimmobiliengesellschaJt an Bedeutung verloren. 

(3) Vereinheitlichung und Neuorganisation der Bundesgebäudeverwaltung, 
insbesondere Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Tätigkeit 
der Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung (TB 1 972 ,  zuletzt TB 
1 984 Abs 56). 

Laut Stellungnahme des BMwA sei das derzeitige Nebeneinander von Ausgliede­
rungen (BundesimmobiliengesellschaJt, Schö'nbrtmner Tiergarten, Schloß Schö'n­
brunn), bundesunmittelbaren Dienststellen und Auftragsverwaltung eine Zwi­
schenstufe; die weitere Entwicklung sei abzuwarten. Der seinerzeit ausgearbeitete 
Entwurf für ein Bundesgebaudeverwaltrmgsgesetz sei jedenfalls mittlerweile über­
holt. 

(4) Ausarbeitung von Arbeitsanweisungen für die Beurteilung und Geltend­
machung von Schadenersatzansprüchen im Zuge der Bauführung (TB 
1 985 Abs 47.25) .  

Das BMwA erkla'rte seine BereitschaJt, in Hinkunft vermehrte Schulungsmaß­
nahmen zum Thema "Schadenersatzansprüche" durchzuführen. 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Prüfungsergebnisse 

Gebarung mit Außenhandelsförderungsmitteln 
durch die Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft 

Für die Förderung des Warenverkehrs mit dem Ausland standen 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft öffentliche Mittel 
in Höhe bis zu rd 2,5 Mrd S ( 199 1 )  zur Verfügung. 

Die Überprüfung der Gebarung mit diesen Mitteln führte nur zu 
geringfügiger Kritik. A llerdi ngs wird im Falle eines Beitrittes 
Österreichs zur EG das derzeitige System der Außenhandelsförde­
rung nicht aufrecht erhalten werden können. 

1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 99 1  

i n  Mill S 
EINNAHMEN 
Außenhandelsförde-
rungs-Beiträge 1 657 1 622 1 757 1 985 2 143 2 30 1  

Sonstige Einnahmen 1 16 98 1 00 1 08 1 38 1 74 

Summe 1 773 1 720 1 857 2 093 2 28 1  2 47 5  

AUSGABEN 
Außenhandelsstellen 661 639 606 618 626 7 1 5  

Außenhandels-Aktion 507 543 467 426 484 536 

Messen und Ausstellun-
gen 282 252 195 1 99 202 228 

Sonstige Ausgaben 288 295 320 335 358 3 5 1  

Zuführung zu Rück-
lagen 35  -9 269 5 14 6 1 1  645 

Summe 1 773 1 720 1 857 2 092 2 28 1  2 47 5  

1 . 1  Der R H  überprüfte in der Zeit von November 1 991  bis Feber 1 992 die 
Gebarung der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft (Bundeswirt­
schaftskammer oder Kammer) hinsichtlich der Gebarung der Außenhan­
delsförderungsmittel nach dem Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetz. 
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Mitteleinsatz 

Außenhandels'örder n9 

1 .2. \ Der im Jahre 1 989 von der Bundeswirtschaftskammer im Einvernehmen 
mit dem BMF errichtete Treuhandfonds für die Förderung der Internatio­
nalisierung von Klein- und Mittelbetrieben aus Außenhandelsförde­
rungsmitteln hat von zwischenzeitlich 69 eingereichten Internationalisie­
rungsprojekten 36 Ansuchen mit ei nem Gesamtprojektvolumen von 
rd 1 50 Mill S positiv begutachtet und Projekt- und/oder Finanzierungs­
garantien in der Höhe von rd 88 Mill S befürwortet. 

1 .2.2 Nach Meinung des RH erfüllten nicht alle geförderten Projekte den För­
derungszweck. Beispielsweise wurde i n  Ungarn die Errichtung eines 
Post-Versandhandels gefördert, der die Verwertung von Reststücken aus 
österreichischer Erzeugung, die ansonsten nicht mehr absetzbar wären, 
betreibt, hauptsächlich aber mit elektronischen Geräten aus Taiwan und 
Kaffee handelt. 

Der RH bezeichnete die Unterstützung für den Verkauf von minderwerti­
gen Restprodukten österreichischer Herkunft im Ausland als kontrapro­
duktiv, weil dadurch das gute Image österreichischer Qualitätswaren aufs 
Spiel gesetzt und der Werbung der Kammer im Ausland zuwidergehan­
delt wird. Auch hat der Handel mit Fernost-Erzeugnissen keine positiven 
Auswirkungen auf die österreichische Leistungsbilanz. 

Der RH empfahl daher, künftig bei der Auswahl der Förderungsprojekte 
verstärktes Augenmerk auf ein positives Erscheinungsbild österreichi­
scher Waren und Betriebe zu legen. 

1 .2.3 Laut Mitteilung der Kammer seien zu Beginn der Aktion rein betriebswirtscha/t­
liehe V berlegungen im Vordergrund gestanden; zwischenzeitlich werde den Empfeh­
lungen des RH Rechnung getragen. 

1 .3. 1 In den Jahren 1 98 1  bis 1991  wurden für die Förderung außenhandelsori­
entierter Forschungsvorhaben aus Außenhandelsförderungsmitteln 
5 37 Mill S als verlorene Zuschüsse aufgewendet. 

1 .3.2 Aufgrund des kleinen Kreises der von der Aktion begünstigten Betriebe 
sowie des fehlenden Nachweises über die außenhandelsfördernde Wir­
kung der aufgewendeten Mittel empfahl der RH, die Aktion ersatzlos 
auslaufen zu lassen. 

1 .3.3 Die Kammer hat die Aktion bereits beendet. 

1 .4. 1 Die Bundeswirtschaftskammer hat die unverbrauchten Außenhandelsför­
derungsmittel jährlich den Rücklagen zugewiesen. 

1 .4.2 Der RH vermeinte grundsätzlich, daß die Kammer den Förderungsum­
fang vor allem dann deutlich erhöhen sollte, wenn sich ein Rückgang des 
Warenverkehrs in das Ausland abzeichnet. 

Die derzeitige Regelung des Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetzes, 
wonach bei Import und Export von Gütern Beiträge eingehoben werden, 
die für die Förderung des Exportes zweckgewidmet sind, wird nach Auf-
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1 88 

MItteieinsatz 

Sonstiges 

Schluß­
bemerkungen 

fassung des RH im Falle eines Beitrittes Österreichs zur EG in dieser Form 
nicht mehr statthaft sein .  Sobald die neuen Rahmenbedingungen fest­
stehen, wird die Außenhandelsförderung auf eine völlig neue Finanzie­
rungsgrundlage zu stellen sein, wobei bis zu deren Wirksamwerden mit 
Einnahmenausfällen zu rechnen sein wird. 

Der RH empfahl daher, durch Bildung entsprechender Rücklagen für die 
zu erwartende Finanzierungslücke zeitgerecht und ausreichend vorzusor­
gen. 

1 .4.3 Laut Mitteilung der Bundeswirtscha/tskammer erarbeite sie neue Finanzierungs­
modelle. Die Finanzierung der Obergangsphase sei gewährleistet. 

1 . 5 . 1  Auf Ersuchen des BMlV genehmigte die Bundeswirtschaftskammer einen 
Zuschuß zu Aufenthalts- und Betreuungskosten einer chinesischen Dele­
gation in der Höhe von 1 20 000 S aus Außenhandelsförderungsmitteln. 

1 . 5.2 Da diese Förderungsmittel nicht zum Ausgleich mangelnder budgetärer 
Vorsorgen von Bundesministerien bestimmt sind, beanstandete der RH 
die Übernahme der aufgelaufenen Kosten durch die Kammer und emp­
fahl, von derartigen Zahlungen in Hinkunft Abstand zu nehmen. 

1 . 5 .3 Die Kammer sagte dies zu. 

1 .6. 1 In den Jahren 1 988 bis 1 990 erhielt der Österreichische Fußballverband 
von der Bundeswirtschaftskammer rd 2 ,2  Mill S aus Außenhandelsför­
derungsmitteln für Werbemaßnahmen bei Heimspielen der National­
mannschaft. 

1 .6.2 Der RH beanstandete die im Vergleich zum übrigen Sportbereich unver­
hältnismäßig hohe Förderung des Österreichischen Fußballverbandes und 
verwies auf die bei Heimspielen eher geringe Werbewirksamkeit hin­
sichtlich des Außenhandels. Er empfahl daher bei der Sportförderung in  
Zukunft e in  ausgewogeneres Verhältnis. 

1 .6.3 Die Kammer begründete die Aktion mit der Werbewirkung durch die Fernseh­
übertragungen in das Ausland. 

1 .7 Eine zusammenfassende Beurteilung läßt angesichts der in den letzten 
Jahren der Bundeswirtschaftskammer zur Verfügung gestandenen öffent­
lichen Mittel von dutchschnittlich 2 Mrd S jährlich die aufgezeigten Be­
mängelungen als vergleichsweise geringfügig erscheinen. Die Mittel wur­
den im wesentlichen sparsam und zweckentsprechend verwendet. 

Da die Aufbringung dieser Mittel im Falle eines EG-Beitrittes neu gere­
gelt werden müßte, empfahl der RH eine ausreichende Rücklagenbil­
dung. 
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1 3  

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Fernwärme­
Förderung 

Förderun er EI ktr.izitä 
Fernwärmewirts haft 

Förderung der Elektrizitäts- und 
Fernwärmewirtschaft 

- u n  

Verwaltungsvereinfachungen wären vor allem durch den Wegfall 
der Mitwirkung des BMF bei der Fernwärme-Förderung und 
durch eine zweckmäßigere Abrechnungskontrolle zu erzielen. 

Die Reihung der Förderungsanträge sollte nach dem Ausmaß der 
Verwirklichung der Förderungsziele erfolgen. 

FERNWÄRME-FÖRDERUNG 
gemäß Fernwärmeförderungsgesetz, BGBI Nr 640/ 1 982 

Förderungsumfang 1 985 bis 1 99 1 :  
geförderte Projekte: 624 
Zinsenzuschüsse (genehmigt bis 1 988): 337 Mill S 
Investitionszuschüsse: 3 5 1  Mill S 
gefördertes Investitionsvolumen: 8 057 Mill S 

KLEINKRAFTWERKE-FÖRDERUNG 
aufgrund von BMwA-Richtlinien 

Förderungsumfang 1 985 bis 1 99 1 :  
geförderte Projekte: 1 08 
Investitionszuschüsse: 43 Mill S 
rückzahlbare Darlehen: 7 Mill S 
gefördertes Investitionsvolumen: 5 5 5  Mill S 

2. 1 Der RH überprüfte in der Zeit von November 1 99 1  bis Feber 1 992 die 
Gebarung des BMwA im Zusammenhang mit der Förderung von Fern­
wärme- und Kraftwerks-Investitionen. 

Gesamt-Investitions- 2.2. 1 Die Überwachung des gesetzlich festgelegten Gesamt-Investitionsrah­
rahmen mens von 1 5  Mrd S (gerechnet ab Beginn der Fernwärmeförderung im 

Jahre 1 984) erforderte im BMwA umfangreiche Aufzeichnungen über die 
den Förderungen zugrundeliegenden Investitionssummen. 

Diese Aufzeichnungen des BMwA enthielten auch die Investitionssummen 
der beim BMwA vorgemerkten, jedoch noch nicht genehmigungsreifen 
Förderungsfalle. Bei Ausschöpfung des Gesamt-Investitionsrahmens durch 
eingebrachte Anträge legte das BMwA den anderen Förderungswerbern na­
he, ihre Anträge erst später einzubringen. 

2.2.2 Der RH beurteilte im Interesse der Verwaltungsvereinfachung die gesetz­
liche Fesdegung des förderbaren Gesamtinvestitionsvolumens als entbehr-
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Fernwärme-Förderung 

1 88 lieh, weil die Steuerung des Ausmaßes der Fernwärmeförderung ohnehin 
durch die Bewilligung der Budgetmittel im jeweiligen Bundesfinanzgesetz 
erfolgt. 

Vereinbarungen mit 
den Ländern 

2.2.3 Laut Stellungnahme des BMwA würde durch den Wegfall des Gesamt-Färclerungs­
volumens die P1anbarkeit der Fernwiirmeinvestitionen für die Fiirderungswerber 
beeintrachtigt. 

Der RH entgegnete, daß auch die gesetzliche Festlegung eines Gesamtinve­
stitionsrahmens dem einzelnen Förderungswerber keine Zuwendung aus öf­
fentlichen Mitteln gewährleiste. 

2.3. 1 Voraussetzung zur Förderung eines Fernwärmeausbauprojektes ist, daß 
auch jene Gebietskörperschaften, in denen die Abgabe von Fernwärme er­
folgen soll, aufgrund von Vereinbarungen zur Finanzierung des Vorhabens 
in der Höhe eines Drittels der Bundesförderung beitragen. Das BMwA hat 
mit einzelnen Bundesländern allgemeine Vereinbarungen, mit den übrigen 
jeweils verwaltungsaufwendige Vereinbarungen zum jeweiligen Förde­
rungsfall abgeschlossen. 

2.3.2 Der RH empfahl ,  aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung mit allen 
Bundesländern allgemeine Vereinbarungen zu treffen. 

2.3.3 Das BMwA sagte entsprechende Bemühungen zu. 

Mitwirkung des BMF 2.4 . 1  Der gesetzliche Auftrag an den Bundesminister für wirtschaftliche Ange­
legenheiten, vor der Gewährung einer Förderung das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen schriftlich herzustellen, bewirkte einen 
hohen Verwaltungsaufwand und Verzögerungen bei der Abwicklung. 

Förderungszusagen 

2.4.2 Da der im BMF bei dieser Mitwirkung anfallende Verwaltungsaufwand 
mit dem erzielten Ergebnis in keinem wirtschaftlich vertretbaren Ver­
hältnis stand, sah der RH die Mitwirkungskompetenz des BMF bei För­
derungszusagen nach dem Fernwärmeförderungsgesetz als entbehrlich an. 

2.4.3 Das BMwA kündigte Gesprä"che mit dem BMF im Zuge der Novellierung des 
Gesetzes an. 

2.5 . 1  Das BMwA gab Förderungszusagen fast ausschließlich in  der Reihenfolge 
des Einlangens der Förderungsanträge. 

2.5.2 Der RH beanstandete, daß der Ausstoß von Kohlendioxid bei der Beurtei­
lung der Bedeurung eines Projektes für den Umweltschutz nicht berück­
sichtigt wurde. Er empfahl,  bei der Reihung der positiven Erledigungen 
der Förderungsanträge darauf Bedacht zu nehmen, in welchem Ausmaß sie 
die gesetzlich festgelegten Förderungsziele verwirklichen. Außerdem wäre 
es zweckmäßig, den Standort und die Betriebsweise eines Förderungspro­
jektes im Hinblick auf eine sinnvolle energiewirtschaftliche Nutzung und 
Vermeidung von Leitungsverlusten zu beurteilen. 
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Fernwärme-Förderung 

Förderun der Elektrizitäts- un 
Fernwär ewlirtschaft 

Förderungsbeirat 

Abrechnungs­
rückstände 

Sonstiges 

2.5.3 Laut Stellungnahme des BMwA wird es künftig jene Projekte bevorzugen, welche 1 89 
die gesetzlichen Ziele am stcirksten erreichen, und hiebei auch die Verminderung der 
Kohlendioxid-Emissionen bewerten. Leitungsverluste seien allerdings wegen ihrer 
Geringfügigkeit energiewirtschaftlich vernachlcissigbar, jedoch würden die energie-
und gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen eines FernwCirmeprojektes verstärkt be-
urteilt werden. 

2.6. 1 Dem gesetzlich eingerichteten Förderungsbeirat obliegt insbesondere die 
Erörterung von Grundsatzfragen und schließlich die Abgabe von Gutachten 
über größere Fernwärmeausbauprojekte. Obwohl bei der Abgabe der letzt­
genannten Gutachten dem Beirat zusätzlich nur ein Vertreter des betroffe­
nen Bundeslandes anzugehören hat, hat das BMwA die zu begutachtenden 
Projektunterlagen auch den nicht betroffenen Ländervertretern übermittelt. 

2.6.2 Der RH beurteilte diese Vorgangsweise als den geltenden Vorschriften 
widersprechend. 

2.6.3 Das BMwA rechtfertigte seine Vorgangsweise mit dem damit für die LCindervertre­
ter möglichen Einblick in die Förderungspraxis bei den Projekten anderer Bundes­
lä"nder. Sollte der Beirat auch nach der Novellierung des FernwCirmejörderungsge­
setzes bestehen bleiben, werde der Vorschlag des RH in der Geschäftsordnung 
berücksichtigt werden. 

2.7. 1 Zum Beginn der Gebarungsüberprüfung war das BMwA mit der Abrech­
nungsprüfung bei 3 1 9  Förderungsfällen im Rückstand. Mehrheitlich lagen 
die Abrechnungsunterlagen der Förderungsnehmer schon einige Jahre un­
bearbeitet im BMwA (manche seit vier Jahren). Es unterblieben deshalb 
Rückzahlungen von Überförderungen und wurde eine nicht den Tatsachen 
entsprechende Inanspruchnahme des gesetzlichen Gesamtinvestitionsvo­
lumens ausgewiesen. Die während der Gebarungsüberprüfung erfolgte zü­
gige Aufarbeitung alter Förderungsfälle ergab Ende Juli 1 992 Rückfor­
derungen an seinerzeit zuviel ausbezahlten Förderungsmitteln in Höhe von 
rd 33 Mill S, die zwischenzeitlich größtenteils an den Bund zurückgeflos­
sen sind. 

2.7.2 Der RH empfahl dem BMwA, künftig gegen derartige Rückstände vor­
zusorgen. 

2.7.3 Laut Stellungnahme des BMwA seien zwischenzeitlich die Aufarbeitung der 
Abrechnungsrückstcinde zur GCinze abgeschlossen und interne Verwaltungsabläufe 
verbessert worden. 

2.8 Der RH hat noch während der Gebarungsüberprüfung eine Reihe von An­
regungen zur Verwaltungsvereinfachung gegeben, die mittlerweile vom 
BM w A entweder umgesetzt worden sind oder deren Inangriffnahme zuge­
sagt wurde. 
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1 90 

Kleinkraftwerke­

Förderung 

Sch l u ß­

bemerkungen 

2.9. 1 Das B M w A  gene h m igte K le i n k raftwerke-Förderungen i m  wesen t l i chen 
nach <.km Ze i tpunkt der Antragstei lung.  In den amts i n ternen R ichtl imen 

wird al lerd i ngs e Itle "optimal erzeugbare Strom menge ( EnergIe)" als Förde­
rungsmerkmal genannt .  

2 .9.2 Der R H  empfahl ,  d ie  A n t räge danach zu rl' lhcn ,  in welchem A usmaß die 

pf() Je kte der Forderu ng der opt i mal  erze ugbaren Stromm enge en tspre­
chen . Dabe i wäre d ie Stro m l i eferung i m  Wi nterhal bjahr  stärker  z u  ge­
w i chten.  Die  vorhandenen Förderungsmi trcl wären sodann für d i e  am be­
sten bewerteten Projekte zu verwende n .  

2.9 . .  � Lcmt StclltlllglltliJlIle dn R\f u A  u ml tJ JieJer ElIlp(eN/lII!!, il/ Hil/k;mji jiJ!,�eII. 

2 . 1 0 . 1  Das HMwA hat Invest i t ionen klei nerer Elektriz i tätswerke auch m i t  Bun­
desdarlehen gefördert . D i ese Darlehen hatrt'n zumeist e i ne Laufzei t  von 

1 2  Jahn:n und waren m i t :\ (Ir j ;il1f l ich z u  verz i nse n .  Voraussetzung war, 

daß auch das j l'\ve i l ige B u ndesland e in  gle icharti ges Darlehen gewäh rte. 

2. 1 0. 2  D e r  R H  bezweifelte  wegen des dam i t  verbundenen Verwaltungsaufwan­
des die S inn haftigke i t  d ieser Darlehensakt i o n .  

2 . I O  . . � Del,l 8,\ lu'l1 hll die.re FiirJer/(}/!!,JIi/{IßI/,!lmlf bereitl eingelte!!t. 

2. 1 1  Der R H  sah s ich  z u  nachfolgenden z usalll lll(� n fassenden E m pfe h l u ngen 
veranlaJ\t: 

( I )  A u s  G rli nden der Verwaltu ngsverei nfachung sol l ten m i t  a l len B undeslän­
dern ,tI lgemeine Vereinbarungen über deren M i tförderung von Fernwärme­
!xo jl·kcen sow i e  e i ne Vere1 l1 hlChung von Verwaltungsabläufen Im BMwA 
und bei  (�ebictskii[pe[schahen angestrebt werden.  

( 2 )  Die gesetzl i che Beschrän kung des  Gesam t i nvest i t ionsrahmens könnte un­
terbl e i ben,  we i l  d i e  Fern w�irmd( irderung im Wege des j ewei l i gen B u n­
desfinanzgesetzes gesteuert werden kan n .  

(1 ) D i e  M i t w i rk u ngskompetenz des BMF bei Fiirderu ngszu sagen nach dem 
Fef11wiirmeförderungsgesetz i st  entbehrlich .  

( I ) Bei der Reih ung der posi t i ven E rled igungen der f(irderungsant räge sollte 
auf das Ausmal'. der Verw i rkl ichul ig der Förderungsziele Bedacht genom­

men werde n .  
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Auslria F rnga Ges bH 

Austria Ferngas Gesellschaft mbH, Wien 

Die Austria Ferngas Gesellschaft mbH vertritt die gemeinsamen 
Interessen von acht Landes-Ferngasgesellschaften. Damit besteht 
ein auf wirtschaftliche Fragen gegründetes Spannungs feld mit der 
Österreichischen Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft (ÖMV) 
als alleinigem Importeur von Erdgas aus der ehemaligen UdSSR. 

Nach Ansicht des RH war die zwischen der Gesellschaft und der 
ÖMV vereinbarte preisabhängige Regelung des Gewinnaufschlages 
zugunsten der ÖMV bei Erdgasimporten unzweckmäßig. Einerseits 
sollte die Kostenstruktur der österreichischen Gaswirtschaft bei 
steigenden Gasimportpreisen nicht zusätzlich durch eine automa­
tische Gewinnmitnahme verschlechtert werden und andererseits 
war für die ÖMV kein Anreiz gegeben, in Preisverhandlungen ver­
stärkt auf niedrige Importpreise zu drängen. 

Die Vorbereitung auf den europäischen Binnenmarkt macht beim 
Bau und Betrieb von erdgasbetriebenen Industrie- und Kraft­
werksprojekten, bei der Erdgasspeicherbewirtschaftung, beim Ge­
bietsschutz usw eine enge Zusammenarbeit zwischen der ÖMV 
und der überprüften Gesellschaft erforderlich, um eine möglichst 
kostengünstige Versorgung des österreichischen Energiemarktes 
mit Erdgas sicherzustellen und Synergieeffekte zu nutzen. 

1 987 1 988 1 989 1 990 1 99 1  
i n  Mill S 

Bilanzsumme 249,7 332,2 333 , 1  23 1 ,2 220 , 1  
Anlagevermögen netto 50,5 1 08,2 1 30,2 1 3 2 , 1  1 20,2 
Cash-flow 2,3 8,8 1 9,4 1 6,7 1 6,0 
Jahresbilanzergebnis -0,4 - 1 0,4 22,6 4,4 3,6 

in % 
Rentabilität des Gesamt-
kapitals 1 ,8 2,3 7,6 5 ,6 4,9 

Anzahl der Mitarbeiter 

Personalstand 9 9 9 9 1 0  

3.1  Der RH hat von Juni bis August 1 99 1  die Austria Ferngas Gesellschaft 
mbH in Wien überprüft .  Schwerpunkte waren die Bereiche Unterneh­
mungsentwicklung, Finanzwirtschaft, Organisation, Geschäftsführung, 
Aufsichtsrat, Gaslieferungsverträge und Verwaltungsaufwand. Es handelte 
sich dabei um eine erstmalige Gebarungsüberprüfung, die sich jedoch auf 
nähere Untersuchungen des Zeitraumes von 1 986 bis 1 990 beschränkte. 
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U nternehmungsge­
genstand und Betei­
ligungsverhältnisse 

U nternehmungs­
entwicklung in 
rechtlicher und 
wirtschaftlicher 
Hinsicht 

Die Landesregierungen von Kärnten, Steiermark und Vorarlberg gaben 
unter Hinweis auf die geringe Beteiligung keine Stellungnahme ab. Die 
Salzburger Landesregierung wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, daß 
die Wahrnehmung der Interessen eine Aufgabe des Vorstandes der an der 
Austria Ferngas Gesellschaft mbH beteiligten Salzburger Aktiengesell­
schaft für Elektrizitätswirtschaft darstelle. 

Die Stellungnahmen des Wiener Stadtsenates und der Niederösterreichi­
schen Landesregierung werden im nachstehenden Bericht wiedergegeben. 

3.2 Im September 1 962 gründeten die Niederösterreichische Gasvertriebs­
AG (jetzt EVN-Energie Versorgung Niederösterreich AG), die Steirische 
Ferngas Gesellschaft mbH und die Wiener Stadtwerke die überprüfte 
Gesellschaft mit dem Zweck, die gemeinsamen Interessen (Erschließung 
von günstigen Erdgasbezugsquellen vor allem durch Importe, Errichtung 
und Betrieb von überregionalen Ferngasleitungen, Erdgasspeicherung 
usw) zu koordinieren. 

Von 1 968 bis 1 974 sind der Unternehmung weitere Gesellschafter bei­
getreten, so daß sich zur Zeit der Gebarungsüberprüfung folgender Stand an 
Beteiligungen ergab: Republik Österreich (23,75 %), EVN-Energie Ver­
sorgung Niederösterreich AG (23,75 %), Steirische Ferngas-Gesellschaft 
mbH (23,75 %), Wiener Stadtwerke (23,75 %), BEGAS-Burgenländische 
Erdgas-Versorgungs-AG ( 1  %), Kärntner Elektrizitäts-AG ( 1  %), Ober­
österreichische Ferngasgesellschaft mbH ( 1  %), Salzburger Aktiengesell­
schaft für Elektrizitätswirtschaft ( 1  %) und Vorarlberger Erdöl- und Fern­
gasgesellschaft mbH ( 1  %). 

3.3 Hinsichtlich der Entwicklung der Gesellschaft war festzustellen: 

(1)  Die neu gegründete Gesellschaft beabsichtigte den Erdgasbezug aus AI­
gerien, Libyen, Nigeria, UdSSR,  Niederlande und Deutschland. Die 
Bemühungen führten zunächst zu keinem Erfolg. In der Folge wurde die 
ÖMV auf grund eines Ministergespräches vom 2 1 .  Feber 1 968 mit dem 
alleinigen Import von Erdgas aus der ehemaligen UdSSR betraut. 

(2) Im Rahmen einer daraufhin abgeschlossenen Vereinbarung verpflichteten 
sich die Landes-Ferngasgesellschaften zur Abnahme der gesamten von der 
ÖMV durchzuführenden UdSSR-Erdgasimporte, wofür die ÖMV auf die 
Direktbelieferung von Erdgas an Dritte im Versorgungsgebiet der beige­
tretenen Landes-Ferngasgesellschaften verzichtete. 

(3) Die ÖMV hat über Auftrag und auf Risiko der Landes-Ferngasgesell­
schaften und unter Mitwirkung der überprüften Gesellschaft in der Zeit 
von 1 968 bis 1 982  vier Erdgaslieferungsverträge über ein jährliches 
Gesamtliefervolumen von rd 5 Mrd m3 mit der ehemaligen UdSSR ab­
geschlossen. Unter Berücksichtigung von Zusatzlieferungen hat die öster­
reichische Gaswirtschaft seit Aufnahme der Liefetungen aus der UdSSR 
(September 1 968) bis Ende Dezember 1 990 insgesamt rd 57 ,6 Mrd m3 

Erdgas bezogen. 
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Unternehmungs­

entwicklung 

U nternehmungs­
entwicklung in 
technischer 
Hinsicht 

Auslria Fernga GesmbH 

(4) Da der Abschluß der Gaslieferungsverträge mit der ehemaligen UdSSR 
zeitlich nicht immer dem steigenden Bedarf entsprechend verlief, wurde 
von der überprüften Gesellschaft eine Streuung der Erdgasbezüge ange­
strebt. Für den Bezug von Algeriengas über eine dortige staatliche Gesell­
schaft schloß sich die Unternehmung im Jahre 1 973  einem europäischen 
Einkaufskonsortium an und trat gleichzeitig in einen bereits bestehenden 
Vertrag ein. Das Projekt scheiterte jedoch an den Forderungen der algeri­
schen Gesellschaft (Vorfinanzierung, überhöhte Erdgaspreise). Da bereits 
zwei Schiffe gemietet worden waren, mußte das Konsortium hohe Ab­
standszahlungen leisten, wodurch sich für die überprüfte Gesellschaft ein 
Anteil am Gesamtverlust von rd 1 1 1 ,5 Mill S ergab. Eine für die Anlan­
dung des Erdgases eigens gegründete Gesellschaft wurde im Jahre 1 984 
aufgelöst, das Einkaufskonsortium im Jahre 1 989. 

(5) Die Bemühungen der Gesellschaft um Erdgasimporte umfaßten auch ein 
Projekt mit dem Iran sowie einen neuerlichen Versuch, Algeriengas mit­
tels Pipeline durch das Mittelmeer nach Italien zu bringen. Politische 
und personelle Veränderungen bei der staatlichen algerischen Gesellschaft 
brachten diese Vorhaben zum Scheitern. Ohne Ergebnis verlief auch die 
Untersuchung der Möglichkeiten von Importen aus Holland und der 
Nordsee bzw mit verflüssigtem Erdgas aus der Golfregion, Kanada und 
USA. 

(6) Erst im Jahre 1 986 hatte die Gesellschaft gemeinsam mit der ÖMV 
durch den Abschluß eines Liefervertrages mit einem norwegischen Kon­
sortium über 1 ,5 Mrd m3/Jahr Nordseegas (einschließlich einer Option 
von 0,5 Mrd m3/Jahr) mit ihren Bemühungen Erfolg, die österreichi­
sche Erdgasversorgung langfristig abzusichern. 

(7) Der Erdgaseinsatz (Verbrauch) ist von rd 3 ,6 Mrd m3 ( 1 975 )  mit eini­
gen Schwankungen auf rd 5 ,65 Mrd m3 ( 1 990) angestiegen .  Die Auf­
bringung von inländischem Erdgas durch die ÖMV und die Rohöl-Auf­
suchungs GesmbH erreichte mit einem Jahreswert von insgesamt rd 
2 Mrd m 3 ( 1 976)  ih ren Höchstwert und sank i n  der Folge auf rd 
1 Mrd m3 ab. Die Einfuhrmengen von Erdgas aus der UdSSR stiegen 
hingegen von rd 1 ,9 Mrd m3 ( 1 975 )  nach einigen Schwankungen auf rd 
4,74 Mrd m3 ( 1 990) an. Die daraus bedingte starke einseitige Abhän­
gigkeit von Erdgasimporten aus der ehemaligen UdSSR wird sich erst 
mit Beginn der Lieferungen von Nordseegas im Jahre 1 993 vermindern. 

3.4 Die technische Entwicklung der Unternehmung war durch folgende Er­
eignisse geprägt: 

( 1 )  In  den Jahren 1 964/65 errichtete die überprüfte Unternehmung als Teil ei­
ner geplanten Versorgungsschiene für Holland-Gas eine Transportleitung 
von Amstetten nach Kronstorf. Im Jahre 1 976 erweiterte die Unterneh­
mung die Meß- und Regelstation. 

(2) In den Jahren 1 974 bzw 1 97 9  wurden die durch die ÖMV errichtete 
Trans-Austria-Gasleitung und die West-Austria-Gasleitung als Teil eines 
europäischen Erdgasverbundes, der die ehemalige UdSSR mit Österreich, der 
BRD, Frankreich, Italien und Jugoslawien verbindet, in Betrieb genommen. 
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Unternehmungs­

entwicklung 

Finanzwirtschaft 

(3) Die Unternehmung beschäftigte sich auch mit neuen Gasverbrennungs­
technologien zur schadstoffarmen Verbrennung von Erdgas und mit dem 
Einsatz von Brennstoffzellen. 

(4) Im Jahre 1 968 schloß die Unternehmung mit der ÖMV erstmalig einen 
Vertrag über die Nutzung von 1 5 0 Mill m3 Speichervolumen in der 
ehemaligen Erdgaslagerstätte Matzen ab. Seither ist eine Reihe von weite­
ren Speichernutzungsübereinkommen abgeschlossen worden, so daß die 
Unternehmung bzw die Landes-Ferngasgesellschaften im Jahre 1 990 
über Speichermöglichkeiten (einschließlich der Speicher der Rohöl-Auf­
suchungs GesmbH) im Ausmaß von rd 1 ,9 Mrd m3 verfügten. 

(5) Zufolge eines laufenden Ausbauprogrammes erreichte das Transport- und 
Verteilnetz der Gasversorgungsunternehmungen Ende 1 990 eine Ge­
samtlänge von rd 1 5  300 km. Im selben Jahr rranst0rtierte die ÖMV 
für ausländische Gasgesellschaften rd 1 8,4 Mrd m UdSSR-Gas über 
die Trans-Ausrria-Gasleitung und über die West-Austria-Gasleitung. 
Gleichzeitig bezogen die Landes-Ferngasgesellschaften über die ge­
nannten Transportsysteme rd 2 , 1  Mrd m3 Erdgas. 

3.5 Die B i lanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich von rd 286,9 Mill S 
( 1 986) um rd 1 6 , 1  % auf rd 3 3 3 , 1  Mill S ( 989). Dieser Anstieg war 
vor allem auf die im Jahre 1 988 erworbenen Speicherrechte im Erdgas­
untergtundspeicher Tallesbrunn (67 ,5 Mill S) zurückzuführen. 

Die im Jahre 1 990 mit rd 23 1 ,2 Mill S deutlich niedrigere Bilanzsum­
me war auf die Nettodarstellung des Anlagevermögens auf grund des neu­
en Rechnungslegungsgesetzes zurückzuführen, welches eine Vergleich­
barkeit mit den Vorjahren nur noch bedingt zuläßt. 

3.6 Das Stammkapital blieb im Betrachtungszeitraum mit 40 Mill S unver­
ändert und wurde im Jahre 1 989 zur Gänze einbezahlt. Der Anteil des 
wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital schwankte zwischen 
rd 40 % und rd 62 % und lag damit deutlich über dem Durchschnitt 
österreichischer Kapi talgesellschaften. 

3.7 Die auf den wirtschaftlichen Gewinn bezogene Gesamtkapitalrentabilität 
schwankte im Berrachtungszeitraum zwischen rd 1 ,8 % und rd 7,6 % .  
Die Eigenkapitalrentabilität war teilweise sehr günstig mit Werten zwi­
schen rd 2 , 1  % ( 1 986) und rd 1 0,8 % ( 1 989). 

3.8 Das Selbstfinanzierungspotential der überprüften Unternehmung (Cash­
flow) stieg von rd 1 ,4 Mill  S ( 986) auf rd 1 9 ,4 Mill  S ( 989) bzw 
rd 1 6,7 Mill S ( 990), womit die letztgenannten Werte sehr zufrieden­
steIlend waren. 

3.9 Im wesentlichen war die wirtschaftliche Lage der Unternehmung durch 
die Erträge aus Erdgastransportleistungen bzw -speicherungen bestimmt. 
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Durch den Erwerb der Erdgasspeicherrechte in Tallesbrunn sowie auf- 1 95 
grund geringerer Instandhaltungsaufwendungen wurde im Jahre 1 988 
der bisherige Rohüberschuß auf rd 1 2 , 1  Mill S mehr als verdoppelt. 
1 989 war mit rd 26,6 Mill S ein Spitzenwert zu verzeichnen, weil sich 
die Erträge aus dem Speichervertrag Tallesbrunn erstmals voll für ein 
ganzes Jahr auswirkten und gleichzeitig mit einer hohen Transport­
leistung nach Oberösterreich einhergingen. 1 990 ergab sich ein leichter 
Rückgang des Rohüberschusses auf rd 2 5 , 1  Mill S. 

Die verbesserte wirtschaftliche Lage der Unternehmung führte im Jahre 
1 989 erstmalig zu einer Gewinnzahlung in der Höhe von rd 9,6 Mill S, 
die allerdings zur Abdeckung der ausstehenden Einlagen herangezogen 
wurde. 

Von dem Bilanzgewinn 1 990 in der Höhe von rd 4,5 Mill S zahlte die 
Unternehmung 4,4 Mill S ( 1 1  % des Stammkapitals) an die Gesell­
schafter aus. 

3. 10 . 1  Für die Bezahlung der Speicherrechte in Tallesbrunn hat die überprüfte 
Unternehmung eine hohe Liquidität aufgebaut. Da der Vertragspartner 
ÖMV jedoch in der Folge eine Barzahlung ablehnte, erreichte der Stand 
der Wertpapiere (die liquiden Mittel waren überwiegend in dieser Form 
veranlagt) Ende 1 990 eine Höhe von rd 78 Mill S. 

3. 10.2 Der RH hielt eine Liquiditätsreserve in diesem Ausmaß für nicht erforder­
lich und empfahl, den Wertpapierstand zu vermindern. Weiters bemerkte 
der RH kritisch, daß die Veranlagung der liquiden Mittel bis 1 990 fast aus­
schließlich bei einem einzigen Kreditinstitut vorgenommen worden war 
und durch den Verzicht auf wettbewerbsorientierte Angebote die Aus­
schöpfung von optimalen Konditionen nicht gewährleistet erschien. 

3. 10.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung stelle die LiquiditäTsreserve ein Mittel zur 
Erhaltung der Wirtschaftskraft (Zinsenertrag) der Unternehmung dar. Auch häT­
te die ÖMV von ihrem vertraglichen Recht Gebrauch gemacht, anstelle der Bar­
zahlung des Entgeltes für das Speicherrecht Tallesbrunn eine andere Zahlungsform 
zu wä'hlen. Die Veranlagung der Liquiditä'tsreserve bei einem einzigen Kreditin­
stitut sei auf die Ausschö'Pfung von bestmöglichen Bedingungen ausgerichtet. Die 
Veranlagung erfolge über einstimmigen Beschluß der Geschäftsführung nach Vor­
lage von üblicherweise mindestens zwei Angeboten und nach einem Vergleich der 
Bedingungen. 

3. 1 1 . 1  Entgegen ihrer Geschäftsordnung hatten es die Geschäftsführer verab­
säumt, dem Aufsichtsrat jährlich einen Wirtschaftsplan (Finanzplan mit 
Bauprogramm und Erfolgsplan) zur Genehmigung vorzulegen. 

3. 1 1 .2 Der RH vermerkte kritisch, daß es dadurch dem Aufsichtsrat nicht mög­
lich war, Investitionserfordernisse bzw Erfolgspläne zu genehmigen. Der 
RH empfahl der Geschäftsführung, ihrer satzungsmäßigen Verpflichtung 
nachzukommen, und legte dem Aufsichtsrat nahe, auf die Vorlage der 
ihm zustehenden Unterlagen zu dringen. 
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3 . 1 1 . 3  Laut Stellungnahme der Unternehmung sei dem Präsidium des Aufsichtsrates an­
läßlich der Vorbereitungssitzung für den jeweiligen Jahresabschfuß mittels Er­
folgsplanes berichtet worden. Aufgrund der besonderen AufgabensteIlung der Ge­
sellschaft sei keine dauernde Investitionstä·tigkeit gegeben. Einzelinvestitionen 
würden selbstverstä"ndlich dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorgelegt werden. 

3 . 1 2 . 1  Die Leitung der Unternehmung erfolgte durch drei Geschäftsführer, de­
nen zur Zeit der Gebarungsüberprüfung neun Mitarbeiter unterstanden. 
Zufolge des geringen Personalstandes beruhte die Ablauforganisation als 
Ergebnis langjähriger Zusammenarbeit auf eher informellen Strukruren. 

3. 1 2.2 Nach Auffassung des RH sollten auch bei kleineren Organisationen grund­
sätzliche Regelungen in schriftlicher Form erfolgen. 

Insbesondere erachtete der RH folgende Organisationsgrundlagen für er­
forderlich: 

( 1 )  Organisationsplan und Stellenbeschreibungen 
(2) Unterschriftsregelung 
(3) Vergabeordnung 
(4) Kassenordnung und Regelung der Rechnungsprüfung 
(5) Schriftliche Reiseanträge mit Begründung und voraussichtlichen Kosten 
(6) Richtlinien zur Erstellung eines Präliminares und seiner Überwachung 

3. 12.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung häUe sie die meisten Regelungen bereits in 
Kraft gesetzt. 

Geschäftsführung 3. 1 3. 1  Die Aufgaben der Geschäftsführung wurden durch jeweils einen Mitar-
beiter der drei Gründungsgesellschafter (EVN-Energie Versorgung Nie­
derösterreich AG, Steirische Ferngas GesmbH und Wiener Stadtwerke) 
nebenamtlich wahrgenommen. Eine Zuständigkeitsregelung für die ein­
zelnen Geschäftsführer bestand nicht; die Beschlüsse hatten kollegial und 
einstimmig zu erfolgen. 

3 . 1 3.2 Der RH bemängelte das Fehlen einer Aufgabenverteilung, welches einen 
hohen Informations- und Abstimmungsaufwand bewirkte und die Ge­
fahr von Parallelläufen beinhaltete. Zudem war hinsichtlich der Effizienz 
eine starke Abhängigkeit von der persönlichen Zusammensetzung dieses 
Gremiums gegeben. Der RH hielt daher, vor allem im Interesse der drei 
Gründungsmitglieder, die durch die Geschäftsführungstätigkeit ihrer 
Mitarbeiter einen entsprechenden Arbeitsausfall zu verzeichnen haben, 
die Einsetzung eines alleinigen Geschäftsführers für zweckmäßiger. Die 
Interessen der Gesellschafter der Unternehmung sah der RH durch ihre 
Vertrerung im Aufsichtsrat gewahrt. 

3 . 1 3.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung entspräche die Einsetzung eines alleinigen, 
hauptamtlichen Geschäftsführers nicht den Zielsetzungen der Gründungsgeseff­
schafter. 

3. 14 . 1  Die durchschnittliche jährliche Aufwandsentschädigung je Geschäftsfüh­
rer erhöhte sich von 350 000 S ( 1 986) auf 392 460 S ( 1 990). Zusätz-
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lich gelangten in den Jahren 1 987 (2 5 Jahre Bestand der U nterneh- 1 97 
mung) und 1 990 (Prämie für den Abschluß des Nordsee-Gasvertrages) 
60 000 S bzw 1 30 820 S je Geschäftsführer zur Auszahlung. 

3. 14.2 Da sämtliche Reisekosten und anfallenden Spesen entweder die Gesell­
schafter oder die Unternehmung trugen, handelte es sich nach Auffassung 
des RH bei den Aufwandsentschädigungen eher um zusätzliche Einkom­
men. Ohne die Leistungen der Geschäftsführung schmälern zu wollen, 
hielt der RH aus dem vorstehend genannten Grund die Auszahlung von 
Prämien in der genannten Höhe für entbehrlich, zumal es sich auch im 
Falle des Nordsee-Vertragsabschlusses um eine der Hauptaufgaben der 
Geschäftsführer der Unternehmung handelte. 

3. 14.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung sei dieser Vertragsabschluß, der insgesamt 
einen Wert von rd 50 Mrd S auf heutiger Preisbasis darstelle, besonders bedeut­
sam gewesen. Keiner der Geschäftsführer habe für die außerordentlichen Mehr­
leistungen für dieses Projekt von der entsendenden Gesellschaft Entschädigungen 
bezogen. 

3. 1 5 . 1  Laut Geschäftsordnung für d i e  Geschäftsführer waren Ausgaben für 
Investitionen außerhalb der laufenden Geschäftsgebarung oder über be­
stimmte Betragsgrenzen (200 000 S im Einzelfall bzw 1 Mill S in ei­
nem Geschäftsjahr) an die Zustimmung des Aufsichtsrates gebunden. 

Die Geschäftsführung sah sich jedoch nicht verpflichtet, auch für Repara­
turen mit Investitionscharakter die entsprechende Zustimmung des Auf­
sichtsrates einzuholen. 

3. 1 5 .2 Nach Auffassung des RH wäre auch in diesen Angelegenheiten der Auf­
sichtsrat zu befassen gewesen . Allerdings hielt der RH eine Anpassung 
der teilweise aus dem Jahre 1 962 stammenden Betragsgrenzen für über­
legenswert. 

3. 1 5 . 3  Die Unternehmung verblieb bei ihrer Auslegung der Geschäftsordnung. Überdies 
seien dem Aufsichtsrat die erforderlichen Reparaturaufwendungen seit Jahren be­
kannt. 

3. 16. 1 In den Aufsichtsrat wurden von den Gesellschaftern mit mindestens ei­
nem Fünftel Anteil am Stammkapital jeweils drei Mitglieder entsandt. 
Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung umfaßte der Aufsichtsrat der Unter­
nehmung 17 Mitglieder, die jährlich zu vier Sitzungen zusammentraten. 
Zusätzlich fanden Präsidialsitzungen statt, an denen jeweils ein Vertreter 
der Gründungsgesellschafter sowie die Geschäftsführung teilnahmen. 

3. 16.2 In Anbetracht des überschaubaren Geschäftsumfanges der Unternehmung 
sowie der zusätzlichen Präsidialsitzungen regte der RH eine wesentliche 
Verringerung der Mitgliederanzahl des Aufsichtsrates an. 

3.16.3 Laut Stellungnahme des Wiener Stadtsenates wäre eine Verringerung auf jeweils 
zwei entsandte Mitglieder denkbar, falls auch andere Gesellschafter diese Regelung 
für vertretbar erachten. 
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1 98 Laut Stellungnahme der Unternehmung widersprache eine Verringerung der An­
zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates dem Koordinierungserfordernis sowie dem 
Informationsbedürfnis der Gesellschafter. 

Personal 

3. 16.4 Der RH verblieb bei seiner Kritik, weil dem Koordinierungserfordernis 
und Informationsbedürfnis auch mit einer geringeren Anzahl von Mit­
gliedern des Aufsichtsrates entsprochen werden könnte. 

3.l7. 1 Für ihre Tätigkeit erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrates ein Sit­
zungsgeld von jeweils 1 000 S sowie eine jährliche pauschale Aufwands­
entschädigung von 8 000 S. Die Mitglieder des Präsidiums bezogen ein 
Pauschale von jährlich 1 6  000 S. Diese Regelungen kosteten die Unter­
nehmung im Jahre 1 990 insgesamt rd 233 000 S. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren entweder am Sitz der Unterneh­
mung (Wien) beschäftigt oder erhielten die Kosten für Reisen zu Auf­
sichtsrats-Sitzungen im Einzelfall ersetzt. 

3 . 17.2 Der RH hielt die Bezahlung von pauschalen Aufwandsentschädigungen 
für entbehrlich. Er empfahl, nur tatsächlich angefallene Kosten zu vergü­
ten. 

3. 17.3 Die Unternehmung verblieb bei ihrer Vorgangsweise. 

3 . 18 . 1  Der Personalstand der Gesellschaft blieb im überprüften Zeitraum mit 
neun Angestellten unverändert. Das jährliche Durchschnittseinkommen 
je Mitarbeiter (einschließlich freiwilligem Sozialaufwand) stieg von rd 
420 000 S ( 1 986) auf rd 489 000 S ( 1 990) und lag damit deutlich über 
den Durchschnittsbezügen der Angestellten in  der österreichischen Ge­
samtindustrie. Allerdings wiesen die Mitarbeiter eine zumeist sehr hohe 
Qualifikation bzw eine lange Unternehmungszugehörigkeit auf. 

Im überprüften Zeitraum 0 986 bis 1 990) erfolgten Bezugsanpassungen 
von insgesamt rd 1 6,4 %.  

3 . 1 8.2 Der RH regte an, individuelle Erhöhungen nur aufgrund von jährlichen 
schriftlichen und mündlichen Beurteilungen vorzunehmen. Allgemeine 
Bezugsanpassungen als Folge von Gehaltsforderungen einzelner Mitarbei­
ter - wie dies in einem Jahr der Fall war - sollten vermieden werden. 

3. 18.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft erscheine bei der gegebenen engen Zusam­
menarbeit und der geringen Anzahl der Mitarbeiter eine schriftliche Beurteilung 
verzichtbar. Individuelle Bezugsanpassungen dienten der Gleichbehandlung aller 
Mitarbeiter und seien eine Maßnahme gegen Abwerbeversuche. 

3. 1 8.4 Der RH erwiderte, regelmäßige Mitarbeiterbewertungen wären für Moti­
vation und Abbau allfalliger Reibungsverluste zweckmäßig. 
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3 . 1 9. 1  In den Jahren 1 968, 1 974, 1 975  und 1 982 hat die ÖMV mit der ehemali­
gen UdSSR Erdgaslieferungsverträge abgeschlossen. Wesentlicher Bestand­
teil dieser Verträge waren Formeln, welche die Gleitung des Basispreises in 
Abhängigkeit von der Preisentwicklung verschiedener Energieträger (Heiz­
öl schwer, Heizöl extra leicht, Rohöl) festlegten. 

Ab dem Jahre 1 980 strebte der sowjetische Partner für die Verträge 
1 968, 1 974 und 1 975  eine Preisanpassung in kürzeren Zeitabständen an. 
Dies führte in den folgenden Jahren zu zahlreichen - jeweils nur kurz­
fristig geltenden - Änderungen der Preisformel, aber auch - entspre­
chend der jeweiligen internationalen energiewirtschaftlichen Gesamtlage 
- zu Abschlägen vom Basispreis. Im Jahre 1 989 wollten die überprüfte 
Gesellschaft und die ÖMV eine dauerhafte Neuordnung der Preiskompo­
nenten sowie einen wei teren Preisabschlag zusätzlich zu dem bisher 
provisorisch gewährten Rabatt erreichen. 

Die diesbezügl ich im April 1 990 stattgefundenen Preisverhandlungen 
führten zwar zu einer Gewichtungsänderung der Preisformelkomponen­
ten für Öl sowie zu einer Festschreibung des Rabattes; da jedoch der zu­
sätzliche Preisabschlag nicht durchgesetzt werden konnte, endeten die 
rund zehn Jahre dauernden Verhandlungen ohne zusätzliche Preiszuge­
ständnisse. 

3. 19.2 Zu diesem unbefriedigenden Verhandlungsergebnis vermerkte der RH kri­
tisch, daß die Preisverhandlungen nicht zu einer Zeit abgeschlossen worden 
waren, zu der die ehemalige UdSSR noch von sich aus auf eine Verlängerung 
der im Jahre 2000 auslaufenden Verträge gedrängt hatte. Durch die Verän­
derung der Energielandschaft (Trend zu Erdgaskraftwerken, Schadstoffver­
meidung usw) waren die überprüfte Gesellschaft und die ÖMV im Jahr 
1 990 gezwungen, gleichzeitig mit den Preisverhandlungen auch eine Ver­
längerung der Verträge anzusprechen, wodurch nach Auffassung des RH die 
Verhandlungsposition gegenüber dem ausländischen Partner geschwächt 
wurde. Auch die gewünschte Vertragsverlängerung ist bis zur Gebarungs­
überprüfung nicht erfolgt und erschien auf grund der unklaren Verhältnisse 
in der ehemaligen UdSSR auch kaum möglich. 

Darüber hinaus hätte nach Auffassung des RH die überprüfte Gesellschaft 
mit der ÖMV eine Untergrenze des gemeinsam anzustrebenden Verhand­
lungsergebnisses (zB 3 % zusätzlicher Preisabschlag) vereinbaren und jedes 
darunterliegende Resultat an die Zustimmung des Aufsichtsrates binden 
müssen. Dies umso mehr, als die ÖMV kein Absatzrisiko trug, aufgrund ih­
res auf den Einstandspreis bezogenen Gewinnaufschlages aus einem höheren 
Importpreis Vorteile zog, gleichzeitig aber bei den Preisverhandlungen 
federführend war. In diesem Zusammenhang gab der RH zu bedenken, daß 
ein Preisabschlag von 1 % der österreichischen Gaswirtschaft jährlich einen 
Kostenvorteil von rd 50 Mill S gebracht hätte. 

3. 19.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung hiitten die zwischen 1 980 und 1 990 
wechselhaften Weltenergie- und Erdgaspreise den in Aussicht genommenen Ab­
schluß der Preisneuregelung nicht zugelassen. Der Anlaß für die Preisverhand­
lungen sei der zweite Ölpreisschock und seine Auswirkungen in der Zeit 1 979/80 

1 99 
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gewesen. In der Folge weiren die Preise bis 1 985 auf Höchstwerte angestiegen und 
erst ab 1 986 hätte ein anhaltender Trend nach unten eingesetzt, der 1 989/90 in 
halbwegs stabile Verhältnisse gemündet sei. 

Allgemein sei die Unternehmung bestrebt gewesen, die Gaseinstandspreise gegenüber 
der ehemaligen UdSSR bzw der ÖMV so günstig wie möglich zu halten. Die 
Verhandlungsergebnisse seien stets von den Gremien der Unternehmung genehmigt 
worden. Ziel sei es gewesen, vor Beginn der Verhandlungen über die Vertrags­
verlä'ngerung die Preisverhandlungen abzuschließen, um eine langfristig gesicherte 
Grundlage sicherzustellen. Allerdings wäre eine Verlä'ngerung der Verträge ledig­
lich bis zum Jahr 2008 erreichbar gewesen, was der überprüften Unternehmung 
nicht annehmbar erschienen sei. 

3.20. 1 Der Bezug des Importgases von der ÖMV durch die überprüfte Unter­
nehmung bzw die Landes-Ferngasgesellschaften war durch Einzelliefer­
verträge, Rahmenverträge bzw Grundsatzübereinkommen geregelt. 

Im wesentlichen umfaßten diese Vertragswerke die Liefermenge und Ab­
nahmeverpflichtungen, die Lieferbedingungen, den Gebietsschutz für die 
Landes-Ferngasgesellschaften sowie eine genaue Bestimmung des Gas­
lieferpreises anhand einer Preisformel. Diese enthielt den Einstandspreis 
sowie verschiedene Kostenkomponenten (zB den Gewinnaufschlag) in 
Form von Zuschlägen auf den Gasei nstandspreis .  Die Kostenkompo­
nenten waren teilweise wertgesichert. 

In welchem Ausmaß den mit der ÖMV vereinbarten Aufschlägen tatsäch­
liche Kosten gegenüberstanden, war von der überprüften Unternehmung 
meist nicht nachvollziehbar. Diese beschränkte sich daher hinsichtlich der 
Angemessenheit der Kosten auf Vergleiche mit Daten ausländischer Gas­
gesellschaften, soweit diese verfügbar waren . 

3.20.2 Da die Gasimporte keinem freien Wettbewerb unterlagen und die ÖMV 
einen Gewinnaufschlag in Rechnung stellte, sollte nach Auffassung des 
RH die überprüfte Unternehmung bemüht sein, seitens der ÖMV eine 
entsprechende Kostentransparenz zu erwirken. 

Als besonders ungünstig für die Landes-Ferngasgesellschaften erachtete der 
RH aber vor allem die preisabhängige Regelung des Gewinnaufschlages, 
weil die ÖMV weder ein Absatzrisiko trug, noch entsprechend der automa­
tischen Gewinnmitnahme einen besonderen finanziellen Anreiz hatte, in 
den Preisverhandlungen verstärkt auf niedrigere Importpreise zu drängen.  

Der RH empfahl daher der Unternehmung, mit der ÖMV eine möglichst 
preisunabhängige Gewinnaufschlagsregelung zu vereinbaren. 

3.20.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung sei es ihr durch Verhandlungen mit der 
ÖMV gelungen, den Gebietsschutz, eine gewisse Kostentransparenz, geringere Ko­
sten sowie das Recht auf Entsendung eines Vertreters zu den Verhandlungen mit 
dem Exporteur zu sichern. 
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Gaslleferungsvertäge 

Nordseegas 

Erdgasspeicher 

3.2 1 . 1  Im Jahre 1 986 schlossen die überprüfte Unternehmung und die ÖMV als 
gleichberechtigte Partner mit einem norwegischen Konsortium einen ab 
1 993 wirksamen Liefervertrag über jährlich bis zu 1 Mrd m3 Nordsee­
gas sowie eine Option auf weitere 0,5 Mrd m3 ab, welche vom Käufer 
bis 1 995 genützt werden kann. 

Da Norwegen großes Interesse an einem Gasexport nach Österreich zeigte 
und damals ein "Käufermarkt" vorherrschte, konnte ein gegenüber dem 
Gas aus der UdSSR wettbewerbsfahiger Preis erzielt werden. 

Ebenfalls im Jahre 1 986 schloß die Unternehmung mit der ÖMV ein 
Übereinkommen, in dem einerseits die ÖMV zum Repräsentanten für die 
Vertragsabwicklung mit dem Konsortium legitimiert wurde, andererseits 
die Preis- und Lieferbedingungen im Verhältnis ÖMV und überprüfte 
Unternehmung aber nur sehr global und unbefriedigend geregelt wur­
den. Obwohl die überprüfte Unternehmung die Triebfeder beim Ab­
schluß des Nordseegas-Vertrages gewesen war und die Landes-Ferngas­
gesellschaften das gesamte Absatzrisiko übernommen haben, wurde der 
ÖMV wiederum ein vom Ei nstandspreis abhängiger Unternehmerzu­
schlag zugebilligt.  Hinsichtlich der sonstigen Kostenelemente wurde 
lediglich vereinbart, daß sie in sinngemäßer Anlehnung an das Kalkula­
tionsschema bestehender Verträge ermittelt werden sollten. 

3.2 1 .2 Der RH anerkannte die Leistung der überprüften Unternehmung, die 
durch den genannten Vertragsabschluß die Versorgung Österreichs mit 
Erdgas auf ein zusätzliches Standbein gestellt hatte. 

Ungünstig erschien dem RH hingegen das mit der ÖMV abgeschlossene 
Übereinkommen, insoweit es dieser einen Spielraum hinsichtlich der Ge­
staltung des Gaspreises einräumte sowie einen preisabhängigen Gewinn­
zuschlag und eine Abtretung der Vertragsrechte an die ÖMV vorsah. 

3.2 1 . 3  Laut Stellungnahme der Unternehmung regle das Übereinkommen die wesentlichen 
Kostenelemente für das Nordseegas. Die erforderlichen Gastransporte würden 
weitestgehend mit bestehenden Transport- und Verteileinrichtungen abgewickelt 
werden, so daß das vorhandene Kalkulationsschema bei entsprechender Anpassung 
an die neuen Leistungen eine ausreichende Grundlage für die entsprechenden Ko­
stenkomponenten darstelle. Die Übertragung der Vertragsrechte an die ÖMV sei im 
Übereinkommen zwar vorgesehen, aber keineswegs endgültig vereinbart worden. 

3.22. 1 Die Unternehmung hat vor allem mit der ÖMV hinsichtlich mehrerer 
unterirdischer Erdgasspeicher Verträge abgeschlossen, so daß die Unter­
nehm ung bzw die landes-Ferngasgesellschaften im Jahre 1 99 1  über 
Speichermöglichkeiten von insgesamt rd 1 ,9 Mrd m3 verfügten. 

Die Unternehmung hatte sich allerdings bei den jeweiligen Speichererwei­
terungen mit ständig steigenden Preisforderungen durch die ÖMV aus­
einanderzusetzen. Während die früheren Verträge für nicht beanspruchte 
Speichermengen deutliche Vergünstigungen des Gesamtpreises vorsahen, 
war dies bei den neuen Verträgen nur noch eingeschränkt der Fall .  Insge­
samt hatten die Landes-Ferngasgesellschaften beispielsweise im Jahre 
1 990 Speicherkosten in der Höhe von rd 572 Mill S zu bezahlen. 
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202 Hinsichtlich der von der ÖMV aufgrund vertraglicher Bestimmungen bei 
einzelnen Speichern verrechneten Reinvestitionskosten vermochte die Un­
ternehmung zumeist nur eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

Abstimmung 
mit der ÖMV 

3.22.2 Nach Auffassung des RH sollte die Unternehmung bei künftigen Ver­
tragsverhandlungen mit der ÖMV verstärkt auf eine transparente Kosten­
struktur und ein bedarfsgerechtes Preisschema drängen, um das Fehlen 
entsprechender Marktmechanismen hinsichtlich der im Monopol der 
ÖMV stehenden unterirdischen Erdgasspeicher zumindest teilweise wett­
zumachen. Forderungen aufgrund von Reinvestitionsklauseln wären nach 
Auffassung des RH nur dann anzuerkennen, wenn bereits vor Inangriff­
nahme der erforderlichen Arbeiten Einvernehmen über die Notwendig­
keit und die voraussichtliche Höhe der Kosten hergestellt wurde. 

3.22.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung sei in den neuen Speichervertriigen auch 
gleichzeitig festgelegt worden, daß bei voller Leistungsntttzung auch ein erhebliches 
Speichervolumen (derzeit 920 Mill m3 jiihrlich) ohne ztlsiitzliches Entgelt ge­
nutzt werden könne. 

Das Controlling der Kosten erfolge durch internationale Vergleiche der übergebenen 
Projektausarbeitungen der ÖMV sowie durch Besichtigung und Begehung von Ex­
perten vor Ort. In Einzelfällen habe die ÖMV durchgeführte Reinvestitionen erst 
nachträglich gefordert, was von der Unternehmung bzw den Landes-Ferngasge­
seilschaften nur teilweise anerkannt worden wäre. 

3.23. 1 Zusammenfassend war zu erkennen, daß zwischen der überprüften Unter­
nehmung und der ÖMV ein wirtschaftliches Spannungsfeld bestand. Die 
Reibungspunkte waren vor allem die Einhaltung des vertraglich verein­
barten Gebietsschutzes für die Landes-Ferngasgesellschaften, die Tenden­
zen betreffend die Erweiterung des Konzern-Erdgas-Eigenverbrauches 
der ÖMV, das Mitsprache- bzw Mitwirkungsrecht der Unternehmung 
bei Gasimporten, eine gemeinsame Vorgangsweise bei Projektierung, Bau 
und Betrieb von erdgasbetriebenen Industrie- und Kraftwerksprojekten 
sowie die Preisgestaltung und Kostenverrechnung. 

3.23.2 Nach Auffassung des RH wären jedoch eine größtmögliche Kooperation 
zwischen der überprüften Unternehmung und der ÖMV vor allem im 
Hinblick auf einen europäischen Binnenmarkt, die damit verbundenen 
Liberalisierungstendenzen hinsichtlich der Lieferung und des Transportes 
von leitungsgebundenen Energieträgern, eine möglichst kostengünstige 
Versorgung des österreichischen Energiemarktes mit Erdgas sowie die 
Ausnützung von Synergieeffekten anzustreben. Da die Erdgasversorgung 
in Österreich nicht den Mechanismen eines freien Wettbewerbs unter­
liegt, sollte im volkswirtschaftlichen Interesse bei der Preisgestaltung auf 
die Ausnützung von Monopolstrukturen weitestgehend verzichtet wer­
den. 

3.23.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung hätte die im Jahre 1 968 auf Anordnung 
des BMwA erfolgte Neuordnung der Import- und Verteilungskomponenten für 
Erdgas zwischen ihr und der ÖMV zwangsläufig zu langfristigen vertraglichen 
Verpflichtungen geführt. Die Abnehmerstmktur in Österreich setze sich aus 50 % 
Industriektmden, 20 % Einsatz in kalorischen Kraftwerken und 30  % in 
Haushalt und Gewerbe zusammen. In der Industrie-, Kraftwerks- und Gewerbe-
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Austria F rng G e  bH 

Gaslieferungsverträge 

Verwaltungs­
aufwand 

Schluß­
bemerkungen 

versorgung unterliege die Anwendung von Erdgas einem strengen Wettbewerb mit 203 
anderen Primeirenergietreigern. Die Tarife unter/eigen in Österreich der Preis­
regelung und würden unter strengen Kalkulationsregeln in allen Bereichen der 
Erdgaswirtschaft überprüft werden. 

Laut Stellungnahme des Wiener Stadtsenates sei die Geschäftsführung der 
Unternehmung beauftragt worden, mit der ÖMV über eine möglichst preisunab­
hä'ngige Gewinnaufschlagsregelung zu verhandeln. 

3.24. 1  Die Geschäftsanbahnungs- und Repräsentationskosten der Unternehmung 
fielen von rd 2 5 5  000 S ( 1 986) auf rd 149 000 S ( 1 988), stiegen aber 
1 990 auf rd 394 000 S. 

Die Reise- und Fahrtspesen der Unternehmung sanken von rd 770 000 S 
( 1 986) auf rd 4 5 1  000 S ( 1 988) und stiegen bis 1 990 auf über 700 000 S 
an . 

3.24.2 Obwohl die im Verhältnis zur Größenordnung der Unternehmung sehr 
hohen Geschäftsanbahnungs-, Repräsentations- und Reisekosten über­
wiegend auf Verpflichtungen zurückzuführen waren, welche die überprüf­
te Unternehmung für die gesamte österreichische Gaswirtschaft wahrzu­
nehmen hatte, empfahl der RH eine sparsamere Vorgangsweise. 

3.24.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung hä'tten die für 1 990 genannten Kosten 
drei Großveranstaltungen betroffen, die in diesem Jahr unvorhergesehen zusam­
mengefallen wären. Es dürfe auch nicht die Größenordnung der Unternehmung als 
Maßstab genommen werden, sondern die wirtschaftliche Bedeutung des angebahn­
ten Geschäftes oder der geknüpften persönlichen Beziehung. 

Laut Stellungnahme der Niederösterreichischen Landesregierung habe sie 
die EVN-Energie Versorgung Niederösterreich AG als Eigentümerin 
von 23,75 % der Geschäftsanteile der überprüften Unternehmung aufge­
fordert, sich um eine Umsetzung der vom RH gegebenen Empfehlungen 
zu bemühen. 

3.25 Abschließend hob der RH die Bemühungen der Unternehmung hervor, 
trotz eines geringen Personalstandes die notwendigen Koordinierungs­
funktionen innerhalb der österreichischen Gaswirtschaft wahrzunehmen, 
die Speicherbewirtschaftung weiter auszubauen, günstige Erdgasimporte 
zu sichern und die Interessen der Landes-Ferngasgesellschaften gegenü­
ber der ÖMV zu vertreten . Die kritischen Anmerkungen des RH sowie 
seine Empfehlungen sollten daher als Anstoß zur bestmöglichen Zieler­
reichung gewertet werden, im Interesse der gesamten Volkswirtschaft ei­
ne kostengünstige Erdgasversorgung zu gewährleisten. 
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204 

Vorbemerkungen 

Ausschreibung 

Bauvertrag 

Sonstige Wahrnehmu ng 

Nordumfahrung Lofer 

4. 1 Im Zusammenhang mit der Vergabe des rd 4,3 km langen Hauptbau­
loses der Nordumfahrung Lofer (Loferer Bundesstraße) einschließlich des 
rd 1 ,9 km langen Lärchbergtunnels mit  einer Auftragssumme von rd 
423 Mill S einschließlich USt durch die Tauern Autobahn AG sah sich 
der RH zur E inholung mündlicher Auskünfte und schriftlicher Unter­
lagen der Gesellschaft veranlaßt. 

4.2. 1 Die erste Ausschreibung (September 1 99 1 )  war insbesondere wegen ver­
muteter Preisabsprache zwischen dem erst- und dem zweitgereihten Bie­
ter aufgehoben worden. 

Auch bei der zweiten Ausschreibung (Feber 1 992) wiesen viele Ange­
botspreise der nunmehr erst- und zweitgereihten Bieter, die bei der er­
sten Ausschreibung gemeinsam angeboten hatten und als Drittbieter ge­
reiht  waren, große Ähnlichkeit auf. Dies traf auch auf Positionen zu, 
deren Kalkulationsansätze von jenen der ersten Ausschreibung deutlich 
abwichen. 

Die Tauern Autobahn AG hat die Angebotsprüfung bei beiden Aus­
schreibungen auf der Grundlage von Prüfberichten des Amtes der Salz­
butger Landesregierung und einer Ingenieurgemeinschaft vorgenommen. 

4.2.2 Der RH beanstandete, daß die Gesellschaft die ersten beiden B ieter der 
zweiten Ausschreibung nicht wegen der auf eine Preisabsprache hinwei­
senden Ähnlichkeit der Angebote ausgeschieden, sondern nach Zu­
schlagserteilung an den Erstgereihten der Hereinnahme des Zweitbieters 
als dessen Parrner zugestimmt hatte. 

4.2.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft hätte sie eine Preisabsprache bei der zweiten 
Ausschreibung - im Gegensatz zur ersten - zum Zeitpunkt der Angebotsprü­
fung nicht nachweisen kiinnen. Durch die Hereinnahme des Zweitgereihten sei ihr 
kein Schaden erwachsen. 

4.2.4 Der RH entgegnete, daß die nachträgliche Hereinnahme des Zweitbieters 
dem Sinn und Zweck der Grundsätze ordnungsgemäßer Beschaffung nach 
den Vergabevorschriften widersprach. 

4.3. 1 Im Bauvertrag wurde die für die Abrechnung bedeutsame Bestimmung 
der Gebirgsgüteklassen nach einer Matrix festgelegt, welche die jeweilige 
Abschlagslänge (als Maß für die Schwierigkeit des Vortriebes) und die je­
weilige Stützmittelanzahl (als Maß für den Umfang der einzubauenden 
Sicherungsmaßnahmen) berücksichtigte. Weiters wurde für die Abrech-
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Bauvertrag 

Leistungs­
änderungen 

Nordumf rung lofer 

nung eine theoretische Vortriebsdauer als Abrechnungsgrundlage der 205 
Vorhaltekosten der Baustelleneinrichtung von Vortriebsbeginn bis -ende 
festgelegt. 

4.3.2 Der RH beurteilte die vereinbarte Art der Tunnelmatrix als zweckmäßige 
Form, die Einschätzung der Gebirgsgüteklassen durch technische Maß­
zahlen zu objektivieren. Er beanstandete jedoch, daß es die Tauern Auto­
bahn AG unterlassen hatte, die spekulativen Kalkulationsannahmen für 
die Vortriebsdauer und für die überhöhten Vorhaltekosten der Baustel­
leneinrichtung aufzuklären. 

4.3.3 Die Gesellschaft bestiitigte die starke Sprunghaftigkeit der im Angebot an­
genommenen Vortriebsleistungen, erwartete sich daraus aber keinen finanziellen 
Nachteil. 

4.3.4 Der RH entgegnete, daß die ungünstigen finanziellen Auswirkungen be­
reits erkennbar seien. 

4.4 . 1  Der Bauvertrag des erst rd ein halbes Jahr laufenden Bauvorhabens war 
bereits so maßgeblich geändert worden, daß die Abschlagsrechnung vom 
November 1 992 über rd 1 1 3 Mill S zu 2 1  % ursprünglich nicht beauf­
tragte Leistungen aufwies. Mehr als die Hälfte des Tunnelausbruchs wur­
de in Güteklassen abgerechnet, die bei Vertragsabschluß noch nicht fest­
gelegt waren. 

Die Bauweise hinsichtlich des Stützmittelkonzeptes beim Tunnelvortrieb 
wurde gegenüber der Ausschreibung maßgeblich geändert. Insbesondere 
wurde auf - in ungewöhnlich großem Umfang ausgeschriebene und ver­
hältnismäßig niedrig angebotene - Sicherungsmittel verzichtet. 

4.4.2 Der RH beanstandete die großen Abweichungen zwischen der Ausschrei­
bung der Leistungen, dem Bauvertrag und der Bauausführung. 

4.4.3 Laut Stellungnahme der Tauern Autobahn AG handle es sich bei den Leistungs­
iinderungen lediglich um im Leistungsverzeichnis nicht erfaßte Zwischenfeider der 
Tunnelmatrix, die ohne wesentliche Kostenauswirkung ergiinzt worden seien. 

Die Mijglichkeit zur Verringerung der Sicherungsmaßnahmen hatte sich erst aus 
der Bauabwicklung ergeben. 

4.4.4 Der RH entgegnete, daß der deutlich verringerte Leistungsumfang be­
züglich der Stützmittel keine entsprechende Verringerung der Abrech­
nungssumme bewirkte. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

U nerledigte Anregu ngen aus Vorjahren 

Nicht verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 

( 1 )  im Bereich der Zentralleitung hinsichtlich: 

( 1 . 1 ) Zusammenfassung der Zuständigkeiten betreffend Schiffahrtswesen und 
EigentÜInerfunktion bei der DDSG beim BMV (TB 1 986 Abs 65 .2). 

Laut Mitteilung des BMV sei eine derartige Maßnahme im derzeitigen Koali­
tionsiibereinkommen nicht vorgesehen; iiberdies waren auch die Ergebnisse der Ver­
handlungen iiber die kiinftigen Eigentumsverhattnisse an der Unternehmung abzu­
warten; voraussichtlich werde der Bund an der neustrukturierten Gesellschaft 
keine Anteile mehr halten. 

(2) im Bereich der Posrverwaltung hinsichtlich: 

(2. 1 )  Einbeziehung des Generaldirektors für die Post- und Telegraphenverwal­
tung ( PTV) i n  d i e  Zuständig ke i t  der  I n ne nrev i s ion  (TB 1 9 89 
Abs 2 . 1 60 . 1 ). 

Laut Mitteilung der PTV wiirde dieses Problem im Zuge der beabsichtigten 
Ausgliederung der PTV aus der Bundesverwaltung gelöst werden. 

(2.2) Schaffung ordnungsgemäßer Rechtsgtundlagen für die Abgeltung men­
genmäßiger Mehrleistungen, die in Form von fiktiven Überstunden ver­
gütet werden (TB 1 982 Abs 72 .5). 

Laut Mitteilung der PTV sei vom BKA beabsichtigt, der Empfehlung des RH im 
Rahmen einer kiinftigen Novellierung des Gehaltsgesetzes zu entsprechen. 

(2.3) Auflassung der Telegraphenzentralstation Wien (TB 1 978 Abs 62. 1 2 .2). 

Laut Mitteilung der PTV werde eine Lösung nach Fertigstellung der Arbeiten fiir 
den Umbau des Postamtes 1010  Wien erfolgen. 

(2.4) Schaffung einer ausreichenden Rechtsgrundlage für E illöhne (TB 1 983 
Abs 72. 1 0). 

Laut Mitteilung der PTV handle es sich nach iibereinstimmender Meinung der 
Vertreter des BKA und des BMF um Belohnungen gemaß dem Gehaltsgesetz. 

(2.5) Schaffung ordnungsgemäßer Rechtsgrundlagen für den öffentlichen Per­
sonenrufdienst und das Heimtelefon (TB 1 984 Abs 63 .7 .2 und 63.8.2) .  
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Unerledigte Anregungen 

Laut Mitteilung der PTV werde dieses Problem mit der Neuordnung des Fernmel­
derechts geregelt werden. 

(3) im Bereich der Eisenbahnbehörde und der Kraftfahrlinienbehörde hin­
sichtlich: 

(3. 1 )  Beseitigung des unbefriedigenden Zustandes, daß Bundesbeamte und 
Bundesbahnbedienstete gleichartige Tätigkeiten bei unterschiedlichen 
Besoldungssystemen ausüben (TB 1 985 Abs 50.4). 

Das BMV verwies auf die Senkung des Standes der Bundesbahnbediensteten. 

(3.2) Erlassung von Verordnungen für Sicherheitsmaßnahmen "nach dem je­
weiligen Stand der technischen Entwicklung des Eisenbahnwesens" 
(TB 1 985 Abs 50.36). 

Das BMV berichtete von der bevorstehenden Kundmachung zweier Verordnungen 
zu Ldrmschutzmaßnahmen. 

(3.3) Änderung des Kraftfahrliniengesetzes 1 9 5 2  zur Anpassung an heutige 
Verkehrserfordernisse (TB 1 985 Abs 50. 56). 

Das BMV verwies auf die zur EWR-Anpassung 1 992 erfolgte Novellierung des 
Kraftfahrliniengesetzes 1 952 und stellte darüber hinaus eine Neufassung des 
Kraftfahrliniengesetzes in Aussicht. 

(4) im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen hinsichtlich: 

(4. 1 )  Fertigstellung personalsparender ADV-Projekte ("Anlagenrechnung" und 
"KostenILeistungsrechnungen"), die seit Jahren abgeschlossen sein sollten 
(SB 1 984 Organisation der ÖBB Abs 5 1 . 1  und 5 1 .4). 

Laut Mitteilung des Vorstandes der ÖBB seien diese ADV-Projekte durch die In­
formationssysteme " Weiterentwicklung des innerbetrieblichen und des externen 
Rechnungswesens" hinsichtlich Inhalt, Umfang und Zielsetzung überholt. Von den 
neuen Projekten würden Teilbereiche bereits eingesetzt; die Anlagenrechnung und 
die KostensteIlen würden 1 993 in die ADV eingebunden. 

(4.2) Anpassung der Vorschr iften der Ö B B  an das neue Verkehrsüber­
wachungssystem der "Dispostellen" (SB 1 984 Organisation der ÖBB 
Abs 5 5 . 2) .  

Laut Stellungnahme des Vorstandes der ÖBB sei das Inkrafttreten der neuen Vor­
schrift ab 1 994 vorgesehen. 

(4.3) Änderung des Dienst- und Besoldungsrechtes der ÖBB,  weil die derzeit 
geltenden Regelungen ein überdurchschnittliches Steigen der Bezüge be­
wirken (TB 1 986 Abs 70.8 und 1 1  sowie TB 1 98 1  Abs 72 .9  bis 1 1 ) .  

Der Vorstand der ÖBB verwies auf das Bundesbahngesetz 1 992, das ihm für Ver­
handlungen eine Frist bis Ende 1 994 setzt. 
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(4.4) Änderung des Pensionsrechtes der ÖBB, das den Antritt der Pension mit 209 
83 % des letzten Aktiv-Monatsgehaltes bereits nach 35 Dienstjahren 
zuläßt (TB 1 986 Abs 70.9 und 1 1  sowie TB 1 98 1  Abs 72 .22). 

Der Vorstand der ÖBB verwies auf das Bundesbahngesetz 1 992, das ihm für Ver­
handlungen eine Frist bis Ende 1 994 setzt. 

(4.5)  Änderung des Prämienlohnsystems in den Werkstätten der ÖBB (zuletzt 
TB 1 986 Abs 67 . 1 2 ,  TB 1 979 Abs 74. 1 0  und TB 1 978 Abs 64 . 1 7). 

Laut Mitteilung des Vorstandes der ÖBB wird es im Hauptwerkstättendienst bis 
1 996 zu einer automationsunterstützten Zeit- und Leistungsschreibung kommen; 
im Kraftwagendienst seien die Arbeiten zur automationsunterstützten Arbeitsver­
gabe und Abrechnung eingeleitet worden. 

(4.6) Des zügigen Ausbaues der Pottendorfer Linie (TB 1 988 Abs 52 . 1 9). 

Laut Mitteilung des Vorstandes der ÖBB befinde sich dieses Projekt aufgrund 
geä'nderter Rahmenbedingungen (Planung Lainzertunnel, neue Prognosen für den 
Güterverkehr) im Stadium einer neuen Zielsetzungs planung (Fertigstellung Okto­
ber 1 993). 

Verwirklichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 

( 1 )  im Bereich der Postverwalrung hinsichtlich: 

( 1 . 1 )  Abstandnahme von der Errichtung von Nebenstellenanlagen durch die 
PTV wegen mangelnder WirtSchaftlichkeit (TB 1 988 Abs 5 1 . 1 2) .  

Dieser Empfehlung wurde sinngemäß entsprochen, weil durch eine Anpassung der 
Entgelte nunmehr die Wirtschaftlichkeit dieses Geschä/tszweiges gegeben ist. 

( 1 .2) Abschaffung einer Lagerebene bei der Materialbewirtschafrung im Fern­
meldebereich (TB 1 989 Abs 48.9). 

Dieser Empfehlung wurde durch die Einführung eines neuen Materialverteilsy­
sterns vorerst in den Bundeslä'ndern Wien, Niederösterreich und Burgenland ent­
sprochen. 

( 1 .3) Änderung der Abgelrung der als Nebentätigkeiten einzustufenden zeitli­
chen Mehrleistungen von Bediensteten fremder Dienststellen bei Wiener 
Umleitepostämtern (TB 1991 Abs 5 1 .4). 

Seit Jä'nner 1 993 werden Bedienstete fremder Dienststellen nicht mehr zu zeitli­
chen Mehr/eistungen bei Wiener Umleite postämtern herangezogen. 
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Verwirklichte 

Empfehlungen 

(2) im Bereich der Eisenbahnbehärde hinsichtlich: 

(2 . 1) Herausgabe von Richtlinien zur Abgrenzung der Erweiterungs- und Er­
neuerungsbauren, welche wegen ihres geringeren Umfanges keiner eisen­
bahnrechtlichen Baugenehmigung und Betriebsbewilligung bedürfen 
(TB 1 985 Abs 50.8).  

Dieser Empfehlung wurde zum Teil (bei Brücken, Krananlagen sowie Anlagen des 
Elektro-, Sicherungs- und Fernmeldewesens) entsprochen; das Bundesgesetz vom 
8. Juli 1 992, BGBI Nr 452, hat den Inhalt dieser Bestimmung neu gefaßt. 

(2.2) Entlastung der Eisenbahnbehärde durch regelmäßigen statt einzelfall­
mäßigen Gebrauch des Delegierungsrechts an den örtlich zuständigen 
Landeshauptmann gemäß § 1 2  des Eisenbahngesetzes 1 95 7  (TB 1 985 
Abs 50. 36). 

Auch dieser Empfehlung wurde durch Kompetenzausgliederungen gemäß Bundesge­
setz vom 8. Juli 1 992, BGBI Nr 452, Rechnung getragen. 

(3) im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen hinsichtlich: 

(3. 1 )  Schaffung eines neuen Organisationsmodells (SB 1 984 Organisation der 
ÖBB Abs 83). 

Die ÖBB haben im Jahr 1 991  alle Unternehmungsebenen umstrukturiert und 
allgemein die nur noch zweistufige Entscheidungsfindung verankert. Zur Verbesse­
rung der Verwaltungsabläufe wurde eine Gemeinkostenwertanalyse durchgeführt 
und bis März 1 993 43 7 Stellen eingespart. Seit demjahr 1 984 wurden die 
Streckenleitungen Bischofshofen, Knittelfeld, Wels und Mistelbach, weiters 
30 Kleinwerkstä"tten aufgelassen sowie die Strecken leitungen Wien Süd und Wien 
Ost zu einer Streckenleitung Wien Südost zusammengelegt. 

(3.2) Verlegung des Schwerpunktes der Prüfungstätigkeit der Stabsstelle Revi­
sio� von der Vorprüfung zur Nachprüfung (TB 1 989 Abs 2 . 1 68). 

Dieser Empfehlung wurde mit einer neuen Revisionsordnung Rechnung getragen; 
hiezu trat seither auch die Prüfungstä'tigkeit im ADV-Bereich. 

(3.3) Zusammenlegung der Kraftwerkszentralstelle und der Kraftwerksleitung 
Innsbruck (TB 1 989 Abs 49. 1 3). 

Diese Empfehlung wurde im Juli 1 991  verwirklicht. 

(3.4) Verbesserung in der Ablauforganisation des im Jahr 1 987 eingeführten 
Stückgutverkehrs (TB 1991  Abs 5 3 . 1 3) .  

Der Empfehlung wurde 1 992 mit der Auf/assung des unwirtschaftlichen Zusatz­
angebotes "Bahn Express-extra" entsprochen; gemeinsam mit einer Organisations­
ä"nderung wurden 1 80 Jahreskopf/eistungen eingespart. 

(3.5) Bereinigung der personalaufwendigen Datenerfassung in  der Bundes­
bahndirektion Villach (TB 1 99 1  Abs 5 3 . 1 0). 
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Post- und Telegraph ndirektlon für 
Wien, Niederösterreich un Burgenland 

Die ADV und organisatorische Maßnahmen ermijg/ichten es, den Mitarbeiter- 2 1 1 

stand von 26 auf 1 6  zu senken. 

(3.6) Auflassung unwi rtschaft l icher "Reisebüros am Bahnhof' (TB 1 9 9 1  
Abs 53 .2 1) .  

Die Reisebüros inJenbach, Landeck und Krems/Donau wurden geschlossen. 

Prüfungsergebnisse 

Post- und Telegraphendirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, 
Hochbau- und Liegenschaftswesen 

Bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben (Neubauten, 
Erweiterungsbauten und Umbauten) waren zwischen den für den 
Hochbau zuständigen Dienststellen mehrfache Genehmigungs­
und Abstimmungsschritte erforderlich. Die bestehende Hochbau­
organisation wirkte sich auf die Baudauer und die Kosten un­
günstig aus. 

Aufgrund lang andauernder und zum Teil wiederholt geänderter 
Planungsschritte sowie Entscheidungsabläufe beim Postzentrum 
St. Pölten konnte ein privater Unternehmer durch rasches Han­
deln die Post- und Telegraphenverwaltung in Zugzwang setzen. 
Um einer gerichtlichen Klage auszuweichen, wurde eine Abfin­
dungszahlung in Millionenhöhe geleistet. 

Anläßlich der Errichtung eines Berufsbildungszentrums für die 
Postbediensteten wurden die für den Ausbau des österreichischen 
Fernmeldenetzes gewidmeten Budgetmittel auch für eine betrieb­
lich nicht benötigte Mehrzweckhalle verwendet. 

Anzahl der Bediensteten 
Hochbauinvestitionen von 1980 bis 1990 
jährlicher prozenrueller Anteil an den Hoch­
bauinvestitionen 

Postdirektion Wien 
23 000 

9,6 Mrd S 

4 1  bis 59 % 

POSt insgesamt 
57 300 

19,2 Mrd S 
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21 2 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Hochbau­

organisation 

l . 1  Der R H  füh rte i m  Jahre 1 990 e i ne Gebarungs überprüfung des Hochbau­
und L i egenschaftswesens bei der  POSt- und Te l eg raphe n d i rek t i o n  für 
Wien,  Niederösterre ich  und B urgenland in Wien ( Postd i rekt ion Wien)  
d ur c h . Schwerpunkt der Ü berprüfung war die  Fes tste l l ung der Zweck­

mäHi gkeit  der bestehenden Hoch bauorgan i sat ion in der Post- und Tele­
graphenverwaltung.  Zu d i esem Zweck wurden auch bei  anderen Postd i ­
re k t i o n e n  E r h e b u n g e n  ü b e r  d i e  O rg a n i sa t i o n  u n d  A b w i c k l u n g  von 

Bauvorhaben d ur chgeführt.  

Der Genendd i rekt ion für d i e  Post- und Telegraphenverwaltung w urde im 

J un i  1 99.2 das P rü(ungsergebnis bebnntgegeben .  I m  November 1 99 2  

langte d i e  Stel lungnahme eier überprüften Stel le  i m  R H  e I n .  

1 .2 . 1 Die Postd i rekt ion Wien ist  d i e  g rößte der fünf i n  G raz, l n nsbruck , Kla­
genfurt .  Linz und \Vien e i ngerich teten und der Generalel i rektion u nm i t­
te lbar unte rs t e l l t e n  Landesd i re k t i o n e n  ( j ew e i l s  z uständig  fü r e i n  oder 
mehrere B undesliinder) .  Das Hochbau- und L iegenschaftswesen war i m  
Bere ich  der Postd i rekt ion Wien organ i satori sch i n  e i ne r  G ruppe zusam ­
mengct�llk Die G ruppe bestand aus vier  Abtei lunge n .  

Die Vorgangsweise b e i  d e r  Planung u n d  Durchführung von Bauvorhaben 

wurde zuletzt  d u rch d i e  von der Generald i rekt ion herausgegebene Zu­
stiindig kei tsord nung 1 9l-l S  gereg e l t .  E i nzelhe i ten des A blaufes und der 

Vorgaben über die je  Bauvorhaben zu führenden U nterlagen waren i n den 
Al lgemeinen Hochbaubest imm ungen festgelegt .  

( l )  I n  der  ersten Stufe e i nes geplanten Bauvorhabens gaben d i e  j e we i l igen 
Bedarfsrräger ( Dienststel len des  Postdie nstes, Postautodienstes und Fern­
mel dedienstes) i h re Raumerfordernisse der Postd i rekt ion Wien bekann t .  
Bei  Zust i m m ung suchte d iese i n  Form e i n e r  " Raum bedarfsmeldung" bei 
der Generald i rektion um e i ne "grundsätzliche Genehm igung" an . Die von 

der General d i rektion geneh m igte Raum bedarfsmeldung war dann für d i e  
PostdIrektion d ie  G rund lage, d urch H i nzufügen v o n  Flächen für San i tär­

und Soz ia l räume e i n  " R a umprog ra mm "  m i t  den geschätzten Baukosten 
( " Knstenan nahme") zu erstel len.  

Bei  Kosten u n ter .') M i l l  S erfolgte die  Genehm igung des beabsicht ig ten 

Ba uvorhabens ( " Beschl ußfassung " )  im W i r k u ngsbere i c h  der  Post d i rek­
t ion .  Zwecks E i n holung e i ner Bauvorhabenken nzahl waren derart i ge Bau­
vorhaben der Generald i rekt ion zu melden.  Nach träg l i c h  geäußerte N ut­
z e r w ü n s c h e  w a r e n  h i n s i c h r l i c h  d e r  zu e rw a r t e n d e n  K o s t e n- u n d  
Termi nänderungen zu untersuchen und bei Ü berschreI tung der angeführ­
ten Wertgrenze von .') M i l l  S d ur c h  d i e  General d i rekt ion  zu geneh m i ­
gen. 

Bauvorhabe n ,  d e ren Kostena n n a h m e  von v o r n h e re i n .) M i l l  S ü ber­
schr i t t ,  waren der Genehm ig ung d u rch d i e  Generald i rektion vorbehalten.  

Bei der  P rüfu ng der A n m e l d ung e n t s c h i e d  d i e  G e n e ral d i re k t i o n  auch 

über die Beiz iehung von Ziv i ltechni kern und "Sonderfachleuten " bzw von 
gewerbl i ch-tec h n i schen B ü ros zur Bauplanung und Bauübe rwac h ung.  

Die angenom menen Kosten für " besch lossene"  bzw für "angem e ldete"  
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Hochbauorganisation 

Post- und Telegraphendirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland 

Bauvorhaben wurden in der Generaldirektion zur Aufnahme in die Fi- 2 1 3  
nanz- und Investitionsprogramme vorgemerkt. 

(2) Nach der "Beschlußfassung" in der Postdirektion bzw nach der Genehmi­
gung der "Anmeldung" in der Generaldirektion war unter Berücksichti­
gung der betrieblichen Gegebenheiten, insbesonders der hiezu ausgear­
beiteten Tech nischen Hochbaurichtl inien sowie der einschlägigen 
Gesetze, von der Postdirektion ein "Vorentwurf" zu erstellen. 

(3) Bei den angemeldeten Bauvorhaben waren der "Vorentwurf' samt den 
Vorprojekten der Sonderfachleure, die Baubeschreibung, die Grobzeitpla­
nung und eine " 1 .  Kostenschätzung" der Generaldirektion vorzulegen. 
Die "Kostenschätzung" erfolgte nach Kostenrichtwerten aufgrund des 
nach der ÖNORM B 1 800 ermittelten Raumbedarfes. Mit dem "Vorent­
wurf' wurden auch Kostenveränderungen gegenüber der "Kostenannah­
me" bei der Anmeldung geprüft und vorgemerkt. Die im "Vorentwurf' 
vorgesehene Art der Bedarfsabdeckung und die im Genehmigungsverfah­
ren erteilten Abänderungs- und Einsparungswünsche bestimmten im we­
sentlichen die späteren Kosten des Bauvorhabens. 

(4) Nach der Genehmigung des "Vorentwurfes" durch die Generaldirektion 
war von der Postdirektion unter Berücksichtigung der in den Techni­
schen Hochbaurichtlinien vorgegebenen betrieblichen Erfordernisse als 
Grundlage baubehördlicher Genehmigungen und zur Erstellung von Lei­
srungsverzeichnissen für die einzelnen Gewerke der "Entwurf' (Ein­
reichplan) auszuarbeiten. Der "Entwurf' war der Generaldirektion nur im 
Falle erheblicher Veränderungen gegenüber dem Vorentwurf und bei Ko­
stenunterschieden von mehr als 50 000 S bzw 5 % der Gesamtkosten 
zur Zustimmung vorzulegen. 

(5) Die weitere Bauvorbereitung und -ausführung bis zur Kollaudierung ob­
lag nunmehr allein der Postdirektion. Außer den Vergaberichtlinien wa­
ren die jeweiligen Bestellermächtigungen einzuhalten . Soweit die Pla­
nungs-, Bauüberwachungs- und Prüfingenieurleistungen nicht oder 
nicht zeitgerecht mit eigenen Kräften erbracht werden konnten, erfolgte 
die Vergabe an Architekten, Ziviltechniker oder gewerblich-technische 
Büros. 

1 .2.2 Nach Ansicht des RH war das Verfahren zur Genehmigung von Bauvor­
haben über 3 Mill S zu aufwendig gestaltet. Die Mitwirkung der Gene­
raldirektion wäre grundsätzlich nur auf die Festlegung des Raum- und 
Finanzbedarfes zu beschränken. Hingegen sollte die Beurteilung architek­
tonischer Projektlösungen, nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen 
Landesbauvorschriften und der örtlichen Nähe, allein den Postdirektionen 
überlassen bleiben. 

Der RH empfahl daher, "Vorentwürfe" nur dann der Generaldirektion 
vorzulegen, wenn der von ihr bei der Anmeldung genehmigte Mittelbe­
darf nicht eingehalten werden kann. Die zweckmäßige und sparsame Ent­
wurfausführung durch die bauausführende Postdirektion wäre im Wege 
der Dienst- und Fachaufsicht sicherzustellen, wobei allerdings die Allge­
meinen Hochbaubestimmungen und die Technischen Hochbaurichtlinien 
entsprechend ergänzt werden müßten. 
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Hochbauorganisation 

21 4 1 .2.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion habe sie bereits in der Vergangenheit 
verschiedene Genehmigungen in den Wirkungsbereich der Postdirektionen übertra­
gen. Ein weiterer Verzicht der Mitwirkungserfordernisse wcire bereits untersucht 
worden. Die betroffenen Abteilungen in der Generaldirektion hatten sich jedoch 
aus sachlichen Erwdgungen dagegen ausgesprochen. 

Das derzeitige Prüfverfahren in der Generaldirektion ermögliche eine weitgehend 
fehlerfreie und sparsame Bauführung. Durch die Mitwirkung der Generaldirek­
tion könnten unterschiedliche Tendenzen und Entwicklungen in den Postdirektio­
nen rechtzeitig erkannt und bundeseinheitlich geregelt werden. Dem Nachteil der 
fehlenden örtlichen Na"he würde durch Vorlagen von Fotos, perspektivischen Skiz­
zen ua begegnet werden. Außerdem würde bei der Postdirektion Wien im Gegen­
satz zu den anderen Postdirektionen eine wesentlich größere Anzahl von Ziviltech­
nikern bei der Planung und Ausfu"hrung von Bauvorhaben eingesetzt. 

Aufgrund der budgetaren Beschrankungen würde nunmehr das gesamte System des 
Genehmigungsvorganges umgestellt werden. Nach Ermittlung des mehrja"hrigen 
Finanzierungsbedarfes jeder Postdirektion hatte diese im Rahmen der genehmigten 
Jahresquoten die festgesetzten Bauvorhaben durchzuführen. Die ja"hrlichen Mittel­
zuweisungen dürften keinesfalls überschritten werden. Einzelne Teilbereiche des 
neuen Systems - objektbezogene Mittelzuweisung, Eingriffsrechte der Zentralstel­
le - waren noch zu klaren. 

1 .3 . 1  Planungen und sonstige immaterielle Hochbauleistungen (Projektierun­
gen, Berechnungen ua) wurden bei der Postdirektion Wien mangels hin­
reichender Arbeitskapazität überwiegend außer Haus an Architekten und 
Ziviltechniker vergeben. Im Bereich der Haustechnik ergingen Planungs­
aufträge auch an technische Büros . Entwurfs- oder Ideenwettbewerbe 
wurden mit einer einzigen Ausnahme (Neubau des Postamtes Lunz am 
See) nicht abgehalten. 

Die Vergabe der immateriellen Leistungen erfolgte grundsätzlich freihän­
dig . Mit Ausnahme kleinerer Vorhaben war die Auftragsvergabe an die 
Zustimmung der Generaldirektion gebunden. Die Postdirektion hatte bei 
Architektenleisrungen Dreiervorschläge zu erstellen. Die Generaldirekti­
on wählte einen Architekten aus. Erst danach wurde dieser zu einer Ange­
botslegung durch die Postdirektion eingeladen. 

Laut der zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gültigen Rechtslage waren 
die Architekten und Ziviltechniker an die Mindestsätze ihrer Gebühren­
ordnungen gebunden, so daß die mit den Mindestsätzen erstellten Ange­
bote gleich hoch hätten sein müssen.  Die ausnahmsweise erfolgte be­
schränkte Ausschreibung der Leisrungen von Architekten und Statikern 
für einen bestimmten Umbau bzw Neubau im Jahre 1 988 zeigte aller­
dings beachtliche Unterschiede bei den Honorarangeboten auf. Die ange­
botenen Leistungen zeigten bei den Architekten eine Spanne zwischen 
8 ,5  und 1 0,7 Mill  S (+ 26,7 %), bei den Statikern eine solche zwi­
schen 2,3 Mill S und 5 ,3 Mill S (+ 1 28,6 %) sowie für die General­
planung eine solche zwischen 20,6 und 30,9 Mill S (+ 49,8 %). 

Für die Auswahl der von der Postdirektion vorzuschlagenden Architekten 
bzw Ziviltechniker gab es keine näheren Vorschriften .  In der Regel be­
hielt sich der Leiter der Hochbaugruppe die Entscheidung, wer in den 
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Hochbauorganisation 

Post- und Telegraph ndirekt on f " r 
Wien, N iederöster ich und Burg nland 

Dreiervorschlag aufzunehmen war, persönlich vor. In den Geschäfts- 2 1 5 

stücken wurden keine Begründungen über die getroffene Auswahl ge-
geben. Lediglich fallweise war den Geschäftsstücken zu entnehmen, daß 
Vergaben über unmittelbare Anordnung der Generaldirektion erfolgten. 

1 .3.2 Der RH beanstandete die Form der Vergabe immaterieller Leistungen bei 
Großprojekten, weil die Richtlinien des Bundes die Vergabe von immate­
riellen Leistungen mit einem Auftragswert von über 1 0  Mill S erst nach 
einer öffentlichen Interessentensuche bzw nach einem Ideen- und Ent­
wurfswettbewerb vorsieht. 

Im Hinblick auf ein offenes und nachvollziehbares Verwaltungsgeschehen 
sollte nach Auffassung des RH aber auch bei Vorhaben mit einem unter 
10 Mill S liegenden Auftragswert sowohl die Auswahl für den Dreier­
vorschlag als auch die getroffene Entscheidung über die Person des Auf­
tragnehmers sachlich eingehend begründet werden. Insbesonders bei Vor­
liegen von Interventionen müßte durch entsprechende Ausführungen in 
den einschlägigen Geschäftsstücken jeder Anschein einer unsachlichen 
Entscheidung vermieden werden. 

1 .3.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion bestimme sich die Höhe der Honorare 
nach den Herstellungskosten. Der vom RH angeführte Fall - in dem es übrigens 
nicht zur Durchführung des Bauvorhabens gekommen sei - hatte aufgrund der 
noch aufrechten Bindung an die Mindestgebührensa'tze auf der Grundlage der 
tatsächlichen Herstellungskosten abgerechnet werden müssen. 

Nach Auffassung der Post- und Telegraphenverwaltung müßte die Berechnung 
der Honorare von den Herstellungskosten abgekoppelt werden. Da nunmehr eine 
Neuordnung des öffentlichen Vergabewesens (Vergabegesetz) erfolge, würde die Fra­
ge von Ausschreibungen immaterieller Leistungen neu überdacht werden. Der 
Empfehlung nach einer besseren Dokumentation von Auswahlkriterien werde sie 
unverzüglich sofort nachkommen. 

1 .4 . 1  Wiederholt erbrachten Architekten ihre Arbeitsleistung bereits auf grund 
einer mündlichen Vorverständigung durch die Post- und Telegraphenver­
waltung. Dadurch kam es immer wieder zu Uneinigkeiten über die Ho­
norarhöhe, weil sich der spätere schriftliche Auftrag nicht mit dem nach 
Ansicht des Architekten erbrachten Leistungsumfang deckte oder weil 
dieser einzelne Vertragsbestimmungen aus anderen Gründen ablehnte. 

1 .4.2 Der RH erinnerte an die einschlägigen Haushaltsvorschriften . Überdies 
setzte sich die Post- und Telegraphenverwaltung der Gefahr aus, durch 
die lediglich mündliche Beauftragung von Architekten ihre Verhand­
lungsposition bei Honorarstreitigkeiten zu verschlechtern. 

1 .4.3 Die Generaldirektion erklarte, daß die nachgeordneten Dienststellen zur Einhal­
tung der Haushaltsvorschriften angewiesen worden wa·ren. Ob durch mündliche 
Beauftragungen der Post- und Telegraphenverwaltung ein Schaden erwachsen 
ware, würde noch untersucht werden. 
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21 6 
Berufsbildungs­

zentrum Wien 

Allgemei nes 1 . 5 . 1  D i e  Post- und Telegraphenverwaltung errichtete i n  den Jahren 1 987 bis  
1 990 i n  Wien-I lernals e in  "Beru fsb i l d ungszentrum" für i hre Mi tarbe i te r. 
Das H i ld unpzentrum setzte sich aus d re i  Tei len zusam men, näm l ich aus 

Schulungs r:ium l i c h ke i ten ,  Nüc h t ig ungszim me rn und e i ne r  Mehrzweck­
halle .  Bei  e inem um bauten Raum von -19 5 91 m 3 betrug die N u tzfhche 
des B i l d unj.;szent rums ohne S t i egen und GÜnj.;e 9 o li n,.2 . Die in der  
vorLiufigen Nachkalkula t i on ausgew i esenen Baukosten bel iefe n  s ich  auf 
rd 2 0 0  M i l l  S. D i e  F i nanz i e ru ng des B e r u fs b i l d u n g s ze n t r u m s  e i n ­
schl ießl ich der Mehrzweckhalle erfolgte aus d e m  für betriebsnotwendige 
Inves t i t i onen der Post- u nd Te lcg raphe nverwa l t ung zweckgebundenen 

A n tei l an den Fernsprechgebüh rene i n nahmen. 

H i ns icht l ich des Zei tablaufes des Bauvorhabens war festzustel len :  

( I )  Nach den Wünschen der  Generald i re k t ion sol l te  m i t  dem Bau noch i m  

J ah re 1 98() begon nen werd e n ,  u m  e i n e n  B e i t rag z u r  B e kämpfung der  
Winterarbe its los igkeit  1 986!H7 zu le isten .  D i es war j edoch n i c h t  mög­
l i c h ,  w e i l  d i e  Postd i re k t i o n  W i e n  der G e n e ra l d i r e k t i o n  erst i m  J ä n ­
n e r  1 987 d e n  " Voren twurf' z u r  Genehmigung vorlegen konnte .  Die  Ge­

nera ld irektion st im mte i m  J u n i  1 987 dem "Vorentwurf' m i t  e i ner Reihe 
von Auflagen zu.  

(2 )  N ach ei nem Bauzel tplan der Postdi rektion vom Jul i  1 987 war als Baube­
g i n n  das ) .  Vierte l jahr 1 98 8  vorgesehe n .  Die General d i rektion forderte 
j edoch,  den Baubeg i n n  auf den A n flnj.; d es Jah res 1 98 8  vorzuve rlege n .  
D iese A nordnung stand i m  Widerspruch z u  ei nem z u r  sei ben Zei t  ertei l ­
ten A u ftrag des General d i rektors,  m i t  dem B a u  noch i m  Jahr 1 98 7  z u  
beg i n ne n .  D i e  Postdirektion tei l te zu den Term i nauflagen fern m ündlIch 
m i t ,  daß die  Bauve rhand l ung vorauss i c h t l ic h erst  im September 1 98 7  

stat tfi nden würde u n d  daher d e r  Zeitpunkt d e r  E rteil ung e i n e r  Baubew i l ­
l ij.;ung noch n icht  absehbar wiire. 

m M i tte  A ugust 1 9 87 ber i c h tete d i e  Postd i rekt ion der  General d i re k t i o n ,  
d a ß  das m i t  d e r  Plan ung beauftragte A rchI tekturbüro bisher n icht  i n  der 

Lage gewesen wiire, die von der General d i rekt ion i m  J u n i  1 98 7  verfüg­
ten Auflagen i n  den " Vorentwurf" e i nzuarbei te n .  Diese sollten daher un­

m i t telbar i m  "Entwurt" berücksich t igt  werden.  Ein e ntsprec hender A u f­
t rag an das A rc h i tekturbüro wäre bere i ts e r te i l t  word e n .  Tro tz d i ese r 

Maßnahme zur Besch leun igung der Plan ungsabw ickl unj.; wäre nach dem 

Term i n plan des Architekrurbüros e in  Baubeg i n n  erst im Mai 1 wm mög­

l i ch . Im Normalfa l l  würde daher i m  I .  Vierte l jahr  1 989 z u  bauen be-
gonnen. 

( · 1 )  Au(�rund des Berich tes der Postdi rektion wurde in der Generald i rekt ion 
von e i nem vorauss i c h t l iche n  Baubeg i n n  im 2. Viertel j ahr 1 98 8  ausge­
gange n .  Wegen der A n frage von Wiener Komm unalpo l i t i kern,  weshal b 

der Bau des B i ld ungszentrums noch n i cht  begonnen worden wäre, er in­
nerte  der Genera l d i rektor im September 1 987 an se inen früheren A u f­
t rag , m i t  dem Bau noch 1 987 anzut;l11ge n .  U m  d i eses Ziel zu erre ichen,  
sol lte nach den Vorstell ungen der Gent'rald i rektion d i e  Postd i rekt ion vor-
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Berufsbildungszentrum 

Wien 

Post- und Telegraph ndirektlon für 
Wien, Niederöster Ich un Burgenland 

bereitende Baumeisterarbeiten gesondert vergeben. Darüber hinaus ver- 21 7 
fügte die Generaldirektion aber auch in Abänderung der bisherigen Pla-
nung die Einrichtung eines Verbindungsganges zwischen dem Berufs­
bi ldungszentrum und dem nördlich benachbarten Rechenzentrum der 
Post- und Telegraphenverwaltung. 

(5) Weisungsgemäß ließ die Postdirektion die Erd- und Gründungsarbeiten 
noch im Dezember 1 987 beginnen. Zu diesem Zeitpunkt lag weder eine 
rechtskräftige Baubewilligung vor noch gab es vom Architekturbüro frei­
gegebene Ausführungspläne. Das Architekturbüro lehnte die Haftung für 
die Verwendung der noch nicht zur Ausführung freigegebenen Pläne ab. 

(6) Wegen des Termindruckes wurden bei der Baubehörde Entwürfe, welche 
die von der Generaldirektion verlangten Auflagen noch nicht enthielten 
und demnach der tatsächlich geplanten Bauausführung nicht entspra­
chen, eingereicht. Auch die öffentliche Ausschreibung der Baumeisterar­
beiten erfolgte auf der Grundlage des nicht der gewünschten Bauausfüh­
rung entsprechenden Planungsstandes. 

(7) Die Abweichungen zwischen der genehmigten Bauplanung und der Bau­
ausführung gelangten der Baubehörde bei einer Fundamentbeschau 
Ende 1 988 zur Kenntnis .  Es handelte sich dabei um die Verlegung der 
Garageneinfahrt und des Stiegenhauses, um die Veränderung der Vor­
fahrt, um die Anhebung des Daches der Mehrzweckhalle und um die 
Schaffung des Verbindungsganges zum Rechenzentrum. Die Baubehörde 
stellte überdies auch im Gebäudeinneren konstruktive und funktionale 
Änderungen fest, die durch die genehmigten Baupläne nicht gedeckt wa­
ren. Sie forderte die Post- und Telegraphenverwaltung deshalb auf, die 
tatsächliche Ausführung neu bewilligen zu lassen. Hiezu waren Aus­
wechslungspläne bei zustellen. Ihre Ausarbeitung und die Durchführung 
von Planungsänderungen infolge nachträglicher Benützerwünsche be­
rechnete das Architekturbüro mit 1 ,4 Mill S. 

1 . 5 .2 Der RH beanstandete den verfrühten Baubeginn vor abgeschlossener Pla­
nung, weil damit Planungsmehrkosten verbunden waren. Überdies war 
von der Bedeutung und dem Zweck des Gebäudes her für die Post- und 
Telegraphenverwaltung keine besondere Dringlichkeit für die beschleu­
nigte Bauabwicklung gegeben. Mit dem Auftrag zur Beschleunigung des 
Bauvorhabens wurde gegen die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Auf­
tragsvergabe auch insofern verstoßen, als die im Leistungsverzeichnis der 
Ausschreibung vorgesehene Baumeisterleistung nicht der zu diesem Aus­
schreibungszeitpunkt gewünschten Bauausführung entsprach. Es wurden 
damit die unrichtige Information der Bieter und die Ausarbeitung unzu­
treffender Angebote bewußt in Kauf genommen. Außerdem waren haf­
tungsrechtliche Auswirkungen der Verwendung vom Architekturbüro 
noch nicht freigegebener Ausführungspläne möglich. 

Schließlich beanstandete der RH, daß für das Bauvorhaben Mittel heran­
gezogen wurden, die bestimmten Investitionen für das Fernmeldewesen 
vorbehalten waren. 

1 .5 .3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion sei die Entscheidung zur Errichtung ei­
nes Beru/sbildungszentrums richtig gewesen. Bei der Vergabe der Baumeisterarbei­
ten seien konjunkturbedingte Vorteile ausgenützt und damit ein äußerst günstiges 
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Berufsbildungszentrum 

Wien 

2 1 8  Ausschreibungsergebnis erzielt worden. Zur Kritik an der widmungswidrigen Ver­
wendung von Fernmeldegebühren nahm die Generaldirektion nicht Stellung. 

Mehrzweckhalle 

1 .5 .4 Der RH erwiderte, daß sich die Post- und Telegraphenverwaltung in kei­
ner Phase des Baugeschehens, insbesondere nicht bei den Maßnahmen zur 
Beschleunigung des Bauvorhabens, vom Gesichtspunkt niedriger Bau­
preise leiten ließ. Das günstige Ausschreibungsergebnis war vielmehr auf 
konjunkturbedingte Umstände zurückzuführen. 

1 .6. 1 E in  wesentlicher Anteil der Baukosten entfiel auf die Errichtung der 
Mehrzweckhalle, die vor allem für die Abhaltung von Sport bewerben ge­
dacht war. Es wurden daher alle für einen derartigen Betrieb erforderli­
chen Einrichtungen (Zuschauertribüne für 300 Personen, Eingangshalle, 
Großkantine mit  rd 400 m 2 , Umkleideräumlichkeiten für mehrere 
Mannschaften und Schiedsrichter usw) vorgesehen . Unter der Mehr­
zweckhalle wurde eine Garage für 60 Stellplätze gebaut. 

Die Sportfläche war durch maschinell steuerbare Vorhänge in drei Teilbe­
reiche trennbar, von denen jeder die Größe eines normalen Turnsaales auf­
wies. Ursprünglich war für die Halle eine Raumhöhe von 7 m geplant .  
Um in der Halle auch internationale Volleyballveranstaltungen abhalten 
zu können, wurde sie auf 9 m erhöht .  

Die Entscheidung für den Bau der Mehrzweckhalle fiel bereits zu Beginn 
der Projektierung des Bildungszentrums im Jahre 1 98 1  unter dem frü­
heren Generaldirektor und wurde nie mehr in Frage gestellt. Die Gene­
raldirektion hielt die Halle wegen der möglichen Nutzung für den Lehr­
l ingssport, der Schaffung ei ner notwendigen Freizeitinfrastruktur für 
auswärtige Teilnehmer an den im Bildungszentrum veranstalteten Lehr­
gängen sowie wegen anderer nicht näher angegebener Betriebszwecke für 
zweckmäßig. Bei der späteren Ermittlung des Raumbedarfes führte die 
Generaldirektion Sportveranstaltungen (Balls port), Lehrlingsangelobun­
gen, Lehrlingsfreisprechungen, Gewerkschaftsveranstaltungen und Be­
triebsversammlungen an. Es wurde aber auch auf die Möglichkeit der 
Vermietung an Sportvereine hingewiesen. 

Erst im Zuge des Baues - nach einer entsprechenden Anordnung durch 
den Generaldirektor Ende August 1 988 - erfolgten nähere Untersu­
chungen über die tatsächliche Nutzung der Halle. In diesem Zusammen­
hang wurde auf Vorführungen aus Anlaß der Übergabe neuer Fahrzeug­
typen, die Abhaltung von Marketing- und Hochbautagungen sowie von 
Lehrlingsangelobungen und -freisprechungen im Gesamtausmaß von 
etwa 22 Tagen je Jahr hingewiesen. Für weitere 10 Tage je Jahr melde­
ten die Postgewerkschaft und die Postmusik einen Bedarf an. Für die dar­
über hinaus verfügbare Kapazität der Halle war der Hauptinteressent der 
Postsportverein Wien. Dieser führte seinen Sportbetrieb auf einem dem 
B i ldungszentrum benachbarten Grundstück, dessen E igentümer die 
Post- und Telegraphenverwaltung war. 

Da zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch keine Benützungsbewilli­
gung für die Halle vorlag, konnte deren Inanspruchnahme noch nicht be­
urteilt werden. Es gab auch noch keinen Kantinenwirt. 

1 4" 
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1 5  

Post- u n d  Telegrap ndirektlon f r 

Berulsblldungszenlrum 

Wien 

Wien, Niederö terr ur nl nd 

Sonstiges 

Postzentrum 
St. Pölten 

Liegenschaftserwerb 

Die Kosten der Halle einschließlich der Garage und der Nebenräume be- 21 8 

trugen rd 1 00 Mill S. Hievon entfiel etwa 1 Mill S auf die Anhebung 
der Hallenhöhe von 7 auf 9 m. 

1 .6.2 Der RH beanstandete, daß der viel zu spät festgestellte eigene Bedarf der 
Post- und Telegraphenverwalrung für nur etwa 22 Tage innerhalb eines 
Jahres durch Anmietungen wirtschaftlicher abzudecken gewesen wäre; in 
diesem Fall wären jährliche Mietkosten von etwa 1 Mill S entstanden. 
Demgegenüber wird die Halle in Hinkunft erhebliche Kosten für die Fi­
nanzierung bzw Amortisation (auf 20 Jahre geschätzt rd 10 Mill S) so­
wie für die Betriebsführung verursachen. 

Der RH regte an, die Halle zur Gänze samt ihren Begleiteinrichrungen 
an einen privaten Betreiber gegen Entgelt zur Nutzung zu überlassen. 

1 .6.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion würde die Halle seit dem Vorliegen der 
Benützungsbewilligung für den Lehrlingssport sowie fallweise für postinterne oder 
gewerkschaftliche Veranstaltungen genützt. Darüber hinaus würde die Halle an 
eine Schule bzw an sonstige Interessenten (zB Bezirksvorstehung) vermietet werden. 
Freie Kapazitäten stünden dem Postsportverein zur Verfügung. Dieser erbringe als 

. Gegenleistung gewisse Hilfsdienste bei der Pflege des Umfeldes bzw bei der Ein-
richtung von Großveranstaltungen. Mit weiteren Interessenten zur Nutzung gegen 
Entgelt würde Verbindung aufgenommen werden. 

1 .7 . 1  Im Berufsbildungszentrum war die  Einrichtung einer Außenstelle des 
Postamtes 1 1 70 Wien vorgesehen. Obwohl die Postdirektion Wien be­
reits zweimal ein Postamt im benachbarten Rechenzentrum der Post­
und Telegraphenverwaltung als nicht erforderlich abgelehnt hatte, hielt 
der frühere Generaldirektor seine Anordnung aufrecht,  das B i ldungs­
zentrum mit einem Postamt auszustatten. 

1 .7 .2 Nach Ansicht des RH hatte die Versorgung der Wohnbevölkerung dieses 
Stadttei les durchaus dem Standard anderer Wiener Bezi rke ähnlicher 
Größenordnung und Bevölkerungsdichte entsprochen, weshalb ein weite­
res Postamt in dieser Gegend infolge der hohen Personalkosten wirt­
schaftlich nicht vertretbar war. Im Hinblick auf den hohen jährlichen Ab­
gang im Postdienst (im Jahre 1 990 nahezu 4 Mrd S), führt jede sachlich 
unbegründete Ausweitung im Postämternetz zu einer weiteren Ver­
schlechterung des finanziellen Ergebnisses. 

1 .7 .3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion werde die AußensteIle von den Postkun­
den zunehmend in Anspruch genommen, so daß deren Errichtung aus betrieblicher 
und wirtschaftlicher Sicht gerechtfertigt gewesen sei. 

1 .8. 1 Das Bauprogramm der Postdirektion Wien für die Jahre 1 98 1  bis 1 983 
sah die Errichtung eines Postzentrums (Fernmeldedienststellen und eine 
Postgarage) in St. Pölten vor. Dienststellen, welche bisher in fünf ver­
schiedenen, zum Teil angemieteten Gebäuden untergebracht waren, soll­
ten räumlich vereinigt  werden. Die Postdirektion ersuchte im Jän-
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Postzentrum St. Pölten 

ner 1 980 die Generaldirektion um die "grundsätzliche Genehmigung" für 
Grundankäufe am westlichen Standrand von Sr. Pölten. 

Während die Generaldirektion noch das Bauvorhaben prüfte, hat die 
Postdirektion bereits mit der Stadtgemeinde St. Pölten wegen einer Um­
widmung der Grundstücke in ein "Bauland Betriebsgebiet" verhandelt .  
Außerdem waren die Gespräche mit den Grundbesitzern so weit gedie­
hen, daß bereits unterschriftsreife Vertragsentwürfe über Grundstücksver­
käufe vorlagen. Die Postdirektion berichtete der Generaldirektion über 
den beabsichtigten Grunderwerb im August 1 980 und ersuchte, die hie­
für notwendigen Mittel zu genehmigen. 

Die Generaldirektion wies im Feber 1 98 1  in Beantwortung der Berichte 
vom Jänner und August 1 980 auf die noch fehlende Umwidmung hin 
und verlangte Aufklärung von Widersprüchen in den bisherigen Schrei­
ben der Postdirektion. Im Mai 1 98 1  mahnte sie eine Beanrwortung ihrer 
Anfrage ein. 

Laut einem Bericht der Postdirektion Wien vom Juni 1 98 1  waren die 
Grundstückseigentümer nicht mehr gewillt, zu den ursprünglichen Be­
dingungen zu verkaufen. Das Projekt konnte nicht mehr in der seinerzeit 
geplanten Form verwirklicht werden. Daraufhin suchte die Postdirektion 
in den folgenden eineinhalb Jahren andere geeignete Grundstücke, hatte 
aber hiebei keinen Erfolg . 

Ende 1 982 übermittelte ein Baumeister aus St. Pölten der Postdirektion 
Unterlagen. Demzufolge war ihm bis Ende Juli 1 983 das Recht einge­
räumt, jene Grundstücke, deren Ankauf die Postdirektion bereits im Jän­
ner 1 980 beantragt hatte, entweder um 350 bzw 400 S/m2 selbst zu er­
werben oder einen Käufer namhaft zu machen. 

Bei einer Besprechung im Dezember 1 982 wurde in Aussicht genom­
men, daß der Baumeister den Auftrag für den Bau des Postzentrums in 
St. Pölten zugesprochen erhalte, wenn er die Kaufrechte an den Grund­
stücken der Post- und Telegraphenverwaltung überlasse. Obwohl für die 
Generaldirektion zu diesem Zeitpunkt das Bauvorhaben in St. Pölten 
aufgrund einer anderen Prioritätenfestsetzung nicht mehr dringlich war, 
stimmte sie dem Ansuchen der Postdirektion zum Grundstückserwerb im 
Juni 1 983 zu und genehmigte hiefür 1 6,5 Mill S. 

In der Folge einigte sich die Postdirektion mit dem Baumeister in der 
Form, daß er bei der Errichrung des Postzentrums als Generalunterneh­
mer eingesetzt werde. Nach einschlägigen Verhandlungen wurde mit ihm 
ein Entgelt von 7 % der Bausumme vereinbart. Im Anschluß daran wur­
den die Kaufverträge mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen. 

Zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung stand noch nicht fest, wann 
und in welcher endgültigen Form das Postzentrum errichtet werde. Die 
Grundflächen wurden landwirtschaftlich genutzt. 

1 .8.2 Der RH beanstandete den Ankauf der Grundstücke unter der Bedingung, 
daß ein Baumeister als Generalunternehmer ohne jegliche Ausschreibung 
eingesetzt wurde. Die Einschaltung des Baumeisters war nach Ansicht 
des RH auf das langwierige interne Entscheidungsverfahren innerhalb der 
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Post- und Telegraphen irektlon f r 

Poslzenlrum SI. Pöllen Wien, Niederösterreie un urg nl nd 

Abfindungszahlung 

Post- und Telegraphenverwaltung bzw auf die Uneinigkeit zwischen der 221 

Generaldirektion und der Postdirektion über die Dringlichkeit des Bau­
vorhabens zurückzuführen, wodurch ein Privater seine Interessen zum 
Nachteil der Post- und Telegraphenverwaltung wahrnehmen konnte. 
Überdies hat die Postdirektion, die ohne Vorliegen der grundsätzlichen 
Genehmigung durch die Generaldirektion weitere Verhandlungen in der 
Grundstücksangelegenheit führte, damit die Post- und Telegraphenver­
waltung in Zugzwang gebracht. 

Da das Vorkaufsrecht des Baumeisters bis Ende Juli 1 983 befristet ge­
wesen war, war dem RH schließlich nicht einsichtig, warum dieser Ter­
min nicht abgewartet worden war, um mit den Liegenschaftseigentümern 
in neue unmittelbare Verhandlungen einzutreten. 

1 .8.3 Die Generaldirektion begründete den Grundstückserwerb in der durchgeführten 
Form damit, daß der Baumeister sicherlich eine Verliingerung der Vorkaufsrechte 
bei den Grundstückseigentümern erwirkt hatte. 

1 .9. 1 Da dem Baumeister das ursprünglich vereinbarte Entgelt von 7 % zu 
niedrig erschien, führte die Postdirektion neue Vertragsverhandlungen, 
die mit einem neu vereinbarten Entgelt von 1 2  % der zu erbringenden 
Baumeister- und Professionistenleistungen (geschätzte Abrechnungssum­
me 234 Mill S) endeten. Im Gegenzug verzichtete der Baumeister auf 
seine Teilnahme an der Ausschreibung der Baumeisterarbeiten. Die Post­
direktion Wien legte im August 1 987 den Vertragsenrwurf zur Geneh­
migung der Generaldirektion vor. Nachdem jedoch das Bauvorhaben 
durch die Generaldirektion noch nicht genehmigt worden war, war nach 
deren Ansicht die Postdirektion überhaupt noch nicht zum Abschluß ei­
nes Generalunternehmervertrages berechtigt. 

Im Jänner 1 989 fragte der Rechtsvertreter des Baumeisters in einem an 
die Postdirektion gerichteten Schreiben an, ob der im Jahre 1 987 ausge­
arbeitete Vertragsentwurf von der Generaldirektion bereits genehmigt 
worden wäre. Daraufhin hat die Postdirektion in Rücksprache mit der 
Generaldirektion und der Finanzprokurarur versucht, sich durch eine Ab­
findungszahlung von den bisherigen vertraglichen Vereinbarungen zu lö­
sen. Der Rechtsvertreter kündigte im Fall einer Nichteinigung eine Kla­
ge auf Rückabwicklung der seinerzeitigen Grunderwerbungen an. 

Schließlich einigte sich die Postverwalrung mit dem Baumeister auf die 
Abgeltung der früheren Kaufrechte um 7 ,5  Mill S;  die Bezahlung er­
folgte im Frühjahr 1 990. Außerdem wurden ihm die örtliche Baulei­
tung, die technische Oberleitung und die Projektorganisation bei der Er­
richtung des Postzentrums zugesagt. Als Entgelt für diese Leistungen 
wurden 3 , 2 8  % der  Nettohers te l lungskosten ( m i ndestens  von 
200 Mill S) vereinbart. 

1 .9.2 Nach Ansicht des RH war die Abfindungszahlung an den Baumeister das 
Ergebnis eines unkoordinierten Zusammenwirkens von Generaldirektion 
und Postdirektion, das sowohl finanziell als auch wegen der Öffentlich­
keitswirkung (mangelnde Vertragstreue, widersprüchliche Entschei­
dungsabläufe usw) höchst nachteilig war. 
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Poslzenlrum SI. Pölten 

Neubau der 
Postdirektion 

Standortwahl 

1 .9.3 Laut Auffassung der Generaldirektion hä'tte die Wertsteigerung der Grundstiicke 
die Aufwendungen von insgesamt 24 Mi" S ( 16,5  Mi" S Grundstiickserwerb 
und 7,5 Mi" S Abfindung) gerechtfertigt. Bei einem alifä'lligen Verkauf wäre 
ein Preis von 50 Mi" S zu erzielen. 

1 .9.4 Der RH entgegnete, daß dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beim Er­
werb und unabhängig von einer allfälligen späteren Wertsteigerung zu 
entsprechen gewesen wäre. 

1 . 10 . 1  Teile der Postdirektion Wien waren bis zur Errichtung eines Neubaues an acht 
verschiedenen Standorten in Wien untergebracht. Auf der Suche nach einem zen­
tralen Platz für einen Neubau fiel die Wahl auf den Franz-Josefs-Bahnhof in 
Wien. Im Zuge der Überbauung des Bahnhofsgeländes waren dorr ua die Wirr­
schaftsuniversität, das Technische Zentrum der Creditanstalt-Bankverein und das 
Postamt 1090 errichtet worden. Mit dem Bau des Direktionsgebäudes der POSt­
und Telegraphenverwaltung wurde im Jahre 1 982 eine Bautenerrich­
tungs-GesmbH beauftragt. 

Die Bauzeit erstreckte sich von 1 984 bis 1 988. Bei einer bebauten Fläche 
von über 8 600 m2 betrug der umbaute Raum 220 000 m3 . Die Her­
stellungskosten beliefen sich ohne Umsatzsteuer und Finanzierungsauf­
wand auf rd 900 Mill S. 

Das architektonische Konzept des Direktionsgebäudes wurde ua durch 
die Besonderheiten des Bauplatzes bestimmt. Das Gebäude hatte acht 
Obergeschosse, wovon sechs über der Grundplatte (Einhausung der Gleis­
anlagen) lagen. Das Erdgeschoß und der erste Stock verfügten aufgrund 
der Bahnhofsüberbauung nur etwa über die halbe Geschoßfläche der Re­
gelgeschosse. Einen wesentlichen Tei l  der vom Erdgeschoß in den zweiten 
Stock reichenden Eingangshalle belegten die Rolltreppen zur 9 m höhe­
ren Grundplatte. 

Der zweite Stock befand sich auf der Grundplatte und war funktionell als 
Erdgeschoß zu betrachten. Er war mit einem verglasten Innenhof vorwie­
gend dem Sozialbereich (Kantine und Schulungsräume) gewidmet. Über 
dem zweiten Stockwerk hatten alle weiteren Geschosse den selben Grun­
driß. Um den Innenhof herum waren vier symmetrische Gebäudeteile 
angeordnet und mit je einer eigenen Liftgruppe und Sicherheitsstiege 
erreichbar. 

1 . 1 0.2 Nach Auffassung des RH ging durch die Wahl des Standortes und das da­
durch bedingte archi tektonische Konzept wertvoller Bauraum (zwei 
Stockwerke) verloren. Dadurch erhöhten sich im Vergleich zu einem her­
kömmlichen Bau nicht nur die Kosten für die Errichtung, sondern es ent­
standen auch Auswirkungen auf die laufenden Betriebskosten. Da eine 
Postdirekton keine besonderen Repräsentationspflichten zu erfüllen und 
somit hauptsächlich Zwecken der Verwaltung zu dienen hat, wäre ein an­
derer Standort (zB das im Eigentum des Bundes stehende Gelände der 
Rennwegkaserne in 1 030 Wien) für das Direktionsgebäude zu überlegen 
gewesen. 
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Neubau der 

Postdirektion 

Auftragsvergabe 

Post- und Telegraphendirektion für 
Wien, Niederösterreich und Bur enland 

1 . 1 0.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion seien im Jahre 1 978 1 7  Standorte 
untersucht worden. Das Projekt auf dem Geliinde des Franz-JoseJs-BahnhoJs 
haUe gegenüber einem zweiten in die engere Wahl gezogenen Bauvorhaben die ge­
ringeren Kosten erwarten lassen. 

1 . 1 0.4 Der RH vermißte eine Stellungnahme zum Gelände der ehemaligen 
Rennwegkaserne. 

1 . 1 1 . 1  Die Baumeisterarbeiten für die Bahnhofsüberbauung wurden i n  zwei 
Teilen vergeben. Die Platten konstruktion (Grundplatte) wurde von einer 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE), bestehend aus vier Unternehmungen aus­
geführt (Auftragswert 2 1 8  Mill S, ohne USt). Für die Baumeisterarbei­
ten des Hochbaues führte der von der Post- und Telegraphenverwaltung 
beauftragte Bauträger eine Ausschreibung durch (Auftragswert 79 Mill S, 
ohne USt). Hiebei lag die ARGE mit ihrem Angebot in der Angebots­
wertung nur an fünfter Stelle und war damit um 1 6  % teurer als der 
Bestbieter. 

Im Zuge von Angebotsverhandlungen bot die ARGE eine Bauzeitverkür­
zung um vier Monate an. Als Ergebnis der Verhandlungen wurde der 
Bestbieter in die ARGE aufgenommen. Die erweiterte ARGE erhielt 
nunmehr den Auftrag zu den Angebotspreisen des Bestbieters. Es wurde 
jedoch eine Prämie für die angebotene Bauzeitverkürzung vereinbart. 
Diese entsprach der Differenz zum ursprüngl ichen Angebot der ersten 
ARGE. Wie ein Vergleich des tatsächlichen Bauablaufes zeigte, war aller­
dings die angebotene Bauzeitverkürzung bloß eine rechnerische Vorverle­
gung des Baubeginns gegenüber dem in der Ausschreibung genannten 
Termin. In Wirklichkeit dauerte die Bauzeit fast einen Monat länger, als 
in der Ausschreibung ursprünglich vorgesehen gewesen war. 

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit dem von der Post- und Te­
legraphenverwaltung beauftragten Bauträger hatte dieser die ÖNORM 
A 2050 anzuwenden. Außerdem war die Zustimmung der Post- und Te­
legraphenverwaltung bei der Vergabe einzuholen. 

1 . 1 1 .2 Der RH beanstandete, daß im Zuge des Vergabeverfahrens entgegen der 
ÖNORM A 2050 mit einem der Bieter verhandelt worden war. Das Er­
gebnis der Verhandlungen war eine Abänderung der Angebotsbedingun­
gen, wobei letztlich unter Einschluß der Prämie das Angebot mit dem 
höheren Preis gewählt wurde. Aufgrund der der Post- und Telegraphen­
verwaltung eingeräumten Rechte hätte diese der Vergabe nicht zustim­
men dürfen. Infolge der tatsächlichen Bauzeit war außerdem die Auszah­
lung der Prämie nicht gerechtfertigt. 

1 . 1 1 . 3  Die Generaldirektion erblickte in der gewahlten Vorgangsweise mehrere Vorteile 
für die Post- und Telegraphenverwaltung. Die neue ARGE haTte auf der Preisba­
sis des Billigstbieters sofort an dem Bauvorhaben im Anschluß an die Errichtung 
der Grundplatte weitergearbeitet, was einen Zeitgewinn von zumindest vier Mo­
naten erbracht haTte. Durch frühere Riz'umungstermine haUe bei den Mieten ge­
spart werden konnen. Außerdem sei mit der Einigung eine Verliz'ngerung der Ge­
wahrleistungsfrist hinsichtlich der Arbeiten der ersten ARGE verbunden gewesen. 

223 
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Neubau der 

Postdirektion 

Klimatisierung 

Sonstiges 

1 . 1 1 .4 Der RH entgegnete, daß die Prämienzahlung den Vorteil einer Preiser­
sparnis nicht eintreten ließ. 

1 . 12. 1 Das Direktionsgebäude verfügte - mit Ausnahme der vollklimatisierten 
ADV-Räume - über eine sogenannte Nachtlüftung zur Kühlung der 
Räume. 

Da die baulichen Voraussetzungen im Direktionsgebäude (Bürowände in 
Leichtbauweise, abgehängte leichte Blechdecken und ein textiler Fußbo­
denbelag) die Wirksamkeit der Nachtlüftung erheblich beeinträchtigten, 
wurde diese seit einiger Zeit nicht mehr in Betrieb genommen. 

1 . 12.2 Nach Ansicht des RH wären die Kosten und der Nutzen sowohl ei ner 
Nachtlüftung als auch einer Vollklimatisierung zu ermitteln gewesen. 

1 . 12.3 Laut Mitteilung der Generaldirektion hä"tte eine Vollklimaanlage wesentlich mehr 
gekostet. Die bestehende Nachtlü/tungsanlage hä"tte Investitionskosten in der Höhe 
von 1 0  Mill S verursacht. 

1 . 1 2.4 Der RH entgegnete, daß die Positionen "Lüftung" und "Kälte" mit rd 
3 5 ,3 und 5 ,6 Mill S abgerechnet worden waren und ersuchte um Auf­
klärung des Unterschiedsbetrages. 

1 . 1 3 . 1  Der über den Gleisanlagen liegende Innenhof des Direktionsgebäudes war 
bis auf drei Standorte für Bäume vollständig verglast. Bei stärkerem Re­
gen trat an zahlreichen Stellen Wasser ein und beschädigte Polstermöbel 
in der darunterliegenden Cafeteria. Die bisher von der Postdirektion ver­
anlaßten Reparaturmaßnahmen blieben ohne Erfolg. 

1 . 1 3.2 Nach Ansicht des RH waren Schäden auch an den tragenden Metallteilen 
der Dachverglasung zu befürchten. 

1 . 1 3.3 Die Generaldirektion berichtete von weiteren erfolglosen Behebungsarbeiten. Die 
Tragfähigkeit der Konstruktion sei allerdings nicht beeinträchtigt. 

1 . 14. 1 Die Starkstromanlage des Direktionsgebäudes wurde von zwei Elektro­
unternehmungen in einer Arbeitsgemeinschaft eingerichtet. Bei einem 
Auftragnehmer waren zahlreiche, den einschlägigen Vorschriften wider­
sprechende Leitungs- und Verdrahtungsausführungen festzustellen. Ob­
wohl die Postdirektion schon wiederholt auf die Mängel hingewiesen hat­
te, waren diese zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht behoben. 

1 . 14.2 Der RH beanstandete, daß es der Post- und Telegraphenverwaltung nicht 
gelungen war, derart schwere Sicherheitsmängel abzustellen. Sollte die 
betroffene Unternehmung hiezu nicht in der Lage sein, empfahl der RH 
eine ersatzweise Behebung. Bei künftigen Ausschreibungen wären die 
Angebote dieser Unternehmung mangels Zuverlässigkeit auszuschließen. 

1 . 14.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion sei ein Teil der Mängel bereits vor der 
Gebä"udeübernahme bekannt gewesen und behoben worden. Die anderen Mä·ngel 
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heitten erst spater nach gezielten Untersuchungen festgestellt werden kö"nnen. Sie sei 225 
jedoch um eine lückenlose Beseitigung aller Fehler bemüht. 

1 . 1 5 . 1  Aufgrund des Neubaues der Postdirektion war z u  entscheiden, i n  welcher 
Weise das bisherige Direktionsgebäude im ersten Wiener Gemeindebe­
zirk genützt werden sollte. Einerseits waren Dienststellen unterzubrin­
gen,  andererse its lag ein Kaufangebot einer Bank in der Höhe von 
1 1 5 Mill S vor. Bei einem Verkauf hätten für die Dienststellen zunächst 
Räume angernietet und später ein Neubau errichtet werden müssen. 

Eine von der Post- und Telegraphenverwaltung angestellte Wirtschaft­
lichkeitsvergleichsrechnung ergab für einen Betrachtungszeitraum von 
zehn Jahren, daß der Verkauf des Direktionsgebäudes rechnerisch um 
42 Mill S günstiger wäre. 

Nachdem andere Verwaltungsbereiche nach den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften (Sachgüteraustausch) vom freiwerdenden Gebäude erfahren 
und Eigenbedarf angemeldet hatten, nahm sie von der geplanten Maß­
nahme Abstand und benützte das bisherige Direktionsgebäude selbst 
weiter. 

1 . 1 5 .2 Der RH beanstandete, daß die Frage des Sachgüteraustausches nicht 
rechtzeitig geklärt worden war. Außerdem war nach seiner Auffassung die 
Wirtschaftlichkeitsvergleichsrechnung zugunsten des Verkaufes unvoll­
ständig, weil wesentliche Berechnungsgrundlagen, wie Finanzierungs­
oder Grundstückskosten, entweder fehlten oder nur oberflächlich ermit­
telt worden waren. Der RH empfahl, Form und Inhalt von Wirtschaft­
lichkeitsvergleichsrechnungen verbindlich festzulegen. 

1 . 1 5 .3 Die Generaldirektion sagte die Ausarbeitung entsprechender Regelungen zu. 

Fernsprech-Ortsamt 1 . 16 . 1  
in Wien-Gumpendorf 

Der Ausbau des neuen vollelektronischen digitalen Fernmeldesystems er­
forderte die Errichtung eines Neubaues für das Fernsprech-Ortsamt in 
Wien-Gumpendorf. Da die zu bebauende liegenschaft größer als der Be­
darf für das Ortsamt war, wurde als Mitbenützer eine andere Fernmelde­
dienststelle vorgesehen. Nach entsprechender Ermittlung des Raumbedar­
fes für das Fernmeldesystem teilte die Generaldirektion der Postdirektion 
Wien im Juni 1 986 mit, daß die beabsichtigte Übersiedlung der Fernmel­
dedienststelle in den Neubau nicht in Frage komme. Das Bauvorhaben sah 
zu diesem Zeitpunkt bei einem umbauten Raum von 17  200 m3 eine Nutz­
fläche von 2 930 m2 vor. Die Kosten wurden auf 72 Mill S geschätzt. Das 
Amt sollte bis 1 99 1  ferriggestellt sein. 

Später stellte sich heraus, daß die ausgewiesene Nutzfläche von 2 930 m2 

durch einen Schreibfehler zustande gekommen war. Nach einer entspre­
chenden Berichtigung verringerte sich dieser Wert auf 1 930 m2 . Die 
vorgesehene Verbauung mit einem umbauten Raum von 1 7  200 m3 er­
gab sich einerseits aus den Erfordernissen des Flächenwidmungs- und Be­
bauungsplanes und andererseits aus dem Bestreben der Post- und Tele-
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graphenverwaltung, die vorhandene Gtundfläche möglichst vollständig 
zu nutzen. 

Im Oktober 1 989 wurde von der Postdirektion Wien der Generaldirekti­
on ein neuer Raumbedarf gemeldet. Aufgtund des Fortschrittes in der 
technischen Entwicklung war für das Fernmeldesystem nur noch ein Be­
darf von 832 m2 notwendig. Nunmehr sollte zusätzlich in dem Gebäude 
ein Bauttuppstützpunkt mit einem Flächenerfordernis von 7 14 m2 ein­
gerichtet werden. 

Zum Zeitpunkt der Gebatungsüberprüfung stand der Bauentwurf noch 
in Bearbeitung. Der zwischenzeitlich mit der näheren Planung beauftrag­
te Architekt forderte wegen mehrmaliger Umplanungen zu dem verein­
barten Honorar von 1 ,9 Mill S eine Nachzahlung von 600 000 S. Hie­
von waren 362 000 S von der Post- und Telegraphenverwaltung als 
berechtigt anerkannt worden. 

1 . 1 6.2 Der RH beanstandete die Art der Bauvorbereitung für dieses Projekt als 
unwirtschaftlich bzw unzweckmäßig. Die durch den mehrfach geänderten 
Raumbedarf erforderlichen Umplanungen vetursachten nicht nur Mehr­
kosten, sondern verhinderten auch eine zeitgerechte Fertigstellung des 
Betriebsgebäudes. Nach Ansicht des RH hätte die Teilung des Gtund­
stückes mit der damit verbundenen Möglichkeit, ein viel kleineres Bau­
vorhaben zu errichten, rechzeitig untersucht werden müssen. Außerdem 
wurden die in der Wiener Bauordnung vorgesehenen Ausnahmen bei der 
Errichtung von Bauten im öffentlichen Interesse nicht ausgenützt. 

1 . 16.3 Die Generaldirektion begründete die vom RH aufgezeigten Geschehnisse mit einem 
mehrmaligen Wechsel der Bearbeiter. Außerdem hätten sich die Planungsfehler aus 
der Dringlichkeit des Bauvorhabens ergeben. 

1 . 1 7 . 1  Im August 1 98 1  genehmigte die Generaldirektion das von der Postdi­
rektion Wien vorgelegte Raumprogramm für die Errichtung eines neuen 
Fernsprech-Ortsamtes in Wien 1 1 60.  Das Vorhaben war besonders 
dringlich, um die Warteliste auf Herstellung von Teilnehmeranschlüssen 
abzubauen. Es hätte im April 1 984 fertiggestellt werden sollen. Neben 
der Ausstattung mit fernmeldetechnischen Einrichtungen (Raumbedarf 
1 990 m2) war auch die Unterbringung eines Bauttuppstützpunktes 
(Raum bedarf 350 m2) geplant. 

Bei der Genehmigung des Bauvorhabens im Juni 1 982 ging die Postdi­
rektion von einem Nutzflächenbedarf im Gesamtausmaß von 2 860 m2 

aus. Die Kosten wurden mit 5 7 ,2 Mill S geschätzt. Mit dem Bau des 
Ortsamtes sollte wegen der Dringlichkeit noch im Frühjahr 1 983 begon­
nen werden. Der Baubeginn verzögerte sich jedoch bis zum Jänner 1 986, 
weil durch ständige Ändetungswünsche bzw durch neue technische 
Voraussetzungen der jeweilige Planungsverlauf unterbrochen bzw behin­
dert wurde. Bereits vier Monate nach der Genehmigung des Bauvorha­
bens erschien der für den Bauttuppstützpunkt vorgesehene Raum als zu 
klein. Darüber hinaus war eine weitere Ändetung am Raum- und Funk­
tionsprogramm erforderlich. Zusätzlich gab es budgetäre Probleme, weil 
ein für das Ortsamt im Jahr 1 983 vorgesehener Betrag für den Neubau 
des Direktionsgebäudes der Postdirektion herangezogen werden mußte. 
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1 . 17.2 Der RH beanstandete, daß trotz der von Postdirektion und Generaldirek­
tion getroffenen Entscheidungen immer wieder betriebliche Änderungs­
wünsche entgegengenommen und genehmigt wurden, welche die Pla­
nungskosten erhöhten und die Fertigstellung verzögerten .  Der RH 
empfahl, verbindliche Planungs- und Genehmigungsschritte festzulegen, 
nach deren Ablauf keine Umstel lungen bzw Neuerungen mehr vorge­
nommen werden dürften. Dem sich aus der technischen Entwicklung er­
gebenden Änderungsbedarf sollte man durch eine flexible Raumnutzung 
begegnen. 

1 . 17.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion sollte ursprünglich das Ortsamt mit ei­
ner anderen Fernmeldetechnik ausgestattet werden. Durch die Umstellung auf das 
digitale Fernmeldesystem sei die Versorgungsinfrastruktur neu zu planen gewesen. 
Eine flexible Raumplanung ha"tte das Problem nicht gelbst. 

Seit dem Jahre 1 990 würden durch die Festlegung des Gesamtbedarfes die Termi­
ne von der Planung bis zur Inbetriebnahme genau koordiniert werden. Im übrigen 
sollten nach Auffassung der Generaldirektion aus wirtschaftlichen Gründen über­
holte Planungsgrundlagen nicht ausgeführt werden. 

1 . 1 7.4 Der RH entgegnete, daß jede Planungsänderung auch die genauen ko­
stenmäßigen Auswirkungen bzw sonstigen Vor- und Nachteile einer 
baulichen Verzögerung darzulegen gehabt hätte, um zur zweckmäßigsten 
Lösung zu gelangen. 

1 . 1 8. 1  I n  d e n  Jahren 1 9 7 8  b i s  1 984 err ic htete d ie  PS K-Leas i nggese l l ­
schaft mbH & Co KG (PSK-Leasing) Neubauten für acht Postämter 
(Lackenhof, Stadt Haag, Steinakirchen am Forst, St. Peter in der Au, Un­
tertullnerbach, Zurndorf, HollensteinNbbs und Hausbrunn) und vermie­
tete diese an die Post- und Telegraphenverwaltung. In allen Fällen han­
delte es sich um eine Verlegung von bestehenden Postämtern, bei denen 
die Größe der zur Verfügung stehenden Betriebsfläche nicht mehr den 
Hochbaurichtlinien entsprach. Aus den vorhandenen Unterlagen war je­
doch in keinem Fall eine besondere Dringlichkeit für einen vergrößerten 
Neubau zu entnehmen. Die Mietkosten (ohne Betriebskosten) für die al­
ten Objekte hatten im Durchschnitt 10 S/m2 je Monat (rd 1 5  000 S je 
Objekt und Jahr) betragen . Die Mietkosten bei den PSK-Leasingbauten 
lagen zur Zeit der Gebarungsüberprüfung zwischen 200 und 250  S/m2 

je Monat (rd 500 000 S je Objekt und Jahr). Wesentlichen Anteil an der 
Höhe der Mieten hatten die Amortisationskosten des von der PSK-Lea­
sing eingesetzten Kapitals. Zuletzt lag die Verzinsung bei 8,35 % je Jahr. 
Demgegenüber betrug in den Jahren 1 986 bis 1 990 die durchschnittliche 
Emissionsrendite von Bundesanleihen nur 7,32 %.  

In den letzten Jahren mietete d ie  Postdirektion Wien in  den Bezirken 
Waidhofen/Ybbs, Amstetten und Scheibbs auch bei anderen Vermietern 
Räumlichkeiten für kleinere Postämter an, und zwar in Ardagger ( 1 986), 
Kemmelbach ( 1 988) und Zeillern ( 1 988). Die für diese Objekte verein­
barten M ieten betrugen zwischen 40 und 50 S/m 2 je Monat ( rd 
100 000 S je Objekt und Jahr). 
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1 .  L 8.2 Der RH beanstandete die hohen Kosten bei der Errichtung von Postäm­
tern im Wege des PSK-Leasing. Im Vergleich zu den Mieten, welche vor 
dem jeweiligen PSK-Neubau entrichtet worden waren, waren die Zah­
lungen an die PSK im Durchschnitt zwanzig mal höher. Verglichen mit 
Anmietungen im Zeitraum des PSK-Leasing ergaben sich noch immer 
um fünfmal höhere Preise. Damit entstanden der Post- und Telegraphen­
verwaltung bei den acht Leasi ngbauten j ährl iche Mehrkosten von 
4 Mill S (rd 500 000 S je Objekt) gegenüber den früheren Mietobjekten 
bzw von 3,2 Mill S (rd 400 000 S je Objekt) gegenüber vergleichbaren 
Anmietungen. Allein von den Mehrkosten eines Jahres hätte ein Postamt 
als posteigener Bau errichtet werden können. 

Weiters fehlte eine besondere Dringlichkeit für die Errichtung der ange­
führten Postämter. Die wesentliche Grundlage für die Auswahl der ausge­
führten Objekte lag offensichtlich vor allem auch im Interesse der Öster­
reichischen Postsparkasse (Tochtergesellschaft PSK-Leasing) und nicht so 
sehr in jenem der Post- und Telegraphenverwalrung. 

Insgesamt hätte nach Ansicht des RH eine Finanzierung der Bauvorhaben 
aus allgemeinen Haushaltsmitteln erhebliche Einsparungen bewirkt. Da 
beim PSK-Leasing die jährliche Zinsenbelastung im Durchschnitt um 
über ein Prozent höher als jene von Bundesanleihen war, machte die zu­
sätzliche Belasrung aus den höheren Finanzierungskosten je 1 Mill S 
eingesetzter PSK-Mittel über 1 0  000 S je Jahr aus. Bei durchschnittlich 
5 Mill S je Bauvorhaben entstanden somit je Anmietung und Jahr rd 
50 000 S an Mehrkosten. 

1 . 1 8.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion wdren die PSK-Mietzinse nicht mit 
"ortsüblichen" Mieten vergleichbar. Man müsse ndmlich bei dem Finanzierungsmo­
dell berücksichtigen, daß nach Ablauf der 33-jiihrigen Abschreibungsdauer bei 
einem Postamt nur noch die laufenden Abgaben sowie Betriebs- und Instandhal­
tungskosten anfallen würden. 

1 . 1 8.4 Der RH entgegnete, das Leasingentgelt sei nicht unter dem Gesichts­
punkt der Kostenminderung gegenüber einer herkömmlichen Miete ver­
einbart worden.  Auf jeden Fall wären keine diesbezüglichen Berechnun­
gen vorgelegen. 

1 . 19 .1  Die Angelegenheiten des Wohnungswesens für die Mitarbeiter der Post­
und Telegraphenverwaltung wurden in der Postirektion Wien von einem 
Wohnungsreferenten wahrgenommen. Im Jahre 1 990 waren im Zustän­
digkeitsbereich der Postdirektion insgesamt 2 820 Wohnungen vorhan­
den, wovon 2 540 auf sogenannte Postdarlehenswohnungen entfielen. Das 
waren Wohnungen, die von Wohnbaugesellschaften mit öffentlichen För­
derungsmitteln und zusätzlichen Bundesdarlehen (BMF) errichtet worden 
waren. Der Rest waren Naturalwohnungen, welche die Dienstbehörde 
den Beamten im Rahmen des Dienstverhältnisses zugewiesen hatte. 

Die Zuweisung von Postdarlehens- oder Naturalwohnungen erfolgte 
durch den Wohnungsreferenten aufgrund einer Entscheidung des bei der 
Postdirekrion eingerichteten Wohnungsausschusses. Dessen Gründung 
ging auf einen Erlaß der Generaldirektion aus dem Jahre 1 956  zurück 
und sollte die Mitwirkung des Personalausschusses (Personalvertretung) 
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bei der Vergabe von durch Genossenschaften errichteten Wohnungen 22. 
sicherstellen.  Die Vergabe von Naturalwohnungen war in dem Erlaß 
nicht geregelt .  Dem Wohnungsausschuß gehörten drei Mitglieder des 
Personalausschusses sowie der Wohnungsreferent an . Den Vorsitz führte 
ein Mitglied des Personalausschusses. 

Die wohnungsuchenden Bediensteten richteten ihre Ansuchen um eine 
Wohnung (Postdarlehens- oder Naturalwohnung) an das Wohnungsrefe­
rat oder unmittelbar an den Wohnungsausschuß. Zur Zeit der Geba­
tungsüberprüfung lagen etwa 2 000 Ansuchen vor. Die Beschlüsse des 
Wohnungsausschusses erfolgten stets einstimmig, wobei allerdings die 
Beurtei lungsmerkmale bei der Wohnungsvergabe aktenmäßig nicht 
nachvollziehbar waren. Es gab auch keine diesbezügliche Geschäftsord­
nung. 

1 . 19.2 Der RH beanstandete die Form der Zuteilung von Postwohnungen, weil 
wegen der personellen Zusammensetzung des Wohnungsausschusses und 
der tatsächlichen Bindung der Entscheidung der Dienstbehörde an die 
Ausschußbeschlüsse aus dem Mitwirkungsrecht der Personalvertretung 
deren Zuteilungsrecht für sämtliche Wohnungen wurde. Außerdem fehl­
te die Transparenz der Wohnungsvergabe. Der RH empfahl , den Woh­
nungsausschuß nach dem Modell der Begutachtungskommissionen im 
Ausschreibungsgesetz 1 989 einzurichten (Festlegung der  Begutach­
tungsmerkmale sowie klare Trennung zwischen Begutachtung und 
behördlicher Entscheidung). 

1 . 19.3 Laut Stellungnahme der Genera/direktion sei die bisherige Vorgangsweise 
verwa/tungs iikonomisch gewesen; überdies heitte es nie Beschwerden gegeben. Sie 
werde dennoch die Vorschlage des RH prüfen. 

1 .20. 1 Gemäß den dienstrechtlichen Vorschriften wird durch die Zuweisung ei­
ner Naturalwohnung kein Bestandverhältnis begründet. Die Wohnung 
soll verhältnismäßig rasch dem Nutzungsberechtigten entzogen werden 
können, wenn sich die Voraussetzungen seit der Wohnungszuweisung 
geändert haben (zB Versetzung, dienstlicher Bedarf usw). 

In den fetzten 20 Jahren hat die Postdirektion Wien kein einziges Mal 
eine Naturalwohnung entzogen. Da die Wohnungen von den Mitarbei­
tern auch im Ruhestand sowie von deren Hinterbliebenen bewohnt wur­
den, entsprachen sie Mietwohnungen; allerdings war wegen der engen 
rechtlichen Bindung an das Dienstverhältnis (Sachleistung aus dem 
Dienstverhältnis) das von den Nutzern zu leistende Entgelt wesentlich 
geringer (7 5 % der ortsüblichen Miete zuzüglich der Betriebskosten). 

1 .20.2 Der RH beanstandete die großzügige Vorgangsweise bei der Zuweisung 
und Kontrolle von Naturalwohnungen. Im Hinblick auf den dienstlichen 
Zweck derartiger Wohnungen sollten die gesetzlichen Bestimmungen 
auch tatsächlich angewendet werden. Insbesondere wäre bei einem Über­
tritt in den Ruhestand zu untersuchen, ob nicht die Wohnung für einen 
B eamten des Dienststandes benötigt wird .  Nachdem zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung 2 000 Ansuchen um eine Wohnung vorlagen, 
war ein derartiger Bedarf anzunehmen. 
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1 .20.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion seien die vorgemerkten Wohmmgsansu­
ehen nicht so dringlich, um Bediensteten im Ruhestand die Naturalwohnung zu 
entziehen. Oberdies bezweifelte die Generaldirektion die Anwendbarkeit der dien­
strechtlichen Bestimmungen für die Belange der Post- und Telegraphenverwal­
tung. 

1 .20.4 Der RH entgegnete, bei Zutreffen der rechtlichen Zweifel der Post- und 
Telegraphenverwaltung wäre folgerichtig deren gesamtes Wohnungswe­
sen zu überdenken und der Bestand an Naturalwohnungen dem tatsächli­
chen Bedarf anzupassen.  

1 . 2 1  Zusammenfassend sah sich der RH zu folgenden Empfehlungen veran­
laßt: 

( 1 ) Da die derzeitige Hochbauorganisation der Post- und Telegraphenver­
waltung wegen der Mitwirkungs- und Genehmigungszuständigkeiten 
der obersten Führungsebene (Generaldirektion) bei Angelegenheiten der 
Ausführungsebene (Postdirektion) ungünstig ist, sollten eindeutige AI­
leinzuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geschaffen werden . 

(2) Da die zahlreichen akten mäßigen Abstimmungsvorgänge eine zügige 
Planung und rasche Umsetzung von Bauvorhaben wesentlich erschweren, 
wären entsprechende Vereinfachungen in der Verwaltungsführung zweck­
mäßig. 

(3) Nach der Schaffung klarer Vorgaben und Richtlinien wären Aufgaben 
weitestgehend zu delegieren und lediglich die Erreichung der von der 
obersten Führungsebene vorgegebenen Ziele zu überwachen. 
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Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung 
(Postbetrieb und Posttechnik) 

Das Versäumnis, zeitgerecht ein modernes und leistungsfähiges Pa­
ket-Beförderungssystem aufzubauen, läßt ein Abwandern wichti­
ger Kundenbereiche aus der Wirtschaft (Versandhandel) befürch­
ten. Das schon derzeit schlechte Kosten-Nutzen-Verhältnis für die 
Post- und Telegraphenverwaltung würde durch einen Verbleib nur 
jener Zustelldienste, die aufgrund des Umfanges und der Entfer­
nung für Private nicht attraktiv sind, noch weiter verschlechtert 
werden. 

Bei der Ausstattung mit automatischen Briefverteilanlagen und 
sonstigen technischen Hilfsmitteln bestand im Vergleich zum Aus­
land ein großer Nachholbedarf. Vorhandene personelle Rationali­
sierungsreserven konnten bisher nicht genutzt werden. 

Die bisherige Sicherung von Geld- und Wert transporten durch die 
Exekutive wird schrittweise durch private Bewacher ersetzt. Die 
Durchführung des Wechsels bei der Transportsicherung forderte 
Kritik heraus. 

Inlandsvolumen der Postdienste 

1 988 1 989 1 990 1 99 1  1 992 

(in Mill Stück gerundet) 

Briefsendungen 

1 995 2 1 1 3  2 093 2 083 2 034 

Pakete 

5 1  54 54 5 5  5 5  

2. 1 Der RH führte in den Jahren 1 990 und 1991  eine Schwerpunktüberprü­
fung in der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
durch. Diese bezog sich auf den Postbetrieb und die Posttechnik. Örtli­
che Erhebungen wurden ua bei den Umleitepostämtern in Innsbruck, 
Salzburg, Wien und Wolfurt (Vorarlberg) vorgenommen. 

Ziel der Gebarungsüberprüfung war vor allem die Erhebung des Standes 
der Bemühungen, im Postwesen zeitgemäße Techniken (Paketförder­
und Verteilanlagen, B riefvertei lanlagen) einzuführen. Ferner bot die 
grundlegende Änderung bei der Überwachung von Geld- und sonstigen 
Werttransporten (Ersatz der polizeilichen Überwachung durch private Si­
cherheitsdienste) Anlaß zu einer Überprüfung. 
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Der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung wurden 
im Oktober 1 992 die Prüfungsmitteilungen übermittelt. Im Feber 1 993 
langte die Stellungnahme der überprüften Stelle im RH ein. Diese wurde 
im Juni 1 993 noch ergänzt. 

2.2. 1 Die Post befördert die Sendungen im Inland grundsätzlich im Wege des 
eigenen Fuhrparks und der Eisenbahn.  Die Schnittstellen bei der Beförde­
rung sind die auf das ganze Bundesgebiet verteilten Umleitepostämter, 
wo die Sendungen (Briefe und Pakete) sortiert und für die verschiedenen 
Wegrichtungen (Destinationen) umgeleitet werden. 

Im einzelnen war festzustellen: 

( 1) Die Post- und Telegraphenverwaltung ist, insbesondere seit Herbst 1 992, 
vor allem im Bereich des Paketdienstes, einem zunehmenden Wettbe­
werbsdruck ausgesetzt. Die privaten Unternehmer bieten in der Regel ei­
ne Haus zu Haus-Beförderung verpackter und unverpackter Gegenstände 
aller Art, mit höherer Gewichtsbegrenzung als derzeit bei der Post, und 
gewährleisten eine Zustellzeit von höchstens 24 Stunden. Außerdem 
wird der Transport ADV-mäßig überwacht,  so daß laufend Auskunft 
über den Verbleib der aufgegebenen Sendungen gegeben werden kann. So 
begann der Versandhandel im Herbst 1 992 auf eine private Paketzustel­
lung umzustellen. Als Begründung für diesen Schritt wurden mangelndes 
Eingehen der Post- und Telegraphenverwaltung auf Großkundenwünsche 
(zB bei der Tarifgestaltung) und sonstige Beanstandungen (zB zu lange 
Beförderungsdauer) genannt. 

(2) Die Post- und Telegraphenverwaltung hat bei Paketen eine interne Vor­
gabe von zwei Arbeitstagen vom Einlieferungstag der Sendung bis zur 
Zustellung, welche nach ihren eigenen Angaben zu 80 % erreicht wird.  
Wie vom RH erhoben wurde, wird diese Zeitdauer bestenfalls zwischen 
Wien und den Landeshauptstädten eingehalten; mitunter betrug die Zu­
stelldauer eine Woche und darüber. Haus zu Haus-Dienste wurden auf­
grund der Organisation und Kapazitäten nicht angeboten. Weiters war 
das Sendungsgewicht beim Paketdienst auf 20 kg beschränkt. Ein wirk­
sames Gegenmittel zur privaten Konkurrenz stellte lediglich die Einbe­
ziehung der Post in den internationalen Schnellpostdienst EMS (Express 
Mail Service) dar. 

(3) Die Umleitepostämter befanden sich zum Zeitpunkt der Gebarungsüber­
prüfung großteils hochbau- und ausstattungsmäßig in einem kläglichen 
Zustand. Die Standorte ließen vielfach keine Erweiterung zu bzw boten 
insbesondere für Schwerfahrzeuge zu geringe Zufahrtsmöglichkeiten. Le­
diglich die Ämter in Wien-Südbahnhof und Wolfurt (Vorarlberg) verfüg­
ten über moderne Paketförder- und Verteilanlagen.  Neue größere Vorha­
ben mit einer entsprechenden Ausstattung waren nur in Hall in Tirol und 
in Linz im Bau. Lokalaugenscheine in Wien-Westbahnhof, Innsbruck 
und Salzburg zeigten erschreckende Arbeitsbedingungen (Gänge als Pau­
sen- und Umkleideräumlichkeiten, mehrmaliges Umschichten von Pake­
ten jeden Tag, um Platz für die Umleitung zu schaffen, Verladetätigkeit 
unter freiem Himmel, ungeeignete Transporteinrichtungen bei der Bahn­
hofsbeladung). 
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(4) Ein weiteres Problem des Paketdienstes stellte die Bindung der Post­
und Telegraphenverwaltung an die Fahrpläne der Bahn dar. Die Ein­
führung des NAT 91 (Neuer Austrotakt) erschwerte die Bedingungen 
für diese zusätzlich (kürzere Aufenthaltsdauer der Züge, Platzprobleme in 
den Bahnhöfen, veraltete Ausstattung von Bahnpostwagen). 

(5) Nachdem sich die Post- und Telegraphenverwaltung erst in den letzten 
Jahren um die Einführung einer Kostenrechnung für den gesamten Be­
trieb bemüht hatte, lag im Juni 1 99 1  erstmals das Ergebnis einer "Kal­
kulation ausgewählter Leistungen des Paketdienstes" vor. Demzufolge 
deckten die Gebühren für Paketsendungen bei weitem nicht die Kosten 
(Kostendeckungsgrad im Schnitt unter 70 %). Somit steuerte der Paket­
dienst einen wesentlichen Anteil zum jährlichen Abgang im Postdienst 
( 1 99 1  insgesamt 4,4 Mrd S Reinverlust) bei. 

2.2.2 Der RH beanstandete die schweren Versäumnisse im Postdienst. Einer­
seits unterließ es die Post- und Telegraphenverwaltung jahrzehntelang, 
durch eine bedarfsgerechte Auswahl von Standorten sowie eine entspre­
chende Modernisierung der Hochbauten und Ausstattung einen lei­
stungsfähigen und kundenorientierten Paketdienst zu schaffen. Anderer­
seits wurden nicht zeitgerecht Rationalisierungsmaßnahmen gegen die 
aufwendige und personalintensive Abwicklung dieses Dienstes ergriffen.  
Damit entstand ein völlig unausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis, das 
sich noch verschlechtert, wenn tatsächlich Teile der Wirtschaft von der 
Post abwandern. Der Post- und Telegraphenverwaltung verbleiben dann 
die für Private aus Kostengründen oder aus sonstigen Erwägungen (zB 
Zustellung in abgelegene Regionen) nicht attraktiven Bereiche. 

Ziel eines neuen Konzeptes müßte es sein, das mehrmalige Umleiten ei­
ner Sendung zu vermeiden, um Kosten und Laufzeit zu sparen. Die ADV 
müßte den ganzen Weg eines Paketes von der Aufgabe bis hin zur Zustel­
lung steuern und verfolgen bzw die Planung des Diensteinsatzes unter­
stützen (Tourenliste für Zustellfahrzeuge, Verkehrsflußanalysen, Personal­
bedarfspläne usw). 

2.2.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwal­
tung sei die Post mit 55  Mill befo·rderten Paketen imJahre 1 99 1  auf dem 
Kleingutsektor führend. Die Post haUe in den letzten zehn Jahren ihre Leistungen 
auf dem Paketsektor bei nahezu unvera·ndert gebliebenem Personalstand um 43 % 
erhoht. Die Vorgabe der Bejordertmgszeit von zwei Tagen würde im Durchschnitt 
auch erreicht. 

Der Kostendeckungsgrad der Postgebühren betrage laut den letzten Berechnungen 
75 %. In diesem Zusammenhang seien auch die Verpflichtung zur flit"chendecken­
den Versorgung des gesamten Bundesgebietes sowie soziale und wirtschaftspolitische 
Gesichtspunkte zu beachten. 

In einer weiteren Stellungnahme vom Juni 1 993 gab die Generaldirektion be­
kannt, daß nunmehr die rechtliche MO"glichkeit geschaffen worden ware, Kosten­
vorteile an Großkunden weiterzugeben. Es würde untersucht, ob das zulassige 
Hochstgewicht bei Paketen im Inland auf 3 1  ,5  kg angehoben werden konnte. Die 
Post- und Telegraphendirektionen in den Bundesla·ndern waren angewiesen wor­
den, Schichtdienstmodelle für die Paketzustellung auszuarbeiten. Weitere Verbesse-
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234 rungen im Paketdienst unter Zuhilfenahme internationaler Berater seien in Vorbe­
reitung. 

2.3. 1 Untersuchungen über den Personaleinsatz in den wichtigsten Umleitepost­
ämtern brachten folgendes Ergebnis (Erhebungszeitraum 1 990): 

50 

6960 

Wolfurt-Bahnhof* 

9500 

Villach 

9020 

Klagenfurt 

4020 

Linz 

1 1 50 

W ien-Westbahnhof 

6020 

Innsbruck 

5020 196 

Salzburg 

1 103 169 

Wien-Südbahnhof* 

* mit Verteileranlage 

-

100 150 200 250 

durchschnittliche Tagesleisrung 

je Atbeitsplatz in Paketen 

durchschnittliche Übersrunden 

je Arbeitsplatz und Jahr 

300 350 400 

Die beiden Ämter mit Verteilanlagen (Wolfurt und Wien-Südbahnhof) 
wiesen völlig unterschiedliche Leistungsdaten auf. Verglichen mit dem 
Postamt in Wolfurt erbrachte das Amt Wien-Südbahnhof je Vollarbeits­
platz nur 45 % der Arbeitsleistung. Während je Paket in Wolfurt nur 
5 Sekunden zeitliche Mehrleistungen (Überstunden) anfielen, betrug die­
ser Wert in Wien-Südbahnhof 23 Sekunden. 

Das Umleitepostamt Wien-Südbahnhof hatte überhaupt die schlechtesten 
Werte von allen Umleitepostämtern. Obwohl die anderen angeführten Äm­
ter über keine Verteilanlagen bzw höchstens über einfache Hilfsmittel (zB 
Rutschen) verfügten und somit die Hauptarbeit der Umleitung händisch 
durchgeführt werden mußte, erbrachten diese Ämter mitunter die doppelte 
Arbeitsleistung (Villach 2 14  %) gegenüber dem in Wien-Südbahnhof. . 

Auch die Umleitepostämter ohne Verteilanlagen wiesen hohe Leistungs­
schwankungen bis zu 1 84 % auf. 

2.3.2 Der RH beanstandete die hohen Leistungsunterschiede der einzelnen 
Ämter und empfahl , Arbeitsplatzuntersuchungen zur Vereinheitlichung 

1 5* 
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der Personalausstattung durchzuführen. Am dringendsten erschien dem 235 
RH dies in bezug auf das Postamt Wien-Südbahnhof. 

2.3.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion kiime den dargestellten Leistungsver­
gleichen nur ein eingeschränkter Aussagewert zu. Aufgrund der unterschiedlichen 
Organisationsformen in den einzelnen Umleite postämtern wiiren bei den einzelnen 
ArbeitspläTzen nicht immer die gleichen TäTigkeiten zusammengefaßt. Außerdem 
müßte bei derartigen Vergleichen das tatsächlich zur Verfügung stehende Personal 
(Personalstand abzüglich der Fehlbestä'nde durch Krankheit, Urlaub usw) 
berücksichtigt werden. 

Das Postamt Wien-Südbahnhof hätte aufgrund seiner besonderen räumlichen Ver­
hältnisse und der andersartigen Zusammensetzung des Paketaufkommens eine Son­
derstellung. Überdies wären in Wien-Südbahnhof die technischen Anlagen im Ge­
gensatz zu Wolfurt veraltet und hä'ufig störungsanfällig. Dadurch müßten bei 
Ausfällen immer wieder beträchtliche Mehrleistungen in Form von Überstunden 
erbracht werden. 

Laut einer ergiinzenden Stellungnahme der Generaldirektion werde sie auf die 
Empfehlung des RH bei der Einführung der Kostenrechnung Bedacht nehmen. 

2.3.4 Der RH entgegnete, er habe seine Vergleiche auf der Grundlage der allge­
meinen Personalaufstellungen angestellt, weil besondere Auswertungen 
über den betrieblichen Ablauf fehlten. Für die Einführung einer Kosten­
rechnung und eines Controlling wären aber derartige Unterlagen unbe­
dingt erforderlich. 

2.4. 1 Die Zustellung der Pakete in Wien erfolgte zentral vom Postamt 1036 
Wien-Südbahnhof aus. Zur Messung der Arbeitsleistung bzw zur Berech­
nung von Überstunden der einzelnen Zusteller wurde schon seit langem 
ein Punktesystem angewendet. Die Punkte wurden durch Addieren der 
Anzahl der anfallenden Pakete und der vorhandenen Abgabestellen ermit­
telt. Bei der Überschreitung von 1 38 Punkten (Normmaß) je Tag und 
Mitarbeiter erkannte die Post- und Telegraphenverwaltung unabhängig 
von der tatsächlichen zeitlichen Mehrleistung Überstunden als eine Art 
Leistungsprämie zu. 

Im Jahre 1 987 fand insofern eine Änderung des Leistungsbemessungsver­
fahrens statt, als die Paketzustellung in einer Größenordnung ab 1 00 Stück 
an eine Abgabestelle aus dem Punktesystem ausgenommen wurde. Durch 
die Zustellung von vielen Paketen an einen Empfänger ist die Zustellung 
wesentlich erleichtert. 

2.4.2 Nachdem der RH schon wiederholt aufgezeigt hatte (siehe "Unerledigte 
Anregungen"), daß Überstunden nur dann zuerkannt werden können, 
wenn tatsächlich eine zeitliche Mehrleistung erbracht wird, widersprach 
das bestehende Punktesystem mit einer fiktiven Überstundenermittlung 
den dienstrechtlichen Bestimmungen. Für die Feststellung des wahren 
Leistungsumfanges der einzelnen Mitarbeiter fehlten wichtige Bestand­
teile der Leistungserbringung. Der RH erachtete bei einem zentralen Zu­
stellkonzept die Lage und die Art der einzelnen Abgabestellen in Wien 
von großer Bedeutung. 
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Nach seiner Ansicht wäre in eine leistungsbezogene Arbeitsbewertung für 
allfällige Mehrleistungszulagen die Materialmenge, die Wegleistung, die 
Anzahl der Pakete je Abgabestelle, die Dichte des verbauten Gebietes 
usw einzubeziehen. Der RH empfahl die Ausarbeitung eines diesen Ge­
sichtspunkten entsprechenden neuen Punktesystems. 

2.4.3 Die Generaldirektion sagte zu, der Empfehlung des RH nachzukommen. 

2 . 5 . 1  Die ersten automationsunterstützten Briefverteilanlagen in Europa wur­
den Anfang der Achtzigerjahre in Deutschland und in der Schweiz einge­
richtet. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung verfügte kein einziges Um­
leitepostamt der Post- und Telegraphenverwaltung über eine derartige 
Einrichtung. Erst Ende 1991  wurde die erste Briefverteilanlage beim 
Postamt 1 1 03 Wien-Südbahnhof in Betrieb genommen. 

Wegen der fehlenden maschinellen Ausstattung mußte die gesamte Brief­
umleitung bisher händisch durchgeführt werden und war dementsprechend 
personalintensiv. Insbesonders auch die Bahnpostwagen als "fahrende Um­
leitepostämter" waren mit Besatzungen bis zu zehn Mann ausgestattet. 

Nach den Vorstellungen der Post- und Telegraphenverwaltung sollte 
auch nach dem Einsatz der ersten Briefverteilanlage die Zustellsortierung 
(Feinsortierung) weiterhin händisch durchgeführt werden. Außerdem war 
weiterhin an den Einsatz der Bahnpostwagen in der bisherigen Form ge­
dacht. Eine völlige Neuorganisation der Briefverteilung würde automa­
tische Umleitungen in allen Ballungszentren des Bundesgebietes voraus­
setzen. 

2.5 .2  Da die Briefumleitung als Massentätigkeit mit immer gleichen Arbeits­
abläufen besonders geeignet für eine Technisierung und damit Rationali­
sierung wäre, beanstandete der RH den Rückstand der österreichischen 
Postverwaltung gegenüber den Nachbarländern. 

Nach Ansicht des RH wären in die zukünftige Neugestaltung der Brief­
umleitung alle Bereiche der Post einschließlich der Bahnpostwagen ein­
zubeziehen. Die dort geleistete Sortierarbeit sollte so weit von den ma­
schinell ausgestatteten Umleitepostämtern übernommen werden, daß 
Bahnpostwagen im Verteilsystem der Post nur noch als organisatorische 
Ergänzung für weitestgehend feinsortierte Poststücke dienen. 

2 .5 .3  Laut Stellungnahme der Generaldirektion hiitte sie sich verhältnismäßig spät für 
den Einsatz automatischer Briefverteilanlagen entschlossen, weil erst in den letzten 
Jahren beachtliche technische Fortschritte erzielt worden wären. Neben dem ge­
nannten Postamt in Wien sei für das in Neuerrichtung befindliche Postamt 
4020 Linz/Donau eine derartige Anlage vorgesehen. Weitere Briefverteilanlagen 
würden zu einem spä'teren Zeitpunkt (ab 1 995) in Graz, Innsbruck, Salzburg 
und 1 1 50 Wien aufgestellt werden. Eine Änderung bzw Neugestaltung der Ein­
richtung der Bahnpostwagen hänge vom Fortschritt der Technisierung der Umleite­
postdmter ab. 

2.6. 1 Die Bundespolizeidirektion Wien teilte der POSt- und Telegraphendirek­
tion Wien im Jahre 1 988 mit, daß sie beabsichtige, die Überwachung 
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von Geld- und Wert transporten umzuorganisieren bzw zu straffen. Dar- 237 
aufhin wurde ein Postkurs probeweise nicht mehr durch Funkstreifenwa-
gen, sondern durch einen Sicherheitswachebeamten als Beifahrer im Post­
fahrzeug begleitet. Ein Jahr später wurde als Ergebnis einer Besprechung 
angekündigt, daß die bisherige Transpoftsicherung durch die Wiener Po-
lizei überhaupt eingestellt werde. 

Die Aufkündigung der Begleitdienste durch das Innenressort bedeutete 
eine Abkehr von der bisherigen Vorgangsweise. Früheren Anregungen des 
RH, Überwachungen aus Rücksicht auf die Personallage und die Bedürf­
nisse des allgemeinen Sicherheitsdienstes einzuschränken, hatte das BMI 
stets rechtliche Erwägungen entgegengehalten . Im Zuge einer Geba­
rungsüberprüfung bei einem Landesgendarmeriekommando im Jah­
re 1 979 wurde auf ein Gutachten des BKA-Verfassungsdienst verwiesen, 
wonach "die Organe der Post im Rahmen des Postgesetzes zur Durch­
führung von Geldtransporten verpflichtet" seien und es daher zu den Auf­
gaben des allgemeinen Sicherheitsdienstes gehöre, "wenn Exekutivorgane 
derartige Transporte begleiten" . 

Aus den bei der Post- und Telegraphenverwalrung vorhandenen Unterla­
gen (Geschäftsstücke und Besprechungsprotokolle) war nicht zu ersehen, 
ob den Vertretern der Post das Gutachten des BKA bekannt gewesen bzw 
ob auf dieses in den Verhandlungen mit Vertretern des BMI eingegangen 
worden war. Auf jeden Fall kam die Generaldirektion den Forderungen 
des BMI nach. 

Die Generaldirektion schätzte im Jahre 1 990, daß die völlige Umstel­
lung auf eine private Transportsicherung für ganz Österreich jährlich bis 
zu 260 Mill S kosten würde. Bei einer Beschränkung auf die Ballungs­
zentren (Wien und die Landeshauptstädte) wäre rund ein Drittel des ge­
nannten Betrages zu veranschlagen. Nach den postinternen Vorstellungen 
sollte die Österreichische Postsparkasse (PSK) diesen Aufwand analog der 
Regelung über die Auf teilung der Kosten für Schadensfalle nach Raub­
und Diebstahlsfolgen zu 85 % tragen. Um die restlichen Kosten der Post 
( 1 5  %) hereinzubringen, war eine Erhöhung der Postanweisungsgebühren 
vorgesehen, die auch später durchgeführt wutde. 

In einer im Juli 1 990 durchgeführten Besprechung wandte sich die PSK 
gegen die Übernahme von 85 % der Bewachungskosten. Die PSK bemän­
gelte überdies die bisherige Nichtbefassung des BMF. Eine vorgeschla­
gene Lösung, Geldtransporte in größeren Zeitabständen durchzuführen 
und damit  die Anzahl der Transporte zu verringern, erschien der PSK 
ebenfalls nicht tragbar, weil dadurch der bei den Postämtern lagernde 
Bargeldbestand erhöht würde, was wieder auf den Mindestreservebestand 
der PSK nachteilige Auswirkungen hätte. 

Die Generaldirektion berief sich auf die eindeutige Willenserklärung des 
BMI, wobei auch schon in Bereichen anderer Polizeidirektionen die Um­
stellung auf private Sicherheitsdienste gefordert werde. 

2.6.2 Der RH vermißte eine geordnete Vorgangsweise, die sowohl allen rechts­
staatlichen als auch gebarungsmäßigen Gesichtspunkten entsprochen hät­
te. Die Generaldirektion hätte bei den diesbezüglichen Verhandlungen 
auf jeden Fall eine eindeutige Klärung der rechtlichen Voraussetzungen 

III-160 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)246 von 319

www.parlament.gv.at



Sicherheit 

238 fordern müssen. Im Hinblick auf die bedeutenden finanziellen Auswir­
kungen wären die betroffenen Stellen (PSK, BMF) von Anfang an mitzu­
befassen gewesen. Die gegenständliche Regelung erweckte den Eindruck, 
daß die Generaldirektion der Auflassung der Transportsicherung deshalb 
keinen besonderen Widerstand entgegensetzte, weil sämtliche Bewa­
chungskosten einerseits auf die PSK und andererseits auf die Postkunden 
in Form von höheren Gebühren überwälzt werden sollten. 

2.6.3 Laut Mitteilung der Generaldirektion sei sie stets bemüht gewesen, die Exekutivbe­
gleitungen für die Post so lange wie möglich zu erhalten. 

2.7 . 1  Im Zeitraum von 1 980 bis 1 990 ereigneten sich 40 Überfälle auf Zustel­
ler (Briefträger). Die Überfälle wurden dadurch erleichtert, daß noch im­
mer verhältnismäßig hohe Geldbeträge bar zugestellt bzw eingehoben 
werden. Die Zusteller führten ihre Tätigkeit ohne besonderen Schutz 
durch (in der Regel keine Begleitpersonen, keine gesicherten Geldkoffer, 
keine Alarmierungseinrichtungen, feste Wegrouten und gleichbleibender 
Zeitrhythmus bei der Zustellung). 

2.7.2 Nach Auffassung des RH sollte sich die Post- und Telegraphenverwal­
tung für einen verstärkten bargeldlosen Zahlungsverkehr einsetzen. Das 
Überfallrisiko wäre durch eine stärkere Betragsbegrenzung bei der Geld­
zustellung zu mindern. Nach dem Zufallsprinzip wären Zusteller von Be­
wachem zu begleiten bzw durch sonstige Maßnahmen für deren bessere 
Absicherung zu sorgen. 

2.7.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion wäre eine stärkere Begrenzung der Be­
tragshöhe wenig wirksam, weil sich erfahrungsgemäß T ä'ter auch bei geringen Be­
trägen von einer Tat nicht abbringen lassen würden. Außerdem hä'tten sich die 
Mitarbeiter bei einer Befragung für die Beibehaltung der Geldzustelldienste aus­
gesprochen. 

Zu den anderen vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen des RH (Bewaffnung und 
Bewachung) wurden ebenfalls Bedenken geäußert. Einerseits würde durch eine Be­
waffnung die Aggressivitä't bei Überfällen zunehmen und andererseits durch einen 
Begleitschutz zu viel Aufmerksamkeit erregt werden. 

Laut einer weiteren Stellungnahme der Generaldirektion häUe sie aufgrund von 
Überfällen auf Zusteller in Wien im Frühjahr 1 993 "Sofortmaßnahmen" ergrif­
fen. Die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung wären in Wien als Zwi­
schenlösung bis zu einer Änderung auf Direktanweisungen auf eine Auszahlung 
im Wege des Postamtschalters umgestellt worden. Die Direktionen waren ermäch­
tigt worden, schwerpunktmäßig verdeckten bewaffneten Begleitschutz für Zusteller 
vorzusehen. Die Mitarbeiter würden an die Einhaltung der einschlagigen Sicher­
heitsbestimmungen erinnert werden. 

2.8. 1 In dem im Schienenpostkursdienst eingesetzten Bahnpostwagen befanden 
sich außer der Notbremse und einem, allerdings für den Betrieb viel zu 
kleinen und auch von der Handhabung her unbrauchbaren Wertkasten, 
keine nennenswerten Sicherheitsausstattungen. Die Wagen waren auf­
grund der verschiedenartigen Bauart nicht allgemein einsetzbar (unter­
schiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeit und Achszahl) und auch in 
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einem Zug aufgrund der unterschiedlichen technischen Ausstattung 239 
(Bremsen, Versorgungsstränge usw) nicht beliebig reihbar. Dies erschwer-
te nicht nur den Betrieb, sondern wirkte sich auch nachteilig auf die Si­
cherheit aus. 

2.8.2 Der RH beanstandete das Fehlen zielführender Maßnahmen und empfahl, 
die Bahnpostwagen so bald wie möglich mit den wesentlichsten Alarmie­
rungseinrichtungen ("sti ller Alarm " ,  Notrufanlagen, Alarmsirenen, 
Warnlichter, Überwachungskameras usw) auszustatten. 

2.8.3 Die Generaldirektion iiußerte sich grundsiitzlich positiv zu den Sicherheitsvor­
schlägen, erklärte jedoch, daß für bestimmte Einrichtungen noch nach entsprechen­
den technischen Losungen gesucht werden mußte. 

2.9 Zusammenfassend gelangte der RH zu nachstehenden Empfehlungen: 

( 1 )  Die Postverwaltung wird große Anstrengungen zu  unternehmen haben, 
um gegenüber der privaten Konkurrenz vor allem im Paketdienst eine at­
traktive und kostengünstige Beförderung anzubieten .  Hiebei wäre das 
flächendeckende Netz und der in Jahrzehnten erworbene Informations­
vorsprung sinnvoll zu nutzen. 

(2) Der Einsatz der Technik sollte einerseits der Hebung der Qualität (Lauf­
zeitverbesserung, Wegeverfolgung) und andererseits einer rationellen Be­
triebsführung zugute kommen. 

(3) Zur Lösung der noch offenen Sicherheitsprobleme wären rasche Maßnah­
men erforderlich. 

Post- und Telegraphendirektion für Kärnten 
in Klagenfurt 

Die dreistufige Organisation der Post- und Telegraphenverwal­
tung (Generaldirektion - Post- und Telegraphendirektionen -
Betriebsdienststellen) erschien dem RH nicht zweckmäßig. Durch 
zu viele Mitwirkungskompetenzen der Generaldirektion waren 
Entscheidungen der Post- und Telegraphendirektion für Kärnten 
erschwert bzw wurden verzögert. 

Grundsätzlich sollten in allen Betriebssparten - sowie nunmehr 
weitestgehend im Postautodienst - die Zuständigkeitsbefugnisse 
auf zwei Ebenen beschränkt werden. Zwischen der Führungs­
und der Betriebsebene wäre für eine klare organisatorische und 
funktionelle Trennung zu sorgen. 

Bei der Aufnahme von Ersatzkräften wurden grundlegende dienst­
rechtliche Vorschriften nicht eingehalten. 
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240 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Übersicht der den Post- und Telegraphendirektionen nachgeordneten 
Dienststellen 

Post- und Telegra­
phendirektionen 

Steiermark (Graz) 

Tirol und Vorarl­
berg (Innsbruck) 

Postdienst 

3 67 Postämte 

Postautodienst Fernmeldedienst 

1 Postautoleitung 1 Betriebsamt 
1 Bauamt 
1 Rundfunk-
amt 

301  Postämter 1 Postautoleitung 1 Betriebsamt 
2 Bauämter 
1 Rundfunk-
amt 

Kärnten (Klagenfurt) 2 1 1  Postämter 1 Postautoleitung 1 Betriebsamt 
1 Bauamt 

Oberästerreich und 
Salzburg (Linz) 

Wien, NÖ und 
Burgenland (Wien) 

1 Rundfunk-
amt 

5 5 0  Postämter 2 Postautoleitungen 2 Betriebs­
ämter 
2 Bauämter 
1 Rundfunk-
amt 

893 Postämter 1 Postautoleitung 1 Betriebsamt 
7 Bauämter 
1 Fernamt 
1 TelZencr­
Station 
1 Fernsprech­
betriebsamt 
1 Fernmelde­
gebührenamt 
1 Rundfunk-
amt 

3. 1 Der RH überprüfte von Mai bis Juni 1 99 1  die Gebarung (vorwiegend 
der Jahre 1 986 bis 1 990) der Post- und Telegraphendirektion (kurz 
Postdirektion) für Kärnten in Klagenfurc. Die Schlußbesprechung fand 
Ende Juni 1991  in der Postdirektion statt. Das Prüfungsergebnis wurde 
im Feber 1 993 der Generaldirektion für die POSt- und Telegraphenver­
walcung zugestellt. Deren Stellungnahme langte im Juni 1 993 im RH 
ein. 
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Post- und Telegraphen irektlon 
für Kärnten 

Organisations- und 241 

Personalangelegen-
heiten 

Straffung der 3.2 . 1  Die Dienststellen der Post- und Telegraphenverwalrung sind drei hierachi-
Organisation sehen Ebenen zuzuordnen: 

Personals ta nd 

( 1 )  Generaldirektion, 

(2) fünf Post- und Telegraphendirektionen 
und sonstige der Generaldirektion unmittelbar nachgeordnete Dienststel­
len (Rechenzentrum, Postzeugverwaltung, Fernmeldetechnisches Zentral­
amt, Fernmeldezentralbauleitung und Fernmeldezeugverwalrung) sowie 

(3) Dienststellen des Post-, Postauto- und Fernmeldedienstes. 

Mit 1 .  Juli 1 990 wurde das Postaucowesen neu organisiert. Bis auf die 
Funktion als Dienstbehörde sind alle Zuständigkeitsbefugnisse der Post­
direktionen in den Postautoangelegenheiten entfallen. Die Postaucolei­
rungen werden seither in fachlicher Hinsicht unmittelbar von der Gene­
raldirektion geleitet. 

3.2.2 Der RH begrüßte den Wegfall einer Leitungsebene im Postautodienst als 
Maßnahme zur Straffung des Betriebsablaufes. Er empfahl, eine derartige 
Reform vor allem auch beim Fernmeldedienst durchzuführen und auf die 
Postdirektionen als entbehrliche Zwischenebene zu verzichten. 

Hinsichtlich des Postdienstes, bei dem einer Postdirektion zahlreiche 
Postämter unterstehen, empfahl der RH im Falle der erfolgreichen Erpro­
bung des Pilotprojektes "Bereichspostamt" (Errichtung übergeordneter 
Postämter), die Postdirektionen auch im Post wesen von Aufgaben zu ent­
lasten. 

3.2.3 Laut Stellungnahme der Genera/direktion beabsichtige sie, bei Organisations­
iinderrmgen die Empfehlungen des RH zu berücksichtigen. Die ö'rt/ichen Wir­
kungsbereiche der Postdirektionen kö'nnten an/aß/ich der in Diskussion stehenden 
Ausg/iederung der Post aus der Bundesverwaltung gea'ndert werden. 

3.3 . 1  Wie im übrigen Bundesdienst ist auch bei der Post die Höchstanzahl der 
Bediensteten durch den Stellenplan als Anlage zum jährlichen Bundesfi­
nanzgesetz bestimmt. Auf dieser Grundlage legte die Generaldirektion in 
Form sogenannter mittlerer Personalstände die Anzahl der auf die einzel­
nen Bereiche der Post entfallenden Mitarbeiter fest. 

Die Postdirektion Klagenfurt fand im überprüften Zeitraum mit den ihr 
zugewiesenen mittleren Personalständen nicht das Auslangen. Gleiches 
traf auch auf die anderen Postdirektionen zu. Insgesamt überschritt die 
Post im Jahr 1 986 den Stellenplan um rd 1 200 Planstellen (2,2 %), im 
Jahre 1 990 um rd 1 600 Planstellen (2,9 %). 

Darüber hinaus nahm die Postdirektion für Kärnten außerhalb des Stel­
lenplanes Ersatzkräfte auf, obwohl der Grund für die ersatzweise Tätig­
keit bereits weggefallen war oder von Anbeginn nicht bestanden hatte. 
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242 

Organlsatlons- und 

Personalangelegenheiten 

Dienstverträge 

Urlaubsersatzkräfte 

3.3.2 Der RH beanstandete die alljährliche Überschreitung der im Stellenplan 
genehmigten Personalstände sowie die mißbräuchliche Inansptuchnahme 
der Ermächtigung zur Aufnahme von Ersatzkräften. Nach Ansicht des 
RH war diese Vorgangsweise offensichtlich gewählt worden, um die im 
Stellenplan festgesetzten Personalhöchststände zu umgehen. 

3.3.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion wiiren nach ihrer Auffassung die Stel­
lenpliine der Jahre 1 986 bis 1 990 nicht überschritten worden. Es hiitte lediglich 
eine volle Ausschopfung der bewilligten Personalstiinde stattgefunden. Die darüber 
hinaus noch aufgenommenen Bediensteten seien als zusiitzliche Ersatzkra/te be­
trachtet worden. Die vom RH zur Beurteilung der Einhaltung der Personalober­
grenzen des Stellenplanes herangezogenen Unterlagen (ADV-Personalnachweis) 
würden nicht die Kranken- und Urlaubsstatistik berücksichtigen und boten daher 
nur einen bedingten Oberblick über die Personalbewirtschaftung. Eine genaue Per­
sonalendabrechnung konnte erst Ende Feber des Nachjahres vorgenommen werden, 
weil frühestens zu diesem Zeitpunkt alle für die "statistische Berechnung" notwen­
digen Unterlagen vorliegen würden. Für die künftige Aufnahme von ErsatzkraJ­
ten sei jedoch ausdrücklich angeordnet worden, daß Ersatzkrajte, für deren Auf­
nahme der Grund weggeJalIen sei, ohne entsprechende freie Planstelle nicht liinger 
beschaJtigt werden dürfen. 

3.3.4 Der RH entgegnete, die von ihm bemängelten Überschreitungen des 
Stellenplanes dürften nicht im nachhinein durch fiktive statistische Daten 
gerechtfertigt werden. Vielmehr wäre die Überschreitung des Stellenpla­
nes noch höher gewesen, wenn die Post die zu Unrecht als Ersatzkräfte 
eingesetzten Bediensteten ordnungsgemäß auf den Planstellenstand ange­
rechnet hätte. 

3.4. 1 Die Postdirektion Klagenfurt schloß mit den Ersatzkräften keine schrift­
lichen Dienstverträge ab. Dies geschah vorwiegend deshalb, weil diese 
Bediensteten oft länger als ursprünglich angenommen beschäftigt wur­
den, wodurch schriftliche Verträge häufig hätten ergänzt bzw geändert 
werden müssen. Darüber hinaus erhielten auch die von Anbeginn auf un­
bestimmte Zeit  eingestellten Bediensteten keine Dienstverträge. Diese 
bekamen sie erst nach Beendigung ihrer Einstufung als Ersatzkraft mit 
der Übernahme auf eine Planstelle ausgefolgt. 

3.4.2 Der RH beanstandete das Fehlen schriftlicher Dienstverträge als gesetz­
widrig, zumal insbesondere befristete Dienstverhältnisse die Einhaltung 
der Formerfordernisse nahelegen. 

3.4.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion benb'tige sie für die Einhaltung der 
Schriftform wegen der Vielzahl von BeschaJtigungen mehr Personal. 

3.4.4 Der RH entgegnete, die Befolgung gesetzlicher Vorschriften könne nicht 
mit dem Hinweis auf die anfallende Mehrarbeit abgelehnt werden. 

3.5. 1 Um die betrieblichen Engpässe in den Haupturlaubszeiten zu überwin­
den, nimmt die Post seit vielen Jahren i nsbesondere Studenten und 
Schüler befristet als "Urlaubsersatzkräfte" auf. Bis zum Jahre 1 989 war 
die Aufnahme durch Ministerratsbeschlüsse geregel t .  Seit dem Jah­
re 1 990 ist in den Anlagen zum Bundesfinanzgesetz eine diesbezügliche 
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Organisations- und 

Personalangelegenheiten 

Post- und Telegrap en irektlon 
für Kärnten 

Postdienst 

Bestimmung enthalten. Der Stellenplan 1 990 ermöglichte für die Zeit 243 
vom 1 .  März bis 3 1 .  Oktober 1 990 bzw für die Zeiträume des Weih­
nachtsverkehrs und der Semesterferien die Aufnahme von 1 754 "Jahres­
vollkräften" .  Die Post nützte im Jahre 1 990 diese Ermächtigung mit 
1 328 "Jahresvollkräften" aus.  Hievon entfielen auf die Postdirektion 
Klagenfurt 74 "Jahresvollkräfte" .  Mi t den Urlaubsersatzkräften werden 
seit dem Jahre 1 988 Dienstverträge nach den Bestimmungen des Allge­
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches abgeschlossen. 

Wie der RH in einer Reihe von Fällen erhob, wurden Urlaubsersatzkräfte 
häufig mehrmals im Jahr eingestellt. In manchen Fällen lagen zwischen 
dem Ende des Dienstverhältnisses und der neuerlichen Einstellung nur 
wenige Tage. 

3.5 .2  Der RH vermerkte kritisch, daß Personaleinstellungen, welche regel­
mäßig wiederkehrend als Ersatz für die Dauer der Dienstabwesenheit von 
Bediensteten erfolgen, ohne Einschränkungen den Bestimmungen des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1 948 unterliegen. Überdies wären nach der 
arbeitsrechtlichen Judikatur die praktisch durchgehenden Tätigkeiten 
dieser Urlaubsersatzkräfte als zusammenhängende Dienstverhältnisse 
(Kettendienstverträge) zu beurteilen. 

3.5.3 Die Generaldirektion hat die Postdirektionen auf die einsehliigigen dienstreehtli­
ehen Bestimmungen hingewiesen. 

Abstimmung mit den 3.6. 1 
Österreichischen 
Bundesbahnen 

Die Beförderung der Postsendungen erfolgt grundsätzlich im Wege des 
eigenen Fuhrparks und der Eisenbahn. Der Neue Austrotakt der ÖBB 
(NAT 9 1 )  wirkte sich bis auf das kleinste Postamt aus . Schlußzeiten 
mußten bis zu einer Stunde früher bzw später als vorher angesetzt wer­
den. Die dadurch bedingten Änderungen machten die Neusystemisierung 
von Arbeitsplätzen bei Postämtern, der Bahnpost und bei Straßenkursen 
notwendig . Die Umstel lungen auf den NAT 9 1  wirkten sich jedoch 
nicht nur postintern aus, sondern hatten auch unmittelbare Verschlechte­
rungen für die Postkunden zur Folge. Sendungen konnten nicht mehr wie 
bisher nach Geschäftsschluß von Betrieben zur Post gegeben werden, um 
noch einen bestimmten Bahnpostkurs am selben Tag zu erreichen. 

Überdies drängten die ÖBB die Post zum Einsatz eigener Postzüge. Die 
Postdirektion Klagenfurt errechnete, daß diesfalls die Beförderung der 
Sendungen erheblich teurer wäre als durch Straßenpostkurse. ZB kosteten 
Postzüge von Klagenfurt nach Bruck/Mur und zurück 20 Mill S im 
Jahr. Der Ersatz durch eine Kraftgüterpost würde einschließlich der Per­
sonalkosten nur 2,9 Mill S ausmachen. 

3.6.2 Nach Ansicht des RH ist aus Gründen der Verkehrs- und Umweltbela­
stung im Normalfall der Beförderung auf der Schiene der Vorzug zu ge­
ben. Allerdings dürfte eine derartige Maßnahme nicht zu einer unzumut­
baren betrieblichen Belastung bzw Benachteiligung für die Post führen. 
Wenn daher durch die Bahnbeförderung bzw kombinierte Bahn- und 
Kraftfahrzeugbeförderung lange Wege mit mehrfachen Umlade- und 
Sortiervorgängen (Umleitungen) entstehen, sollte die Post zur Kosten-
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Postdienst 

244 senkung und Beschleunigung der Zustellzeit reine Straßenpostkurse ein­
richten. Gerade der zunehmende Wettbewerb durch private Zustelldien­
ste legt es nahe, die jeweils wirtschaftlichste Alternative zu wählen. 

Umleitedienst 

3.6.3 Die Generaldirektion bestätigte, daß die Einführung des NAT 91 ,  insbesondere 
durch die kurzen Aufenthaltszeiten der Züge in den Stationen, der Post Nachteile 
gebracht hätte. In bestimmten Fällen seien Bahnpostkurse durch Straßenpostkurse 
ersetzt worden. Da aber beim derzeitigen Postumleitesystem auf die hä'ndische Um­
leitung in den Bahnpostwagen nicht verzichtet werden k iinnte, wä're sie allein 
schon aus diesem Grund an die Bejö'rderung auf der Schiene gebunden. 

3.7 . 1  Die Schnittstellen bei der Beförderung von Briefen und Paketen sind die 
Umleitepostämter, in denen die Sendungen sortiert und für die verschie­
denen Wegrichtungen (Destinationen) umgeleitet werden. Im Zuständig­
keitsbereich der Postdirektion Klagenfurr gab es fünf Umleitepostämter 
(Klagenfurt, Villach, Spinal/Drau, Sr. Veit/Glan und Wolfsberg). Die 
Durchgangsmenge an Paketen betrug zur Zei t  der Gebarungsüberprü­
fung bei den größeren Ämtern 3 ,7 Mill (Villach) bzw 4,6 Mill Stück 
(Klagenfurt) je Jahr. Da in Kärnten kein zentrales Umleitepostamt be­
stand, durchliefen die meisten Sendungen innerhalb Kärntens zwei bis 
drei Umleitepostämter. 

Obwohl die Baulichkeiten der UmleiteJ?ostämter zum Teil erst vor kur­
zem saniert worden waren, bestand Platznot. In Klagenfurt beispielsweise 
wurden die abgeladenen Pakete und Postsäcke wegen Platzmangels auf 
dem Bahnsteig zwischengelagert. Der an der Straße liegende Lagerplatz 
war weitgehend ungesichert; der Amtsvorstand klagte über Diebstähle. 

3.7.2 Der RH beanstandete die bestehende Organisation des Umleitedienstes 
in Kärnten, weil insbesonders die mehrfache Umleitung in verschiedenen 
Postämtern zu Laufzeitverzögerungen führte. Mangels ausreichender ma­
schineller Ausstatrung waren hohe Übersrundenleisrungen erforderlich, 
um bei einer Steigerung des Anfalles an Postsendungen rechtzeitig die 
eingehenden Postsendungen abfertigen zu können. 

Nach Ansicht des RH wäre es zweckmäßig, die Umleiteämter in Kärnten 
zusammenzulegen. Da die ÖBB in Fürnitz (südlich von Villaeh) die Er­
richtung eines Stückgutaufgabezentrums mit Freiflächen und Zufahrrs­
möglichkeiten für den Schwerverkehr planen, sollte die Post untersuchen, 
ob dieser Standort auch für sie geeignet wäre. 

3.7.3 Die Generaldirektion rechtfertigte die nachträglichen Umbauten an den Postäm­
tern damit, daß ihr bei der Planung bzw Errichtung der Bauten die Einführung 
des NAT 9 1  durch die ÖBB nicht bekannt gewesen wäre. Die vorgenommenen 
Baumaßnahmen hätten jedoch die ä'rgste Raumnot beseitigt. Auch die sonstigen 
U nzulä'nglichkeiten wären im Rahmen der gegebenen Möglickeiten behoben wor­
den. 

Das mehrmalige Umleiten von Paketen kiJ'nnte erst dann weitgehend vermieden 
werden, wenn ö'sterreichweit die großen Umleitepostä'mter ausgebaut und mit Pa­
ketverteilanlagen ausgestattet sein werden. Da der Standort für ein zentrales Um­
leiteamt in Fürnitz posttechnisch nicht günstig wäre, würde der Vorschlag des RH 
nicht weiter verfolgt werden. 
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Fernmeldedienst 

Posteigene Geräte 

Fernsprechzellen 

Post- und Telegraphendirektion 
für Kärnten 

3.8. 1 Seit dem Jahre 1 988 werden Telefoneinzelanschlüsse standardmäßig mit 
einer Dreifach- (Universal-)Telefonsteckdose ausgestattet. Durch den Er­
satz der bisherigen festverdrahteten Leitungsverbindungen zu den Fern­
sprecheinrichtungen wurde der Fernsprechkunde in die Lage versetzt, ein 
Endgerät (Telefonapparat, Anrufbeantworter udgl) seiner Wahl an das Fern­
meldenetz anzuschließen. Die einzige Einschränkung hiefür ist die Ver­
wendung eines typengenehmigten Endgerätes, wobei nach der Rechtslage 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung weiterhin die Post die technische Kon­
formität und Störungsfreiheit der Gerätetype in einem Zulassungsverrahren 
überprüfte. Die Ausstattung mit Telefonsteckdosen wird von der Post als 
entscheidender Schritt zur Liberalisierung auf dem Endgerätesektor be­
trachtet. In Kärnten waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung bereits rd 
50 000 Steckdosen montiert. 

Die Post hielt trotz der angeführten technischen Neuerung und der zu­
nehmenden Anzahl privat angebotener Endgeräte weiterhin an der Rege­
lung fest,  alle neu bzw bei einer Umstellung (zB Wechsel von einem 
Vierteltelefon auf ein ganzes Telefon) hergestellten Anschlüsse mit einem 
posteigenen Fernsprechapparat auszustatten. Mit der Überlassung des 
Fernsprechapparates fällt auch weiterhin in voller Höhe die Grundgebühr 
bei den Fernmeldegebühren an (derzeit monatlich 1 60 S bei einem Ein­
zelanschluß). Die Grundgebühr dient ua zur Abdeckung der Kosten für 
die Geräteüberlassung und allfällige Instandsetzungen. 

3.8.2 Nach Ansicht des RH sollte bei einer echten Liberalisierung dem Kunden 
die Wahlmöglichkeit zwischen einem Postapparat oder einem im Handel 
erworbenen Gerät offenstehen. Als Ausgleich müßte bei einem privat er­
worbenen Gerät die Grundgebühr gesenkt werden, weil von der Post kei­
ne über den Netzanschluß hinausgehende Leistung erbracht werde. Die 
Post hätte jedoch den Vorteil, daß sie ihren Anschaffungsbedarf von Te­
lefonapparaten senken und sich dadurch Kosten bei der Vorfinanzierung, 
Lagerhaltung und Instandhaltung ersparen könnte. 

3.8.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion sei das Vorhandemein eines Postapparates 
beim Kunden fiir die Prüfung aller mijglichen Stärßille bei einem Nichtfunktionieren 
zweckmäßig. In Anpassung an die Rechtslage der EG beabsichtige jedoch die Post, 
von diesem System abzugehen. Dem Kunden werde es somit in Zukunft frei stehen, ein 
GeräT von der Post zu nehmen oder sich selbst auf dem Markt zu versorgen. Aus 
Wettbewerbsgründen werde die Post jedoch weiterhin GeräTe anbieten. 

3.9. 1 In den letzten Jahren stieg die Anzahl der öffentlichen Wertkartentelefo­
ne. Das Bundesland Kärnten hatte im Vergleich zu anderen Bundeslän­
dern mit 835 Stück einen verhältnismäßig hohen Anteil an Wertkarten­
telefonen (Österreich insgesamt 4 732). 

Obwohl ein Wertkartentelefon aufgrund des Wegfalles des Bargeldver­
kehrs verschiedene Einrichtungen nicht benötigt (Münztresor, Statistik­
taste zur Kontrolle des Münzeinwurres), wurden Fernsprechzellen nach ei­
ner einheitlichen Bauweise sowohl für Münzfernsprecher als auch für 
Wertkartentelefone beschafft. 

245 
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Fernmeldedienst 

Hochbau- und 
Liegenschaftswesen 

Verfahrensablauf 

3.9.2 Der RH beanstandete die Ausstattung mit unnötigen Einrichtungen in 
Höhe von 5 000 S je Fernsprechzelle, was einen Mehraufwand von ins­
gesamt 23 ,7 Mill S mit sich brachte. 

3.9.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion halte der RH seine Berechnung auf der 
Grundlage des Ersatztei/preises durchgeführt. Bei der Heranziehung von 
Fertigungspreisen wä"ren die Mehrkosten nicht so hoch. Im Vorschlag des RH er­
blickte die Generaldirektion keinen wirtschaftlichen Vorteil, weil er zu einer Be­
wirtschaftung von zwei Fernsprechzellentypen führen und technische Schwierigkei­
ten bewirken würde. 

3.9.4 Der RH ersuchte die Generaldirektion, ihre Behauptung entsprechend zu 
belegen. 

3. 10 . 1  Wenn der Raumbedarf einer Dienststelle nur durch den Erwerb eines 
Grundstückes und durch die Errichtung eines neuen Bauwerkes abge­
deckt werden kann, hat die örtlich zuständige Postdirektion bei der Ge­
neraldi rekt ion die Genehmigung des Grunderwerbes zu beantragen. 
Ebenso sind der Generaldirektion eine Bebauungsskizze und ein Raum­
programm zur Genehmigung vorzulegen. 

Weiters ist der anschließend erstellte Entwurf für einen Kaufvertrag der 
Generaldirektion zur Genehmigung vorzulegen . Parallel zur Kaufver­
tragserstellung werden weitere Projektunterlagen von der Postdirektion 
erarbeitet und auch diese Daten zur sogenannten Projektanmeldung der 
Generaldirektion zur Kenntnis gebracht. 

Nach der Genehmigung durch die Generaldirektion erstellt die Postdi­
rektion eine Vorenrwurfsplanung mit den geschätzten Kosten und der 
Baubeschreibung. Der Vorentwurf ist wieder durch die Generaldirektion 
zu genehmigen. In der Regel kommt es bei diesen Vorgängen zu einem 
wiederholten wechselseitigen Schriftverkehr, weil zusätzliche Informa­
tionen gewünscht werden bzw die vorgelegten Unterlagen nicht den 
Vorstellungen der Generaldirektion entsprechen. 

Im Falle einer Genehmigung des Vorentwurfes beginnt die Postdirektion 
die Bauvorbereitung und Ausschreibung. Planungsleistungen sowie Bau­
leitungsarbeiten (Gesamt- oder Teilleistungen) werden vergeben, wobei 
diesbezüglich ebenfalls Genehmigungen der Generaldirektion erforder­
lich sind. 

Der Baubeginn, die laufende Kostenentwicklung und die Fertigstellung 
des Bauvorhabens sind der Generaldirektion zu melden. Im Falle einer 
Kostenerhöhung ist der Generaldirektion ein Antrag zur Genehmigung 
vorzulegen. Vor Inbetriebnahme eines Amtsgebäudes ist für Bauvorhaben 
in der Kostenhöhe ab 2 Mill S eine Kollaudierung durch die Generaldi­
rektion zu beantragen. 
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Postsportverein 
Kärnten 

Post- und Telegraphendire tion 
für Kärnten 

Um den dargelegten Verwaltungsaufwand etwas einzuschränken, wurde 247 
in den Allgemeinen Hochbaurichtlinien der Post für Vorhaben mit Ge­
samtkosten bis 3 Mill S ein vereinfachtes Verfahren angeordnet. Trotz-
dem müssen auch in diesem Fall zwecks Einholung einer Bauvorhabens­
kennzahl derartige Projekte der Generaldirektion gemeldet werden. 

3. 10.2 Der RH schlug zur Abkürzung des Verfahrensablaufes vor, einerseits die 
verschiedenen Genehmigungsschritte zusammenzufassen und andererseits 
den Postdirektionen in Abhängigkeit von der Investitionshöhe mehr Ent­
scheidungsbefugnisse einzuräumen. 

3 . 1 0.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion hätten ihr bereits in der Vergangenheit 
nur noch in Sonderfä"llen Katt/vertragsentwürfe vorgelegt werden müssen. Die 
Postdirektionen würden angewiesen werden, die ausnahmsweise Vorlage auf das 
Notwendigste zu beschrä"nken. Bei kleineren Bauvorhaben (bis zu 1 0  Mill S) 
wäre sie bereit, den Postdirektionen mehr Rechte einzuräumen. Auch bei mittleren 
(bis zu 1 00 Mill S) und größeren Bauvorhaben (ab 1 00 Mill S) würden die 
Genehmigungsverfahren durch Zusammenlegungen bzw frühere Befassungen in 
Hinkunft gestrafft werden. Allerdings befürchtete die Generaldirektion, daß die 
nachgeordneten Dienststellen das "Beste" herauszuholen versuchen, weil sie nicht 
für die finanzielle Bedeckung zttStändig wären. 

3. 1 1 . 1  Aufgrund einer Vorsprache des Postsportvereins Kärnten (eines privaten 
Vereines nach dem Vereinsgesetz) untersuchte die Postdirektion Klagenfurt 
im Jahre 1 979 die Möglichkeit, für diesen Verein einen Sportplatz zu er­
richten. Da ohnehin die spätere Verlagerung einer Postgarage vom Stadt­
kern an den Stadtrand von Klagenfurt geplant war, wurde in Aussicht ge­
nommen, ein entsprechendes Grundstück im Ausmaß von 30 000 m2 um 
4 Mill S anzukaufen und dem Verein zur einstweiligen Nutzung zu über­
lassen. Obwohl die Generaldirektion zum geplanten Etwerb des Grund­
stückes bereits Bedenken geäußert hatte, "das Areal für die spätere Errich­
tung der Garage wiederzuerlangen", stimmte sie dennoch dem Antrag der 
Postdirektion Kärnten zu. 

Nach dem Erwerb der Liegenschaft wurden Sportplätze (Fußballplatz, 
Tennisplätze, Sprung- und Laufanlagen, Kegelbahnen udgl) und die da­
zugehörigen Begleiteinrichtungen (Sporthaus, Kantine, Platzwartwoh­
nung udgl) gebaut. Ein bestehender Teich wurde für den Freizeitsport 
(Fischen, Surfen und Segeln) adaptiert. 

Im Jahre 1 990 wurde für die Postgarage eine andere Lösung gefunden. In 
einem anderen Stadtteil von Klagenfurt wurde ein Fernmeldebauzentrum 
gebaut. Hiebei wurde der Bedarf des Postautodienstes miteinbezogen. 

3. 1 1 .2 Der RH äußerte aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes Zweifel, ob je­
mals geplant war, auf der dem Verein zur Verfügung gestellten Liegen­
schaft eine Postgarage zu errichten. Auf jeden Fall hatten die Generaldi­
rektion und das BMF im Rahmen der haushaltsrechtlichen Mitwirkung 
dem Liegenschaftserwerb nur unter der Voraussetzung zugestimmt, daß 
auch tatsächlich einmal eine Garage erbaut wird. 

3. 1 1 .3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion sei die Liegenschaft für die spä"tere 
Garagenerrichtung angekauft worden. Die andere Baulösung hätte sich später als 
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günstiger herausgestellt. In Hinkunft würde jedoch auf einen sparsameren Einsatz 
der Haushaltsmittel geachtet werden. 

Postamt Klagenfurt 3. 1 2 . 1  Die Postdirektion Klagenfurt beabsichtigte seit dem Jahre 1 983 ,  ein 
Postamt in Klagenfurt in einen anderen Stadtteil zu verlegen. Nach der 
Untersuchung verschiedener Möglichkeiten sollte schließlich ein Objekt 
in einem Wohn- und Geschäftshaus für die Zwecke der Unterbringung 
des Postamtes im Erdgeschoß adaptiert werden. Mit der Eigentümerin 
der Liegenschaft wurde ein Tausch- und Wohnungseigentumsvertrag 
abgeschlossen. Dafür fielen Kosten in der Höhe von 1 ,3 Mill S an. 

Die Generaldirektion genehmigte den Grundstückserwerb und die Be­
gründung von Wohnungseigentum, äußerte jedoch gleichzeitig Beden­
ken an der Wirtschaftlichkeit der Baulösung, weil kostenaufwendige Sa­
nierungsmaßnahmen vorzunehmen waren. 

Beim vorgesehenen Beginn der Umbauarbeiten im Jahr 1 989 stellte sich 
dann tatsächlich heraus, daß die vorhandene Bausubstanz für die notwen­
digen Um- und Ausbaumaßnahmen größte Schwierigkeiten verursache 
und die Baukosten mit 5 Mill S anzusetzen wären. Ab diesem Zeitpunkt 
strebte die Postdirektion eine Veräußerung der posteigenen Anteile an. 
Im März 1 990 lag ein Kaufangebot in der Höhe von 2 ,4 Mill S vor. 
Dieses wurde jedoch von der Postdirektion nicht angenommen. 

Im Jänner 1991  brachte die MiteigentÜffierin des Wohn- und Geschäfts­
hauses beim Landesgericht Klagenfurt eine Klage ein, die Post vom ge­
meinsamen Wohnungseigentum auszuschließen, weil es die Post unter­
lassen hätte, die beim seinerzeit igen Vertragsabschluß vereinbarten 
Umbaumaßnahmen durchzuführen. Dadurch wären zwischenzeitlich 
durch eindringendes Wasser unwiederbringliche Schäden an der Bausub­
stanz entstanden, was die Klägerin nicht mehr länger hinnehmen könnte. 
Die Post sollte wegen empfindlich schädigenden Gebrauches des Mitei­
gentums verurtei lt ,  als Wohnungseigentümer aus der Eigentümerge­
meinschaft ausgeschlossen und schuldig gesprochen werden, bei sonstiger 
Zwangsfolge, binnen drei Monaten ihre Miteigentumsanteile zu ver­
äußern. 

3. 1 2.2 Der RH beanstandete in der ersten Phase den Erwerb des Miteigenturns 
trotz der von der Generaldirektion geäußerten Bedenken sowie nach der 
Entscheidung über die anderwärtige Errichtung des Postamtes das Fehlen 
einer zügigen Veräußerung der Miteigentumsanteile. 

3. 1 2.3 Die Generaldirektion teilte mit, die Miteigentumsanteile seien zwischenzeitlich 
veriiußert worden. Damit wäre auch das Gerichtsverfahren gegenstandslos geworden. 
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bemerkungen 

Post- und Telegraph n ire t on 
für Kärnten 

3 . 1 3  Der RH hob nachstehende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Das Aufgabengebiet der Postdirektionen sollte nur noch auf das Personal-, 
Liegenschafts- und Hochbauwesen sowie Inspektions- bzw sonstige Auf­
sichtsdienste beschränkt werden. Allerdings müßten dann diesen Dienst­
stellen größere örtliche Wirkungsbereiche, wie zB bei der Postdirektion 
Wien oder Innsbruck, zugewiesen und die Gesamtanzahl der Direktionen 
vermindert werden. 

(2) In den Hochbau auf Direktionsebene sollte nicht durch begleitende 
Genehmigungsschri tte der Generaldirektion "hineinregiert" , sondern 
durch klare Bauvorgaben (Kennzahlen, Jahresmittelzuweisung usw) ein­
deutige Rahmenbedingungen gesetzt werden, deren Einhaltung in be­
stimmten Stufen von übergeordneten Stellen zu überprüfen wäre. 

249 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Bundesbus-Geschäftsstelle 

Die im März 1 988 errichtete Bundesbus-Geschäftsstelle im BMV 
stellte nach Auffassung des RH keinen Ersatz für eine organisatori­
sche bzw betriebliche Zusammenführung der Busdienste von Post 
und Bahn dar. Nach wie vor bestand zum Teil ein Wettbewerbsver­
hältnis zwischen den beiden Betrieben. Historische Gegebenheiten, 
die eng verflochtene Stellung der Busdienste innerhalb ihrer Un­
ternehmungen sowie erhebliche Unterschiede der Dienst- und 
Besoldungsvorschriften standen einer Vereinigung im Wege. 

Busdienste Post und Bahn 

Personal im Jahresdurchschnitt 1 99 1  

Buslenker 
sonstiges Personal 
Zencralleitung 
Summe 

Post 
2 308 

950 
1 0  

3 268 

Gewinn- und Vedustrechnung 1 99 1  
i n  Mill S 

Jahresfehlbetrag 
Jahresfehlbetrag einschließlich 
voller Belastung mit dem 
Pensionsaufwand 

Post 
_ 791 1) 

- 956 

1 )  Pensionsbelastung berechnet wie für Privatunternehmer 
2) Pensionsaufwand gemäß § 1 7  des Bundesbahngesetzes 

Post 
Bahn 

1 95 5  

1 639 
457 

Anzahl der Busse 
(zum Jahresende) 

1 987 

1 587 
909 

Bahn 
1 436 

566 
42 

2 044 

Bahn 
_ 178 2) 

- 6 1 7  

1 99 1  

1 608 
879 

4. 1 Der RH überprüfte von April bis einschließlich Mai 1 992 die Gebarung 
der im März 1 988 gegründeten Bundesbus-Geschäftsstelle im BMV. Die 
Überprüfung bezog sich vorwiegend auf die Ausgangslage im Jahr 1 987 
und auf die bis zum Ablauf des Jahres 1 99 1  erzielten Gebarungsergeb­
OJsse. 

Dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr wurde im 
Dezember 1 992 das Ergebnis der Gebarungsüberprüfung übermittelt. 

1 6· 
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Gründung und 
Entwicklung der 
Bundesbus­
Geschäftsstelle 

Bundesbus - Gesc äft stell 

Die Stellungnahme zum Prüfungsergebnis langte im April 1 993 im RH 251 
eIn. 

4.2. 1 Hinsichtlich der Bestrebungen der Zusammenführung der Busdienste 
von Post und Bahn war festzustellen: 

( 1 )  Auf der Grundlage einer vom Nationalrat im März 1 984 (XVI. Gesetz­
gebungsperiode, 40. Sitzung) einstimmig gefaßten Entschließung wurde 
in dem zwischen der SPÖ und der ÖVP über die Bildung einer gemeinsa­
men B undesregierung für die Dauer der XVII . Gesetzgebungsperiode 
des Nationalrates geschlossenen Arbeitsübereinkommen als Zielsetzung 
für die Verkehrspolitik die schrittweise Zusammenführung der Kraftwa­
gendienste von Post und Bahn in sinnvoller Kooperation mit Privaten 
vorgesehen. Kurzfristiges Ziel sollte eine wesentliche Kostenminimie­
rung seIn. 

(2) Der damalige Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
setzte im Feber 1 987 eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Post und 
Bahn ein, um Lösungsvorschläge für eine schrittweise Zusammenführung 
der staatlichen Busdienste auszuarbeiten. 

Die Generaldirektoren der Post bzw der Bahn stellten im November 
1 987 im Beisein der Vorsitzenden der Post- bzw Bahngewerkschaft dem 
Ressortleiter ein Zwei-Phasen-Modell zur Einrichtung einer Koordinati­
onsstelle für die Bundesbusdienste vor. Je zwei nicht hauptamtliche Mit­
arbeiter des Postautodienstes und des Kraftwagendienstes der Öster­
reichischen B undesbahnen (ÖBB) sowie ein unabhängiger Konsulent 
sollten in unmittelbarer Unterstellung unter dem Bundesminister in der 
ersten Phase ein Sofortaktionsprogramm für Rationalisierungsmaßnah­
men erarbeiten. Die zweite Phase hätte die vorbereitenden Arbeiten für 
die Errichrung einer Österreichischen Bundesbusdienste GesmbH umfas­
sen sollen. Die Koordinationsstelle hätte nur Vorschlags-, nicht aber 
Durchgriffsrecht auf die beiden Busdienste gehabt. 

(3) Der Bundesminister nahm in diesem Zusammenhang auf den Auftrag des 
Parlaments und auf den Inhalt des Arbeitsübereinkommens der Bundesre­
gierung Bezug und wünschte die Einrichtung einer Stelle mit Durchgriffs­
recht auf Fahrplan und Personal. Im Feber 1 988 schloß der Bundesmini­
ster mit den bei den Gewerkschaften eine "Betriebsvereinbarung", durch die 
seitens der Gewerkschaften die Schaffung einer Bundesbus-Geschäftsstelle 
mit den vom Bundesminister vorgegebenen Aufgabenstellungen und Ziel­
setzungen durch die Personalverrretungen zugesagt wurde. 

Die Aufgabenstellungen und Zielsetzungen waren ebenso wie ein von den 
Personalvertretungen e invernehmlich erarbeitetes Modell " B undes­
bus-Geschäftsstelle" als Beilagen integrierender Bestandteil der Vereinba­
rung. Als vereinbart galt (wörtlich): 

Die bestehenden Größenverhältnisse der beiden Busdienste zu­
einander in bezug auf Anzahl der B usse und Personal bleiben im wesent­
lichen unverändert. 
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Dieses "Bahn-Post" Größenverhältnis muß so flexibel gesehen 
werden, daß bei einem Ausgleich nicht Personalmehraufnahmen oder zu­
sätzliche Busankäufe initiiert werden. 

Die organisatorische Eingliederung der Busdienste in die Betrie­
be Bahn und Post sowie die Dienstrechte bleiben unverändert. 

Das äußere Erscheinungsbild der Busse sowie die Dienstkleidung 
werden harmonisiert. 

Alle gemeinsam benützten stationären E inrichrungen werden 
einheitlich gekennzeichnet."  

Die laut Arbeitspapier der Fachdienste ursprünglich vorgesehene zweite 
Phase, vorbereitende Untersuchungen für die Gründung einer eigenen 
Gesellschaft anzustellen, fiel der Betriebsvereinbarung gänzlich zum Op­
fer. 

(4) Die Bundesbus-Geschäftsstelle (in der Folge kurz Geschäftsstelle) wurde 
mit Wirkung vom 1 .  März 1 988 eingerichtet. 

Ziele der Geschäftsstelle waren die Schaffung zeitgemäßer und zukunftso­
rientierter betriebswirtschaftlicher Strukturen sowie eines ausgewogenen, 
auf Wirtschaftlichkeit und die Erfordernisse des österreichischen Gesamt­
verkehrskonzeptes abgestimmten einheitlichen Verkehrsangebotes, wei­
ters die Senkung der Produktionskosten und die Außendarstellung der 
beiden Busdienste als Einheit. Die Ziele sollten durch Koordination zwi­
schen den Betrieben erreicht werden. Unklare Aufgabenumschreibungen 
stellten die Geschäftsstelle von vornherein vor das Problem, mit geringen 
Möglichkeiten in einem unscharfen Aufgabengebiet hohe Ziele zu errei­
chen. 

(5) Die Geschäftsstelle wurde unmittelbar dem Bundesminister unterstellt 
und als Kollegialorgan eingerichtet. Ständige Mitarbeiter waren je zwei 
von Post und Bahn gestellte hauptberufliche Sachbearbeiter und eine 
Kanzleikraft .  Die Geschäftsleitung wurde von den beiden Generaldirek­
toren von Post und Bahn ausgeübt. Die Leiter des Postautodienstes sowie 
des Kraftwagendienstes (Bahn) waren zur Mitarbeit verpflichtet. 

(6) Anfänglich erzielte die Geschäftsstelle durch Linienentflechtungen und 
Gebietsabtäusche (Tirol, südwestlicher Wienerwald, Waldviertel) beacht­
liche Erfolge. In ihrem ersten Tätigkeitsbericht an den Bundesminister 
erklärte die Geschäftsstelle, daß nach Durchsicht der mittel- und länger­
fristigen Investitionsprogramme verschiedene Neubauten unterlassen 
oder sparsamer dimensioniert werden würden, wodurch sich das beabsich­
tigte Investitionsvolumen in Summe um 1 27 Mill S verringert hätte . 
Einsparungen im Betriebsbereich und beim Personal wurden für 1 988 
und 1 989 mit etwa 178 Mill S beziffert. In letztgenannter Zahl waren 
jedoch 1 69 Mill S enthalten, welche die Fachdienste insbesondere durch 
Neuorganisationen zur Gänze ohne Mitwirkung der Geschäftsstelle erspa­
ren konnten. 

(7) Große Anstrengungen widmete die Geschäftsstelle erfolgreich der Aufgabe, 
den beiden Busdiensten ein einheitliches Erscheinungsbild zu verschaffen. 
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4.2.2 Nach Ansicht des RH hat die vom Bundesminister im Jahre 1 987 einge­
setzte Arbeitsgruppe der Möglichkeit, die Busdienste bei einem der beiden 
Verkehrsträger zusammenzuführen, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 
Es war auch unzweckmäßig, daß die Untersuchungen ausschließlich von 
Personen, die von der Neuorganisation der Busdienste betroffen waren, ge­
führt wurden und nicht neutrale Gutachter herangezogen worden waren. 

Dessenungeachtet befand sich die Arbeitsgruppe mit ihrem ausgearbeite­
ten Zwei-Phasen-Modell grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Die Be­
triebsvereinbarung schrieb jedoch den bestehenden Zustand fest und 
hemmte dadurch die Inangriffnahme der zweiten Phase, die erst die Ver­
wirklichung des politischen Auftrages einer Zusammenführung der Bus­
dienste eingeleitet hätte. In diesem Zusammenhang erinnerte der RH 
insbesondere an die schon bald nach der Entschließung des Nationalrates 
im Jahr 1 984 von den Post- und Bahngewerkschaften getroffenen Be­
schlüsse, man werde Versuche, die Busdienste von den Betrieben abzu­
trennen, mit allen geeignet erscheinenden Mitteln zum Scheitern bringen 
(Bahn) bzw mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern 
wissen (Post). Infolge der erwähnten Betriebsvereinbarung wurde tatsäch­
lich der ursprünglich weitergehende politische Auftrag darauf verkürzt, 
innerbetrieblich eine engere Zusammenarbeit der beiden staatlichen Ver­
kehrsträger zu koordinieren und außerbetrieblich für ein einheitliches Er­
scheinungsbild in der Öffentlichkeit zu sorgen. . 

Der RH erachtete überdies die gewählte Organisationsform der Ge­
schäftsstelle als Kollegialorgan für unzweckmäßig, weil durch diese Kon­
struktion von bei den Fachdiensten erheblicher Einfluß auf die Arbeiten 
und Beschlüsse der ständigen Sachbearbeiter genommen werden konnte. 
Auch die Leitung der Geschäftsstelle durch die beiden Generaldirektoren 
von Post und Bahn war eher geeignet, die innerbetrieblichen Interessen 
beider Verkehrsunternehmungen zu verstärken, die nicht selten im Wi­
derspruch zu den Zielen der Geschäftsstelle standen. Zudem war die Aus­
übung des Durchgriffsrechtes der Geschäftsstelle gegenüber den Busdien­
sten von Post und Bahn vom Wohlwollen der jeweiligen Fachdienste 
abhängig. 

Trotz dieser ungünstigen Rahmenbedingungen ist es dem Wirken der 
Geschäftsstelle zu verdanken, daß einige sinnvolle betriebliche Maßnah­
men gesetzt wurden und eine Annäherung der beiden staatlichen Bus­
dienste gelungen ist. Während es zu Beginn möglich war, durch die Be­
seitigung von jahrelang bestehenden Unwirtschaftlichkeiten grobe 
Versäumnisse der bei den Busdienste nachzuholen, wirkten in letzter Zeit 
die Maßnahmen nur noch punktuel l .  Mit der AufgabensteIlung einer 
bloßen Koordination und ihrer immer geringer werdenden Durchschlags­
kraft verlor die Geschäftsstelle zunehmend an Bedeutung. 

Der RH empfahl, die vorbereitenden Arbeiten für die Errichtung einer ei­
genen Gesellschaft (zweite Phase des ursprünglichen Konzeptes) aufzu­
nehmen. Weiters empfahl er, die Geschäftsstelle zunächst neu zu organi­
sieren, mit größeren Befugnissen auszustatten und die Leitung nur einem 
von Bahn und Post unabhängigen Verkehrsexperten zu übertragen. 
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4.2.3 Laut Stellungnahme des BMV, in der nicht näher auf die Vorhalte des RH einge­
gangen wurde, würden unter Bedachtnahme auf das neue Bundesbahngesetz und 
die geplanten gesetzlichen Regelungen für die Post- und Telegraphenverwaltung 
derzeit die Mijglichkeiten der Umorganisation zur Steigerung der Effizienz der 
Geschäftsstelle untersucht. 

4.3. 1 Die Busdienste haben als Betriebssparten von Post bzw Bahn getrennte 
Entwicklungen genommen, die im Lauf der Zeit zu einer immer stärke­
ren organisatorischen und betrieblichen Bindung an die jeweilige Ver­
kehrsunternehmung führten. Während ursprünglich die Busdienste stark 
bestimmend waren, nahmen sie zuletzt nur noch einen geringeren Teil im 
Autowesen von Post und Bahn ein. Spartenmäßige Verflechtungen (ins­
besondere bei der Post) ließen eine klare personelle und anlagenmäßige 
Trennung kaum noch zu.  Ablauforganisatorisch ergab sich weder i m  
Lenkerdienst noch i m  Reparatur- und Pflegedienst ein Gleichklang. Die 
Verwaltung war beim Kraftwagendienst der ÖBB stark zentral gelenkt, 
während der Postautodienst den örtlichen Postautobetriebsleitungen (spä­
ter Postautoleitungen) viele Verwaltungsaufgaben übertrug. 

Betriebsvergleiche ließen sich nur schwer anstellen, weil die auf grund un­
terschiedlicher Grundlagen ermittelten Daten nur bedingt Rückschlüsse 
ermöglichten. Überdies waren die Verkehrsleistungen unterschiedlich. 
Während der Kraftwagendienst bahnparallele Linien in meist dichter be­
siedelten Gebieten betreibt, besorgt der Postautodienst vorwiegend Zu­
bringerdienste auch aus dem ländlichen Bereich mit geringerer Bevölke­
rungsdichte. Dieser allgemeine Grundsatz der Gebietsaufteilung geht auf 
ein im Zuge des Wiederaufbaues nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 
1 948 zwischen Post und Bahn abgeschlossenes Übereinkommen zurück. 

Die Bundesbusdienste unterliegen denselben rechtlichen Bestimmungen 
wie private Busunternehmungen. Während letztere allerdings allein nach 
privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden, können sich die 
Bundesbusdienste gemeinwirtschaftlichen Aufgaben nicht verschließen. 
Es wurde und wird von den Bundesbusdiensten etwa erwartet, nicht wirt­
schaftliche Zubringerdienste und Anschlüsse zur und von der Schiene 
herzustellen oder eine verkehrsmäßige Mindestbedienung zur Befriedi­
gung von Grundbedürfnissen der Bevölkerung in dünn besiedelten Räu­
men zu gewährleisten. 

Ein im Jahre 1 968 geschlossenes Bahn-Post-Kraftfahrübereinkommen, 
das im wesentlichen ein koordiniertes Vorgehen mit den Zielen einer op­
timalen Verkehrsbedienung und eines höchsten gemeinwirtschaftlichen 
Erfolges zum Inhalt hatte, brachte nicht die erhoffte Wirkung. 

Durchgreifende Rationalisierungen der beiden Verkehrsträger scheiterten 
in der Vergangenheit vielfach an den Widerständen der Personalvertre­
tungen. Der vom Nationalrat und von den Koalitionsparteien geäußerte 
Wunsch auf schrittweise Zusammenführung der Busdienste von Post und 
Bahn sorgte später doch für den maßgeblichen politischen Druck, daß die 
Personalvertretungen von ihrer früheren Haltung abrückten. So gelang es 
der Post , eine bereits im Jahre 1 98 1  angestrebte Neuorganisation des 
Postautowesens im Jahre 1 990 in die Tat umzusetzen. Im selben Jahr 
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hatte die Bahn die Außendienststellen ihres Kraftwagendienstes im ösdi- 255 
chen Bundesgebiet umstrukturiert. 

In jüngster Zeit bemühte sich die Post verstärkt um weitere Rationalisie­
rungseffekte und unternahm Gemeinkosten-Wertanalysen in den Berei­
chen der Postautoleitungen Wien, Linz und Innsbtuck. 

Die seit dem Jahre 1 987 nicht allein durch Neuorganisationen, sondern 
auch durch obige Maßnahmen erreichten Personaleinsparungen waren bei 
bei den Betrieben beachtlich: 

Postautodienst Kraftwagendienst gesamt 
der ÖBB 

Bedienstete im Busdienst 
im Jahresdurchschnitt 1 987 3 744 2 1 4 1  5 885 

Einsparungen an Bediensteten 
bis 1991 476 97 573 

Einsparungen in % 1 2 ,7 4,5 9,7 

Ein Teil der Personaleinsparungen kann auf die Koordinietungstätigkeit 
der Geschäftsstelle zurückgeführt werden . Der weitaus überwiegende Teil 
war jedoch den Maßnahmen der Betriebe selbst zugute zu schreiben. 

In bezug auf die Arbeitsabläufe und den Personaleinsatz gingen die bei­
den Busdienste nach wie vor getrennte Wege. Dies erschwerte den wech­
selweisen Personaleinsatz und verhinderte weitere Rationalisierungen. 
Wegen der in der Betriebsvereinbarung zwischen dem damaligen Bun­
desminister und den beiden Gewerkschaften getroffenen Entscheidungen, 
die organisatorischen Eingliederungen sowie die Dienstrechte von Post 
und Bahn unberührt zu lassen, unterließen sowohl die Geschäftsstelle als 
auch die beiden Betriebsleitungen entsprechende Vergleiche. 

4.3.2 Nach Ansicht des RH stellen das einheitliche Erscheinungsbild der Bun­
des busse und die bloße Koordination durch die Geschäftsstelle auf Dauer 
keine ausreichende Problemlösung dar. 

Der RH beanstandete, daß die Ablauforganisationen der beiden Busdien­
ste und der Personaleinsatz nicht untersucht bzw angeglichen wurden, 
zumal nur eine gleiche Arbeitsweise einen bestmöglichen wechselweisen 
Personaleinsatz erwarten läßt. Die aufgrund von parlamentarischen An­
fragen angestellten Besoldungsvergleiche zwischen Bahn- und Postlen­
kern, die keine nennenswerten Einkommensunterschiede zeigten, ließen 
jedenfalls die Aussagekraft vermissen, welche Leistungen mit gleich ho­
hen Bezügen erbracht wurden. Mangels entsprechender Untersuchungen 
kann eine solche Aussage bis heute nicht getroffen werden. Aus gesamt­
wirtschaftlicher Sicht ist wohl bei den Bundesbahnbediensteten auf grund 
der für sie günstigen Pensionsregelung mit kürzerer Aktivdienstleistung 
und höheren bzw längeren Pensionszahlungen zu rechnen. 

Zur Fortführung der bisherigen Reorganisationsmaßnahmen empfahl der 
RH, allenfalls nach dem Vorbild der Industrie Profit-Centers einzurich-
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258 ten. Weiters wären ei ngehende Arbeitsanalysen als Grundlage für Be­
triebsvergleiche und Entscheidungshilfe für weitere Organisationsmaß­
nahmen durchzuführen. 

Verkehrs­
angelegenheiten 

Rechtsgrundlagen 

Tarife 

4.3.3 Laut Stellungnahme des BMV seien im Sinne der Empfehlungen des RH Arbeits­
gruppen eingerichtet worden, um ein Werkstiittenkonzept auszuarbeiten, die Abfer­
tigungsrichtlinien und die Personalschulung zu vereinheitlichen sowie vermehrt 
Kompetenzen an die AußendienststeIlen zu übertragen. 

4.4. 1 Das Kraftfahrliniengesetz 1 9 5 2  gründete sich im wesentlichen auf die 
schon in der Ersten Republik in Geltung gestandene Rechtslage. Von ge­
ringfügigen Anpassungen abgesehen, ist dieses Gesetz dem Inhalt nach 
bis in die Gegenwart unverändert geblieben. Der RH hat bereits anläß­
lich einer früheren Gebarungsüberprüfung des BMV (TB 1 985 Abs 50) 
die Novellierung dieses Gesetzes empfohlen, weil wesentliche Grundla­
gen für die Gestaltung eines modernen öffentlichen Verkehrs zu wenig 
aussagefähig festgelegt waren oder überhaupt fehlten. 

Im Jahre 1 992 erfolgte wohl eine Anpassung an den EG-Standard, die 
allseits als notwendig erkannte Modern is ierung des Kraftfahrl in i ­
en-Rechtes hingegen unterblieb. Damit wurde weiterhin bestehenden 
Kraftfahrlinien-Unternehmungen wohl Schutz gewährt, den Verkehrsbe­
dürfnissen jedoch nicht ausreichend Genüge getan. 

Diese Rechtslage führte in Einzelfällen zu Vorgängen, die in der Öffent­
lichkeit auf wenig Verständnis stießen. Als beispielsweise im Jahr 1 99 1  
die POSt einen Citybus-Verkehr i n  St. Johann i m  Pongau übernahm,  
mußte sich die Gemeinde verpflichten, nicht nur die Kosten hiefür zu 
tragen, sondern auch dem in diesem Bereich ebenfalls linienmäßig täti­
gen Kraftwagendienst der ÖBB allfällige Einnahmenausfälle zu vergüten. 
Diese Forderung stützte sich auf den gesetzlich vorgesehenen Schutz be­
stehender Linien gegen nachträgliche Konkurrenzierungen. 

4.4.2 Der RH beanstandete die Säumnis des BMV bei der Vorbereitung einer 
Reform des Kraftfahrliniengesetzes sowie das Fehlen diesbezüglicher In­
itiativen der Geschäftsstelle. 

4.4.3 Laut Stellungnahme des BMV stehe eine Marktzugangsverordnung für Personen­
kraftverkehrsunternehmer als Grundlage eines neuen Kraft/ahrliniengesetzes in Aus­
arbeitung. Nach Vorliegen dieser Verordnung würde neben den Forderungen des 
Gesamtverkehrskonzeptes 1 991 auch ein bereits vorliegender Wunschkatalog mehre­
rer am Kraftfahrlinien-Verkehr interessierter Stellen Berücksichtigung finden. 

4.5. 1  Die Tarifgestaltung i m  öffentlichen Personenverkehr wich bei Schiene 
und Bus aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Regelungen voneinander 
ab, wobei die Eisenbahnbenützer infolge besonderer Ermäßigungen stark 
im Vorteil waren. Der RH hat bereits anläßlich einer früheren Geba­
rungsüberprüfung ein einheitliches Tarifniveau für die Attraktivierung 
des öffentlichen Verkehrs als wesentlich bezeichnet (TB 1 986 Abs 67). 
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Verkehrsangelegenhellen 

Linienentflechtung 

Die Geschäftsstelle befaßte sich zwar mehrmals mit der Notwendigkeit der 
Tarifharmonisierung, konkrete Maßnahmen blieben aber aus. Vor allem die 
ÖBB befürchteten nämlich im Falle einer Tarifgleichheit zwischen Schiene 
und Bus "das Ende vieler gemeinwirtschaftlicher Regionalbahnen bzw 
schwächer frequentierter Hauptstrecken". Als der Generaldirektor der ÖBB 
deshalb entschied, nicht initiativ zu werden, griff die Geschäftsstelle dieses 
Thema auch nicht mehr auf. 

4.5.2 Nach Ansicht des RH war wohl die bereits erwähnte Doppelfunktion der 
Generaldirektoren von Post und Bahn als gleichzeitige Leiter der Ge­
schäftsstelle ein wesentliches Hindernis bei der Behandlung dieser wich­
tigen Frage. Zur Sache selbst traf der Vorwurf der Säumnis das für Ver­
kehrspolitik zuständige BMV. 

4.5.3 Laut Stellungnahme des BMV sei eine weitgehende Angleichung beider Tarifsyste­
me im Rahmen von Verkehrsverbünden am leichtesten erreichbar. 

4.6. 1 Bemühungen von Post und Bahn, die Betriebsführung ihrer Kraftfahrli­
nien durch Entflechtung wirtschaftlicher zu gestalten, gab es seit Jahren; 
diese waren jedoch bisher an grundsätzlichen Auffassungsunterschieden 
sowie am Widerstand der Personalvertretungen zumeist gescheitert. 

Im einzelnen wurden nachstehende Sachverhalte festgestellt: 

( 1) Seit dem Jahre 1 969 versuchten die beiden Busdienste vergeblich, un­
wirtschaftliche Parallelführungen im Verkehrsbereich "südwestlicher 
Wienerwald" durch großräumige Konzessionsabtäusche zu beseitigen. 
Auch die Einführung eines Gemeinschaftsverkehrs ab 1974 und punktu­
elle E insparungsmaßnahmen vermochten die Betriebsergebnisse kaum zu 
verbessern. Erst die im Jahr 1 988 erfolgte Aufnahme der Kraftfahrlinien 
in den Verkehrsverbund Ost-Region und intensive Verhandlungen der 
Geschäftsstelle brachten ab 1 990 eine regionale Entflechtung und da­
durch Einsparungen von sieben Lenkern und vier Bussen sowie die Auf­
lassung der Postgarage Mauer. 

(2) Auch in  dem ebenfalls seit langem von Post und Bahn gleichzeitig be­
dienten Bereich Landeck in Tirol gelang es der Geschäftsstelle, die Ein­
sparung von fünf Lenkern und zwei Bussen zu erreichen. 

(3) Weniger Erfolg war der regionalen Entflechtung im Verkehrsbereich La­
vanttal in Kärnten beschieden. Dort wurden die Nebenbahn Zeltweg -
Lavamünd, zwei Kraftfahrlinien der ÖBB und 1 9  Linien der Post zum 
Tei l  parallel betrieben. Trotz mehrjähriger Verhandlungen wurden nur 
ein Lenker und ein Bus eingespart. 

(4) Aufgrund der immer schwieriger werdenden Lage, regionale Verkehrsab­
gleiche bei Post und Bahn durchzusetzen, strebte die Geschäftsstelle in  
weiterer Folge eine gemeinsame Einsatzplanung von Personal und Fahr­
betriebsmitteln als Vorstufe von späteren Entflechtungsmaßnahmen an. 
Im Jahr 1 99 1  richtete sie daher bundesländerbezogene Arbeitsgruppen 
ein, die unter Beiziehung der örtlichen Dienststellen und der Personalver­
trerung Verkehrskonzepte erarbeiten sollten. Dieses in der Region 

257 
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258 Stainach - Bad Aussee erstmalig angewandte Projektgruppenverfahren 
brachte zwar Teilerfolge, es gelang aber nicht, die dort bestehenden eng­
sten Verkehrsverflechtungen zu beseitigen . Nicht besser erging es einer 
Projektgruppe in der Region Wörgl in Tirol, wo ein zunächst vereinbar­
tes Verkehrskonzept später am Widerstand der örtlichen Personalvertre­
tung scheiterte. 

Abstimmung der 
Verkehrsträger 

Contracting out 

4.6.2 Der RH empfahl, den schwierigen, aber wirkungsvolleren Weg der mög­
lichst großflächigen Verkehrsentflechtung wieder zu beschreiten. Die 
nach systematischer Überprüfung der bestehenden Verkehrsorganisation 
und regionaler infrastruktureller Notwendigkeit von der Geschäftsstelle 
erarbeiteten Grobkonzepte wären den örtlichen Projektgruppen zur De­
tailplanung zu übertragen. Zur Erhöhung der Kooperationsbereitschaft 
der beiden staatlichen Verkehrsträger sollten allenfalls eintretende Ver­
schlechterungen der Betriebsergebnisse zwischen Post und Bahn ausgegli­
chen werden. Solche Ausgleiche seien zwar in einem Verwaltungsüberein­
kommen vorgesehen gewesen, die Betriebe hätten hievon j edoch nie 
Gebrauch gemacht. 

4.6.3 Das BMV sagte verstärkte Bemühungen um LinienentJlechtungen zu. 

4.7. 1 Die Kooperation Schiene-Autobus, aber auch jene der Busdienste unter­
einander war infolge unterschiedlicher Interessen häufig mangelhaft. Vor 
allem im Regional- und Nebenbahnbereich waren unwirtschaftliche Par­
alle lführungen häufig .  Auch die Frage der Anschlußherstellung zur 
Schiene war nicht gelöst. 

Als Beispiel einer aus wirtschaftlicher Sicht unbefriedigenden Verkehrslö­
sung erwies sich das parallele Verkehrsangebot der Bundesbusdienste und 
der Nebenbahn Zell am See - Krimml. Obwohl im Nahbereich von Zell 
am See ein überaus dichtes Verkehrsangebot der Bundesbusdienste be­
stand, führten die ÖBB im Jahre 1 989 einen halbstündigen Taktverkehr 
ein. Die dadurch ausgelöste starke Konkurrenzierung brachte den Postau­
tobuslinien erhebliche Einnahmenverluste. 

4.7.2 Der RH vermißte die im Österreichischen Gesamtverkehrskonzept 1 99 1  
geforderte Koordination der verschiedenen Verkehrsträger und empfahl 
entsprechende Maßnahmen. 

4.7.3 Laut Mitteilung des BMV sei die Verdichtung des Schienenverkehrs auf Initiative 
der Stadt Zell am See und des Landes Salzburg wegen der Verkehrsüberlastung 
auf der Bundesstraße B 3 1 1  erfolgt und auch mitfinanziert worden. Nunmehr 
seien die Kursfahrten des bahneigenen KraJtwagendienstes und der Zugfahrten der 
Krimmler Bahn zeitlich entJlochten worden, was den Bedürfnissen der Region bes­
ser entspräche. 

4.8 . 1  Der Anteil der von privaten Busunternehmungen im Auftrag der Bundes­
busdienste erbrachten Fahrleistungen im Linienverkehr war äußert ge­
ring. Beim Kraftwagendienst erreichte dieser rd 8 % und beim Postau­
todienst gar nur knapp 2 % der Gesamtbetriebsleistung. Das erschien 
deshalb nachteilig, weil den Bundesbusdiensten die Fremdleistungen ört­
licher Busunternehmer im allgemeinen erheblich billiger kamen als der 
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Verkehrsangelegenheilen 

Auskunftsdienst 

Betriebliche 
Anlagen 

Beschaffungswesen 

Eigenbetrieb. Im Jahre 1 989 befaßte sich auch die Geschäftsstelle mit 259 
den Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen privaten 
und staatlichen Verkehrsträgern. Im März 1 99 1  wurde die Einsetzung 
einer Arbeitsgruppe vereinbart, Mitte 1 992 bestand aber diese immer 
noch nicht. 

4.8.2 Der RH empfahl die verstärkte Nutzung der wirtschaftlichen Vortei le 
durch die Heranziehung privater Busunternehmungen. Allerdings bot die 
bisherige Vorgangsweise, Leistungen nur im äußersten Fall und dann 
auch nur punktuell zu vergeben, keinen ausreichenden Anreiz für Private. 
Er regte daher an, streckenweise Betriebsführungen oder zumindest ge­
schlossene Wagenumläufe diesbezüglich zu untersuchen und gegebenen­
falls anzubieten. 

4.8.3 Laut Stellungnahme des BMV werde bei der Post das durch Rationalisierungs­
maßnahmen in den Werkstlitten eingesparte Personal im Fahrdienst eingesetzt; da­
her werden weniger Fremdleistungen beansprucht. Bei der Erfüllung zusiitzlicher 
Verkehrsaufgaben, wie zB bei Realisierung des Verkehrskonzeptes in Vorarlberg, 
würden nunmehr Privatunternehmungen verstiirkt herangezogen. Im übrigen wür­
de dem Einsatz Privater - wie bisher - besonderes Augenmerk geschenkt. 

Zu der geplanten Arbeitsgruppe gab das BMV keine Erklärung ab. 

3.8.4 Der RH vermißte die Bekanntgabe zielführender Maßnahmen, zumal die 
Vergabe kostenaufwendiger Leistungen an Dritte wesentlich zur Senkung 
der Kosten der eigenen Betriebsführung beizutragen vermag. 

4.9. 1 Obwohl das einheitliche Erscheinungsbild der Bundesbusdienste als eines 
der grundsätzlichen Ziele galt, gab es auch im Jahr 1 992 noch immer ge­
trennte Auskunfts- und Schalterstellen der Autobusdienste von Bahn und 
Post. Beispielsweise üben auf dem Bahnhof Wien-Mitte Post- und Bahn­
bedienstete sogar an unmittelbar nebeneinander liegenden Schaltern ge­
trennt ihre Tätigkeit aus. Ähnlich war die Lage auch in St. Pölten. 

4.9.2 Der RH vermißte ernsthafte Bemühungen, diese naheliegenden Rationa-
lisierungsmöglichkeiten zu nutzen. 

. 

4.9.3 Laut Stellungnahme des BMV würden vorhandene Rationalisierungsmiiglichkei­
ten durch sinnvolles Zusammenlegen getrennter Auskunftsschalter im Rahmen der 
Weiterentwicklung des Corporate-Design-Konzeptes genutzt werden. In Villach 
und Klagenfurt sei dies bereits verwirklicht worden. 

4. 10.1  Einer jahrelang geübten Vorgangsweise zufolge wurden die Gemein­
schaftsbusse bei den heimischen Busherstellern im wesentlichen ohne 
Ausschreibung beschafft. Ein im Jahre 1 989 gegebener Hinweis der Ge­
schäftsstelle, daß die Preise der heimischen Bushersteller beträchtlich 
über dem Marktniveau lägen, veranlaßte die bei den Beschaffer, mit den 
Herstellern Preisverhandlungen aufzunehmen. Als Verhandlungsergebnis 
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280 konnte bei einem jährlichen Lieferumfang von 1 60 Bussen eine Preis­
minderung von rd 6 Mill S erzielt werden. 

Bundesbuszentrum 
Innsbruck 

4.10.2 Der RH erinnerte an seine an läßlich einer früheren Gebarungsüberprü­
fung beim Kraftwagendiensr der ÖBB gegebene Empfehlung, bei Busbe­
stellungen die Grundsätze ordnungsgemäßer Beschaffung anzuwenden 
(TB 1 986 Abs 67). 

4. 10.3 Laut Stellungnahme des BMV habe es bei der Vergabeentscheidung nicht nur auf 
die heimische Wertschopfung, sondern auch auf die Sicherung inliindischer Arbeits­
pliitze Bedacht genommen. Im übrigen sei im Jahr 1 992 die Beschaffung von 
NiederJlurbussen nach der ÖNORM A 2050 ausgeschrieben worden und ein hei­
mischer Bushersteller Bestbieter gewesen. Dies bestäiige die günstige Entwicklung 
der Buspreise für osterreichische Erzeugnisse. 

4. 1 1 . 1  Das Bundesbuszentrum Innsbruck war eine der ersten großen Koordinie­
rungsaufgaben der Geschäftsstelle. Schon im März 1 988 leitete sie die 
Untersuchung der Möglichkeiten eines Gemeinschaftsprojektes auf einem 
Standort des Postautodienstes in Innsbruck (Rossau) ein. Den Anstoß lie­
ferte die Notwendigkeit, eine moderne, den Erfordernissen entsprechende 
Dienststelle für die Kraftwagenbetriebsleitung der ÖBB ei nzurichten. 
Erst rd zwei Jahre nach Einleitung der Untersuchung des Gemeinschafts­
projektes schlossen Post und Bahn ein diesbezügliches Verwaltungs­
übereinkommen ab. Gegenüber der ursprünglichen Planung brachte die 
Neuplanung der ÖBB nunmehr eine Senkung des Investitionsvolumens 
um rd 30 Mill S. 

Laut einem im Oktober 1 990 von der Geschäftsstelle erstellten Konzept 
sollten Einstellhallen für Busse aus Gründen der Kostenersparnis nicht er­
richtet werden, sondern die Abstellung der Fahrzeuge im Freien oder unter 
Flugdächern erfolgen. Entgegen diesem Konzept wurden im Bundesbus­
zentrum Innsbruck Einstellhallen mit einem Aufwand von rd 1 7  Mill S ge­
baut. Die Errichtung von Flugdächern hätte nur rd 8,5 Mill S gekostet. 

Entgegen moderner Erkenntnisse, Arbeitsstände für Werkstätten hinterein­
anderliegend in Durchfahrthallen zu errichten, wurden sie nebeneinander 
und nur einseitig befahrbar geplant und ausgeführt. Bei der modernen Bau­
weise hätte die Ausrüstung der Arbeitsstände wesentlich ökonomischer ge­
staltet werden können. Darüber hinaus wäre in der Folge durch die mög­
lichst vielseitige Nutzung der Arbeitsstände wertvolle Arbeitszeit zu sparen 
gewesen. 

Da bei der Planung des Bundesbuszentrums Innsbruck der Kraftwagen­
dienst federführend war, kamen auch dessen technische Richtlinien zur 
Anwendung. Wie ein Vergleich der technischen Richtlinien von Post und 
Bahn zeigte, sahen letztere für Busse gleicher Bauart eine um etwa 1 0  % 
größere Fläche für Wartung und Reparatur vor. 

4. 1 1 .2 Nach Ansicht des RH hat die Einigung von Post und Bahn über die ge­
meinsame Nutzung des Geländes in der Rossau zu lange gedauert. Auch 
die Abkehr vom allgemeinen Abstellkonzept sowie die Planung und der 
Bau teurer Einstellhallen ließen den zu geringen Einsatz der Geschäfts­
stelle erkennen. 
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Kraftwagenbetriebs­
stelle St. Pölten 

Bundesbus - Gesc äft tell 

Die gemeinsame Verwendung der baulichen und maschinellen Anlagen 
des Bundesbuszentrums war letztlich nur ein kleiner Schritt in die Rich­
tung der Nutzung aller Rationalisierungsmöglichkeiten. Hiefür fehlten 
sowohl ein umfassendes Werkstättenkonzept für das gesamte Kraftfahr­
wesen bei Post und Bahn als auch die uneingeschränkte wechselweise 
Einsatzmöglichkeit des Personals beider Verkehrsunternehmungen, die 
verschiedene Ablauforganisationen und Dienstrechte aufwiesen. 

4. 1 1 .3 Laut Stellungnahme des BMV sei im Sinne der Ausführungen des RH eine 
Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung eines Konzeptes für gemeinsame Werkstiittenstruk­
turen ( Werkstiittenkonzept) eingerichtet worden. Die Entscheidung, ob Arbeits­
stiinde als Kopf- oder Durchfahrtstande errichtet werden, hinge grundsa·tzlich von 
den iirtlichen PlatzverhaÜnissen und der vorgesehenen Arbeitsablaufplanung ab. 
Die Errichtung von Durchfahrtstiinden wiire im Bundesbuszentrum Innsbruck 
nicht mbglich gewesen. 

Der grbßeren Flache für Wartung und Reparaturen bei überwiegender Verwendung 
von Gruben beim Kraftwagendienst stünde eine grbßere Raumhbhe beim Postauto­
dienst für Hebebühnen gegenüber. Daher seien die für die Kosten maßgeblichen 
Kubaturen im Werkstattenwesen annahernd gleich. 

4. 1 1 .4 Der RH entgegnete, daß der Bau von Kopfständen sowie von Arbeitsgru­
ben seit vielen Jahren nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Ar­
beitstechnische Vorteile hätten allenfalls auch einen Umbau bestehender 
Anlagen zugunsten von doppelten Durchfahrtständen gerechtfertigt. Bei 
Arbeitsgruben könne auf Hebevorrichcungen auch nicht verzichtet wer­
den. Zudem beliefen sich die Baukosten für eine Hallenverbreiterung auf 
ein Mehrfaches der Kosten für eine Hallenerhöhung. 

4. 1 2 . 1  Kurz vor der Gründung der Geschäftsstelle baute der Kraftwagendienst 
seine Kraftwagenbetriebsstelle in Sc .  Pölten neu. Die etwa dreimal 
größere Postautostelle St. Pölten war hingegen denkbar schlecht in ei­
nem Mietobjekt untergebracht. In einer sich schon seit Jahren hinziehen­
den Planung versuchte die Post, die Postautostelle im Rahmen eines 
Postzentrums neu zu errichten. Hiefür stand ein 1 983 gekauftes, ausrei­
chend großes und verkehrstechnisch günstig gelegenes Grundstück (soge­
nannte Steiner-Gründe) zur Verfügung. 

Die Geschäftsstelle nahm sich des Problems der Postautostelle sehr spät, 
nämlich erst im Jahr 1 992,  an. Die Bestrebungen liefen darauf hinaus, 
die wesentlich größere Postautostelle auch in der verhältnismäßig neuen, 
aber nur für den eigenen Bedarf ausgelegten Kraftwagenbetriebsstelle der 
Bahn unterzubringen. Mehrere Standorte für eine getrennte Abstellung 
der Fahrzeuge wären diesfalls nicht zu vermeiden gewesen. 

4. 12.2 Nach Ansicht des RH hätte sich die Geschäftsstelle wegen der bekannt 
schlechten Unterbringung der Postautostelle schon längst ihrer Koordi­
nierungsaufgabe annehmen sollen. 

Im Rahmen der nunmehr entfalteten Tätigkeit vermißte der RH Überle­
gungen in bezug auf die verkehrsmäßigen Auswirkungen aufgrund des 
künftigen, im Zusammenhang mit der Übersiedlung von Landesdienst-
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stellen zu erwartenden Wachstums der neuen Landeshauptstadt. Die von 
'der Geschäftsstelle nunmehr ins Auge gefaßte Lösung erschien wegen der 
Auf teilung des Postautodienstes und allenfalls des Kraftwagendienstes 
auf mehrere Standorte betriebs und verkehrstechnisch ungünstig. 

Der RH empfahl, der Planung des Anlagenbaues der beiden Busdienste 
unter Bedachrnahme auf die verkehrsmäßigen Auswirkungen der Stand­
orte und auf die zukünftigen technischen Erfordernisse verstärktes Au­
genmerk zu schenken. Im vorliegenden Fall wäre als Alternative zu über­
legen, auf den zum Busbahnhof nahe gelegenen Steiner-Gründen einen 
gemeinsamen Neubau zu errichten und die Anlage des Kraftwagendien­
stes zu verkaufen. 

4. 1 2.3 Laut Stellungnahme des BMV stünden nur noch zwei Varianten - jeweils mit 
gemeinsamen Betriebsstandorten - zur Wahl. Eine endgültige Entscheidung sei 
noch atmtiindig. 

4. 1 3  Der R H  hob zusammenfassend nachstehende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Die beiden Busdienste wären nach einheitlichen Gesichtspunkten zu ana­
lysieren und die - insbesondere in den Dienstvorschriften zu suchen­
den - Unterschiede zu beseitigen. 

(2) Die Leitung der Geschäftsstelle sollte ein nicht aus den Reihen von Post 
oder Bahn stammender, mit erweiterten Kompetenzen betrauter Ver­
kehrsexperte übernehmen. 

(3) Fernziel hätte eine Zusammenführung der Busdienste einschließlich der 
Werkstätten zu sein. 
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Post- und Telegraphenverwaltung; 
Vollziehung des Fernmeldeinvestitionsgesetzes 

Die Beschaffung von Fremdkapital gemäß dem Fernmeldeinvestiti­
onsgesetz stößt seit der Haushaltsrechtsreform des Jahres 1 986 an 
verfassungsrechtliche Schranken. Da die nicht mehr zeitgemäße 
Abwicklung der Zwischenfinanzierungen überdies jährlich Mehr­
kosten von rd 1 00 Mill S verursacht, wäre auch aus diesem Grund 
der Zutritt der Post- und Telegraphenverwaltung zum Geld- und 
Kapitalmarkt neu zu regeln. 

Der jährliche Anstieg der Verschuldung gefährdet die wirtschaftli­
che Stabilität der Post- und Telegraphenverwaltung. 

Die Lockerung der Zweckbindung der Fernsprechgebühreneinnah­
men für Fernmeldeinvestitionen bewirkte zwar höhere Abfuhren 
der Post- und Telegraphenverwaltung an den Bundeshaushalt, ent­
zog jedoch dem Betrieb Eigenmittel für die Finanzierung von Inve­
stitionen, wodurch eine Erhöhung des Verschuldungsgrades und 
eine zusätzliche Belastung mit Finanzierungskosten eintrat. 

Jahr Bilanzieller Abfuhren an den Investitionen Investitionen 
Gewinn Bundeshaushalt aus Eigenkapital aus Fremdkapital 

in Mill S 

1 987 4 142 3 1 5 1  5 72 3  4 1 86 
1 988 6 065 4 83 5  6 324 4 80 1  
1 989 5 486 5 4 1 0  6 500 5 545 
1 990 5 726 5 703 6 282 7 5 1 3  
1991 4 1 78 6 69 1  5 687 1 2  1 3 9  

5 . 1  Der RH überprüfte in den Monaten April bis Juni 1 992 d ie  Finanzie­
rung der Investitionen der Post- und Telegraphenverwaltung im Wege 
des Fernmeldeinvestitionsgesetzes. Ziel der Gebarungsüberprüfung war 
es insbesondere, die Folgen der hohen jährlichen Fremdkapitalaufnahmen 
auf das Betriebsergebnis der Post- und Telegraphenverwaltung zu unter­
suchen. Auch sollten die Auswirkungen des eingeschränkten Zutritts der 
Post- und Telegraphenverwaltung zum Geld- und Kapitalmarkt beur­
teilt werden. 

Die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung erhielt 
das Prüfungsergebnis im Dezember 1 992 und nahm dazu E nde Jän­
ner 1 993 Stellung. Die vom BMF erbetene Stellungnahme erging Ende 
Feber 1 993 an den RH. 
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5.2 Das Bundesgesetz vom 5 .  Feber 1 %4,  BGBI Nr 26 idF des Bundesge­
setzes vom 23.  Juni 1 967, BGBI Nr 225 (Fernsprechbetriebs-Investiti­
onsgesetz), eröffnete der Post- und Telegraphenverwaltung die finanziel­
len Voraussetzungen für den Abschluß der Vollauromatisierung des 
Fernsprechverkehrs und die erhöhte Zuschaltung zusätzlicher Fern­
sprechteilnehmer, indem es für diese Zwecke einen Teil der jährlichen 
Fernsprechgebühreneinnahmen bereitstellte. 

Das Bundesgesetz vom 1 6 . Juli 1 97 1 ,  BGBI Nr 3 1 2  (Fernmeldeinve­
stitionsgesetz), erstreckte den Geltungsbereich des bisherigen Fernsprech­
betriebs-Investitionsgesetzes auch auf die anderen Fernmeldedienste. 
Mehrere Novellen erweiterten die aus zweckgebundenen Mitteln zu be­
deckenden Investitionen . Ab 1 99 1  wurden auch die zuvor aus allgemei­
nen Haushaltsmitteln finanzierten Investitionen des Post- und Postauto­
dienstes (beispielsweise Briefverteilanlagen, Bahnpostwagen und Busse) 
einbezogen.  

Seit dem Jahre 1 976 ist gesetzlich anstelle der einen bestimmten Sockel­
betrag übersteigenden Mehreinnahmen ein Prozentsatz der Gesamtein­
nahmen an den jährlichen Fernsprechgebühren bereitzustellen. Dieser 
ging von 5 2 , 5  % ( 976) schrittweise auf 32 % ( 992) zurück und be­
wirkte entsprechend höhere E innahmen des allgemeinen Bundeshaus­
haltes. Die Absenkung des Zweckbindungssatzes bewirkte jedoch keine 
Verminderung der Investitionstätigkeit der Post- und Telegraphenver­
waltung, weil diese ermächtigt ist, auch andere Finanzierungsmöglich­
keiten (Fremdfinanzierung) in Anspruch zu nehmen. 

5 .3 . 1  Die Post- und Telegraphenverwaltung nahm die im Fernmeldeinvestiti­
onsgesetz eröffnete Möglichkeit des Fremdkapitaleinsatzes durch soge­
nannte "Zwischenfinanzierungen" wahr. Hiebei übernahmen Kreditinsti­
tute die fristgerechte Erfüllung der Lieferverbindlichkeiten der Post- und 
Telegraphenverwaltung, welche ihre Verbindlichkeiten - nunmehr ge­
genüber dem Kreditinstitut - zu einem späteren Zeitpunkt und gegen 
bankübliche Verzinsung erfüllte. 

Die Post- und Telegraphenverwaltung schloß Zwischenfinanzierungen 
vorwiegend über einen Zeitraum von acht bis zu 1 8  Jahren ab. Bedingt 
durch das seinerzeit hohe Zinsniveau nahm die Post- und Telegraphen­
verwaltung auch kurzfristige Zwischenfinanzierungen mit einer Laufzeit 
von nur wenigen Monaten in Anspruch, welche jedoch nach Vertragsab­
lauf in zumeist ebenfalls kurzfristige weitere Zwischenfinanzierungen 
übergeführt wurden. 

Gestützt auf § 3 des Fernmeldeinvestitionsgesetzes hat die Post- und 
Telegraphenverwaltung sämtliche derart entstandenen Verpflichtungen 
(Stand 1 992 :  7 5 ,9 Mrd S) als Verwaltungsschulden des Bundes ausge­
wIesen. 

5 .3.2 Nach Auffassung des RH widersprach die im Fernmeldeinvestitionsge­
setz vorgesehene Darstellung dieser Verbindlichkeiten als Verwaltungs­
schulden dem im Jahre 1 986 beschlossenen Haushaltsrecht des Bundes, 
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welches eine Behandlung und Darstellung dieser Verbindlichkeiten als 285 
Finanzschulden geboten hätte. 

Er empfahl daher, in Abstimmung mit dem BMF möglichst bald eine 
rechtlich einwandfreie neue Rechtsgrundlage für die Vorfinanzierung 
künftiger Investitionen anzustreben. 

5.3.3 Laut Stellungnahme der Post- und Telegraphenverwaltung werde das Einverneh­
men mit dem BMF hergestellt werden. Das vom RH mitbefaßte BMF außerte sei­
ne unterschiedliche Rechtsauffassung; überdies kanne das Problem wegen der beab­
sichtigten Neugestaltung der Rechtsstellung der Post- und Telegraphenverwaltung 
in naher Zukunft als bereinigt betrachtet werden. 

Schulden und 5 .4 . 1  Der Schuldenstand aus Zwischenfinanzierungen entwickelte sich in den 
Zinsenaufwand aus Jahren 1 987 bis 1 992 wie folge: 
Z wischenfinanzie­
rungen 

Mrd S 

80 

70 

60 

Entwicklung dir 50 
Schuldln, 

jl.lils zum 

Jahreslndl 40 

30 

20 

1 0  

1 987 1 988 1 989 1 990 1991 1 992 

Für die Jahre bis 1 995 werden sich jährliche Neuverschuldungen von 1 2  
bis 1 5  Mrd S ergeben. Mit Ende des Jahres 1 995 ist ein Schuldenstand 
von 1 1 0 bis 1 1 5 Mrd S zu erwarten. 
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Der jährlich angefallene Zinsenaufwand betrug in den Jahren 1 987 bis 
1 992 wie folgt: 

Entwicklung der 

Zinsen, 

j .. ells zum 

Jahresende 

Mrd S 
6 

1 987 1 988 1 989 1 990 1 99 1  1 992 

Der Zinsenaufwand im Jahre 1 995 wird rd 9 Mrd S betragen. 

Die Verzinsung der aufgenommenen Fremdmittel richtete sich in der Regel 
nach dem Geldmarkt bzw nach der Sekundärmarktrendite für Anleihen zu­
züglich eines Zuschlages von einigen Zehntelprozentpunkten. Sofern die 
die Post- und Telegraphenverwaltung fallweise auch ausländisches Kapital 
beanspruchte, hatte sie überdies das Risiko einer Wechselkursverschlechte­
rung zu tragen. 

5.4.2 Der RH hielt die Beschaffung von Fremdkapital in Form von Zwischenfi­
nanzierungen den Finanzerfordernissen der Post- und Telegraphenverwal­
tung für nicht mehr angetp-essen. Obgleich die Bemühungen nach kosten­
günstigen Zwischenfinanzierungen nicht zu verkennen waren, lagen die 
Abschlüsse infolge der eingeschränkten Möglichkeiten der Mittelbe­
schaffung doch um einige Zehntelprozentpunkte höher, als dies bei einem 
freien Zugriff zum Geld- und Kapitalmarkt erreichbar gewesen wäre. Vor 
allem die Begebung von Anleihen hätte der Post- und Telegraphenverwal­
tung bis zu 0,5 Prozentpunkte günstigere Bedingungen gebracht .  Der 
Wegfall der ablaufmäßigen Erschwernisse infolge der "Zessionskonstruk­
tion" und die Möglichkeit der Inanspruchnahme auch kapitalschwächerer 
Kreditinstitute mit kleineren Beträgen hätten weitere Ersparnisse ermög­
licht. 

Bei einem Fremdkapitalvolumen von rd 60 Mrd S (Ende 1 99 1 )  und ei­
nem Zuwachs von rd 1 2  bis 1 5  Mrd S jährlich ( 1 992 bis 1 995)  wären 
nach Ansicht des RH jährliche E insparungen in einer Größenordnung 
von über 1 00 Mill S an Zinsen zu erzielen. Bei der beabsichtigten Aus-

1 7" 
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gliederung aus dem Bundeshaushalt sollte der Unternehmung der weit- 287 
gehend uneingeschränkte Zugang zum Geld- und Kapitalmarkt, ein­
schließlich der Begebung von Anleihen, ermöglicht werden. 

5.4.3 Laut Mitteilung der Post- und Telegraphenverwaltung werde dies bei einer Neu­
ordnung angestrebt. 

5 .5 . 1 Über die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen geben die nachstehenden 
Übersichten Aufschluß: 

Jahr 

1 980 
1 987 
1 988 
1 989 
1 990 
1 99 1  
1 992 
1 993* 
1 994* 
1 995* 

Betriebsergebnis 
in Mill S 

+ 2 974 
+ 4 1 42 
+ 6 065 
+ 5 486 
+ 5 726 
+ 4 178  
+ 3 542 
+ 1 963 
+ 904 

1 04 
* = Schätzwerte 

Jahr 

1 980 
1 987 
1 988 
1 989 
1 990 
1 99 1  
1 992 
1 993* 
1 994* 
1 995* 

Eigenkapi tal­
rentabilität 

7 , 1  
7,2 

10,4 
9,3 
9,6 
7 ,2 
6,4 
3 ,9 
2 ,0 
- 0,3 

* = Schätzwerte 

Fremdkapital Verschuldungsgrad 
in Mill S in % 

8 3 1 5  
3 5  943 
4 1  543 
48 099 
56 506 
68 928 
8 1  5 5 5  
96 8 1 1 

1 10 270 
1 24 1 82 

Gesamtkapital 
rentabilität 

in % 

6,9 
6,7 
8,5 
7 ,8 
8,2 
7 ,2 
6,9 
6 , 1  
5 ,8 
5 ,6 

1 6,0 
38,3 
4 1 ,3 
44,9 
48,6 
54,8 
60,4 
66,7 
72,2 
7 5 ,8 

durchschnittlicher 
Fremdkapitalzinssatz 

8,9 
7 ,3  
7 ,0 
7 , 1  
8 ,0 
8 ,6 
8,2 
8,2 
8 ,4 
8 ,4 

Der Verschuldungsgrad der Post- und Telegraphenverwaltung hat sich seit 
dem Jahr 1 980 innerhalb von zehn Jahren verdreifacht. Die Erhöhung des 
Verschuldungsgrades bewirkte jedoch bis zum Jahr 1 990 keineswegs eine 
strukturelle Verschlechterung des Betriebsergebnisses. Erst ab dem Jahr 
1 99 1  zeigte sich eine deutliche Abnahme des Betriebsgewinnes. Für die 
Jahre 1 993 und 1 994 ist ein weiterer Rückgang des Gewinnes zu erwar­
ten. Für das Jahr 1 995 kündigt sich sogar ein Verlust an. Der Verschul­
dungsgrad wird bis zum Jahr 1 995 voraussichtlich auf 75,8 % anwachsen. 
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Die Eigen- und die Gesamtkapitalrentabilität entwickelten sich etwa wie 
das Betriebsergebnis. Ab dem Jahr 1 99 1  nahm die Kapitalrentabilität lau­
fend ab und lag durchwegs unter dem durchschnittlichen Fremdkapital­
zinssatz. 

5.5 .2  Der RH befürchtete, daß die mangelnde Rentabilität des aufgenomme­
nen Fremdkapitals bei gleichzeitig stark anwachsender Zinsenbelasrung 
einen Substanzverlust verursachen werde. Er sah die Gefahr, daß sich die 
Post- und Telegraphenverwaltung bei einer weiteren Erhöhung des Ver­
schuldungsgrades von einer bisher gewinnbringenden Einrichrung zu ei­
nem Zuschußbetrieb entwickeln werde. 

Sollte nicht eine nachhaltige Verbesserung der Kosten- und Leistungsda­
ten durch Aufwandsminderung bzw Ertragssteigerung erzielt werden 
können, wäre nach Ansicht des RH in den kommenden Jahren die unein­
geschränkte weitere Investitionstätigkeit der Post- und Telegraphenver­
walrung nur bei deutlicher Erhöhung des Selbstfinanzierungsanteiles ver­
tretbar. Da die Höhe der für Investitionen bereitstehenden Eigenmittel 
im derzeitigen Finanzierungssystem im wesentlichen vom Ausmaß der 
Zweckbindung der Fernsprechgebühren bestimmt ist, sollte die POSt­
und Telegraphenverwaltung um dessen Anhebung bemüht sein. Im übri­
gen ließ sich aus der für die Post- und Telegraphenverwalrung gegebenen 
Verpflichtung zur Betriebsführung nach kaufmännischen Grundsätzen 
ein deutlicher Auftrag des Gesetzgebers erkennen, alle nur möglichen 
Maßnahmen zur Abwehr der sich ankündigenden Verschlechterung des 
Betriebsergebnisses zu ergreifen. 

5.5 .3  Laut Stellungnahme der Post- und Telegraphenverwaltung habe sie sich in der 
Vergangenheit bereits mehrmals um eine Anhebung der Höne der Zweckbindung 
bemüht. Au/grund der Empfehlung des RH werde sie aber einen neuerlichen Vor­
stoß unternehmen. 

5 .6. 1 Bis zum Bundeshaushalt 1 982 waren auch die Einnahmen aus Kommuni­
kations- und besonderen Teilnehmereinrichtungen als Fernsprechgebüh­
ren ausgewiesen sowie in die Zweckbindung und damit anteilig in die für 
Investitionszwecke verfügbaren Eigenmittel der Post- und Telegraphen­
verwaltung einbezogen. 

Allerdings waren in den letzten Jahren die Einnahmen zunehmend auf die 
Mobiltelefondienste (Autotelefonnetze C und D) zurückzuführen. Bei­
spielsweise betrugen diese im Jahr 1 99 1  mit rd 1 244 Mill S nahezu die 
Hälfte der Gesamteinnahmen. Wesentliche Einnahmenteile fielen in die­
sem Jahr auch aus Pri vatfernmeldeanlagen ei nschl ießl ich  Strom­
weggebühren (840 Mill S), aus Nebenstellen- und Heimtelefonanlagen 
(224 Mill S) sowie aus dem öffentlichen Personenrufdienst (99 Mill S) 
an. 

5.6.2 Nach Ansicht des RH wären sämtliche Fernsprechgebühren in die Zweck­
bindung einzubeziehen gewesen, woraus die Post- und Telegraphenverwal­
tung allein im Jahr 1 99 1  über zusätzliche Mittel von rd 525  Mill S für 
Investitionszwecke verfügt hätte. 
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5 .6.3 Hinsichtlich der Einbeziehung siimtlicher Fernsprechgebühren in die Zweckbin- 28. 
dung hielt die Post- und Telegraphenverwaltung Verhandlungen mit dem BMF 
für notwendig. Als ersten Schritt buchte sie jedoch noch im Jahr 1 992 die aus der 
Benutzung des Fernsprechleitungsnetzes eingegangenen Autotelefongebühren in 
Höhe von 335 Mill S zu den Fernsprechgebühreneinnahmen um. 

5 .7 . 1 Jeweils zum Ende der Finanzjahre 1 983 bis 1 990 beauftragte die für das 
Finanzwesen der Post- und Telegraphenverwaltung zuständige Abteilung 
der Generaldirektion die Buchhaltung mittels formlosen Dienstzettels 
und sonst nicht weiter nachvollziehbar, Teile der zweckgebundenen Ein­
nahmen aus Fernsprechgebühren auf einen ähnlichen Voranschlagsansatz, 
jedoch ohne Zweckbindung, umzubuchen. Für das Jahr 1 99 1  erging 
kein derartiger Auftrag . Nachstehende Übersicht zeigt das Ausmaß der 
diesbezüglichen Umbuchungen: 

19831) 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Swnme 

in Mili S 

200,0 214,6 205,3 1 74,0 176,9 1 18,0 86,0 68,01 1 242,8 

1 )  Beträge geschätzt, weil Verrechnungsunterlagen bereits vernichtet waren. 

Die vorgenommenen Umbuchungen bewirkten zwar eine Erhöhung des 
an den Bundeshaushalt abzuführenden Überschusses der Post- und Tele­
graphenverwaltung und somit dessen Entlastung, verursachten jedoch 
wegen der erforderlichen zusätzlichen Fremdfinanzierung einen Anstieg 
der Schulden der Post- und Telegraphenverwaltung um über 1 Mrd S. 
Dadurch erwuchsen der Post- und Telegraphenverwaltung bis Ende des 
Jahres 1 99 1  zusätzliche Fremdkapitalzinsen in Höhe von rd 500 Mill S. 

5.7.2 Nach Auffassung des RH hätten es die ungünstigen Auswirkungen der 
Umbuchungen auf das kaufmännische Betriebsergebnis der Post- und Te­
legraphenverwaltung erfordert, die Gründe für diese Maßnahmen aus­
,führlich festzuhalten. Außerdem wäre im Hinblick auf die gesetzlich auf­
getragene Zweckbindung die rechtliche Grundlage für die erhebliche 
Verringerung der Fernsprechgebühreneinnahmen nachzuweisen gewesen. 

5 .7.3 Laut Stellungnahme der Post- und Telegraphenverwaltung weiren alle Umbu­
chungen in Geschä/tsstücken festgehalten worden. Allerdings seien sämtliche Ge­
schäJtsstücke anläßlich einer geschäJtsordnungsmäßig eingetretenen Änderung in 
der Zustdndigkeitsverteilung in Verstoß geraten. Sollten die Geschä/tsstücke noch 
aufgefunden werden, werde sie weiter Stellung nehmen. 

5 .8 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  U nbeschadet der zur Zeit in Gang befindlichen Diskussion über eine 
grundlegende Neuordnung der Rechtsstellung der Post- und Telegraphen­
verwaltung wäre zwecks Einsparung von Finanzierungskosten eine Erweite­
rung des Handlungsspielraumes der Post- und Telegraphenverwaltung 
hinsichtlich der Beschaffung von Fremdkapital norwendig. 
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(2) Damit sich die Post- und Telegraphenverwaltung nicht von einer bisher 
gewinnbringenden Unternehmung zu einem Zuschußbetrieb entwickelt, 
sollte sie in der gegenwärtigen Kosten- bzw Ertragslage eine weitere Er­
höhung des Verschuldungsgrades vermeiden. 

ERP (European Recovery Program)-Fonds 

Dem Fonds ist es durch seine gezielte Vorgangsweise gelungen, die 
ihm gestellten Aufgaben zu erfüllen. So wurde das Fondsvermögen 
im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten vermehrt, die Organisati­
on den Erfordernissen angepaßt und das Förderpotential nach kla­
ren Gesichtspunkten verteilt. 

Der RH sah die reibungslose Fortsetzung dieser Entwicklung ge­
währleistet. 

1988/89 1 989/90 1 990/91 1991/92 
in Mill S 

Eigenblock 1 5  1 74 1 5 972 1 6 886 1 7 922 
Nationalbankblock 8 928 9 1 50  9 3 1 2  9 562 
Gesamtvermögen 24 102 25 1 22 26 1 98 27 484 

Anzahl zum Jahresende 
Mitarbeiter 45 44 43 46 

6. 1 Die Gebarungsüberprüfung fand am Sitz des Fonds in Wien statt. Der 
Fonds wurde zuletzt im Jahre 1 964 durch den RH überprüft. Wegen des 
großen Zeitraumes beschränkte sich die Überprüfung im wesentlichen 
auf die Gebarung der Jahre 1 987/88 bis 1 991 /92. Neben den vom Fonds 
unmittelbar verwalteten Mitteln wurde auch das Vermögen des soge­
nannten Nationalbankblocks in die Betrachrung einbezogen. 

6.2 Die Errichtung, die Mittel und Aufgaben des Fonds, seine Organisation 
sowie die Grundsätze über die Verteilung, Verwalrung und Kontrolle der 
ihm anvertrauten Mittel sind im Bundesgesetz vom 1 3 . Juni 1 962 über 
die Verwaltung der ERP-Counterpart-Mittel (ERP-Fonds-Gesetz) gere­
gelt. 

Der Fonds besitzt eigene Rechtspersönlichkeit. 

6.3 Die Aufgaben der Geschäftsführung, soweit sie nicht ausdrücklich ande­
ren Bundesministerien übertragen sind, werden vom BMV ausgeübt. 
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Rechtsverhältnisse 

Organe der 
Gesellschaft 

ERP-Fonds 

6.4 Der Fonds hat den Ausbau, die Rationalisierung und die Produktivität 271 
der österreichischen Wirtschaft insbesondere durch Unterstützung und 
Anregung der produktiven Tätigkeit und des Warenaustausches zu för-
dern und dadurch auch zur Erhaltung der Vollbeschäftigung und zur Er­
höhung des Sozialproduktes unter Bedachtnahme auf die Stabilität des 
Geldwertes beizutragen. 

Zur Verwirklichung seiner Aufgaben verfügt der Fonds über alle - als 
Eigenblock bezeichneten - Vermögenschaften und Rechte, die dem 
Bund durch die Abwicklung der Hilfsmaßnahmen der Vereinigten Staa­
ten von Amerika im Rahmen ihres als Marshall-Plan bekannt geworde­
nen europäischen Wiederaufbau programmes (European Recovery Pro­
gram-ERP) ab 1 .  Juli 1 962 zustehen. Der Fonds hat auch das Recht, 
Kredite zu gewähren, die von der Oesterreichischen Nationalbank durch 
Eskontierung vom Kreditwerber beigebrachter Finanzwechsel zu finan­
zieren sind (Nationalbankblock). 

6.5 Die Organe des Fonds sind die ERP-Kreditkommission (Kommission) 
und die Geschäftsführung. 

6.6. 1 Die Kommission entscheidet auf Antrag der Geschäftsführung über die 
Gewährung von Groß- und Mittelkrediten, soweit durch die Geschäfts­
ordnung diese Entscheidungen nicht an Fachkommissionen delegiert 
wurden, und wirkt bei der Erstellung der Investitionsrichtlinien mit. 

6.6.2 Wie der RH feststellte, traf die Kommission in einigen Fällen von den 
Anträgen der Geschäftsführung abweichende Entscheidungen. Er vermiß­
te hiebei eine Begründung für die Beschlußfassung. 

6.6.3 Die Geschajtsführung teilte hiezu mit, daß bisher in der Kommission nur ein 
Beschlußprotokoll geführt wurde. Es werde aber in Hinkunft der Anregung des 
RH nachgekommen werden. 

6.7. 1 Die Kommission, deren Mitglieder ehrenamtlich tätig waren, nimmt ver­
gleichsweise die Aufgaben des Aufsichtsrates einer Unternehmung wahr. 

6.7.2 Wie der RH kritisch vermerkte, bestanden weder Bestimmungen über 
die Sorgfaltspflicht noch über die Verantwortlichkeit. Er regte an, bei ei­
ner allfälligen Gesetzesänderung auch dies zu berücksichtigen. 

6.8 Die aus einem Geschäftsführer und seinen bei den Stellvertretern beste­
hende Geschäftsführung des Fonds vertritt diesen nach außen und führt 
alle Geschäfte des Fonds. Die näheren Regelungen trifft die Geschäftsord­
nung des Fonds. Nach dem Ausscheiden eines der beiden Stellvertreter 
des Geschäftsführers im Jahre 1 987 blieb aufgrund einer Entscheidung 
des damaligen Bundesministers diese Stelle seit diesem Zeitpunkt unbe­
setzt. 
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Organe 

6.9.1 Der Geschäftsführer des Fonds verfügte - im Gegensatz zu seinem 
Stellvertreter - über keinen schriftlichen Vertrag, obwohl auch er für 
diese Tätigkeit Bezüge erhielt .  Als Sektionschef des BMV ergaben sich 
seine Rechte und Pflichten aus dem Beamten-Dienstrecht. 

6.9.2 Der RH empfahl ,  auch mit  dem Geschäftsführer einen Vertrag abzu­
schließen, in dem eine Gesamtentlohnung unter Einrechnung der Beam­
tenbezüge vorzusehen wäre. 

Geschäftsordnung 6. 10. 1 Hinsichtlich der Geschäftsordnung des Fonds war festzustellen: 

Geschäftspolitik 

( 1 )  Die Entscheidung des damaligen Bundesministers, künftig nur noch ei­
nen Stellvertreter des Geschäftsführers vorzusehen, fand in der Geschäfts­
ordnung keinen Niederschlag. 

(2) Die Gesamtverantwortung für die Geschäftsführung war zwar für die 
Stellvertreter, nicht aber für den Geschäftsführer selbst vorgesehen. 

6. 10.2 Der RH regte an, die Geschäftsordnung zu verbessern. 

6. 10.3 Die Geschäftsführung hat die Empfehlung des RH bereits verwirklicht. 

6. 1 1  Die Wirtschaftsförderung als Instrument der Wirtschaftspolitik ist ein in 
allen Industriestaaten übliches Mittel, um gesamtwirtschaftliche Ziele zu 
erreichen. Auch nach den EG-Richtlinien sind staatliche Förderungen 
zulässig, wenn Märkte versagen oder wenn auf das Marktergebnis aus 
übergeordneten Zielsetzungen Einfluß genommen werden soll. 

6. 1 2  Da ausländische Kapitalmärkte insbesondere mittleren oder kleineren 
Unternehmungen kaum offenstehen und auch größere Unternehmungen 
für Vorhaben im Bereich Forschung und Entwicklung - bzw für inno­
vative Projekte sowie Internationalisierungsvorhaben - aufgrund des 
höheren Risikos meist Fremdmittel nur mit einem erhöhten Zinssatz er­
halten, scheint eine Unterstützung der Finanzierung derartiger Projekte 
zweckmäßig. 

6. 1 3  Seit nunmehr fünf]ahren verfolgt der Fonds mittels besonderer Internatio­
nalisierungs- sowie Technologieprogramme weiter das Ziel, die österrei­
chische Wirtschaft bei den neuen Herausforderungen tatkräftig zu unter­
stützen. Diese Förderungen sind aus makroökonomischer Sicht deshalb 
notwendig, weil viele Projekte mit hohen Risken verbunden sind, weshalb 
bei deren Finanzierung über den Kapitalmarkt zumeist nur unzureichende 
bzw vergleichsweise teure Mittel zur Verfügung stehen. 

6. 14 Um die heimischen Wirtschaft bei der Nutzung der Chancen auf die nun­
mehr ebenfalls marktwirtschaftlich ausgerichteten Reformländer in Ost­
und Mitteleuropa zu unterstützen, errichtete der Fonds ein eigenes Ost­
europa-Programm. 
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Geschäftspolitik 

ERP-Fonds 

6. 1 5  Obwohl sich der Fonds als Industrieförderer versteht und daher auch seine 
Förderprogramme für den industriell-gewerblichen Sektor laufend erwei­
tert, unterstützt er aufgrund seines Gründungsgedankens auch die Wirt­
schaftsbereiche Tourismus, Verkehr sowie Land- und Forstwirtschaft. 

6. 16 Darüber hinaus stellte der Fonds auch Mittel zur Unterstützung im Be­
reich der Entwicklungszusammenarbeit bereit. 

6. 1 7  Grundsätzliches Ziel des  Fonds war e ine  offensive vorausschauende 
Förderungspolitik zur Stärkung der heimischen Wirtschaftsstrukrur und 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Unterneh­
mungen. 

6. 18 . 1  Die maßgeblichen bundesweiten Förderinstitutionen auf dem Gebiet der 
Industrie- und Gewerbeförderung sind der Fonds, die Bürges Förde­
rungsbank des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 
GesmbH, der Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft, 
die Österreichische Investitionskredit AG (Investkredit), der Umwelt­
und Wasserwirtschaftsfonds sowie die Finanzierungsgarantie-Gesellschaft 
mbH. 

Im wesentlichen bestanden nur zwischen dem Fonds und der Investkredit 
Überschneidungen (Technologieförderung). 

Im Sinne einer bestmöglichen Durchführung der Aufgaben der einzelnen 
Förderungsstellen haben diese im Frühjahr 1 992 einen Kooperationsver­
trag abgeschlossen. Der wesentliche Vorteil dieser Förderkooperation für 
die antragstellenden Unternehmungen lag in der Weiterleitung der bei 
einer nicht zuständigen Stelle eingereichten Anträge an die entsprechende 
Förderinstitution. 

Die Förderungsstellen haben ihren gegenseitigen Informationsfluß ohne 
zusätzliche administrative Kosten verstärkt. 

6. 1 8.2 Der RH begrüßte diese im April 1 992 abgeschlossene Vereinbarung der 
Österreichischen Innovations- und Investitionseinrichtungen und emp­
fahl eine Züsammenarbeit und Abstimmung auch mit den entsprechen­
den Förderungsstellen der Bundesländer. 

6. 1 9. 1  Dem Fonds ist es gelungen, durch gezielte Maßnahmen die ihm gestell­
ten Aufgaben zu erfüllen. So wurde das Fondsvermögen im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten vermehrt, die Organisation den Erfordernissen 
angepaßt und das Förderpotential nach klaren Gesichtspunkten vertei lt. 

6. 1 9.2 Der RH sah die reibungslose Fortsetzung dieser Entwicklung gewährlei ­
stet. 
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Finanzwirtschaft 6.20 Der Fonds erstel l t  seine Jahresabschlüsse seit seinem Bestehen zum 

30. Juni jeden Jahres. 

Sie sind aufgrund der sich aus der Aufgabenstellung ergebenden besonde­
ren Strukrur nicht mit jenen anderer Kreditinstitute vergleichbar und 
stellen im wesentlichen eine Grundlage für die Darstellung der umfang­
mäßigen Entwicklung des Fonds dar. 

6.2 1 Die Bilanzsumme des Fonds (Eigenblock) erhöhte sich im Zeitraum von 
1 4 443 ,9  Mi l l  S 0 987/88)  um 3 4 7 7 ,8 Mdl  S oder 2 4 , 1 % auf 
17 92 1 ,7 Mill S 1 99 1 /92. Unter Einbeziehung des Nationalbankblocks, 
der von 8 7 1 9,6 Mill S um 842,7 Mill S oder 9,7 % auf 9 562,3 Mill S 
anwuchs, nahm das verfügbare Gesamtvermögen um 4 320,5  Mill S 
oder 1 8,7 % zu und belief sich zum 30. Juni 1992 auf 27 484,0 Mill S .  
Der Anteil  des Eigenblocks am Gesamtvermögen erhöhte s ich von 
62,4 % auf 65,2 %. 

6.22 Naturgemäß lag der Schwerpunkt auf der Aktivseite bei den Forderungen 
aus gewährten ERP-Krediten sowie -Darlehen und auf der Passivseite 
beim Eigenkapital. 

6.23 Seit der Gründung des Fonds im Jahr 1 962 ergab sich unter Einbezie­
hung des Nationalbankblocks bis 1 992 folgende Entwicklung: 

Eigenblock Nationalbankblock Gesamtvermögen 
in Mrd S 

1 .  Juli 1 962 5 ,66 1 5 ,553  1 1 ,2 14 
30.luni 1992 17 ,922 9,562 27,484 
Zuwachs 1 2,261 4,009 1 6,270 

in % 
2 1 6,6 72,2 145 , 1  

Das verfügbare Gesamtvermögen erhöhte sich seit Bestehen des Fonds 
von 1 1  2 1 3 , 6  M i l l  S um 1 6  2 7 0 ,4 M i l l  S oder  1 4 5 , 1  % auf 
27 484,0 Mill S .  Als  Folge des Übereinkommens mit  der Oesterreichi­
schen Nationalbank wuchs der Eigenblock wesentlich stärker als der Na­
tionalbankblock. 

6.24 Der in der Gewinn- und Verlusrrechnung mit Vermögenszugang bzw ab 
der Formblattumstellung mit Eigenkapitalzuwachs bezeichnete positive 
Saldo aus Aufwendungen und E rt rägen nahm von 5 9 1 ,6 M i l l  S 
0 987/88) um 1 30,2 Mill S bzw 22,0 % auf 46 1 ,4 Mill S ( 1 991/92) ab. 
Der Höchstwert war im Geschäftsjahr 1 989/90 mit 7 14,5  Mill S zu 
verzeichnen. 
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Finanzwirtschaft 

ERP-Fonds 

6.25 Der E ige�kapitalzuwachs hat sich von 78 ,7  % ( 1 989/90) auf 39 ,4 % 275 
( 1 99 1 /92) des Zinsensaldos verschlechtert. Dies war im wesentlichen auf 
hohe Wertberichtigungen im WirtSchaftsjahr 1 99 1 /92 (392,2 Mill S) 
zurückzuführen. 

6.26. 1 Zwischen dem Fonds und dem BMV wurde einmal jährlich eine Verrech­
nung der gegenseitigen Kosten vorgenommen. Allerdings war vereinbart, 
einen geldwerten Leistungsausgleich möglichst zu vermeiden. 

Dementsprechend gingen bei der vom Fonds angestellten Kostenberech­
nung zum Teil hochgerechnete oder geschätzte Zahlen bzw hinsichtlich 
der vom Bund getragenen Personalkosten nur fernmündlich übermittelte 
Summen ein, wodurch ein Nachvollzug der Richtigkeit dieser Kostenbe­
rechnung nur sehr schwer möglich war. 

6.26.2 Der RH vermochte zwar einer vereinfachten Berechnung der Kosten zu­
zustimmen, nicht aber dem Verzicht auf einen geldwerten Kostenaus­
gleich. 

Da der Fonds gesetzlich verpflichtet ist, den Verwaltungsaufwand aus ei­
genem zu tragen, regte der RH an, für die Gegenverrechnung mit dem 
Bund jedenfalls die ohne Schwierigkeit zu ermittelnden Kosten festzu­
stellen und auch zu verrechnen. 

6.26.3 Die Geschäftsführung sagte zu, der Anregung des RH Folge zu leisten. 

6.27. 1 Das für den Fonds maßgebliche Bundeshaushaltsgesetz sieht eine andere 
Gliederung der Jahresbestandsrechnung (Bilanz) und der Jahreserfolgs­
rechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) als das später beschlossene 
Rechnungslegungsgesetz vor. Der Fonds hat allerdings seine Jahresab­
schlüsse teilweise nach dem Gliederungsschema des Rechnungslegungs­
gesetzes erstellt. 

Im einzelnen war festzustellen: 

( 1) Die Forderungen waren netto, dh nach Absetzung der Einzelwertberichti­
gungen dargestellt. Dementsprechend entfiel die Position "Wertberichti­
gung zu Forderungen" auf der Passivseite. 

(2) Das verfügbare Gesamtvermögen war nicht einheitlich dargestellt. Der 
E igenblock wurde netto , dh nach Absetzung der Wertberichtigungen, 
und der Nat i onalbankblock wurde brutto  ohne  Absetzung der  
"Schwebenden Verrechnung" (notleidende Kredite) ausgewiesen. 

6.27.2 Der RH empfahl, die gesetzlich angeordnete Darstellungsweise anzuwen­
den, diese jedoch durch entsprechende Zusätze (insbesondere hinsichtlich 
der Wertberichtigung) zu ergänzen. 

6.27.3 Die Geschäftsführung sagte dies zu. 
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Ausleihungen 

6.28 Die realisierten Verluste im Ausleihungsbereich ergaben sich aus der Ver­
wendung von Einzelwertberichtigungen und aus Direktabschreibungen 
unter Berücksichtigung nachträglicher Eingänge. In den Wirrschafts­
jahren 1 97017 1 bis 1 99 1 /92 traten insgesamt Ausfälle in Höhe von 
23,2 Mill S ein (hievon im Zeitraum 1 987/88 bis 1 99 1/92 3,2 Mill S). 
Für die Wircschaftsjahre 1 962/63 bis 1 969170 lagen diesbezüglich keine 
Aufzeichnungen mehr vor. Im Vergleich zum Eigenkapital des Fonds war 
die Größenordnung der akkumulierten Ausfälle unbedeutend. 

6.29 Den bei einzelnen Ausleihungen drohenden Ausfällen trug der Fonds 
durch Bi ldung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie 
durch Bildung einer Risikoreserve für Entwicklungshi lfekredite (als 
Rücklage) Rechnung. 

6.30. 1 Die Vorsorgequote des Fonds - alle Risikovorsorgen bezogen auf das 
Ausleihungsvolumen - betrug zum Stichtag 30. Juni 1 992 9,5 % .  
Dieser Satz lag weit über jenem von Kreditinstituten, die Ausleihungen 
mit wesentlich höherem Risiko im Bestand aufweisen . .Im Hinblick auf 
die strengen Vergaberichtlinien, die sich durch die unbedeutende Höhe 
der bisher erlittenen Ausfälle dokumentieren, erschien die Höhe der 
Werrberichtigungen, insbesondere der Pauschalwertberichtigungen, nur 
bilanzpolitisch begründet zu sein. 

6.30.2 Der RH beurteilte vom Gesichtspunkt der Bilanzklarheit direkt abge­
setzte Pauschalwertberichtigungen als nicht wünschenswert, weil derar­
tige stille Reserven einen bilanzpolitischen Spielraum bieten, der allfäl­
lige Ausfälle in den Folgejahren verdecken läßt. 

6.30.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung würde in Hinkunft die Entwicklung 
der Wertberichtigungen (Zuführungen und Auflb"sungen) imJahresabschluß bzw 
in den Erläuterungen ersichtlich sein. 

6.31 Die letzten ERP-Jahresprogramme waren am Ziel einer offensiven 
Struktur-, Regional-, Internationalisierungs- und Technologiepolitik 
ausgerichtet. 
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Auslelhungen 

Organisation 

Automationsunter­
stützte Datenverar­
beitung 

ERP-Fonds 

6.32 Ein Überblick über die von 1 962 bis 1 992 aus Nationalbank- und Eigen-
blockmitteln gewährten ERP-Investitionskredite zeigte folgende Ver-
teilung: 

Sekror Anzahl der ERP- Anteil an Höhe der Anteil der 
Kredite Kreditzu- den gewährren Gesamr- ERP-Kredire 

sagen ERP-Krediren investionen an den Ge-
in Mill S in % in Mill S samrinvesti-

tionen 

Energie 99 3 282,9 6,0 46 053,7 7 , 1  

Industrie und 
Gewerbe 
a) Großkredite 2 97 1  38 339,7 69,7 1 59 279,0 24,1 

b) Minelkredire 1 503 633,7 1 , 1  1 3 3 1 ,0 47,6 

Landwirrschaft 1 627 5 1 60,1 9,4 1 1  478,9 44,0 

Forstwirrschaft 1 646 994,5 1 ,8 1 464,1  67,9 

Tourismus 1 305 4 388,0 8,0 1 1  7 8 1 ,4 37,3 

Verkehr 337 2 1 88,8 4,0 6 30 1 ,3 34,7 

Summe 9 488 54 987,7 1 00,0 237 689,4 23,1  

davon: 

Narional-
bankblock 4 008 3 1 848,3 57,9 170 338,0 1 8,7 

Eigenblock 5 480 23 1 39,4 42,1  67 3 5 1 ,4 34,4 

6.33 Die Organisationsstruktur des Fonds war aufgrund der überschaubaren 
Größe der Unternehmung verhältnismäßig flach. So gab es im hierarchi­
schen Aufbau des Fonds im wesentlichen nur drei Ebenen: Geschäfts­
führung, Bereichsverantwortliche und Sachbearbeiter. Grundsätzlich soll­
te eine mögl ichst flexible Organisation eine rasche Erledigung der 
Förderfälle ermöglichen. 

6.34. 1 Neben Organigrammen erhielt der RH auch eine kurzgefaßte Aufzeich­
nung der ERP-Tätigkeiten (März 1 992), die nach Arbeitsbereichen ge­
gliedert war. In dieser Unterlage wurden den einzelnen Mitarbeitern des 
Fonds stichwortartig ihre jeweiligen Aufgaben zugeordnet. Ältere Struk­
rurunterlagen aus dem überprüften Zeitraum konnten dem RH nicht vor­
gelegt werden. 

6.34.2 Der RH empfahl, Strukrurpapiere, soweit sie die Gesamtorganisation des 
Fonds betreffen, in einfacher Form zu sammeln - etwa im Rahmen eines 
Organisations-Handbuches -, um auch die Organisationsentwicklung 
des Fonds zu dokumentieren und damit nachvollziehbar zu machen. 

6.34.3 Die Geschäftsführung hat die Empfehlung des RH bereits aufgegriffen. 

6.35 . 1  Zum 'Zeitpunkt der örtlichen Überprüfung verfügte der Fonds über eine 
zentrale ADV-Anlage der mittleren Datentechnik mit 40 Terminals bzw 
Personal-Computern und einem Dutzend Druckern. Diese System-Lö­
sung war für die Zwecke des Fonds sehr gut geeignet und hatte sich von 
Anfang an bewährt. 
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Personal wesen 

Auffallend hoch waren lediglich die Wartungskosten für die Hardware 
des Systems. 

6.3 5 .2 Der RH empfahl daher, Geräte, bei denen keine Probleme zu erwarten 
sind (zB Bildschirme, Personal-Computer, Arbeitsplatzdrucker), aus der 
Wartung zu nehmen. In Hinkunft wäre nicht nur darauf zu achten, daß 
bei geringstem Wartungsaufwand ein ausreichend sicherer Betrieb ge­
währleistet ist ,  sondern auch die Verträge mit den Hard- und Soft­
ware-Lieferanten anwenderorientiert gestaltet werden. 

Die Sicherheit des Compurerraumes wäre nach Ansicht des RH durch 
entsprechende Vorkehrungen bzw Maßnahmen zu erhöhen. 

6.3 5.3 Die Geschäftsführung sagte zu, den Empfehlungen des RH sowohl in bezug auf die 
Erhbhung der Sicherheitsvorkehrungen als auch die Verminderung der Wartungs­
vertriige nachzukommen. 

6.36 Der Personalstand des Fonds belief sich zum 30. Juni 1 987 auf 47 und 
zum 30 .  Juni 1 992 auf 45 Mitarbeiter. In diesem Personalstand waren 
1 987 zehn Bundesbeamte enthalten. Die Anzahl dieser Bediensteten ver­
ringerte sich in den Folgejahren ständig und betrug 1 992 nur noch fünf 
Personen. 

6.37.1  Aufgrund der B indung an den Bankenkollektivvertrag erfolgte 1 988 
auch für die Fonds-Angestellten eine Kürzung der wöchentlichen Ar­
beitszeit von 40 auf 38,5 Stunden. Diesbezüglich wurde auch eine eigene 
Vereinbarung abgeschlossen. 

Da für die im Fonds tätigen Bundesbeamten nach wie vor die 40-Stun­
den-Woche galt, arbeiten die beiden Gruppen von Dienstnehmern unter­
schiedlich lang. 

6.37.2 Nach Ansicht des RH waren diese unterschiedlichen Gruppenbestim­
mungen vor allem im Hinblick auf gleitende Arbeitszeit und Über­
stundenregelung nur sehr schwer zu handhaben und überdies geeignet, 
das Arbeitsklima nachteilig zu beeinflussen. Er empfahl daher, im Rah­
men einer Betriebsvereinbarung eine einheitliche Regelung zu treffen. 

6.38. 1 Beginn und Ende der Arbeitszeit waren nicht festgesetzt, wobei Einzel­
heiten über diese gleitende Dienstzeit, wie Festlegung der Block- und 
Gleitzeiten, Anzahl der übertragbaren Arbeitsstunden in den nächsten 
Monat usw, nur mündlich weitergegeben wurden. 

6.38.2 Der RH erachtete diese Vorgangsweise als unzweckmäßig und empfahl, 
ehestmöglich eine Vereinbarung über die Gleitzeit ,  unter schriftlicher 
Festlegung aller erforderlichen Einzelheiten, abzuschließen. 

6.38.3 Die Geschäftsleitung sagte dies zu. 
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ERP-Fonds 

6.39 Der Personalaufwand für die fondseigenen Angestellten (ohne Abferti- 27. 
gungen, Dotationen des Sozialkapitals und ohne Arbeitgeberbeiträge) er-
höhte sich von rd 1 1 , 5  Mil l  S im Wirtschafts jahr  1 987/88 auf rd 
1 7 ,9 Mill S 1 99 1 /92 ( +  5 5  %). Bezogen auf den jahresdurchschnittlichen 
Personalstand von 33 bzw 37 Mitarbeitern ergab sich somit eine Jahres­
kopfquote von 349 000 S ( 1 987/88) bzw von 482 864 S ( 1 99 1 /92). 

Sie lag damit unter dem Gesamtdurchschnitt der vom RH ermittelten 
Einkommensverhältnisse der Geld und Kreditwirtschaft. 

Zu berücksichtigen war allerdings, daß hiebei die verhältnismäßig teure­
ren - weil älteren - Bundesbediensteten nicht berücksichtigt waren 
und der Altersdurchschnitt der fondseigenen Angestellten mit rd 37 Le­
bensjahren vergleichsweise niedrig ist, was sich naturgemäß auf die Höhe 
der Durchschnittskopfquoten entsprechend günstig auswirkte. 

6.40 Einzelfälle im Bereich des Personal- und Sachaufwandes gaben Anlaß zu 
Anregungen des RH. 

Die Geschaftsführung sagte zu, diesen Anregungen nachzukommen. 

6.4 1 Zusammenfassend sah sich der RH zu nachstehenden Bemerkungen ver­
anlaßt: 

( 1) Im Hinblick auf die nunmehrigen organisatorischen Gegebenheiten be­
stehen einige formale Mängel. 

(2) Die Jahresabschlüsse entsprechen zwar den haushaltsrechtl ichen Vor­
schriften, sie sind jedoch auch in Beachtung des Rechnungslegungsgeset­
zes durch entsprechende Zusätze zu ergänzen. 
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Prüfungs ablauf 

Österreichische Fernmeldetechnische Entwicklungs­
und Förderungsgesellschaft mbH 

Zweck der im Jahr 1 978 gegründeten Gesellschaft war die Schaf­
fung der Voraussetzungen für eine österreichische Produktion von 
Fernmeldeeinrichtungen, die für öffentliche Fernmeldedienste 
verwendet werden. Neben vier österreichischen Fernmeldeunterneh­
mungen beteiligte sich die Republik Österreich (Bund) mit einem 
mehr als 50 %-Anteil am Stammkapital. Die Post- und Telegraphen­
verwaltung verwaltete ab dem Jahr 1 98 5  die Geschäftsanteile des 
Bundes. 

Nach Auffassung des RH wurde das Ziel der Gesellschaftserrich­
tung bereits verwirklicht. Der RH empfahl den Rückzug der Post­
und Telegraphenverwaltung aus der Gesellschaft. 

1 987 1 988 1 989 1 990 1 99 1  
in Mill S 

Bilanzergebnis 14,4 6,3 6,7 10,8 1 7 ,8 
Umsatz 32,8 2 1 ,4 1 9,6 3 1 ,0 3 2,0 
Jahresgewinnl -verlust - 0 , 1  

7 . 1  Der RH hat im April und Mai 1 992 die Gebarung der Österreichischen 
Fernmeldetechnischen Entwicklungs- und Förderungsgesellschaft mbH 
(Gesellschaft) überprüft. Die Prüfungsmitteilungen wurden der Gesell­
schaft und der Post- und Telegraphenverwaltung im März 1 993 zuge­
stellt. Die Stellungnahmen langten im Juni 1 993 im RH ein. 

Gesellschaftszweck 7.2. 1 . 1  Die Gesellschaft (Stammkapital 500 000 S) bestand aus folgenden Ge­
sellschaftern mit den nachstehend angeführten Anteilen: 

Republik Österreich 
(Bund) 

Anteil zu 50,4 % 
( 2 5 2 000 S )  

Alcatel Austria 
(früher ITI Austria GesmbH) 

Kapsch AG 

Schrack Elektronik AG 

Siemens AG Österreich 

Anteile zu je 1 2,4 % 
( 62 000 S )  

Aufteilung der 

Anteile bei der 

österreichischen 

fernmeldetechni­

sehen 

Entwicklungs- und 

Förderungsgesell­

schaft mbH 
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GeseilschaHszweck 

Österreichische Fernm Idetcchnisch 
Entwicklungs- und Förderungsgesell chaft 

Neben dem Gesellschaftsvertrag vom Oktober 1 978 wurde zwischen den 
Gesellschaftern eine "Grundsatzvereinbarung" geschlossen, wonach die 
Entwicklung eines österreichischen digitalen Telefonsystems OES bis zur 
Fertigungsreife über die Gesellschaft koordiniert und kostengünstig ge­
staltet werden sollte. Gegen Abgeltung der entstehenden Kosten stand 
den Gesellschaftern das ausschließliche Nutzungsrecht an dem von der 
Gesellschaft erworbenen oder durch sie geschaffenen technischen Wissen 
zur industriellen Nutzung auf dem Gebiet der öffentlichen Fernmelde­
technik in Österreich zur Verfügung. 

Im Jahr 1 98 1  entschied das BMV, für das österreichische Fernmeldenetz 
nicht ein, sondern zwei digitale Fernsprechwählsysteme (OES-D und 
OES-E) zu errichten. Infolgedessen konnte die für die Gesellschaftsgrün­
dung maßgebende Absicht,  das Fertigungsrecht für ein Fernsprech­
system zu erwerben und dieses eigenständig anzupassen, für nunmehr 
zwei Systeme nicht mehr in der vorgesehenen Form verwirklicht werden. 
Die Systemlizenzen verblieben aus Konkurrenzgründen bei den Gesell­
schaftern. 

In Abänderung der Grundsatzvereinbarung verpflichteten sich die Gesell­
schafter, die Anpassungsentwicklung bis zur Fertigungsreife und die Wei­
terentwicklung während der Systemeinsatzdauer ohne Einbeziehung der 
Gesellschaft selbst vorzunehmen. Zu diesem Zweck bi ldeten sie zwei 
Gruppen, uzw d ie  Austr ia  Te lecommunicat ion GesmbH 
(Kapsch AG/Schrack Elektronik AG) und die Arbeitsgemeinschaft OES-E 
(Siemens AG/Alcatel AG). Für jedes der beiden Systeme wurden außer­
halb der Gesellschaft Entwicklungszentren eingerichtet. Die Tätigkeit der 
Gesellschaft beschränkte sich nunmehr im wesentlichen auf die Koordinie­
rung der bei den Systemenrwicklungen. 

7.2. 1 .2 Aufgrund der angeführten Entscheidung, anstelle eines E inheitswähl­
systems zwei Wählsysteme (OES-D und OES-E) zu entwickeln, wurde 
die zwischen den Gesellschaftern geschlossene Grundsatzvereinbarung im 
Jahre 1 982 neu gefaßt. Hiebei verpflichtete sich ua die Post- und Tele­
graphenverwaltung, ausschließlich die beiden Wählsysteme OES-D und 
OES-E in Österreich einzusetzen. Der Gesellschaft wurde aufgetragen, 
nur den Gesellschaftern "ihr gesamtes system neutrales Wissen zur in­
dustriellen Nutzung auf dem Gebiet der öffentlichen Fernmeldetechnik" 
weiterzugeben. 

Der Abschluß der Grundsatzvereinbarung erfolgte auf unbestimmte Zeit .  
Mit Jahresende 1 985 bestand erstmals für jeden Vertragspartner unter 
Einhaltung einer sechsmonatigen Frist die Möglichkeit zur Kündigung 
bzw zum Ausscheiden aus der Gesellschaft. Obwohl zum Zeitpunkt der 
Gebarungsüberprüfung bereits rd 40 % der Fernsprechhauptanschlüsse 
auf das digitale Fernmeldenetz umgestellt waren (ein Vollausbau ist bis 
zum Jahre 2000 vorgesehen), ließ die Post- und Telegraphenverwaltung 
noch keine Absicht erkennen, in absehbarer Zeit eine derartige Kündi­
gung in Erwägung zu ziehen. 

7.2.2 Der RH beanstandete die bereits über ein Jahrzehnt dauernde Form der 
Zusammenarbeit der Post- und Telegraphenverwaltung mit den privaten 
Gesellschaftern. Abgesehen von dem kaum aufholbaren Informationsvor-
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Gesellschaftszweck 

282 sprung gegenüber anderen Mitbewerbern erreichten die vier Fernmelde­
unternehmungen aufgrund der vertraglichen Fesdegung der Post- und 
Telegraphenverwaltung auf die beiden OES-Wählsysteme eine kartell­
mäßige Festlegung ihres Auftragsvolumens. 

Finanzielle 
Regelungen 

7.2.3 Laut Stellungnahme der Generaldirektion der Post- und Telegraphenverwaltung 
habe sich die Zusammenarbeit in der Gesellschaft bewtihrt und müsse fortgeführt 
werden. Auch im Ausland (Schweiz, Deutschland) würde ähnlich vorgegangen 
werden. Die direkte Vereinigung mit den Herstellern und deren Beistellung von 
Fachkräften wären bei der Erarbeitung von Spezifikationen, dem Aufbau von Pro­
totypen, der Durchführung von Funktionsprüfungen sowie der Vorbereitung der 
Lieferabnahme für die Post- und Telegraphenverwaltung rascher und effizienter 
als eine postinterne Erarbeitung mit jeweils bilateralen Absprachen. Der Aufga­
benbereich der Gesellschaft würde nicht durch den Ausbaugrad des OES, sondern 
vor allem durch die Umsetzung von verpflichtenden Normen internationaler Kör­
perschaften auf dem Gebiet des Fernmeldewesens bestimmt werden. 

7.3 . 1  Aufgrund des zwischen den Gesellschaftern vereinbarten Vergütungssy­
stems wurden die von der Gesellschaft geleisteten Aufwendungen stets 
jährlich ausgeglichen. Ein im Jahr 1 99 1  mit 1 24 300 S ausgewiesener 
Verlust entstand durch eine Rücklagenzuweisung. 

Bei den Aufwendungen waren drei große Gruppen zu unterscheiden: 

(1) Gehälter (rd 10 ,9 Mill S im Jahr 1 99 1 ) :  Unter dieser Position wurden 
die Vergütungen für den Geschäftsführer und das Büropersonal (fünf 
Dienstnehmer im Jahr 1 99 1 )  verrechnet. Außerdem stellte die Post- und 
Telegraphenverwaltung der Gesellschaft laufend Fachpersonal (neun 
Dienstnehmer im Jahr 1 99 1 )  zur Verfügung, welches bei der Post- und 
Telegraphenverwaltung karenziert und bei der Gesellschaft angestellt war. 

(2) Fremdleistungen (rd 1 8,3 Mill S im Jahr 1 99 1 ): Unter dieser Position 
erfolgte vor allem die Verrechnung von Entwicklungsaufträgen an die Ar­
beitsgemeinschaft OES-E und Austria Telecommunication GesmbH so­
wie von Aufwendungen für Mitarbeiter der Gesel lschafterunterneh­
mungen. 

(3) Betriebs- und Verwaltungskosten (rd 2 ,4 Mill S im Jahr 1 99 1 ).  

Einen Teil des Personals der Gesellschaft bildeten karenzierte Postbedien­
stete, deren Personalaufwand die Post- und Telegraphenverwaltung er­
setzte. Außerdem stellte sie unentgeltlich Büroräume in einem Fernmel­
degebäude zur Verfügung. Sie verzichtete auch - mit Ausnahme der 
Kosten für die Reinigung und der Fernsprechkosten - auf die Einhe­
bung eines Betriebskostenersatzes. Die Beistellung der Räumlichkeiten 
sowie die von der Post- und Telegraphenverwaltung getragenen Betriebs­
kosten entsprachen einem Wert von etwa 4 Mill S jährlich. 

Die Gehälter für den Geschäftsführer und das Büropersonal sowie die 
Fremdleistungen und die Betriebs- und Verwaltungskosten wurden zu 
gleichen Anteilen ausschließlich von den privaten Gesellschaftern getra­
gen. 

1 S" 
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Finanzielle Regelungen 

Österreichische Fernmel etechnische 
Entwicklungs- und Förderun sgesellschaft 

Das Entgelt der karenzierten Postbediensteten entsprach einem Stunden- 283 

satz von rd 4 1 2  S im Jahr 1 99 1 .  Demgegenüber betrug der Stundensatz 
bei "Fremdleistungen" zwischen 540 S (technische Angestellte) und 
1 193 S (leitende Ingenieure). 

Im Jahr 1 99 1  beispielsweise stellte die Gesellschaft den Gesellschaftern rd 
32,0 Mill S zur Abgeltung ihres Aufwandes in Rechnung. Von diesem Be­
trag hatte die Post- und Telegraphenverwaltung rd 8,2 Mill S (2 5 ,6 % 
von der Gesamtsumme) zu vergüten. Der Rest von rd 23,8 Mill S (74,4 %) 
entfiel auf die privaten Gesellschafter (rd 5 ,9 Mill S für jede U nterneh­
mung). Der Bundesanteil schwankte zwischen 1 8,4 % ( 1987) und 35 ,0 % 
( 1 985).  Die Unterschiede ergaben sich einerseits durch die Anzahl der bei 
der Gesellschaft eingesetzten Postbediensteten und andererseits durch die 
Höhe der jeweiligen Fremdaufträge. 

7.3.2 Der RH bemängelte die von den Gesellschaftern vereinbarte Form der 
Abgeltung der Aufwendungen. Durch die Nichtverrechnung von Lei ­
stungen und durch die unterschiedlichen Vergütungssätze zwischen den 
karenzierten Postbediensteten und dem Personal der privaten Gesellschaf­
ter (Fremd aufträge) bzw die Unterschiede bei der eingesetzten Anzahl 
von Mitarbeitern ergab sich aus den abgerechneten Beträgen ein verzerr­
tes Bild über die Auf teilung des Gesellschaftsaufwandes. Jedenfalls ent­
sprach es nicht den Tatsachen, daß der Hauptgesellschafter Bund mit ei­
nem Anteil am Stammkapital von über 50 % nur rd ein Viertel der 
Aufwendungen trug. 

Der RH empfahl, das Verrechnungs- bzw Abgeltungssystem in der Wei­
se zu ändern, daß jeder Gesellschafter entsprechend seinem Anteil am Ge­
sellschaftskapital belastet wird.  Dadurch hätte die Gesellschaft für die 
von der Post- und Telegraphenverwaltung bisher kostenlos erbrachten 
Leistungen einen marktüblichen Preis zu bezahlen. Um die Arbeitslei­
stungen des Fachpersonals vergleichbar zu machen, wären unabhängig 
von der Herkunft - Post- und Telegraphenverwaltung oder private Un­
ternehmung - und dem Ort der Leistungserbringung - Gesellschaft 
oder Firmenentwicklungszentren - einheitliche Stundensätze bzw Be­
rechnungsgrundsätze anzuwenden. 

7.3.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft wiire die Abgeltungsregelung von dem 
Grundsatz bestimmt, daß die Post- und Telegraphenverwaltung einerseits und die 
Unternehmungen andererseits jeweils ihre eigenen Aufwendungen selbst tragen. 
Außerdem wäre dieses Verrechnungssystem am einfachsten handhabbar. 

Die Generaldirektion befürchtete bei einer anderen Abgeltungsregelung für die 
Post- und Telegraphenverwaltung eine hiihere finanzielle Belastung. 

7.3.4 Der RH entgegnete, das Verrechnungssystem weise nicht den tatsächli­
chen Umfang der erbrachten Leistungen aus und hindere deren gerechte 
Auf teilung auf die einzelnen Gesellschafter. 

7.4 . 1  Mit Ende des Jahres 1 988 schied der frühere Geschäftsführer aus der Ge­
sellschaft aus, weil er Generaldirektor der Radio-Austria AG (zu 1 00 % 
im Eigentum der Republik Österreich) wurde. Anläßlich der einver­
nehmlich erfolgten Lösung des Dienstverhältnisses erhielt er eine Abferti-
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Finanzielle Regelungen 

284 g ung von 326  000 S. Zusätzlich wurde ihm ein Jubi läumsgeld von 
140 000 S gewährt, weil er als karenzierter Beamter der Post- und Tele­
graphenverwaltung nach deren Dienstrecht aufgrund seiner Dienstzeit 
von 25 Jahren eine solche in der Höhe des zweifachen Monatsbezuges er­
halten hätte. 

Schlußbemerkung 

7.4.2 Der RH bemängelte, daß die Gesellschaft einer einvernehmlichen Lösung 
des Dienstverhältnisses zugestimmt hatte, obwohl der Geschäftsführer 
aus eigenem Wunsch ausgeschieden bzw der Wechsel im alleinigen Inter­
esse der Post- und Telegraphenverwaltung gelegen war. 

Durch die Zuerkennung der Jubiläumszuwendung entstand überdies eine 
Doppelvergütung, weil Regelungen des privaten und des öffentlichen 
Dienstrechtes gekoppelt worden waren. 

7.4.3 Laut Stellungnahme der Gesellschaft häUe sie keine unübliche Vorgangsweise ge­
wählt. 

7.5 Zusammenfassend gelangte der RH zur Empfehlung, daß sich im Hin­
blick auf die Erreichung des gestellten Zieles die Postverwaltung aus der 
Gesellschaft zurückziehen sollte. 
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VOEST-AL I E Krems 

VOEST -ALPINE Krems GesmbH und 
VOEST-ALPINE Krems Finaltechnik GesmbH, 
Krems 

( 1 )  Die VOEST-ALPINE Krems-Unternehmungsgruppe beschäf­
tigte sich als ein Verarbeitungs zentrum des VOEST -ALPINE 
Stahl-Konzerns im wesentlichen mit der Weiterverarbeitung von 
warm- und kaltgewalzten Bändern, sonstigen Flachprodukten und 
Stabstahl in einem Rohr- und Profilwerk sowie in einem Final­
technikbereich. Dieser umfaßt insbesondere die Produktbereiche 
Innenausbau (T�ennwände), Lagertechnik, Maste und Leitschienen. 

Im September 1 990 hat die VOEST-ALPINE Krems GesmbH 
ihren Teilbetrieb Finaltechnik mit Rückwirkung zum 1 .  Jän­
ner 1 990 in die am seIben Tag gegründete VOEST-ALPINE Krems 
Finaltechnik GesmbH, Krems, eingebracht. 

(2) Insgesamt nahm die VOEST-ALPINE Krems GesmbH ab 1 988 
umsatz- und ertragsmäßig eine sehr positive Entwicklung. Trotz 
des allgemeinen Stahlpreisverfalles und Konjunkturrückganges so­
wie eines verstärkten Importdruckes konnte auch 1 992 ein bilan­
zieller Gewinn für das Rohr- und Proftlwerk ausgewiesen werden. 

(3) Nach den hohen Verlusten des Geschäftsjahres 1 986 hatte die 
Untermehmung im Jahre 1 987 begonnen, die von einem Berater 
empfohlenen Maßnahmen schrittweise umzusetzen. Nach den zwi­
schenzeitlichen Plänen für Investitionen im Rohrwerk dauerte die 
Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes für einen Ausbau des 
Proftlwerkes in Richtung Sonderproftle jedoch bis 1 989. 

(4) Der Profilbereich stellte sich als wesentlich größeres Problem 
als der Rohrbereich dar. Da die Umsetzung des Sonderprofilkon­
zeptes naturgemäß Zeit in Anspruch nahm, war es erst ab 1 992 
möglich, mit  dem verstärkten Verkauf von Sonderprodukten im 
Proftlbereich zu beginnen. Die Schwächen in diesem Geschäftsfeld 
waren daher zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung noch 
nicht voll überwunden.  Der 1 99 1  erfolgte Erwerb eines europä­
ischen Proftlherstellers zur Festigung der Marktposition in Europa 
sollte eine positive Entwicklung des Geschäftsfeldes Proftle sichern. 

(5) Im Rohrbereich erzielte die Unternehmung bessere Erlöse und 
hatte in wesentlichen Produktbereichen einen technologischen 
Vorteil. Die drohenden Nachteile aufgrund einer bestehenden 
Überkapazität, des möglichen Aufholens technologischer Rück­
stände der Konkurrenz s0'Yie insbesondere der notwendige Abbau 
von Gemeinkosten und der in Österreich allgemein gegebene Ko­
stennachteil gegenüber den ehemaligen Ostblockländern lassen je­
doch zur Zukunftssicherung eine möglichst umgehende strate­
gische Absicherung für den Rohrbereich notwendig erscheinen. 
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286 (6) Wie für den Profilbereich w ären nach A nsicht des RH auch für 

d as Geschäftsfeld Rohr Kooperationsmöglichkeiten zu u nters u ­

chen. 

( 7 )  Die ursprünglich überlegten Z ielsetzungen der A usgliederu ng 

des Finalbereiches i m  Jahr 1 990 waren eine strategische Vorberei­

tung auf kü nftige Kooperationen, e i ne k lare Ergebni sverantwor­

tung, die Offenlegung von Einsparungspotentialen sowie die Erfül­

lung der Ertragserwartungen und Ziele des Eigentümers. 

Der RH beurteilte diese Ziele an sich pos itiv. Im Fall der Tochter­

unternehmung VOEST -ALPINE Krems Finaltechnik GesmbH wä­

re aber eine A usgliederung nur dann sinnvoll gewesen, wenn durch 

zu setzende Maßnahmen längerfristig ein Gewinn zu erzielen w äre. 

Die B e l a s t u ng e i n er ne ugegründeten G e s e l l s c h a ft m i t  äuße r s t  

schw ierigen Produktbereichen, bei denen z u m  Tei l  bestenfalls e i n  

Verkauf von Know-how möglich, eine Kooperation aber nicht ab­

s e h b ar w ar, erschien problembeh aftet .  Da ein posit ives U n ter­

nehmungsergebnis bi sher im wesentlichen nur in einem Geschäfts­

fe l d ,  aller Voraussicht nach jedoch zeitl ich begrenzt erreich bar 

erschien und die Vormateri allieferungen überdies seit der A usglie­

derung von der Muttergesellschaft fi nanziell  unterstützt w urden ,  

w ar nach A nsicht d e s  RH e i n e  A usgliederung ohne umfassendere 

Vorbereitung zu diesem Zeitpunkt nicht optimal. 

D e r  R H  v e r m i ß t e  e i n e  k l a r e  i n h a l t l i c h e  S t e l l u n g n a h m e d e r  

V O E S T  - A L P I N E  K r e m s  G e s m b H  z u r  Z u k u n ft i h rer Toc h te r ­

g e s e l l s c h a ft ,  d e r e n  - auch n u r  t e i l  w e i s e r  - Ve r k a u f  a u f  d i e  

Muttergesellschaft bedeutende auslastungs- u n d  ergebnismäßige 

A uswirkungen hätte. 

( H )  Die al lgemeine kosten mäßige Abkopplung der Tochtergesell­

schaft war nicht geeignet, das Problem zu lösen. Ei nerseits werden 

deren Kosten auf das A usmaß eines Mittelbetriebes zu verringern, 

andererseits aber auch bei der Mu ttergesellsch aft entsprechende 

kostenmäßige Folgerungen zu ziehen sein. 

(9) Hinsichtlich der VOEST-ALPINE Krems Finaltechnik GesmbH 

erschienen dem RH eine weitere Verstärkung der Vertriebsaktivitä­

ten, eine marktbedi ngte Kundenorientieru ng, eine E rgänzung der 

Produ ktpale tte und eine flexiblere Gestaltung der Prod uktions­

abläufe erforderlich. I n sgesamt w ären nach Möglichkeit technolo­

gisch höherwertige Produkte anzubieten. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

VOEST-ALPI E Krems 

VOEST -ALPINE Krems GesmbH 

1 987 1988 1 989 1 990 *) 1991 *)  

in Mill S 
Nettoumsatzerlöse 900,9 2 224,9 2 605 ,8 1 91 5 , 1  1 603,5 

Betriebsleisrung 897,5 2 446,7 2 604,1  2 1 60,8 2 008,5 

)ahresergebnis laut 
Bilanz +0,9 -68,7 + 1 08 , 1  + 1 8,0 +45,0 

Cash-flow 148,2 2 1 6,1 2 1 3,2 245,2 316,2 

Beschäftigte 1 459 1 467 1 397 1 406**) 864 

VOEST -ALPINE Krems Finaltechnik GesmbH 

Nettoumsatzerlöse 
Betriebsleistung 
)ahresergebnis laut Bilanz 
Cash-flow 
Beschäftigte 

*) nach Ausgliederung des Finalbereiches 
**) wegen rückwirkender Ausgliederung 

1 990 

7 2 1 , 1  

835,6 

53,7 

- **) 

1 99 1  

in Mill S 
797,4 

8 1 5 ,9 

+ 1 0,0 

38,7 

5 1 0  

1 992 * )  

1 625,0 

1 999,7 

+ 2 1 ,0 

293,4 

8 1 9  

1 992 

666,7 

868,7 

+0,1  

40,3 

499 

8. 1 Der RH überprüfte von Mai b i s  Ju l i  1 99 2  die  Gebarung der 
VOEST-ALPINE Krems GesmbH und der VOEST-ALPINE Krems 
Finaltechnik GesmbH. Im Mai 1 993 haben die beiden überprüften Un­
ternehmungen eine Stellungnahme zum Entwurf des Prüfungsergebnisses 
abgegeben.  Im Juni 1 993 wurde nach einer mündlichen Schlußbespre­
chung das Verfahren abgeschlossen und das Prüfungsergebnis fertiggestellt. 

Die Gebarungsüberprüfung umfaßte im wesentlichen den Zeitraum ab 
1 987.  Schwerpunktmäßig wurden die Unternehmungspolitik, die Aus­
gliederung des Finalbereiches und die Unternehmungsplanung, weiters 
die Produktbereiche Rohre und Profile, Innenausbau sowie Lagertechnik 
und Mastbau geprüft .  

287 

III-160 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)296 von 319

www.parlament.gv.at



288 VOEST -ALPINE Krems GesmbH 

Ausgangslage 1986 8.2. 1  Die wirtschaftliche Lage der Unternehmung hatte sich 1 986 mit einem 
bilanziellen Jahresverlust in Höhe von 1 77 ,8 Mill S gegenüber dem 
Vorjahr wesentlich verschlechtert. Die kalkulatorischen Betriebsergebnis­
se waren in allen Sparten negativ. Diese Entwicklung war auf bedeutende 
Absatz- und Erlöseinbußen in nahezu allen Tätigkeitsbereichen, am 
stärksten aber im Rohr- und Profilwerk zurückzuführen. 

Wirtschaftliche 
Entwicklung 
von 1987 bis 1 989 

8.2.2 Nach Ansicht des RH stellten zu dieser Zeit das Auffinden geeigneter 
und ertragsträchtiger Produkte zut Absicherung der mittel- und langfri­
stig erforderlichen Produkterneuerung, eine zu sehr auf Standardprodukte 
ausgerichtete Organisation und ein zum Teil stark überalteter Maschinen­
park die wesentlichen Schwächen der Unternehmung dar. 

8.3 . 1  Laut einer im Herbst 1 987 fertiggestellten externen Untersuchung wies 
die Unternehmung viele Kleinstsegmente auf, die es erschweren, eine in 
sich geschlossene Strategie zu entwickeln und umzusetzen. Ein zentrales 
Problem der Unternehmung war auch die schlechte Kapital- und Pro­
duktionsstruktur, dh hohe Kosten und niedrige Produktivität. 

Diese hohen Kosten hatten wieder negative Auswirkungen auf die Preise. 
Infolge der Produktzersplitterung war es bisher nur in wenigen Fällen ge­
lungen, einen stabilen Marktanteil aufzubauen. 

Die Untersuchung ergab eine deutlich unterdurchschnittliche Forschungs­
und Entwicklungstätigkeit ( 1 987: 0,2 %). Unter dem strategischen Ge­
sichtspunkt einer anzustrebenden technologischen Führerschaft war eine 
entsprechende Erhöhung daher unumgänglich. 

8.3.2 Der RH anerkannte, daß die Unternehmung umgehend die empfohlene 
Strukturbereinigung umzusetzen begann. 

8.4 . 1  Ab 1988 hat sich die wirtschaftliche Lage der Unternehmung gegenüber 
den Vorjahren bedeutend verbessert. Den entscheidenden Beitrag lieferte 
das Rohr- und Profilwerk, während der Finalbereich eine wesentlich we­
niger günstige Entwicklung nahm. 

8.4.2 Wie der RH feststellte, hatten sich insbesondere die gute Konjunkturla­
ge, die Übernahme des Verkaufes für Rohre und Profile in Krems sowie 
die begonnene Umsetzung von Kostenreduktionsprogrammen positiv 
ausgewirkt. 

8.5 Die Nettoumsatzerlöse konnten von 1 ,9 Mrd S ( 1 987) auf 2 ,6 Mrd S 
( 1 989) ,  das ist um rd 37 % ,  erhöht werden.  Das kalkulatorische Be­
triebsergebnis hat sich von 1 987 bis 1989 ebenfalls wesentlich verbessert. 

Der Bereich Rohre/Profile schloß in Summe positiv ab, während der Fi­
nalbereich von 1 987 bis 1 989 ein insgesamt negatives Betriebsergebnis 
erwirtschaftete. Größte Verlustträger waren während dieses Zeitraumes 
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Wirtschaftliche 

Entwicklung 

Wirtschaftliche 
Entwicklung 
von 1990 bis 1992 

VOEST-ALPINE Krem 

die Fabrikate der Blechverarbeitung und der Mastbau infolge des Ausbau- 289 

stOpps des Verbundnetzes. 

8.6. 1 Im Jahre 1 989 war die Geschäftsentwicklung von einer Hochkonjunktur 
bei Rohren und Profilen, aber auch bei Investitionsgütern (zB Lagerrech­
nik) geprägt. Der Anteil der Rohre und Profile am Gesamtumsatz betrug 
1 989 rund zwei Drittel. Insgesamt gingen 63,5 % des Umsatzes der Un­
ternehmung in den Export. Im Mastbau bestanden nach wie vor Proble­
me, obwohl auch hier das negative Betriebsergebnis verbessert werden 
konnte. 

Das bilanzielle Jahresergebnis erreichte von 1 987 bis 1 989 in Summe 
+ 40,3  Mill S. Die E igenmittel stiegen von 245 Mill S ( 1 987 ) auf 
434,2 Mill S ( 1 989). Nachdem in den Jahren vor 1 987 infolge eines Er­
gebnisabführungsvertrages mit der Muttergesellschaft VOEST-ALPINE 
Stahl Linz GesmbH die Verluste von dieser ausgeglichen worden waren, 
wies die Unternehmung nunmehr nach einer Eigenkapitalerhöhung im 
Jahr 1 988 und einem in Summe positiven Unternehmungsergebnis eine 
dem Geschäftsumfang entsprechende Eigenmittelquote von 23 ,7 % auf. 

8.6.2 Nach Ansicht des RH sind - ungeachtet der erzielten Ergebnisverbesse­
rung - bis 1 989 Kosteneinsparungen insbesondere beim Personal zwar 
durchgeführt, aber nicht so stark betrieben worden, wie dies notwendig 
gewesen wäre. Vor allem im Finalbereich wurden in den Folgejahren die 
Verluste ganz wesentlich durch zu geringe Flexibilität, Schwächen in der 
Qualifikation des Personals und überhöhte Verwaltung verursacht. 

8.6.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung hiitten die guten Ergebnisse der letzten 
Jahre auch im schwierigen Um/eid des Jahres 1 992 gehalten werden kö"nnen. 
Dies wäre ohne Kostensenkungsmaßnahmen nicht möglich gewesen. 

8.7. 1 Ab der Ausgliederung des Finalbereiches im Jahr 1 990 verzeichnete die 
Unternehmung (im wesentlichen nur noch Rohr- und Profilbereich) von 
1 990 bis 1 992 einen laufenden Rückgang der Umsätze. Dies war insbe­
sondere auf den Ausfall von Lieferungen in die ehemalige UdSSR,  aber 
auch auf den allgemeinen Konjunkturrückgang in den traditionellen Ab­
satzmärkten zurückzuführen. Die Einbuße im Osten konnte mengen­
mäßig nur zum Teil durch höhere Lieferungen in Westmärkte wettge­
macht werden. 

Obwohl ab Jahresmitte 1 992 insbesondere bei den Standardprodukten in­
folge des allgemeinen Stahlpreisverfalles erhebliche Preiseinbußen hinzu­
nehmen waren, konnte auch in diesem Jahr ein positives Ergebnis erzielt 
werden. Das bilanzielle Jahresergebnis der Unternehmung erreichte von 
1 990 bis 1 992 in Summe + 84 Mill S. 

8.7.2 Der RH beurteilte die beiden Kennzahlen als Zeichen einer erfolgreichen 
U nternehmungspoli tik. 

8.8 . 1  Das wirtschaftliche E igenkapital der Unternehmung ist vom 1 .  Jän­
ner 1 990 bis 1 992 von 447 ,3 Mill S auf 69 1 ,7 Mill S gestiegen. Sein 
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Wirtschaftliche 

Entwicklung 

Anteil am Gesamtkapital hat sich infolge des bedeutenden Anstiegs der 
Bilanzsumme in den Positionen des Anlagevermögens bzw des Fremd­
kapitals jedoch von 30,1  % ( 1 .  Jänner 1 990) auf 2 5 ,9 % (3 1 .  Dezember 
1992) vermindert. 

8.8.2 Nach Ansicht des RH war die Eigenkapitalquote dennoch als günstig zu 
bezeichnen. 

8.9 Die Unternehmung hat für 1 990 und 1 99 1  63 Mill S als Dividende an 
die Muttergesellschaft VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH abge­
führt; für das Wirtschaftsjahr 1992 sah die Unternehmung eine weitere 
Dividendenabfuhr in Höhe von 2 1  Mill S vor. 

Produktbereich 8. 10. 1  Rohre und Profile waren (und sind) der bei weitem bedeutendste Pro-
Rohre und Proftle duktbereich am Standort Krems. 1 991  verteilte sich der Nettoumsatz des 

Rohr- und Profilwerkes zu 78,2 % auf den Bereich Rohre und zu 2 1 ,8 % 
auf den Bereich Profile. 

Ab 1 987 erzielte das Rohr- und Profilwerk folgende Nettoumsätze: 

1 987 1988 

1 236 1 622 

1989 1 990 
in Mill S 

1 7 1 5  1 636 

1 99 1  1 992 

1 457 1 499 

8. 10.2 Seit 1988 konnte eine wesentliche Umsatz- und Ertragsverbesserung er­
zielt werden. 1 990 war ergebnismäßig das beste Jahr. In den beiden Fol­
gejahren sind Umsatz und Gewinn infolge des Konj unkturrückganges 
und eines verstärkten Importdruckes wesentlich zurückgegangen, den­
noch konnte auch 1992 ein positives Ergebnis erzielt werden. 

8. 1 1 . 1  I m  Jahre 1987 wurde allen Segmenten des Rohrwerkes eine gute Qualität 
bescheinigt. Einzelne Sparten wiesen aufgrund dessen auch ein deutlich 
positives Preis/Leistungsverhältnis auf. Im Profil werk wirkten sich der 
sehr kleine Marktanteil und hohe Kosten negativ aus. 

8 . 1 1 .2 Nach Ansicht des RH zeichnete sich aber damals im Rohr- und Profil­
werk die gleiche Problematik wie bei allen anderen Geschäftsfeldern der 
Unternehmung ab, nämlich eine sehr zersplitterte Stuktur mit nur weni­
gen Schwerpunkten, kleine bis sehr kleine Marktanteile und eine schlech­
te Produktivität. Die daraus resultierenden hohen Kosten wirkten sich 
insbesondere auf Produkte in gehobenen Qualitäten im Rohr- und Profil­
werk negativ aus. 

8. 1 1 . 3  Laut Stellungnahme der Unternehmung habe sie damals in der "Sortimentbreite" 
die Erfüllung einer Marktforderung gesehen. 

8. 1 2  Im Jahre 1 987 lagen die Schwerpunkte des Rohr- und Profil werkes bei 
den Standardprodukten und bei dem Spezialprodukt Hohlprofile. Da ins­
besondere die mengenmäßig wichtigen Standardformrohre wegen der 
großen Konkurrenz sehr preisempfindlich waren, Standardprofile ua eine 
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Produktbereich 

Rohre und Profile 

VOEST-ALPINE Krem Ge mbH 

hohe Transportkostensensibilität aufwiesen und insgesamt keine zufrie- 291 

denstellende Umsatzrendite erreicht wurde, bezeichnete die Unterneh-
mung die verstärkte Zuwendung zu Sonderprodukten, die Schaffung der 
erforderlichen technischen und personellen Voraussetzungen sowie die 
Nutzung aller sonstigen Möglichkeiten zur Ergebnisverbesserung als vor­
rangiges Unternehmungsziel. 

8. 1 3  Im Jahre 1 989 hat die Unternehmung erstmals ein umfassendes Marke­
tingkonzept für Stahlleichtprofile erstellt. Damit sollte nach dem Ausbau 
des Rohrwerkes die kaufmännische Grundlage für eine Erneuerung des 
Anlagenparks des Profi lwerkes gelegt werden, um auch für dieses Ge­
schäftsfeld mit Sonderprodukten jene langfristig tragfähige Nische zu er­
reichen, mit der das Stahlleichtprofilgeschäft expansiv und zugleich profi­
tabel gestaltet werden kann. 

Durch die positive Entwicklung ab 1 988 hatte sich die finanzielle Aus­
stattung der Unternehmung so weit verbessert, daß die Versäumnisse 
früherer Jahre nunmehr aufgeholt werden konnten. 

8.14. 1 Im Jahre 1 992 befand sich das Investitionsprojekt Ausbau Profilwerk erst 
im Anlaufstadium. Die Wende zu einem höheren Anteil von Sonder- und 
Spezialprodukten konnte daher erst ab diesem Zeitpunkt erwartet wer­
den. 

8. 14.2 Nach Ansicht des RH wäre es im Interesse der Unternehmung gewesen, 
schon wesentlich früher die Erzeugung von Sonderprodukten insbesonde­
re im Profilbereich voranzutreiben und die jahrelang angestellten Überle­
gungen bezüglich Kooperationen verstärkt zu betreiben. 

8. 1 5 . 1  Neben den Investitionsmaßnahmen im Rohr- und Profilwerk am Stan­
dort Krems wurde der Erwerb eines führenden (Sonder)Profilanbieters für 
notwendig erachtet. Nach der Untersuchung möglicher Akquisitionspro­
jekte kam die Geschäftsführung der Unternehmung zur Ansicht, daß es 
der Kauf eines Profil- und Rohrwerkes in Belgien der Unternehmung er­
möglichen werde, s ich zum technologisch führenden Anbieter von 
Sonderprofilen im höheren Wandstärken- und Gewichtsbereich zu ent­
wickeln. Der Kaufvertrag wurde im Oktober 1 99 1  abgeschlossen. 

8 . 1 5.2 Nach Meinung des RH wurde damit ein wesentlicher und richtiger Schritt 
zur Erreichung des strategischen Zieles der Anhebung des Anteils der Son­
derprodukte gemacht. 
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Gründung 

VOEST-ALPINE Krems Finaltechnik GesmbH 

8. 16 Im Juni 1990 wurde der Geschäftsführung der VOEST-ALPINE Krems 
GesmbH von der VOEST -ALPINE Stahl Linz GesmbH auf Beschluß der 
VOEST-ALPINE Stahl AG der Auftrag erteilt, Entscheidungsgrund­
lagen für eine teilweise Neustrukturierung in der Form vorzubereiten, 
daß alle nicht dem Rohr- und Profilwerk zuzuordnenden Betriebe im 
Rahmen einer Tochtergesellschaft verselbständigt werden sollten. 

8. 1 7  E in  daraufhin in der VOEST-ALPINE Krems GesmbH eingesetztes Pro­
jektteam erarbeitete folgende Grundlinien für die Ausgliederung der Pro­
duktgruppen Mastbau, Innenausbau, Straßensicherheit und Lagertechnik: 

- strategische Vorbereitung der Unternehmung auf künftige Kooperatio-
nen, 

- klare Darstellung der Ergebnisverantwortung, 
- Ersichtlichmachen und Nutzung von Einsparungspotentialen, 
- Erfüllung der Ertragserwartungen und der Ziele des Eigentümers. 

8. 1 8  Die Neustrukturierung der Unternehmung wurde daraufhin vom Vor­
stand der VOEST-ALPINE Stahl AG beschlossen. Gleichzeitig erklärte 
der Vorstand aber, an einen Verkauf des Finalbereiches an Fremde zum 
Zeitpunkt der Ausgliederung nicht zu denken, bzw gäbe es auch keine 
konkreten Kooperationsüberlegungen. Grundsätzlich sollte der Final­
bereich insgesamt und nicht in Teilen ausgegliedert werden, wobei darauf 
zu achten wäre, spätere Kooperationen von Teilbereichen nicht zu behin­
dern. 

Im September 1 990 hat der Aufsichtsrat der VOEST-ALPINE Krems 
GesmbH die Ausgliederung und rechtliche Verselbständigung des Teilbe­
reiches "F inaltechn ik "  genehmigt .  Der Gese llsc haftsvert rag der 
VOEST-ALPINE K rems Fi naltechn ik  GesmbH wurde im Sep­
tember 1990 abgeschlossen, das Stammkapital mit  50 Mill S festgelegt. 
I n  wei terer Folge war e in  Zuschuß der VOEST-ALPINE Stahl  
Linz GesmbH vorgesehen, mit welchem sich die Rücklagen der Gesell­
schaft auf 85 Mill S erhöhen würden, um die unmittelbare Zukunft finanzi­
ell abzusichern. 

8 . 19 . 1  Der gegenseitige Austausch von Dienst- und Infrastruktudeistungen so­
wie Materialbeistellungen wurde vertraglich geregelt. Insgesamt sollte ei­
ne einheitliche Infrastruktur am Standort Krems in einem kostenmäßig 
und sachlich vertretbaren Umfang aufrecht erhalten werden . 

Ein zweiter Vertrag hatte 1 99 1  die gegenseitigen Produktbelieferungen 
zum Gegenstand, wobei es sich im wesentlichen um die Lieferung von 
Rohren und Profilen von der VOEST-ALPINE Krems GesmbH an die 
VOEST-ALPINE Krems Finaltechnik GesmbH bzw um die Leistung 
von Oberflächenveredelung durch diese handelte. 

20' 
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Gründung 

Wirtschaftliche 
Entwicklung 
von 1 990 bis 1992 

VOEST-ALPINE Kr ms 
Finaltec n k Ges b 

1 992 hat die Muttergesellschaft diese Vereinbarung bezüglich der Pro- 293 

duktbelieferungen abgeändert. Wegen der zu erwartenden nachteiligen 
finanziellen Auswirkungen wurde der Tochtergesellschaft ein auf die 
Planmengen zugeschnittenes weiteres Preiszugeständnis für die nächsten 
Jahre gemacht. 

Damit erfolgt im Wege der Vormateriallieferungen - schwerpunkt­
mäßig in der Sparte Lagertechnik - auch über das Jahr 1993 hinaus ei­
ne Unterstützung der Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft . 

8 . 19.2 Nach Ansicht des RH wäre grundsätzlich eine Ausgliederung in kleinere 
Einheiten, die eine klare Darstellung der Ergebnisverantwortung und die 
Erfüllung der Ertragserwartung des Eigentümers ermöglichen, zweck­
mäßig, zumal dadurch auch Kooperationen erleichtert würden. Eine Aus­
gliederung wird aber nur dann sinnvoll sein, wenn berechtigte Hoffnung 
besteht, durch zu setzende Maßnahmen innerhalb absehbarer Zeit die 
Unternehmung - längerfristig - mit Gewinn führen zu können. Da 
aber ein positives Unternehmungsergebnis im Finalbereich bisher vor al­
lem im Geschäftsfeld Straßensicherheit erreicht wurde, dort aller Voraus­
sicht nach jedoch zeitlich nur begrenzt sein wird ,  und überdies die Vor­
materiallieferungen von der Muttergesellschaft finanziell unterstützt 
wurden, erschien dem RH eine Ausgliederung ohne Kooperationspartner 
zu diesem Zeitpunkt nicht optimal. 

Da die Tochtergesellschaft ein Auftragsfertiger ist und die Geschäfte im 
wesentlichen als Projekte mit einer durchschnittlichen Laufzeit von drei 
bis 24 Monaten abwickelt, folgen den Beschäftigungsspitzen Zeiten un­
ausgelasteter Kapazitäten. Innerhalb der Unternehmung war wegen der 
geringen Größe kein Ausgleich der Beschäftigung zu finden. 

Im Hinblick auf Zugeständnisse an die Belegschaftsvertretung anläßlich 
der Ausgliederung war bis 1 992 eine flexiblere Gestaltung der Produkti­
onsabläufe und wegen des hohen Anteils der Personalkosten eine kosten­
mäßige Sanierung besonders schwierig. 

8.19.3 Laut Stellungnahme der VOEST -ALPINE Krems Finaltechnik GesmbH habe es 
zum Zeitpunkt der Ausgliederung keinen erklärten Kooperationspartner gegeben. Ein 
solcher sei vor allem wegen der Komplexität ihrer Produktpalette und der stand­
ortbedingten Verflechtung mit der Muttergesellscha/t nicht zu gewinnen gewesen. 

8.20 Trotz der starken Schwankungen des Projektgeschäftes ,  der negativen 
konjunkturellen Rahmenbedingungen und des sich in einzelnen Markt­
segmenten verstärkt abzeichnenden Verdrängungswettbewerbes, erreich­
ten die Nettoumsatzerlöse mit 797 ,4 Mill S ( 1 99 1 )  etwa wieder den 
Wert des Bereiches Finaltechnik vor der Ausgliederung im Jahr 1 989. 
Dies war insbesondere auf die günstige Entwicklung der Sparte Straßensi­
cherheit zurückzuführen. 

8.2 1 . 1  Die Ertragslage hat sich insgesamt - nach positiven kalkulatorischen 
Betriebsergebnissen 1 990 und 1 99 1  - im Jahr 1 992 wieder wesentlich 
verschlechtert. Das auch ergebnismäßig bei weitem beste Geschäftsfeld 
war infolge einiger Großaufträge weiterhin die Straßensicherheit ,  der 
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Wirtschaftliche 

Entwicklung 

Strategische 
Ausrichtung 
von 1 992 bis 1 996 

größte Verlustträger der Innenausbau, gefolgt von der Lagertechnik. Durch 
die negativen Ergebnisse dieser beiden Geschäftsbereiche wurde von 1990 
bis 1992 der Gewinn der Sparte Straßensicherheit zur Gänze verbraucht. 

8.2 1 .2 Insgesamt beurteilte der RH die Umsatzrentabilität der Unternehmung 
von 1 990 bis 1 992 nicht als zufriedenstellend. 

8.22 Im Jahre 1990 wurde in die nicht gebundene Kapitalrücklage ein von sei­
ten der VOEST-ALPINE Stahl Linz GesmbH gewährter Zuschuß von 
5 0  Mill  S eingestellt ;  das wirtschaftiche E igenkapital hat s ich von 
1 03 ,6 Mill S ( 1 .  Jänner 1990) auf 1 67 ,0 Mill S ( 1 992) erhöht. 

Mit 32 ,9 % des Gesamtkapitals war Ende 1 992 die Eigenkapitalausstat­
tung zufriedenstellend. Der Bilanzgewinn 1 99 1  in Höhe von 10 Mill S 
wurde an die Muttergesellschaft ausgeschüttet. Dies entspricht einer Di­
vidende von 20 % des Stammkapitals. 

8.23. 1 Künftiger Schwerpunkt der Unternehmung sollte der Produktbereich La­
gertechnik (Hochregallager und System regale) werden. Bis 1 996 wird in 
dieser Sparte eine wesentliche Umsatzerhöhung erwartet. 

Für das umsatz- und ergebnismäßig beste Geschäftsfeld Straßensicherheit 
mit dem Kernprodukt Leitschienen befürchtete die Unternehmung, in­
folge des wachsenden Preisdrucks durch den bevorstehenden EG-Beitritt 
und die Öffnung des Ostens, aber auch wegen des allgemein rückläufigen 
Straßenbaues, wesentliche Einbußen. 

Ebenso wurde die Zukunft des Mastbaues vorsichtig beurteilt. Auch in 
diesem Geschäftsfeld wird spätestens bei einem EG-Beitritt eine Ände­
rung der Wettbewerbsverhältnisse eintreten. Weiters werden sich auch 
die eingeschränkten bzw aufgeschobenen Ausbaupläne der E nergie­
versorgungsunternehmungen negativ auswirken. 

8.23.2 Nach Ansicht des RH wurden die Planwerte trotz dieser Annahmen sehr 
ambitioniert, aber zu optimistisch angesetzt. Der bisherige Schwerpunkt­
markt der Unternehmung war Österreich, teilweise aber auch die BRD. 
Sowohl der EWR als auch ein allfälliger EG-Beitritt werden die Markt­
verhältnisse wesentlich verändern. Eine bestmögliche Vorbereitung auf 
die Öffnung des Marktes und damit größere Konkurrenz, aber auch auf 
die möglichen Chancen erfordern eine nachhaltige Beschäftigung mit  
Marketingstrategien, die auf den gesamten Wirtschaftsraum bezogen sein 
müssen. Für die Sparten Mastbau und Straßensicherheit wird es sehr 
schwierig sein ,  Ersatz für den einbrechenden, bisher ertragsstarken In­
landsmarkt im Ausland zu finden. Überdies ist ein derartiger Marktauf­
bau mit  hohen finanziellen Belastungen verbunden und erfordert Zeit. 
Gleichzeitig wird die Unternehmung erhebliche Anstrengungen für Ko­
stensenkungen unternehmen müssen, um die Kostenstruktur ei nes 
Mittelbetriebes zu erreichen. 

Die bisherigen Marketinganstrengungen waren positiv zu beurteilen, je­
doch fehlte noch eine entsprechende Umsetzung. 

1 9' 
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VOEST-ALPINE K 

Strategische Ausrichtung 

Produktbereiche 
Lagertechnik und 
Mastbau 

Die von der Muttergesellschaft angeführte Kostenremanenz, die gegen ei- 285 

ne Einstellung einzelner negativer Sparten spreche, sollte jedenfalls nicht 
ausschlaggebend für eine Aufrechterhalrung einer Produktion sein, weil 
unter diesen Annahmen notwendige Strukturbereinigungen stets verzö-
gert oder verhindert würden. Zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung 
lagen Untersuchungen der Abbaubarkeit von Fixkosten nur über zwei 
Folgejahre und nicht über einen längeren Zeitraum vor. 

8.24 . 1  Im September 1 992 wurde von der Unternehmung ein überarbeitetes 
Rationalisierungskonzept vorgelegt. Neben neuen Mengenzielen hat die 
Geschäftsführung mögliche weitere Kosteneinsparungen aufgelistet. Der 
Aufsichtsrat stimmte dem Konzept zwar grundsätzlich zu, stellte aber 
erstmals auch für den Fall einer Gefährdung der Realisierung dieser Ra­
tionalisierungsmaßnahmen Spartenschließungen zur Erwägung. 

8.24.2 Der RH vermißte im vorliegenden Konzept eine klare spartenbezogene 
Definition von Zeitpunkt und Ausmaß der für eine nachhaltige Sanierung 
zu setzenden Maßnahmen. Vorrangig galt dies wegen der anhaltend 
schlechten Ergebnisse für die Sparte Innenausbau. 

8.2 5 . 1  Die Produktbereiche Lagertechnik und Mastbau waren bis zur Gründung 
der Unternehmung in die Kostenstrukrur und Organisation der Mutterge­
sellschaft integriert. Grundsätzlich war dadurch das Kostengefüge höher als 
bei der Konkurrenz, meist Klein- und Mittelbetriebe. 

8.2 5 .2 Wie der RH kritisch vermerkte, ist es der Unternehmung trotz Umsetzung 
verschiedener Sparmaßnahmen, wie zB Zusammenlegung der Produktion 
von Mastbau und Lagertechnik, auch nach der Ausgliederung des Finalbe­
reiches nicht gelungen, kostendeckende Preise zu erzielen. Nach Ansicht 
des RH werden die Bemühungen zur Redimensionierung der Kosten ver­
stärkt weiterzuführen sein. 

8.26. 1 Das Geschäftsfeld Lagertechnik umfaßte ausschließlich den Bereich Re­
gallager. Den Schwerpunkt bildeten Stahlbausysteme für Hochregallager, 
die den Kundenbedürfnissen angepaßt und auftrags bezogen gefertigt 
werden. 

Die Nettoumsatzerlöse der Lagertechnik nahmen folgende Entwicklung: 

1988 1 989 

166 349 

1 990 
in Mill S 

336 

1 991  

308 

1 992 

3 1 3  

Infolge der Fixkostendegression verbesserte sich mit der Erhöhung der 
Umsätze das Ergebnis. 

8.26.2 Um langfristig Gewinne zu erzielen, wird es aber nach Ansicht des RH 
notwendig sein, sowohl die Umsätze zu erhöhen als auch die Kosten weiter 
zu senken. 
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8.27 . 1  In der Sparte Hochregallager war es  durch eine offensive Verkaufsstrategie 
ohne Partner möglich, die Marktstellung auf dem Hauptmarkt BRD we­
sentlich auszubauen. Wie eine 1 992 abgeschlossene Marktstudie über zu­
sätzliche Absatzmöglichkeiten für Hochregallager ergab, sollten weitere 
Märkte nur mit einem örtlichen Kooperations- bzw Vertriebspartner be­
arbeitet werden. 

8.27.2 Wie der RH kritisch vermerkte, war eine Umsatzausweicung durch Ko­
operations- und Vertriebspartnerschaften bis 1 989/90 wenig überlegt 
und erst von dieser Zeit an durch entsprechende Aktivitäten eingeleitet 
worden. Im Hinblick auf eine notwendige bessere Auslastung der vorhan­
denen Kapazitäten, eine dadurch erreichbare Kostendegression sowie ein 
besseres PreisILeiscungsverhältnis bei Hochregallager wären nach Ansicht 
des RH verstärkte Bemühungen um verbraucherorientierte Kooperations­
und Vertriebspartner sinnvoll erschienen. Solche sollten um so mehr zu 
suchen sein, als in den nächsten Jahren Vormaterialpreiserhöhungen so­
wie notwendige Investitionen und Instandhalcungen zusätzliche finanzi­
elle Belastungen bringen werden. 

8.28. 1 Produktweiterentwicklung ist Voraussetzung für Marktanceilsgewinne 
bzw auch für die Verteidigung der Marktstellung. 

8.28.2 Wie der RH vermerkte, wurde erst seit der Ausgliederung des Finalberei­
ches aus der VOEST-ALPINE Krems GesmbH auf die Lagertechnik ver­
stärktes Augenmerk gelegt und sind Produktinnovationen entwickelt wor­
den. 

8.29. 1  Ganz allgemein wurden mögl iche Synerg ieeffekte i m  Austrian In­
dustries-Konzern bisher nicht voll genutzt. Vielmehr war eher ein Wettbe­
werbsverhalten anderer Konzernunternehmungen festzustellen. 

8.29.2 Nach Ansicht des RH wäre es beispielsweise zweckmäßig, Know-how 
aus anderen Bereichen des Konzerns dafür zu verwenden, um Gesamtlö­
sungen in der Lagertechnik anbieten zu können. 

8.29.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung sprächen die bisherigen Erfahrungen gegen 
die Verstärkung einer derartigen Vorgangsweise. 

8.30. 1 Der Produktbereich Mastbau um faßte zum Zeitpunkt der Gebarungsü­
berprüfung Freileitungsmasten in verzinkter oder verzinkter plus be­
schichteter Ausführung. Die Fertigung von Antennen- bzw Funkmasten, 
die laufend negative Ergebnisse erbrachte, wurde 1990 eingestellt. 

Die Nettoumsatzerlöse nahmen folgende Entwicklung: 

1 988 1 989 

74 78 

1990 
in Mill S 

95 

1 991 

67 

1 992 

7 
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Ausschlaggebend für die Ergebnisentwicklung der Sparte Mastbauferti- 297 

gung im Inland war die Abhängigkeit von (wenigen) Großaufträgen der in­
ländischen Energieversorgungsunternehmungen und die damit verbundene 
Schwierigkeit der gleichbleibenden Auslastung der Anlagen. Wiederholt 
wurden Vergabetermine verschoben. Bei Ausbleiben von Aufträgen verur­
sachten hohe remanente Fixkosten daher auch in diesem Geschäftsfeld im-
mer wieder hohe Verluste. 

8.30.2 Nach Meinung des RH wird sich angesichts eines möglichen EG-Beitritts 
Österreichs und in der Folge einer Öffnung des derzeit ertragsstarken In­
landsmarktes die Notwendigkeit ergeben, die Sparte neu zu überdenken 
bzw das derzeitige Kostengefüge weiter zu verbessern. 

8.3 1  Die Nettoumsatzerlöse des Geschäftsbereiches Innenausbau nahmen fol­
gende Entwicklung: 

1988 1989 

1 86 22 1 

1 990 
in Mill S 

144 

199 1  1992 

1 5 1  1 5 3  

8.32. 1 Zur Verhinderung der sonst notwendigen Einstellung dieses Produktbe­
reiches hatte die Muttergesellschaft von 1987 bis 1989 ein neues Produkt 
entwickelt. Der Produktionsbeginn für das neue Produkt erfolgte mit er­
heblichem Zeitverzug gegenüber dem Entwicklungskonzept erst 1 989. 
Auch das Absatzvolumen und die Produktionskosten blieben hinter den 
Erwartungen zurück. Das Ergebnis dieses Produktbereiches war seit 1 988 
überwiegend negativ. Einerseits erwies sich der Marktzugang schwieriger 
als angenommen, andererseits verhinderten die hohen Selbstkosten die für 
das Eindringen in  die erreichbaren Märkte vorgesehenen Preise.  Die 
Märkte waren unter modern produzierenden Konkurrenten aufgeteilt, die 
bereits seit Jahren unter der Nichtauslastung ihrer Kapazitäten litten. 

Die Geschäftsführung hatte sich seit 1985 - ungeachtet der weitgehend 
bekannten ungünstigen Marktlage - darum bemüht, vom Aufsichtsrat 
entsprechende Finanzmittel für die Neuentwicklungen und Investitionen 
genehmigt zu erhalten. 

8.32.2 Nach Ansicht des RH erfolgte in den Investitionsanträgen eine Unterschät­
zung der Selbstkosten ua deshalb, weil man von der theoretisch notwendi­
gen Struktur einer neuen Produktion statt von den tatsächlich vorhandenen 
und zu übernehmenden Kosten ausging. Unterschätzt wurden auch die 
Schwierigkeit des Neuaufbaues einer schlagkräftigen Vertriebsorganisation 
in Deutschland sowie die Kosten und die Dauer der Entwicklungsarbeit. 

In Anbetracht der schwierigen Marktlage wäre es notwendig gewesen, ent­
sprechende Voraussetzungen für eine kostengünstige Produktion und ein 
dynamisches Marketing zu schaffen. Dies ist nur unzureichend gelungen. 
Bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung konnten auch keine nennenswer­
ten Inlandsaufträge gesichert werden. 
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8.33. 1 Entscheidend für die weitere Lebensfähigkeit des Geschäftsbereiches In­
nenausbau war die Kostenlage. Bemühungen um Kostensenkung waren 
meist nicht im erhofften Ausmaß erfolgreich. 1 990 betrugen sie 6 % statt 
der erwarteten 1 5  % .  Um positive Umsatzergebnisse erreichen zu kön­
nen, hätten die Gesamtkosten um 36 % gesenkt werden müssen. Eine Er­
gebnisvorschau aus Mitte 1 991  wies bereits ab 1 994 ein positives Ergeb­
nis aus. Eine sechs Monate später erstellte interne Analyse bezeichnete 
allerdings die eingeleiteten Maßnahmen als nicht ausreichend, das Ko­
stenniveau der internationalen Konkurrenz zu erreichen. 

8.33.2 Nach Ansicht des RH beruhten die ursprünglichen Vorausschauen auf 
sehr optimistischen Annahmen. 

8.34. 1  Die Prognose für das Betriebsergebnis 1 992 verschlechterte sich mangels 
planmäßiger Umsätze auf rd - 1 5  Mill S. Laut Aussage des Produktbe­
reiches verfügten die wesentlichen Konkurrenten über eine breitere Pro­
duktpalette und waren nicht wie die Unternehmung nur von einer Pro­
duktlinie abhängig. Er schlug daher vor, mit konstruktiven Veränderungen 
Fertigungskosten zu senken und parallel dazu eine kostengünstigere Pro­
duktlinie neu zu entwickeln. 

8.34.2 Nach Ansicht des RH hätte man sich dieser Ausgangslage ebenso bewußt 
sein sollen wie der Tatsache, daß es Konzernunternehmungen in bezug 
auf Kostenniveau, Dynamik und Flexibilität nicht leicht haben würden, 
mit mittelgroßen privaten Industrieunternehmungen auf einem stagnie­
renden Markt zu konkutrieren und Marktanteile zu erobern, ohne dabei 
länger anhaltende größere Verluste zu erleiden. Für letztere verfügte die 
Unternehmung über zu geringe finanzielle Reserven. 

Bei einer nunmehr doch in Erwägung gezogenen Einstellung des Pro­
duktbereiches wären nach dem Stand von 1 992 rd 29 Mill S mittelfri­
stig nicht abbaubare Fixkosten zunächst von den anderen Geschäftsberei­
chen zu übernehmen, was diese schwer belasten und die Problemzone 
dorthin verlagern würde. 

Produktbereich 8.3 5 . 1  Der neu geschaffene Produktbereich für die Zyklontechnologie beruhte 
Zyklontechnologie auf einer Eigenentwicklung, deren Durchführung ab Anfang 1 990 in 

drei Stufen geplant, im zeitlichen und finanziellen Aufwand aber erheb­
lich unterschätzt worden war. Der Produktionsbeginn erfolgte 1 99 1  vor­
sichtigerweise im Wege von Vergaben an Unterlieferanten. Die bereits 
grundsätzlich genehmigten Investitionen wurden vorläufig zurückge­
stellt. Aus einer Marktstudie ermittelte die Unternehmung einen erreich­
baren Marktanteil von 45 bis 50 Mill S, war sich aber bewußt, daß ein 
rascher europaweiter Vertriebsaufbau notwendig sein würde. 

8.35.2 Der RH vermerkte, daß der Aufbau des Vertriebes eher schleppend war, 
weil sich die erhofften ausländischen Kooperationspartner weitgehend ab­
wartend verhielten. 
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8.36. 1 Die  Mi tte 1 99 1  erstellte Planung sah für 1 993  einen Umsatz von 299 

rd 28 Mill S vor. Bis 1 996 sollte der Umsatz auf 61 Mill S steigen. Nach-
dem der Planumsatz für 1 991  weit verfehlt worden war, revidierte die Un­
ternehmung Anfang 1 992 die Umsatzprognosen erheblich nach unten. 

Die tatsächlich erreichten Umsätze wichen auch von der späteren Einschät­
zung wesentlich ab. Ende Mai 1 992 war sicher, daß der Vorjahresumsatz 
von rd 2 Mill S zwar überschritten, der Planwert von 9 Mill S aber nicht 
erreicht werden würde. Teilweise rührte dies von der weitgehenden Be­
schränkung des Absatzes auf das Inland mangels ausländischer Vertriebs­
partner her. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung wurde für 1 992 ein Umsatz von rd 
5 Mill S aus einem nunmehr verringerten Marktpotential von rd 30 Mill S 
erwartet; eine volle Kostendeckung war noch nicht absehbar. Die vorläufi­
gen Marktschwerpunkte wichen von der ursprünglichen Einschätzung (Ze­
ment-, Steine- und Erdeindustrie) ab. Die laufenden Weiterentwicklungen 
werden erst die technischen Voraussetzungen für die erhoffte Verkaufsfähig­
keit an andere Bedarfsträger schaffen müssen. 

8.36.2 Nach Ansicht des RH hat dieser Produktbereich ein durchaus interessantes 
verkaufs- und entwicklungsfähiges Produkt geschaffen, das allerdings um­
satz- und ergebnismäßig die ursprünglichen Erwartungen mittelfristig 
kaum wird erfüllen können. Der Produktbereich schien daher schon allein 
größenmäßig nicht in der Lage, wesentlich zu einer Kostenentlastung der 
anderen Geschäftsbereiche beitragen zu können, und verfügte auch nicht 
über die für ein internationales Marketing notwendigen Möglichkeiten. 

8.36.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung sei 1 992 tatsächlich ein Umsatz von 
6,3 Mill S erreicht worden. Wegen des besseren Deckungsbeitrages häUe das geplante 
Ergebnis erreicht werden können. 

8.37 . 1  Der gesamte ausgewiesene Aufwand der Unternehmung für Forschung und 
Enrwicklung betrug für die Jahre 1987 bis 1991 rd 43 Mill S, dh der For­
schungskoeffizient erreichte im mehrjährigen Durchschnitt nur rd 0,36 % 
der Nettoumsatzerlöse. In den ausgewiesenen Beträgen nicht enthalten wa­
ren dabei jene Aufwendungen, die durch Förderungen abgedeckt oder im 
Erfolgsfall aktiviert wurden. Außerdem erfolgten Produktweiterentwick­
lungen insbesondere in der Rohr- und Profilproduktion teilweise im Zuge 
von Aufträgen und wurden dort kostenmäßig erfaßt. 

8.37.2 Der RH vermerkte kritisch, daß die Unternehmung damit nicht die Ziel­
setzung der Muttergesellschaft aus 1988 erreicht hat, ein bis zwei Prozent 
der Umsatzerlöse für die Entwicklung neuer Produkte aufzuwenden, wobei 
dieses Ziel im internationalen Vergleich keineswegs als überhöht einzustu­
fen war. 

8.38. 1 Darüber hinaus war es seit Jahren das erklärte Ziel der Unternehmung, die 
Blechverarbeitung weiter zu diversifizieren und verschiedene bestehende un­
wirtschaftliche Geschäftsfelder durch besser passende Produktionen zu erset­
zen, um keine Arbeitsplatzverluste bei Einstellung der unwirtschaftlichen 
Bereiche in Kauf nehmen zu müssen. 
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8.38.2 Nach Ansicht des RH war das Ergebnis dieser Bemühungen nicht zufrie­
denstellend, wobei sich die bestehende ungünstige Kostenlage teilweise 
auch als hinderlich erwies. Die von der Unternehmung verfolgten Kosten­
senkungsprogramme waren letztlich nicht ausreichend, weil ua stets ver­
sucht wurde, die Einsparungen unter weitgehender Vermeidung von perso­
nellen Härten durchzuführen. 

8.38.3 Laut Stellungnahme der Unternehmung haUe sie sich 1 991  im Zuge der sich ver­
schlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entschlossen, von einer weiteren 
Verbreiterung der Produktion in neue Gescha/tsfelder abzusehen. 

Gemeinsame Feststellungen 

8.39. 1 Der Personalstand der VOEST-ALPINE Krems-Unternehmungsgruppe 
war von 1 987 bis 1 992 insgesamt leicht rückläufig. 

In den einzelnen Jahren nahm dieser folgende Entwicklung einschließlich 
Leasing- und Fremdpersonal, ohne Karenzurlauber und Präsenzdiener: 

Stand zum Jahresende Arbeiter Angestellte Lehrlinge Summe 

VOEST-ALPINE Krems GesmbH 
1 987 933 441 85 459 

1 988 955 433 79 467 

1989 907 422 68 1 397 

1 990 935 409 62 1 406 

VOEST-ALPINE Krems GesmbH 560 234 70 864 

VOEST-ALPINE Krems 
Finaltechnik GesmbH 350 160 5 1 0  

1 99 1  Summe 9 1 0  394 70 1 374 

VOEST-ALPINE Krems GesmbH 533 222 64 8 1 9  

VOEST-ALPINE Krems 
Finaltechnik GesmbH 332 1 67 499 

1 992 Summe 865 389 64 1 3 1 8  

8.39.2 Der RH vermerkte kritisch, daß bei näherer Betrachtung der Entwicklung 
des Beschäftigtenstandes in einzelnen Geschäftsbereichen der Mutter- und 
Tochtergesellschaft die im Zusammenhang mit den Umstrukturierungs­
maßnahmen (Zusammenlegung von Produktionssparten) erwarteten Ein­
sparungseffekte - trotz des Rückganges des Gesamtpersonalstandes -
nicht immer voll eintraten. 

Weiters konnte die Tochtergesellschaft teilweise ihre Aufgaben mit weniger 
Personal erfüllen als seinerzeit die Muttergesellschaft. Dies betraf das Perso­
nal für Einkauf und Materiallager sowie den Bereich Technische Kontrolle 
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(Qualitätswesen). Damit machte erst die gesellschaftsrechtliche Trennung 301 

von VOEST-ALPINE Krems GesmbH und VOEST-ALPINE Krems 
Finaltechnik GesmbH einen Personalüberhang augenscheinlich. Nach An-
sicht des RH hätten bei kostenbewußten Analysen und Rationalisierungs­
überlegungen der Muttergesellschaft diese Überbesetzungen schon vor der 
Ausgliederung erkennbar sein müssen. 

8.40. 1 Die Geschäftsführung ließ sich regelmäßig berichten, wenn Mitarbeiter 
in einem Monat 30 oder mehr Überstunden leisteten. Den Berichten zu­
folge wurde dieser Wert nicht nur wiederholt überschritten, sondern es 
wurden auch Überstunden im Ausmaß von mehr als 50 Stunden, in Ein­
zelfällen bis zu über 80 Stunden in einem Monat geleistet. Im Jahr 1 988 
stiegen die Überstunden gegenüber dem Vorjahr merklich ( +  57  %)  an 
und verblieben seither auf diesem höheren Niveau. Diese Entwicklung 
stand im deutlichen Gegensatz zur rückläufigen Beschäftigungsentwick­
lung in der VOEST-ALPINE Krems-Unternehmungsgruppe. 

8.40.2 Nach Ansicht des RH sind die Personaleinspatungen zum Teil durch den 
Mehranfall an Überstunden wettgemacht worden. 

Der RH beanstandete in Einzelfällen die Überschreitung des gemäß Ar­
beitszeitgesetz höchstzulässigen Ausmaßes an Überstunden und empfahl, 
durch eine Optimierung der Arbeitsein- und -verteilung den Bedarf an 
solchen Überstunden weitgehend zu vermeiden. 

8.40.3 Laut Stellungnahme der VOEST -ALPINE Krems GesmbH kijnne der 0 berstun­
denanfall infolge der Erfordernisse des Marktes sowie konzerninterner Termine 
nicht immer optimal gehalten werden. 

8.4 1 . 1  Gemäß den Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes 1 974 gründet 
sich der Geltungsbereich von Kollektivverträgen auf die Zugehörigkeit der 
Unternehmung zum betreffenden vertragschließenden Fachverband seiner 
Interessenvertretung. Die Muttergesellschaft ordnete sich im Jahr 1992 im 
Zusammenhang mit der Handelskammerumlage zu 4,7 % dem Fachver­
band für Bergwerke und eisenerzeugende Industrie und zu 95 ,3 % dem für 
Eisen- und Metallwaren, die Tochtergesellschaft zu 60,0 % dem Fachver­
band der Maschinenindustrie und zu 40,0 % dem für Eisen- und Metallwa­
ren zu. 

Tatsächlich diente zur Gehaltsfindung für alle Mitarbeiter jedoch die Ge­
haltsordnung für den Fachverband für Bergwerke und eisenerzeugenden 
Industrie. Der Regelung lagen Betriebsvereinbarungen der Muttergesell­
schaft, die von der Tochtergesellschaft übernommen wurden, zugrunde. 
Bei gleichem Verwendungsgruppenschema und gleichen Tätigkeits­
bildern lagen die Mindestgrundgehälter des Kollektivvertrages Bergwer­
ke/Eisenerzeugung deutlich über den Gehaltsansätzen des Kollektivver­
trages Metallindustrie. 

8.4 1 .2 Nach Ansicht des RH lag die Tätigkeit der VOEST-ALPINE Krems­
Unternehmungsgtuppe überwiegend nicht im Bereich Bergwerke und 
eisenerzeugende Industrie; vielmehr hätte die Gehaltsordnung der Fachver-
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bände für die Eisen- und Metallwarenindustrie sowie der Maschinen- und 
Stahlbauindustrie gehaltsbestimmend angewendet werden müssen . 

Der RH vermerkte kritisch, daß die Unternehmungen trotz Kenntnis der 
Rechtslage keinerlei Schritte gesetzt hatten, die möglichen Auswirkungen 
auf die Ist-Gehälter zu untersuchen. Der RH regte vergleichende Kosten­
analysen an; er vermißte auch Schritte wie die Anpassung der Betriebsver­
einbarungen, die - zumindest im Bereich von NeueinsteIlungen - eine 
Entlastung des Gehaltsniveaus auf kollektivvertraglicher Grundlage ermög­
licht hätten. Aus Sicht des RH wären solche Überlegungen und Maßnah­
men jedenfalls zum Zeitpunkt der Gründung der Tochtergesellschaft gebo­
ten und möglich gewesen. 

8.4 1 .3 Laut Stellungnahme der VOEST -ALPINE Krems GesmbH fiihre sie vergleichen­
de Kostenanalysen durch. Beziiglich der Betriebsvereinbarung wiirden erneut An­
läufe zur Anpassung gemacht. 

8.42 . 1  Die VOEST-ALPINE Krems-Unternehmungsgruppe wies für eine Reihe 
von Mitarbeitern unverbrauchte Urlaubstage im Ausmaß von mehr als zwei 
Jahresurlaubsansprüchen aus. In Einzelfällen betrugen die angesammelten 
Urlaubsreste sogar mehr als 100 Tage. 

8.42.2 Nach Ansicht des RH widersprach dies den Bestimmungen des Urlaubs­
gesetzes, wonach Urlaubsansprüche nach zwei Jahren verjähren; weiters 
ist eine Ablöse des Urlaubes für den Nichtverbrauch verboten. Entgegen 
diesen Regelungen sicherten die Unternehmungen ihren Mitarbeitern die 
nicht konsumierten Urlaubsansprüche ohne Einschränkung. Leitende An­
gestellte wiederum erhielten fallweise Urlaubstage in bar abgegolten. 

Der RH empfahl, die Urlaubsabwicklung künftig entsprechend den ar­
beitsrechtlichen Bestimmungen durchzuführen. 

8.42.3 Laut Stellungnahme der VOEST -ALPINE Krems GesmbH sei zufolge eines 
Arbeitsrechts-Gutachtens eine Verjährung von Urlaubsanspriichen auch nach der 
gesetzlichen Frist rechtlich nicht wirksam, so daß die Ansammlung von Urlaubs­
tagen möglich sei. 

8.42.4 Der RH entgegnete, daß diese Auslegung des Urlaubsgesetzes dessen Re­
gelungszweck, nämlich die regelmäßige Erholung der Mitarbeiter sicher­
zustellen, widerspricht. 

8.43. 1 Die VOEST-ALPINE Krems GesmbH gewährte ihren Mitarbeitern in  
früheren Jahren Treuepensionen, wobei zuletzt eine Betriebsvereinbarung 
aus dem Jahr 1 983 bestand. Im Dezember 1 987 wurden auf grund der 
wirtschaftlichen Probleme im VOEST-ALPINE-Konzern alle Abkom­
men betreffend Pensionszuschüsse mit einer Betriebsvereinbarung außer 
Kraft gesetzt und Abfindungszahlungen an die anspruchsberechtigten 
Mitarbeiter geleistet. Dies fußte auf einer Bestimmung der Pensionszu­
schußrichtlinien, wonach die Leistungen gekürzt oder eingestellt werden 
können, wenn sich die wirtschaftliche Lage der Unternehmung nachhal­
tig wesentlich verschlechtert. 
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I m  Apri l  1 9 8 8  begehrte e ine  ehemal ige Dienstnehmer in  der- 303 

VOEST-ALPINE Krems GesmbH gerichtlich die Weiterbezahlung des 
Pensionszuschusses auf Lebensdauer. Im Beweisverfahren wurde als we­
sentliche anspruchsbegründende Tatsache festgestellt, daß die Richtlinie 
im Frühjahr 1 983 in der Unternehmung nicht ordnungsgemäß kundge-
macht worden war. Damit war die Widerrufsklausel nicht wirksam ge­
worden. Die Unternehmung befürchtete, daß wegen des Verlautbarungs­
mangels die Treuepensionsansprüche aller Pensionisten wieder aufleben 
könnten. 

Die ÖIAG traf nach weiteren Verhandlungen im Oktober 1 989 eine Ver­
einbarung, wonach die Abfindungen erhöht und ein Härtetopf eingerich­
tet wurden. Der Großtei l  der Pensionisten der VOEST-ALPINE Krems 
GesmbH trat dieser Vereinbarung bei und erhielt die erhöhte Abfindung. 
Rund 50 ehemalige Mitarbeiter klagten aber die Unternehmung auf Ge­
währung des vollen Pensionszuschusses. Aufgrund der sich abzeichnenden 
prozessualen Entwicklung verzichtete die Unternehmung in den Verfah­
ren auf Rechtsmittel und nahm die Treuepensionszahlungen für diese 
Pensionisten wieder auf. 

Im Dezember 1 99 1  traten Vertreter jener Pensionisten, deren Pensionszu­
schußansprüche abgefunden worden waren, neuerlich an die U nterneh­
mung um IIBesserungenll heran; ihr Verzicht auf die laufenden Ansprüche 
bis zum Lebensende sei unter einem grundsätzlichen Irrtum erfolgt, weil 
die wirtschaftliche Lage der Unternehmung zwar schlecht gewesen sei, aber 
nicht zur Ausübung der Widerrufsklausel berechtigt hätte. 

Die Unternehmung trat dieser Ansicht entgegen, ermittelte jedoch im Jän­
ner 1 992 unter der Annahme des Weiterbestehens der vor 1 987 in Kraft 
befindlichen Pensionsregelungen fiktive Pensionsrückstellungen. 

8.43.2 Der RH vermerkte, daß die VOEST-ALPINE Krems-Unternehmungs­
gruppe das Aufleben sämtlicher Pensionsansprüche in voller Höhe wirt­
schaftlich nicht verkraften würde. 

8.44 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

( 1) Die Zielsetzung der VOEST-ALPINE Krems GesmbH hinsichtlich eines 
höheren Anteiles von Sonder- und Spezial produkten im Profilwerk wird 
weiterhin intensiv zu betreiben sein. 

(2) Für das Geschäftsfeld Rohr sollten Kooperationsmöglichkeiten erneut un­
tersucht werden. 

(3) Die konsequentere Durchsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen wird 
unumgänglich sein. 

(4) Unter dem Gesichtspunkt einer anzustrebenden technologischen Führer­
schaft wird es notwendig sein, die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 
merklich zu erhöhen. 
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Schlußbemerkungen 
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(5) Im Finalbereich wird eine weitere Verstärkung der Vertriebsaktivitäten, 
eine marktbedingte Kundenorientierung, eine Ergänzung der Produktpa­
lette und eine flexiblere Gestaltung der Produktionsabläufe erforderlich 
sem. 

(6) Um technologisch höherwertige Produkte anbieten zu können, wird auch 
der Finalbereich der Forschung vermehrt finanzielle Mittel zur Verfügung 
stellen müssen. 

(7) Um die Kostenstruktur eines Mittelbetriebes erreichen zu können, wird 
die Unternehmung erhebliche Anstrengungen für Kostensenkungsmaß­
nahmen setzen müssen. Kostenremanenz darf für die Aufrechterhaltung 
von einzelnen negativen Sparten nicht ausschlaggebend sein. 

(8) Mögliche Synergieeffekte wären im Austrian Industries-Konzern besser 
zu nützen. 

(9) Die Tätigkeit der VOEST-ALPINE Krems-Unternehmungsgruppe lag 
überwiegend nicht im Bereich der Bergwerke und eisenerzeugenden Indu­
strie. Es hätte daher die Gehaltsordnung der Fachverbände für die Eisen­
und Metallwarenindustrie sowie der Maschinen- und Stahlbauindustrie ge­
haltsbestimmend angewendet werden sollen. Der RH regte vergleichende 
Kostenanalysen an. 

( 10) Bezüglich der Urlaubsabwicklung empfahl der RH, diese entsprechend 
den arbeitsrechtlichen Bestimmungen durchzuführen. 
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I nternational 

INTERNATIONALE GEBARUNGSKONTROLLE 

Überprüfungen bei internationalen Organisationen 

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, Genf 

1 .  Der R H  wurde 1 986 m i t  der Prüfung der Rechnungsabschlüsse des All­
gemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) ab dem Finanzjahr 
1 986 beauftragt. Die Prüfung des Rechnungsabschlusses 1 99 1  erfolgte 
Mitte 1 992 am Sitz des Sekretariates des GATT in Genf. Der Bericht, 
dem ua eine Prüfung des Verrechnungsverfahrens sowie stichprobenweise 
Überprüfungen der Rechnungsunterlagen und Belege zugrunde lagen, 
wurde dem zuständigen Organ des GATT zugeleitet. 

Europäische Freihandelsassoziation, Genf 

2. Der RH wurde 1 988 ersucht, turnusmäßig einen Rechnungsprüfer für 
die Prüfung der Rechnungsabschlüsse der jeweils mit 30. Juni des Folge­
jahres endenden Finanzjahre 1 988, 1 989 und 1 990 der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) namhaft zu machen. Der RH hat diesem 
Ersuchen entsprochen. Mit der Prüfung des Rechnungsabschlusses 1 990 
im Jahr 1 99 1  war der drei jährige Prüfungsauftrag durch Zeitablauf be­
endet. 

Im Mai 1 992 wurde anläßlich des EFTA-Ministertreffens in Reykjavik 
ein "EFTA-Committee of Auditors" (seit Anfang 1 993 "EFTA Board of 
Auditors"), bestehend aus Mitgliedern der Obersten Rechnungskontroll­
behörden aller EFTA-Mitgliedsstaaten,  eingerichtet. Der RH hat dem 
Ersuchen, einen Vertreter in dieses Gremium zu entsenden, entsprochen. 
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308 Europäisches Patentamt, 
München, Den Haag, Berlin und Wien 

3. Im Jahre 1 989 wurde ein Beamter des RH vom Verwaltungsrat der Eu­
ropäischen Patentorganisation gemäß dem Europäischen Patentüberein­
kommen für fünf Jahre zum Rechnungsprüfer dieser Organisation be­
stellt.  Er wird bei seiner Tätigkeit von weiteren Mitarbeitern des RH 
unterstützt. 

Den Rechnungsprüfern obliegt laut der Finanzordnung neben der jährli­
chen Überprüfung der Rechnungsabschlüsse des Europäischen Patentam­
tes (einschließlich des Pensionsreservefonds) die laufende Kontrolle der 
Einnahmen und Ausgaben der Organisation sowie der gesamten Haus­
halts- und Wirtschaftsführung einschließlich der finanziell wirksamen 
Maßnahmen. 

Die Prüfung erstreckt sich insbesondere darauf, ob 

( 1 )  der Haushaltsplan und die sonstigen Haushaltsbestimmungen eingehal­
ten worden sind, 

(2) die Einnahmen und Ausgaben sowie das Vermögen und die Schulden ord­
nungsgemäß begründet und belegt sind, 

(3) die hinterlegten oder in der Kasse vorhandenen Gelder und Werte den in 
den Kassenbüchern gebuchten Beträgen entsprechen, 

(4) wirtschaftlich und sparsam verfahren wird und Aufgaben mit geringerem 
Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer erfüllt wer­
den können. 

Es wurden Überprüfungen an den Standorten der Europäischen Patentor­
ganisation in München, Den Haag, Berlin und Wien durchgeführt. Dem 
Verwaltungsrat wurde ein umfassender Bericht über die Wirtschaftlich­
keit und Ordnungsgemäßheit der Tätigkeit des Europäischen Patentam­
tes einschließlich des Pensionsreservefonds vorgelegt. 

Internationale Organisation für 
Wanderungswesen, Genf 

4. Der RH wurde mit der Prüfung der Jahresabschlüsse der Internationalen 
Organisation für Wanderungswesen (International Organization for Mi­
gration, 10M) für die Jahre 1 992 bis 1 994 betraut. 
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I nternational 

Bilaterale Beziehungen des RH z u  ausländischen 
Obersten Rechnungskontrollbehörden 

5.  Der RH hat im Rahmen seiner Bemühungen um eine Stärkung der Fi­
nanzkontrolle in den Reformstaaten Zentral- und Osteuropas die Mit­
glieder der Obersten Rechnungskontrollbehörde Kroatiens im Mai 1 993 
in einem Seminar auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. 

Neben Fragen der Überprüfung von Post und Eisenbahn, von Schulen, 
kulturellen Großveranstaltungen sowie von öffentlichen U nternehmun­
gen wurden auch die Methoden zeitgemäßer Gebarungskontrolle (Prü­
fungsplanung, Prüfung an Ort und Stelle sowie Berichterstattung) behan­
delt. Bei der Behandlung der Berichterstattung wurden insbesondere die 
Umstände einer der Gesetzgebung zugeordneten Obersten Rechnungs­
kontrollbehörde berücksichtigt.  Die Teilnahme eines Abgeordneten des 
kroatischen Parlaments erwies sich in diesem Zusammenhang als beson­
ders nützlich. 

Weiters erhielt der RH 1 993 Besuche von Vertretern der Obersten Rech­
nungskontrollbehörden von Ägypten, Australien, Brasilien, Georgien, 
Korea, Luxemburg, Polen, Schweiz, Ungarn, den Vereinigten Staaten von 
Amerika sowie den Vereinten Nationen und der Weltbank. In allen Fäl­
len konnte ein gegenseitiger Gedanken- und Erfahrungsaustausch in die 
Wege geleitet oder fortgesetzt werden, der sich mit Vertretern des unga­
rischen Staats rechnungshofes besonders intensiv gestaltete. 

Ein Mitglied der Obersten Rechnungskontrollbehörde von Gabun erhielt 
die Möglichkeit, an einem Betriebspraktikum im RH teilzunehmen. Mit 
der Zielsetzung, das in der Obersten Rechnungskontrollbehörde von Ga­
bun neu eingerichtete Präsidium in der Aufgabe zu unterstützen, Verfah­
ren für den bestmöglichen Einsatz von Personal und Sachmitteln zu ent­
wickeln, bildeten die Bereiche Personalverwaltung, Fortbildungswesen, 
Beschaffungswesen und elektronische Datenverarbeitung Schwerpunkte 
des Programmes. 
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308 Tätigkeit des RH als Generalsekretari at der I nterna­
tionalen Organisation der Obersten Rech­
n ungskontrollbehörden (lNTOSAI)  im Jahre 1 993 

6. Anknüpfend an seine Ausführungen im Vorjahr (TB 1 99 1  Abs 7 1 )  be­
richtet der RH über seine weitere Tätigkeit als Generalsekretariat der In­
ternationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden 
(International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI). 

Im Mai 1993 hat in Wien die 38 .  Tagung des Präsidiums der INTOSAI 
stattgefunden. Anwesend waren die Leiter bzw deren Vertreter der Ober­
sten Rechnungskontrollbehörden von den Vereinigten Staaten von Ame­
rika (Vorsitzender), Ägypten ( 1 .  stellvertretender Vorsitzender), Brasilien 
(2 . stellvertretender Vorsitzender), Österreich (Generalsekretär), Austra­
l ien, Barbados, Deutschland, Finnland, Frankreich, Indien, Indonesien, 
Kamerun, Kanada, Kenya, Mexiko, den Niederlanden, den Philippinen, 
Rumänien, Saudiarabien, Tonga, Ungarn, Uruguay, dem Vereinigten Kö­
nigreich sowie ein Beobachter der Vereinten Nationen. 

Zu Beginn der Tagung erstatteten der Vorsitzende und der 1 .  stellvertre­
tende Vorsitzende Bericht über ihre Tätigkeit seit der Beendigung der 
3 7 .  Tagung des Präsidiums vom 2 3 .  Oktober 1 992 in Washington, 
D.C.,  Vereinigte Staaten von Amerika. 

Der Vorsitzende legte seinen Ausführungen die Begriffe Kooperation­
Kommunikation-Kontinuität zugrunde. Hinsichtlich der Kooperation 
verwies er ua auf die Tätigkeit der INTOSAI-Entwicklungs-Initiative 
(IDI) sowie auf projektbezogene Arbeiten, wie die Entwicklung der IN­
TOSAI-Finanzregeln. Als Beispiele für Kommunikation seien die Zeit­
schriften der INTOSAI und ihrer regionalen Organisationen, die Treffen 
der Richtl inien-Komitees und sonstigen Tagungen hervorzuheben. 
Schließlich sei zur Erreichung der Kontinuität eine Dokumentation der 
in der Vergangenheit erzielten Erfolge sowie die Verstärkung der Bezie­
hungen zwischen den verschiedenen Programmen der INTOSAI erforder­
lich . 

Der 1 .  stellvertretende Vorsitzende berichtete über den Stand der organi­
satorischen Vorbereitungen für den xv. Internationalen Kongreß der 
INTOSAI, der im Herbst 1 995 in Kairo, Ägypten, stattfinden wird. Be­
sondere Bedeutung kam im Hinblick auf diesen Kongreß der Diskussion 
und Auswahl der Kongreßthemen, näm l ich " Prüfung des Umwelt­
schutzes" sowie "Prüfung der Privatisierung öffentlicher Unternehmun­
gen" zu. 

Das Präsidium nahm den Antrag des Generalsekretärs auf Aufnahme der 
Vereinigten Staaten von Mikronesien, Kroatiens, Sloweniens, Tschechiens 
und der Slowakei in die INTOSAI an. Damit erhöhte sich der Mitglie­
derstand der INTOSAI auf 164.  

Der Generalsekretär berichtete über die Absicht, in Wien im Jahre 1 994 
gemeinsam mit den Vereinten Nationen wiederum eine Fortbildungsver­
anstaltung für Rechnungsprüfer aus Entwicklungsländern durchzuführen. 
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INTOSAI 

I nterna ional 

Weitere Themen der Präsidialtagung befaßten sich mit den Fortschritten 
bei der Entwicklung bzw Weiterentwicklung von Richtlinien auf dem 
Gebiet der Finanzkontrolle, der internen Kontrolle, des Rechnungswe­
sens, der Prüfung der öffentlichen Schulden sowie der ADV-Prüfung. 
Ferner wurden erste Berichte der neu eingesetzten Arbeitsgruppen für die 
Prüfung der Privatisierung, des Umweltschutzes und der Programmeva­
luierung vorgelegt. 

Seitens des RH wurden diese Berichte mit besonderer Aufmerksamkeit 
verfolgt, wirkt er doch bei nahezu allen Komitees und Arbeitsgruppen 
mit und vermag so für seine Prüfungs tätigkeit wertvolle Erkenntnisse 
und Erfahrungen zu gewinnen. 

Leisrungsberichte über die von der INTOSAI herausgegebene "Interna­
tionale Zeitschrift für staatliche Finanzkontrolle" sowie über Schulungs­
maßnahmen der INTOSAI-Entwicklungs-Initiative rundeten das Ta­
gungsprogramm ab. 

Wien, im Dezember 1 993 

Der Präsident: 

Dr Franz Fiedler 
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